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Großhandels-
statistik
01 .01 .53

Einzelhandels-
statistik
o1.o1.65

B e g r i f f s i n h a 1 t : Wert der Vorräte art waren,

die zum Wiederverkauf oder zur Be- und Verarbeitung be-
stimmt sind.

Nicht zu den Lagerbeständen gerechnet werden die Vorräte,
die zur Verwendung im eigenen Unternehmen bestinmt sind
wie Büro- und Verpackungsmaterial, Reinigungsmittel, Brenn-
und Kraftstoffe und dergleichen.

Die !{aren- und Materialbestände werden mit ihren Inventur-
werten angegeben, wie sie in die Einkommen- und Körper-
schaftsteuerbilanzen zum Jahresende eingestellt werden.
Fehlt eine Bilanz, so werden die Bestände an Handelswaren
zu Einstandspreisen, die Bestände an selbsterstellten
oder bearbeiteten Waren zu Herstellungskosten bewertet.
AIs Einstandspreis gilt der Einkaufspreis ohne Mehr*rert-
steuer zuzüglich Beschaffungskosten (Fracht, 2o11, Ver-
packr:ngskosten usw. ), abzüglich Preisvergünstigungen (Preis-
nachlässe, Rabatte, Jahresvergütungen, Boni, Skonti usw.) .

In der Großhandelsstatistik werden Wertindizes (I,Ießzahlen)
für Lagerbestände bei Unternehmen des Großhandels ausge-
wiesen, die die Entwicklrrng der Lagerbestände beschreiben.
Zur Berechnung dj-eser Wertmeßzahlen werden die repräsentativ
erhobenen Lagerbestände auf die Gesamtheit der Großhandels-
unternehmen hochgerechnet. Im Anschluß daran werden Quo-
tienten aus den Lagerbeständen im Berichtszeitpunkt und den
Lagerbeständen eines Basiszeitpurktes berechnet.

In der Einzelhandelsstatistik werden Beziehungszahlen für
Lagerbestände bei Unternehnen des Einzelhandels berechnet.
Zu ihrer Berechnung werden die repräsentativ erhobenen
Lagerbestände auf die Gesamtheit der Einzelhandelsunter-
nehmen hochgerechnet. Anschließend wird die Veränderr:ng
der Lagerbestände zun Ende des Geschäftsjahres gegenüber
den Lagerbeständen am Ende des Vorjahres ermittelt.

linderungen im ZeL tablauf : Bis
einschl. L957 wax im Einstandspreis die Umsatzsteuer ent-
halten. Zudem wurden Skonti bis zu diesem ZeitpunJ<t nicht
abgesetzt.
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B e gr i f f s b e z Le h un g e n : Lagerbestände
wrd Torräte (Invesijtionserhebung im Bergbau und j_n derIndustrie (ohne Bauindustrie) ) bezeichnen prinzipiell
vergleichbare Tatbestände, unterscheiden sich jedoch in
den folgenden Einzelheiten:

In den Lagerbeständen sind Vorräte, die im eigenen Un-
ternehmen als Verbrauchsmittel verwendet werden, wie bei-
spielsweise Bürornaterial, Verpackungsmaterial, Reinigungs-nittel, nicht enttralten. Bei den Vorräten sind Bestände
an derartigen Materialien dagegen miterfaßt.
Den vorratspositionen liegen l{ertansätze aus der Handels-bilanz, den Lagerbestandspositionen !{ertansätze aus der
Steuerbilanz zugnunde .

Vorräte werden für Unternehmen mit 50 und mehr Beschäf-tigten, Lagerbestände, dagegen für sämtliche Unternehmendargestellt.





Stand: 10.10.78

Statistik der
Straßen des
überörtlichen
Verkehrs
o1.o1.53

Blattdr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Verkehrswege, die dem weit-
räumigen Verkehr dienen, aber nicht zum Bundesfernstraßennetz
gehören. Träger der Baulast sind die Länder.

Für die Ortsdurchfahrten bestehen unterschiedliche Regelungen
bezüglich der Übernahne der Baulast.

Bei der Ermittlung der Straßenfänge werden Kreuzungen der je-
weils höherwertigen Straße zugeordnet, also'2.El. der Landes-
oder Staatsstraße bei einer Kreuzung mit einer Kreisstraße oder
der vorfahrtberechtigten gegenüber der vorfahrtbeachtenden
Straße. Bei gleichwertigen Straßen erfolgt die Zuordnung zur
breiteren, bei gleicher Breite zur längeren Straße. Die Längfe
der Ortsdurchfahrten rechnet zur Gesämtlänge der Landes- und
Staatsstraßen.
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steuer-
tatistik
1.01.53

Blatt-tlr.:1

B e g r i f f s i n h a I t : AIIe Wirtschaftsgüter, die
einem Betrieb der Land- und Forstwirtschaft am Bewertungsstich-
tag dauernd zu dienen bestimnt sind.

Dies sind aIIe Teile einer wirtschaftlichen Einheit des land-
und forstwirtschaftlichen Vermögens, insbesondere der Grund und
Boden, die t'Iohn- und !{irtschaftsgebäude sowie die stehenden und
ein normaler Stand an umlaufenden Betriebsmitteln, der zur 9e-
sicherten Fortsetzung des Betriebs bis zum Beginn der nächsten
Ernte erforderlich ist. Zu den Betriebsmitteln gehören außer den
Pflanzenbeständen und Vorräten die Maschinen und Geräte sowie
nach Maßgabe des Bewertungsgesetzes die Tierbestände. Der Be-
griff des Betriebes der Land- und Forstwirtschaft setzt weder
eine Mindestgröße noch einen vollen land- und forstwirtschaft-
lichen Besatz mit Wirtschaftsgebäuden, Betriebsmitteln usw.
voraus. Eine wirtschaftliche Einheit des land- und forstwirt-
schaftlichen Vermögens bilden demzufolge auch einzelne land- und
forstwirtschaftlich genutzte Flächen, bei denen die I'Iirtschafts-
gebäude oder die Betriebsmittel bzw. beide Arten von wirtschafts-l
gütern nicht den Eigentümer des Grund und Bodens gehören (Stück-
Iändereien). Ob die I'Iirtschaftsgüter zum TeiI dem Ehegatten ge-
hören ist unbedeutend, wenn das Gesamtvermögen der Ehegatten
ohnehin zusErrrunenzurechnen ist. Unerheblich ist auch, ob der
Grund und Boden sowie die Gebäude auch tatsächlich bewirtschaftet
werden. r

Sind I,lirtschaftsgüter dazu bestirunt, sowohl einem Betrieb der
Land- und Forstwirtschaft als auch einem gewerblichen Betrieb
desselben Inhabers dauernd zu dienen, so sind sie beiden Betrie-
ben anteilmäßig zuzurechnen.

Nicht zum land- und forstwirtschaftlichen Vermögen gehören u.a.
Zahlungsmittel, Geldforderungen, lrlertpapiere und Geschäftsgutha-
ben sowie Geldschulden und die Überbestände an umlaufenden Be-
trietsmitteln. Dies gilt auch für Wirtschaftsgüter, die einem
Betrieb der Land- und Forstwirtschaft zu dienen bestimmt sind,
tatsächlich an dem für die Veranlagung zur Vermögensteuer maß-
gebenden Zeitpunkt aber einem derartigen Betrieb des Eigentümers
nicht dienen.
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Stand: 72.O4.79 B latt-l'lr. : 2

Die Bewertung des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens
erfolgte bis 1973 nach den Grundsätzen über die Bewertung nach
Ertragswerten, wobei zur Feststellung des Einheitsvrertes zunächst
der Vergleichswert, der sich aus der Vervielfachung des für den
Betrieb festgestellten Hektarsatzes und der Fläche des Betriebs
ergibt,, ermittelt wird. Zu- und Abschläge können diesen Wert
verändern. Der für einen Betrieb anzusetzende Wert darf jedoch
nicht geringer sein a1s der Wert, mit dem das Wohngebäude des
Betriebsinhabers oder der seiner wohnung dienende Gebäudeteil
allein nach den Vorschriften über die Bewertung bebauter Grund-
stücke anzusetzen sej-n würde, zuzüglich des werts, der sich für
den übrigen Teil des Betriebs ergibt (Mindestwert). Hinsichtlich
der Größe des Betriebs und des tJmfangs und Zustands der stehen-
den Betriebsmittel $raren die Verhältnisse im Feststellungszeit-
punkt, hinsichtU-ch der umlaufenden Betriebsmittel der letzte
Tag des maßgebenden Vtirtschaftsjahrs (grundsätzlich der 30.6.
vor dem Feststellungszeitpunkt) maßgebend.1)

Nachgewiesen vrird das land- und forstwirtschaftliche Vermögen
von unbeschränkt VermögensteuerpfTichtigen (natürl-iche Personen)
mit der summe der nach den wertverhäItnissen vom 1.1.1935 (Saar-
Iand 1936) festgestellten, fortgeschriebenen oder nachfestge-
stellten Einheitswerten und,/oder - im Falle steuerrelevanten Be-
sitzes ausländischen land- und forstwirtschaftlichen Vermögens -
gemeinen !{erte.

Anderungen im Zei tablauf: Ab1965sind
die Tierbestände nur insoweit in das land- und forstwirtschaft-
liche Vermögen einzubeziehen als sie ganz bestimmte gesetzlich
festgelegte Grenzen, die 1971 noctrmals geändert wurden, nicht
riberschreiten. Ferner wurden 1971 die Einheitswerte des land-
und forstwirtschaftlichen Vennögens zu Anpassung an die rückläu-
fige Reinertragsenthticklung in der Forstwirtschaft, im Obstbau
und im Hopfenbau in bestimmten Fätlen ohne Rücksicht auf die
Fortschreibungsgrenzen durch Wertfortschreibung ermäßigt. Ab L972
schließlich gelten die neuen Bestimmungen bezüg1ich der gemein-
schaftlichen Tierhaltung und ihre Zuordnung zur landwirtschaftli-
chen Nutzung.

l) zu Einzelheiten siehe Bewertungsgesetz v. 16-l0.1934 (RGBI. r
S. 1035) , zu1etz:- geändert durch Artikel 4 des Steuerände
gesetzes 1965 v. 14.5.1965 (BGBI. I s. 377) unter Berücksichti
gung des Artilels 2 abs. 4 und 5 des Gesetzes zur linderung des
Bewertungsgesetzes v. 13.8.1955 (BGBI. I S. 851).
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LAND- IJND FORSTWIRTSCHAFTLICHES
VERMöGEN

Begrl ff:
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B e g r i f f s b e z ie h u n g e n : Im Unterschied zum
Iand- und forstwirtschafltichen Vermögen rechnen zw Grundver-
mögen (Vermögensteuerstatistik) u.a. der Grund und Boden, die
Gebäude sowie die sonstigen Bestandteile und das Zubehör, soweit
es sich nicht um land- und forstwirtschaftliches Vermögen oder
um Betriebsgrundstücke handelt. Mineralgewinnungsrechte sowie
Maschinen und sonstige Vorrichtungen aller Art, die zu einer
Betriebsanlage gehören (Betriebsvorrichtungen) rechnen dabei in
der Regel nicht zum Grundvermögen; dagegen sind Maschinen usw.,
die zu einem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb gehören,
land- und forstwirtschaftliche Vermögen.

Land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen werden u.a. nur
dann dem Grundvermögen und nicht dem land- und forstwirtschaft-
lichen Vermögen zugerechnet, $renn nach ihrer Lage, den im Fest-
stellungszeitpunkt bestehenden Verwertungsmöglichkeiten oder den
sonstigen Umständen anzunehmen ist, daß sie in absehbarer Zeit
anderen als land- und forstwirtschaftlichen Zwecken, z.B. aIs
Bauland, Industrieland oder Land für Verkehrszwecke, dienen wer-
den.

Unterschiede zwischen dem land- und forstwirtschaftlichen Ver-
mögen und dem Betriebsvermögen (Vermögensteuerstatistik) ergeben
sich durch die unterschiedlichen Betriebszwecke, denen die Ver-
mögensgüter dienen. V'Iährend das land- und forstwirtschaftliche
Vermögen aIle Wirtschaftsgüter umfaßt, die ej-nem Betrieb der
Land- und Forstwirtschaft zu dienen bestimmt sind, rechnen zum
Betriebsvermögen alle Teile einer wirtschaftlichen Einheit,
die einem gewerblichen Betrieb als Hauptzweck dienen.

Wird dagegen die Land- und Forstwirtschaft planmäßig im Interesse
eines gewerblichen Betrj-ebs z.B. einer Gastwirtschaft und Metz-
gerei mit Landwirtschaft geführt, so daß die Verbindung nicht
ohne Nachteil für den Gesamtbetrieb ge1öst werden kann, so liegt
ein einheitlicher gewerblicher Betrieb vor; die Land- und Forst-
wirtschaft gehört in diesem FalI als Untereinheit (Betriebsgrund-
stück) zr:m Betriebsvermögen. Betriebsvermögen liegt auch vor,
wenn dauernd und nachhaltig fremde Erzeugnisse über den betriebs-
notwendigen Umfang hinaus zugekauft werden. Zudem sei auf die
Sonderregelung des § 97 Abs. 1 des Bewertungsgesetzes (Betriebs-
vermögen kraft Rechtsform des Eigentümers) hingewiesen.

Zu beachten ist, da8 das Betriebsvermögen sowohl für unbeschränkt
vermögensteuerpflichtige natürliche Personen a1s auch für unbe-
schränkt vermögensteuerpflichtige nichtnatürliche Personen nach-
gewiesen wird. Im Unterschied dazu wird das land- und forstwirt-
schaftliche Vermögen bei den nichtnatürlichen Personen nicht ge-
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Stand: 1 2.O4.7g B latt4r.:

sondert ausgewiesen, sondern verrechnet zu einem Betrag, der dem
Gesamtvermögen vor iözug der Vermögensabgabe entspricht.

Im Gegensatz zvm land- und forstwirtschaftlichen Vermögen han-
delt es sich bei Betriebsgrundstücken (Statistik der Einheits-
werte der gewerblichen Setriebe) um zu einem gewerblichen Be-
trieb gehörigen Grundbesitz, der losgelöst von seiner Zugehörig-
keit zu einem gewerblichen'Betrieb, entweder zum Grundvermögen
oder zum land- und forstwirtschaftlichen Vermögen gehören würde.
Grundbesitz der im § 97 Abs. 1 des Besrertungsgesetzes bezeich-
neten inländischen Körperschaften, Personenvereinigungen und
Vermögensmassen gehört kraft Rechtsform des Eigentümers stets zu
den Betriebsgrundstücken.

Bewegliche Wirtschaftsgüter, die einem Betrieb der Land- und
Forstwirtschaft zu dienen bestimnt sind, tatsächlich aber an dem
für die Veranlagung ztr Vermögensteuer maßgebenden Zeitpunkt
einem derartigen Betrieb des Eigentümers nicht dienen, gehören
nicht zum land- und forstwirtsschaftlichen Vermögen, sondern
- sofern ihr Vrlert 1 000 DM übersteigt - zum sonstjgen Vermögen
(vermögensteuerstatistik); Ietzteres gilt auch für den Überbe-
stand an umlaufenden Betriebsmitteln eines Betriebs der Land-
und Forstwirtschaft.
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Mikrozensus Begriffsinhalt
Abteilung

!{irtschaftsbereich, der die

01.01 .64 -
3t . t2.7 L

Land- und Forstwirtschaft, Tierhaltung
und Fischerei

Abteilung O

der systematik der wirtschaftszweige für die Berufszäh1ung 1961

bzw. 1970 unfaßt.

._i
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LANDWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBSGEBAUDE

Begrl ff:

sraristik/
GültigkeitszeitraLm Begrif fsinhalt/änderungen im Zeitablauf/aegriffsbeziehungen

1 Statistik der
Baugenehmigungen

B e g r i f f s i n h a I t :- Nichtwohnbauten, die
überwiegend land- oder forstwirtschaftlichen, Gärtnerei-
oder Fischereizwecken dienen.o1.o1.55

2. Statisti-k der
Baufertig-
stellungen
o1.o1.55

Dazu zählen Gebäude, die überdacht und von Wänden um-
schlossen sind und für die Lagerung von Erzeugnissen,
Betriebsstoffen u.ä. oder für die Unterbringung von
Tieren, Geräten und I'taschinen bestimmt sind.

Bauernhäuser, die Wohn- und Nutzflächen unter einem
Dach vereinen, gelten nicht als landwirtschaftliche
Betriebsgebäude, sondern als Wohngebäude, auch wenn die
NutzfTäche größer ist als die HohnfLäche.

B e g r i f f s b e z i-eh u ng e n : ImUnterschied
zu den landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden umfaßt der
landwirtschaftTiche Bau (Monatlicher Baubericht). sowohl
Hoch- als auch Tiefbauten. Landwirtschaftliche Bauten,
die sowohl über Nutzfläche als auch äber Wohnfläche ver-
fügen, rechnen nicht zu den Iandwirtschaftlichen Be-
triebsgebäuden, jedoch zum lanörirtschaftlichen Bau,
wenn die Nutzfläche überwiegt.
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LANDWIRTSCHAFTLICHE MASCH INEN
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Produktions-
Eilbericht
ot.oL.62

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewäh1te Waren (Waren-

arten) aus den Warenklassen
Landmaschinen Warenklasse 324L

Landwirtschaftliche Förder- und " 3242
Transportmittel
Milchwirtschaftliche Maschinen " 3243

Ackerschlepper (einschl. Einachs- " 3244
schlepper und andere einachsige
Motorgeräte)
des Systematischen Warenverzeichnisses für die Industriestati-
stj-k, Ausgabe 1970, die zu den Investitionsgütern zählen.

AIs Investitionsgüter gelten Waren, die von der Industrie
hergestellt werden, als technisch fertig (investitionsreif)
angesehen werden und die überwiegend von Unternehmen oder
vom Staat als Anlagegruter gekauft werden.

Dazu rechnen alle Warenarten aus den Warenklassen Landma-
schinen, Iandwirtschaftliche Förder- und Transportmj-ttel,
milchwirtschaftliche Maschinen, Ackerschlepper, mit Ausnahme
der dazu.gehörigen Zubehör-, Einzel- und Ersatzteile.

Im wesentlichen rechnen dazu:
Maschinen und Geräte für die Bodenbearbeitung und -pf1ege,
zum Säen, Pflanzen und Düngen, für den Pflanzenschutz, für
Beregnung und Bewässerung, für die Ernte, zum Dreschen, Sor-
tieren und Aufbereiten landwirtschaftlicher Erzeugnisse, für
die Tierhaltung, Rasenmäher,

Fördermittel für die Landwirtschaft, landwirtschaftliche
Ladewagen,
milchwirtschaftliche Maschinen für die Landwirtschaft und
für Molkere.ien,
Einachsschlepper, Rad- und Raupenschlepper, einachsige
Motorgeräte.

B e g r i f f s b e z Le h un q e n : Die Begriffe land-
wirtschaftliche Maschinen und HersteTlung von Maschinen für
die Landwirtschaft (Statistik des Auftragseingangs im Pro-
duzierenden Gewerbe, Statistik des Auftragsbestandes im Pro-
duzierenden Gewerbe) sind ähnlich abgegrenzt. Sie unterschei-
den sich Iediglich dadurch, daß unter dem Begriff Herstel-
lung von Maschinen für die Landwirtschaft die zu den zusammen-

-2-
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Begrl ff:

LANDWIRTSCHAFTLICHE MASCHINEN

statistik,/
GüItigke itszeitraum Begri f f s inhalt,/Änderungen im Ze itablauf ,/Begri f f sbez iehungen

gefaßten Warenklassen zählenden Zubehör-, Einzel- und Er-
satzteile mit enthalcen sind, bei den landwirtschaftlichen
Maschinen dagegen nicht.
Die Begriffe landwirtschaftliche Maschinen und Tandwitt-
schaftliche Maschinen (einschl. AckerschTepper) (Außenhan-
delsstatistik) sind weitgehend gleich abgegrenzt. Nur zu
den landwirtschaftlichen Maschinen (einschl. Ackerschlepper)
rechnen Dämpf- und Kochgeräte für Viehfutter.
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFK - Nr

2605
GBK - ltr(n

LANDWIRTSCHAFTLICIIE MASCHINEN (EINSCHL. ACIGR-
SCHLEPPER)

Begrl ff :

Statistik/
Gü I tiqkeitszeitraum Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/negriffsbeziehungen

Außenhandels-
statistik
01 .01 .70

Begri f f sinhalt: AusgewählteWaren (lrlarennum-

mern) des Warenverzeichnisses für die außenhandelsstatistik,
die im wesentlichen den Warenklassen

Landmaschinen
Landwirtschaftliche
Förder- und Transport-
mittel

Mi lchwirtschaftliche
Maschinen

Ackerschlepper (einschl.
Einachsschlepper und andere
einachsige Motorgeräte)

Warenklasse 3241

" 3242

3243

il 3244

des Systematischen $Iarenverzeichnisses für die Industriesta-
Listik, Ausgabe 197O, entsprechen und zu den fnvestitionsgütein
zähIen.

AIs Investit,ionsgüter gelten Waren, die von der fndustrie her-
gestellt werden, als technisch fertig (investitionsreif) ange-
sehen werden und die überwiegend von Unternehmen oder vom Staat
aIs Anlagegüter gekauft werden.

Dazu rechnen alle warenarten aus den Warenklassen Landmaschinen,
Iandwirtschaftliche Förder- und Transportmittel, milchwirt-
schaftliche Maschinen, Ackerschlepper, mit Ausnahme der dazu-
gehörigen Zubehör-, Einzel- und Ersatzteile.

Im wesentli-chen rechnen dazu:
Maschinen und Geräte für die Bodenbearbeitung und -pflege,
zum Säen, Pflanzen und Düngen, für den Pflanzenschutz, für
Beregnung und Bewässerung, für die Erntel zurtr Dreschen, Sortie-
ren und Aufbereiten landwirtschaftlicher Erzeugnisse, für die
Tierhaltung, Rasenmäher,
Fördermittel für die Landwirtschaft, landwirtschaftliche
Ladewagen,
milchwirtschaftliche Maschinen für die Landwirtschaft und für
l4olkerei-en,

-2



Stand: 18.07.79 Blatt-llr.: 2

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFI( - Nr:

GBK .
2605

n

IÄNDWIRTSCHAFTLICHE MASCHTNEN (ETNSCHI. ACKER-
SCHLEPPER)

Begrl ff:

Statistik/
GüI tigkeitszeitraum Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriff sbeziehungen

Einachsschlepper, Rad- und Raupenschlepper, einachsige
Motorgeräte.

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung nach
dem Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (WA) werden
auf die entsprechenden Positionen des Systematischen Warenver-
zeichnisses für die Industriestatistik (wI) umgeschlüsse1t. Da
im 9{I die Waren in erster Linie nach produktionswirtschaftli-
chen, im WA dagegen nach zolltechnischen (materialmäßigen)
Kriterien gegliedert werden, können sich bei der Gegenüberstel-
lung geringfügige Abweichungen ergeben.

Die Aufteilung der Waren nach Verbrauchsgütern und Investitions-
gütern erfolgt in Anlehnung an die Warenauswahl, die zur Be-
rechnung des Index der ind,ustriellen Bruttoproduktion für In-
vestitionsgüter und VerbrauchsgTüter getroffen wurde.

B e g r i f f s b e z i e h u n g e n : Zur Abgrenzung gegen-
über den TandwirtschaftTichen Maschinen und AckerschTeppern
(Außenhandelsstatistik) siehe dort.

Zur Abgrenzung gegenüber den Tandwirtschaftlichen Maschinen
(Produktions-Eilbericht) siehe dort.



Stand: 18.07.79 Blattdr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
Begrl ff:

LANDWIRTSCHAF-TLIC I{E MASCHINEN I,'ND ACKERSCHLEPPER

OFK - Nr:

GBK - llr(n):
2604, 564

statistik/
Gültigke itszeitraum Be gri f f s inhat t/Änderungen im Zeitabl auf ,/Be gr i f f sbez iehungen

Außenhandels-
statistik
01.01 .60 -
3t . t2.7 4

B e g r i f f s i n h a 1 t : Ausgewählt,e waren (Warennum-

mern) des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik,
die im wesentlichen den Warenklassen

Landrnaschinen Warenklasse 3241

Landwirtschaftliche För- " 3242
der- - und Transportmittel

Milchwirtschaftliche " 3243
Maschinen

Ackerschlepper (einschl. Ein- " 3244
achsschlepper und andere
einachsige Motorgeräte)

des Systematischen Warenverzeichnisses für die Industriesta-
tistik, Ausgabe 1970, entsprechen und zu den Investitionsgütern
zählen.

AIs Investitionsgüter gelten waren, die von der fndustrie her-
gestellt werden, als technisch fertig (investitionsreif) ange-
sehen werden und die überwiegend von Unternehmen oder vom Staat
als Anlagegüter gekauft werden.

Dazu rechnen alle Warenarten aus den Warenklassen Landmaschinen,
landwirtschaftliche Förder- und Transportmittel, milchwirt-
schaftliche Maschinen, Ackerschlepper, mit Ausnahme der dazuge-
hörigen Zubehör-, Einzel- und Ersatzteile.

Im wesentlichen rechnen dazu:

Maschinen und Geräte für die Bodenbearbeitung und -pf1ege, zvm
Säen, Pflanzen und Düngen, für den Pflanzenschutz, für Beregnung
unC Bewässerungr, für die Ernte, zum Dreschen, Sortieren und
AufbereLten landwirtschaftlicher Erzeugnisse, für die Tierhal-
tung, Rasenmäher,
Fördermittel für die Landwirtschaft, landwirtschaftliche
Ladewagen,
milchwirtschaftliche Maschinen für die Landwirtschaft
und für Molkereien,
Einachsschlepper, Rad- und Raupenschlepper, einachsige
Motorgeräte.

2-



Stand: 18.O7 .79 Blatt-llr.: 2

Statisti.sche Datenbank

- Definitionskatalog -

DFl( - tlr

LAND!{I RTSC HAFTLI C HE MASC H INB,I UND ACKERSC tlLE PPER

Begrl ff :

GBK . tI
2604, 564

Statistik,/
cü1 tigkeitsze itraum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begriff sbeziehungen

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung nach
dem Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (we) werden
auf die entsprechenden Positionen des Systematischen Warenver-
zeichnisses für die rndustriestatistik (wr) umgeschlüsselt' Da
im VII die Waren in erster Linie nach produktionswirtschaftlichen
im WA dagegen nach zotltechnischen (materialmäßigen) Kriterien
gegliedert werden, können sich bei der Gegenüberstellung gering-
fügige Abweichungen ergeben.

Die Aufteilung der !{aren nach Verbrauchsgütern und Investitions-
grütern erfolgt in Anlehnung an die vrlarenauswahl, die zur Be-
rechnung des Index der industriellen Bruttoproduktion für In-
vestitionsgüter und Verbrauchsgüter getroffen wurde.

B e g r i f f s b e z Le hu n I e n : Die Begriffe land-
wirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper sowie landwirt-
schaftliche Maschinen (einsch7. Acketschlepper) (eußenhandels-
statistik) sind nahezu gleich abgerenzt. Nur zu den landwirt-
schaftlichen Maschinen (einschl. Ackerschlepper) rechnen zug-
maschinen mit mehr als 715 PS und mehr als einem Liter Hubratxl
sowie tltotorsPritzgeräte .



Stand: o7 .o5.79 Blatt-llr.:1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFI( - Nr:

LANDWIRTSCHAFTLICHE NUTZFIÄCHE

Begrl ff :

GBK .
2266

n

Statistik/
Gü I tigke itsze itraum Begri f f s inhalt,/Änderungen im Ze itabl au f /Be gr i f f sbez iehungen

Statistik des
Schlepperbe-
standes

1.01.65

B e g r i f f s i n h a I t : Flächen, die zur Erzeugung
pflanzlicher landwirtschaftlicher produkte bestirunt sind.

Hierzu rechnen die Flächen der folgenden Nutzungsarten:
Ackerland, Dauergrünland, Gartenland, Obstanlagen, Baumschulen,
Rebland, Korbweidenanlagen, ferner die nicht mehr genutzte land-
wirtschaftLiche FLäche sowie die privaten parkanlagen, Zj.ex-
gärten und Rasenflächen.

Das Ackerland umfaßt Flächen, auf denen landwirtschaftliche
Feldfrüchte angebaut werden.

Zum Dauergrünland rechnen Grün1andflächen, die ohne Unter-
brechung durch andere Kulturen zur Futter- oder Streugewinnung
oder zum Abwej-den bestimmt sj-nd, einschl. der Gründlandflächen
mit Obstbäumen, bei denen der Obstanbau nur die Nebennutzung
darstellt.

Zum Gartenland zählen Gartenflächen, auf denen für den eigenen
Bedarf Gartengewächse (Obst, cemüse, Zierpflanzen) oder Kartof-
feln u.a. angebaut werden, sowie das Grabeland auf dem Acker
außerhalb der Fruchtfolge.

Obstanlagen sind ertragfähige und noch nicht ertragfähige An-
Iagen von Obstbäumen und -sträuchern ohne Unterkultur oder als
Hauptnutzung mit Unterkultur.

Baumschulen umfassen Flächen zur Aufzucht und Vermehrung von Ge-
höIzen, einschl. der für das Frühjahr vorbereiteten Neuanlagen
sowie der Forstbaumschulen.

Zum Rebland rechnen die mit Weinreben bestockten Flächen,
einschl. der Rebschulen, Rebschnittgärten und Junggärten sowie
die Rebbrache.

Zur näheren Abgrenzung der Obstanlagen, Baumschulen und des Reb-
landes siehe unter DauerkuTturen.

Zur nicht mehr genutzten landwirtschaftlichen Fläche rechnen
nicht mehr bestelltes Ackerland, nicht mehr gemähtes oder bewei-
detes Dauergrünland, nicht genutztes Rebland und nicht genutzte
Obstanlagen ("Sozialbrache") .

BegriffsbezLehungen:
Iandwirtschaftlichen Nutzfläche umfaßt die
nutzte FLäche (Landwirtschaftszählung 1971,

Im Unterschied zur
Landwi rts chaf t7 ich ge-
Bodennutzungsvorer-

2



Stand: o7 .o5.79 Blatt-llr.: 2

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFK - Nr

GBK -
2266

nLA}TDWI RTSCHAETLI Cf,IE NTITZ FIJiCHE

Begnl ff:

Statistik,/
Gü Itigkeitsze itraum Begri f f s inhalt/Änderungen im ze itablauf ,/Begr i f f sbez iehungen

hebung, statistik der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft)
auch die Pappelanlagen und Weihnachtsbaumkulturen außerhalb
des Waldes, nicht aber die nicht mehr genutzte landwirtschaft-
liche Fläche und die privaten Parkanlagen, ziergärten und
Rasenflächen.



Stand: 24.o4.79 " Blatt-llr.:

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DtK - Nr:

GBK-il
2965

Begrl ff :

I,ANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTE

Begriffsinhalt/ÄnderungenimZeitablauf/Begriffsbeziehungenstati;tik/
GüItigkeitszeitraum

Statistik der
Erzeugerpreise
lanöpirtschaft-
Iicher Produkte
o1.o1.62

B e g r i f f s i n h a I t : Erzeugnisse der landwirtschaft-
lichen Erzeugerstufe.

Die landwirtschaftlichen Produkte umfassen pfTanzTiche .Pro-
dukte und tierische Ptodukte.

Zu den tierischen Produkten zählen Groß-Schlachtvieh, Schlacht-
geflüget, Nutz- und zuchtvieh, Milch, Ej-er, WoIIe, Bienen-
honig.

Zu den pflanzlichen Produkten zähIen Getreide, HüIsenfrüchte,
Saatgut, Hackfrüchte, ölpflanzerl, Heu und Stroh, Genußmittel-
pflanzen, Obst, Gemüse, Weinmost, Barmschulerzeugnisse,
Schnittblumen und Topfpf lanzen.

B e g r i f f s b e z i e h u n I e n : Landwirtschaftliche
Produkte und Erzeugnjsse der Land-, Forst-, Jagdwittschaft
und Fischerei (Außenhandelsstatistik, Statistik der Außen-
handelspreise) unterscheiden sich in einigen waren- Zu den
landwirtschaftlichen Produkten, aber nicht zu den Erzeugnissen
der Land-, Forst-, Jagdwirtschaft und Fischerei rechnet Mj-Ich,
umgekehrt zählt zu den Erzeugnissen der Land-, Forst-, Jagd-
wirtschaft und Fischerei eine Reihe von Waren, die nicht zu
den landwirtschaftlichen Produkten rechnen, wie etwa Frisch-
fisch, rohe Häute und FeIIe, Rohkaffee, Flecht- und Polster-
stoffe, Rundholz, Kork, Rohbaumwolle u-a.

zur Abgrenzung gegenüber dex Ernährungswirtschaft (Außenhan-
delsstatistik) siehe dort.



19.O2.79
Stand:

Monatlicher
Baubericht
01.o1.50 -
3t . t2.77

Blattdr.: 1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Errichtung von Hoch-
und Tiefbauten, die überwiegend landwirtschaftlichen,
forstwirtschaftlichen, Gärtnerei- oder Eischereizwecken
dienen.

Zu den Hochbauten zählen z.B. Scheunen, Silos, StäIIe
und Garagen für Traktoren, in der Regel jedoch nicht
Wohnhäuser zur Unterbringung von Landarbeitern oder
des Leiters des landwirtschaftlichen Betriebes. Ver-
fügt ein Gebäude sowohl über Wohn- als auch über Nutz-
fläche, so wird es nur dann dem landwirtschaftlichen
Bau zugeordnet, wenn die Nutzfläche überwiegt.

Zu den Tiefbauten rechnen z.B. Entwässerungsanlagen und
sonstige Wasserbauten.

B e g r i f f s b e z Le hun g e n : ImUnterschied
zum landwirtschaftlichen Bau umfassen die Tandwirt-
schaftlichen Betriebsgebäude (Statistik der Baugenehmi-
gungen, Statistik der Baufertigstellungen) ausschließ-
Iich Hochbauten. Landwirtschaftliche Bauten, die sowohl
über Nutzfläche als auch über Wohnfläche verfügen, rech-
nen zum landrvirtschaftlichen Bau, wenn die Nutzfläche
überwiegt, sie rechnen jedoch nicht zu den landwirt-
schaftlichen Betriebsgebäuden .

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

[)FK - l,lr:8e9rl ff :

LANDIVIRTSCHAFTLICHER BAU
GBK - llr(n):

42.7

Statistik,/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Änderungen im Zgitablauf/Begriffsbeziehungen



Stand: 07.05.79 Blatt-llr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
OFK - Nr:

GBl(-tt
67r, 673, 2251, 266L, 268U-

LANDWIRTSCHAFTLICH GENUTZTE FIIiCHE

Begrl ff :

statistik/
cü1 Ligkeitszeitraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

A1Ie folgenden
Statistiken

B e g r i f f s i n h a I t : Flächen, die zur Erzeugung
pflanzlicher landwirtschaftlicher Produkte genutzt werden.

Hierzu rechnen die Flächen der folgenden Nutzungsarten: Acker-
7and, Dauergrün7and, GarLen1and, Obstanlagen, Baumschulen, Reb-
land sowie Korbweiden-, Pappelanlagen und Weihnachtsbaumkulturen
außerhalb des ['Ialdes.

Nicht enthalten ist die nicht mehr genutzte Landwirtschaftl-iche
F7äche.

Das Ackerland umfaßt Flächen, auf denen landwirtschaftliche
Feldfrüchte angebaut werden.

Zum Dauergrünland rechnen Grünlandflächen, die ohne Unterbrechung
durch andere Kulturen zur Futter- oder Streugewinnung oder zum
Abweiden bestimmt sind, einschl. der Grünlandflächen mit Obst-
bäumen, bei denen der Obstanbau nur die Nebennutzung darstellt.
zum Gartenland zäh1en Gartenflächen, auf denen für den eigenen
Bedarf Gartengewächse (Obst, Gemüse, ZrerpfLanzen) oder Kartof-
feln u. a. angebaut werden, sowie das Grabeland auf dem Acker
außerhalb der Fruchtfolge.

Obstanlagen sind ertragfähige und noch nicht ertragfähige Anla-
gen von Obstbäumen und -sträuchern ohne Unterkultur oder als
Hauptnutzung mit Unterkultur.

Baumschulen umfassen F1ächen zur Aufzucht und Vermehrung von Ge-
höIzen, einschl. der für das Frühjahr vorbereiteten Neuanlagen
sowie der Forstbaumschulen.

Zum Rebland rechnen die mit [Veinreben bestockten Flächen, einschl.
der Rebschulen, Rebschnittgärten und Junggärten, sowie die Reb-
brache.

Zur näheren Abgrenzung der Obstanlagen, Baumschulen und des Reb-
Iandes siehe unter DauerkuLturen.

Zur nicht mehr genutzten landwirtschaftlichen Fläche rechnen
nicht mehr bestelltes Ackerland, nicht mehr gemähtes oder bewei-
detes Dauergrün1and, nicht genutztes Rebland und nicht genutzte
Obstanlagen ("Sozialbrache") .

2
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Stand: 07.05.79 Blatt-flr.: 2

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

Otl( - Nr:

LANDWIRTSCHAFTLICH GENUTZTE FIJiCHE

Begrl ff:

GBl( .
6tt , 613, 2251, 2667, 268U^

n

statistik/
cü1 tigkeitszeitraum Be gr i f f s inhal t/änderungen im Zeitabl auf ,/negri f f sbez iehungen

Die landwirtschaftlich genutzte Fläche wird in der Agrarsta-
tistik nach dem Betriebsprinzip erhoben und nachgewiesen, d. h
jeweils nach dem Ort des Betriebssitzes.

Die F1ächennachweisungen - vor allem für kleinere Gebietseinhei-
ten (Gemeinde, Kreis) - lassen daher keinen unmittelbaren Rück-
schluß auf die tatsächliche Nutzung der Katasterfläche der je-
weiligen Gebietseinheit zu. Aufgrund der Verwendung des Betriebs-
prinzips bei diesen Erhebungen werden auch die in den Nachbar-
staaten der Bundesrepublik Deutschland belegenen F1ächen einbe-
zogen, die von Betrieben mit Betriebssitz im fnland bewirt-
schaftet werden, nicht aber im Inland belegene Flächen, die von
Betrieben mit Betriebssitz im Ausland bewirtschaftet werden.

B e g r i f f s b e z ie h u n g e n : Im Unterschled zur
landwirtschaftlich genutzten Fläche enthält die -l.andrvirtschaft-
Tiche NutzfTäche (Statistik des Schlepperbestandes) auch die
nicht mehr genutzte landwirtschaftliche Fläche, die privaten
Parkanlagen, Ziergärten und Rasenflächen, nicht aber die Pappel-
anlagen und Weihnachtsbaumkulturen auBerhalb des Waldes.

1 Landwirtschafts-
zählung 1971

B e g r i f f s i n h a I t : Nachgewiesen wird - je nach
Darstellungseinheit - die von -land- und forstwirtschaftlichen
Betrieben bzw. die von TandwirtschaftTichen Bettieben selbst-
bewirtschaftete landwirtschaftlich genutzte F1äche, sofern diese
Betriebe über eine landwirtschaftlich genutzte F1äche oder eine
WaLdfTäche von mindestens t ha verfügen oder aber - bei einer
geringeren Fläche - ej.ne jährliche landwirtschaftliche Markter-
zeugung von mindestens DM 4 000 aufweisen.

Land- und forstwirtschaftliche Betriebe sind technisch-wirt-
schaftliche Einheiten, die für Rechnung eines Inhabers (des Be-
triebsinhabers) bewirtschaftet werden, einer einzigen Betriebs-
führung unterstehen sowie land- und/oder forstwirtschaftliche
Erzeugnisse hervorbringen.

Landwirtschaftliche Betriebe sind solche land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebe, deren landwirtschaftlich genutzte Fläche
mindestens 10 I ihrer Waldfläche beträgt.

3



Stand:07.05.79 Blatt-llr.: 3

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFK - Nr:

671, 613, 2257, 2661, 2680
GBK - ilr(nLANDWIRTSCHAFTLICH GENUTZTE FLACHE

Begrl ff:

Statistik/
cü1 tigke itsze itraum Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf /Begriffsbeziehungen

2 Bodennutzungs-
vorerhebung
o1.o1.50

Die Flächennutzung wird nach dem ort des Betriebssitzes erho-
ben und nachgewiesen, nicht nach der Belegenheit (vgI- oben).

Be gr i f f sb e z iehungen : Sieheunter 3

B e g r i f f s i n h a 1 t : Nachgewiesen wird einerseits --
als Gliederungsposition der wirtschaftsfTäche - die von Betrie-
ben selbstbewirtschaftete sowie die von anderen als den Betrie-
ben bewirtschaftete landwirtschaftlich genutzte F}äche, anderer-
seits - beim Nachweis der Betriebsgrößenstruktur - die von
LandwirtschaftLichen Betrieben selbstbewirtschaftete landwirt-
schaftlich genutzte Fläche.

Zur landwirtschaftlich genutzten Fläche als Teil der Wirtschafts-
fläche rechnet sowohl die von Betrieben mit mehr als 0,5 ha Be-
triebsftäche und die von Kleinstbetrieben selbstbewirtschaftete
Iandwirtschaftlich genutzte Fläche als auch die landwirtschaft-
lich genutzte Fläche außerhalb der Betriebe (z- B. gemeinde-
eigener Hutungen und Streuungen, die weder bewirtschaftet noch
verpachtet werden und dgl.).

Im Rahmen der Betriebsgrößenstruktur wird dagegen nur diejenige
landwirtschaftlich genutzte Fläche nachgewiesen, die von land-
wirtschaftlichen Betrieben mit mindestens 0,5 ha Betriebsfläche
selbst bewirtschaftet wird. Nicht einbezogen werden die Flächen
der Forstöetriebe, derKleinstbetriebeimit weniger als 0,5 ha
Betriebsfläche) und die Flächen außerhalb von Betrieben-

Landwirtschafttiche Betriebe sind technisch-wirtschaf tliche Ein-
heiten, die für Rechnung eines rnhabers (des Betriebsinhabers)
bewirtschaftet werden, einer einzigen Betriebsführung unter-
stehen, Iand- und/oder forstwirtschaftliche Erzeugnisse hervor-
bringen und deren landwirtschaftlich genutzte F]äche mindestens
10 t ihrer Wa1dfläche beträgt.

-4
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
Dtl( - Nr:

GBK .
6ll , 6t3, 2251, 266L, 258U.

n
LANDWIRTSCHAFTLICH GENUTZTE FLACHE

Begrl ff:

Statistik/
Gültigke itszeitraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

3 Statistik der
Arbeitskräfte
in der Land-
wirtschaft 

,

o1.o.7.64

fn der Gliederung der Wirtschaftsfläche wird die landwirtschaft-
lich genutzte Fläche z. T. nach dem Betriebsprinzip erfaßt und
nachgewiesen - nämlich in den Betrieben mit 0,5 ha und mehr Be-
triebsfläche -, z. a. nach der Belegenheit - nämlich für a1le
Flächen außerhalb dieser Betriebe. In der Betriebsgrößengliede-
rung werden die Flächen grundsätzlich nach dem Ort des Betriebs-
sitzes nachgewiesen (vgl. oben).

Ande rungen im'2" Ltab Iauf : DieBezeich-
nung landwirtschaftlich genutzte Fläche wird erst seit 1970 ver-
wendet und löste die zuvor verwendete Kategorie landwirtschaft-
Tiche Nutzfläche ab. Hierin sind zum einen auch die nicht mehr
genutzten Flächen der oben genannten Nutzungsarten enthalten,
die in der Gliederung der Wirtschaftsfläche seit 1970 gesondert
unter der Flächenkategorie nicht mehr genutzte Landwirtschaft-
Tiche Fl-äche ausgewiesen werden. Zum anderen rechnen zur land-
wirtschaftlichen Nutzfläche auch die privaten Parkanlagen, ZiLet-
gärten und Rasenflächen, die seit 1970 in der Gliederung der
Wirtschaftsfläche unter den Parkanlagen, Sport-, Flug- und
ÜbungspTätzen nachgewiesen werden. Andererseits zählen die Pap-
pelanlagen und Weihnachtsbaumkulturen außerhalb deS Waldes nur
zur landwirtschaftlich genutzten F1äche und werden daher erst
seit 1970 einbezogen; j-n der landwirtschaftlichen Nutzfläche
waren nur die Korbweidenanlagen enthalten.

Bis einschl. 1970 galt für die Abgrenzung der l-andwirtschaft-
l-ichen Betriebe von den Forstbetrieben ein anderes Kriterium.
VgI. dort.

Be g r i f f sb e z Le hun ge n : Siehe unter 3

B e g r i f f s i n h a I t : Nachgewiesen wird die von l-and-
wirtschaftlichen Betrieben selbstbewirtschaftete Landwirtschaft-
lich genutzte F1äche, sofern diese Betriebe über eine landwirt-
schaftlich genutzte Fläche von mindestens t ha verfügen oder
aber - bei einer geringeren Fläche - mindestens eine entsprechen-
de jährliche landwirtschaftliche Markterzeugung aufweisen.

Landwirtschaftliche Betriebe sind technisch-wirtschaftliche
Einheiten, die für Rechnung eines Inhabers (des Betriebsinhabers)
bewirtschaftet werden, einer einzigen Betriebsführung unter-
stehen, Iand- und,/oder forstwirtschaftliche Erzeugnisse hervor-
bringen unä deren landwirtschaftlich genutzte Fläche mindestens
10 t ihrer Waldfläche beträgt.

5-
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SLatistische Datenbank

- Definitionskatalog -
Begrl ff:

LANDhTIRTSCHAF'TLICH GENI,ITZTE PLACHE

OFl( - Nr:

GBK - !lr(n):
5LI, 613, 2257, 266r, 268u^

Statistik,/
Gü1 tigke itszeitraum Begr i f f s inhalt/Änderungen im Zeitablauf ,/Begr i f f sbez iehungen

Die Flächennutzung wird nach dem Ort des Betriebssitzes erhoben
und nachgewiesen, nicht nach der Belegenheit der jeweitigen
F1äche (vgl. oben).

Anderungen im Zei tablauf: yorL972
wurde nicht die landwirtschaftlich genutzte Fläche, sondern die
Landwirtschaftliche Nutzfl-äche ausgewiesen. Die landwirtschaft-
liche Nutzfläche enthäIt zum einen auch die nicht mehr ge-
nutzten Flächen der oben genannten Nutzungsarten, zum anderen
die privaten Parkanlagen, ZiergärLen und Rasenflächen. Anderer-
seits zäh1en die Pappelanlagen und Weihnachtsbaumkul_turen außer-
halb des Waldes nur zur landwirtschaftlich genutzten F1äche und
werden daher erst seit 1972 einbezogen; in der landwirtschaft-
lichen Nutzfläche uraren nur die Korbweidenanlagen enthalten.

Ferner galt vor 1972 für die Abgrenzung der landwirtschaftlichen
Betriebe ein anderes Kriterium. Erfaßt wurden nur Betriebe mit
mindestens 2 ha landwirtschaftlicherr Nutzfläche sol"rie Betriebe
mit einer Nutzfläche von 0,5 bis 2 hra, aber mit einer jährlichen
Iandwirtschaftlichen Markterzeugung von mindestens DM 1 000.

B e g r i f f s b e z ie hun g e n : In derAbgrenzung
der Iandwirtschaftlich genutzten r'Iäche bestehen zwischen
den Statistiken im wesentlichen keine Unterschiede. Die 1and-
wirtschaftlich genutzte Fläche wird jedoch in der Bodennutzungs-
vorerhebung sowohl für den Bereich der landwirtschaftlichen
Betriebe als auch für den gesamten Bereich der Bodennutzung
ausgewiesen, in der Landwirtschaftszählung für den Bereich der
landwirtschaftlichen Betriebe und den der land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebe und schließlich in der Statistik der Ar-
beitskräfte in der Landwirtschaft für den Bereich der landwirt-
schaftlichen Betriebe. Ferner ist zu berücksichtigen, daß in den
genannten Statistiken jeweils unterschiedliche Abschneidegrenzen
bei der Einbeziehung der Betriebe aus dem Bereich der Land- und
Forstwj-rtschaft bestehen und daß in der Bodennutzungsvorerhebung
be.i- der Flächenzuschätzung aufgrund anderer Erhebungseinheiten
überwiegend nach dem Belegenheitsprinzip verfahren wird.
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Statistische Datenbank

- Definit.ionskatalog -

OFl( - llr:

rJince DER BENIITZTEN !{ASSERSTRASSEN

Begrlff:

GBK - I'lr(n):
891

Statistik,/
Gültigke itszeitraum Begriffsinhalt/Änderungen im zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

Statistik der
benutzten
Wasserstraßen
o1.o1.53

B e g r i f f s i n h a I t : Länge der Flüsse und KanäIe,
dj-e von Schiffen mit mindestens 50 t Tragfähigkeit benutzt
werden können und auf denen regelmäßiger Güterverkehr statt-
findet.

F1üsse oder Teilstücke von Flüssen, die nur gelegentllch von
Güt,erschiffen befahren werden oder die ausschließlich für den
Personenverkehr genutzt werden, werden nicht mitgerechnet. Seen
sind ebenfalls nicht Teil der benutzten Wasserstraßen.

Die Länge der benutzten !{asserstraßen wird nach der Größe der
Schiffer die sie befahren können, gegliedert. Die Größe der
Schiffe bemißt sich an ihrer Tragfähigkeit, d.h. an dem Gewicht,
das ein Schiff höchstens tragen kann, wobej- neben der Nutzlast
auch Passagiere, Besatzung und Betriebslasten wie Treibstoffe,
Ballast, Proviant usw. einbezogen werden.



Stand: 10. 10.78 Blatt-l'lr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
Besrl ff:

TJit.lCS DER RoHRFERNLEITUNGEN

t)Fl( - tlr:

GBl( - lir(n):
1000

Statistik,/
cüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

Rohrfernleitungs-
statistik

B e g r i f f s i n h a 1 t : Länge der Rohrleitungen, die dem

Transport von rohem Erdöl dienen und die sich insgesamt über
mindestens 50 kro erstrecken.01.01.58

Bei grenzüberschreitenden r,eitungen werden nur die Teile einbe-
zogen, die innerhalb des Bundesgebietes verlaufen. Dies gilt
auch, wenn der Teil der Rohrfernleitung, der innerhalb des
Bundesgebietes verläuft., keine 50 kn lang ist, vorausgesetzt,
zwischen Anfang und Ende der Gesamtleitung liegen mindestens
50 km.

-:t7.
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
gP11 - Nr:

6BK .
1 339

n

Begrl ff:

LASTENAUS GLE I CHSABGABEN

Statistik/
cüI tigkeitszei traum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Statistik
über den
Steuerhaushalts

B e g r i f f s i n h a 1 t : Abgaben, die nach dem Lasten-
ausgleichsgesetz zur Durchführung des Lastenausgleichs er-
hoben werden.ol -o1.62

Die Lastenausgleichsabgaben dienen dem Ausgleich von Schäden
und Verlustän, die durch Vertreibungen und kriegsbedingte
Zerstörung sowie im Zusammenhang mit der Neuordnung des GeId-
wesens durch die Währungsreform 1948 entstanden sind. Sie setzen
sich aus einer Vermögensabgabe nach dem Vermögensstand am Wäh-
rungsstichtag und zwei Währungsgewinnabgaben, der Hypotheken-
gewinnabgabe und der Kreditgewinnabgabe zusanmen. Die Laufzeit
endet spätestens am 31.l2.lg7g.t)

1) Zu näheren Einzelheiten vgl. Gesetz über den Lastenausgleich
(Lastenausgleichsgesetz - LAG) i.d.F. v. 1-10.1969
(BGBI. r S. 1909), §§ 16 - 197.
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFI( - Nr:Eegri ff:

IÄSTKRAFTWAGEN GBK .
906

Statistikr/
cüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Statistik des
Kraftfahrzeug- und
Kraftfahrzeugan-
hängerbestandes
o1.o1.52

B e g r i f f s i n h a 1 t : Mehrspurige Kraftfahrzeuge,
die nach Bauart und Einrichtung nur zum Transport von Gütern
oder Sachen im eigenen Nutzraum, auf eigener Ladefläche
oder mit eigener Vorrichtung geeignet und bestimmt sind.

Lastkraftwagen mit besonderen Aufbauten (2.8. Tankwagen,
Glastranporter) werden bei den Scnderkraftfahrzeugen
nachgewiesen.

Bei den Neuzulassungen (NeuzuLassungen fabrikneuer Kraft-
fahrzeuje und -anhänger) werden fabrikneue Lastkraftwagen
erfaßt, denen im Berichtszeitraum ein amtliches Kennzeichen
zugeteilt wurde.

Der Fahrzeugbestand umfaßt die zugelassenen oder nur vor-
übergehend, d.h. bis zu einem Jahr, abgemeldeten Last-
kraftwagen.

Bei den Besitzumschreibungen (Besitzumschreibungen gebrauch-
ter Krattfahrzeuge und -anhänger) werden gebrauchte Last-
kraftwagen erfaßt, die im Berichtszeitraum auf ej-nen
anderen Fahrzeughalter ribergegangen sind, sofern der Stand-
ort des Fahrzeugs vor und nach dem Ha:Iterwechsel im Bundes-
gebiet liegt.
Anderung im ZeL tablauf: Bisein-
schließlich 1953 wurde bei den Lastkraft$ragen auch ein TeiI
des Bestandes an Konbinationskraftwagen einbezogen.



Stand: 13.o3. 79

Statistik der
Straßenverkeh rs-
unfä1le
o1 .o1 .53

B latt -ll r. : 1,

B e g r i f f s i n h a I t : Zu den Lastkraftwagen und
Zugrmaschinen rechnen alle Liefer- und Lastkraftwagen, die
Sonderkraftfahrzeuge zur Lastenbeförderung, Sattelschlepper,
landwirtschaftlichen Zug'maschinen und andere Zugmaschinen.

Zu den Liefer- und Lastkraftwagen zählen solche mit Normal-
aufbau, auch mit Anhänger. Sonderkraftfahrzeuge zur Lasten-
beförderung sind Lastkraftwagen mit Spezialaufbau, wie
z.B. Tankkraftwagen, Silofahrzeuge, Viehtransportwagen,
Langmaterialfahrzeuge usvr.

Sonderkraftfahrzeuge, die nicht zur Lastenbefördenrng be-
stirunt sind (Sonderkraftfahrzeuge mit Spezialaufbau), zählen
zu den Sonderkraftfahrzeugen.

Nachgewj-esen werden Personen, die als Führer und Mitfahrer
von Lastkraftwagen und Zugmaschinen bei Straßenverkehrs-
unfällen verletzt (verl-etzte Personen) oder getöLet (ge-
tötete Personen) wurden.

Anderungen im Zei tablauf: Bis
einschl. 1974 wurden alle Sonderkraftfahrzeuge, auch die
zur Lastenbeförderung nicht unter den Lastkraftwagen und
Zugrmaschinen, sondern unter den Sonderkraftfahrzeugen
erfaßt.

B e g r i f f s b e z Le h u n g e n : Die Zusammenfas-
sung der Lastkraftwagen und der zuTassungspfTichtigen Zug-
maschinen (beide Statistik des Kraftfahrzeug- und Kraft-
fahrzeuganhängerbestandes) deckt sich weitgehend mit den
unter Lastkraftwagen und Zugmaschinen erfaßten Fahrzeugen.
Letztere umfassen aber auch die Sonderkraftfahrzevge zvx
Lastenbeförderung.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFK _ Nr:

I"ASTKXAFTWAGEN UND ZUGMASCHINEN

Begri ff:

GBK - tlr(n)
909

Statistik/
cüItigkeitsze itraum Begri f f s inhalt,/änderungen im Ze itabtauf /Begr i f f sbez iehungen
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Außenhandels-
statistik
o1.o1.50

Blatt-t{r.:1

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewählte Waren (Waren-
num-ern) des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik.

Im wesentlichen zählen dazu:
Pferde, Rindvieh, Schweine, sonstige lebende Tiere wie z.B
Esel, Maultiere, Maulesel, Schafe, ZLegen, Hühner, Enten,
Gänse, Truthühner, Perlhühner, Kaninchen, Tauben. 1)

1) Zu weiteren Einzelheiten siehe Fachserie 7, Außenhandel,
Reihe 3, Außenhandel nach Ländern und l{arengruppen, An-
hang 2: Gegenüberstellung der Warengruppen und -untergruppen
der Ernährungswirtschaft und der Gewerblichen Wirtschaft und
der Nurunern des Warenverzeichnisses für die Außenhandels-
statistik.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFI( - Nr:Begrl ff:

I.EBENDE TIERE

2603
GBl( - llr(n)

Statistik,/
Gii I tigkeitsze itraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

GBl( - [r(n):
537

Begrl ff:

I,EBENDGEBORENE

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitabtauf,/Begrif f sbeziehungen

Statistik der
natürlichen
Bevölkerungs-
bewegung

o1 .o1 .50

B e g r i f f s i n h a I t : Geborene, bei denen nach
der Scheidung vom llutterleib entweder das Herz geschlagen
oder die Nabelschnur pulsiert oder die natürliche Lungen-
atmung eingesetzt hat.

Anderungen im ZeL tablauf :
Bis einschl. 1957 galten Geborene nur dann als Lebendgeborene,
wenn die natürliche Lungenatmung eingesetzt hatte.

oFK - llr:
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFI( - Nr:

GBK.ti
383

Begrl ff:

LEGEHENNEN

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Be gri f f s inhalt/Änderungen im ze itablauf ,/Begr i f f sbe z iehungen .

AIIe folgenden
Statistiken

B e g r i f f s i n h a I t : Hühner, die zur Erzeugung
von Eiern bestimmt sind und mindestens l/2 Jahr alt sind.

B e g r i f f s i n h a I t : Nachgewiesen wird die zahl
der Legehennen (gehaTtene Tiere), die sich am Tag der Er-
hebung im unmittelbaren Besitz von Ha-l. tern von Tieren be-
firrden, unabhängig von den Eigentumsverhältnissen.

B e g r i-f f s b e z i e h u n g e n : Siehe unter 2.

B e g r i f f s i n h a 1 t : Nachgewl-esen wird die ZahI
der Legehennen, die sich am Tag der Erhebung im unmittel-
baren Besitz (in den Ställen und auf den F1ächen) von
TandwirtschaftTichen Betrieben befinden, einschl. der von
den Betrieben in Pension aufgenonrnenen Tiere.

B e g r i f f s b e z Leh un g e n : Unterschiede in
der Zahl der Legehennen in der Allgemeinen Viehzählung und
in der Landwirtschaftszählr:ng ergeben sich vor allem aus den un-
terschiedlichen Erhebungszeitpunkten und unterschiedlichen
Erhebungseinheiten. In der Allgemeinen Viehzählung werden
Legehennen bei Haltern von Tieren, in der Landvuirtschafts-
zählung dagegen bei Iandwirtschaftlichen Betrieben erfaßt.
Di.e landwirtschaftlichen Betriebe mit Legehennen gelten zu-
gleich als Halter von Tieren; zu den Haltern von Tieren zäh-
len darüber hinaus aber auch Forstketriebe mit Legehennen,
landwirtschaftliche Kleinbetriebe mit Legehennen sowie son-
stige Personen, in deren unmittelbarem Besitz sich Lege-
hennen befinden (2.B. Viehhänd1er, Schlachter) .

1 A1 lgemeine
Viehzählung
o1 .o1 .50

Landwi rtschafts-
zählung 1971

2

I .,',

n
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

Dtl( . Nr:

1756
GBK - Nr(n

Begrl ff:

LEISTUNGSGRUPPEN

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begri f f s inhalt/linderungen im Ze itab Iauf /Begr i f f sbez iehungen

Verdiensterhebung
in Industrie und
HandeI
o1 .o1 .50

B e g r i f f s i n h a I t : Die Arbeiter sowie die An-
gestellten werden jeweils best.irnmten Leistungsgruppen zqe-
ordnet, um eine weitere Untergliederung von Ergebnissen rjber
Verdienste, durchschnittliche bezahlte Wochenstunden, Mehr-
arbeitsstunden u.ä. zu ermöglichen. Die Einordnung in die
verschiedenen Leistungsgruppen richtet sich daher nach der
Berufsausbildung und -erfahrung der Arbeiter bzw. AngesteII-
ten.

Bei den Arbeitern werden drei Leistungsgruppen unterschieden;
es entspricht weitgehend die Leistungsgruppe 1 den Facharbei-
tern, die Leistungsgruppe 2 den angelernten Arbeitern und die
Leistungsgruppe 3 den Hilfsarbeitern.
Im einzelnen werden folgende Leistungsgruppen unterschie-
den:

Leistungsgruppe I: Arbeiter, die auf Grund ihrer Fachkenntnj-sse
und Fähigkeiten mit Arbeiten beschäftigt. werden, welche als
besonders schwierig oder verantvrortungsvoll oder vielgestaltet
anzusehen sind. Die Befähigung kann durch abgeschlossene
Lehre oder durch langjährige Beschäftigung bei entsprechenden
Arbeiten erworben sein. In den Tarifen sind die Angehörigen
dieser Gruppe meist als Fachabreiter, auch qualifizierte
oder hochqualifizierte Facharbeiter, Spezialfacharbeiter,
Facharbeiter mit meisterlichem Können, Meister und Vorarbej-ter
im Stundenlohn, Betriebshandr*erker, gelernte Facharbeiter, Fach-
arbeiter mit Berufsausbildung und Erfahrung und ähnlich be-
zeichnet.

Leistungsgruppe 2: Arbej-ter, die im Rahmen einer speziellen,
meist branchengebundenen Tätigkeit mit gleichmäßig wiederkeh-
renden oder mit weniger schwierigen und verantwortungsvollen
Arbeiten beschäftigt werden, für die keine allgemeine Berufs-
befähigung vorausgesetzt werden muß. Die Kenntnisse und Fähig-
keiten für diese Arbeiten haben die Arbeiter meist im Rahmen
einer mindestens drei Monate dauernden Anlernzeit mit oder ohne
Abschlußprüfung erworben. In den Tarifen werden die hier er-
wähnten Arbeiter meist als Spezialarbeiter, qualifizierte
angelernte Arbeiter, angelernte Arbeiter mi-t besonderen Fähig-
keiten, angelernte Arbeiter, vollwertige Betriebsarbeiter,
angelernte Hilfshandwerker, Betriebsarbeiter und ähnlich
bezeichnet.

2
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

OFK - Nr

GBK .
1756

n

Begrl ff:

LEISTI,JNGSGRUPPEN

Statistik,/
Gü1 tigke itszeitraum Begriffsinhalt/Änderungen im zeitablauf/Begriff sbeziehungen

Leistungsgruppe 3: Arbeiter, die mit einfachen, als Hilfsar-
beiten zu bewertenden Tätigkeiten beschäftigt sind, für die
eine fachliche Ausbildung auch nur beschränkter Art nicht
erforderlich ist. In den Tarifen werden diese Arbeiter meist
als Hilfsarbeiter, ungelernte Arbeiter , einfache Arbej-ter
und ähnlich bezeichnet.

Bei den Angestellten werden folgende Leistungsgruppen unter-
schieden:

Leistungsgruppe ff.' Kaufmännische und,/oder technische Ange-
stellte mit besonderen Erfahrungen und selbständigen Leistun-
gen in verantwortlicher Tätigkeit mit eingeschränkter Dispo-
sitionsbefugnis, die Angestellte anderer Tätigkeitsgruppen
einzusetzen und verant\^Iortlich zu rrnterweisen haben. Ferner
Angestellte mit umfassenden kaufmännischen oder technischen
Kenntnissen. Außerdem Angestellte, die als Obermeister,
Oberrichtmeister oder Meister mit hohem beruflichen Können
und besonderer Verantwortung großen Werkstätten oder Abteilun-
gen vorstehen.

Leistungsgruppe rfr.' Kaufmännische und,/oder technische Ange-
steltte mit mehrjähriger Berufserfahrung oder besonderen Fach-
kenntnissen und Fähigkeiten bzw. mit Spezialtätigkeiten, die
nach allgemeiner Anweisung selbständig arbeiten, jedoch in
der Regel keine Verantwortung für die Tätigkeit anderer tra-
gen. Außerdem Angestellte mit qualifizierter Tätigkeit, die
die fachlichen Erfatrrungen eines Meisters, Richtmeisters oder
Gießereimeisters aufweisen, bei erhöhter Verantwortung größe-
ren Abteilungen vorstehen und denen Aufsichtspersonen und
Hilfsmeister unterstellt sind.

Leistungsgruppe rY: Kaufmännische und,/oder technische Ange-
stellte ohne eigene Entscheidungsbefugnis in einfacher Tätig-
keit, deren Ausübung eine ähgeschlossene Berufsausbildung
oder durch mehrjährige Berufstätigkeit, den erfolgreichen
Besucir einer Fachschule oder privates Studium erworbene Fach-
kenntnisse voraussetzt. Außerdem Angestellte, die als Aufsichts-
personen einer kleineren ZahI von überwiegend ungelernten
Arbeitern vorstehen, sowie Hilfswerkmeister oder Hilfsricht-
meister.

Leistungsgruppe V.' Kaufmännische und/oder technische Ange-
stellte in einfacher, schematischer oder mechanischer Tätig-
keit, die keine Berufsausbildung erfordert.

3
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Begrl ff :

LEISTUNGSGRUPPEN

Statistik/
GüI tigkeitszeitraum Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/aegriff sbeziehungen

Nicht erfaßt werden kaufmännj-sche und/oder technische Ange-
stellte in Ieitender Stellulg mit voller Aufsichts- und
Dispositionsbefugnis (Leistungsgruppe I) .

Die Zusammenfassung der drei LeistungsgrupPen der Arbej-ter
bzw. der vier Leis.tungsgruppen der Angestellten werden als
t'Leistungsgruppen zusammen" nachgewiesen.

I Anderungen im Zei tablauf: Ab1973
werden Meister im Angestelltenverhältnis einbezogen; sie
werden zu den technischen Angestellten gerechnet.
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LTEFER-, LASTKRAT'TWAGEN UND SONSTI@ STRASSEN-
FAHRZEU@

Begrl ff:

statistik/
Gü 1 tigke itszeitraum Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/negriff sbeziehungen

Außenhandels-
statistik
01 .01 . 70

Begriffsinhalt:AusgewähtteVrlaren(hlarennum-
mern) des warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik,
die im wesentlichen den ltlarengruppen

Liefer- und Lastkraftwagen warengruppe 3313

Kommunalfahrzeuge " 3314

Omnibusse und obusse " 3315

Straßenzugrmaschinen " 3321

Kraftfahrzeuganhänger " 3345

GesPannfahrzeugre " 3347

des systematischen warenverzeichnisses für die Industriesta-
tistik, Ausgabe lg7o, entsprechen und zu den Investitionsgütetn
zählen.

Als Investitionsgüter gelten waren, die von der Industrie her-
gestellt werden, als technisch fertig (investitionsreif) anqle-

sehen werden und die überwiegend von unternehmen oder vom staat
als Anlagegüter gekauft werden'

Im wesentlichen zählen dazu Lastkraftwagen, sattelzugrmaschinen,
Kraftomnibusse,Feuerwehrkraftwagen,Komrounalfahrzeuge,andere
Kraftwagen zu besonderen Zwecken (2.B. LKlrl-Betorunischer), Kraft-
fahrzeuganhänger und Gespannfahrzeuge'

Die Ergebri=.. der Außenhandetsstatistik in der Gliederung nach
dem warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (vtA) werden
auf die entsprechenden Positionen des Systematischen Vflarenver-
zeichnisses für die Industriestatistik (WI) umgeschlüsselt' Da

im wI die waren in erster Linie nach produktionswirtschaftlichen
im wq dagegen nach zolltechnischen (materialmäßigen) Kriterien
gegliedertwerden,könnensichbeiderGegenüberstellungge-
ringfügige Abweichungen ergeben.

Die Aufteilung der waren nach verbrauchsgütern und Investitj-ons-
gütern erfolgt in Anlehnung an die Warenauswahl' die zur Be-
iechnung des Index der industriellen Bruttoproduktion für In-
vestitionsgüter und Verbrauchsgüter getroffen wurde'

2-
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Statistik,/
Güttigkeitszeitraum Be gri f f s inhalt,/Änderungen im Ze itablauf ,/Begri f f sbez iehungen

B e g r i f f s b e z i e h u n g e n : Die Begriffe Liefer-,
Lastkraftwagen und sonstige Straßenfahrzeuge sowie Liefer-
und Lastkraftwagen (einsch7. Konbinationskraftwagen, zugmaschi-
nen und Anhänger) (Außenhandelsstatistik) unterscheiden sichin einigen Waren. Nur zu den Liefer-, Lastkraftwagen und son-
stigen straßenfahrzeugen zähren die Kraftwagen zu besonderen
Zwecken. Nur zu den Liefer- und Lastkraftwagen (einschl. Kom-
binationskraftwagen, Zugmaschinen und anhänger) rechnen die
Kombinationskraftwagen .

Zur Abgrenzung gegenüber den Liefer- und Lastkraftwagen, Komnu-
naTfahrzeugen (produktions-Eilbericht) siehe dort.
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- Definitionskatalog -
0[K - Nr:

GBK . n

600

Begrl ff:

LIEFER- TJND I.ASTKRAFTWA.GEN

Begr i f f s inhalt/änderungen im Ze itablauf ,/Aegr i f f sbez iehungenStatistik/
Gü I tigkeitsze itraum

Produk-tions-
Eilbericht

B e g r i f f s i n h a I t : Die Begriffe Liefer- und

Lastkraftr.ragen und Liefer- und Lastktaftwagen, Kommunal-

fahrzeuge (Produktions-Eilbericht) sind synonym. Zu EinzeI-
heiten siehe dort.

ot.oL.62-
3t . t2.76
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Stat.istische Datenbank

- Definitionskatalog -
oFil - Nr:

LIEFER- I,JND LASTIGAFTWAGEN (EINSCHL.
KOMBINATIONSKRAFTWAGEN, ZUGMASCHINEN

UND A}ITI,iN@R)

Begrl ff :

554, 2604
GBK - ttr(n

Statistik/
GüI tigke itszeitraum Begrif fsinhalt/änderungen im Zeitablauf/aegriff sbeziehungen

Außenhandels-
statistik

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewählte waren (Warennum-

mern) des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik,
die im wesentlichen den Warenklassen01.01.60

3t. L2.7 4

Kombi nationskra f twagen
Liefer- und Lastkraft-
wagen

Kommunalfahrzeuge
Omnibusse und Obusse

Straßenzugmaschinen
Kraf t f ahrzeuganhänger
C,espannf ahrzeuge

V'larenklasse 33t2
3313

I

il

3314
3315

3321

3345

3347tl

des Systematischen warenverzeichnisses für die Industriesta-
tistik, Ausgabe 1970, entsprechen und zu den Investitionsgütern
zählen.

Als Investitionsgüter gelten waren, die von der Industrie her-
gestellt werden, als technisch fertig (investitionsreif) ange-
sehen werden und die überwiegend von UnternetEen oder vom Staat
als Anlagegüter gekauft werden.

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Glj-ederung nach
dem Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (V'IA) werden
auf die entsprechenden Positionen des Systematischen Warenver-
zeichnisses für die Industriestatistik (V{r) r:rngeschlüsseIt' Da
im WI die Waren in erster Linie nach produktionswirtschaftlichen
im WA dagegen nach zolttechnischen (materialmäßigen) Kriterien
gegliedert werden, können sich bei der Gegenüberstellung ge-
ringfügige Abweichungen ergeben.

Die Aufteilung der Waren nach Verbrauchsgütern und Investitions-
gütern erfolgt in Anlehnung an die Warenauswahl, die zur Be-
rechnung des Index der industriellen Bruttoproduktion für In-
vestitionsgüter und verbrauchsgüter getroffen wurde.

B e g r i f f s b e z Le h u n g e n : Zur Abgrenzung gegen-
über den Liefer-, Lastkraftwagen und sonsti gen Sttaßenfahtzeugen
(Außenhandelsstatistik) siehe dort.
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

t)Fl( - tlr:

GBK - tlr(n):
3622

LIEFER- UND LASTKRAFTVflAGEN, KOMI4UNALFAHRZEUGE

Begrl ff :

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf ,/Begriffsbeziehungen

Produktions-
Eilbericht
ol .ol .77

B e g r i f f s i n h a. 1 t
arten) aus den Warenklassen
Liefer- und Lastkraftwagen
Kommunalfahrzeuge

Ausgewählte Waren (Waren-

Warenklasse 3313

" 3314
des Systematischen Warenverzeichnisses für die Industrie-
statistik, Ausgabe 1970, die zu den Investitionsgütern zäh-
Ien.

AIs Investitionsgüter gelten Waren, die von der Industrie
hergestellt werden, als technisch fertig (investitionsreif)
angesehen werden und die überwiegend von Unternehmen oder vom
Staat als Anlagegüter gekauft werden.

Zur Warenklasse Kommunalfahrzeuge rechnen Feuerwehrfahrzeuge,
MüIlabfuhrwagen, Sprengwagen, Fäkalienwagen, Straßenkehr-
maschinen, Gullysauger u.ä. Fahrzeuge.

B e gr i f f sb e z Lehun ge n : DieBegriffe
Liefer- und Lastkraftwagen, Kc;mmunalfahrzeuge und .Liefer-
und Lastkraftwagen (Produktions-Eilbericht) sind synonym.

Die Begriffe Liefer- und Lastkraftwagen, Kommunalfahrzeuge
und .Ljefer-, Lastkraftwagen und sonstige Straßenfahr-
zeuge (Außenhandelsstatistik) unterscheiden sich in einigen
Waren. Nur zu den Liefer-, Lastkraftwagen und sonstigen Stra-
ßenfahrzer:gen rechnen im wesentlichen Straßenzugmaschinen,
Kraftomnibusse, Kraftfahrzeuganhänger und Gespannfahrzeuge.



Stand: 03. 04.79

Statistik des
Warenverkehrs
mit Berlin (West)

01.01.50

Blatt-llr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Lieferungen von waren, für
die im Güterverkehr zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und Berlin (west) Warenbegleitscheine erforderlich sind-

Erfaßt werden alle Warentransporte im Eisenbahn-, Straßen-
und Binnenschiffsverkehr, nicht jedoch Luftfrachtsendungen
sowie Post- und Kleinsendungen.

Einbezogen ist auch der Warenverkehr zwischen Berlin (West)
und dem Ausland, wenn die Sendungen auf dem wege von oder
nach Berlin durch das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
verbracht werden. Ausgenommen sind Lieferungen von $Iaren,
deren Versandort im Ausland liegt und die mit im Ausland
zugelassenen Transportmj-tteln nach Berlin befördert werden.

Umzugs- und Erbschaftsgut, gebrauchtes Verpackungsmaterial,
Mustersendungen, Geschenke und sonstige Sendungen ohne Han-
delswert sind im Wert der Lieferungen nicht enthalten.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFK - tlr

GBK - l,lr(n):
1156, tt57

LIEFERI,]NGEN AUS,/NACH BERLIN (WEST)

Beqrl ff:

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begri f f s inhal t/Änderungen im Ze itablauf ,/Begri f f sbez iehungen
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

0Fl( - Nr:

LIEFERI,JNGEN DES BT'NDESGEBIETES

Begrl ff:

GBK -
1 1s5

statistik/
GüItigke itszeitraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

Statistik des
Warenverkehrs mit
der DDR und
Berlin (Ost)

01 .01 . s0

B e g r i f f s i n h a 1 t : Verbringen von Waren aus

dem Bundesgebiet in die Deutsche Demokratische Republik
einschließIich BerIin (ost).

Die Lieferung'en umfassen im wesentlichen alle Waren, die
für den Ge- oder Verbrauch, zvt Bearbeitung oder Verar-
beitung geliefert werden, sowie Rückwaren und Ersatz-
lieferungen.

Nicht zu den Lieferungen des Bundesgebietes rechnen
die Durchfuhr, d.h. die Lieferung von waren aus dem Aus-
land durch die Bundesrepublik und das Gebiet der DDR
unmittelbar ins Ausland, der Durchgang, der die Waren-
Iieferungen aus dem Ausland durch die Bundesrepublik
in das Gebiet der DDR erfaßt, und Warenlieferungen aus
der Bundesrepublik durch das Gebiet der DDR in das
Ausland, die Teil der Warenausfuhr sind.

Waren sind alle beweglichen Sachen. In den Ergebnissen
sind nicht enthalten: Lieferungen von Energie sowie
alle Sendungen, für die nach den Verfahrensvorschriften
für den Warenverkehr mit der DDR keine Erklärungen,
Genehmigungen oder Begleitscheine zum Verbringen der
Waren erforderlich sind. Dies sind u.a. mit der Post oder der
Eisenbahn aus dem Bundesgebiet verbrachte Briefe, Päckchen,
Pakete und Expreßgutsendungen sowie Wertpakete mit einer Wert-
angabe bis zu 500 DM soweit aIle diese vorgenannten Sendungen
bestj-mmte Gewichtsgrenzen nicht überschreiten und keine zum
Handel bestimmte hlaren enthalten.

Dj-e Warenwerte beziehen sich im allgemeinen auf Rech-
nungswerte. Bei den Lieferungen nach Veredelung ist
der volle Warenwert einschließlich der Veredelungs-
kosten angesetzt.

Anderungen im ZeL tablauf: Bis
1969 wurden die Rückwaren und Ersatzlieferungen nicht
erfaßt.

Be g r i f f sb e z t-ehunge n : Die Liefe-
rungen des Bundesgebietes sind kein Bestandteil der
Warenausfuhr (Außenhandelsstatistik). In die Ausfuhr
(Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen) sind die
Lieferungen des Bundesgebietes dagegen einbezogen.



Stand: 10.10.78 Blatt-llr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
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850

Begrl ff:

LINIENIJiNGE

Be gri f f s inhalt/Änderungen im Ze itabl auf / eegx i-ff sbez iehungenStatistik,/
Gültigkeitsze itraum

Statistik der
Personenbeförderung
im Straßenverkehr

o1.o1.52

Begri f fs i nhalt: Länge einerzurPersonenbeförde-
rung e ingerichteten, genehmigungspf lichtigen Verkehrsverbindung
mit vorgeschriebenen Ein- und Ausstiegsstellen.

Bei jeder dieser Verkehrsverbindungen (Linien), für die am Er-
hebungsstichtag eine Genehmigung zum regelmäßigen Betrieb er-
teilt war, wird die einfache Länge gemessen. Dabei ist es gleich-
güItig, ob am Stichtag Verkehr auf diesen Linien stattfand oder
nicht.

Führen mehrere Linien über die gleiche Vrlegstrecke, so wird dieses
Teilstück bei jeder Linie mitgerechnet.

Anderungen im
1968 galt a1s Stichtag der

blauf: Von1952bis
1969 der 3o.9.

Zeita
30.5., ab

B e g r i f f s b e z Le hu n g e n : ImUnterschied zur
Linienlänge sind bei der Erfassung der StreckenTänge (Eisenbahn-
statistik) Mehrfachzählungen nicht möglich, da die Streckenlängen
nur jeweils bei derjenigen Eisenbahnverwaltung erfaßt werden, in
deren Eigentun sich die Strecken befinden, und zwar unabhängig
von, wieviele G1eise dort verlegt sind oder wieviele Zugverbin-
dungen dort verlaufen. Hingegen wird bei der Linienlänge ein Teil
stück, über das mehrere Linien führen, auch mehrfach gezählt.

Sch1ießlich werden Linienlänge und Streckenlänge zu unterschied-
Iichen Stichtagen erhoben.



stand: 1 3. 03. 79

Statistik der
Personenbeförderung
im Strauenverkehr

o1 .o1 .52

Blatt-Nr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Genehmigungspflichtiger
regelmäßiger Verkehr zur Personenbeförderung im Straßenver-
kehr mit bestimmten Ausgangs- und Endpunkten und vorgeschrie-
benen HaItesteIlen.

Der Linienverkehr r:rnfaßt den Verkehr mit StadtschneTTbahnen,
Straßenbahnen, obussen sowie Kraftomnibussen und Petsonen-
kraftwagen, sofern diese eine regelmäßige Verkehrsverbindung
herstellen.

Eingeschlossen sind die Sonderformen des Linienverkehrs, die
der regelmäßigen Beförderung bestimmter Fahrgastgruppen unter
Ausschluß anderer Fahrgäste dienen, z.B. Schülerfahrten,
Markt- und Theaterfahrten.

Der Linienverkehr umfaßt auch den Freigestellten SchüIerverkehr,
d.h. den unentgeltlichen TransPort von Schülern zwischen
Wohnort und Schule, sofern er von Unternehmen durchgeführt
wird, die auch genehmigungspflichtigen Straßenpersonenverkehr
betreiben. l)

Anderungen im Zei tablauf :Bis
Ende 1968 wurde der Freigestellte SchüIerverkehr nicht be-
rücksichtigt.
B e g r i f f s b e z ie h u n g e n : Imunterschied zum
Linienverkehr wird beim Gel.egenheitsverkeht (Statistik der
Personenbeförderung im Straßenverkehr) der nicht regelmäßige
Verkehr zur Personenbeförderung im Straßenverkehr erfaßt, bei
dem ausschließlich Kraftomnibusse und Personenkraftwagen als
Transportmittel eingesetzt werden.

1) per Freigestellte Schülerverkehr ist nicht genehmigungs-
pftichtig.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFK - Nr:

GBK - tlr(n):
908

Begrl ff:

LINIENVERKEHR

Statistik/
cüItigke itsze itraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/Begriff sbeziehungen
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IöMIE UND GEHALTER FÜR 1969

0Fl( - llr:
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Statistik,/
GüItigke itszeitraum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begriff sbeziehungen

Arbeitsstätten-
zäh1ung 1970

B e g r i f f s i n h a I t : Bruttolohn- und -gehaltsumme,
die von Unternehnen bzw. Arbeitsstätten irn Kalenderjahr 1969 an
ihre Ar,beitnefuner gezahlt wurde.

Die Burtolohn- und -gehaltsumme umfaßt alle tariflichen oder frei
vereinbarten Zulagen (2.8. Akkord-, Nachtarbeits- und Schmutz-
zulagen), Naturalvergütungen (2.B. Deputate), Vergütungen für
ausgefallene Arbeitszeit (2.B. Urlaubsgeld), Zuschüsse des Ar-
beitgebers zum Krankengeld, Urlaubsbeihilfen, Entschädigungen für
nichtgewährten Urlaub, Gratifikationen, Gewinnbeteiligungen, Er-
folgsprämien, Erfindergeld sowie vermögenswirksame Leistungen
nach dem Gesetz zur Förderung der Vermögensbildung der Arbeit-
nehmer v. 8.7.1965 (BGBI. I S. 585)

Einbezogen sind ferner die GehäIter von Gesellschaftern, Vor-
standsmitgliedern und anderen leitenden Kräften, soweit sie steu-
erlich als Ejnkünfte aus nichtselbständiger Arbeit anzusehen
sind, sowie Provj-sionen und Tantiemen, die neben einem festen
Gehalt gezahlt werden.

Nicht einbezogen sind die Pflichtanteile des Arbeitgebers zur
Sozialversicherungr, Heimarbeiterlöhne, Zahlungen aufgrund des
Kindergeldgesetzes, allgemeine soziale Aufwendungen (2.8. für
Kantinen, !{erkskindergärten, Erholungsheime .usw.), Spesenersatz,
Bergmannsprämien für Bergleute unter Tage sowie Ruhegelder und
Betriebspensionen -

Die Arbeitnehmer umfassen die Beamten, AngesteTTten, Arbeiter
und die Nachwuchskräfte.

Die Löhne und Gähälter für 1969 werden im einzelnen für Arbeits-
stätten nit Löhnen und GehäLtern und für Unternehmen mit Löhnen
und Gehä7tern nachgewiesen. Daraus ergeben sich u.a. folgende
Besonderheiten:

fn den Lohn- und Gehaltsummen für 1969 sind auch die Löhne und
Gehälter von Arbeitsstätten bzw. Unternehmen enthalten, die zwar
1969 Arbeitnehmer beschäftigten, in denen aber am zählungsstich-
tag (27.5.1970) nur noch Tätige fnhaber und/oder Mithelfende
Fami Tienangehörige tätig waren.

2
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Begrl ff:

LÖHNE IJND GE*iLTER FI}R 1969

Statistik/
Gü1 tigke itszeitraum Begri f f s inhalt/Änderungen im Zeitablauf ,/Begr i f f sbez iehungen

Nicht in den Löhnen und GehäItern für 1969 sind die Lohn- und
Gehaltsummen von Arbeitsstätten bzw. Unternehmen enthalten, die

zwar für 1969 Löhne und Gehälter gezahlt hatten, aber am Zäh-
lungsstichtag nicht mehr existierten,

erst 1970 gegründet wurden,

1969 keine Arbeitnehmer beschäftigten und folglich keine Löhne
und Gehälter gezahlt hatten.

Bei aIlen anderen Arbeitsstätten bzw. Unternehmen wurden fehlen-
de Lohn- und Gehaltsunmen vom erhebenden Statistischen Landesamt
im lr7ege eines Schätzverfahrens ermittelt. Die Lohn- und Gehalt-
summen von Bundesbahn, Bundespost und Bundeswehr wurden bei den
Zentralen jeweils für ganze Dienststellen erhoben und auf die
zugehörigen Arbeitsstätten nach der Beschäftigtenzahl aufgeteilt.

Die Lohn- und Gehaltsummen von Unternehmen mit Löhnen und GehäI-
tern umfassen u.a. auch die Löhne und GehäIter von Unternehmens-
teilen, die nicht als Arbeitsstätten in der Arbeitsstätten-
zählung einbezogen wurden. Dazu zählen insbesonrlere die Löhne
Gehälter unternehmenszugehöriger Arbeitsstätten aus dem Bereich
der Land- und Forstwirtschaft- Einbezogen sind ferner die l,öhne
,und Gehälter der im Jahre 1969 unternehmenszugehörigen Arbeits-
stätten, die am Zählungsstichtag aber nicht mehr bestanden.

B e g r i f f s b e z te h u n g e n : Addiertman die Lohn-
summe und Gehaltsumme (jeweils Monatlicher Industriebericht, Mo-
natsbericht für Unternehmen und Betriebe im Bergbau und im Ver-
arbeitenden Gewerbe) bzw. die Bruttolohnsumme und die Bruttoge-
haTtsumme (jeweils Monatlicher Baubericht, Monatsbericht einschl.
Auftragseingangserhebung im Bauhauptgewerbe, Erhebung'bei den
öffentlichen Elektrizitätsversorgungsunternehmen, Erhebung bei
den Gasversorgungsunternehmen), so sind diese Summen vergleich-
bar abgegrenzt wie die Löhne und Gehälter für 1969 und die
BruttoLoln- und GehaTtsumme (Jahreserhebung einschl. Investi-
tionserhebung bei Unternehmen des Bauhauptgewerbes). Zu beachten
ist jedoch u.a., daß die Löhne und Gehälter für 1969 auch die
Dienstbezüge der Beamten umfassen.
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Produktions-
Eilbericht
01.01.70

B e g r i f f s i n h a 1 t : Meßgröße für die Entwicklung
der Löhne und Gehälter je Beschäftigten im brgbau und Verat-
beitenden Gewerbe.

Die Entwicklung der Löhne und Gehätter wird durch Meßzahlen der
Lohn- und Gehaltsurnmen repräsentiert. Die Lohn- und Gehaltsumme
umfaßt die summe der Bruttobezüge (Bar- und sachbezüge) der Be-
schäftigben ohne die Pflichtanteile des Arbeitgebers zur Sozial-
versicherung. In die Lohn- und Gehaltsunme einbezogen sind u.a.
Lohn- und Gehaltszuschläge (2.B. Akkord-, Schichtzuschlag, Gra-
tifikationen, Provisionen) , vergütungen für urlaub und Feier-
tage, Lohn- und Gehaltsfortzahlungen im Krankheitsfalle, vermö-
genswirksame Leistungen des Arbeitgebers, ferner Erfindergelder
sowie Bezüge von leitenden Angestellten, Gesellschaftern und
vorstandsmitgliedern, soweit sie steuerlich als EinkiiLnfte aus
nichtselbständiger Arbeit anzusehen sind.

Nicht einbezogen sind u.a. Heimarbeiterentgelte, allgemeine so-
ziale Aufwendungen @.8. Zuschüsse für Kantinen), ferner Vergü-
tungen, die als Spesenersatz anzusehen sind (z-B. Trennungsent-
schädigung) sowie Ruhegelder, Betriebspensionen und Bergrnanns-
prämien.

Die Entwicklung der Beschäftigtenzahlen wird durch Meßzahlen der
Beschäftigten repräsentiert. Als Beschäftigte gelten Tätige rn-
haber, Tätige Mitinhaber und Mithelfende Familienangehörige, so-
weit sie mindestens ein Drittel der üblichen Arbeitszeit tätig
sind, sowie alle Personen (einscht. Auszubildende, aber ohne
Heimarbeiter), die in einem arbeitsrechtlichen Verhältnis zum
Betrieb stehen.

Die Löhne und GehäIter je Beschäftigten werden über folgende
Beziehung errechnet:

Meßzahl der Löhne und Gehälter (1970 = 100 x 100
Meßzah1 der Beschäftigten 1970 = 100)

Die Meßzahlen der Löhne und Gehätter (bzw. der Beschäftigten)
werden durch Division der Löhne und GehäIter (bzw. der Beschäf-
tigten) im jeweiligen Berichtszeitraun durch die entsprechenden
Löhne und GehäIter (bzw. Beschäftigten) im Basiszeitraum er-
mittelt.

n
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Produktions-
Eilbericht
01.01.70

Begri f fs inha 1t: Meßgröße fürdieEntwicklungder
Löhne und Gehälter je Beschäftigtenstunde Lm Bergbau und verar-
beitenden Gewerbe.

Die Entwicklung der Löhne und GehäIter wird durch Meßzahlen der 
I

Lohn- und Gehaltsummen repräsentiert. Die Lohn- und Gehaltsumme
umfaßt die Summe der Bruttobezüge (Bar- und Sachbezüge) der Be-
schäftigten ohne die Pflichtanteile des Arbeitgebers zur Sozj.al-
versicherung. fn die Lohn- und Gehaltsumme einbezogen sind u.a.
Lohn- und Gehaltszuschläge (2.B. Akkord-, Schichtzuschlag, Gra-
tifikationen, Provisionen), Vergütungen für Urlaub und Feier-
tage, Lohn- und Gehaltsfortzahlungen im Krankheitsfalle, vermö-
genswirksame Leistungen des Arbeitgebers, ferner Erfindergelder
sowie Bezüge von leitenden Angestellten, Gesellschaftern und Vor-
standsmitgliedern, soweit sie steuertich als Einkünfte aus nicht-
selbständiger Arbeit anzusehen sind.

Nicht einbezogen sind u.a. Heimarbeiterentgelte, allgemeine so-
ziale Aufwendungen (2.8. zuschüsse für Kantinen), ferner vergü-
tungen, die als Spesenersatz anzusehen sind (2.B. Trennungsent-
schädigung) sowie Ruhegelder, Betriebspensionen und Bergmanns-
prämien.

Die Entwicklung der Beschäftigtenstr:.nden wird durch Meßzahlen der
Beschäftigtenstunden repräsentiert. A1s Beschäftigtenstunden
gelten die tatsächlich geleisteten - nicht die bezahlten - Ar-
beitsstunden der Beschäftigten. AIs Beschäftigte gelten Tätige
Inhaber, Tätige Mitinhaber und Mithelfende Familienangehörige,
soweit sie mindestens ein Drittel der üblichen Arbeitszeit tätig
sind, sowie alle Personen (einschl. Auszubildende, aber ohne
Heimarbeiter), die in einem arbeitsrechtlichen Verhältnis zum
Betrieb stehen.

Zu den Beschäftigtenstunden zählen auch die geleisteten Mehrar-
beitsstunden (2.B. Überstunden, Sonntagsstunden) nicht jedoch
die bezahlten Ausfallstunden (2.8. wegen gesetzlichen Urlaubs,
Krankheit, Betriebsferien) .

Die Beschäftigtenstunden werden schätzungsweise ermittelt, und
zwar werden für jene Beschäftigten, die keine Arbeiter sind, die
durchschnittlich geleisteten Arbeiterstunden zugrunde gelegt. Als
Arbeiter gelten dabei alle Beschäftigten, die der Versicherungs-
pfticht in der Arbeiterrentenversicherung unterliegen-

2
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Die Löhne und GehäIter je Beschäftigtenstunde werden über fol-
gende Beziehung errc':hnet:

Meßzahl der Löhne und GehäIter (1970 = 100) x 100
Meßzahl der Beschäftigtenstunden (19'7O = 100 )

Die Meßzahlen der Löhne und Gehälter (bzw. der Beschäftigten-
stunden) werden durch Division der Löhne und GehäIter (bzw. der
Beschäftigtenstunden) im jeweiligen Berichtszeitraum durch die
entsprechenden Löhne und Gehälter (bzw. Beschäftigtenstunden)
im,Basiszeitraum ermittelt.
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Produktions-
Eilbericht
01.01.70

Begr i f fs inha I t: Meßgröße fürdieEntwicklungder
Löhne und GehäIter je Produkteinheit im Bergbau und Verarbeiten-
den Gewerbe.

Die Entwicklung der Löhne und GehäIter wird durch Meßzahlen der
Lohn- und Gehaltsummen repräsentiert. Die Lohn- und Gehaltsumme
umfaßt die Summe der Bruttobezüge (Bar- und Sachbezüge) der Be-
schäftigten ohne die Pflichtanteile des Arbeitgebers zur Sozial-
versicherung. fn die Lohn- und Gehaltsulnme einbezogen sind u.a.
Lohn- und Gehaltszuschläge (2.8. Akkord-, Schichtzuschlag, Gra-
tifikationen, Provisionen), Vergütungen für Urlaub und Feier-
tage, Lohn- und Gehaltsfortzahlungen im Krankheitsfalle, vermö-
genswirksame Leistungen des Arbeitgebers, ferner Erfindergelder
sowie Bezüge von leitenden Angestellten, Gesellschaftern und
Vorstandsmitgliedern, soweit sie steuerlich als Einkünfte aus
nichtselbständiger Arbeit anzusehen sind.

Nicht einbezogen sind u.a. Heimarbeiterentgelte, allgemeine so-
ziale Aufwendungen (2.8. Zuschüsse für Kantinen), ferner Vergü-
tungen, die als Spesenersatz anzusehen sind (2.B. Trennungsent-
schädigung) sowie Ruhegelder, Betriebspensionen und Bergrmanns-
prämien.

Als Beschäftigte gelten Tätige fnhaber, Tätige Mitinhaber und
Mithelfende Familienangehörige, soweit sie rnindestens ein Drittel
der üblichen Arbeitszeit tätig sind, sowie alIe Personen (einschl.
Auszubildende, aber ohne Heimarbeiter), die in einem arbeits-
rechtlichen Verhältnis zum Betrieb stehen.

Die Entwicklung der Produktion wird durch den fndex der Netto-
produktion repräsentiert, der unter Ausschaltung von Preisände-
rungen die Nettoleistung im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe
mißt.

Der Nettoproduktionswert wird errechnet, in dem vom Bruttoproduk-
tionsrvert der Materialverbrauch, d.h. der Wert der verbrauchten
fremdbezogenen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, der Halbwaren,
der Teile u. dgl. sowie der lrlert der vergebenen Lohnarbeiten ab-
gezogen werden.
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Begrl ff:

Statistik/
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Die Löhne und Gehälter je Produkteinheit werden über folgende
Beziehung errechnet:

Meßzahl der Löhne und Gehälter (1970 = 100) x 100Index der Nettoproduktion (1970 = 100)

Die Meßzahlen der Löhne und Gehälter werden durch Division der
Löhne und Gehälter im jeweiligen Berichtszeitraum durch die ent-
sprechenden Löhne und Gehälter im Basiszeitraum ermittelt. Als
Index der Nettoproduktion wird hier der kalendermonatliche Index
der Nettoproduktion verwendet (ohne Ausschaltung von Kalender-
unregelmäßigkeiten) .

Neben dem Nachweis der Löhne und Gehälter je Produktej-nheit für
den Bergbau und das Verarbeitende Gewerbe erfolgt auch ein Nach-
weis der entsprechenden Beziehungszahlen für das Vetarbeitende
Gewerbe, für das Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe, für das
Investitionsg:üter Produzierende Gewerbe, für das Vetbrauchsgüter
Produzierende Gewerbe und das JVahrungs- und GenußmitteTgewerbe-



Stand: 29.o1 .i9 Blatt-Ilr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFK - ttr:

GBI( . N

3560, 3571
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Produktions-
Eilbericht
01.01.70

Begr i f fs i nha I t: Meßgröße fürdieEntwicklungder
Löhne und Gehälter je Umsatzeinheit im Bergbau und Veratbeiten-
den Gewerbe.

Die Entwicklung der Löhne und GehäIter wird durch Meßzahlen der
Lohn- und Gehaltsulnmen repräsentiert. Die Lohn- und Gehaltsumme
umfaßt die Summe der Bruttobezüge (Bar- und Sachbezüge) der Be-
schäftigten ohne die Pflichtanteile des Arbeitgebers zur Sozial-
versicherung. fn die Lohn- und Gehaltsumme einbezogen sind u.a.
Lohn- und Gehaltszuschläge (2,B. Akkord-, Schichtzuschlag, Gra-
tifikationen, Provisionen) , Vergütungen für Urlaub und Feierta-
ge, Lohn- und Gehaltsfortzahlungen im Krankheitsfalle, vermö-
genswirksame Leistungen des Arbeitgebers, ferner Erfindergelder
sowie Bezüge von leitenden Angestellten, Gesellschaftern und
Vorstandsmltgliedern, soweit sie steuerlich aIs Einkünfte aus
nichtselbständiger Arbeit anzusehen sind.

Nicht einbezogen sind u.a. Heimarbeiterentgelte, allgemeine so-
ziale Aufwendungen (2.8. Zuschüsse für Kantinen) r ferner Vergü-
tungen, die a1s Spesenersatz anzusehen sind (2.B. Trennungsent-
schädigung) sowie Ruhegelder, Betriebspensionen und Bergmanns-
prämien.

AIs Beschäftigte gelten Tätige Inhaber, Tätige Mitinhaber und
Mithelfende Familienangehörige, soweit sie mindestens ein Drittel
der üblichen Arbeitszeit tätig sind, sowie alle Personen(einsch].
Auszubildende, aber ohne Heimarbeiter), die in einem arbeits-
rechtlichen VerhäItnis zum Betrieb stehen.

Die Entwi-cklung des Umsatzes wird durch Meßzahlen des Umsatzes
(Wertindizes) repräsentiert. Der Umsatz umfaßt die Summe der
Entgelte für Lieferungen eigener Erzeugnisse und für Leistungen,
die von Betrieben im Zusammenhang mit dem Betriebszweck erbracht
werden.

fn den Entgelten für Lieferungen und Leistungen sind auch die Er-
Iöse aus Handelswaren und aus sonstigen nichtindustriellen Tä-
tigkeiten (2.B. Erlöse aus Vermietung und Verpachtung, aus Li-
zenzverLrägen, Provisionseinnahmen und aus Veräußerung von Pa-
tenten) enthalten. Nicht einbezogen sind außerordentliche und
betriebsfremde Erträge (2.B. Erlöse aus dem Verkauf von Anlage-
gütern, Zinsen, Dividenden) sowie der Wert der selbsterstellten
Anlagen und die Eigenverbräuche. Erzeugnis- und Lei-stungsabgaben
zwischen Zweigbetrieben des gteichen Unternehmens gelten nicht
a1s Umsätze, wohl aber die Erzeugnis- und Leistungsabgabe zwi-
schen rechtlich selbständigen Konzernunternehmen.

-2-
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Erzeugnisse und Leistungen gelten als erbracht, wenn sie in
Rechnung gestellt werden, ohne Rücksicht auf den Zahlungsein-
gang oder den Lief,ertermin.

Als Entgelte für erbrachte t ieferüngen und Leistungen werden
Preise abzüglich unmittelbar gewährter Preisnachlässe (Rabatte,
Boni, Skonti), aber einschl. der Kosten für Fracht, Porto und
Verpackung eingesetzt. Verbrauchsteuern werden in den Preis ein-
bezogen; die Umsatz-(Mehrwert-)steuer ist in den Entgelten nicht
enthalten.

Die Löhne und GehäIter je Umsatzeinheit werden über folgende
Beziehung errechnet:

Meßzahl der Löhne und Gehälter (1970 100 ) x 100
Meßzahl des Umsatzes (1970 = 100)

Die Meßzahlen derl,öhne und Gehälter (bzw. des Umsatzes) werden
durch Division der Löhne und Gehälter (bzw. des Umsatzes) im
jeweiligen Berichtszeitraum durch die entsprechenden Löhne und
Gehälttsr (bzw. des Umsatzes) im Basiszeitraum ermittelt.
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tsegriff:

LOHNSTEUER

Be gri f f s inhal t,/Änderungen im Ze itablauf '/Be 
gr i f f sbez iehungenstatistik/

GüItigke itszeitraum

Statistik
iiber den
Steuerhaushalt
ol.ol.62

B e gri f fs i nh a I t: BesondereErhebungsformderEin-
kor0rDensteuer, die bei Ejnkünften aus nichtseTbständiger Arbeit
durch Abzug vom Arbeitslohn erhoben *itd'1)

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (Arbeitslohn) sind alle
Einnahmen, die einem Arbeitnehmer aus einem Arbeits- bzw- Dienst-
verhäItnis oder einem früheren Arbeits- bzw. DienstverhäItnis
in Form von Geld oder sachleistungen zufließen. Dazu gehören u.a.
Löhne, GehäIter, Gratifikationen, Tantiemen, Ruhegelder, witwen-
und !'Iaisengelder.

Nicht zum lohnsteuerpflichtigen Arbeitslohn gehören die sog'
steuerfreien Einnahmen gemäß § 3 ninkommensteuergesetz (2.8.
LeistungenauseinerKrankenversicherung,ausdergesetzlichen
unfallversicherung, Kindergeld, bestimmte Renten, Arbej-tslosen-,
Kurzarbeiter-, Schlechtwettergeld) .

Die Höhe der Lohnsteuer ergibt sich aus amtlichen Tabellen unter
Berücksichtigung der Eintragungen auf der Lohnsteuerkarte (2.8.
steuerklasse, Familienstand, Kinder). In die Tabellen sind der
steuerklasse entsprechend ein Arbeitnehmer-Freibetrag, ein wer-
bungskosten-Pauschbetrag, ein sonderausgaben-Pauschbetrag, eine
Vorsorgepauschale, ein Haushaltsfreibetrag und ej-n allgemeiner
Tariffreibetrag eingearbeitet. Die Eintragung weiterer Freibe-
träge erfolgt teilsvonAmts wegen (2.B. Altersfreibetrag), teils
durch das Finanzamt auf Antrag-

Die Lohnsteuer ist vom Arbeitgeber bis zum 10. Tage nach Ablauf
jedes Kalendermonats an das Finanzamt abzuführen, sofern die ein-
behaltene Lohnsteuer beim Arbeitgeber im vorangegangenen Kalen-
derjahr mehr als 2 4oo DM betragen hat, andernfalls erfolgen
vieiteliahreszahlungen oder ggf . Jahreszahlungen. Das Lohnsteuer-
aufkommen folgt somit der Lohnzahlung um mindestens einen Monat'

Übersteigt die j-m Laufe eines Kalenderjahres einbehaltene Lohn-
steuer die auf den Jahresarbeitslohn entfallende Lohnsteuer, so
wird der unterschiedsbetrag - sofern ein Lohnsteuerjahresaus-

1977 i .d. F.1) Zu Einzelheiten siehe Einkommensteuergesetz v
S5-12.1977 (BGBI. I S- 2365), zuleLzt geändert durch das

änderungsgesetz 1979 v. 30.9.197'8 (BGBI . r'S' 1849) '
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gleich durchgeführt wird - erstattet. Die aus dem Lohnsteuer-
aufkommen geleisteten Erstattungen werden in der Regel zwischen
Februar und Juli zurückerstattet.

Die Lohnsteuer ist eine Gemeinschaftsteuer von Bund und
Ländern.

Anderu.ngen im ZeL tablauf : DasEin-
kommensteuerrecht wurde im Zeitablauf häufig geändert; von den
Anderungen vraren vorwiegend der Einkommensteuertarif und die
Freibeträge des Einkommensteuerpflichtigen betroffen. Die letzte
große Anderung erfolgte durch die Einkommensteuerreform mit
Wirkung zum 1. Januar L975- Die wichtigsten Auswirkungen waren:

- Anderung des ESt-Tarifs zugunsten kleiner und mittlerer Ein-
kommen (Erhöhung des Grundfreibetrags, Ausdehnung der Propor-
tionalzone auf das Doppelte bei gleichzeitig erhöhtem ProPor-
tionalsteuersatz, relativ hoher Eingangsteuersatz in der
Progressionszone, Heraufsetzung des Spitzensteuersatzes),

- Neuregelung des Abzugs von Vorsorgeaufwendungen als Sonderaus-
gaben (Erhöhung der berücksichtigungsfähigen Höchstbeträge, bei
Arbeitnehmern: Einarbeitung einer an der Höhe des Arbeitslohns
orientierten gleitenden Vorsorgepauschale in die lohnsteuer-
tabelle) ,

- Verdoppelung des Arbeitnehmerfreibetrags,
- Steuerliche Begninstigung von im Alter bezogenen Einkünften

(Altersentlastungsbetrag für Einkünfte, die nicht Renten und
Pensionen sind, neben dem bisher gewährten Altersfreibetrag;
Erhöhung des Versorgungsfreibetrags),

- Weitere Vergünstigungen (Einführung eines allgemeinen Sonderaus-
gaben- und eines allgemeinen Vorsorgepauschbetrags, Einführung
eines Sparer-Freibetrags, Erhöhung des Haushaltsfreibetrags für
Alleinstehende u.a.,

- !{eiterer Abbau von Vergünstigungen: Aufhebung des Vermögensteu-
erabzugs als Sonderausgabe; Ausschluß der steuerlichen Berück-
sichtigung von Kosten für Diätverpflegung,

- C,ewährung von allgemeinem Kindergeld anstelle von Kinderfreibe-
trägen bei der Einkomrnensteuer; (die Neuregelung bewirkt gegen-
über dem alten Recht ein Steuermehraufkommen, das durch Tarif-
änderungen und andere Vergünstigungen allerdings überkompen-
siert wird).

3-
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B e g r i f f s b e z Le h u n g e n : Die Lohnsteuer stellt
eine besondere Erhebungsform der Einkommensteuer dar. Unter be-
stimmten Voraussetzungen wird auch bei Arbeitnehmern, bei denen
Lohnsteuer einbehalten wird, eine veranlagung zur Einkommen-
steuer durchgeführt. Hierbei kornmt es häufig zu Erstattungen,
die aus dem Aufkommen an veranTagter Einkommensteuer (Statistik
über den steuerhaushalt) geleistet werden; zu weiteren Einzel-
heiten siehe dort.
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1 Monatlicher
Industriebericht
01.01.50 -
37.t2.76

Monatsbericht
für Unternehmen
und Betriebe im
Bergbau und im
Verarbeitenden
Gewerbe

01.01.70

B e g r i f f s i n h a I t : Suune der Bruttobezüge (Bar- und

Sachbezüge) der Arbeiter einschließIich der gewerblich Auszubil-
denden ohne die Pflichtanteile des Arbeitgebers zur Sozialver-
sicherung.

In die Lohnsumme einbezogen sind u.a. Lohnzuschläge (z.B.Akkord-,
Schichtzuschlag), Vergütungen für Urlaub und Feiertage, Erfin-
dergelder sowie an andere Unternehmen für die entgeltliche Über-
lassung von Arbeitern gezahlte Beträge, ferner die vermögens-
wirksamen Leistungen und die Lohnfortzahlungen im Krankheits-
faIIe einschl. der Zuschüsse zum Krankengeld.

Nicht einbezogen sind u.a. Kurzarbeitergeld, Heimarbeiterentgel-
te, allgemeine soziale Aufwendungen (2.8. Zuschüsse für IGntinerü
Vergütungen, die aIs Spesenersatz (2.B. Trennungsentschädigung)
anzusehen sind, Bergmannsprämien, Ruhegelder sowie Aufwendungen
zur betrieblichen Altersversorgung.

Zu den Arbeitern zählen alle Personen, unabhängig von der Lohn-
zahlungs- und Lohnabrechnungsperiode, die der Versicherungs-
pflicht 1n der Arbeiterrentenversicherung rrnterliegen einschl.
der gewerblich Auszubildenden. Nicht einbezogen sind Heimarbei

Gewerblich Auszubildende sind Personen, die aufgrund eines Aus-
bildungsvertrages nach dem Berufsbildungsgesetz in anerkannten
gewerblichen Ausbildungsberufen ausgebildet werden. Normalerweise
mündet die Ausbildung dieser Personen in ej.nen Arbeiterberuf ein.

Anderungen im Zei tablauf: Dievermö-
genswirksamen Leistungen sind seit 1962, die Lohnfortzahlungen im
Krankheitsfalle seit 1972 Ln der Lohnsumme enthalten.

B e g r i f f s b e z ie h u n g e n : Die Begriffe Lohnsumme
und Bruttol-ohnsumme (Monatlicher Baubericht, Monatsbericht
einschl. Auftragseingangserhebung im Bauhauptgewerbe, Erhebung
bei den öffentlichen Elektrizitätsversorgungsunternehmen, Erhe-
bung bei den Gasversorgungsunternehmen) bezeichnen annähernd
gleiche Begriffe. Zu berücksichtigen ist jedoch, daß für die
Zuordnung zu den Arbeitern bei der Ermittlung der Bruttolohnsumme
im Monatlichen Baubericht und im Monatsbericht einschl. Auftrags-
eingangserhebung im Bauhauptgewerbe nicht die Beitragspflicht in
der Arbeiterrentenversicherung sondern die Art der ausgeübten
Tätigkeit maßgebend ist. Die Bruttolohnsumme umfaßt in diesen
Statistiken deshalb auch die GehäIter der Meister, Schachtmeister
und Poliere im AngestelltenverhäItnis.

2
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Im Unterschied zur Lohnsumme umfaßt die Geha-Ztsumme (Monatlicher
fndustriebericht, Monatsbericht für Unternehmen und Betriebe im
Bergbau und im Verarbeitenden Gewerbe) bzw. die BruttogehaTtsumme
(Monatlicher Baubericht, Monatsbericht einschl. Auftragseingangs-
erhebung im Bauhauptgewerbe, Erhebung bei den öffentlichen
Elektrizitätsversorgungsunternehmen, Erhebung bei den Gasver-
sorgungsunternehmen) die entsprechende Summe der Bruttobezüge
(Bar- und Sachbezüge) der Angestellten einschl. der kaufmännisch
und technisch Auszubildenden.

Addiert man die Lohnsumme und Gehaltsurnme bzw. die Bruttolohn-
summe und Bruttogehaltsumme, so sind diese Summen vergleichbar
abgegrenzt wie die Lötne und GehäLter für 1969 (Arbeitsstätten-
zähIung 1970) und die BruttoTohn- und GehaLtsumme (Jahreserhebung
einschl. fnvestitionserhebung bei Unternehmen des Bauhauptge-
werbes). Zu beachten .ist jedoch, daß in den Löhnen und Gehältern
für 1969 auch die Dienstbezüge der Beamten enthalten sj-nd.
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Statistik
über den
Steuerhaushalt
ot -o1.62

B e g r i f f s i n h a I t : Sonderform der Gewerbesteuer
(Realsteuer), die an die Lohnsumme inländischer Betriebe an-
knüpft.

Besteuerungsgrundlage ist die Lohn- und Gehaltsumme, dj-e an
die Arbeitnehmer der in der jeweiligen Gemeinde liegenden Be-
triebstätte gezahlt worden ist. Hierzu gehören aIIe Vergü-
tungen der Arbeitnehmer im Sinne des § 19 Abs. 1 Nr. 1 des
Einkommensteuergesetzes, soweit sie nicht durch andere Rechts-
vorschriften von der Einkommensteuer.befreit sind. Zu diesen
Vergütungen rechnen u.a. Löhne, GehäIter, Gratifikationen
und Tantiemen. Einbezogen sind ferner - unbeschadet ihrer ein-
kommensteuerlichen Behandlung - Zuschtäge für Mehrarbeit und
für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit.

Nicht zur Lohn- und Gehaltsurnme gehören u.a. Vergütungen
von Personen, die zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt sind 1)

Bei der Berechnung der Lohnsummensteuer wird von einem Steuer-
meßbet.rag ausgegangen) der durch Anwendung eines Tausendsatzes
(Steuermeßzahl) auf die um den Freibetrag gekürzte Lohnsumme
ermittelt wird. Die Steuermeßzahl beträgt 2 v.A.; eine ermäßig-
te Meßzahl von 1 v.T. gilt frlr Hausgewerbetreibende und ihnen
gleichgestellte Personen. Der Freibetrag in Höhe von 5 000 DM
für jeden vollen oder angefangenen Kalendermonat wird bei mehre-
ren Betriebstätten eines Gewerbebetriebes nur einmal berück-
sichtigt.

Der Hebesatz auf die Lohnsummensteuermeßbeträge wird von der
hebeberechtigten Gemeinde bestimmt und ist für aIIe in der Ge-
meinde vorhandenen Gewerbebetriebe bzw. deren Betr:iebstätten
gleich hoch. Von Gemeinde zu Gemeinde gelten in der Regel je-
doch unterschiedliche Hebesätze. Die Lohnsummensteuer wird nur
von einem TeiI der Gemeinden erhoben (2.e. 7977 von knapp 78O
der insgesamt fast 10 400 Gemeinden, die allerdings zwei Fünftel
der GesamtbevöIkerung repräsentieren) .

1) Zu weiteren Einzelheiten siehe Gewerbesteuergesetz v.
22.9.L978 (BGBI. r S. 1557) § 24.

2
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Die Lohnsummensteuer ist bei Monatszahlung (Regelfall) spä-
testens am 15. des auf die Lohn- und Gehaltszahlung folgenden
Monats zu entrichten, bei vierteljährlicher Zahlung spätestens
am 15. Tage nach Ablauf des Vierteljahres. Sie folgt der Lohn-
und Gehaltszahlung somit - in der Regel - im Abstand von einem
Monat.

Bei der Lohnsummensteuer handelt es sich um eine Gemeinde-
steue-r.

Anderungen im Zei tablauf: Bis
einschl. 1977 betrug der jährliche Freibetrag bei der Lohn-
summensteuer 9 000 DM, wenn die Lohn- und Gehaltsumme 24 OOO Dl4
im Kalenderjahr nicht ü-berstieg (entsprechende Kürzung, $/enn
dj-e Steuerpflicht nicht während des ganzen Kalenderjahres be-
stand) .

Zu beachten ist ferner eine zunehmende Hebesatzanspannung
von 1970 bis 1976.



Strnd: 31.05.78

Statistik. der
Luftfahrtunter-
nehmen

o1.o1.58

Blatt-ttr.: L

B e g r i f f s i r; h a 1 t : ZahI der verfügbaren Luft-
fahrzeuge der Unternehmen, denen eine Genehmigung für die
Beförderung von Personenund Sachen durch Luftfahrzeuge erteilt
wurde, sowie der Unternehmen die Reklame-, Bild- oder
sonstige F1üge gewerbsmäßig gegen Entgelt durchführen,
soweit diese Ftüge einer besonderen Erlaubnis bedürfen.

Es werden nur Unternehmen mit Sitz im Bundesgebiet ohne
Berlin (West) berücksj-chtigt.

Als verfügbar gelten die Luftfahrzeuge, die sich im Eigen-
tum des jeweiligen Unternehmens befinden, abzüglich der
von ihm vermieteten, zuzügIich der angemieteten Luftfahrzeuge

Neben den Flugzeugen aller Startgewichtsklassen zählen auch
Hubschrauber und Luftschiffe zum Luftfahrzeugbestand.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
Begrl ff : l)tl( - llr:

GBI( - Nr(n):
983

LUFIFAHRZEUGBESTAND

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Be gr i f f s inhalt/linderungen im Zeitablauf ,/Begri f f sbez iehungen



Stand: 18. 07 .79 Elatt-llr.: L

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
Begrl ff:

MASC HINENBAUERZEUOIT SSE

[)Fl( - l,lr:

GBK - Nr(n):
2605, 5gg, LogT

Statistik/
Gü 1 tigke itsze itraum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/eegrif f sbeziehungen

Produktions-
Eilbericht
ot.oL.62

1 Begri f f s inhalt: .AusgewählteVüaren (Warenarten)
aus der Warengruppe

Maschinenbauerzeugnisse (einschl. Warengruppe 32
Lokomotiven und Ackerschlepper)

des systematischen !{arenverzeichnisses für die rndustriesta-
tistik, Ausgabe 1970, die zu den rnvestitionsgütern zähren.

Als rnvestitionsgrüter getten waren, die von der rndustrie her-gestellt werden, ars technisch fertig (investitionsreif) ange-
sehen werden und die überwiegend von unternehmen oder vom staatals Anlagegüter gekauft werden.

Zu den }laschinenbauerzeugnissen rechnen im wesentrichen:
Metarrbearbeitungsmaschinen der spanrosen und der spanabhebenden

Formung,
Hütten- und Walzwerkseinrichtungen,
Industrieöfen,
Gießereimaschinen,
Prüfmaschinen,
Maschinen zrm Be- und verarbeiten von Holz, Bein, Hartkautschuk,
Kork, Kunststoff und ähnlichen harten Stoffen,

Autogengeräte und -maschinen,
Lokomotiven,
Dieselmotoren (ohne solche für Kraftfahrzeuge), Kessel- und
Kolbendarnpfmaschinen, Dampfturbinen, wasserkraftmaschinen,
Verbrennungsturbinen,

Verdichter und Vakuumpumpen,
Druckluftgeräte und -werkzeuge,
lufttechnische Einzelapparate und Anlagen,
gewerbriche Kühlmöber und -geräte, Kärtemaschinen und -anragen,Flüssigkeitspumpen,
Maschinen für die Verarbeitung von Gummi und Kunststoff,
Maschinen für die Bauwirtschaft,
Maschinen für die Baustoff-, Keramik- und Glasindustrie,
Maschinen und Einrichtungen für den Bergbau,
Trocknungsanlagen und -maschinen,
Landmaschinen, landwirtschaftliche Förder- und Transportmittel,
Milchwirtschaftliche Maschinen, Ackerschlepper, Maschinen fürdie Nahrungsmittelindustrie und verwandte Gebiete,

2



Stand: 18.O7.79

Außenhandels-
statistik
o1.o1.70

Blatt-llr.: 2

Einzelapparate und -maschinen sowie Anlagen für die chemische
und verwandte Industrie,

Waren- und Leistungsautomaten'
Groß- und Schnellwaagen,
Krane und Hebezeuge,
FIurförderzeugre ,
Gleis- und Drahtseilförderer, Stetigförderer, Aufzüge,
Papier- und Druckereimaschinen,
Textilmaschinen, Nätrmaschinen (ohne Haushaltsnähmaschinen),
wäscherei- und verwandte Maschinen für gewerbliche Zwecke,
Schuh- und Lederj-ndustriemaschinen,
Feuerwehrgeräte, Eisenbahnsicherungsanlagen,
Getriebe,
Geldschränke und Tresoranlagen,
Geräte für ölhydraulische Anlagen und pneumatische steuerungen,
Montagearbeiten.

Nicht zu den Maschinenbauerzeugnissen rechnen:

Maschinen- und Präzisionswerkzeuge für die Metall- und Werk-
süoffbearbeitung,

Ottomotoren,
Druckluftsystenie zur Betätigung von Bremsen für Schienenfahr-

z€ll§€ r

Zubehörteile für Textilmaschinen,
Haushal tsnähmaschinen,
Walzengravuren,
Zahnräder, !{äIz1ager, Gleitlager, Kupplungen und sonstige An-
triebselemente,

Armaturen.

Be g r i f f s i nha 1 t : Wieunter 1

ibntagearbeiten.
jedoch ohne

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung nach
dem Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (WA) werden
auf die entsprechenden Positionen des Systematischen Warenver-
zeichnisses für die Industrj-estatistik (WI) umgeschlüsse1t. Da
im WI die Waren in erster Linie nach produktionswirtschaftlichen
im WA dagegen nach zolltechnischen (materialmäßigen) Kriterien
gegliedert werden, .können sich bei der Gegenüberstellung gerin-
fügige Abweichungen ergeben.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
t)FK - Nr:

2605, 599 , LO97
GBK - n

Begr i ff:

MASC HINENBAUERZEUG,II S S E

Statistik/
GüI tigke itsze itraum Begriff sinhalt/änderungen im Zeitablauf,/Begrif fsbeziehungen

3



Stand: 18.O7.19

I Seqri ff:

Blatt-llr.: 3

MASC HINENBAUERZEUGN I S SE

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

OtK - ttr:

2505, 599, LO97
GBl( - Nr(n

Statistik/
Gü1 tigke itszeitraum Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriff sbeziehungen

Die Aufteilung der Vrlaren nach Verbrauchsgrtitern und fnvestitions-
gnitern erfolgt in Anlehnung an die Warenauswahl, die zur Be-
rechnung des Index der industriellen Bruttoproduktion für In-
vestitionsgüter und Verbrauchsgüter getroffen wurde.

B e g r i f f s b e z :-ehu n g e n : Zur Abgrenzung ge-
gentiber den lrlaschinen und maschinelTen AnTagen (außenhandels-
statistik) siehe dort.



Stand: 29.o3.79 Blattdr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFI( - Nr:

GBK . n

499

MASCHINEN FI}R DIE BAUWIRTSCHAFT (EINSCHL. MASCHINEN
FÜR D]E BAUSTOFF-, KERAMIK- UND GLASINDUSTRIE)

Begrl ff:

Statistik/
GüItigke itszeitraum Be gr i f f s inhalt,/Änderungen im Zeitablauf /Begr i f f sbez iehungen

Statistik des
Auftragseingangs
in der Industrie

B e g r i f f s i n h a 1 t : Die Begriffe Maschinen für
die Bar:urirtschaft (einschl . Maschinen für. die Baustoff-,
Keramik- und Glasindustrie) und HersteTTung von Maschinen

für die Bauwirtschaft (Monatsbericht für Unternehmen und Be-
ot.oL .62
3t . t2 .76

2 Statistik des trj-ebe im Bergbau und im Verarbeitenden Gewerbe, Statistik
Auftragsbestandes des Auftragsbestandes im Verarbeitenden Gewerbe) sind synonym.
in der rndustrie Zu Einzerheiten siehe dort.
o1.o1 .70 -
3t.t2.76

JLI



Stand: 29.o3.79

Beorl ff :

T,IASCHINEN FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT (LANDMASCHINEN, LAND-
WIRTSCHAFTLICHE FöRDER- T'I.TD TRANSPORTMITTEL, MILCH-

WIRTSCHAFTLICHE MASCHINEN UND ACKERSCHLEPPER)

Blatt-flr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

Dtl( - Nr:

GBK . n

499

Statistik,/
Gültigke itszeitraum Be gr i f f s inhalt/Änderungen im ze itablauf ,/negri f f sbez iehungen

1 Statistik des
Auftragseingangs
in der Industrie

B e g r i f f s i n h a I t : Die Begriffe Maschinen für
die Landwirtschaft (Lanönaschinen, landwirtschaftliche För-
der- und Transportmittel, milchwirtschaftliche Maschinen und
Ackerschlepper) und HerstelTung von lvtaschinen für die Land-
wirtschaft (Monatsbericht für Unternehmen und Betriebe im
Bergbau und im Verarbeitenden Gewerbe, Statistj-k des Auftrags-
bestandes im Verarbeitenden Gewerbe) sind synonlm. zu Ein-
zelheiten siehe dort.

01.o1 .62 -
31.t2.76

2 Statistik des
Au ftragsbestandes
in der Industrie
01:O1 .7O -
31.t2.76



Stand: 18.O7.79

Außenhandels-
statistik
01.01.50 -
3L .12.7 4

Blatt-llr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewäh1te Waren (Warennummern)

des lVarenverzeichnisses für die AuBenhandelsstatistik, die im
wesentlichen der Warenklasse

Maschinen für die Nahrungs- Warenklasse 3245
mittelindustrie

des Systematischen vtarenverzeichnisses für die Industriesta-
t.istik, Ausgabe L97O, entsprechen und zu den Investitionsgütern
zähIen.

Als Investitionsgüter gelten Waren, die von der Industrie her-
gestellt werden, a1s technisch fertig (investitlonsreif) ange-
sehen werden und die überwiegend von Unternehnen oder vom Staat
als Anlagegrüter gekauft werden.

Im wesentlichen zählen dazu
Maschinen für die Konservenindustrie,
Müllereimaschinen und -anlagen,
Bäckerei- und Konditoreimaschinen und -öfen,
Teigwaren- und Backwarenherstellungsmaschinen,
Maschinen und Einrichtungen für die Fleisch-
verarbeitung,

Maschinen und Apparate für die Süßwarenindustrie,
für die Zuckerindustrie, für die ölmüI1erei und
Speisefettindustrie,

gewerbliche Futterherstellungsmaschinen,
Universal-Misch-, Knet- und Siebmaschinen,
Sondermaschinen für die Herstellung von Konserven-
dosen,

Verpackungsmaschinen.

Die Ergebnlsse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung nach
dem Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (Wa) werden
auf die entsprechenden Positionen des Systematischen Warenver-

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

t)Fl( - tlr:

GBK - Nr(n): 564, 2604

MASCHINEN FI'R DIE NAI{RUNGSMITTELINDUSTRIE

Begrl ff :

statistik/
Gü Itigkeitsze itraum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

2



Stand: 18.O7.79 Blatt-tlr.: 2

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
Otl( - Nr:

GBK . n

564, 2604
MASCHINEN FIIR DIE NAI-IRTJNGSI,IITTELINDUSTRIE

B egrl ff :

Statistik,/
GüItigke itsze itraum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/aegriffsbeziehungen

zeichnisses für die Industriestatistik (Wt) umgeschlüsselt. Da
im !{I die Waren j.n erster Linie nach produktionswirtschaftlichen,
im V'IA dagegen nach zolltechnj-schen (materialmäßigen) Kriterien
gegliedert werden, können sich bei der Gegenüberstellung ge-
ringfügige Abweichungen ergeben.

Die Aufteilung der Waren nach Verbrauchsgütern und fnvestitions-
gütern erfolgt in Anlehung an die warenauswahl, die zur Berech-
nung des Index der industriellen Bruttoproduktion für Investi-
ti-onsgüter und Verbrauchsgüter getroffen wurde.

B e g r i f f s b e z i e h u n g e n : ZurAbgrenzung gegen-
über ltfascJrinen für die NahrungsnitteTindustrie und verwandte
Gebiete (Produktions-Eilbericht, Außenhandelsstatistik) siehe
dort.



Stand: 18.07.79 Blatt.l'lr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFK - Nr

MÄSCHINEN Ft}R DIE NAHRUNGSMITTEL-
INDUSTRIE UND VERWA}.IDTE GEBIETE

Begrl ff :

599, 2605, 3618
GBl( - lt

Statistik/
Gü1 tigke itszeitraum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablaut/negriffsbeziehungen

1 Produktions-
Eilbericht
01.01 .62 -
31 .t2.76

Begriffsinhalt
aus den Warenklassen

Ausgewählte waren (Warenarten)

Maschinen für die Nahrungsmittel-
industrie

Warenklasse 3245

Maschinen für verwandte Gebiete " 3246
der Nahrungsmittelindustrie

des Systematischen Warenverzeichnisses für die Industriesta-
tistik, Ausgabe t97O, die zu den fnyestitionsgütern zählen.

AIs Investitionsgüter gelten Waren, die von der Industrie her-
gestellt werden, als technisch fertig (investitionsreif) ange-
sehen werden und die überwiegend von Unternehmen oder vom Staat
als Anlagegüter gekauft werden.

Dazu rechnen alle Warenarten aus den Warenklassen Maschinen für
die Nahrungsmittelindustrie, Maschinen für verwandte Gebiete der
Nahrungsmittelindustrie mit Ausnah.me der dazugehörigen Zubehör-,
Einzel- und Ersatzteile.

Im vresentlichen zählen dazu:
Maschinen für die Konservenindustrie,
Müllereimaschinen und -anlagen,
Bäckerei- und Konditoreimaschinen und -öfen, Teigwaren- und
DauerbackwarenhersLe llungsEaschinen,

Maschinen und Einrichtungen für die Fleischverarbeitung,
Maschinen und Apparate für die Süßwarenindustrie, für die
Zuckerindustrie, für die öImüIlerei und Speisefettindustrie,

gewerbli-che Futterherstellungsmaschinen,
Bi'auerei-, Kellerei- und Getränkeindustriemaschinen,
Maschinen und Einrichtungen für Großküchen und Gastwirtschaften,
Maschinen und Apparate für die Verarbeitung von Kaffee und Tee,
Maschinen und Apparate für die Tabakindustrie,
Maschinen für die Herstellung von Farben, Seifen und Kerzen,
Maschinen für die pharmazeutische und kosmetische Industrie,

Universal-Misch-, -Knet- und -Siebroaschinen,
Sonde:maschinen für die Herstellung von Blechpackungen,
Verpackungsmaschinen .

2-



Stand: 1g .o7.79

Beqrl ff:

8l at t -iir. : 2

MASCHINEN FÜR D]E NAHRI,JNGSIqITTEL-
INDUSTRIE TJND VERWANDTE GEBTETE

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

OFK - Nr:

599, 2605, 3618

GBK-ti

Statistik/
Gü Itigke itszeitraum Begriff sinhalt,/Änderungen im Zeitablauf/Begriff sbeziehungen

2. Außenhandels-
statistik
01 .o1.70

B e gr i f f sb e z j-ehun ge n : DieBegriffe
Maschinen für die Nahrungsmittelindustrie und verwandte Ge-
biete und lVahrungsmitteTmaschinen und Maschinen für verwandte
Gebiete der NahrungsmitteTherstelTung (Produktions-Eilbericht)
sind synonlrm.

Begriffsinhalt Wie unter 1

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung nach
dem Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (WA) werden
auf die entsprechenden Positionen des Systematischen Warenver-
zeichnisses für die Industriestatistik (wt) umgeschlüsseIt. Da
im Wf die lrlaren in erster Linie nach produktionswirtschaftli-
chen, im WA dagegen nach zolltechnischen (materialmäßigen)
Kriterien gegliedert werden, können sich bei der Gegenüberstel-
lung geringfügige Abweichungen ergeben.

Die Aufteilung der Vlaren nach Verbrauchsgütern und Investitions-
gütern erfolgt in Anlehnung an die Warenauswahl, die zur Be-
rechnung des Index der industriellen Bruttoproduktion für In-
vestitionsgüter und Verbrauchsgüter getroffen wurde.

B e g r i f f s b e z ie hu n g e n : Die Begriffe Maschinen
für die Nahrungsmittelindustrie und verwandte Gebiete sowie
Maschinen für die NahrungsmitteLindustrie (Außenhandelistatistik)
sind verschieden abgegrenzt. Nur zu den Maschinen für die Nah-
rungsmittelindustrie und verwandte Gebiete zählen Brauerei-,
Kellerei- und Getränkeindustriemaschinen, Maschinen und Ein-
richtungen für Großküchen und Gastwirtschaften, Maschinen und
Apparate für die Verarbeitung von Kaffee und Tee, Maschinen und
Apparate für die Tabakindustrie, Maschinen für die Herstellung
von Farben, Sei-fen und Kerzen sowie Maschinen für die pharma-
zeutische und kosmetische Industrie.

l



stand: 29 .O3 .79 Blatt-llr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFK . Nr:

MASCHINEN FtiR DIE PRODUKTIONSGIITERINDUSTR IEN

Begrl ff:

499
GBl( - llr(n

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

7 Statistik des
Auftragseingangs
in der Industrie

B e g r i f f s i n h a I t : Die Begriffe Maschinen für
die Produktionsgüterindustrien und HersteTTung von Maschinen
für das Produktionsgütergewerbe (Monatsbericht für Unternehmen
und Betriebe im Bergbau und im Verarbeitenden Gewerbe, Stati-
stik des Auftragsbestandes im Verarbeitenden Gewerbe) sind
synonym. Zu Einzelheiten siehe dort.

o1.o1 .62
3t .12.76

2 Statistik des
Auftragsbes tandes
in der fndustrie
o1.o1.70
31 . L2 .76



Stand: 29.O3.79 Blati-,,r.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
t)FK - Nr

499
GBK - ltr(nMASCHINEN FIJR DIE VERBRAUCHSGÜTERINDUSTRIEN

Begrl ff :

Statistik,/
Güttigke itsze itraum Begrif f sinhalt/Änderungen im zeitablauf/aegriff sbeziehungen

1 Statistikdes Beg ri f fs inha I t: DieBegriffeMaschinen für
Auftragseingangs
in der Industrie die Verbrauchsgtiterindustrien und HersteTTung von Maschinen

01.O1 .62 _ für das Verbrauchsgüter produzierende Gewerbe (Monatsbericht

31.12.76 für Unternehmen und Betriebe im Bergbau und im Verarbeitenden

Statistik des Gewerbe, Statistik des Auftragsbestandes im Verarbeitenden
Auftragsbestandes Gewerbe) sj-nd synon)rm. Zu Einzelheiten siehe dort.
in der Industrie
01.o1 .70 -
3t .72 .76

2



Strnd: 02.o5. 78 BIatt-,r.: 1

Statistische Datenbank

- Definitlonskatalog -

t)fK - Nr

cgt - ttr(n): 273
MASCHINEN, MASCHINELLE ANI,AGEN, WERKZEUGE,

BETRIEBS- UT.IO CSSCHIiFTSAUSSTATTUNG

Beqrlff:

Statistik/
Gü I tigke itszeitraum Begrif fsinhalt/Änderungen im zeitablauf/aegriff sbeziehungen

1. Investitionserhe-
bung im Bergbau
und in der In-
dustrie (ohne
Bauindustrie )

01.01 .62 -
3t .12.75

2. Investitionserhe-
bung im Produzie-
renden Handwerk
(ohne Bauhaupt-
gewerbe)

B e g r i f f s i n h a I t : Bruttozugänge an er-
worbenen und selbsterstellten Maschinen, maschinellen
Anlagen, Werkzeugen, Betriebs- und Geschäftsausstat-
tungen.

Zu dieser Art der AnJageinvestjtjonen rechnen alle
Bruttozugänge an Sachanlagen, die nicht als Grund-
stücke mit Bauten bzvt. Grundstücke ohne Bauten gelten.
Namentlich gehören dazu die aktivierten geringwertigen
Wirtschaftsgüter, Fahrzeuge und Schiffe, Maschinen
u.a.m.

Maschinen, maschinelle An1agen, Werkzeuge, Betriebs-
und Geschäftsausstattung werden zu Anschaffungs- oder
Herstellungskosten bewertet. Der Wertansatz schließt
Mehrwertsteuer aus, soweit der Investor die Möglich-
keit des Vorsteuerabzugs hat. Investitionssteuer ist,
soweit sie erhoben wurde, einbezogen.

Anderungen im ZeL tablauf :

Bis 1957 war die lhsatzsteuer in den Wertansäizen
für Maschinen, maschinelle Anlagen, Werkzeuge, B€-
triebs- und Geschäftsausstattung enthalten.

Maschinen, maschinelle Anlagen, !{erkzeuge, Betriebs-
und Geschäftsausstattung (Investitionserhebungen im
Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe sowie in der öffent-
lichen Energieversorgung) sind direkt vergleichbar mit
der Anlageinvestitionsart Baugeräte, Maschinen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Unternehmens- und
Investitionserhebung im Bauhauptgewerbe) .

3

01.01 .6-t -
37 . L2.75
fnvesti tionserhe-
bung in der öffent-
lichen Energiever-
sorgung
01.01 .62 -
3t . t2.7 4



Stand: c5.o2 .79

Statistik der Ein-
heitswerte der ge-
werblichen Betriebe
o1 .o1 .53

Blatt-llr.: 1

B e g r L f f s i n h a I t : Die Maschinen und ähnlichen
Anlagen umfassen die Maschinen und maschinellen Anlagen sowie

die Betriebsvorrichtungen.

Die Maschinen und, sonstigen Vorrichtungen aller Art, die zu
einer Betriebsanlage gehören (Betriebsvorrichtungen) sind selbst
dann, wenn sie wesentliche Bestandteile eines Grundstücks sinä,
nicht in dieses einzubeziehen sondern gehören zum beweglichen
Anlagevermögen.

Betriebsvorrichtungen sind alle vorrichtungen einer Betriebs-
anlage, die in so enger Beziehung zu dem Gewerbebetrieb stehen,
daß dieser unmittelbar mit ihnen betrieben wird (z-B. Fabrik-
schornsteine, Arbeitsbühnen zur Bedienung von Maschinen,
Lastenaufzüge). Verstärkungen von Decken sowie dle nicht aus-
schließIich zu einer Betriebsanlage gehörenden stützen und son-
stigen Bauteile wie Mauervorlagen und Verstrebungen sind dage-
gen Bestandteile des Betriebsgrundstücks. Über die Abgrenzung
zwischen Betriebsvorrichtungen und Betriebsgrundstücken
wird - ausgehend vom Gebäudebegriff - bei der Feststellung des
Einheitswerts für das Betriebsgrundstück entschieden.

Für den Bestand und die Bewertung der Maschinen und ähnlichen
Anlagen sind grundsätzlich die Verhältnisse im Hauptfeststel-
lungszeitpunkt maßgebend. Bei Betrieben, die regeImäßig jährliche
Abschlüsse am Schluß des Kalenderjahres machen, ist dieser Ab-
schtußtag zugrunde zu legen. Auf Antrag kann für Betriebe, die
regelmäßig jährliche Abschlüsse auf einen anderen Tag machen
(Betriebe mit einem vom Kalenderjahr abweichenden wirtschafts-
jahr), als Bewertungsstichtag der schluß des wirtschaftsjahres
zugrunde gelegt werden, das dem Feststellungszeitpunkt voran-
geht.

Bewertungsmaßstab für die Maschinen und ähnlichen Anlagen ist
der Teilwert. Dies ist der Betrag, den ein Erwerber des ganzen
Unternehmens bei dessen Fortführung im Rahmen des Gesamtkauf-
preises für das einzelne Wirtschaftsgut ansetzen würde - Der
Teilwert findet in der Regel seine obere Grenze j-rr den wieder-
beschaffungskosten für ein Wirtschaftsgut gleicher Art und Güte
am Feststeltungszeitpunkt und seine untere Grenze in dem Mate-
rial- oder schrottwert. um die wiederbeschaffungskosten des zu
bewertenden Wirtschaftsguts zu ermitteln, sind von den ggf. um

Zu- oder Abschläge veränderten Anschaffungs- oder Herstellungs-

z-
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kosten am Bewertungsstichtag die Absetzungen für Abnutzung vorzu-
nehmen. unbeschadet der jeweils angewendeten Absetzungsmethode
ist jedoch bei Wirtschaftsgn:tern, die noch im Betrieb voII ge-
nutzt werden, in jedem Fall ein angemessener Restwert anzu-
setzen.



Stand: 18.o7 .79

Außenhandels-
statistik
01.o1.60 -
31.12.74

Blatt-lr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewählte Waren (Waren-

nummern) des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik,
die im wesentlichen den Warengruppen

Maschinenbauerzeugnisse warengruppe 32

Büromaschinen,. Datenver- " 50
arbeitungsgeräte und -ein-
richtungen

des Systematischen warenverzeichnisses für die Industrie-
statistik, Ausgabe 1970, entsprechen und zu den fnyestitions-
gütern zäh1en.

AIs Investitionsgniter gelten Waren, die von der Industrie herge-
stellt werden, als technisch fertig (investitionsreif) ange-
sehen werden und die überwiegend von Unternehmen oder vom Staat
als Anlagegüter gekauft werden.

Zu den Maschinen und maschinellen Anlagen rechnen im
wesentlichen:
Metallbearbeitungsmaschinen der spanlosen und der spanabhebenden
Formung,

Hütten- und Walzwerksej-nrichtungen,
Industrieöfen,
Gießereimas chinen,
Prüfmaschinen,
Maschinen zum Be- und Verarbeiten von Holz, Bein, Kork, Kunst-
stoff und ähnlichen harten Stoffen,

Autogengeräte und -maschinen,
Lokomo;iven,
Dieselmotoren (ohne solche für Kraftfahrzeuge und für den
Schiffsantrieb) ,

Kessel- und Kolbendampfmaschinen, Dampfturbinen,
Verbrennungsturbinen,
Verdichter und Vakuumpumpen, Druckluftgeräte und -werkzeuge,

Iufttechnische Einzelapparate und Anlagen,

gewerbliche Kühlröbel und -geräte, KäItemaschinen und -anlagen,

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
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FIüssigkeitspumpen,
Maschinen für die Verarbeitung von Gurnmi und Kunststoff,
Maschinen für die Bauwirtschaft,
Maschinen für die Baustoff-, Keramik- und Glasj-ndustrie,
Maschinen und Einrichtungen für den Bergbau,
Trocknungsanlagen . und -maschinen, Landmaschinen, landwirtschaf t-
liche Förder- und Transportmittel, Milchwirtschaftliche
Maschinen, Ackerschlepper,

Maschinen für die Natrrungsmittelindustrie und verwandte Gebiete,
Einzelapparate und -maschinen sowie anlägen für die chemische
und verwandte Industrie,

Waren- und Leistungsautomaten,
Groß- und Schnellwaagen,
Krane und Hebezeuge,
Flurförderzeuge, Gleis- und Drahtseilförderer, Stetigförderer,
Aufzüge,

Papier- und Druckereimaschinen,
Textilmaschinen, Nähmaschinen (ohne Haushaltsnähmaschinen),
Wäscherei- und verwandte Maschinen für gewerbliche Zwecke,

Schuh- und Lederindustriemaschinen,
Feuerwehrge räte, Ei se nbahns i che rungs anl agen,

Getriebe,
C.eldschränke und Tresoranlagen,
Geräte für öIhydraulische Anlagen und pneumatische Steuerungen,
Schreibmaschinen,
Rechenmaschinen,
Abrechnungs- (Buchungs- ) Maschinen und Registrierkassen, Verviel-
fältigungs-, Adressier- und sonstige Büromaschinen,

Kopier- und Lichtpausapparate,
Geräte und Einrichtungen der automatischen Datenverarbeitung.

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung nach
dem Warenverzej-chnis für die Außenhandelsstatistik (WA) werden
auf die entsprechenden Positionen des Systematischen Warenver-
zeichnisses für die Industriestatiitik (WI) umgeschlüsselt. Da

3
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im WI die Waren in erster Linie nach produktionswirtschaftlichen,
im WA dagegen nach zolltechnischen (materialmäßigen) Kriterien
gegliedert werden, können sich bei der Gegentilrerstellung gering-
fügige Abweichungen ergeben.

Die Aufteilung der Waren nach Verbrauchsgütern und Investitions-
gütern erfolgt in Anlehnung an die Warenauswahl, dJ-e zur Be-
rechnung des Index der industriellen Bruttoproduktion für In-
vestitionsgüter und Verbrauchsgüter getroffen wurde.

B e g r i f f s b e z L e h u n g e n : Maschinen undmaschi-
neIle Anlagen sowie Maschinenbauerzeugnisse (Produktions-Eilbe-
richt, Außenhandelsstatistik) unterscheiden sich in einigen
Waren. Nur zu den Maschinen und maschinellen Anlagen rechnen die
Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und -einrichtungen. Nur
zu den t'laschinenbauerzeugnissen rechnen Dieselmotoren, Dampf-
kraftmaschinen und nampfturbj-nen für den Schiffsantrieb, wasser-
kraftmaschinen, Groß-Kompressoren, Rohrpostanlagen, Maschinen
zur Herstellung von Fußbodenbelag, stufenlose Getriebe und auf
LKw-Fahrgestelle montierte Krane und Bagger.

Statistische Datenbank
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Statistik des
Bestandes an
Seeschiffen
01.01.71

Blatt-llr.: 1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Seeschiffe, die dem Trans-
port von Massengut ciienen (Massengutschiffe) oder die dem

Transport von sowohl fester als auch f1üssiger Ladung die-
nen (Mehrzweckschiffe) .

Zu den Massengutschiffen rechnen Schiffe zum Transport von
Erz, Zement, §and und anderen Massengütern.

Zu den Mehrzweckschiffen rechnen Erz-ölschiffe und Massen-
gut-ötschiffe.

Erfaßt werden Massengut- und Mehrzweckschiffe, die unter
der Flagge der Bundesrepublik Deutschland fahren.

Unter der Flagge der Bundesrepublik Deutschland können u.a.
auch Seeschiffe fahren, die von deutschen Reedern auf Bare-
Boat-Basis aus dern Ausland gechartert wurden. Entsprechend
fahren auf Bare-Boat-Basis an das Ausland vercharterte
Schiffe im allgemeinen nicht unter deutscher Flagge.

Anderungen im Zet tablauf: Bis
einschl. L973 wurden die Schiffe erfaßt, die in die deut-
schen Seeschiffsregister eingetragen waren, unabhängig da-
von, ob sie unter deutscher Flagge fuhren.

Be gr i f f s b ez ie hun gen : DieMassengut-
und Mehrzweckschiffe wurden bis 1970 nicht gesondert aus-
gewiesen, sondern waren bei den TrockenTadungsschiffen
(Statistik des Bestandes an Seeschiffen, O1.O1.51 - 31.12.7O)
enthalten.
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Landwirts chafts -
zählung 1971

B eg ri f fs i nh a It: MasthähnchenundMasthühnchen
einschließlich der zur Mast bestinmten Küken, aber oh.ne die
Eintagsküken.

Nachgewiesen wird die ZahI der Masthähnchen und -hühnchen,
die sich am Tag der Erhebung im unmittelbaren Besitz (in den
Ställen und auf den Flächen) von TandwirtschattTichen Bettieben
befinden, einschl. der von den Betrieben in Pension aufgenom-
menen Tiere.
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383

Begrl ff:

MASTSCHWEINE

Statistik/
Gültigkeitszeitraum

Landwi rts chafts-
zählung 1971

B e g r i f f s i n h a I t : Schweinemit 20 k9 undmehr
Lebendgewicht, jedoch ohne Zuchtsauen, aber einschließlich
Eber.

AIs Zuchtsauen gelten zur Zucht bestimmte Schweine mit
50 kg und mehr Lebendgewjcht einschl. der zur Zucht be-
stimmten Jungsauen mit 50 kg und mehr Lebendgewicht.

Nachgewiesen wird die Zahl der Mastschweine, die sich am
Tag der Erhebung im unmj,ttelbaren Besitz (in den Ställen
r:rrd auf den Flächen) von Tandwittschaftlichen'Betrieben
befinden, einschl. der von den Betrieben in Pension aufge-
nommenen Tiere.

stand: 24.o4.79 B latt-ll r.: t
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Iks- und Berufs-
zählung 1970

Blatt.t{r..:1

Begriffsinhalt
als einer Person bestehen.

Privathaushalte, die aus mehr

Privathaushalte sind Personengemeinschaften, die zusammen wohnen
und eine gemeinsame Hauswirtschaft führen.

Ausgehend vom Grad der durch Verwandtschaft und Verschwägerung
bestehenden Beziehungen zwischen den Haushaltsmitgliedern
werden 9 HaushaLtstgpen unterschieden.

Bei der Zuordnung von Personen zu Privathaushalten wird von der
BevöTkerung in Privathaushalten ausgegangen, wodurch Mehrfach-
zählungen von Personen mit mehr als einem Wohnsi-tz z.T. ausge-
schlossen werden. Zu Elnzelheiten siehe dort.
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1. Großhandels-
statistik
o1 .o1 .63

2. Einzelhandels-
statistik
o1.o1.51

3. Gastgewerbe-
statistik
o1.o1.63

Begriffsinhalt:
wicklung des Llmsatzes in Groß-,
Gastgewerbe.

Meßgröße für die Ent-
Einzelhandel und

Der Umsatz ist bestimmt als Summe der Entgelte für er-
brachte Lieferungen und Leistungen. Der Wert des Eigen-
verbrauchs ist in den Umsatz einbezogen. Dagegen bleiben
dj-e außerordentlichen Erträge (2.B. aus dem Verkauf von
Anlagegütern) und die betriebsfremden Erträge (zinsen,
Dividenden) außer Ansatz. Erbracht sind Lieferungen
und Leistungen dann, wenn sie in Rechnung gestellt werden
ohne Rücksicht auf den Zahlungseingang. Als Entgelte für
erbrachte Lieferungen und Leistungen werden Preise ab-
züglich gewährter Preisnachlässe (Rabatte, Boni, Skonti)
angesetzt. Auf dern Gut liegende Verbrauchsteuern werden
in den Preis einbezogen. Die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer)
ist in den Umsätzen der Unternehnen des Einzelhandels und
des Gastgewerbes enthalten, von den Umsätzen der Unterneh-
men des Großhandels ist sie dagegen abgesetzt.

Für Groß- und Einzelhandel werden Meßzahlen des Umsatzes
in jeweiligen und in konstanten Preisen, für das Gastge-
werbe \^rerden Meßzahlen des Umsatzes nur in jeweiligen
Preisen nachgewiesen.

Die Meßzahlen des Umsatzes i_n jeweiligen Preisen werden
durch Division der Umsätze des Berichtszeitraums in Prei-
sen des Berichtszeitraums durch die Umsätze des Basis-
zeitrauns in Preisen des Basiszeitrar-rns gebildet.

Bei den Meßzaheln des Umsatzes in konstanten Preisen werden
die Umsätze im Berichtszeitraum mittels Preisindizes auf das
Preisgerüst eines Basisjahres umgerechnet. AIs Preisindizes
finden bei den Großhandelsumsätzen der Index der Großhandels-
verkaufspreise, bei den Einzelhandelsr:msätzen der Index
der Einzelhandelspreise (Verkaufspreise) Verwendung.

Anderungen im ZeL tablauf: Bis
einschl. 1967 war auch in den Umsätzen der Großhandels-
unternehmen die Umsatzsteuer enthalten.

B e g r i f f sb e z Leh un g e n : ZurAbgrenzung
der Meßzahlen des Umsatzes vom fndex des Umsatzes
(Statistik des Auftragseingangs in der Industrie) siehe
dort.
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1. Produktions-
Eilbericht
oL. 0L .62

Begriffsinhalt:
aus den Warenklassen

Ausgewählte Waren (Warenarten)

Metallbearbeitungsmaschinen Warenklasse 3211
der spanabhebenden Formung

Metallbearbeitungsmaschinen " 32L2
der spanlosen Formung

des Systematischen Warenverzeichnisses für die Industriestati-
stik, Ausgabe 1970, die zu den Investitionsgütern zählen.

AIs Investitionsgüter gelten lrlaren, die von der Industrie her-
gestellt werden, als technisch fertig (investitionsreif) an-
gesehen werden und die überwiegend von Unternetunen oder vom
Staat als anlagegüter gekauft werden.

Dazu rechnen alle Warenarten aus den Warenklassen Metallbear-
beitungsmaschinen der spanabhebenden Formung und Metallbear-
beitungsmaschinen der spanlosen Formung mit Ausnahme der dazu-
gehörigen Zubehör-, Einzel- und Ersatzteile.

Im wesentlichen zählen dazu:
Hobel-, Stoß- und Räummaschinen,
Drehbänke, Abstechmaschinen und Außengewindeschneidemaschinen,
Revolverdrehbänke und Drehautomaten,
Bohrmaschinen und Innengewindeschneidemaschinen,
Fräsmaschinen, Waagerecht-Bohr- und -!'räswerke'

Säge- und Feilmaschinen,
Schleif-, Läpp- und Poliermaschinen,
Verzahnmaschinen,
Hämmer, Schmiedemaschinen, Nietmaschinen, Biege- und Richt-
maschinen, Zj-ehbänke,

Pressen mit mechanischem und hydraulischem Antrieb,
Blechbearbe itungsmaschinen,
Drahtbe- und verarbeitungsmaschinen,

2
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Sondermaschinen zur Herstellung von Bolzen, Schrauben,
Nieten, Muttern u. dgl., Gewindewalz- und -rollmaschinen.

B e g r i f f s i n h a 1 t : Wie unter 1., aber zusätzlich
sonstige volIständige rabrikationseinrichtungen.

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung
nach dem Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik ([{A)
werden auf die entsprechenden Positionen des Systematischen
Warenverzeichnisses für die Industriestatistik (WI) umgeschlüs-
selt. Da iro WI die Waren in erster Linie nach produktions-
wirtschaftlichen, im WA dagegen nach zolltechnischen (rnaterial-
mäßigen) Kriterien gegliedert werden, können sich bei der
Gegentiberstellung geringfügige Abweichungen ergeben.

Die Aufteilung der Waren nach Verbrauchsgütern und Investitions-
gütern erfolgt in Anlehnung an die Warenauswahl, die zur Be-
rechnung des Index der industriellen Bruttoproduktion für
Investitionsgüter und Verbrauchsgüter getroffen wurde.

Anderungen im zej- tablauf: Derlndex
des Außenhandelsvolumens wj-rd sowohl auf Basj-s 1962 = L@
(für die Jahre 1960 - 74) als auch auf Basis 1970 = 100 (für
die Jahre ab 1970) nachgewiesen. Bei der Umstellung des Index
von Basisjahr 1952 auf Basisjahr 1970 ranrden bei der warenaus-
wahl eine Reihe von linderungen vorgenommen. Nur in der Waren-
auswahl auf Basis 1970 sind im wesentlichen die sonstigen voIl-
ständigen Fabrikationseinrichtungen enthalten.

2 Außenhandels-
statistik
01 .01 .60
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AIle folgenden
Statistiken

B e g r i f f s i nh a I t : Kühe, die einAlter von
mindestens zwei Jahren haben und zur Milchgewinnung be-
stimmt sind, einschl. der trockenstehenden Mjlchkühe.

Nich.t zu den Milchkühen zählen Anrnen- und Mutterkühe, d.h.
Kühe, die das ganze Jahr nicht gemolken werden und deren
Milch nur von Kälbern verbraucht wird, sowie Schlacht- und
Mastkühe.

1 Allgemeine
Viehzählung
o1.o1.50

B e g r i f f s i n h a I t : Nachgewiesen wird die Zahl
der Milchkühe (gehaJtene Tiere), die sich am Tag der Er-
hebung im unmittelbaren Besitz von Haltern von ?jeren L,e-finden, unabhängig von den EigentumsverhäItnissen.

B e g ri f f sb e z i eh un ge n : Siehe unter 2

2 Landririrtschaf ts-
zählung 1971

B e g r i f f s i n h a I t : Nachgewiesen wird die Zahl
der Milchkühe, die sich am Tag der Erhebung im unmittel-
baren Besitz (in den Stäl1en und auf den F1ächen) von -Zand-wirtschaftTichen Betrieben befinden, einschl. der von den
Betrieben in Pension aufgenommenen Tiere.
B e g r i f f s b e z r.ehung e n : Unterschiede inder ZahI der Milchkühe in der Atlgemeinen Viehzählung undin der Landwirtschaftszährung ergeben sich vor arlem aus den
unterschiedlichen Erhebungszeitpunkten und unterschiedrichen
Erhebungseinheiten. In der Allgemeinen Vj-ehzähl.ung werden
Milchkühe bei Hartern von Ti-eren, in der Landrrrirtschaftszäh-
Iung dagegen bei landvrirtschaftlichen Betrieben erfaßt. Di.elandwirtschaftlichen Betriebe mit Mirchkühen gelten zugleichals Halter von Tieren; zu den Haltern von Tieren zählen
darüber hinaus aber auch Forstbetriebe mit Milchkühen, land-wirtschaftliche Kreinbetriebe mit Mirchkühen sowie sonstige
Personen, in deren unmittelbarem Besitz sich MiIchkühe be-finden (2.8. Viehhändler, Schlachter) .
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l{i Icherzeugungs-
und -verwendungs-
statistik
01 . o1 .50

Blatt-llr.: 1

Begri f fsi nh a I t: Untergliederungdererzeugten
Kuhmilch nach der Art der Verwendung durch die Kuhhalter.

In der Milcherzeugungs- und -verwendungsstatistik werden Liefe-
rung an Molkereien und Händ1er, Verfütterung, Verarbeitung im
Haushalt des Kuhhalters, Frischmilchverbrauch im Haushalt des
Kuhhalters sowie sonstige Verwendung unterschieden.

LIEFERI,]NG AI.I MOLKEREIEN UND H}iNOT,SR

Darunter wird derjenige TeiI an erzeugter Kuhmilch erfaßt, den
die Kuhhalter an Molkereien, l'lilchsammelstellen und Händ1er ab-
Iiefern. Das Aufkommen in dieser Milchverwendungsart wird bei
den Ablieferungsstellen erhoben.

VERFÜTTERUNG

Das ist derjenige Teil an erzeugter Kuhmilch, der im Betrieb des
Kuhhalters an KäIber, FerkeI und andere Tiere verfüttert wird.
Das Aufkommen in dieser Milchverwendungsart wird von Schätzungs-
kornmj-ssionen - ausgehend von der Zahl der KäIber, Ferkel usw.
und der pro Tier verfütterten Milchmenge - geschätzt.

VERARBEITI,'NG IM HAUSHALT DES KUHHALTERS

Darunter wird derjenige Teil an erzeugter Kuhmilch verstanden,
der im Haushalt des Kuhhalters weiterverarbeitet wird zu Land-
butter und Landkäse. Auch das Aufkommen in dieser Milchverwen-
dungsart muß von den Schätzungskommissionen geschätzt werden.

FRISCHMILCHVERBRAUCH IM HAUSHALT DES KUHHALTERS

Diese Milchverwendungsart r:mfaßt den Teil der erzeugten Kuhmilch,
der von den im Haushalt des Kuhhalters zu l>eköstigenden Haus-
haltsangehörigen a1s Frischmilch getrunken wird. Zur Ermj-ttlr:ng
des Frischmilchverbrauchs in den Erzeugerhaushalten wird von den
Schätzungskommj-ssionen die Zahl der kuhhaltenden Betriebe und
die Durchschnittszaht der zu beköstigenden Haushaltsangehörigen
herangezogen.

2-
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SONSTIGE VERWENDUNG

Darunter wird derjenige TeiI der erzeugten Kuhmilch erfaßt, der
als Deputat abgegeben wird, der Lieferung von Vorzugsmilch
dient oder ab Hof verkauft wird. Auch das Aufkommen in dieser
Milchverwendungsart ist von den Schätzungskommissionen zu
veranschlagen.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

0Fl( - Nr:

GBK - tlr(n):
278

Begrl ff:

MI LCHVE RWENDUNGSARIEN

staListik/
GüItigkeitszeitraum Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen



Stand: 23.O3.79

Statistik
über den
Steuerhaushalt
oL.ol .62

Blatt-llr.: I

B e g r i f f s i n h a I t : Verbrauchsteuer, die auf
MineralöIprodukte erhoben wird.

Zu den MineralöIen im Sinne des MineralöIsteuergesetzes gehören
u.a. Leichtöle und mittelschwere öIe, die nach der Raumeinheit
mit dem Steuersatz von 44 DM/hI versteuert werden, sowie die
SchweröIe, Reinigungsextrakte und Flüssiggase, die nach der
Gewichtseinheit - je nach Verwendungszweck - zwischen l,5O DI'ti/
100 k9 (2.B. schweres HeizöI) und 61,25 DMl100 kg (rlüssiggas)
versteuert werden. 1) Oi" unversteuerte Verwendung kann erfolgen
beim Vorliegen bestimmter Voraussetzungen des § 8 Abs. 1 bis 3

und § 3 Abs. 1 MineralöIsteuergesetz sowie § g aUs. 2 MineralöI-
steuer-Durchführungsverordnung (2.8. zu gewerblichen oder ge-
meinnützigen Zwecken, als Luftfahrt- und Schiffsbetriebsstoffe
usw. ).
Die Steuerschuld entsteht mit der Entfernung des MineralöIs aus
dem Herstellungsbetrieb oder dem Verbrauch im Betrieb, sofern
es nicht zu dessen Aufrechterhaltung entnommen wird. Die in
einem Monat unbedingt entstandene Steuerschuld ist je zur Hälfte
spätestens am letzten Werktag des folgenden und am 20. des
zweiten folgenden t'ronats zu zahlen; sie kann jedoch auch in
einer Summe spätestens am 10. des zweiten Monats nach der Ent-
stehung entrichtet werden. Die im November unbedingt entstandene
Steuerschuld ist spätestens an 27.12. zu entrichten; Zahlungsauf-
schub ist unzulässig. Das Aufkommen folgt dem Absatz mit ein- bis
zweimonatiger Yerzögerung.

Bei der Mineralötsteuer handelt es sich rm eine Bundessteuer.

Anderungen im Zei tablauf: DieHöheder
Steuersätze haben sich mehrfach geändert, meist erhöht. Ab
L.1.1964 erfolgte eine grundlegende umgestaltung der MineralöI-
abgaben: Beseitigung der BinnenzöIIe für Mineralölerzeugnisse
und Aufhebung des Außenzolls auf RohöI sowie Anhebung der Mine-
ralöI-Steuersätze; weitere Erhöhungen insbesondere ab l -L.t96'7,
ab 1.3.1972 und ab 1.7.1973 (2.T. zweckgebunden für Verkehrsauf-
gaben). Letzte Erhöhung: Leichtes Heizöl um 1,- DM auf 2,- Dl{/
100 k9 zum 1.8.1978.

tl Zu weiteren Einzelheiten siehe § t aes Mineralölsteuergesetzes
1964 in der Fassung der Bekanntmachung v. 20.12.1963, zuJ-etzt
geändert durch das Neunte Gesetz zur linderung des Mineralöl-
steuergesetzes v. 25.7.1978 (BCBI. I S. 1105).

Statlstlsche Datenbank

- Definitionskatalog -

DFI( - Nr:

GBK - ilr(n):
1131

begrl ff:

MINERAIÖLSTEUER

Statistik/
Gültigkeitszei traum Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitabtauf/negrif f sbeziehungen

2



Stand: 23.03.79 Blattdr.: 2

Die MineralöIsteuer war früher bis z'arr, 25- Tage des zweiten
Monats nach Entstehung der steuerschurd (= durchschnittlich
70 Tage) zu entrichten. Ab 1.8.1967 etfolgte eine Verkürzung
der zahlungsfrist auf durchschnittlich 55 Tage und eine sonder-
regelung für November. Ab 1973 wurde eine nochmalige Vorver-
legung der Zahlung der Novembersteuerschuld festgelegt.

Stattstlsche Datenbank

- Definitionskatalog -
DFI( - Nr:

GBK -
1131

Eegrl ff:

MINERALöLSTEUER

Statistik/
Gü Itigke itszeitraum Begriffsinhalt,/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

n



Stand: 09.08.79 Blatt-llr.:1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

oFl( - Nr:

422,
3345,

nGBl( .
28t7,
3283

MITHELFENDE (R) FAMILIENANGEHöRIGE (R)

9egrl ff

Statistik/
cü1 tigke itszeitraum Be gr i f f s inhal t/Änderungen im Ze itabl auf /negr i f f sbez iehtrngen

L

2

Volks- und
Berufszählung
L970

Arbeitsstätten-
zählung 1970

B e g r i f f s i n h a I t : Personen' die in einem Unter-
nehmen, einem Betrieb oder einer Arbeitsstätte, die von einem

Mitglied ihrer Familie als Sel.bständigem oder Tätigen Inhabet
geleitet werden, mitarbeiten, ohne hierfür Iohn oder Gehalt zu

bezj-ehen und ohne daß für sie Pflichtbeiträge zur gesetzlichen
Rentenversicherung gezahlt werden.

Für die Zuordnung von Personen zu den Mithelfenden Familienan-
gehörigen ist es unerheblich, welche Arbeitszeit von ihnen ge-
leistet wird und ob sie mit dem Selbständigen (TätiEen Inhaber)
im gleichen Haushalt wohnen.

In der Studentenstatistik werden deutsche Studienanfänger nach-
gewiesen, dj-e auf den Immatrikulationspapieren als letzte be-
rufliche Stellung des Vaters "Mithelfender Familienangehöriger"
eingetragen haben. Die berufliche Stellung des Vaters wird auch
berücksichtigt, wenn dieser bereits verstorben ist.

B e g r i f f s b e z ie hun g e n : ImUnterschied zuden
Mithelfenden Familienangehörigen umfassen die FaniTienatbeits-
kräfte (Statistik der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft) auch
die Betriebsinhaber. Pür die Zuordnung zu den Familienarbeits-
kräften ist außerdem ihre Zugehörigkeit ztrm Haushalt des Be-
triebsinhabers maßgebend. Familienangehörige, die z.B. in einem
Lohn- oder Gehaltsverhältnis zum landwirtschaftlichen Betrieb
stehen, zählen im Gegensatz zu den Mithelfenden Familienange-
hörigen ebenfalls zu den Familienarbeitskräften.

3. Mikrozensus
01.o1 .64 -
31 . 12 .'71

4. Studenten-
statistik

01 . 10. 76



Strnd: 31 .o5. 78 Blattdr.: 7

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

0fl( . tlr:

GBX - llr(n):
902

8e9rl ff :

MIMELCONTAINER

Statistik/
Gü I tigke itsze itraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Aegrif fsbeziehungen

Eisenbahnstatistik
(Bestands-. und
Betriebs statistik )

o1. o1 .66

B e g r i f f s i n h a 1 t : Trans;rcrtgefäße, in denen
Güter lose oder wenig verpackt befördert werden und die
das Umladen von einem zum anderen Verkehrsmittel erleich-
tern, sofern sie trehr als 3 ,3 R.rrirrhalt haben, aber kleiner
als 2o-Fuß-containerl) sind.

Container lassen sich leicht füIlen und leeren und können
mehrfach benutzt werden.

Der Eigentumsbestand erfaßt die ZahI der tlittelcontainer,
die sich im EJ-gentum des jeweiligen Eisenbahnunternehmens
befinden.

Anderungen im Zei tablauf: Bisein-
schließlich 1970 rechneten auch Container, deren Größe
20 Fuß oder mehr betrug (Großcontainer) zu den Mittel-
containern.

1) 2O-Fuß-Container haben eine Länge von 5,055 m und ein Brutto-
gewicht von 20 t.

I



Stand: I 5.03.79 Blatt-llr.:1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

951 - }{r:

GBl( .
257 4

n

B esr i ff:

MITTLERE REIFE

srarisrik/
cü1 tigke itsze itraum Be gr i f f s inhalt/ÄnderungJen im Ze itablauf ,/Be gri f f sbez iehungen

Iks- und Berufs-
r970

B e g r i f f s i n h a I t : Abschluß an einer Rea-l-
schuTe mit einem Abschlußzeugnis oder Abgang von einem
Ggmnasium mit dem Versetzungszeugnis zur Obersekunda
( 1 1. Klasse) .

Zur Erreichung der Mittleren Reife muß eine Realschule
bzw. eine ihr gleichgestellten Schule (2.B. Abendreal-
schulen, Aufbauklassen an Hauptschulen, Realschulzweige
der addiven Gesamtschule) bis zur letzten Klasse besucht
werden.



Stand: t8.O'7 .79 Blatt-[r.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFl( - Nr:Begri ff:

MÖBEL

601, 564, 2604, 2605
GBl( .

statistik/
GüItigke itsze itraum Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/aegriffsbeziehungen

1 Produktions-
Eilbericht
ot.ot.62

Außenhandels-
statistik
01.01.60

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewählte !{aren (Waren-

arten) aus den Warenklassen

Zj-mmer- und Kücheneinrichtungen Warenklasse 5421
aus HoIz

Zimmer- und Küchenmöbel aus " 5422
HoLz

Korbmöbel " 546t

des Systematischen warenverzeichnisses für die Industriesta-
tistik, Ausgabe 1970, die zu den Verbrauchsgütetn zählen.

AIs Verbrauchsgüter gelten Waren, die von der Industrie her-
gestellt werden, a1s technisch fertig (verbrauchsreif) angese-
hen werden und überwiegend von den privaten Haushalten ver-
braucht werden.

Im wesentlichen rechnen dazu:
vollständige Einrichtungen (für Wohnzimmer, Schlafzimmer,

Herrenzimmer, Speisezimmer, Kinderspielzimmer, Küchen (Ein-
bauküchen; u.a. ) ,

einzelne Möbetstücke (Sitzmöbel, Polstermöbel, Wohnungstische,
Kleintische, Schränke, Schrankwände, Bars, Vitrinen, Kommoden,
BettsteIIen, Ergänzungsmöbe1),

Korbmöbe1.

Nicht zu den Möbeln rechnen Büronöbel, Schulmöbe1, Gestühl aus
HoIz, St,ahlrohrmöbel, Spezialmöbel und Innenausbauten aus HoIz.

Be gr i f f s inhalt : Wieunter 1

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung nach
dem Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (WA) werden
auf die entsprechenden Positionen des Systematischen Warenver-
zeichnisses für die Industriestatistik (lAtI) umgeschlüsselt. Da
im I,II die Waren in erster Linie nach produktionswirtschaftlichen,
im wA dagegen nach zolltechnischen (materialmäßigen) Kriterien
gegliedert werden, können sich bei der Gegenüberstellung ge-
ringfügige Abweichungen ergeben.

2

-2-



Stand: 18.07.79 Blatt.tlr.: 2

Die Aufteilung der Waren nach Verbrauchsgütern und Investiti-
onsgütern erfolgt in Anlehnung an die Vtarenauswahl, die zur
Berechnung des Index der industriellen Bruttoproduktion für
Invest,itionsgüter und Verbrauchsgüter getroffen wurde.

Anderungen im Zei- tablauf: Derlndexder
Außenhandelsvoh:nen wird sowohl auf Basis 1962 = 1OO (für die
Jahre 1960 - 74) als auch auf Basis 197C = loo (für die Jahre ab
1970) nachgewiesen. Bei der Umstellung des Index auf das Basis-
jahr 1970 wurde die zugrunde liegende warenauswahl- teilweise ge-
ändert. Nur in der warenauswahl- auf Basis 1962 sind stahlrohr-
möbe1 und -betten enthalten, nur in der warenauswahl auf Basis
1970 sind Korbmöbel enthalten.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFl( - tlr:

GBK - tlr(n):
6Ot, 564, 2604, 2605

Begrl ff :

MöBEL

statistik/
Gü ltigke itsze i traum Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen



stand: 13.03. 79

Statistik der
S traßenverkehrs-
unfä1Ie
o1 .o1 .53

Blatt-llr.: 1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Zu denMopedsi undMofas
rechnen aIle Mofas, Mopeds und Mokicks.

Mofas sind Fahrräder mit Hilfsmotor und einer Höchst-
geschwindigkeit bis zu 25 km/h. Mopeds und Mokicks sind
Fahrräder mit Hilfsmotor bzw. Kleinkrafträder und -rollermit Versicherungskennzeichen, einem Hubraum bis zu 50 cm
und einer Höchstgeschwindigkeit bis zu 40 km/h.

3

Nachgewiesen werden Personen, die als Führer und Mj_tfahrer
von Mopeds und Mcfas bei Straßenverkehrsunfällen verletzt(verTetzte Personen) oder getöte1c (getötete personen,) wur-
den.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

0Fl( - Nr:Begrl ff:

MOPFDS UND MOF'AS GBl( - tlr(n):
909

Statistik/
cü Itigkeitsze itraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen





Blatt-llr.: 1Stand: 29.o3.79

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
9511 - Nr:

499
GBK - ltr(nNACHRICHTEN-UNDINF0RMATIoNSTECHNISCHEINVESTITIoNS-

cursn

Begrl ff:

Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf /Begrif f sbeziehungenStatistik/
Gü I t igke itsze itraum

Statistik des
Au ftragsbes tandes
in der Industrle

B e g r i f f s i n h a I t : AIle Waren der Waren-

klassen

01.o1 .70 -
31 .L2.16

C,eräte und Einrichtungen der
Drahtn achri chtente chnik
Geräte und Einrichtungen
der Funknachrichtentechnik
Elektrische Zeitdienstgeräte

Warenklasse 3651

des Systematischen Warenverzeichnisses
statistik, Ausgabe 1975-

" 3553

" 3655

für die Industrie-

B e g r i f f s b e z le h un g e n : Die nachrichten-
und informationstechnischen Investitionsgüter zählen zu
der produktgruppe Herstel-7ung von nachtichten- und infozma-
tionstechnischen Erzeugnissen (Statistik des Auftragsbe-
standes im Verarbeitenden Gewerbe) . Zut Herstellung von
nachrichten- r:nd informationstechnischen Erzeugnissen rech-
nen darüber hinaus auch die Warengruppen Rundfunk- und
Fernsehempfangsgeräte und -einrichtungen, Phonotechnische
Geräte und Bauelemente der Eernmelde- und Hochfreguenz-
technik.



Stand: 09.o2.79 Blatt.llr.:1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

OFK - Nr

GBK -
2817

Begrl ff:

NACHWUCHS«NJTTE

Statistik/
Gül tigkeitsze itraum Begrif fsinhalt,/änderungen im Zeitablauf/Begrif f sbeziehungen

Arbeitsstätten-
zählung 1970

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die aufgrund eines
Ausbildungsvertrages ,:äch dem Berufsbildungsgesetz in einem

anerkannten Ausbildungsberuf ausgebildet werden. 1)

Zu den Nachwuchskräften rechnen gewerblich Auszubildende und
kaufmännische, technische und Verwaltungsauszubildende, also
Personen, deren Ausbildung normalerweise in einen Arbeiter-
oder Angestelltenberuf einmündet.

Einbezogen sind ferner Anlernlinge, Praktikanten, Volontäre und
UmschüIer.

Nicht zu den Nachwuchskräften zählen Personen, deren beruf-
liche Ausbildung ausschließIich an Schulen der beruflichen
Ausbildung erfolgt (2.B. Lehre ersetzende Berufsfachschulen
oder Schulen des Gesundheitswesens) sowie Personen im öffent-
lichen Dienst, die im technischen oder nichttechnischen Vorbe-
reitungsdienst den Beamtenstatus anstreben.

B e g r i f f s b e z ie h u n !, e n : ImUnterschied zu den
Nachwuchskräften sind in den AuszubiTdenden (Statistik der be-
ruflichen Bildung) die Praktikanten, Volontäre und Umschüler
nicht enthalten.

Die gewerblich AuszubiLdenen (Monatlicher Baubericht, Monats-
bericht einschl. Auftragseingangserhebung im Bauhauptge$,erbe
(einschl. Fertigteilbau), Erhebung bei den öffentlichen Elek-
trizitätsversorgungsunternehmen, Erhebung bei den Gasversor-
gungsunternehmen., Volks- und Berufszählung 1970) bzw. die kauf-
männischen, technischen und verwaTtungsauszubiTdenden (volks-
und Berufszählung 1970) umfassen im Unterschied zu den Nachwuchs-
kräften jeweils nur die Person, deren Ausbildung in einen Arbei-
ter- bzw. einen Angestelltenberuf einmündet-

Zu beachten ist ferner, daß z.B. Praktikanten in mehreren Be-
trj-eben, Unternehmen oder Arbeitsstätten beschäftigt sind und
daher in den Bereichsstatistiken und der Arbeitsstättenzählung
mehrfach erfaßt und nachgewiesen werden können. In der Volks-
und Berufszählung 1970 wird jeder Praktikant nur einmal erfaßt,
da die Person selbst und nicht der Betrieb, das Unternehmen oder
die Arbeitsstätte die Erhebungseinheit ist.

1) Zu Einzelheiten siehe Berufsbildungsgesetz v.
(BGBI. r S. lll2) .

t4.8 .1969



Blatt.llr.: 1Stand: 24 .04 .7 9

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFK - Nr:

GBK.N
Lt26

Begrl ff:

NAI-IRUNGSMITTEL

Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf /Begrif fsbeziehungenStatistik/
Gü Itigke itsze itraum

Statistik der Ver-
braucherpreise
or .o1.62

Begriffsinhatt:v\Iaren,diedermenschlichen
Ernährung dienen und von privaten Haushalten gekauft werden

Im einzelnen zäh1en dazu:

Fleisch und Fleischwaren, Fische und Fischwaren,

Eier,
Mi1ch, Käse, Butter,
Speisefette und -öIe,
Brot und Backwaren,

MehI, Nährmittel, Kartoffelerzeugnisse,
Kartoffeln,
Gemüse und Obst,
Zucker, Süßwaren,

Gehrürze und ähnliche Back- und Speisezutaten,
alkoholfreie Get.ränke.

Die Nahrungsmittel sind eine Gliederungsposition des
systematischen Verzeichnisses für den privaten Verbrauch,
Ausgabe 1953.

Nicht zu den Nahrungsmitteln zählen die Genußmittel (Bohnen-
kaffee, Tee, alkoholische Getränke, Tabakwaren) und der
Verzehr in Gaststätten.

B e g r i f f s b e z ie hun I e n : ZurAbgrenzung
gegenüber den Erzeugnjssen det Nahtungs- und GenußmitteT-
jndustrien (Außenhandelsstatistik, statistik der Außen-
handelspreise, Statistik der Erzeugerpreise industrieller
Produkte) siehe dort.

n



stand: 24.O4.79 Blatt-Nr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
OFK - Nr:

GBK - n
599, 2605

NAHRI,]NGSMITTELMASCHINEN UND MASCHINEN FÜR \ERWANDTE GE-
BIETE DER NAHRTJNGSMITTELHER,STELLUNG

Begrl ff:

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriff sinhalt,/Änderungen im zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Produktions-
Eilbericht
ol.ol.77

B e g r i f f s i n h a I t : Die Begriffe Nahrungsmittel-
maschinen r:nd Maschinen für verwandte Gebiete der Nahrungs-
mittelherstellr:ng sowie Maschinen für die NahrungsmitteTindu-
strje und verwandte Gebiete (Produktions-Eilbericht, Außen-

handelsstatistik) sind synonym. Zu Einzelheiten siehe dort.



Stand: 18.O7.79 Elatt-t{r.: i

B e g r i f f s i n h a I t : Erzeugnisse pflanzlichen
Ursprungs, die überwiegend zur Ernährung von Menschen, zur
Ftitterung von Tj-eren oder zu Zierzwecken dj-enen.

Die Nahrungsmittel pflanzlichen Ursprungs umfassen ausgewählte
Waren (Warennuramern) des Warenverzeichnisses für die Außen-
handelsstatistik.

Im wesentlichen zählen d.rr,1)
Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, MaJ-s, Hirse und sonstiges Ge-
treide,

Reis, Müllereierzeugnisse, t'4,al-z, nichtöIhaltige Sämer.eien,

HüIsenfrüchte zur Ernährung, Hülsenfrüchte zur Viehfütterung,
Grün- und Rauhfutter,
Kartoffeln, andere Hackfrüchte,
Gemüse und sonstige Küchengewächse,
Obst, Südfrüchte
Gemüse- und Obstkonserven, Fruchtsäfte u. d91.,
Rohkakao, Kakaoerzeugnisse, Gewürze, Zucker,
Ölfrüchte zur Ernährung, pflanzliche öIe und Fette zur Er-
nährung, Margarine und ähnliche Speisefette,

ölkuchen, K1eie, sonstige Abfallerzeugnisse zur Viehfütterung,
sonstige pflanzliche Nahrungsmittel,

Iebende Pflanzen und Erzeugnisse der Ziergärtnerei.

Be g r i f f s b e z ie hun g e n : Zur Abgrenzung ge-
genüber den pfTanzLichen Produkten (Statistik der Erzeugerpreise
landwirtschaftlicher Produkte) siehe dort.

1) Zu weiteren Einzelheiten siehe Fachserie 7, Außenhandel,
Reihe 3, Außenhandel nach Ländern und Warengruppen, Anhang 2:
Gegenüberstellung der Warengruppen und -untergruppen der
Ernährungswirtschaft und der Gewerblichen Vrlirtschaft und der
Nummern des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik

Außenhandels-
statistik
01.01.50

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFK - tlr:

GBK - tlr(n) 2603, 3270

NATIRT'NGSII{ ITTEL PFLANZ L IC I{EN URS PRIjNGS

Begrl ff:

statistik/
Gü Itigkeitsze itraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen



Stand: 18.07.79 Blatt-tlr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFK - Nr:

GBl( - lr

2603, 3210

NAHRI,'NGSMITTEL TIERISCTIEN URSPRT]NGS

Begrl ff:

Statistik/
Gü Itigkeitsze itraum Begriffsinhalt/ÄnderungJen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Außenhandels-
statistik
01.01.50

B e g r i f f s i n h a I t : Erzeugnisse tierischen Ur-
sprungs, die überwiegend zur Ernährung von Menschen oder zur

F\itterung von Tieren dienen.

Die Nahrungsmittel tierischen ursPrungs umfassen ausgewähIte
waren (warennummern) des warenverzeichnisses für die Außenhan-
delsstatistik.

1)Im wesentlichen zählen dazu:

Milch, Butter, Käse,

Fleisch und Fleischwaren, Därme,

Fische und Fischzubereitungen,
WalöI zur Ernährung, SchmaLz, TaLg, andere tierische Fette und
ö}e zur Ernährung,

Eier, Eiweiß, Eigelb,
Honig, '
Fisctunehl.

B e g r i f f s b e z te h u n g e n : Zur Abgrenzung gegen-
über den tierischen Produkten (statistik der Erzeugerpreise
Iandwirtschaftli-cher Produkte) siehe dort-

1) Zu weiteren Einzelhej-ten siehe Fachserie 7, Außenhandel,
Reihe 3, AuBenhandel nach Ländern und WarengruPpen, Anhang 2:
Gegenüberstellung der WarengruPpen und -untergruppen der
Ernährungswirtschaft und der Gewerblichen wirtschaft und der
Nummern des Vtarenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik'



Stand: 10. 10. 78 Blatt.llr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFl( - llr:

5BK - llr(n):
792

Begrl ff :

NEBENBAHNEN

Statistik/
Gü Itigke itsze itraum Be gr i f f s inhalt,/Änderungen im Ze itabtauf ,/Begr i f f sbez iehungen

Eisenbahnstatistik
(Bestands- und
Betriebsstatistik )

r)1.01.66

B e g r i f f s i n h a 1 t : Gleisanlagen, die nicht die
technischen Einrichtungen von Hauptbahnen besitzen.

Die Nebenbahnen müssen u.a. weniger strengen Sicherheitsbestim-
mungen genügen als die Hauptbahnen.l)

Die StreckenTängen der Nebenbahnen ergeben sich aus der in der
Achse der Gleise gemessenen Länge für Entfernungen zwischen
Stationen, die in den öffenttichen Tarifen als selbständige
Anfangs- oder Endpunkte für die Beförderung von Personen oder
Gütern bezeichnet sind. Dabei ist es ohne Bedeutung, ob die
Strecke ein- oder mehrgleisig ausgestattet ist.

Anderungen im ZeL tablauf: Seit1976
werden den StreckenTängen der Nebenbahnen nichtbundeseigener
Eisenbahnen die Streckenlängen der entsprechenden Hauptbahnen
hinzugerechnet.

B e g r i f f s b e z Le h u n g e n : Nebenbahnen und Haupt-
bahnen (Eisenbahnstatistik) unterscheiden sich im wesentlichen
dadurch, daß Nebenbahnen im allgemeinen für niedrigere Geschwin-
digkeiten und geringere Gewichte der sie befahrenden Zi§e einge-
richtet sind als Hauptbahnen und für Hauptbahnen strenqere
Sicherheitsbestimmungen als für Nebenbahnen getten- 1)

1) Zu Einzelheiten siehe Eisenbahn- Bau- und Betriebsordnung vom
t2.5.1967 (BGBr. rr S. 1563).



Stand: 17.O4.79 Blatt-l{r.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

t)FK - I'lr:

GBK -
12 45

8egrl ff :

NEUAUSLEIHTJNGEN

Si-atistik,/
Gül tigke itszeitraum Be gri f f s inhalt,/Änderungen im Zeitablauf /Be gri f f sbe z iehungen

Statlstik der
Boden- und
Kornnunalkredit-
institsute
ol . ot .62

B e g r i f f s i n h a I t : Längerfristige Darlehen, die
von Boden- und Kommur:alkreditinstituten tatsächlich neu gewährt
(ausbezahlt) werden.

Die längerfristigen Darlehen umfassen Hgpothekarkredjte auf
Grundstücke und Schiffe, Kommunaldarl-ehen ("reine" kommunalver-
bürgte Darlehen und kommunalverbürgte Hypotheken), Landeskul-
turdarlehen und sonstige Dartehen.

Zu den Boden- und Kommunalkreditinstituten z{hlen die unter das
HypothekenDankgesetzl ), tdas Pfandbriefqesetz2) und das schiffs-
bankgesetzJ) fa]-tenden Institute sowie die Landwirtschaftliche
Rentenbank, die Deutsche siedlungs- und Landesrentenbank (bis
1'965 Deutsche Landesrentenbank) und die Bayerische Landesboden-
kreditanstalt (seit 1.7.t972 rechtlich unselbständige Anstalt
der Bayerischen Landesbank Girozentrale) .

Neben den Darlehen im eigenen Namen r:nd für eigene Rechnung der
Boden- und Kommunalkreditinstitute werden auch Darlehen im
eigenen Namen und für fremde Rechnung (dürchlaufende Kredite)
nachgewiesen.

Die Neuausleihungen setzen sich zusammen aus den neu gewährten
Darlehen an Nichtbanken und den neu gewährten Darlehen an Kre-
ditjnstjtute. Zu den neu gewährten Darlehen an Kreditinstitute
rechnen dabei auch Darlehen die sich die Boden- und Kommunal-
kreditinstitute gegenseitig gewähren.

1) Zu Einzelheiten siehe Hypothekenbankgesetz (HBG) in der
Fassung v. 5.2.t963 (BGBI. r s. 81) und Anderungsgesetz v.
11..3.1974 (BGB1. r S. 571) .

2) Zu Einzelheiten siehe Gesetz über die Pfandbriefe und ver-
wandten Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher Kre-
ditanstalten (öpc) in der Fassung v'. 8.5.1963 (BGBI. I S.312)
und Änderungsgesetz v. 11.3.L974 (BGBI- r s. 669)-

3) Zu Einzelheiten siehe Gesetz über schiffspfandbriefbanken
(SCHBG) in der Fassung v. 8.5-1963 (BGBI- r S. 302) und
Anderungsgesetz v. 11.3.1974 (BGBI- I S- 671)-

2



Stand: 1t.04.79 Blatt4r.: 2

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
0Fl( - Nr

GBK -
t245

Beqrl ff

NEUAUSLEIHUNGEN

Statistik/
Gü I tigke itszeitraum Be gr i f f s inhalt,/Änderungen im Ze itablauf ,/Be gr i f f sbez iehungen

Nicht zu den Neuausleihungen zählen neu gewährte Kontokorrent-
kredite, Schuldscheindarlehen an Industrieunternehmen in priva-
ter Rechtsform, fndustriekredite an Industrieunternehmen in
privater Rechtsform gegen Übereignung bzw- Verpfändung von waren
oder Inventar sowie die im fremden Namen und für fremde Rechnung
gewährten Kredite (Verwaltungskredite) .

Anderungen im ZeL tablauf: BisEnde
1958 wurden bei den Hypothekarkrediten auf Wohngrundstücke und
bei den kommunalverbürgten Hypotheken auf Wohngrundstücke die
neu gewährten Hypotheken für Wohnungsaltbauten (Wohnbauten, die
vor dem 8.5.1945 errichtet wurden) nicht einbezogen.

n



Strnd: 31.05.78 Blatt-tlr.: 1

Statlstlsche Datenbank

- Definitlonskatalog -

OFK - Nr:

(;ilK - tir(n):
828

NEUZULASSUNGEN FABRIKNEUER KRAFTFAHRZEVGE
UND -ANHJINGER

8egrl ff :

Be gr i f f s inhalt,/Änderungen im zeitablauf /eegr i f f sbez iehungenstatistik/
Gü Itigke itszeitraum

Statistik des
IGaftfahrzeug- und
KraftfahrzeusJan-
hängerbestandes
o1 .o1.52

B e g r i f f s i n h a I t : Zulassung fabrikneuer
Fahrzeuge zum Verkehr auf öffentlichen Straßen, d.h.
Erteilung einer Betriebserlaubnis und Zuteilung eines
amtlichen Kennzeichens für fabrikneue Kraftfahrzeuge
mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 kn./h

bzw. für ihre Anhänger.

Nicht zulassungspftichtige Fahrzeug"l) *orrrr.r, auf Antrag
einen Fahrzeugbrief erhalten. sie werden dann dem üblichen
Zulassungsverfahren unterworfen und als zugelassene Fahr-
zeuge an das Kraftfahrt-Bundesamt gemeldet.

Nicht ausgewiesen werden Erstzulassungen von gebrauchten
aus dem Ausland eingeführten Fahrzeugen, von inländischen
Fahrzeugen, die bisher nicht den Bestirnmungen der Straßen-
verkehrs-Zulassungs-Ordnung unterlagen und die Wiederzu-
lassungen inländischer Fahrzeuge, die zwischenzeitlich ab-
gemeldet waren.

1) Diese Fahrzeuge werden durch den § L8, 2 der Straßenver-
kehrs-Zulassungs-Ordnung vi 15.11.1974 (BGB1. I, S. 3193)
bestimmt.



Stand: 10. 1o. 7B Elatt.l{r.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

[)FK - llr:

6BK - Nr(n):
787

Beqrl ff :

NICHTBUNDESEIGENE E ISENBAHNEN

statistik/
GüItigke itsze itraum Begriffsinhalt,/Änderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

E isenbahnstatistik
(Bestands- und
Betriebsstatistik )

o1.o1.66

B e g r i f f s i n h a I t : Unternehmen, die dem öffent-
Iichen Verkehr dienende Eisenbahnen betreiben, sich jedoch
nicht im Eigentum des Bundes befinden.

Eisenbahnen dienen dann dsn öffentlichen Verkehr, wenn sie nach
ihrer Zweckbestiutrung jedermann zur Personen- und Güterbe-
förderung benutzen kann.



Stand: 1 I .O4.79 Blatt.llr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
Otl( - Nr:

GBl( .
1 138

n
.NICHT DECKI,JNGS PFL ICHT I GE SCHULDVERSCHRE IBI,JNGEN

Begrl ff:

Statistik/
Gültigke itszeitraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriff sbeziehungen

Statistik der
Boden- und
Koromunalkredit-
institute

o1.12.62

B e g r i f f s i n h a I t : rnhaberschuldverschreibungen,
die nicht unter das Pfandbriefgesetz sowie das Hypothekenbank-
g.r"trt) fallen und die ohne die für Pfandbriefe oder Kommunal-

schuldverschreibungen vorgesehene Deckung ausgegeben werden-

Dazu zähten von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten und Hypo-
thekenbanken ausgegebene Kassenobligationen sowie mittel- und
langfristige Inhaberschuldverschreibungen, die überwiegend der
Refinanzierung von Krediten an die gewerbliche wirtschaftdienen.

Unter Erstabsatz an nicht deckungspflichtigen Schuldverschrei-
bungen wird der Nominalbetrag aller im Berichtszeitraum erstmals
verkauften neu aufgelegten nicht deckungspflichtigen Schuldver-
schreibungen ej.nschließlich der Vorverkäufe erfaßt.

Die Ti Tgungen von nicht deckungspflichtigen Schuldverschreibungen
umfassen im Berictrtszeitraum endgültig aus dem Verkehr gezogenen,
für kraftlos erklärten, entwerteten, vernichteten oder dem Treu-
tränder zur Vernichtung übergebenen nicht deckungspflichtige
Schu'ldversc/hreibungen .

Der Umlauf (tlm'7auf (Neugeschäft)) von nicht deckungspflichtigen
Schuldverschreibungen erfaßt den Nominalbetrag der am Ende des
Berichtszeitraums tatsächlich umlaufenden nicht deckungspflich-
tigen Schuldverschreibungen ohne die im Eigenbestand befindlichen
Stücke eigener Emissionen, jedoch einschließlich der vorverkauften
Stücke.

B e g r i f f s b e z Le h u n g e n : Im Unterschied zuden
nicht deckungspftichtigen Schuldverschreibungen faIlen die son-
stigen Schuidverschreibungen (Statistik der Boden- und Kommunal-
krcditinstitute) unter das Pfandbriefgesetz und sind deckungs-
pfliChtig.

1) Zu Einzelheiten siehe Gesetz über die Pfandbriefe und ver-
wandten Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher xrdait-
anstatten (öPG) in der Fassung v. 8.5.1953 (BGBI. r S. 3L2)
und Anderungsgesetz v. 1'1.3.1974 (BGBI. r S. 669) sowie Hypo-
thekenbankgesetz (HBG) in der Fassung v. 5.2.L953 (BGBI. I
S. 81') und Anderungsgesetz v. ll .3.L974 (BGBI. I S - 67 l) .



Stand: 27 .o2.79 Blatt-ttr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

l)Fl( - Nr:

GBK - Nr(n):
538

Begrl ff:

NICHTEHELICHE

statistik/
Gültigkeitsze itraum Begrif f sinhalt,/änderungen im Zeitablauf/aegriffsbeziehungen

Statistik der
natürlichen
Bevölkerungs-
bewegung

oi .o1 .50

B e g r i f f s i n h a I t : Geborene, deren Mütter Ie-
dig sind sowie Geborene, die später als 3O2 Tage nach Auf-
Iösung der Ehe ihrer Mütter geboren werden.

Aufgelöst wird eine Ehe durch Tod des Ehegatten oder
durch Eintritt der Rechtskraft des Urteils bei gericht-
licher Ehelösung (Scheidung, Nichtigerklärung oder Auf-
hebung der Ehe) oder durch gerichtliche Todeserklärung
oder gerichtliche Feststellung des Todes und der Todeszeit
des Ehegatten, welche in der Regel mit Rechtskraft des
Beschlusses wirksam wird.

In allen anderen FäIIen gilt ein Kind als ehelich, auch
wenn es aufgrund der tatsächlichen VerhäItnisse nicht
von dem Ehemann der Mutter abstammen kann. Die Möglich-
keit einer späteren Legitimation nichtehelicher und ei-
ner erfolgreichen Anfechtung der Ehelichkeit ehelicher
Kinder ist für die statistische Erfassung ohne Belang.



Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

NIC}IT EINGEIöSTE SCHECX(S (RÜCKSCHECKS)

Begrl ff:

Statistik/
cü I tigke itsze itraum

Stand: zo .c.3.79

Statistik der
!{echselproteste
und der nicht
eingelösten Schecks
01 .o1 .58

Blatt-llr.: I

t)FK - Nr:

GBX - t{r(n) :
1301

Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

B e g r i f f s i n h a l t : Von Landeszentralbanl,,t
Kreditinstituten (ein.*hIieß1ich Teilzahlungskreditins+iL --c

nicht eingelöste Schecks.

Nicht eingelöste Schecks sind Schecks, die bei dem bezoge rn
Institut zur Einlösung vorgelegt und mangels Zahlung mit eitie;
Vorlegnrngsvermerk des bezogenen Instituts versehen werden.

Der Vorlegungsvermerk ist eine schriftliche, datierte Erklärung
des Bezogenen auf dem Scheck, nach dem der Scheck rechtzeitig
eingeliefert, aber nicht bezahlt worden ist.
Zu den Kreditinstituten rechnen auch Xredjtgenossenschaften,
sofern diese berichtspflichtig sind. Zu Einzelheiten über die
Berichtspflichtigkeit der Kreditgenossenschaften siehe dort.

I
I

!

I



Stand: 26.06.79 Blatt-llr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
OFK - Nr:

G8K.tl
548

n

Begrl ff:

N I C TITERWERBS PERS ONEN

statistik,/
GüItiqkeitszeitraum Begriffsinhalt,/Änderungen im Zeitablauf/eegriff sbeziehungen

1 1 Volks- und
BerufszähIung
t970

L.2 lnLkrozensus

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die keine
auf Erwerb gerichtete Tätigkeit ausüben und sich auch

r:m keine Arbeitsstelle bemühen.

Dazu zäh1err z.B. Kinder, SchüIer, Studenten, äItere
Personen und Frauen, die ausschließlich im eigenen
Haushalt tätig sind ("Nurhausfrauen").

Be g r i f f sb ez Lehun gen : Sieheunter 2'

B e g r i f f s i n h a 1 t : Personen, die bej- Zuzügen

bzw. Fortzügen im Air- bzw. Abmeldeschein der Einwohner-

meldeEimter keine Berufsbezeichnung angegeben haben.

Diese Personen haben im An- bzw. Abmeldeschein z-B. die
Bezeichnungen "Schüler" r "Student" r "Rentner", "Pensionär"
oder "Hausfrau" eingetragen.

B e g r i f f s b e z Le h un ge n : Unterschiede
zwischen dem Begriff Nichterwerbspersonen in der Volks-
und Berufszählung L97O bzw. im Mikrozensus und der
Wanderungsstatistik können sich u.a. bei der Einbe-
ziehung der Schü1er, Studenten, Rentner, Pensionäre
u. dgl. ergeben.

Vterden in der Wanderungsstatistik von diesen Personen-
gruppen im An- bzw. Abmeldeschein äie Berufsbezeich-
nungen "SchüIer"r "Student"r "Rentner" oder "Pensionär"
angegeben, so rechnen diese Personengruppen genereIl
zu den Nichterwerbspersonen, auch wenn sie nebenbei ge-
ringfügige oder aushilfsweise Erwerbstätigkeiten aus-
üben. In der Volks- und Berufszählung 1970 und im
Mikrozensus hingegen zählen Personen, auch wenn sie nur
geringfügig oder aushilfswej-se erwerbstätig sind, nicht
zu den NichterwerbsPersonen.

rm Unterschied zu den Nichterwerbspersonen.handelt es
sich bei den Erweröspersonen (Volks- und Berufszäh1ung
Lg7O, Mikrozensus, Wanderungsstatistik) um Personen mit
einem bestimmten Mindestalter, die entweder eine auf Er-
werb gerichtete Tätigkeit ausüben, unabhängig von der
Bedeutung des Ertrags dieser Tätigkeit für ihren Lebens-
unterhalt und ohne Rücksicht auf die von ihnen geleistete
bzw. zu leistende Arbeitszeit (=Er:werbstätige) oder die

01.01 .64 -
3L.t2.7t

2. Wanderungs-
statistik
01 . 01 .57

2



Stand: 26.06.79 Blatt-Nr.: 2

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
0Fl( - Nr:

GBK - Nr(n):
548

Begrl ff :

NI C IITERITIERBS PERS ONEN

Statistik/
Gü1 tigke itsze itraum Begriffsinhalt/änderungen im zeitablauf/Begriffsbeziehungen

nicht unmittelbar am Erwerbsleben teilnehmen, sich aber
um eine Erwerbstätigi*eit bemühen (=Erwerbslose).

In der Wanderungsstatistik handelt es sich bei den Er-
werbspersonen um Personen, die bei einem Zuzug oder
Fortzug im An- bzw. Abmeldeschein der Einwohnermelde-
ämter eine Berufsbezeichnung wie z.B. "Angestellter",
"Bea.mter", "Arbeiter", "selbständiger" u. dgl. angegeben
haben.

Zur Abgrenzung der Nichterwerbspersonen in der Volks-
und Berufszährung 1970 gegenäber den sonstigen Nichter-werbstätigbn (Wohngeldstatistik-) siehe dort.



Stand: 17 .o5.79 Blatt-llr.: /

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
K-llr:

GBl(.il n

548, 7, 3347
NICHTERWERBSPERSONEN MIT ÜSBRWTTCNNIONM

LEBENST]NTERHALT DURCH ANGEHöRIGE

Beqrl ff :

Be gr i f f s inhalt,/Änderungen im Ze itab Iauf /Be gri f f sbez iehungenSt-atistik/
Gü I Ligke itsze itraum

Mikrozensus
o1.o1.64-
3l . 12 .'71

B e g r i f f s i n h a 1 t : Nichterwerbspersonen, die
ihren Lebensunterhalt überwiegend aus den Einkünften oder

Erträgen ihrer Familienangehörigen bestreiten'

Nichterwerbspersonen sind Personen der wohnbevö7kerung, die
keine auf Erwerb gerichtete Tätigkeit ausüben und sich auch
um keine Arbeitsstelle bemühen.

Die Nichterwerbspersonen mit überwiegendem Lebensunterhalt
durch Angehörige können daneben noch Einkünfte aus sozial-
Ieistungen oder aus eigenem vermögen haben. Zu den Nicht-
erwerbspersonen mit über*riegendem Lebensunterhalt durch Ange-
hörige iectrnen sie in diesen Fällen nur, wenn sie ihren Lebens-
unterhalt riberwiegend aus den Einkünften oder Erträgen ihrer
Ehegatten, Eltern usw. bestreiten.

B e g r i f f s b e z Le hun g e n : Fürdie Zuordnung
von personen zu den Nichten'rerbspersonen mit überwiegendem
Lebensunterhalt durch Angehörige ist als iiberwiegende unter-
haltsquelle die Unterstützung durch Familienangehörige maß-
gebend. Deshalb zählen z.B. Studenten, die nicht überwiegend
von ihren Eltern unterstützt werden, sondern von ihrer Aus-
bildungsförderung leben, zu den Nichterwetbspersonen mit über-
wiegendem LebensunterhaTt durch Rente und dg7. (Mikrozensus).

Die Zusammenfassr:ng der Nichterwerbs- und der Erwerbspersonen
mit überwiegendem LebensunterhaTt durch Angehörige (Mikrozensus)
entspricht den Begriffen Ernährte sowie wohnbevöTkerung mit
überiiegend.em LebensunterhaLt durch Angehörige (ETtern usw. )
(beide Voiks- und Berufszählung 1970). Bezieht man darüber
hinaus auch die Nichterwerbs- und die Erwerbspersonen mit über-
wiegendem LebensunterhaTt durch Rente und dg7. sowie die Er-
,"rL"p.rtonen mit überwiegendem LebensunterhaTt durch Arbeits-
Tosengeld, -hiLfe (beide Mikrozensus) ein, ergibt sich die
WohnbevöTkerung mit überwiegendem LebensuntethaTt durch Rentel
pen:ion usw. Angehörige (ELtern usw.) (Volks- und Berufszäh-
lung 1970).



Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
0FK-llr:

GBK - Nr(n):
548, 7, 3347

NICHTERWERBSPERSONEN MIT ÜSPRWT UESNDEM LEBMISUNTERHALT
DURCH RENTE IJND DGL.

Begrl ff:

St atistik,/
cü Itigke itszeitraum Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/negrif fsbeziehungen

Stand: L7 .o5.79

Mikrozensus
o1.01 .64 -
3L . t2 .7t

B,latt.tlr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Nichterwerbspersonen, die
Einkünfte aus Sozialleistungen und/oder Erträge aus ej-genem

Vermögen beziehen und ihren überwiegenden Lebensunterhalt
daraus bestreiten. Nichterwerbspersonen sind personen der
WohnbevöLkerungl, die keine auf Erwerb gerichtete Tätigkeit
ausüben und sich auch un keine Arbeitsstelle bemühen.

Sozialleistungen sind Renten und Pensionen, Sozialhilfe sowie
sonstige Unterstützungen. Zu den Renten und Pensionen zählen
die Sozialversicherurgsrenten einschl. der Witwen- und V,Iaisen-
renten, Unfallrenten, Kriegsbeschädigtenrenten, Beamtenruhe-
gehälter einschl. der Witwen- und !{aisengelder, Rentenzahlungen
aus dem Ausland usw. Zu den sonstigen Unterstützungen rechnen
Unterhaltszahlungen des geschiedenen Ehemannes, Alimente, Aus-
bildungsförderung, Stipendien, private Zahlungen und Unter-
stützungen wie betriebliche Pensionen und die Altersversorgung
der freien Berufe, Ausbildungsbeihilfen von nicht verwandten
Personen usw.

Zu den Erträgen aus eigenem Vermögen rechnen u.a. Einkünfte
aus lGpitalvermögen, aus Vermietung und Verpachtung und aus
AItenteilen.

Nichtenrerbspersonen können nicht Arbeitslosengeld oder -hilfe
beziehen.

Die Nichterwerbspersonen mit übe:*riegendem Lebensunterhalt drrrch
Rente und dgI. können daneben auch von Angehörigen Unterstüt-
zung erhalten. Zu den Nichterwerbspersonen mit überwiegendem
Lebensunterhart durch Rente und dg1. rechnen sie in diesen Fällen
:'lur, wenn sie ihren Lebensunterhalt über:vriegend aus Rente,
Pension, Sozialleistungen oder Erträgen aus eigenem Vermögen
bestreiten.

B e g r i f f s b e z Le h un g e n : Für die Zuordnung
von Personen zu den Nichterwerbspersonen mit überwiegendem
Lebensunterhalt durch Rente und dgI. sind a1s überwiegende
Unterhaltsquelle die Einkünfte aus Rente, Pension, Soziallei-
stunden oder Vermögen maßgebend. Deshatb zählen z.B. Studenten,
die nicht überwiegend von ihrer Ausbildungsförderung leben,
sondern von ihren Eltern unterstützt werden, zu den lVjchter-
werbspersonen mit überwiegendem LebensunterhaTt durch Angehörige
(Mi-krozensus).

2-



Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFK-llr:

GBl( - ttr(n):
548, 7, 3347

NICHTERWERBSPERSONEN MTT ÜSTNWTBCEI'IDEM LEBENST'NTERHALT
DURCH RENTE UND DGL.

Begrl ff:

Be gri f f s inhalt/Änderungen im Ze itab I auf / zegr itf sbez iehungenstatistik/
rlfi I trilke itszeitraum

Stand: 17.o5.79 Blatt.l{r.: 2

Dj-e Zusammenfassung der Nichterwerbs- und der Erwerbspersonen
nit überwiegendem Lebensunterhal-t durch Rente und dg1. und der
Erwerbspersonen mit überwiegendem Lebensunterhalt durch Arbeits-
Tosengeld, -hi7fe (a1le Mikrozensus) entspricht der Wohnbevöl-ke-
rung mit überwiegendem LebensunterhaLt durch Rente, Pension usw.
(volks- und Berufszählung 1970). Bezieht man darüber hinaus auch
die Nichterwerbs- und die Erwerbspersonen mit überwiegendem
Lebensunterhalt durch Angehörige (Mikrozensus) ein, ergibt sich
dLe WohnbevöTkerung nit überwiegendem Lebensunterhal-t durch
Rente, Pension usw., Angehörige (Eltern usw. / (Vo1ks- und Berufs,
zählrrng t97O) .
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

t)FK - llr:

GBK.N
9C7

nNICHTERWERBSPERSONEN UND OHNE ANGABEN

Besrl ff:

Statistik/
Gültigkeitszeitrarm

Be gr i f f s inhalt/Änderungen im ze itabl auf /Be gri f f sbe z iehungen

Statistik des
Kraftfahr zeug-
und Kraftfahr-
zeuganhänger-
bestandes

B e g r i f f s i n h a 1 t : Personen, die in den Kraft-
fahrzeugzulassungsmeldungen keine Beruf sbezeichnung angegeben

oder überhaupt keine Angabe gemacht haben.

o1.o1.52 AIs Berufsbezeichnung gilt eine Eintragrung wie z.B'
stellter" r "Beamtert' r ttselbständigert' oder "Arbeiter"
Regel wird von dieser Personengruppe die Bezeichnung
"Student", "Rentner", "Pensionär" u. dgl. angegeben.

"Ange-
. In der
"SchüIer",

In der statistik des Kraftfahrzeug- und Kraftfahrzeuganhänger-
bestandes werden Eahrzeugbest.ände nach Fahrzeugarten und
Fahrzeughaltern, darunter "Nichterwerbspersonen und ohne An-
gaben" nachgewiesen. AIs Fahrzeughalter gilt derjenige, auf
den das Fahrzeug zugelassen wird. Halter und Eigentümer eines
Eahrzeuges müssen nicht identisch sein.

Anderungen im ZeL tablauf: Von1952
bis 1967 sind die Lastkraftwagen der Nichterwerbspersonen und
der Personen ohne Angaben im Lastkraftwagenbestand der Beamten
enthalten.
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Volks- und Berufs-
zählung 1970

Blatt-llr.: 1

Begr i f f s j- nh aI t: LedigePersonen, diewedermit
eigenen Kindern oder Enkeln noch mit EItern, Elternteilen oder
Großeltern in einem Haushalt zusammenwohnen.

Zu den nicht familienangehörigen Iedigen Personen zäh1en alle in
PrivathaushaTten wohnenden Personen, die nicht einem der acht
Fanilientgpen zugeordnet werden. Ledig ist, wer weder verheira-
tet, verwitwet noch geschieden ist.

Ledige Personen, die ohne Kinder, aber mit ihren Eltern, El-tern-
teilen oder Großeltern in einem Haushalt wohnen, gelten - ohne
Rücksicht auf ihr Alter - als Kinder bzw. Enkel und werden zur
Familie ihrer Eltern gerechnet. Als. Kinder bzw. Enkel zählen auch
Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder.

Nicht familienangehörige ledige Personen können sowohl jeweils
allein in einem Haushalt (Einpersonenhaushalt) wohnen als auch
mit anderen Personen zusammenleben,d.h. in einem Mehrpersonen-
haushalt wohnen. Im Fall eines Mehrpersonenhaushalts können die
Mitbewohner ebenfalls nicht familienangehörige ledige Personen
sein (2.B. zusammenwohnende Junggesellen oder Iedige Geschwister)
oder einem oder mehreren Familientypen zugeordnet werden; eine
nicht familienangehörige ledige Personen kann daher z.B. auch ei
Frau sein, die bei ihrer verheirateten Schwester und deren
Ehemann lebt.

Bei der Zuordnung von Personen zu den nicht familienangehörigen
Iedigen Personen wird von der ..Bevö-l.kerung am PamiTienwohnsitz
ausgegangen, wobei Personen mit mehreren Wohnsitzen weitgehend
nur einmal erfaßt werden:

- Personen mit mehreren Wohnungen oder Unterkünften, die am Er-
fassungsort als nicht familienangehörige ledige Personen (Ein-
personenfamilien) gezählt werden und die sich überwiegend in
einer anderen im Bundesgebiet gelegenen Wohnung oder Unterkunft
aufhalLen bzw. von dort aus zur Arbeit oder Ausbildung gehen,
werden nur an dem überwiegenden Aufenthaltsort berücksichtigt.
Hierdurch wird die Erfassung von Personen an ihren Wochenend-
wohnsitzen o.ä. vermieden.

- Personen mit mehreren Wohnungen oder Unterkünften, die am Er-
fassungsort als nicht familienangehörige Iedige Personen 9ezäh1
werden und die überwiegend von den Einkünften ihrer Eltern
leben, bleiben am Erfassungsort unberücksichtigt. Es wird davon
ausgegangen, daß diese Personen am Familienwohnsitz auch gezähIt
und dort als Kinder oder Enkel ihren Familienangehörigen zuge-
ordnet werden

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
OFl( - Nr:

GBl( -
2577

nNICHT FAMILIENANGEHöRI@ LEDIGE PERSONEN

Begri ff:

Statistik,/
cüItigke itsze itraum Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen



Stand: o7 .O5.79

AIIe folgende
Statistiken

Blatt-llr.: 1

Be gri f fs inha It: FlächenausAcker-Zand, Dauer-
grün7and, Gartenland, obstanlagen und Rebland, die aus sozialen,
wirtschaftlichen o.ä. Gründen nicht mehr genutzt werden ("Sozi-
albrache").

Das Ackerland umfaßt Flächen, auf denen landwirtschaftliche
Feldfrüchte angebaut werden.

Zum Dauergrünland rechnen Grünlandflächen, die ohne Unterbre-
chung durch andere Kulturen zur Futter- oder Streugewinnung oder
zum Abweiden bestimmt sind, einschl. der Grünlandflächen mit
Obstbäumen, bei denen der Obstanbau nur die Nebennutzung dar-
steIIt.
zum ertenland zählen Gartenflächen, auf den für den eigenen Be-
darf Gartengewächse (Obst, Gemüse, Zierpflanzen) oder Kartoffeln
u.a. angebaut werden, sowie das Grabeland auf dem Acker außer-
halb der Fruchtfolge.

Obstanlagen sind ertragfähige und noch nj-cht ertragfähige Anlage
von Obstbäumen und -sträuchern ohne Unterkultur oder als Haupt-
nutzung mit Unterkultur.

Zum Rebland rechnen die mit Weinreben bestockten Flächen einschl
der Rebschulen, Rebschnittgärten und Jungfelder, sowie die Reb-
brache.

Zur näheren Abgrenzung der Obstanlagen und des Reblandes siehe
unter Dauetkulturen.

Zur nicht mehr genutzten landwirtschaftlichen Fläche zählen je-
do:h nicht die Schwarzbrache auf dem Acker innerhalb der Frucht-
folge und die zur Wiederbestockung vorgesehene Rebrache, die
unter den jeweiligen Nutzungsarten erfaßt werden.

Die nicht mehr genutzte landwirtschaftliche F]äche wird in der
Agrarstatistik nach dem Betriebsprinzip erhoben und nachgewiesen,
d.h. jeweils nach dem ort des Betriebssitzes.

2-

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

OFK - l.lr:

GBK - Nr(n)
513

NICHT IiIEHR GENUTZTE LANDWIRTSCHAFTLICHE FIJiCHE

Begrl ff :

Statistik/
Gü1 tigkeitszeitraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/negriff sbeziehungen
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFl( - }'lr:

GBK - t,lr(n):
613

NICHT MEHR GENUTZTE LANDW]RTSCHAFTLICHE FIJiCHE

Begrl ff:

statistik/
GüItigke itszeitraum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriff sbeziehungen

Die Flächennachweisungen - vor allem für kleinere Gebietsein-
heiten(C,emeinde,Kreis.)-Iassendaherkeinenunmittelbaren
Rückschluß auf die tatsächliche Nutzung der Katasterfläche der
jeweiligen Gebietseinheit zu. Aufgrund der verwendung des Be-
triebsprinzips bei diesen Erhebungen werden auch die in den Nach-
barstaaten der Bundesrepublik Deutschland belegenen Flächen ein-
bezogen, die von Betrieben mit Betriebssitz im lnland bewirt-
schaftet werden, nicht aber im Inland belegene Flächen, die von
Betrieben mit Betriebssitz im Ausland bewirtschaftet werden.

1. Landwirtschafts-
zählung 1971

Begr i ff s inhal t: Nachgewiesenwirddienichtmehr
genutzte landwirtschaftliche Fläche der Land- und fotstwirt-
schaftlichen Betriebe.

Land- und forstwirtschaftliche Betriebe sind technisch-wirt-
schaftliche Einheiten, die für Rechnung eines Inhabers (des Be-
triebsinhabers) bewirtschaftet werden, einer einzigen Betriebs-
führung unterstehen sowie land- und/oder forstwirtschaftliche
Erzeugnisse hervorbringen.

Die Flächennutzung wird nach dem Ort des Betriebssitzes erhoben
und nachgewiesen, nicht nach der Belegenheit (vgl. oben) '

Be gri f f sb ezi-e hunge n : VgI' unter 2

2 Bodennutzungs-
vorerhebung
01.01.70 -
3t.t2.78

Begr i f fs inhal t: Nachgewiesenwirddienichtmehr
genutzte landwirtschaftliche Ftäche als Gliederungsposition der
wirtschaftsfTäche. Hierzu rechnen sowohl die Flächen im Besitz
von Betrieben mit mehr als O,5 ha Gesamtfläche und von Kleinstbetrie-
ben als auch die nicht mehr genutzte landwirtschaftliche Fläche
außerhalb der Betriebe.

Die nicht mehr genutzte landwirtschaftliche Pläche wird z.T. nach
dem Betriebsprinzip erfaßt und nachgewiesen - nämlich in den Be-
trieben mit o,5 ha und mehr Betriebsfläche -, z.I. nach der BeIe-
genheit - nämlich für alle Flächen außerhalb der Betriebe
(vgl. oben) .

B e g r i f f s b e z ie h u n g e n : In der Abgrenzung der
nicht mehr genutzten Fläche bestehen zwischen der Landwirtschafts
zählung 1971 und der Bodennutzungsvorerhebung im wesentlichen
keine Unterschiede. Die nicht mehr genutzte landwirtschaftliche

edo ch ].n de t Xz g rhebung fü den gesam-FIäch wird
e ch der Bode nnu

Bodennu un svo
tzung usgewi e 1n der Landwir cha frj re E

te Be tr I a enn
zählung nur für den Bereich der land- und forstwirtschaftlichen
Betriebe; ferner ist zu berücksichtigen, daß in der Bodennutzung

t

I
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vorerhebung bei der Flächenzuschätzung aufgrund anderer
Erhebungseinheiten überwiegend nach den Belegenheitsprinzip
verfahren wird.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
OFK - Nr:

613
GBl(.iiNICHT I4EHR GENUTZTE LANDWIRTSCHAF:TLICITE FÜiG]E

Begrl ff :

Statistik,/
GüItigkeitszeitraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriff sbeziehungen
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFK - Nr:

GBK - ilr(n):
2253

NICITTST,iNDI @ FAI,IILIENE REMDE ARBE ITSKRiiFTE
(IM JAHRESDURCHSCHNITT)

Begrl ff :

Be gr i f f s inhalt,/Änderungen im Ze itablauf ,/Be gri f f sbe z iehungenstatistik/
GüItigkeitsze itraum

Statistik der
Arbeitskräfte
in der Land-
wirtschaft
ol.o7 -64

Begriffsinhalt:FamilienfrerdePersonen,die
mindestens 14 Jahre alt sind, in landwirtschaftlichen Betrieben

nurmitbetrieblichenArbeitenbeschäftigtsindundineinem
auf weniger als drei Monate abgeschlossenen ArbeitsverhäItnis
zum Betrieb stehen.

Dazu zählen auch Verwandte und Verschwägerte des Betriebsin-
habers bzw. dessen Ehefrau, die nicht im Haushalt des Betriebs-
inha-bers leben.

Die Zahl der nichtständigen familienfremden Arbeitskräfte im
Jahresdurchschnitt (Wirtschaftsjahr) wird als arithmetisches
MittelausdenZahlendernichtständigenfamilienfremdenAr-
beitskräfte in den einzelnen Berichtsmonaten ermittelt.

B e g r i f f sb e z Le hun g e n : ImUnterschied zu
den nichtständigen familienfremden Arbeitskräften umfassen die
FamiTienarbeitskräfteundständigenfamitienfremdenArbeits-
kräfte (statistik der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft) die
Betriebsinhaber und ihre im landwirtschaftlichen Betrieb be-
schäftigten Familienangehörigen sowie familienfremde Personen,
die in einem unbefristeten oder auf mindestens drei Monate ab-
geschlossenen ArbeitsverhäItnj-s zum Betrieb stehen'

Beide genannten Personengruppen werden in der Statistischen
Datenbank im Jahresdurchschnitt nachgewiesen'

Bei den FamiTienarbeitskräften (Statistik der Arbeitskräfte in
der Landwirtschaft) handelt es sich im GegensaEz zn den nicht-
ständigenfamilienfremdenArbeitskräftenumBetriebsinhaberund
ihre im landwirtschaftlichen Betrieb beschäftigten Familienan-
gehörigen.DieFamilienarbeitskräftewerdeninderStatistischen
Oatenbank außerdem im Erhebungsmonat nachgewiesen'
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AlIe folgenden
Bautätigkeits-
statistiken

Elatt-llr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t: Hochbauten, die über-
wiegend Nichtwohnzwecken dienen.

AIs Nichtwohnzwecke gelten z.B. gewerbliche, landwirt-
schaftliche, soziale, kulturelle oder Verwaltungszwecke.

Zu den Nichtwohnbauten zählen Ansta)-tsgebäude, Büroge-
bäude, gewerbTiche Bettiebsgebäude, Tandwirtschaftliche
Betriebsgebäude, SchuJgebäude und alle übrigen Gebäude,
die nicht Wohnzwecken dienen.

Baumaßnahmen, die den Wohnraumbestand nicht verändern
und bei denen der umbaute Raum keine 35O m3 beträgt bzw.
deren Bauaufwand keine 25 OOO DM erreicht (sog. Baga-
tellbauten) werden nicht erfaßt.

Bauten, die nicht von Wänden umschlossen sind und frei-
stehende selbständige Konstruktionen gelten nicht als
Gebäude und entsprechend auch nicht als Nichtwohnbauten.

Anderungen im ZeL tablauf :

Bis Ende 1954 Iag die Grenze für die Erfassung von Bagatell-
bauten bei 1OO m3 urnbautem Raum bzw. 5 OOO DM veranschlag-
ten reinen Baukosten.

B e g r i f f s i n h a I t : Erfaßt werden Nichtwohn-
bauten, für die die zuständigen Behörden eine Bauerlaub-
nis erteilt haben, auch wenn es sich um eine vorläuf]le,
mit Auflagen versehene oder eine Teilbaugenehmigung han-
delt.

1 Statistik der
Baugenehmi9ungen

ol.ol .55

Nichtwohnbauten, die lediglich der Zustimmung der Baube-
hörden bedürfen (BaumaßnatLmen des Bundes oder der Länder,
die unter der erforderlichen qualifizierten Leitung ste-
hen), rechnen ebenfalls zu den genehmigten Nichtwohn-
bauten.

2., Statistik der
Baufertig-
stellungen
o1 .o1 .55

Begri- ffsinhalt
fertige Nichtwohnbauten, bei
getrend abgeschlossen sind.

Erfaßt werden bezugs -
denen die BauarbeiEen vreit-

2-

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

blx - ttnBegrl ff :

NICHTWOHNBAUTEN 68l( - t{r(n):
5?.2

Statistik/
cüItigkeitsze itraum Begrif fsinhalt,/Änderungen im Zeitablauf,/Begriff sbeziehungen
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

OFK - lir

- tir(n):
522

Begrl ff:

NICHTWOHNBAUTEN

Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriff sbeziehungenStatistik/
GüItiqkeitszeitraum

Bauten, bei denen lediglich noch schönheitsarbeiten vor-
zunehmen sind, gelten als fertiggestellt. Bezüglich des
Zeitpunktes der Fertigstellung ist die Ingebrauchnahme
und nicht die baupolizeiliche schlußabnahme entscheidend

3. statistik des
Bauüberhanges
o1 .o1 .55

Begriffsinh
bauten, die genehmigt,
sind.

a I t : Erfaßt werden Nichtwohn-
aber noch nicht fertiggestellt

zu Baugenehmigungen und Baufertigstellungen siehe unter
1. und unter 2.
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Stand: Blatt-llr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

'0Fl( - llr:

GBK - l{r(n):
2 .939

Begrl ff:

NICHTWOHNGEBAUDE

sratistik/
GüItigkeitszeitraum Begrif fsinhalt,/Änderungen im Zeitablauf/aegriff sbeziehungen

1. statistik der
Baugenehrni 9ungen

o1 .o1 .62

B e g r i f f s i r: h a I t : Die Begriffe Nichtwohn-
gebäude und iVjchtrohnbauten (Statistik der Baugenehmigun-
gen, Statistik der Baufertigstellungen) sind synonym.
Zu Einzelheiten siehe dort.

2 Statistik der
Baufertig-
stellungen
ol.ol.62

I
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

t)FK - llr:

G3K - lir(n):
2 94o.

NICHTWOHNGEBAUDE VON öFFENTLICHEN BAUHER,REN

Begrl ff:

statistik/
GüItigke itsze itraum Begrif f sinhalt,/Änderungen im Zeitablauf/negriffsbeziehungen

Statistik.der
Baugenehmigungen

ol.ot .62

B e g r i f f s i n h a I t : Gebäude, die überwiegend

Nichtwohnzwecken dienen und deren Bauherren zu den Ge-

bietskörperschaften, der Sozialversicherung oder den

Organisationen ohne Erwerbscharakter zählen.

Dazu rechnen z.B. Schulgebäude, Theater, Hallenbäder,
Universitäten, Krankenhäuser, Kasernen, Gebäude der
öffentlichen Verwaltung (wie Ministerien, Stadtver-
waltungen usw.), Kirchen, Sporthallen und Kinder-
gärten.

Erfaßt werden Baugenehmigungen von zu neu errichtenden
Nichtwohngebäuden von öffentlichen Bauherren-
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Statistik,/
Giil L.i gI.ci-L=zei I ia',.lrl

Studenten-
statistik
o1.10.76

Blatt4r.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die nicht zu den
AngesteTTten, Arbeitein, Beamten, ItitheTfenden FamiTienange-
hörigen oder den Sel.bständigen rechnen.

Nachgewiesen werden hier deutscäe Studienanfänger, die auf
den IrDmatrikulationspapieren als letzte berufliche Stellung
des Vaters "nie erwerbstätig" eingetragen haben. Die beruf-
liche Stellung des Vaters wird auch berücksichtigt, wenn
dieser bereits verstorben ist.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFK - Nr:

NIE ERWERBSTATIG (BERUFLICHE STELLT]NG DES VATERS)

Begri ff :

- Nr(n):G8l(

3283 (3s4r)

Begriffsinhalt,/änderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
Begrl ff: ttFl( - Nr:

NUTZFIJiCHE
6BK - Ir(n):

526

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

Statistik der
Baugenehmigungen

o1 . o1 .63

Statistik der
Baufertig-
ste I J. ungen
o1.o1.55

2

B e g r i f f s i n h a I t : Anrechenbare Flächen in Ge-
bäuden oder Bauteilen, die nicht zu Wohnzwecken genutzt
werden.

Bei lVjchtrvohnbauten ist die Nutzfläche derjenige Teil der
Nettogrundrißfläche, welcher der Zweckbestirunung und Nutzung
des Bauwerks dient. Die Nettogrundrißfläche ist die nutzbare
Fläche zwischen den begrenzenden Bauteilen, ohne die Kon-
struktionsfläche. Die Funktions- und die Verkehrsfläche sind
ebenfalls TeiI der Nettognrndrißfläche, rechnen aber nicht
zur Nutzfläche.

Die Nutzfläche gliedert sich in die Haupt- und die Nebennutz-
flächen. §rpische Hauptnutzflächen können je nach der Zweck-
bestimmung des Bauwerks sein: Werkhallen, Werkstätten, Labors,
ViehstäIle, Gewächshäuser, Büro-, Lager- und Verkaufsräume,
Klassenräume, Hörsäle, Sporthallen, Ausstellungsräume, praxis-
räume, SpeisesäIe, Pausenräume usw. Zu den Nebennutzflächen
zählen u.a. Toiletten, Umkleideräume, Garagen und dgl.

Die Nutzfläche berechnet sich aus den lichten Fertigmaßen in
Höhe des Fußbodens ohne Berücksichtigung von Fußleisten u.ä.
Anrechenbar sind auch die Flächen von versetzbaren Bauteilen,
freiliegenden Rohren und Leitungen, nicht aber die Grund-
flächen von Ttir- und Fensteröffnungen, Nischer, ,r=r.1) .

Nicht einbezogen werden die Flächen der begrenzenden Bauteite
(Wände) sowie von Stützen, Pfeilern, Säulen und dg1., die sich
innerhalb der Nettogrundrißfläche befinden (Konstruktions-
flächen) .

Ferner bleiben Funktions- und Verkehrsflächen unberücksichtigt.
Funktionsflächen sind die Flächen für betriebstechnische An-
Iagen (Anlagen zur Abwasseraufbereitung und !{asserversorgung,
Heizung, Lüftung, Klimatisierung, Stromerzeugrungsanlagen, fern-
meldetechnische Anlagen, Aufzugs- und Förderanlagen usw. ) Zu
den Verkehrsflächen rechnen aIIe Flächen, die der Verkehrser-
schließung oder -sicherung dienen (Treppenräume, Gänge, Flure,
Rampen rrsw. ) .

1) Zu Einzelheiten der Berechnung der Nutzfläche in Nichtwohn-
bauten siehe DIN 277,81. 1 in der jeweils gültigen Fassung,
hrsg. v. Deutschen Institut für Norrrung.

-2-
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Bei Nichtwohnbauten, die auch Wohnungen enthalten, rechnen
die Ftächen innerhalb der Wohnungen und die Flächen von Ein-
zelzimmern außerhalb von wohnungen nicht zvr Nutzfläche, son-
dern zur Wohnffäche.

Die Grundrißflächen von in Wohnbauten gelegenen Räumen, die
nach den Bauplänen nicht für Wohnzwecke, sondern z-B- für
gewerbliche oder landwirtschaftliche Nutzung vorgesehen sind
(Werkstatträume, Läden, Arztpraxen usw. ), zählen ebenfalls
zur Nutzfläche. Die Flächen dieser Räume werden wie die Wohn-
ftäche von Wohnungen und Wohnräumen berechnet-2)

Bei Baumaßnahmen an Gebäudeteilen von Wohn- und Nichtwohnbauten
wird entsprechend nur die Nutzfläche der neu gewonnenen Teile
ausgewiesen.

Die Nutzfläche umfaßt nicht zu wohnzwecken genutzte Flächen
eines Gebäudes - je nach Statistik - zum Zeitpunkt der Bau-
genehmigung und der Baufertigstellung. Werden Räume eines
Gebäudes in der Zeit zwischen der Baugenehmigung und der Bau
fertigstellung umgewidmet (2.8. Flächen, die ursprünglich
für Wohnzwecke bestimmt waren, später aber für eine gewerb-
Iiche Nutzung vorgesehen werden), schlägt sich dies - sor.Ieit
diese FäIIe gemeldet werden - auch im Umfang der jeweils er-
faßten Nutzfläche nieder.

Begrif f sbezL ehungen: Währendzr:rNutz-
fläche die F1ächen in Gebäuden oder Bauteilen rechnen, die
nicht zu Wohnzwecken genutzt werden, zählen zut Wohnfläche
(Statistik der Baugenehmigungen, Statistik der Baufertig-
stellungen) die Flächen von Räumen in wohnungen und von Ein-
zelzimmern außerhalb von wohnungen. Die zusammenfassung der
beiden Flächen ergibt die l/ohn- und Nutzfläcäe (Statistik
des Baurliberhanges) .

2) Zu Einzelheiten der Berechnung der Nutzfläche in Wohn-
bauten siehe DIN 283 in der jeweils gültigen Fassung, hrsg-
v. Deutschen Institut für Normung

Statistische Datenbank

- Definit.lonskatalog -
Begrl ff: OFK - Nr:

GBl( - ilr(n):
s26

NUTZFIJiCHE

statistik/
GüItigke itszeitraum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/aegriffsbeziehungen



stand: 31 .o5. 78

o7.o1.52

Statistik der
Per sonenbe förderung
inr Straßenverkehr

B lattdr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Elektrisch angetriebene, für
die Beförderung von personen im straßenverken-r bestimmte Busse,
die ihre Antriebsenergie einer Fahrleitung ent.nehmen und nicht
schienengebunden sind.

Der Bestand an Obussen ergibt sich aus der Zahl der verfüg-
baren Triebwagen bei den unternehrnen, die genehmigungspi:rich-
tigen Verkehr nach dem personenbeförderungsgesetzl) be-treiben. Dabei werden die Gelenkwagen a1s ein Fahrzeug ge-zähIt.

Als verfügbar gerten die eigenen, zuzüglich der angemieteten
und abzüglich der vermieteten Fahrzeuge. Jedes am Erhebungs-
stichtag auch nur stundenweise angemietete Fahrzeug wird
einbezogen, während jedes am Stichtag - und sej es nur für
stunden - vermietete Fahrzeug von der Erfassung ausgeschlos-
sen wird.

B e g r i f f s b e z Leh u n g e n : ImUnterschied zu
den obussen sind Kraftomnibusse (I(raftomni,busse und. personen-
kraftwagen - statistik der personenbeförderung im straßen-verkehr; Kraftomnibusse, obusse - statistik des Kraftfahr-
zeug und -anhängerbestandes) nicht an eine Fahrleitung ge_
bunden.

1) vgI.
s. 24t)

Personenbeförderungsgesetz v; 21.3.196L (BGB1. I
und nachfolgende Anderungsgesetze.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

t)tK - NrBegri ff:

OBUSSE
GBl( - t,lr(n):

906

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen



Stand: 13. 01 . 78 Blatt.llr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitlonskatalog -

t)FK - llr:

GBr - Nr(n):
613

Begrl ff:
öp- uno UNLAND, UNKULTTvTERTE MooRE, GEwAssER

Statistik,/
GüItigkeitszeitraum Begri f f s inhal t/Anderungen im zeitab lauf ,/Begri f f sbe z iehungen

Bodennutzr:rlgs-
'vorerhebung
o1.o1.50 "
31.12.78

Begr i ff s inhal t: ZusarnmenfassungderFlächenarten
öd- und Unland, unkrrltivierte Moore und Gewässer.

Zr:m Öd- und Unland rechnen Flächen, die nicht oder nicht ohne
weiteres land- oder forstwirtschaftlich nutzbar sind, wie Fel-
sen, Schutthalden, Hecken, ferner Sandgruben, Steinbrüche,
Torfstiche und anderes Abbauland sowie Campingplälze. Landwirt-
schaftTich genutzte F7ächen, die nur geringe Erträge bringen,
wLe z.B. Streuwiesen und Hutungen, und die njcht mehr genutzte .

TandwirtschaftLiche F7äche, rechnen nicht hierzu, sondern werden
unter den entsprechenden Nutzungsarten erfaßt.
Die unkultivierten Moore umfassen Moore und Sümpfe. Die Gewässer
umfassen Flüsse, Seen, KanäIe, Bäche, Gräben, Teiche, Tränk-
Iöcher usw. einschl. der mit Schilf (Reth) bestandenen Flächen.
Hierzu rechnen auch die nicht katasteramtlich vermessenen Ge-
wässer, nicht aber der Bodensee und die meisten Küstengewässer.



Stand: 28.o9 .79 Blattdr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFK - I'lr:

GBl( .
521

örrnnrr,rcHE BAUHERREN (ETNSCHL. oRGA-
NISATIONEN OHNE ERWERBSCHARAKTER)

Begrl ff:

Statistik/
Gültigkeitszeitraum

Begr i f f s inhal t/Änderungen im Ze itabl auf ,/Begr i f f sbez iehungen

1

2

Statistik der
Baugenehmigungen

o1 .o1 .55

Statistik der
Baufertig-
stellungen
o1.o1.55

B e g r i f f s i n h a 1 t : Gebietskörperschaften und

Sozialversicherung zuzüglich der Vereine, Verbände oder

anderer zusammenschlüsse, die entweder gemeinnützige Zwecke

verfolgen oder der Förderung bestirrmter Interessen ihrer Mit-
glieder bzw. anderer Gruppen dienen.

Zu den Gebietskörperschaften zählen der Bund, die Länder, die
Gemeinden und die Gemeindeverbände. Die Sozialversicherung r:m-

faßt die gesetzliche Renten-, Kranken- und Unfallversichen:ng
und die Arbeitslosenversicherung. schließIich gehören zu den
organisationen ohne Erwerbscharakter die Religionsgemein-
schaften, die organisationen der Erziehung, wissenschaft,
Kultur sowie der sport- und Jugendpflege, die organisationen
des Wirtschaftslebens, die politischen Parteien u'a'm'

wirtschaftliche unternehmen mit eigener RechtspersönlictkeiL
die sich im Eigentum von Gebietskörperschaften befinden, rech-
heh iricht zu den öffentlichen Bauherren (einschl. organisat
ohne Erwerbscharakterl .



Stand: 21.03.79

Statistik der
Deutschen
Bundespost
01.01.54

Blattdr.: I

B e g r i f f s i n h a I t : Fernsprechstellen, die
unmittelbar mit den Verniittlungsstellen des öffentlichen
Fernsprechnetzes verbunden sind und die jedermann gegen

Gebühr zur Benutzung zur Verfügung stehen.

Zu den öffentlichen Fernsprechstellen rechnen Fernsprech-
stellen bei limtern und Amtsstellen der Deutschen Bundes-
post sowie auf Straßen, Plätzen und in öffentlichen Ge-
bäuden (im wesentlichen l4ünzfernsprecher), ferner gemeind-
liche öffentliche Sprechstellen und öffentliche Sprech-
stellen bei Privaten (2.B. in Hotels- und Gaststätten) -

Ausgewiesen wird die Zahl der öffentlichen Fernsprech-
stellen am Jahresende.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DtK - Nr:

GBK .
LO22

Begri ff:

örreNurcnE FERNSPRECHSTELLEN

staListik,/
cüt tigkeitszeitraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begriff sbeziehungen

n



Stand: 06 .O4.79

llonatlicher
Baubericht
o1.o1.53
31 . t2 .7'7

Blatt-tlr.: I

B e g r i f f s i n h. a 1 t : Hochbauten, die für staat-
Iiche oder kommunale Auftraggeber geba-ut werden, sowie
Hochbauten, deren Auftraggeber karitative, kulturelle oder
sportliche Vereine sind.

Zum öffentlichen Hochbau rechnen z.B. Ministerien, Finanz-
ämter, Gefängnisse, Kasernen, Schulen, Krankenhäuser, Museen,
Theater und Kirchen.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

t)Fl( - Nr:Begrl ff:

örrnurlrcHER HoCHBAU GBK - t.|r(n):
427

Statistik,/
cü I tigke i tsze itraum Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriff sbeziehungen



Stand: ,.9 ,02.'t<) Blatt-llr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

örreNrLrcHER soNSTr@R TTEFBAU

Begrl ff:
l)Fl( - llr:

GBl( - llr(n):
427

Statistik/
GüItigke itszeitraum Begriffsinhalt,/änderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

Monatlicher
Baubericht

B e g r L f f s i n h a I t : AIIe öffentlichen
Tiefbauten, die nicht zvnt öffentlichen Straßenbau
gehören einschließlich Brückenbauten für private Auf-
traggeber.

01 .o1 .60 -
3t . t2.77

Zum öffentlichen sonstigen Tiefbau rechnen z.B. Bau-
vorhaben zur Kanalisation und Abwasserbeseitigung, der
Bau von Deichen, KanäIen, Brücken (für öffentliche
und private Auftraggeber), Sportplätzen, Friedhöfen,
Flugplätzen sowie Tiefbauten für Bundesbahn und Bundes-
post.

Auftraggeber.sind staatliche oder konrnunale Stellen
sowie karitative, kulturelle oder strrcrtliche Vereine.



Stand: 19.o2.19 Blatt.llr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

t)Fl( - llr:

GBK - l,lr(n):
42.7

Begrl ff:

ör'rBpu,rcgER STRASSENBAU

statistik/
GüItigke itsze itraum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/eegriffsbeziehungen

Monatlicher
Baubericht

B e g r i f f s i n h a I t : Bau von Straßen für
öffentliche und private Auftraggeber-

01.o1.60 -
31 .12.77 AIs öffentliche Auftraggeber gelten Bund, Länder, Ge-

meinden sowie karitative, kulturelle oder sportliche
Vereine.

Zu den privaten Auftraggebern zäh1en Unternehmen und
Privatpersonen.

Der Straßenbau umfaßt aIIe im Zusammenhang mit dem
Bau einer Straße notwendigen Arbeiten einschließIich
Erdbewegungen, Unterbau, Steinsetzerei und Asphaltiere-
rei.

Der Bau von Brücken - gleichgültig, ob für öffentliche
oder private Auftraggeber - zählt nicht zr:m öffentlichen
Straßenbau, sondern zum öffentlichen sonstigen Tiefbau-



Stand: 19.o?"19 Blattdr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

0Fl( - llr:

GBK - tlr(n):
430

Begrl ff :

ör'rnwtr,rcHER TTEFBAU

Statistik/
cültigkeitszeitraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begriff sbeziehungen

Monatlicher
Baubericht

B e g r i f f s i n h a I t : Tiefbauten, die für
staatliche oder kommunale Auftraggeber gebaut werden,

sowie Tiefbauten, deren Auftraggeber karitative, kul-
turelle oder sportliche Vereine sind.

01 .o1 .53 -
3t . t2 .77

Zum öffentlichen Tiefbau rechnen z.B. der Bau von
Straßen, Brücken, KanäIen, Flugplätzen, Sportplätzen,
Kirchen und Friedhöfen.

Der öffentliche Tiefbau gliedert sich in öffentTichen
Straßenbau urnd öffentTichen sonstigen Tiefbau -

B e g r i f f s b e z Le h un g e n : Deröffentliche
Tiefbau ist TeiI des öffentlichen und verkehrsbaus
(Monatlicher Baubericht) .



stand: 19.O2. ?9 Blatt-tlr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

I)Fl( - ilr:

GBK - llr(n):
2 92'o

Begrl ff:

ör'r'nrtr,rcnER UND VERKEHRSBAU

Statistik/
GüItigke itszeitraum Begriffsinhalt,/Änderungen im zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

Monatlicher
Baubericht
ol.oL.62

B e g r i f f s i n h a I t : Errichtung von Hoch-

und Tiefbauten, die überwiegend öffentlichen oder
Verkehrszwecken dienen.

Der öffentliche Bau erfolgt im Auftrag von Gebiets-
körperschaften und der Sozialversicherung sowie von
Organisationen ohne Erwerbscharakter. Dazu rechnen
z.B. Gebäude der öffentlichen Verwaltung (Ministerien,
Landratsämter, Finanz:imter etc.), Bauten für Erziehung
V'lissenschaft, Kultur, Sport- und Jugendpflege (Schulen,
Universitäten, Theater, Sportplätze und -hallen etc.),
Bauvorhaben zur Kanalisation, zur MüIlbeseitigung, zur
Beseitigung von Abwasser und zum Schutz vor Überschvrem-
mungen, ferner Gebäude für Gewerkschaften, Verbände,
Kirchen, Renten- und Krankenversicherungen.

Der Verkehrsbau erfolgt überwiegend für öffentliche
Auftraggeber, zu denen hier auch die Bundesbahn und
die Bundespost rechnen. Dazu zählen z.B. der Bau von
Straßen, Brücken, Häfen, Kanälen, Eisenbahn- und
Straßenbahnstrecken, Flugplätze sowie sämtliche Bauten
der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Bundespost
mit Ausnahme der Wohnbauten für Bahn- und Postbedienstete.

Das Legen von Pipelines rechnet nicht zum öffentlichen
und Verkehrsbau.

Be g r i f f sb e z ie hung e n : Deröffent-
Iiche und Verkehrsbau entspricht der Zusammenfassung
von öffentTichen Hochbau und öffentTichem Tiefbau (beide
Monatlicher Baubericht) .



19.o2.'19Stand: Blatt.llr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

0Fl( - llr:

GBK - llr(n):
'10?.

ör'reurr,rcH GnröRosRTE BAWoRHABEN

Begrl ff:

statistik/
GüItigkeitsze itraum Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

Statistik der
Baufertig-
s tellungen
o1.o1.55

B e g r i f f s i n h a I t : Bauvorhaben, die im

Rahmen des sozialen Wohnungsbaus gefördert werden.

Zum sozialen Wohnungsbau rechnen hier !{ohneinheiten,
die im Ersten Förderungsweg gefördert werden, d.h. für
Personenkreise mit niedrigem Einkommen (festgelegt durch
§ 25, Zweites wohnungsbaugesetz 1); bestimmt sind. Die
Förderung erfolgt mit Mitteln aus öffentlichen Haus-
halten oder mit nach dem LastenausgleichsgeseLz zweck-
gebundenen Mitteln für Wohnraumhilfe (fe,stgelegt durch
§ 6.1., Zweites wohnungsbaugesetz 1) 1 .

Erfaßt werden lediglich voII geförderte Bauvorhaben,
d.h. Bauvorhaben, bei denen aIIe Wohneinheiten gefördert
werden.

Baumaßnahmen, die für Bevölkerungsschichten bestimmt sind,
deren Einkommen bis zu 40 t über den für den Ersten Förde-
rungsweg festgelegten Einkommensobergrenzen Iiegt (Zwei-
ter Förderungsweg), rechnen hier nicht zu den öffentlich
geförderten Bauvorhaben.

1) Zu Einzelheiten siehe Zweites Wohnungsbaugesetz (woh-
nungs- und Familienheimgesetz) in den Fassungen vom
1.8.1961 (BGBI. I S. 1l2l) und vom 1.9.L976 (BGBI. I
s. 2673\.



Stand: 2'7 .02.79

Studenten-
statistik
ot.Lo.76

Blatt.llr.: L

B e g r L f f s i n h a I t : Unter der Position "ohne An-

gabe" werden deutsche Studienanfänger nachgewiesen, die auf
den Immatrikulationspapieren bei der Frage nach der Ietzten
beruflichen Stellung des Vaters keine Angabe gemacht haben.

AIs berufliche Stellung des Vaters werden folgende FäIIe
unterschieden: "AngesteTTter", "Arbeitet" r "Beamter", "Mit-
heLfender Fanilienangehöriger", "Se7bständiget" und "/Vie
erwerbstätig".

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

I)FK - llr:

G3l( - Nr(n):
3283 (3s41)

OHNE ANGABE (BERUFLICHE STELLT]NG DES VATERS)

Begrl ff:

Statistik/
Gü1 ti gke itsze i traum Beg=i f f s inhalt/Änderungen im Zeitabtauf /eegr i f f sbez iehungen



Stand:09.08.79 Blatt-l{r.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

t)FK - tlr

GBI( -
28t6

n

ORGANISATIONEN OHNE ERWERBSCHARAI(TER,
GEBIETSKöRPERSCHAFTEN, SOZIAL-

VERSICHERI,JNG

Begrl ff:

Statistik,/
GüItigke itsze itraum Be gr i f f s inhal t/Änderungen im Ze itablauf ,/Begr i f f sbez iehungen

Arbeitsstätten-
zählung 1970

B e g r i f f s i n h a 1 t : zusammengefaßte Position, die
Kirchen, Gewerkschaften, politische Parteien, sonstige Verbände

und Vereinigungen, Bund, Länder, Gemeinden, öffentliche Zweck-

verbände, Arbeitsverwaltung, Sozialversicherung und verwandte
Körperschaften des'öffentlichen Rechts umfaßt.

Nachgewiesen werden Aröejtsstätten von Organisationen ohne Er-
werbscharakter, Gebietskörperschaften und Sozialversicherung.

Bei Bundeswehr und Bundesgrenzschutz wurden lediglich die
Arbeitsstätten des zivilen Personals einbezogen.



Stand: Blatt-l{r.: I

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFl( - llr:

GBK - t{r(n):
905

B egrl ff :

ORTSDURCHFAHRTEN

Statistik/
cü Itigke itsze itraum Begrif fsinhalt/änderungen im Zeitablauf/Begriff sbeziehungen

Statistik der
Straßen des
überörtlichen
Verkehrs

B e g r i f f s i n h a 1 t : Teite von Bundes-, Landes- oder
IGeisst,laßen, die innerhalb der geschlossenen Ortslage von Ge-

meinden verlaufen.
o1 . o1 .53

In der Reget müssen größere Gemeinden die Baulast von Ortsdurch-
fahrten teilweise oder vollständig übernehmen:

Bei den Bundessttaßen sind Gemeinden mit mehr als 8o OOO Ein-
wohnern verpfli.chtet, die Baulast für die Ortsdurchfahrten zu
tragen. Dabei ist der Stand der jeweils letzten Volkszählung maß-
geblich.

Bei .Landes- und ^Staatsstraßen sowie Kreisstraßen gelten unter-
schiedliche Regelungen bezüglich der Übernahme der Baulast für
die Ortsdurchfahrten durch die Gemeinden.

Anderungen im ZeL tablauf: Bis1951
mußten Gemeinden mit mehr als 9 ooo Einwohnern, von 7962 - 1974
Gemeinden mit mehr als 50 oOO Einwohnern die Baulast für orts-
durchfahrten von Bundesstraßen übernehmen, wobei die Ergebnisse
der Volkszählung 1950 maßgeblich waren.

\\



Stand: 03.04.79

Außenhandels-
statistik
01 .01 .50

Blatt4r.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Zu den Ostblockländern
rechnen:

Europa:
Sowj etunion
PoIen
Tschechos lowakei
Ungarn
Rumänien
Bulgarien
Albanien

Asien:
Vietnam
Mongol. Volksrep.
Vo1ksrep. China
Nordkorea

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFI( - l'lr:

GBK - tlr(n):
573

Begrl ff:

OSTBLOCKIITT'NNN

Statistik,/
Gü I tigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen



Stand: 07 .O5.79

Landwirtschafts-
zäihlung 1971

Blatt-llr.: L

B e g r i f f s i n h a I t : Die vom Betriebsinhaber zuge-

pachtete und auch selbstbewirtschaftete -landrsirtschaftlich
genutzte Ffäche.

Vom BeLrieb verpachtete eigene Flächen sowie von einer zuge-
pachteten Fläche weiter verpachtete Flächen werden nicht beim
verpachtenden, sondern jeweils beim zupachtenden Betrieb er-
faßt und nachgewiesen.

Nicht einbezogen werden Iandwirtschaftlich genutzte Flächen,
die ohne jegliche GeId- oder Naturalleistung zvt Bewirtschaf-
tung überlassen werden, wie Dienstland, aufgeteilte Allmende,
Heuerlingsland und dgl.

Zur Pachtftäche rechnen auch die landwirtschaftlich genutzten
Flächen von Betrieben, die als Ganzes zugepachtet sind.

Landwirtschaftlich genutzte Flächen sind Flächen, die zur Er-
zeugung pflanzlicher landwirtschaftlicher Produkte genutzt
werden (a1s AckerTand, Dauetgrün7and, Dauetkufturen oder
Gartenland) .

Nachgewiesen wird nur die Pachtfläche der TandwittschaftLichen
Betriebe.

Landwirtschafttiche Betriebe sind technisch-wirtschaftliche
Einheiten, die für Rechnung eines Inhabers (des Betriebsin-
habers) bewj-rtschaftet werden, einer einzigen Betriebsführung
unterstehen, Iand- und,/oder forstwirtschaftliche Erzeugnisse
hervorbringen und deren Iandwirtschaftlich genutzte F1äche
mindestens 10 t ihrer Wa1dfläche beträgt.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
OFK - Nr:

2673
GBK - tlr(n):

Eegrl ff:

PACHTFLACHE DER BETRIEBE

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Be gri f f s inhal t,/Änderungen im Ze itab Iauf ,/Be gr i f f sbez iehungen



Stand: o7 .o5.79

Landwirtschafts-
zählung 1971

Blatt-llr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Gliederung der Pachtffäche
der Betrie.be nach Verpächtergruppen.

Als Pachtfläche gilt die von einem Betrieb zugepachteLe Tand-
wirtschaftLich genutzte F7äche, soweit sie vom zupachtenden
Betrieb selbst bewirtschaftet wird. Die Pachtfläche wird danach
unterschieden, ob der Verpächter eine natürliche oder juristi-
sche Person ist. Die natürlichen Personen werden in Familien-
angehörige des Betriebsinhabers und andere natürliche Personen
unterschieden.

Als Familienangehörige gelten Eltern, Schwiegereltern, Geschwi-
ster und Kinder des Betriebsinhabersi zü den anderen natürlichen
personen rechnen Einzelpersonen, Ehepaare, Erbengemeinschaften,
BGB-Gesellschaften oder ähnliche Personengemeinschaften.

zu den juristischen Personen zählen Gebietskörperschaften (Bund,
Land, Bezirk, Kreis, Gemeinde, Bezirks-, Kreis- oder Gemeinde-
verband); Kirchen, kirchliche Anstalten, andere Anstalten oder
Stiftungen des öffentlichen Rechts; eingetragene Genossenschaf-
ten oder Vereine, Gesellschaften mit beschränkter Haftung,
Aktiengesellschaften und dgl. sowie Anstalten und Stiftungen des
privaten Rechts.

Nachgewiesen wird nur die Pachtfläche der l-andwittschaftlichen
Betriebe.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

t)FK - Nr

267 4, 267 5, 2676, 267 7, 267 I
GBK.N n

PACHTFI,}iCHE, DEREN VERPACHTER NATÜRLICHE
PERSONEN,/JURISTISCHE PERSONEN SIND

Begrl ff :

Begrif f sinhalt,/Änderungen im Zeitablauf/Begriff sbeziehungenStatistik/
Gü I tigke itsze itraum



Strnd: 31 .05.78 Blattdr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

Cfl( - Nr:

G8l( - llr(n):
902

Begrl ff :

PALETlEN

Statistik/
Gültigke itsze itraum Be gri f f s inhalt/Anderungen im ze itablauf ,/segr i f f sbez iehungen

Eisenbahnstatistik
(Bestands- pn6
Betriebsstatistik )

o1.o1.66

B e g r i f f s i n h a 1 t : Transportmittel, die zum

Zwecke der Beförderung die Zusammenfassung von Gütern zu
einer Ladeeinheit gestatten, so daß das Umladen von
Einzelteilen entfä11t.

Der Bestand an Paletten umfaßt sowohl Flachpaletten, d.h.
ebene Ladeflächen, als auch Boxpaletten, die zusätzlich
über Seitenwände verfügen.

Der Eigentumsbestand erfaßt die ZahI der Paletten, die sich
im Eigentum des jeweiligen Eisenbahnunternehmens befinden.



Stand: 27 'o2 '79

Bodennutzungs-
vorerhebung
01 .o1.50 -
3t.12.76

B'latt-tlr.: 1

B e g x L f f s i n h a I t : Die Parkanlagen, Sport-,
FIug- und Übungsplätze umfassen öffentliche und private
Park- und Grünanlagen sowie ziergärten, Friedhöfe und die
Sport-, Flug- und Militärübungsplätze.

Hierzu rechnen nicht die Flächen im Besitz von Gärtnerej-en,
die entsprechend ihrer Nutzung aufgegliedert werden, sowie
die Haus-, Nutz- und Kleingärten, die unter der l-andwitt-
schaftfich genutzten F7äche erfaßt werden.

Die Gebäude- und HoffLäche und die Flächen aus Acker-l.and und
Dauergrünland, d.ie vielfach zu Sport-, FIug- und Übungsplätzen
gehören, werden gleichfalls den entsprechenden Nutzungsarten
zugerechnet.

Anderungen im Zei tablauf :

Die Ziergärten und privaten Parkanlagen werden erst seit
unter dieser Kategorie erfaßt und rechneten bis 7969 zur
wi rtschaf tl-i ch genutzten F 7äche.

197(J.
Tand:

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

[)FK - llr:

GBK - Nr(n):
513

PARI(ANLAGEN, SPORT-, FLUG- UND ÜBUNGSPLATZE

Begrl ff:

staristik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Änderungen im zeitablauf/Begrif fsbeziehungen



Stand: C5.o2.79 Blattdr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DtK - Nr:

GBI( - llr(n):
11 10

Begrl ff:

PEI{DLER

Statistik/
cültigke itszeitraum Begrif f sinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

Volks- und Berufs-
zählung 1970

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, deren Arbeits- bzw.
Ausbildungsstätte nicht auf ihrem Wohngrundstück liegt.

Befindet sich die Arbeits- bzw. Ausbildungsstätte in der
gleichen Gemeinde, dann handelt es sich um "innergemeindliche
Pendler", andernfalls um "Pendler über die C,emeindegrenze".
Liegt die Zielgemeinde in einem anderen Kreis oder Bundesland,
dann sind Pendler über die Gemeindegrenzen zusätzlich "Pendler
über die Kreisgrenze" bzw. "Pendler über die Landesg,renze".

Pendler werd.en auch nach ihrem überwiegend benutzten Verkehrs-
mitteT nachgewiesen. Dabei handelt es sich um dasjenige Ver-
kehrsmittel, mit dem Pendler die längste Strecke auf dem Hin-
weg zwischen Wohnung oder Unterkunft und Arbeitsstätte bzw.
Schule,/Hochschule zurücklegen .



Stand: 15.03.79

Volks- und Berufs-
zäh1ung 197O

Blatt-llr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die in der Erfas-
sungsgemej-nde eine Wohnung oder Unterkunft haben, jedoch von

einer anderen Wohnung aus zur Arbeit oder Ausbildung gehen

bzw. sich dort überwiegend aufhalten.

Bei der Ermittlung der Personen, die nicht zur I'IohnbevöIkerung
gehören, handelt es sich r:m eine Fallzählung: Es wird die ZahI
der Wohnplätze erfaßt, die für die dort wohnhaften Personen
"Zweitwohnungen" sind, d.h. Wohnungen oder Unterkünfte, die für
ihre Bewohner nicht Mittelpunkt der LebensverhäItnisse sind.

Ausgangspunkt für die Zuordnung zu den Personen, die nicht zur
Wohnbevölkerung gehören, sind die in dex wohnberechtigten Be-
vöTkerung erfaßten Personen. Zu den Personen, die nicht zur
I,tohnbevölkerung gehören rechnet daher, wer in einer Gemeinde
zur wohnberechtigten, aber nicht zur Wohnbevölkerung zählt.

B e g r i f f s b e z ie h u n g e n : DieWohnbevöTkerung
(Volks- und Berufszählung 197O) zuzüglich der Personen, die
nicht zur Wohnbevölkerung gehören, ergibt d:-e wohnberechtigte
bevöTkerung (Volks- und Berufszählung 197O).

Unterschiede zwischen den Personen, die nicht zur I'lohnbevöIke-
rung gehören und der WohnbevöTkerung mit weiterer Wohnung oder
Ilnterkunft (Volks- und Berufszählung 197o) sind darin begründet,
daß viele Ausländer, die im Bundesgebiet zur Wohnbevölkerung
rechnen, ihren heimatlichen Wohnsitz aber beibehalten haben
(2.B. ausländische Arbeitnehmer), nicht zu den Personen, die
nicht zur Wohnbevölkerung gehören, aber zur WohnbevöIkerung
mit weiterer Wohnung oder Unterkunft gezählt werden.

Andererseits ist zu beachten, daß unter Personen, die nicht zur
WohnbevöIkerung gehören, WohnfäIle gezählt werden, unter der
Wohnbevölkerung mit weiterer wohnung oder Unterkunft jedoch
Personen zu verstehen sind.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFI( - Nr:

GBK - llr(n):
630

PERSONEN, DIE NICHT ZUR WOHNBEVöLKERUNG GEHöREN

Begri ff:

Statistik,/
Gü ltigkeitszeitraum Begrif fsinhalt/änderungen im Zeitabtauf/negriff sbeziehungen



Stand: 1 5.03. 79

Volks- und Berufs-
zählung 1970

Blatt-tlr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die als Insassen
oder Personal im Bereich einer Anstal-t wohnen und dort
keinen eigenen Privathaushal.t führen.

Einbezogen werden nur Personen, die zur WohnbevöIkerung
gehören.

Anstalten sind öffentliche oder private Einrichtungen, die
einem bestimmten sozialen, religiösen oder wirtschaftli-
chen Zweck dienen und in denen Insassen und,/oder Personal
ständig gemeinschaftlich wohnen.

Voraussetzung für die Zugehörigkeit zu den Personen in
Anstalten ist, daß die erfaßten Personen in der Anstalt
behördlich oder polizeilich gemeldet sind und ganz oder
teilweise an der Gemeinschaftsverpflegung teilnehmen oder
irgendwelche gemeinschaftlichen Einrichtungen benutzen.

Nicht erfaßt werden Personen, die nur in der Anstalt ar-
beiten, ohne dort zu wohnen oder die dort nur vorübergehend
untergebracht sind (2.8. Patienten in Krankenhäusern).
Ebenfa1ls nicht zu den Personen in Anstalten rechnet, wer
innerhalb des Anstaltsbereichs einen eigenen Haushalt führt
(2.B. Haushalt des Pförtners, Anstaltsleiters u. dgl.),
also im allgemeinen so wirtschaftet wie ein Privathaushalt
außerhalb einer Anstalt. Wesentliches Merkmal hierfür ist
das Vorhandensein einer eigenen Küche, Kochnische oder
sonstigen Kochgelegenheit, die zur regelmäßigen Zubereitung
von Mahlzeiten benutzt wird.

Personen, die außerhalb der erfaßten Anstalt einen weiteren
Vtohnsitz haben und von dort aus zur Arbeit oder Ausbildung
gehen bzw. sich dort überwiegend aufhalten, werden nicht zu
den Personen in Anstalten gerechnet.

Be gr i f f sb e z Lehunge n : DiePersonen in
Anstalten sind Teil der [rlohnbevölkerung. Bei der Zuordnung
von Personen zur AnstaTtsbevölkerung (Volks- und Berufs-
zählung 1970) wird dagegen von der wohnberechtigten Bevöl-
kerung oder der Bevölkerung in Privathaushalten und Anstal-
ten ausgegangen. Da bei der Wohnbevölkerung Mehrfacherfas-
sungen ausgeschlossen werden, rechnet z.B. eine Person, die
sowohl einen Privathaushalt führt aIs auch eine Unterkunft
in einer Anstalt hat, nur.dann zu den Personen in Anstalten,
wenn die Anstaltsgemeinde - und nicht die Gemeinde, in der
der Privathaushalt Iiegt - auch den Mittelpunkt der Lebens-

-2

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

t)Fl( - Nr:Begrl ff:

PERSONEN IN ANSTALTEN
GBl( - llr(n):

2t78

sratistik/
Gü1 tigke itsze itraum Be gr i f f s inhal t,/Änderungen im Zeitabl auf /ae gr i f f sbez iehungen



Stand: 15.03.79 Blatt4r.: 2

verhältnisse darstellt. Dagegen rechnet diese Person sowohl
zur AnstaltsbevöIkerung der Anstaltsgemeinde als auch zur
wohnberechtigten Bevölkerung derjenigen Gemeinde, ln der
ihr Privathaushalt liegt.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
oFK - tlr:

GBK - llr(n):
2178

Begrl ff:

PERSONEN IN AIISTALTEN

srarisrik/
Gü Itigkeitsze i traum Begriffsinhalt/änderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen
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AlIe folgenden
Statistiken

Blatt-tlr.: ' 1

B e g r i f f s i n h a I t : Mehrspurige Kraftfahrzeuge,
die nach Bauart und Einrichtung zur Beförderung von Per-
sonen einschließIich ihres Reisegepäcks geeignet und be-
stirrnt sind und die höchs,tens neun Sitzplätze einschließ-
lich FahrexsLLz enthalten.

B e g r r f f s i n h a 1 t : Bei den Neuzulassungen (Neu-
zulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge und -anhänget) wer-
den fabrikneue Personenkraftwagen erfaßt, denen im Berichts-
zeitraum ein amtliches Kennzeichen zugeteilt wurde.

Der Fahrzeugbestand umfaßt die zugelassenen oder nur vor-
übergehend, d.h. bis zu einem Jahr, abgemeldeten Personen-
kraftwagen an einem bestimmten Stichtag.

Bei den Besitzumschreibungen (Besitzumschreibungen gebrauch-
ter Kraftfahrzeuge und -anhänger) werden gebrauchte Per-
sonenkraftr^ragen erfaßt, die im Berichtszeitraum auf einen
anderen Fahrzeughalter übergegangen sind, sofern der Stand-
ort des Fahrzeugs vor und nach dem Halterwechsel im Bundes-
gebiet liegt.
Anderungen im Zei tablauf : Biseinscl'rl
1953 gehörte ein Teil des Bestandes an Kombinationskraft-
r^ragen zu den Personenkraftwagen.

B e g r i f f s b e z i-eh un g e n : ImUnterschied zu
den Personenkraftwagen muß bei den Konbinationskraftwagen
(Statistik des Kraftfahrzeug- und Kraftfahrzeuganhängerbe-
standes) die Größe der Ladefläche im Fahrzeugbrief angegeben
werden.

Mehrzweckwagen (Kombinationskraftwagen) mit mehr als 2,8 L
zulässigem Gesamtgewicht werden in der Regel als Personen-
kraftwagen zugelassen, da Kombinationskraftwagen über nicht
mehr als 2,8 L zulässigers Gesamtgewicht verfügen dürfen.

Siehe auch rmter 2

B e g r i f f s i n h a I t : Zu den Personenkraftwagen
rechnen auch die Kombinationskraftwagen und Dreiradvragen
sowj-e Personenkraftwagen mit Wohnwagen oder anderen An-
hängern.

1 §tatistik des
Kraftfahrzevg-
und Kraftfahr-
zeuganhänger-
bestandes
o1 .o1 .52

Statistik der
Straßenver-
kehrsunfäl1e
o1.o1.53

2-

Statlsttsche Datenbank

- Definitionskatalog -
t)FK - Nr:

906, 909,2604
GBl( - nild:

Begrl ff:

PERSONENKRAFTWAGEN

statistik/
cüItigkeitsze i traum Begr i f f s inhalt/Änderungen im Ze itablauf ,/Be gr i f f sbez iehungen

2



Stand: 1 3.o3. 79

3. eußenhandels-
statistik
01.o1.60 -
37.t2.'74

Blattdr.: 2

Nachgewiesen werden Personen, die als Führer oder tlitfahrer
von Personenkraftwagen bei StraßenverkehrsunfäIlen ver-
LeLzL (verletzte Personen) oder getöEeL (getötete Personen)
wurden.

B e g r i f f s b e z te h un g e n : ImUnterschied zur
Statistik der StraßenverkehrsunfäIle werden in der Statistik
des Kraftfahrzeug- und Kraftfahrzeuganhängerbestandes die
Personenkraftwagen und Kombinationskraftwagen getrennt aus-
gewiesen.

B e g r i f f s i n h a I t : Personenkraftwagen bis 1,5 I
Hubraum werden den Verbrauchsgütern, Personenkrafthragen über
1,5 1 Hubrarmr werden den Investitionsgütern zugerechnet.

B e g r i f f sb e z Leh u n g e n : ZurAbgrenzung
der Personenkraftwagen von den Personenkraftwagen und
Kombinationskraftwagen (Außenhandelsstatistik) siehe dort.

Statlstlsche Datenbank

- Deflnltlonskatalog -
0Fl( - Nr:

9o6 , 9o9, ?.604
GBK - llr(n):

Begri ff:

PERSONENKRAFTWAGEN

statistik/
Gü ltigke itszej- lraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen



Stand: 18.07 .79 Blatt-Nr.: 1

St.atistische Datenbank

- Definitionskatalog -
Begrl ff:

PERSONENKRAE1TWAGEN UND KOMBINATIONS-
KRAF'TWAGEN

OFK - Nr:

GBK - Nr(n):
2605

statistik/
Gü1 tigke itsze itraum Be gri f f s inhal t,/Änderungen im Zeitabl auf ,/Be gr i f f sbez iehungen

1. Produktions-
Eilbericht
o1.0t.62

Begriffsinhalt
atis den Warenkfas'sen

Personenkraftwagen (auch
dreirädrig) und Klein-
omnibusse (bis 9 Sitz-
plätze)

Kombinationskraf twagen
(Mehrzweckwagen) (auch
dreirädrig)

: Ausgewählte hlaren

Warenklasse 3311

" 33L2

(Warenarten)

des systematischen warenverzei.chnisses für die rnclustriesta-
tistik, die zu den fnvestitionsgütern oder zu den Ver.brauchs-
gütern zählen.

Als Investitionsgüter gelten Waren, die von der Industrie her-gestellt werden, als technisch fertig (investitionsreif) ange-
sehen werden und die überwiegend von unternehmen oder vom staat
als Anlagegüter gekauft werden.

Als Verbrauchsgüter gelten Waren, die von der fndustrie herge-
stellt werden, als technisch fertig (verbrauchsreif) angesehen
werden und die überwiegend von privaten Haushalten verbraucht
werden.

Für die Berechnung des nach rnvest,itions- und verbrauchsgütern
gegliederten Index der industriellen Brut,toproduktion werden
die Personenkraftwagen und Kombinationskraftwagen auf die In-
vestitionsgüter einersej.ts und die verbrauchsgüter andererseits
aufgeteilt.
Der Aufteilung der Personenkraftwagen und Kombinationskraftwagen
auf die Investitiony bzw. Verbrauchsgüter Iiegen die - nach
Haltergruppen gegliederten - Neuzulassungen nach der St.atistik
des Kraftfahrzeugr und Kraftfahrzeuganhängerbestancies zugrunde.
Entsprechend dem Anteil der vom Unternehmen, von Selbständigen,
Organisationen ohne Erwerbscharakter, Gebietskörperschaften und
den Sozialversicherungen neu zugelassene personen- und Kombina-
tionskrafü,vagen werden die produzierten personen- und Komblna-
tionskraftwagen den Investitionsgütern zugeordnet, entsprechend
dem Anteil der von Arbeitnetunern und Nichterwerbspersonen neu

2-



Stand: t8.O7.79 Blatt-llr.: 2

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
Dtl( - Nr

GBK . II

2505

PERSONENI(RATTWAGEN UND KOMBINATIONS-
KRAFTWAGEN

Begrl ff :

Statistik,/
GüItigke itszeitraum Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

2 Außenhandels-
statistik
01 .01 .70

zugelassene Personen- und Kombinationskraftwagen werden die
produzierten Personen- und Kombinationskraftwagen zu den Ver-
brauchsgütern gerechnet.

B e g r i f f s b ez lehu n g e n : Sieheunter 2.

B e g r i f f s i n h a I t : Wie unter 1., jedoch einschließ-
lich gebrauchter Personen- und Kombinationskraftwagen.

Zu den Investitionsgütern rechnen Personenkraftwagen mit einem
Hubraum von mehr als 2 1, Kombinationskrafthragen mit einem Hub-
raum von mehr als 1,5 I und gebrauchte Personen- und Kombinati-
onskraftwagen mit einem Hubraum von mehr als 1,5 1.

Zu den Verbrauchsgütern rechnen Personenkraftwagen mit einem
Hubraul von bis zu 2 L, Kombinationskraftwagen mit einem Hub-
raum von bis zu 115 I und gebrauchte Personen- und Kombinations-
kraftwagen mit einem Hubraum von bis zu 1,5 1.

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung nach
dem Warenverzeichnis für die außenhandelsstatistik (WA) werden
auf die entsprechenden Positionen des Systematischen Warenver-
zeichnisses für die Industriestatistik (WI) umgeschlüsselt.

Da im wI die waren in erster Linie nach produktionswirtschaft-
Iichen, im wA dagegen nach zolltechnischen (materialmäßigen)
Kriterien gegliedert werden, können sich bei der Gegenü:berstel-
lung geringfügige Abweichungen ergeben.

B e g r i f f s b e z t e h u n g e n : Die Personenkraftwagen
und Kombinationskraftwagen sind im Produktions-Eilbericht und
in der Außenhandelsstatistik ähnlich abgegrenzt. Der l^Iesentliche
Unterschied liegt in der Aufteilung auf die rnvestitionsgrüter
einerseits und die Verbrauchsgüter andererseits. Beim Index der
industriellen Bruttoproduktion liegen der Aufteilung die
- nach Haltergruppen gegtiederten - Neuzulassungen nach der
Statistik des Kraftfahrzeug- und Kraftfahrzeuganhängerbestandes
zugrunde; in der Außenhandelsstatistik wird dagegen nach Hub-
raum aufgeteilt.

-3
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
t)FK - Nr:

GBl(-tl
2605

n

PERSONENKRAF'TWAGEN TJND KOMBINATIONS-
KRAFTWAGEN

Begrl ff :

Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf'/Begrif f sbeziehungenStatistik/
GüItigke itsze itraum

Die Begriffe Personenkraftwagen und Kombinationskraftwagen
(Außenhandelsstatistik) und Personenkraftwagen (Außenhandels-
statistik) sind unterschiedlich abgegrenzt. Der Index des Vo-
lumens für die Ein- und Ausfuhr von Investitions- und.Verbrauchs
gütern wird sowohl auf Basis 1962 = 100 (für die Jahre 1960 -
Lg74) als auch auf Basis 1970 = 100 (für die Jahre ab 1970) nach
gewiesen. Bei der ljmstellung des Index von Basisjahr 1962 auf
Basisjahr 1970 wurden die Personenkrafthragen mit einem Hubraum
von 1 ,5 - 2 I von den Investitionsgütern zu den Verbrauchsgü-
tern umgesetzt und die Kombinationskraft\.ragen aus der Position
Liefer- und Lastkraftwagen (einschließlich Kombinationskraft-
wagen, Zug,rnaschinen und enhänger) herausgelöst, der Position
Personenkraftwagen und Kombinationskraftwagen zugeordnet und
je nach Hubraum auf die Investitionsgüter (mehr als 1,5 I) und
die Verbrauchsgüter (bis zu 1,5 l) aufgeteilt.



Strnd: 31.05.78 ElattJ{r.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

0Fl( - tlr:

68K - l{r(n):
803

Begrl ff:

PERSONENWAGEN

statistik/
cü Itigke itsze itraum Be gr i f f s inhalt/Änderungen im Ze itablauf ,/Be9r i f f sbez iehungen

Eisenbahnstatistik
(Bestands- und
Betriebsstatistik )

o1.o1.66

B e g r i f f s i n h a I t : Schienenfahrzeuge ohne

eigenen Antrieb, die überwiegend der Personenbeförderung dienen

und die nicht Triebwagenanhänger sind.

personenwagen können einzelne Räume oder Abteile für Gepäck,
Expreßgut oder Post besitzen. Wagen, die ausschließlich
Diensttransporten dienen, gelten nicht als Personenwagen.

Der Eigentumsbestand erfaßt die zahl der Personenwagen, die
sich im Eigentum des jeweiligen Eisenbahnunternehmens be-
finden.
B e g r i f f s b e z ie h u n g e n : In den Personenwagen
zähfen im Unterschied zu den Schienenfahrzeugei zur Personen-
beförderung (Eigenttmsbestand) (Eisenbahnstatistik) nicht die
Triebwagen und Triebwagenanhänger mit entsprechender Ausstat-
tung zur Personenbeförderung.



Stand: 29.02.79 Blatt-llr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

OFl( - l{r:

68K - t{r(n):

tl52

Begrl ff:

PFEIFENTABAK

Statistik/
GüItigke itszeitraum Begri f f s inhal t,/Änderungen im Ze itabl auf ,/Begr i f f sbez iehungen

Verbrauchsteuer-
statistiken
01 .01 .50

B e g r i f f s i n h a I t : Geschnittener oder auf
andere lrleise zerkleinerter Tabak, auch i-n Platten gepreßt
oder in Stränge gesponnen (Strangtabak), dessen TeiIe min-
destens 1,4 mm lang und breit sind.1)

1 ) Zu weiteren Einzelheiten siehe Tabaksteuergesetz
(§ 2, Abs. 4 - 6) v. t.9.1972 (BGBI. r S. 1533).
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
t)FK - ttr:

GBl(.N
383

Beqrl ff:

PFERDE

Statistik/
Gü 1 tigke itsze itraum Begrif f sinhalt/änderungen im zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Allgemeine
Viehzählung
o1.o1.50

Beg ri ffs inh al t: SämtlichePferdeeinschtieß-'
lich der Ponys und Kleinpferde, der Fohlen, der Arbeits-
und Reitpferde.

Nachgewisen wird die zahl der Halter von Pferdeo (Halter
von Tieren). AIs Halter von Tieren gelten Personen, in
deren unmittelbarem Besitz sich Tiere befinden, unab-
hängig von den EigentumsverhäItnissen.

n
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
OfK - Nr:

GBK -
2966

Begrl ff:

PFLANZLICHE PRODUKTE

Begrlf f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begriff sbeziehungenStatistik/
GüItigke itszeitraum

Statistik der
Erzeugerpreise
landwirtschaft-
licher Produkte
ol.ol.62

B e g r i f f s i n h a I t : Sammelposition, die folgende

waren umfaßt:
Getreide (Weizen, Roggen, Futtergerste, Braugerste. Brenn-
gerste, Futterhafer, l'lais),
Hülsenfrüchte,
Saatgut (für Getreide, für Hackfrüchte, für Futterpflanzen,
für Gemüse, für ZierPflanzen),
Hackfrüchte (u.a. Kartoffeln, Zuckerrüben),
ölpfIanzen,
Heu und Stroh,
Genußmittelpflanzen (Tabak, HoPfen),
Obst (u.a. Apfel, Birnen),
Gemüse (u.a. Weißkohl, Rotkohl, Wirsingkohl, Möhren,
Porree, SeIIerie, Zwieh,eln),
Weinmost (weiß, rot),
Baumschulerzeugnisse (Forst-, obst-, Zi.ergehölzbarmschulen),
Erzeugnisse der ZiergärLoereien (Schnittblumen, Topfplanzen) .

Be g r i f f sb e z Lehun ge n : Pflanzliche
Produkte und Nahrungsnittel pflanzTichen utsprungs (Außen-
handelsstatistik) unterscheiden sich in einigen Waren'
Die pflanzlichen Produkte zählen zwax - mit Ausnahme der
Genußmittelpflanzen - zu den Nahrungsmitteln pflanzlichen
Ursprungs, diese umfassen aber dartiber hinaus noch andere
Waren wie etwa P7aLz, Südfrüchte, Gemüse- und Obstkonserven'
Fruchtsäfte, Kakao r:nd Kakaoerzeugnisse, Gewürze, Zuckex,
pflanzliche öle und Fette, Margarine und ähnliche Speise-
fette, ölkuchen, Kleie u.a.

n



Stand: 03.01 .79 Blatt-llr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

OFl( - ltr

CBK - lir(n):
4t4

PFI,EGETAGE DER STATIONAR BEHANDELTEN KRANKEN

Besrl ff:

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

Krankenhausstatistik
01.01.54

B e g r i f f s i n h a I t : Tage, die stationär behandelte
Kranke in Krankenhäusern verbringen.

Die Zahl der Pflegetage ist die Summe der "Mitternachtsbestände
des jeweiligen Kalenderjahres. Für Kranke, die am Aufnatunetag
wieder entlassen werden (Beobachtungs- und SterbefäIle), wird
ein Pflegetag gerechnet.

Zu den stationär behandelten Kranken rechnen nicht die gesunden
Neugeborenen bei Anstaltsentbindungen.



Stand: 18.O7.79

Außenhandels-
statistik
01.01.60

Blatt4r.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewählte Waren (Warennum-

mern) aus dem Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik,
die im wesentlichen der Warengruppe

Chemische Erzeugnisse Warengruppe 40

des systematischen warenverzeichnj-sses für die Industriesta-
tistik, Ausgabe Lg7O, entsprechen und zu den verbrauchsgütern

zählen.

AIs Verbrauchsgüter gelten Waren, die von der Industrie her-
gestellt werden, als technisch fertig (verbrauchsreif) ange-
sehen werden und überwiegend von den privaten Haushalten ver-
braucht werden.

Im wesentlichen zählen dazu:

Pharmazeutika (Arzneimittel, Sera, Transplantate, Desinfektions-
mittel, Empfängnisverhütungsmittel u'a') r

Seifen, Wasch-, SpüI- und Reinigungsmittel,
Duft- und Rasierwässer, Hautcremes, Puder, Mundpflegemittel'
Haarpflegemittel, Mittel der Schönheitspftege, BadezusäLze'
sonstige KörPerPf legemittel,

schuh-, F\rßboden- und sonstige Pflegemittel'
Kerzen und ZündhöLzet.

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung
nach dem warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (wA)

werden auf die entsprechenden Positionen des systematischen
vlarenverzeichnisses für die Industriestatistik (wt) umgeschlüs-
selt. Da im WI die Waren in erster Linie nach produktionswirt-
schaftlichen, im wA dagegen nach zolltechnischen (material-
mäßigen) Kriterien gegliedert werden, können sich bei der Gegen-
überstellung geringfügige Abweichungen ergeben'

Die Aufteilung der Waren nach Verbrauchsgütern und Investitions-
gütern erfolgt in Anlehnung an die warenauswahl, die zur Be-
iechnung des Index der industriellen Bruttoproduktion für In-
vestitionsgüter und Verbrauchsguter getroffen wurde'

B e g r i f f s b e z Le h u n I e n : Zur Abgrenzung gegen-
über den chemischen verbrauchsgütern (Außenhandelsstatistik)
siehe dort.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

t)Fl( - llr

GBK - llr(n):
564, 2604

PHARMAZEI,IT I SC HE I,]ND KOSMET ISCHE ART I KEL,
WA.SCH- UND PUTZMITTEL

Begrl ff:

Statistik,/
GüItigkeitszeitraum Be gri f f s inhalt/Änderungen im zeitablauf ,/Begr i f f sbez iehungen



Stand: 03.01 .79 Blattdr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFl( - tlr:

G0l( - lir(rr):
4c'9

Begrl ff:

PLANM}iSSIGE BETTEN

Statistik,/
GüItigkeitszeitraum Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Krankenhausstatistik
01.01.53

B e g r i f f s i n h a 1 t : Betten in Krankenhäusern, die
den Richtlinien der Bundesländer für den Bau und die Einrich-
tung von Krankenhäusern entsprechen.

Als planmäßige Betten werden nur solche anerkannt, die bestirm-
te, in den Richtlinien festgelegte Anforderungen erfüllen, z.B.
hj-nsichtlich der Raumgröße, der Ausstattung mit Installationen
usw.

Die Betten für Neugeborene bei Anstaltsentbindungen werden
nicht einbezogen.

Als Krankenhäuser gelten Anstalten, in denen Kranke unterge-
bracht werden und in denen durch ärztliche Hilfeleistung er-
strebt wird, Krankheiten, Leiden oder Körperschäden festzu-
ste1len, zu heilen oder zu lindernrsowie Entbindungsheime mit
regelmäßiger ärztlicher Behandlung.

B e g r i f f s b e z te hu n g e n : Zu denplanmäßigen
Betten rechnen außer den pJ.anmäßigen Betten in FachabteiTungen
von Akut- und Sonderkrankenhäusern (Krankenhausstatistik) auch
die planmäßigen Betten in Allgemeinen Krankenhäusern ohne ab-
gegrenzte Fachabteilungen und die planmäßigen Betten außerhalb
abgegrenzter Fachkrankenhäuser bzw. -abteilungen.



Stand: 03.01 .79 Blatt-tlr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

PLANM}iSSIGE BETTEN IN FACHABTEILT]NGEN VON AKUT-
UND SONDERKRANKENHAUSCNN

IOFK - hrBegrl ff:

üBK - ilr(n):
360

Statistik/
Gü Itigkeitszeitraum Begrif fsinhalt,/änderungen im Zeitablauf/negriffsbeziehungen

Krankenhausstatistik
ol .o1.64

B e g r i f f s i n h a I t : Plannäßige Betten in Fachkran-
kenhäusern und in den Fachabteilungen von Akutkrankenhäusern
und .Sonde rkrankenhäusern .

Planmäßige Betten sind Betten in Krankenhäusetn, die den Richt-
linien der Bundesländer für den Bau und die Einrichtung von
Itankenhäusern entsprechen.

Fachkrankenhäuser sind Krankenhäuser, die auf besondere Fach-
disziplinen spezialisiert sind und selbständige !,Iirtschaftsein-
heiten darstellen.

Fachabteilungen sind abteilungen, die nach Fachdisziplinen ab-
gegrenzt sind, von Fachärzten dieser Disziplinen ständig verant-
wortlich geleitet werden und ständig mit besonderen Behandlungs-
einrichtungen ausgestattet sind. Einrichtungen zur stationären
Behandlung, die ständig für die gleiche Fachrichtung zur Verfü-
grung stehen und räumlich gegen andere Krankenhauseinrichtungen
abgeschlossen sind (sog. Fachstationen), gelten nicht als Fach-
abteilungen.

Nicht erfaßt werden planmäßige Betten, die sich in Akutkranken-
häusern befinden, die keine Fachabteilungen haben (Allgemeine
Krankenhäuser ohne abgegrenzte Fachabteilungen) sowie die Betten
die sich außerhalb von abgegrenzten Fachkrankenhäusern bzw-
Fachabteilungen bef inden.

B e g r i f f s b e z le hu n g e n : Zu den planmäßigen
Betten in Fachabteilungen von Akut- und Sonderkrankenhäusern
rechnen aLLe pTanmäßigen Betten (IGankenhausstatistik) mit Aus-
nahme der planmäßigen Betten in Allgemeinen Krankenhäusern ohne
abgegrenzte Fachabteilungen und der plarunäßigen Betten außer-
halb abgegrenzter Fachkrankenhäuser bzw. -abteilungen.



Stand: 1 3. 03 .79

Statistik der
Deutschen
Bundespost
o1.o1.54

Blattdr.: L

B e g r i f f s i n h a I t : Guthaben auf Konten, die
die Deutsche Bundespust im Rahmen ihres Postscheckdienstes
führt mit einer Kündigungsfrist von unter einem Monat.

Die Deutsche Bundespost übernimmt im Postscheckdienst die
bargeldlose und halbbare Übermittlung von Geldbeträgen-

Ausgewiesen werden die Postscheckguthaben im Jahres- bzw-
Ivlonatsdurchschnitt. Dabei errechnet sich der Jahresdurch-
schnittswert als arithemtisches Mittel der 12 Monatsdurch-
schnittswerte. Der Monatsdurchschnitt der Postscheckgut-
haben wird aus den Endbeständen der Kalendertage errech-
net.

B e g r i f f sb e z Lehun g e n : DiePost-
scheckguthaben sind Teil der SjchtejnJ.agen (eilanzstatistik) -

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFt( - Nr:

GBK - I'lr(n):
LOL2

Begrl ff:

POSTSCHECKGUTHABEN

Statistik/
Gü I tigke itsze itraum Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begriff sbeziehungen





Stand: 13.03.79

Statistik der
Deutschen
Bundespost
o1.o1.54

Blatt.Nr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Beträge, die von Postscheck-
konten überwiesen oder ausgezahlt werden.

Postscheckkonten sind von den Postscheckämtern im Rahmen
des Postscheckdienstes geführte Konten. Im Postscheckdienst
übernimmt die Deutsche Bundespost dj-e bargeldlose oder halb-
bare Übermittlung von Geldbeträgen.

Statlstische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFK - Nr:

GBK . II

lot4

Begrl ff:

POSTSCHECKLASTSCHR IFTEN

Statistik/
Gü Itigke itszej-traum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begrif fsbeziehungen

n



Stand: 1 3. 03.79

Statistik der
Deutschen
Bundespost
o1.o1.54

Blatt-l{r.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Beträge, die auf Postspar-
kassenkonten eingezahlt oder überwiesen werden.

Postsparkassenkonten sind im Rahmen des Postsparkassen-
dienstes geführte Sparkonten. Die Deutsche Bundespost
nimmt im Postsparkassendienst Einlagen als verzinsliche
Spareinlagen mit gesetzlicher oder vereinbarter Kündigungs-
frist entgegen. Die Einlagen dienen der Ansammlung oder An-
lage von Vermögen.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFt( - Nr

CBK - 1016n

Begrl ff :

POSTS PARI(AS SENE INZAHLUNGEN

Statistik/
Gü1 tigke itsze itraum Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf /Begrif fsbeziehungen



Stand: 1 3. 03 .79

Statistik der
Deutschen
Bundespost
o1.o1.54

Blatt-l{r.: 1

B e g x Lf f s i n h a 1 t : Bestand an Spareinlagen
auf den Postsparkassenkonten der Deutschen Bundespost.

Postsparkassenkonten sind Konten, die die Deutsche Bundes-
post im Rahmen ihres Postsparkassendienstes führt-

Die Deutsche Bundespost nimmt im Postsparkassendienst Ein-
Iagen als verzinsliche Spareinlagen mit gesetzlicher oder
vereinbarter Kündigungsfrist entgegen. Die Einlagen dienen
der Ansammlung oder Anlage von Vermögen.

Ausgewiesen werden die Postsparkassenguthaben im Jahres-
bzw. Monatsdurchschnitt. Dabei errechnet sich der Jahres-
durchschnitt als arithmetisches Mittel der 12 Monatsdurch-
schnittswerte. Der Monatsdurchschnitt der Postsparkassen-
guthaben wird aus den Endbeständen der Kalendertage er-
rechnet.

B e g r i f f sb e z Lehun ge n : DiePostspar-
kassenguthaben sind TeiI der Spareinlagen (Konsolidierte
Bilanz des Bankensystems, Bilanzstatistik, Spareinlagen-
statistik). Ein Vergleich der Zahlen ist jedoch nur be-
dingt möglich, da sie sich im Berechnungsmodus unterschei-
den: Postsparkassenguthaben werden als Durchschnittswerte
für den Berichtszeitraum ausgewiesen, Spareinlagen als
Bestand am Ende des Berichtszeitraums.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFI( - tlr:

GBK -
1015

n

Begrl ff:

POSTSPARKAS SENGUTHABEN

Statistik/
Gü 1 tigkeitszeitraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen



Stand: 1 3. 03.79

Statistik der
Deutschen
Bundespost

o1 .o1 .54

Blatt-tlr.: 1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Beträge, die Teilnehmer

am Postsparkassendienst von ihren Postsparkassenkonten

abheben.

postsparkassenkonten sind im Rahmen des Postsparkassendien-
stes geführte sparkonten. Die Deutsche Bundespost nimrnt im
Postsparkassendienst Einlagen als verzinsliche Sparein-
lagen mit gesetzlicher oder vereinbarter Kündigungsfrist
entgegen. Die Einlagen dienen der Ansammlung oder Anlage
von Vermögen.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
OFK - Nr:

GBK - tlr(n):
lo17

Begrl ff:

POSTS PARKAS SENRÜCKZAHLUNGEN

sratistik/
Gü I tigke itszeitraum Begrif f sinhalt/änderungen im Zeitablauf,/Begrif f sbeziehungen



o1.o3.79
Stand Blattdr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

OFK - Nr:

GBK - Nr(n):
142t, 2491

PREISINDEX FÜR DIE EINFACHE
LEBENSHALTUNG EINES KINDES

Besrl ff:

Statistik/
GüItigke itszeitraum Begriff sinhatt,/Änderungen im Zeitablauf,/Beqriff sbeziehungen

Statistik der Ver-
braucherpreise
ol.ot.62

B e g r i f f s i n h a I t : Meßgröße für die durch-
schnittliche Entwicklung der Preise für den Mindestunter-
haltsbedarf von Kindern vom 1. bis zum 18. Lebensjahr.
Bei den Kindern handelt es sich um Erstkinder, die von

der Mutter oder den mütterlichen Verwandten betreut wer-
den.

Der Indexformel liegt die Annahme zugrunde, daß sich die
Struktur der Bedarfsmengen dieser Kinder seit dem Basisjahr
nicht verändert hat (Laspeyres-Index) . In die Berechnung
gehen die Preise von 284 Waren und Dienstleistungen ein.

Der Preisindex für die einfache Lebenshaltung eines Kindes
ist noch nicht auf die Originalbasj-s des Jahres 1970 umge-
stellt worden. Er wird zwar auf der Preisbasis des Jahres
L97O, aber nach dem Bedarfsschema des Jahres 1965 berechnet.

Die Grundlage für die Aufstellung des Wägungsschemas bj-l-
dete der von einem Arbeitskreis des Deutschen Vereins für
öffentliche und private Fürsorge, (Frankfurt), für das Jahr
1965 aufgestellte und für die Bemessung von Unterhalts-
renten für uneheliche Kinder empfohlene "Warenkorb". Dabei
wurde vom Mindestbedarf - und nicht vom tatsächlichen Ver-
brauch - von Kindern von der Geburt bis zur Vollendung des
18. Lebensjahres ausgegangen. 1)

Zu weiteren Einzelheiten siehe Preisindex für die Lebens-
haTtung.

1) Zu Einzelheiten siehe Rostin, Vrl.: Neuberechnung des Preis-
index für die einfache Lebenshaltung eines Kindes auf
Basis 1962, Ln wista 5/1958, s. 24a ff.



Stand: O1 .03.79 Blatt-llr.: 7

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

OFK - ttr:

GBl( - llr(n):
rqz!

PREISINDEX FÜR DIE LEBENSHALTUNG

Begrl ff:

Statistik/
cüItigke itszei traum Begriffsinhalt,/Änderungen im Zeitablauf/aegriffsbeziehungen

Statistik der Ver-
braucherpreise
o1.o1 .50

B e g r i f f s i n h a I t : Meßgröße für die durch-
schnittliche Entwicklung der Verbraucherpreise bei den

Gütern der Lebenshaltung von privaten Haushalten.

Der Indexformel liegt die Annahme zugrunde, daß sich die
Struktur Verbrauchsausgaben der privaten Haushalte seit
dem Basisjahr nicht verändert hat (Laspeyres-Index). Die
Gewichte für die Wägung der einzelnen \.Ierbraucherpreise
wurden aus den Ausgaben für den privaten Verbrauch der
prj-vaten Haushalte im Basisjahr 1970 abgeleitet.

Preisunterschiede gegenriber dem Vormonat, die keine echten
Preisveränderungen darstellen, sondern die auf einer Quali-
tätsänderung oder Anderungen anderer preisbestimmender Merk-
male des Erzeugnisses beruhen, werden bei der Indexberechnung
ausgeschaltet.

Die Ausgaben für den Privaten Verbrauch umfassen aIIe tat-
sächlichen Käufe von Waren und Dienstleistungen der in-
ländischen privaten Haushalte (ohne private Haushalte von
Ausländern und ohne Privathaushalte in Anstalten) . Einbe-
zogen sind u.a. auch die Ausgaben für die Kraftfahrzeug-
steuer. Nicht einbezogen sind unterstellte Käufe wie z.B.
die Entnahmen aus dem eigenen Betrieb, der Mietwert der
Eigentümerwohnung und Deputate.

Im einzelnen werden folgende Preisindizes für die Lebens-
haltung nachgewiesen: Preisjndex für die LebenshaTtung alTet
privaten Haushalte, Preisindex für die LebenshaTtung von 4-
Personen-ArbeitnehmerhaushaTten mit mittTerem Einkommen des
aLTeinverdienenden HaushaLtsvorstandes, Preisindex füt die
Lebenshaltung von 4-Personen-HaushaTten von AngesteTTten
und Beamten mit höherem Einkommen, Preisindex für die Le-
benshaLtung von 2-Personen-HaushaTten von Renten- und So-
ziaThiTfeempfängern und der Preisindex für die einfache
Lebenshal-tung eines Kindes.l) D.t Preisindex für die ein-
fache Lebenshaltung eines Kindes weicht dabei hinsichtlich
des Grundkonzepts der Erhebungs- und Berechnungsmethode
wesentlich von den anderen o.g. Preisindizes der Lebens-
haltung ab.

1) Zu Einzelheiten siehe Guckes, S.: Zur Neuberechnung der
Preisindizes auf Basis 197O, in WiSta 12/19j3, S. G91 ff.
sowie Rasch, H.G.: Die preisindizes für die Lebenshaltunr-
auf Basis 7970, in WiSta 12/L973, S. 693 ff.

-2-



Stand: o1 .o3 - 79 Blatt-l{r.: 2

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

OFl( - tlr

68K - ilr(n):
t42i

PREISINDEX FÜR DIE LEBENSHALTUNG

Begrl ff:

Statistik/
GüItigke itszeitraum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Die monatlich nachgewiesenen Preisindizes für die Lebens-
haltung beziehen sich jeweils auf den Preisstand zur
Monatsmitte. Die Jahresindizes sind ei-nfache Durchschnitte
aus den monatlichen Preisindizes.

Be g r i f f sb e z re h ung e n : ImUnterschied
zu den verschiedenen Preisindizes für dj-e Lebenshaltung
wird beim Index der Verbraucherpreise (Einzelhandefsver-
kaufspreise) (Statistik der Verbraucherpreise) nur die
Preisentwicklung von Gütern berücksichtigt, die ausschließ-
lich von Einzelhandelsunternehmen verkauft werden. So geht
z.B. die Preisentwicklung von Strom, Gas, Wasser, der vom
Handwerk hergestellten Waren, ferner von Dienstleistungen
verschiedener Art sowie von Mietwohnungen und -garagen
nicht in den Index der EinzelhandeJ-spreise ein. Umgekehrt
wird in ihm die Preisentwicklung y6n waren berücksichtigt,
die normalerweise nicht von privaten Haushalten gekauft
werden und deshalb auch nicht im Warenkorb der Lebenshal-
tungsindizes enthalten sind, wie z.B. Büromaschinen, Land-
maschinen und Lastkraftwagen.

Ein weiterer sresentlicher Unterschied zwischen den Indizes
besteht auch darin, daß sich die Preisindizes für die Le-
benshaltung auf die Ausgaben privater Haushalte beziehen
und damit Einkaufspreisindizes sind, deren Indexgewichte
aus Ausgabenanteilen abgeleitet wurden. Der Einzelhandels-
preisindex stellt einen Verkaufspreisindex dar, wobei die
Umsatzanteile bestimmter warenarten des Einzelhandels als
Wägungszahlen zugrunde liegen.



Stand: o1 '03 ' 79 L
I latt.llr.:

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

t)Fl( - llr:

GBI( - Hr(n) z t11i ,
29ol ,

LaaL,

29C.3

PREISINDEX FtiR DIE LEBENSHALTUNG
ALLER PRIVATEN HAUSHALTE

Begrl ff:

Statistik,/
GüItigke itsze i traum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Aegriffsbeziehungen

Statistik der Ver-
braucherpreise
o7.ol .62

B e g r t f.f s i n h a I t : Meßgröße für die durch-

schnittliche Entwicklung der Verbraucherpreise bei den

Gütern der Lebenshaltung von privaten Haushalten' Die

zugrunde liegenden Haushalte bestehen im Durchschnitt
aus 2,7 Personen, darunter O,7 Kinder unter 18 Jahren'

Der Indexformel liegt die Annahme zugnrnde, daß sich die
Struktur der Verbrauchsausgaben der privaten Haushalte
seit dem Basisjahr nicht verändert hat (Laspeyres-Index) '
In die Berechnung gehen die Preise von 899 waren und Dienst-
leistungen ein. Die Gewichte für die Wägung wurden aus
den Ausgaben für den privaten Verbrauch des Haushaltstyps
im Basisjahr abgeleitet; sie betrugen im Basisjahr 1970
| 294 DM je Haushalt und Monat-

Zu wei-teren Einzetheiten siehe Preisindex füt die Lebens-
haltung.

B e g r i f f s b e z ie hu n g e n : ZurAbgrenzung
des Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haus-
halte gegenüber dem rndex der vetbtaucherpteise (EinzeThan-
deTsverkaufspreise) siehe Preisindex für die LebenshaTtung
(jeweils Statistik der Verbraucherpreise) .



Stand: O1.03.79 Blatt.tlr.: I

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

t)FK - llr:
PREISINDEX FÜR DIE LEBENSHALTUNG VON
2-PERSONEN-HAUSHALTEN VON RENT"EN- I,]ND

SOZ IALHI LFEEMPF;{NGERN

Besrl ff:

GBl( - tir(n):
1421, 1436

statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/iinderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Statistik der Ver-
braucherpreise
ol.ot.62

B e g r i f f s i n h a I t : Meßgröße für die durch-'
schnittliche Entwicklung der Verbraucherpreise bei den Gü-
tern der Lebenshaltung von 2-Personen-Haushalten mit gerin-
gem Einkommen. Zugrunde gelegt werden Haushalte von äIte-
ren Ehepaaren, deren Haushaltsbruttoeinkommen hauptsächlich
aus Renten der Sozialversicherung oder aus Unterstützungen
der öffentlichen Sozialhilfe besteht. Der Haushaltsvorstand
ist alleiniger Einkornnensbezieher; sein monatliches Brutto-
einkommen im Basisjahr 1970 betrug weniger als 60O,- DM.

Der Indexformel liegt die Annahme zugrunde, daß sich die
Struktur der Verbrauchsausgaben des Haushaltstyps seit dem
Basisjahr nicht verändert hat (Laspeyres-Index). In die
Berechnung gehen die Preise von 675 Waren- und Dienstlei-
stungen ein. Die Gewichte für die Wägung wurden aus den
Ausgaben für den privaten Verbrauch des Haushaltstyps im
Basisjahr abgeleitet; sie betrugen im Basisjahr 1970
532 DM je Haushalt und uonat.

Zu weiteren Einzelheiten siehe Preisindex für die Lebens-
haTtung.

B e g r i f f s b e z ie hu n g e n : ZurAbgrenzung des
Preisindex für die Lebenshaltung von 2-Personen-Haushalten
von Renten- und Sozialhilfeempfängern gegenriber dem Index
der Verbraucherpreise ( EinzelhandeTsverkaufspreise ) siehe
Preisindex für die LebenshaTtung (jeweils Statistik der Ver-
braucherpreise) .



Stand: o1.o3.79 Blattdr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

0F[ - llr:

GBI( - tlr(n):
L421, 2489

PREISINDEX Ft,R DIE LEBENSHALTUNG VON
4 - PERSONEN-ARBE ITNEHMERHAUSHALTEN MIT
MITTLEREM EINKOMMEN DES ALLEINVER-

D IENENDE N HAUSHALTSVORSTANDES

Begrl ff:

statistik/
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Statistik der Ver-
braucherpreise

1.o1.50

B e g r i f f s i n h a 1 t : Meßgröße für die durch-
schnittliche Entwicklung der Verbraucherpreise bei den Gütern
der Lebenshaltung von 4-Personen-Haushalten mit mittlerem
Einkommen. Zugrunde gelegt werden städtische Haushalte von

Ehepaaren mit zwei Kindern, wobei mindestens ein Kind un-
ter 15 Jahre alt ist. Der Haushaltsvorstand ist als Arbei-
ter oder Angestellter tätig und alleiniger Einkommensbe-

zieher; sein monatliches Bruttoarbeitseinkommen im Basis-
jahr 1970 betrug zwischen 95O,- DM und I 45O,- DM.

Als Arbeiter gelten aIle Lohnempfänger - unabhängig von der
Lohnzahlungs- und Lohnabrechnungsperiode -, die in der Ar-
bej-terrentenversicherung beitragspflichtig sind. AIs Ange-
stellte gelten alle nicht beamteten Gehaltsempfänger, die
überwiegend eine kaufmännische, büro- bzw. verwaltungs-
mäßige oder technische Tätigkeit ausüben und die in der
Angestelltenrentenversicherung beitragspflichtig sind.

Zum Bruttoarbeitseinkommen der Arbeiter bzw. Angestellten
zählen die Bruttolöhne bzw. -gehälter vor Abzug der Ar-
beitnehmerbeiträge zur Sozialversichen:ng und der Lohn-
und Kirchensteuer. Einbezogen sind u.a auch die Über-
stundengelder, Kinderzuschläge, Urlaubsgeld, 1 3. Monats-
gehalt, Lohn- und Gehaltsfortzahlungen im Krankheitsfalle,
vermögenswirksame Leistungen des Arbeitgebers und Sach-
leistungen (2.B. Deputate), ferner die Bruttoeinkonrnen aus
nebenberuflicher Tätigkeit (2.8. Vergütungen für Haus-
meistertätigkeiten, Verdienste als Stundenbuchhalter) .

Nicht einbezogen sind die Arbeitgeberbeiträge zur Sozial-
versicherung.

Der Indexformel liegt die Annahme zugrunde, daß sich die
Struktur der Verbrauchsausgaben des Haushaltstyps seit dem
Basisjahr nicht verändert hat (Laspeyres-Index). In die
Berechnung gehen die Preise von 864 Waren und Dienstlei-
stungen ein. Die Gewi-chte für die Wägung wurden aus den
Ausgaben für den privaten Verbrauch des Haushaltstyps
im Basisjahr abgeleitet; sie betrugen im Basisjahr 197O
I 157 DM je Haushalt und Monat.

2
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Zu weiteren Einzelheiten siehe Preisindex für die Lebens-
haTtung.

Be g r i f f sb e z Leh un g e n : ZurAbgrenzung
des preisindex für die Lebenshaltung von 4-Personen-Ar-
beitnehmerhaushalten mit mittlerem Einkommen des alleinver-
dienenden HaushaltsvorstandÖs gegenüber dem rndex der vet-
braucherpreise ( EinzeThandeTsverkaufspteise) siehe Preis-
index für die Lebenshaltung (jeweils Statistik der Verbrau-
cherpreise) .



0
I

Stand: o1 .o3.79 Blattdr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

l)FK - llr:
PREISINDEX FtiR DIE LEBENSHALTUNG VON 4-PER-

SONEN-HAUSHALTEN VON ANGESTELLTEN UND BE-
AIl4IET.I MIT HöHEREM EINKOMMEN

Begrl ff:

GBl( - tlr(n):
L42l , 2/+9O

statistik/
GüItigkeitszej-traum Be gr i f f s inhal t,/Änderungen im Ze i tabl auf ,/Be gr i f f sbez iehungen

Statistik der Ver-
braucherpre j-se

ol.oI .62

B e g r i f f s i n h a I t : Meßgröße ftir die durch-
schnittliche Entwicklung der Verbraucherpreise bei den Gü-

tern der Lebenshaltung von 4-Personen-Haushalten mit höhe-
rem Einkommen. Zugrunde gelegt werden städtische Haushalte
von Ehepaaren mit zwei Kindern, wobei mindestens ein Kind
unter 15 Jahre alt ist. Der Haushaltsvorstand ist a1s An-
gestellter oder Beamter tätig und der Hauptverdiener der
Familie. Das monatliche Haushaltsbruttoeinkommen lag im

Basisjahr 1970 zwischen 195O,- DM und 2 6@,- DM, wobei
das monatliche Bruttoarbeitseinkommen des Haushaltsvorstan-
des mindestens 1 9OO,- DM betrug.

AIs Angestellte gelten alle nicht beamteten Gehaltsem-
pfänger, die überwiegend eine kaufmännische, biiro- bzw.
verwaltungsmäßige, höhere technische oder überwiegend lei-
tende oder sonst gehobene Tätigkeit ausüben und die Bei-
träge zur Angestelltenrentenversicherung entrichten (soweit
ihre verdienste nicht über der Versicherungspflichtgrenze
Iiegen). Beamte sind Personen, die in einem öffentlich-
rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis des Bundes, der
Länder, der Gemeinden und sonstiger Körperschaften des
öffentlichen Rechts stehen, in das sie durch eine
Anstellungs- (Ernennungs-) urkunde berufen worden sind.

Das Haushaltsbruttoeinkommen umfaßt die Bruttoeinkommen
aus unselbständiger Arbeit (Bruttoarbeitseinkommen),
Bruttoeinkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen und
die empfangenen Einkommensübertragungen aller Haushalts-
mitglieder.

Zum Bruttoeinkommen aus unselbständiger Arbeit rechnen die
BruttogehäIter bzw. die Bruttobezüge der Beamten vor Abzug
der Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung und der
Lohn- und Klrchensteuer. Einbezogen sind u.a. auch die
Überstundengelder, Kinderzuschläge, 13. Monatsgehalt und
die vermögenswirksamen Leistungen des Arbeitgebers. Nicht
einbezogen sind die Arbeitgeberbej-träge zur Sozialversiche-
rung.

2
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Zu den Bruttoeinkcmmen aus Unternehmertätigkeit und Ver-
mögen zählen u.a. die Einkünfte aus Gehrerbebetrieb bzw-
aus frej.beruflicher Tätigkeit, Einkünfte aus Vermietung
und Verpachtung, Zinsen für Sparguthaben sowie Dividenden
auf Aktien, Kuxe u.ä.

Als Einkommensübertragungen gelten z.B. Renten, Pensionen
sowie das Arbeitslosen- und Kurzarbeitergeld.

Der Indexformel liegt die Annahme zugrunde, daß sich die
Struktur der Verbrauchsausgaben des Haushaltstyps seit dem
Basisjahr nicht verändert hat (Laspeyres-Index). In die
Berechnr:ng gehen die Preise von 882 l,Iaren und Dienstlei-
stungen ein. Die Gewichte für die Wägung wurden aus den
Ausgaben für den privaten Verbrauch des Haushaltstyps im
Basisjahr abgeleitet; sie betrugen im Basisjahr 1970
| 996 DM je Haushalt und Monat.

Zu weiteren Einzelheiten siehe Preisindex für die Lebens-
haTtung.

B e g r i f f s b e z ie h un g e n : ZurAbgrenzung
des Preisindex für die Lebenshaltung von 4-Personen-Haus-
halten \ron Angestellten und Beamten mit höherem Einkommen
gegenüber dem fndex der Verbraucherpreise (EinzeThandeTsverkau
preise) siehe Preisindex für die LebenshaTtung (jeweils Sta-
tistik der Verbraucherpreise) .

I
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Statistik der
Baugenehmigungen

o1.o1.55

1

Blattdr.: t

B e g r i f f s i n h a I t : Natürliche personen sowie
Personengemeinschaften ohne eigene Rechtspersönlichkeit.

2 Statistik der
Baufertig-
stellungen
o1.o1.55

Dazu gehören alle Einzelunternehmen sowie alle Ein- und Mehr-
personenhausharte. rn der Nachweisung des Nichtwohnbaus werden
aus dem Bereich der freien Berufe die natürtichen personen unddie Personengemeinschaften ohne eigene Rechtspersönrichkeit
nicht zu den privaten Haushalten gerechnet.

Nachgewiesen werden Baugenehmigungen bzw. Baufertigstellungen
von Gebäuden, deren Bauherren (inländische oder ausrändischä)private Haushalte sind.
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Ei-senbahnstatistik
(Bestands- und
Betrj-ebsstatistik )

o1.o1 .66

B e g r i f f s -i n h a I t : Anschlüsse von Gleisen des
nichtöffentlichen Verkehrs oder einer Gesamtheit von Gleisen,
die an ein Gleis der Eisenbahnverwaltung (Deutsche Bundesbahn
oder nj-chtbundeseigene Eisenbahnen) anschließen und die ohne
Umladung auf der Schiene die Bedienung von Unternehmen gestatten.

Gleisanschlüsse sind dann nicht öffentlich, wenn sie nicht
jedermann zur Benutzung zur Verfügung stehen. Zu den
Privatanschlüssen zäh1en auch Anschlüsse der Bundeswehr,
der Bundespost (außer den Anschlüssen der Bahnpost) sowie
der stationierten Streitkräfte.

Nicht zu den Privatgleisanschlüssen rechnen die dienstliöhen
Anschlüsse der Eisenbahnunternehmen.
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1 Volks- und Be-
rufszählung l97O

B e g r i f f s i n h a I t : Personengemeinschaften, die
zusamrnenwohnen und eine gemeinsame Hauswirtschaft führen.

Zu einem Privathaushalt können außer verwandten auch fami-
lienfremde Personen gehören, z.B. Iändliches Dienstpersonal
oder gewerbliche oder landwirtschaftliche Arbeitskräfte-
Hausgehilfinnen und Auszubildende, die in der Wohnung des
Arbeitgebers bzw. Ausbildungsleiters ohne selbständige Wirt-
schaftsführung wohnen, zählen dort zum Privathaushalt-

Nicht zum Privathaushalt rechnen nur vorübergehend anwesen-
de Besucher und Gäste sowie häusliches Personal, das nicht
in der Wohnung übernachtet.

Auch eine altein wohnende und wirtschaftende Person kann
einen eigenen Privathaushalt bilden (2.B. auch ej-n Unter-
mieter). Entscheidendes Merkmal ist das selbständige Wirt-
schaften des Haushaltsmitgliedes.

Anstal-ten gelten nicht als Privathaushalte, können aber
Privathaushalte (sog. Privathaushalte im Anstaltsbereich)
beherbergen (Privathaushalte des Personals oder der In-
sassen, wie Privathaushalt des Anstaltsleiters oder des
Pförtners) .

Hote1s, Gasthöfe und andere Betriebe des Beherbergungsge-
werbes zählen nur dann a1s Privathaushalte, wenn nicht mehr
als zehn Personen des Personals (einschl. der Tätigen In-
haber und Mithelfenden Familienangehörigen) im Betriebs-
gebäude wohnen. In allen übrigen FäIlen gelten diese Be-
triebe als Anstaften.

Bei der Zuordnung von Personen zu Privathaushalten wird von
der BevöTkerung in PrivathaushaLten ausgegangen, wodurch
Mehrfacherfassungen von Personen mit mehr als einem Wohn-
siLz z.T. ausgeschlossen werden. Zu Einzelheiten siehe dort.

Anderungen im Zet tablauf: Inder
Volks- und Berufszählung 1970 wurden Personen mit weiteren
Wohnungen meist mehreren Privathaushalten zugeordnetr wo-
durch Doppelzählungen auftraten (2.B. bei Studenten, Wochen-
endpendlern). In der Volks- und Berufszählung 1961 (Total-
aufbereitung) wurde stattdessen die ZahI der Privathaushalte
auf der Grundlage dex WohnbevöTkerung ermittelt. Einem Privat-
haushalt wurden daher 1961 nur Personen zugeordnet, die in
der betreffenden Gemeinde auch zur WohnbevöIkerung zählen,
d.h. von dort auch zur Arbeit oder Ausbildung gingen bzw.'

-2-

2. Mikrozensus
o1.o1.58
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sich dort überwiegend aufhielten. Hierdurch wurden Mehrfach-
zählungen ausgeschlossen. Die unterschiedlichen Vorgehens-
weisen können sich bei der Zuordnung von Personen zu Pri-
vathaushalten und bei der Ermittlung der ZahI der Privat-
haushalte auswi-rken.

Ein weiterer Unterschied besteht darin, daß in der Volks-
und Berufszählung 1961 eine geringere Zahl der Betriebs-
haushalte des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes zu den
Privathaushalten gerechnet wurden: Voraussetzung \^rar hier,
daß der Betriebsleiter und mit ihrn nicht mehr als fünf
familienfremde Personen des Personals im Betriebsgebäude
wohnten.

Die gleichen Unterschiede galten für den Mikrozensus vor
t972: Be:- der Zuordnung von Personen zu Privathaushalten
und bei der Ermitttung der Zahl der Privathaushalte wurde
bis einschl. 1971 von der Wohnbevölkerung, seit 19'72 w:-rd
von der Bevölkerung in Privathaushalten ausgegangen-

Die Betriebshaushalte des Gaststätten- und Beherbergungs-
gewerbes waren bis einschl. 1971 in gleicher l'Ieise abge-
grenzL wie in der Volks- und Berufszählung 1961; seit 1972
entspricht die Abgrenzung dieser Betriebe im Mikrozensus
derjenigen in der Volks- und Berufszäh1ung 1970.

B e g r i f f s b e z :.-eh un g e n : Imunterschied zu
den Privathaushalten, die !{ohn- und Wirtschaftsgemeinschaf-
ten darstellen, sind die FamiLien (Volks- und Berufszäh-
tung 1970) auf eine verwandtschaftliche Beziehung gegründet-
In einem Privathaushalt können daher mehrere Familien woh-
nen (2.8. ej-n Ehepaar, das mit den Eltern des einen Ehe-
partners zusantrnenwohnt); im Grenzfall kann sogar jedes
Haushaltsmitglied eine eigene Familie bilden. Verwandte,
die in verschiedenen Privathaushalten wohnen, können ande-
rerseits nicht zu einer Familie zusammengefaßt werden-
Daher kann eine Familie nie größer als der Privathaushalt
sein, dem die Familie angehört. Die unterschiedliche Ab-
grenzung ergibt zunächst eine geringere ZahI von Privathaus-
halten als Familien.

Andererseits ist zu beachten, daß bei der Zuordnung von
Personen zu Privathaushalten von der BevöIkerung in Privat-
haushalte{rr bei der Zuordnung von Personen zu Familien von
der BevöIkerung am Familienwohnsitz ausgegangen wird. Ver-
schiedene Personengruppen werden bei der BevöIkerung in
Privathaushalten mehrfach gezählt, aber nur einmal in der

3-
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BevöIkerr.rng am Familienwohnsitz erfaßt. Dadurch erhöht
sich andererseits die ZahI der Haushaltsmitglieder und der
Privathaushalte, verglichen mit der Zahl der Familienmit-
glieder und der Familien. sie erhöht sich aber auch dadurch,
daß alleinlebende Iedige Personen nicht als Familien ge-
zählt werden.

Zur Abgrenzung der Privathaushalte von den Privaten Haus-
haLten (Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Statistik
der Baugenehmigungen, Statistik der Baufertigstellungen)
siehe jeweils dort.

Z t.tr Abgrelt zLrng der P'r:ir.ra t:harlshaii-e vor.r rJ9r, ElaushaI ten,
die Wohngelcr beziehen, siehe unter wohnge].denpfänger
( glohngeidstatistik ) .
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Volks- und Berufs-
zählung 1970

B latt4r.: L

B e g r i f f s i n h a I t : PrivathaushaLte mit eigenem

amtsberechtigtem Telefonanschluß in der V'lohnung

Privathaushalte sind Personengemeinschaften, die zusammen
wohnen und eine gemej-nsame Hauswirtschaft führen.

Bel der Ermittlung der Privathaushalte mit Telefon wird von
der Bevöfkerung in Privathaushalten nit TeTefon ausgegangen.
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Statistik des
Fremdenverkehrs
in Beherbergungs-
stätten

Begri ffs inhalt: Beherbergungsstätten, die zumeist
von privaten Haushalten, d.h. weder von Unternehmen noch von

Organisationen ohne Erwerbscharakter, Gebietskörperschaften
oder der Sozialversicherung getragen oder betrieben werden und

in denen cästen gegen Entgelt zum vorübergehenden Aufenthalt
Unterkunft gewährt wird.

o1.o1.60

Zu den Privatquartieren rechnen aber auch Kleinbetriebe (mit
weniger als 9 Betten), sofern sie nicht erlaubnispflichtig sind
und auch keiner anderen Betriebsart (2.B. Ferienhäuser,/Ferien-
wohnungen) zuzuordnen sind.

Privatquartiere in Großstädten (Gemeinden mit mehr als 100 000
Einwohnern) werden nicht nachgewiesen.

I
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Elisenbahnstatistik
(Bestands- und
Betriebsstatistik )

o1.o1.66

I

B e g r i f f s i n h a I t : Güterwagen, die in den Wagen-
park der entsprechenden Eisenbahnverwaltung eingestellt sind,
jedoch nicht zu ihrem Eigentumsbestand gehören (2.B. Güter-
wagen einer Tankwagengesellschaft) .
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Be gr i f f s i nh a I t: l4eßgröße fürdieEntwicklungder
Nettoleistung im Bauhauptgewerbe unter Ausschaltung von Prej-s-

änderungen

Die Nettoleistung wird berechnet, indem vom Bruttoproduktions-
wert der Materj-alverbrauch, d.h. der Wert der verbrauchten,
fremdbezogenen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, der Halbwaren,
der Teile und dgI. sowie der wert der vergebenen Lohnarbej-ten
abgezogen werden.

Die Nettoleistung entspricht damit annährend dem Bei-trag des Bau-
hauptgewerbes zum BruttoinTandsptodukt zu Marktpre-isen- Auch in
dieser Größe sind neben der eigentlichen wertschöpfung noch die
Abschreibungen und die Kostensteuern enthalten.

Originär ermittelte Nettoproduktionswerte stehen kurzfristig
nicht zur Verfügung. Deshalb werden Ersatzreihen zur HiIfe genom-
men, um die Nettoprcduktionswerte eines Basiszeitraumes forLzu-
schreiben. Al-s Ersatzreihen finden Reihen des Baustoffausstoßes
Verwendung. Da der Index die Entwicklung unter Ausschaltung von
Preisänderungen mißt, werden diese Baustoffausstoßreihen preis-
bereinigt.

Der Produktionsindex für das Bauhauptgewerbe wird kalendermonat-
lich und von Kalenderunregelmäßigkeiten bereinigt errechnet. Die
kalendermonatlichen Indexzahlen spiegeln auch die monatlichen
Einflüsse wider, die sich aufgrund von Unregelmäßigkeiten im
Kalender (2.B. Feiertage) auf die Nettoleistung ergeben. Um den
Index von den Einflüssen solcher Kalenderunregelmäßigkeiten zu
bereinigen, werden die kalendermonatlichen Indexzahlen mit dem
Faktor
Volle Arbeitstage im Basisjahr + (Sonnabende im Basisjahr
x Gewichtungsfaktor)
fvolle Arbeltstage im Berichtsmonat + (sonnabende im Be-
richtsmonat x Gewichtungsfaktor)] x 12

multipliziert. Durch diese Bereinigung erhäIt man den von Kalen-
derunregelmäßigkeiten bereinigten Produktionsindex für das
Bauhauptgewerbe .

B e g r i f f s b e z i- e h u n g e n : Der Produktionsindex
für das Bauhauptgewerbe ist konzeptionell vergleichbar mit dem
Index der industrieTlen Nettoproduktion (Produktions-Eilbericht) .
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Ausstoß an Erzeugnissen.

Ein Erzeugnis rechnet dann zum Ausstoß, wenn es fertiggestellt.
ist. Davon abweichend werden bei Stahlbauten, Dampfkesselanla-
gen und ähnlichen Großbauten nicht die fertiggestellten Groß-
projekte, sondern die Werkstattausstöße im Berichtszeitraum
zugrundegelegt.

Zur Produktionsmenge des herstellenden Betriebs rechrren auch
Lohnarbeiten (vom Auftraggeber geliefertes Material wi-rd be-
oder verarbeitet) . Lohnveredelungen, Reparaturen und Montagen
werden nur wertmäßig erfaßt.

Selbst hergestellte Erzeugnisse für Erstellung oder Reparatur
von Einrichtungen des berichtenden Betriebs sowie eines anderen
Betriebs des selben Unternehmens, eigenproduzierte Produktions-
mittel (Formen, l"laschinenwerkzeuge usw. ), Verbrauchsstoffe
(Brenn-, Treib- und Schmiermittel) und Deputate sind in die
Produktionsmenge einbezogen .

ZUM ABSATZ BESTIT4MTE PRODUKTION

Erzeugnisse, die verkaufsfähig und für den Markt vorgesehen sind
(ohne Handelsware). In den Warengruppen Textil und Bekleidung be
zeichnet man sie als Produktion für eigene Rechnung, Lohnarbeit
als Produktion für fremde Rechnung.

GESAIqTPRODUKTTON

zum Absatz bestimmte Produktion zuzüglich derjenigen Erzeugnisse,
die im berichtenden Betrieb oder auch in einem anderen Betrieb
des gleichen Unternehmens zu einem anderen Erzeugnis verarbeitet
oder in ein solches eingebaut werden.

B e g r i f f s b e z i e h u n g e n : Produktionsmengen wer-
den in Prod*tionswerte (Vierteljährliche Produktionserhebung)
überführt, wenn sie nach i{arenarten gegliedert, mit Preisen bzw-
Herstellungskosten bewertet werden.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFI( - ttr:

694, 695, 696
GBl( .

B egni ff:

PRODUKTIONSMENGE

Stat i st ikl
Gr.r I ti gke i tsze i t.raum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

n



Stand: 05.02.79

1. Statistik der
Baugenehmigungen

o1 .o1 .55

Statistik de:r
Baufert.ig-
sl-e Ilungen
o1 .o1 .55

Statistik des
Bauüberhanges

o1.o1.55

2

3

Blatt-tlr.: L

Begri ffs inhal t: RauminhaltvonGebäuden, dervon
den äußeren Begrenzungsflächen eingeschlossen wird (Bruttoraum-
inhalt) .

Der Rauminhalt eines Gebäudes ist das Produkt aus der [iberbau-
ten Fläche und der anzusetzenden Höhe; es umfaßt auch den Raum-
inhalt der Konstruktionen.

Zurüberbauten F1äche rechnen auch die Außenmauern. Die Höhe be-
mißt sich von der Unterfläche der Konstruktion, die den Fußboden
des untersten Geschosses trägt, bis zr:r Oberfläche des Daches.
Fundamente, besondere Konstruktionen u.ä. bleiben ebenso unbe-
rücksichtigt wie konstruktive und gestalterische Vor- und Rück-
sprünge, Profilierungen und untergeordnete Bauteile (2.B. Außen-
treppen, Eingangsüberdachungen, Dachgauben usw.) .

Der Rauminhalt von nicht allseitig in voller Höhe umschlossenen,
jedoch tjberdeckten Bauwerken bzw. Teilen von Bauwerken (2.8.
Lagerha1len, offene Eingangshallen usw.) wird in entsprechender
lVeise berechnet. 1)

1) Zu Einzelheiten der Berechnung des Rauminhalts
BI. 1 in der jeweils gültigen Fassung, hrsg. v
Institut für Normung

siehe DIN 277,
Deutschen

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

OFK - Nr:Begrl ff:

RAUMINHALT
6BK - ilr(n):

525

Statistik/
Gültigke itszeitraum Begriffsinhalt,/Änderungen im zeitablauf ,/aegriff sbeziehungen

t



Stand: o5 .o2.79 Blatt.llr.:1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFl( - llr:

tGBK - ilr(n):
2947

RAUMINHALT DER FERTIGGESTELLTEN GEBAUDE

Besrl ff:

Statistik/
Gü Itigke itszeitraum Begri f f s inhalt/Änderungen im Zeitablauf ,/Begri f f sbez i.ehungen

Statistik der
Baufertig-
stellungen

oL.oL.62

B e g r i f f s i n h a t t : RauminhaLt neuer Gebäude, bei
denen jeweils die Baumaßnahmen weitgehend abgeschlossen und die
bezugsfertig oder bereits bezogen sind.

Der Rauminhalt eines Gebäudes ist das Produkt aus der überbauten
Fläche und dör anzusetzenden Höhe; er umfaßt auch den Rauminhalt
der Konstruktionen (Bruttorauminhalt) . 1)

Es werden nur die Rauminhalte neuer, fertiggestellter Gebäude
nachgewiesen, nicht aber die Rauminhalte von Baumaßnahmen an
bestehenden Gebäuden.

AIs fertiggestellt gilt ein Gebäude auch dann, wenn es nur noch
verputzt werden muß oder wenn noch Schönheitsarbeiten auszu-
führen sind oder wenn es bezugsfertig, aber noch nicht bezogen
ist.
Für den Zeitpunkt der Fertigstetlung ist nicht die Gebrauchs-
abnahme (baupolizeiliche Schlußabnahme) entscheidend.

Gebäude, bei denen die Bauarbeiten vor Bezugsfertigkeit einge-
stellt werden (sog. Bauruinen), gelten nicht als fertiggestellt

B e g r i f f s b e z ie h u n g e n : Die Begriffe Rauminhalt
der fertiggestellten Gebäude und Raumjnäal.t (Statistik der Bau-
fertigstellungen) sind synonym.

Die Begriffe Rauminhalt der fertiggestellten Gebäude und Raumin-
haTt (Statistik der Baugenehmigungen, Statistik des Bauüberhan-
ges) unterscheiden sich nicht hinsichtlich der Abgrenzung und Er-
mittlung des Rauminhalts, sondern nur in Bezug auf den Bauzu-
stand: Unter Rauminhalt werden in den genannten Statistiken die
Rauminhalte der in einem Zeitraum genehmigten Gebäude bzw. der
an einem Stichtag genehmigten, aber noch nicht fertiggestellten
Gebäude erfaßt.

1) Zu Einzelheiten der Berechnung des Rauminhalts siehe DIN 277,
81. 1 in der jeweils güItigen Fassung, hrsg. v. Deutschen
Instj-tut für Normung.

2



Stand: c-5.02.7 9 Blatt-llr.: 2

Während zum Rauminhalt der fertiggestellten Gebäude die Raumin-
halte der erstellten Gebäude rechnen, werden unter dem Raunin-
haTt der genehnigten Hochbauvorhaben (Statistik der Baugenehmi-
gungen) die Rauminhalte geplanter Gebäude nachgewiesen, für
deren Errichtung eine Erlaubnis erteilt wird.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFK - Nr:

OBK - Nr(n):
2947

RAUMINHALT DER FERTIGGESTELLTEN GEBAUDE

Begrlff:

statistik/
GüItigke itszeitraum Begri f f sinhalt/Änderungen im Zeitabrauf /eegri f f sbez iehungen



Stand: 05. 02.7 9

Statistik der
Baugenehmigungen

o1.o1.62

Blatt.llr.:1

Begr i ffs inhal t: Rauminhaltgeplantercebäude,
für deren Errichtung eine Erlaubnis erteilt wird.

Der Rauminhalt eines Gebäudes ist das produkt aus der überbauten
Fläche und der anzusetzenden Höhe; er umfaßt auch den Rauminhalt
der Konstruktionen (Bruttorauminhalt). 1)

Die Erlaubnis zur Errichtung eines Gebäudes wird von der zustän-
digen Behörde erteilt und bezieht sich auf die vom Bauherrn ein-
gerei-chte Bauvorlage (vgl. ertej-lte Baugenehmigungen (nur Er-
richtung neuer Gebäude) ) .

Es werden nur die Rauminhalte der geplanten neuen Gebäude nachge-
wiesen, nicht aber die Rauminhalte von geplanten Baumaßnahmen an
bestehenden Gebäuden.

B e g r i f f s b e z L e h u n g e n : Die Begriffe Rauminhatt
der genehmigten Hochbauvorhaben und Rauminhal.t (Statistik der
Baugenehmigungen) sind synonym.

Die Begriffe Rauminhatt der genehmigten Hochbauvorhaben und
Rauminhalt (Statistik der Baufertigstellungen, Statistik des
Bauüberhanges) unterscheiden sich nicht hinsichtlich der Abgren-
zung und Ermittlung des Rauminhalts, sondern nur in Bezug auf den
Bauzustand: unter Rauminhart werden in den genannten statistiken
die Rauminharte der in einem zeitraum fertiggesterlten Gebäude
bzw. der an einem Stichtag genehmigten, aber nocht nicht fertig-gestellten Gebäude erfaßt.
!{ährend zum Rauminhart der genehmigten Hochbauvorhaben die Raum-
inhalte geplanter Gebäude rechnen, für deren Errichtung eine Er-
laubnis erteilt wird, werden unter dem Rauminäaft der fertigge-
ste-ll. ten Gebäude (Statistik der Baufertigstellungen) die Raumin-
halte neu errichteter Gebäude nachgewiesen.

1) Zu Einzelheiten der Berechnung des Rauminhalts siehe DIN ?_7'7,Bl. 1 in der jeweils güItigen Fassung, hrsg. v. Deutschen
Institut fü:c Normung.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

[)Fl( - tlr:

RAUMINHALT DER GENEHMIGTEN HOCHBAUVORHABEN

Begrl ff:

GBK - llr(n):
2936

statistik/
Gü ltigke itszeitraum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen



Stand: 15,03.79

Volks- und Berufs-
zählung 1970

Blatt-llr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Allgemeinbildende Schulen,

die auf der Grundschule aufbauen und mit der.Mittleren
Reife (10. Klasse) abschließen.

Die Grundschulen umfassen die ersten vier (in den Stadtstaa-
ten die ersten sechs) Klassen der Vol.ksschuTen.

Die Realschulen umfassen entsprechend sechs (in den Stadt-
staaten vier) KIassen.

Zu den Realschulen rechnen auch Abendrealschulen, Aufbau-
klassen an Hauptschulen, die zur mittleren Reife führen
und die Realschutzweige der additiven Gesamtschulen.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

OFK - Nr

GBK - tlr(n):
1 1 1 5, 2578, 3042

Begrl ff:

REALSCHULEN

Statlstik,/
Gü Itigkeitsze itraum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen



Stand: 15 .03.79

Volks- und Berufs-
zählung 1970

Blatt-tlr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Rechtliche Zugehörigkeit
einer Kirche, Religionsgemeinschaft und dgl., unabhängig

der persönlichen religiösen Überzeugung der Person.

zu

von

Die lrlohnbevöTkerung wird je nach Gliederung nach 7 bzw. 4 Re-
Iigionszugehörigkeiten unterschieden, wobei die kürzere GIie-
derung aus der 1ängeren hervorgeht.

(1) Angehörige der evangelischen Landeskirchen, einschl. der
sonstigen evangelischen Kirchen, aber ohne Freikirchen. Hier-
zu rechnen im einzelnen: Vereinigte Evangelisch-Lutherische
Kirche Deutschlands und tibrige lutherische Landeskirchen,
Reformierte Landeskirche, Evangelische Kirche der Union und
übrige unierte Landeskirchen, Bund evangelisch-reformierter
Kirchen Deutschlands und Evangelische Bruder-Unität in
Deutschland.

(2) Angehorige der evangelischen Freikirchen. zu den deutschen
Freikirchen rechnen: Lutherische Freikirchen, Reformierte
freie Gemeinden, Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden
in Deutschland, Methodistenklrche in Deutschland, Evangeli-
sche Gemeinschaft in Deutschland, Bund Freier Evangelischer
Gemeinden in Deutschland, Vereinigung der deutschen
Mennonitengemeinden, Heilsarmee in Deutschland, Volkskirchen-
bewegung Freie Christen. Zu den ausländischen Freikirchen
rechnen z.B. anglikanische Kirche, Presbyterianer und Quäker

(3) Angehörige der römisch-katholischen Kirche einschl. der
unierten Riten.

(4) Angehörige anderer christlicher Kirchen oder Gemeinschaften.
Zu ihnen rechnen u.a.: Die Ostkirchen (orthodoxe Kirche,
orientalische Kirche und Sondergruppen), die Altkatholische
Kirche und verwandte Gruppen, die christlich orientierE.en
Sondergemeinschaften (2.B. Adventisten, Bibelforscher, Zeugen
Jehovas, Christliche Wissenschaft, Katholisch-Apostolische
Kirche, Neuapostolische Kirche) .

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFK - Nr:

639, 3o151254I
GBK - Nr(n)

Begri ff:

RELI GIONSZUGEHÖRIGKE IT

Statistik,/
Gü J. t igke itszei traum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/gegriffsbeziehungen
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(5) Angehörige der jüdischen Religionsgemeinschaften.



stand: 15.03.79 Blatt-tlr.: ?

(6) Angehörige sonstiger Religionsgemeinschaften, zu denen aIle
nichtchristlichen Volks- und Weltrellgionen sowie di_e
freireligiösen und Weltanschauungsgemeinschaften rechnen.

(7) Gemeinschaftslose. Zu ihnen rechnen z.B. Atheisten,
Bekenntnislose, Dissidenten und aus der Kirche Ausgetretene
sowj-e noch nicht getaufte Kinder chrj-stlicher Eltern.

In der kürzeren Gliederung sind die Personen der Wohnbevölkerung
bzw. verheiratete Deutsche nach ihrer Religionszugehörigkeit
wie folgt zugeordnet:

1. "evangelisch" entspricht den Gruppen (1) und (2);

2. "römisch-kathol-1sch" entspricht der Gruppe (3);

3. "jüdische Religionsgemeinschaft" entspricht der

4. "Sonstige" entspricht den Gruppen (4), (6) und

cruppe (5);

(1) .

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

I)FK - Nr:Begri ff:

RELIGIONSZUGEHöRIGKEIT

639, 3oL5,2548
GBK - Nr(n):

Statistik,/
Gtil tigkei tszei traum Begrif f sinhalt,/Änderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen



Stand: 24.o4.79 Blatt.llr.: L

Stat.istische Datenbank

- Definitionskatalog -
gP11 - Nr:

GBK . iI

383
n

Begrl ff:

R]NDVIEH

statistik/
GüItigke itszeitraum Begrif f sinhalt/Änderungen im zeitablauf/eegrif f sbeziehungen

1

AlIe folgenden
Statistiken

Allgemeine
Viehzählung
o1 .o1 .50

2. Landwirtschafts-
zählung 1971

3. Schlachtungs-
und Schlachtge-
wichtsstatistik
o1 .o1 .50

B e g r L f f s i n h a l t : Sämtliche Rinder einschl'
der Kätber, des Jungviehs, der Färsen, Kalbinnen und

Sterken, der Kühe zur Milchgewinnung, der Ammen- und

Mutterkühe, der Schlacht- und l'lastkühe, der Mastochsen

und -bullen, der Zuchtbullen, der zugochsen und -stiere'

B e g r i f f s i n h a I t : Nachgewiesen wird die ZahI
der Rj-nder (gehaltene Tiete), die sich am Tag der Erhebung
im unmittelbaren Besitz von Ha-ltern von Tieten befinden,
unabh.ängig von den Eigentumsverhältnissen.

B e g r i f f s b e z L e h u n g e n : Siehe unter 2'

B e g r i f f s i n h a 1 t : Nachgeweisen wird die ZahI
der Rinder, die sich am Tag der Erhebung im unmittelbaren
Besitz (in den StäIIen und auf den Flächen) von fandwirt-
schaftlichen Betrieben befinden, einschl. der von den Be-
trieben in Pension aufgenommenen Tiere.

B e g r i f f s b e z le h un g e n : Unterschiede in
der Zahl der Rinder in der Allgemeinen Viehzählung und in
der Landwirtschaftszählung ergeben sich vor allem aus den
unterschiedlichen Erhebungszeitpunkten und untersch.iedli-
che,n Erhebungseinhe,iten. In der Allgerneinen Viehzählung $rer-
den Rinder bei Haltern von Tieren, in der Landwirtschaftszäh-
Iung dagegen bei landwirtschaftlichen Betrieben erfaßt' Die
Iandwirtschaftlichen Betriebe mit Rindern gelten zugleich als
Halter von Tierenr zu den Haltern von Tieren zählen dartlber
hinaus aber auch Forstbetriebe mit Rj.ndern, landwirtschaft-
Iiche Kleinbetriebe mit Rindern sowie sonstige Personen,
in deren unmittelbarem Besitz sich Ri.nder befinden (z'B'
V-i.ehhändler, Schlachter) .

B e g r i f f s i n h a I t : Nachgewiesen werden die
Anzahl der gewerblichen schTachtungen, der HausschTachtungen
und die Gesamtschlachtmenge von Rjndern und Käfbern.
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Blattdr.: 1Stand: 02.05.78

Statlstlsche Datenbank

- Deflnttlonskatalog -
t)Fl( - Nr:

515
GBK - tlr(nROH-, HILFS- I,JND BETRIEBSSTOFFE

Begrl ff:

Statistik,/
GüItigke itszeitraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf'/Begriff sbeziehungen

Investi tionse rhe-
bung im Bergbau
und in der In-
dustrie (ohne
Bauindustrie)

B e g r i f f s i n h a 1 t : Wert der fremdbezogenen

Materialien und Teile, die j-m Unternehmen be- oder verar-

beitet oder verbraucht werden.

01.o1 .64 -
3t .12.75

Dazu gehören neben den Rohstoffen und sonstigen Vorpro-
dukten(einschl.fremdbezogenerHalbfabrikate,Einzelteile
und Bauteile) auch Brenn- und Treibstoffe, Büro-' Werbe-
und Verpackungsmaterial, unabhängig vom Verwendungsbereich
und -zweck im Unternehmen- Nicht zu den Roh-' Hilfs- und
Betriebsstoffen, sondern zu den fertigen und unfertigen
Erzeugnissen aus eigener Produktion zählen die selbster-
stellten Materialien und Teile.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu Anschaffungs-
kosten bewertet. AIs Anschaffungskosten gelten die An-
schaffungspreise ohne Mehrwertsteuer zuzügIich Anschaffungs-
nebenkosten wie Fracht, Verpackung und dergleichen abzüg-
lich Preisnachlässe (Rabatte, Boni üsw')

Anderungen im Zet tablauf
einschl. 7967 war in den Anschaffungskosten die
enthalten.

: Bis
Umsatzsteuer



Stand: 18.O7.79

Außenhandels-
statistik
01 .01 . 50

Blattdr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Erzeugnisse der gewerblichen

Urproduktion sowie Erzeugnisse der landwirtschaftlichen ur-
produktion, die überwiegend zur gewerblichen Bearbeitung be-

stimmt sind und nicht der Ernährung von Menschen oder Tieren
dienen.

Die Rohstoffe umfassen ausgewählte Waren (Warennummern) des
Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik.

Im wesentlichen zählen d-rr, 1)'

Seidengehäuse, Abfallseide;
Zellwolle, synthetische Fasern, Abfälle von Chemiefasern;
Wolle und andere Tierhaare, roh und bearbeitet, Reißwolle;
Baumwolle roh und bearbeitet, Reißbaumwolle, AbfäIIe;
F1achs, Hanf, Jute, Hartfasern und sonstige pflanzliche
Spinnstoffe;

Abfälle von C'espinstwaren, Lumpen;

rohe FeIIe für Pelzwerk;
andere FeIIe und Häute;
Holz für Holzmasse;

Bau- und Nutzholz (Rundholz);
pflanzliche Stoffe zum Färben oder Gerben;

Kautschuk, Guttapercha, Balata, Rohgummen, Rohschellack,
Balsame und Kopale;
ölfrüchte für technische öIe;

1) Zu weiteren Einzelheiten siehe Fachserie 7, Außenhandel,
Reihe 3, Außenhandel nach Ländern und Warengruppen, Anhang 2:
Gegenüberstellung der Warengruppen und -untergruppen der
Ernährungswirtschaft und der Gewerblichen !{irtschaft und der
Nurunern des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik.

Statistische Datenbank

- DefiniLionskatalog -
DFK - Nr:

GBK - tlr(n):
2866, 2603

Begrl ff:

ROHSTOFFE

statistik/
GüI tigke itszei traum Begriff sinhalt,/Änderungen im Zeitablauf/eegriff sbeziehungen

2



Blatt.tlr.:2Stand: 18.07 - 79

Steinkohlen einschl' Preßkohlen;

Braunkohlen einschl' Preßkohlen;

rohes ErdöI;
Eisenerze;
Eisen- und manganhaltige Abbrände' Schlacken u' dgl

Manganerze, KuPfererze, kupferhaltige Kiesabbrände;

Bleierze;
ZLnketzei
Chromerze;
Nickelerze;
Schwefelkies;
sonstige Erze und Metallaschen;

Bauxit, KrYolith;

Speise- und Industriesalz;
Kalirohsalze;
sonstige Steine und Erden;

RohPhosPhate;

sonstige Rohstoffe für chemische Erzeugnisse;

pflanzliche Erecht- und Polsterstoffe u' dgl';

Edelsteine, Schmucksteine und rohe Perlen;

sonstige Rohstoffe, auch Abfälle'

Statistische Datenbank

- Definitionskataloq -
DFK - Nr:

GBK.N n):
2865, 2603

Begrl ff:

ROHSTOFFE

statistik/
Gültigkeitsze i traum

Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen



Stand: L8.O7.79
1

B I att-tlr.:

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFK . I,Ir:

GBK - tlr(n):
2865, 32lO

Begrl ff:

ROHSTOFFE UND HALBWAREN

Statistik/
Gü I tigke itsze itraum Begri f f s inhalt,/Änderungen im Zeitab Iauf ,/Se gr i f f sbez iehungen

2

Außenhandels-
statistik
oL.oL.62
Statistik der
Außenhandels-
preise
01 .01 . 54

Als Rohstoffe gelten Erzeugnisse der gewerblichen und der
land- bzw. forstwirtschaftlichen urproduktion. Im wesentlichen
zählen dazu ErdöI, Kohle, Etze, Steine und Erden, Kautschuk,
Rundholz, HoLz für Holzmasse, Spinnstoffe, Rohphosphate'

AIs Halbwaren gelten Erzeugnisse' dj-e einem gewerblichen Be-

arbeitung=p.orÄß unterlagen, aber noch verhältnismäßig gering
bearbeitetsind.ImwesentlichenzählendazuKraftstoffe'
Schmieröle, Erdgas, textile GesPinste' SchnitthoLz' HoLzmasse'
zellstoff, zement, sonstige mineralische Baustoffe' Ferrole-
gierungen, Eisenhalbzeug, NE-t'letalle' Koks' Teer' Düngemittel'
sonstige chemische Halbwaren'

Anderungen im Ze:- tablauf: vor1976
wurdederelektrischeStrominderAußenhandelsstatistiknicht
nachgewiesen-

Begriffsinhalt
und Hal.br,,raren umf aßt ' 

1 )

1) zu Einzelheiten
Außenhandel nach
überstellung der
rungswirtschaft
mern des Warenve

Warenposition, die Rohstoffe

siehe Fachserie 7, Außenhandel, Reihe 3'
Ländern und Warengruppen, Anhang 2: Gegen-
[rlarengruppen und -untergruppen der Ernäh-

und der Gewerblichen Wirtschaft und der Num-

rzeichnisses für die Außenhandelsstatistik'



Stand: 12.O4.79

Vermögensteuer-
statistik
o1.o1.53

1

Blatt{rr.: 7

B e g r i f f s i n h a I t : Das Rohvermögen umfaßt das

Tand- und forstwirtschaftTiche vetmögen, das Grundvermögen, das

Betriebsvermögen und das sonstige Vetmögen.

Bei den einzelnen o.g. Vermögensarten handelt es sich - mit
Ausnahme des Betriebsvermögens -.um Rohvermögenswerte, von denen
die mit ihnen in wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden Schulden
undsonstigenAbzüge noch nicht abgezogen worden sind' Das Be-
triebsvermögen ste1lt hingegen Reinvermögen dar, da die mit ihm
in wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden Schulden us$r. bei der
Feststellung des Einheitswertes bereits abgezogen worden sind.

rm Rohvermögen wird auch jenes Betriebsvermögen berücksichtigt,
das wegen Überschuldung Minusbeträge aufweist. Positives und
,,negatives,' Betriebsvermögen eines steuerpflichtigen wird jedoch
saldiert und dementsprechend dargestellt. Die summe der sich
dabei ergebenden Minusbeträge (uinussalden) gteicht in ihrer
Höhe der Differenz zwischen dem Rohvermögen und der summe der
ausgewiesenen positiven Beträge aus den vier vermögensarten.
Beim land- und forstwirtschafttichen vermögen, beim Grundver-
mögen und beim sonstigen vermögen können keine Minusbeträge auf-
treten.

Nachgewiesen wird nur das Rohvermögen von unbeschränkt Vermö-
gensteuerpfTichtigen (natürliche Personen) -

Anderungen .im Zei tablauf : AlleAnderun
gen, die sich im Zeitablauf für die einzelnen vermögensarten er-
geben haben, finden in der Regel auch beim Rohvermögen ihren
Niederschlag. 1 )

1 ) Zu Einzelheiten wird auf das Bewertungsgesetz, das Vermögen-
steuergesetz sowie die vermögensteuerrichtlinien in der je-
weils geltenden Fassung verwiesen.

-2

Statlstische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFl( - Nr

G8l(.ll
t394

n

Begrl ff:

ROHVERMöGEN

statistik/
Gü1 tigke itsze i traum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen



Stand: 12 .O4.'19

2. Statistik der
Einheitswerte
der gewerb-
Iichen
Betriebe
o1.o1.53

Blatt-l'lr.:2

B e g r i f f s i n h a I t : Das Rohvermögen umfaßt das

AnTagevezmögen und das llmTaufvermögen der gewerblichen Betriebe
( Rohbetriebsvermögen ) .

Zum Anlagevermögen zählen Wirtschaftsgüter, die dauernd einem
gewerblichen Betrieb i-n Form von Sachanlagen (Betriebsgrund-
stücke, Maschinen und ähnliche AnTagen sowie sonstige Sachan-
fagen) und. FinanzanTagen (Mineralgewinnungsrechte sowie das
übrige nlcht zu den Sachanlagen gehörende Anlagevermögen) die-
nen. zum umlaufvermögen rechnen das Betriebskapital (2.B. Kassen
bestände, Bankguthaben, Forderungen) und das l/orratsvermögen
(Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Erzeugnisse sowie Waren) '

Die Be\"rertung der zu einem gewerblichen Betrj-eb gehörenden
Wirtschaftsgüter erfolgt in der Regel mit dem Teilwert. Der
Teilwert ist der Betrag, den sin Erwerber des ganzen Unterneh-
mens bei dessen Fortfithrung im Rahmen des Gesamtkaufpreises für
das einzelne Wirtschaftsgut ansetzen würde- Abweichend davon
sind jedoch Wirtschaftsgüter, für die ein Einheitswert fest-
gestellt wird, mit dem Einheitswert, notierte Wertpapiere mit
dem Kurswert, Kapitalforderungen mit dem Nennwert, Rechte auf
wiederkehrende Nutzungen und Leistungen mit dem Kapitalwert sowi,
nichtnotierte Anteile an Kapitalgesellschaften mit dem gemeinen
Wert anzusetzen. Letzteres gilt auch für ausländisches Be'Lriebs-
vermögen.

Für den Bestand und die Bewertung der Wirtschaftsgüter sind
grundsätzlich dierferhältnisse im jeweiligen Feststellungszeit-
punkt maßgebend.

1) Zu Abweichungen und Einzelheiten siehe Bevrertungsgesetz
i.d.F. v. 1O.L2.7965 (BGBI . I S. 1861), zul-etzL geändert
durch Artikei 4 des Gesetzes zur hlahrung der steuerlichen
Gleichmäßigkeit bei Auslandsbeziehungen und zur Verbesserung

. der steuerlichen wettbewerbslage bei Auslandsinvestitionen
v. 8.9.L972 (BGBI. r s. 1713) sowie die entsprechenden ver-
mögensteuerrichtl inien .

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
t)FK - Nr:

GBK - tlr(n):
r394

Begrl ff:

ROHVERMöGEN

Statistik,/
Gü I tigke i tszei traum Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/gegrif fsbeziehungen

3



a

Blatt.ttr.:3Stand: 12.O4.79

Stattstische Datenbank

- Definitionskatalog -
t)FK - Nn

GBl( .
1394

n

Begrl ff:

ROHVERMöGEN

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begrif fsinhalt/Änderungen im zeitablauf,/aegriffsbeziehungen

Anderungen im Ze:- tablauf: Alle
linderungen, die sich im Zeitablauf für die einzelnen Wirtschafts
güter ergeben haben, finden in der Regel auch beim Rohbetriebs-
vermögen ihren Niederschlag-

B e g r i f f s b e z t e h u n g e n : Vermindert man das
Rohvermögen um die Schulden und sonstigen Abzüge sowie die Ab-
züge aufgrund von Schachtelbeteiligungen, so erhäIt man in der
negel den rjnheitswert (Betriebsvermögen) (statistik der Ein-
heitswerte der gewerblichen Betriebe) der gewerblichen Betriebe.



Stand: 2l .o3 .7 9

Statistik des
Bestandes an
Seeschi ffen
01.01.71

Blatt.Nr.:

Begriffsinhalt
aus befahren werden können.

Seeschiffe, die vom Land

Roll-on-ro11-off-Schiffe sind u.a. für den Fahrzeugtransport,
für den Transport von Containern auf Trailern und für die Be-
Iadung durch Gabelstapler bestimmt.

Zu den Fährschiffen rechnen Eisenbahnfähren, Autofähren und
kombinierte Eisenbahn-Autof ähren.

Erfaßt werden Ro,/Ro-Schiffe, die unter der Flagge der Bundes-
republik Deutschland fahren. Unter der Flagge der Bundesrepu-
blik Deutschland können u.a. auch Seeschiffe fahren, die von
deutschen Reedern auf Bare-Boat-Basis aus dem Ausland ge-
chartert wurden. Entsprechend fahren auf Bare-Boat-Basis an
das Ausland vercharterte Schiffe im allgemeinen nicht unter
deutscher Flagge.

Anderungen im Zei tablauf: Bis
einschl. 7973 wurden die RO/RO - Schiffe erfaßt, die in die
deutschen Seeschiffsregister eingetragen waren, unabhängig
davon, ob sie unter deutscher F1agge fuhren.

Be g r i f f s b e z Le hun g e n : Die Fährschiffe
waren bis 1970 bei den Fähr-, Förde - und Bäderschiffen
(Statistik des Bestandes an Seeschiffen) enthalten. Die
übrigen Ro/Ro-Schiffe waren - sofern es sie bereits gab -
bei den Trockenl-adungsschiffen (Statistik des Bestandes
an Seeschiffen, 01.o1.51 - 3L.t2.7O) erfaßt.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

t)FK - Nr:

GBl( - Nr(n):
315 1

RO/RO-SCHIFFE EINSCHL. FAI]RSCHIFFE

Begrl ff:

sratistik/
cül tigkeitsze itraum Be gri f f s inhalt,/Änderungen im Zeitablauf ,/Begr i f f sbez iehungen

L



Stand: L8.O7.79 Elatt.llr.: I

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
t)FK - Nr

GBK . 2603n

Begrl ff:

RücKWAREN/nRs et zr,r eFERIIN@N

Statistik/
GüItigkeitsze i traum Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

Außenhandels-
statistik
01.01.56

Begr i f fs inh.alt: Waren, die imZusanmenhangmit

ej-ner vorangegangenen Ausfuhr aus dem Erhebungsgebiet bzw' aus

einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften we-

gen l{ängelrügen, greisdifferenzen, Annullierung u.ä. unentgelt-
Iich eingeführt werden, bzw. !{aren, die nach vorangegangener

Einfuhr in das Erhebungsgebiet aus den erwähnten Anlässen un-

entgeltlich wieder ausgeführt werden (Rückwaren) sowie waren,

die im Rahmen von Garantieverpflichtungen o.ä. kostenlos als Er-

satz für eine Rückware der Einfuhr bzw. Ausfuhr geliefert werden

(Ersatzlieferungen) .
I

Anderungen im Zei tablauf: Rückwaren
und Ersatzlieferungen werden ab 1956 in je einer sammelposition
erfaßt und nachgewiesen. Bis 1955 wurden sie ihrer Beschaffen-
heit entsprechend zugeordnet.



1

1

Stand: 18.O7.79

Produktions-
Eilbericht
ot.oL.62

2. Außenhandels-
statistik
01 .01 .60

griffsinhalt:
den Vtarenklassen

B I att-Nr.:

Ausgewählte waren (Warenarten)

3663

BE
aus

Rundfunk- und FernsehemPfangs-
geräte und -einrichtungen

Phonotechni sche C'e räte

Warenklasse 3661

des Systematischen Warenverzeichnisses für die Industriesta-

tistik, Ausgabe lg7}, die zu den Terbrauchsgütetn zählen'

AIs Verbrauchsgüter gelten waren' die von der Industrie her-
gestelltwerden,alstechnischfertig(verbrauchsreif)ange-
sehen werden und überwiegend von den privaten Haushalten ver-
braucht werden.

Im wesentlichen zählen dazu:

Rundfunkempfangsgeräte, (Tischgeräte' Musikschränke u'ä" Kof-
fer-, Taschen- und Kraftfahrzeugempfangsgeräte)'
Fernsehempfangsgeräte (Koffer-, Tisch-, Standempfangsgeräte
für schwarz-wei-ß oder Farbe),

Antennen und Antennenverstärker'
hochfrequenztechnische BaugruPPen'

elektrische Plattenspieler und -wechsler'
elektrische Tonbandgeräte,
bespielte Tonträger (Schallplatten' Kassetten u'ä') '

B e g r i f f s i n h a I t : Wie unter 1'

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung
nachdemWarenverzeichnisfürdieAußenhandelsstatistik(wA)
werden auf die entsprechenden Positionen des Systematischen
Warenverzeichnissesfürdielndustriestatistik(WI)umgeschlüs-
selt. Da im WI die waren in erster Linie nach produktionswirt-
schaftlichen,imwAdagegennachzolltechnischen(material-
mäßigen) Kriterien g.giiäa"tt werden' können sich bei der
Cegenüberstellung geringfügige Abweichungen ergeben'

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFK - Nr:

602, 564,
2604

G8l( .
2605,

RUNDFTJNK-, FERNSEH- UND PHONOGERATE

Eegrl ff:

Statistik,/
cültigke itszeitraum Begrif f sinhatt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

2

ll

n



Stand: t8.o7.79 Blatt-Nr.: 2

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

Otl( - llr:

GBK - ttr(n):
602, 564
2604

2605,
RUNDFI,JNK-, FERNSEH- UND PHONOGERJiTE

Begrl ff:

Statistik/
cü Itigke itsze itraum Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begriff sbeziehungen

Die Aufteilung der waren nach Verbrauchsgütern und Investitions-
gütern erfolgt in Anlehnung an die Warenauswahl' die zur Be-
iechnung des rndex der industriellen Bruttoproduktion für rn-
vestitiänsgüter und Verbrauchsgüter getroffen wurde'

A n d e r u n g e n i m Z e t t a b I a u f : Der Index
des Außenhandelsvolumens wird sowohl auf Basis 1962 (für die
Jahre1960-74)alsauch.auf.BasislgTo(fürdieJahreab
1970)dargestellt.BeiderUmstellungdeslndexvonBasisjahr
t962 auf Basisjahr 1970 wurde die zugrunde liegende Warenaus-
wahl teilweise abgeändert. Nur in der warenauswahl auf Basis
1962 sind im wesentlichen Tonaufnahmegeräte, kommerzielle Ton-
bandgeräte,t'lagnetbandkopieranlagen,Bild-undTonaufzeichnungs-
geräte für das Fernsehen sowie Tonfilmgeräte enthalten'



Stand: 08 .06.78

Hochsee- und
Küs tenfis cherei-
statistik -
Nationale Anlande-
statistik
o1.o1.68

Blatt-Nr.: 7

B e g r i f f s i n h a I t : Gefangener Seefisch, der als
Fisch für Konsumzwecke zur vorübergehenden Konservierung auf dem

Fangschiff gesalzen wird.

A1s gefangener Seefisch gilt die Menge des im Bundesgebiet an-
gelandeten Seefisches. Fangschiffe sind deutsche Hochsee- und
Küstenfischereifahrzeüge (Trawler, Logger, Kutter und
kleinere Fangboote).

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

OFK - Nr:

GBK - Nr(n):
1 150

Begrl ff:

SALZFISCH

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen



Stand:2a.02.79 Blatt-ttr.: I

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

I)FK - llr:

GBK - Nr(n):

TL52

Begrl ff:

SALZ ZU SPEISEZWECKEN

statistik/
Gültigkeitszeitraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriff sbeziehungen

Verbrauchsteuer-
statistiken

B e g r i f f s i n h a I t : Stein-, Hütten-, Siede-

und Seesalz, sofern es zum Verbrauch zu Speisezwecken be-

stimmt ist.1)01 .01 .50

Nicht zum Verbrauch zu Speisezwecken bestimmt ist SaIz,
wenn es zu anderen Zwecken als zur Herstellung oder Be-
reitung von Lebens- oder Genußmitteln verwandt wird, zrün
salzen von Heringen und ähnlichen Fischen dient oder als
Leckstein für Vieh und WiId genutzt wird.

1) Zu weiteren Einzelheiten siehe Salzsteuergesetz (§ 1)
v. 25.1.L96O (BGBI. r S. 50) sowie die Satzsteuerdurch-
führungsverordnung (§ 11) .



Stand: 24.o4.79 B latt.ll r.: I

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFl( - Nr:

GBK - Nr(n):
383

Begrl ff:

SCHAFE

sraristik/
Gü ltigke itszeitraum Begrif fsinhalt,/Änderungen im Zeitabtauf,/Begriff sbeziehungen

1

B e g r i f f s i n h a I t : Schafe jeden Alters.

B e g r i f f s i n h a 1 t : Nachgewiesen wird die Zahl der
Schafe (gehaTtene Tiere), die sich am Tag der Erhebung im
unmitelbaren Besitz von Ha-ltern von Tieren befinden, unab-
hängig von den Eigentumsverhältnj-ssen.

AIle folgenden
Statistiken

Allgemeine
Viehzählung
o1.o1.50

Landwi rtschafts-
zählung 1971

3. Schlachtungs-
und Schlachtge-
wichtsstatistik
o1 .o1 .50

B e g ri f f sb e z i-ehun gen : Siehe unter 2.

2 B e gr i f fs i nh aI t: Nachgewiesenwj-rddie Zahl der
Schafe, die sich am Tag der Erhebung im unmittelbaren Besitz
(in den StäIlen und auf den Flächen) von -l.andwirtschaftTichen
Betrieben befinden, einschl. der von den Betrieben in Pension
oder zur Betreuung übernommenen Tiere.

B e g r L f f s b e z Le b u n I e n : Unterschiede in der
ZahI der Schafe in der Allgemeinen Viehzählung und in der Land-
wirtschaftszählung ergeben sich vor allem aus den unterschied-
lichen Erhebungszeitpunkten und unterschiedlichen Erhebungs-
einheiten. In der Allgemeinen Viehzählung werden Schafe bei
Haltern von Tieren, in der Landwirtschaftszählung dagegen bei
landwirtschaftlichen Betri-eben erfaßt. Die landwirtschaftli-
chen Betriebe mit Schafen gelten zugleich als Halter von Tie-
ren; zu den Haltern von Tieren zählen darüber hinaus aber auch
Forstbetriebe mit Schafen, Iandwirtschaftliche Kleinbetriebe
mit Schafen sowie sonstige Personen, in deren unmittelbarem
Besitz sich Schafe befinden (2.B. Viehhändler, Schlachter) -

B e g r L f f s i n h a 1 t : Nachgewiesen vrerden die
Anzahl der gewerblichen Schlachtunglen, der llausschTachtungen
und die Gesamtschlachtmenge von Schafen.



Stand: 28. 02.79

Verbrauchsteuer-
statistiken
01 .01 .53

Blattdr.: 1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Aus frischen Weintrauben'

Traubenmost oder wein hergestelltes alkohol- und kohlen-

säurehaltiges Getränk, das in geschlossenen BehäItnissen

bei + 2Oo C einen roilensäuredruck von mindestens 3 atü

aufweist und beim öffnen des Behältnisses durch Entweichen

von Kohlendioxyd gekennzeictrnet ist. 1)

Dazu zählen auch Getränke auf der gleichen Basis, die bei
+ 20" C einen Kohlensäuredruck von weniger als 3 atü auf-
weisen, wenn sie in Schaumweinflaschen enthalten sind und
eine Aufmachung aufweisen, die bei schaumwein handelsüblich
ist, oder in anderen Behältnissen enthalten sind und als
Schaumwein bezeichnet werden oder nach Aufmachung als Ersatz
für Schaumwein dienen sollen.

1 ) Zu hreiteren Einzelheiten siehe schaumweinsteuergesetz
(§ t) v. 26.1o.1958 (BGBI. r s. 764).

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

gP11 - llr:

GBK - ilr(n):
1152

Begrl ff:

SCHAUMWEIN

Statistik/
cüItigkeitszeitraum Begrif fsinhalt/änderungen im zeitablauf,/aegriff sbeziehungen



Strnd: 31 .05.78 Blatt-lir.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

OFl( - llr:

0BK-llr(n)t Bo2
SCHIENENFAHRZEUGE FI}R DIE PERSONENBEFÖRDERUNG

(EIGENTU!4SBESTAND)

Begrl ff :

Statistik/
Gü Itigke itszeitraum Be gr i f f s inhalt/Änderungen im Ze itablauf ,/ee gr i f f sbez iehungen

Eisenbahnstatistik
(Bestands- und
Betriebss tatistik )

o1 .o1 .56

B e g r i f f s i n h a 1 t : Eisenbahnfahrzeuge, die der
Beförderung von Personen dienen, auch wenn sie geqebenenfalls
ein Abteil oder einen Raum für Gepäck, Expreßgut oder die
Post besitzen.
Im einzelnen zählen hierzu die Triebwagen und Triebwagen-
anhänger mit entsprechender Ausstattung zur Personenbe-
förderung sowie die Personenwagen

Nicht zu den Schienenfahrzeugen für die Personenbeförderung
gehören die privaten Personenwagen (wie z.B. die Fahrzeuge
der Deutschen Schlafwagen Gesellschaft) und die Personen-
fahrzeuge für Dienstzwecke.



Stand: 23 .O3 .7 9

Statistik des
Bestandes an
Binnenschiffen
01 .01 . 61

Statistik über
di-e Unternehmen
.in'rle:r Bi nnen-
schl ffahrt
01 .01 . 70

B lattdr.: 1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Zahl der in die Binnenschiffs-
reglster eingetragenen Güterschiffe, Fahrgastschiffe sowie

Schlepp- und Schubfahrzeuge und Schuten r:nd Leichter.

Die Schiffe müssen über mindestens 20 t Tragfähigkeit oder
37 k['I (50 PS) Maschinenleistung verfügen und für die Schiff-
fahrt auf Binnengewässern (Flüssen, KanäIen und geschlossenen
Seen) bestimmt sein.

Be gr i f f s b ez :-ehun ge n : Siehe unter 2.

2 Be g r i f f s i n h a I t : Zahl der Schiffe, die für
die Unternehmen der Binnenschiffahrt verfügbar sind.

AIs verfügbar gelten die Schiffe, die sich im Eigentum
der Unternehmen befinden, abzüglich der vermieteten und
zuzüglich der angemieteten Fahrzeuge.

Zu den Unternehmen der Binnenschiffahrt zählen hier alle
Unternehmen mit wirtschaftlichem Schwerpunkt in oder außer-
halb der gewerblichen Binnenschiffahrt und solche, die
Binnenschiffahrt nur im Werkverkehr betreiben.

B e g r i f f s b e z ie h u n g e n : Der Schiffsbestand
aus der Bestandsstatistik der Binnenschiffahrt ist nicht
unmittelbar vergleichbar mit dem Schiffsbestand der Unter-
nehmensstatistik: Die Bestandsstatistik erfaßt die registrier-
ten Binnenschiffe, die Unternehmensstatistik den verfügbaren
Bestand bei den Unternehmen. Dadurch werden z-B. aus dem Aus-
land gemietete Schiffe in der Unternehmensstatistik, aber
nicht in der Bestandsstatistik erfaßt. umgekehrt sind an das
Ausland vermietete schiffe nur in der Bestandsstatistik ent-
halten. Außerdem werden die Zahlen der Bestandsstatistik zum
31.12., die der Unternehmensstatistik zum 30.5. des jeweiligen
Jahres erhoben.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
t)FK - tlr:

GBl( - tlr(n):
934

Begrl ff:

SCHIFFSBESTAND

sratistik/
Gü I tigkeitszei traum Begrif fsinhalt,/Änderungen im Zeitablauf/negriff sbeziehungen
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Stand: 23 .O3.79 Blattdr.: 2

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

OFl( - Nr:

osx - Hr(n):
934

Begrl ff:

SCHIFFSBESTAND

Statistik/
Gültigke itsze itraum Begri f f s inhal t/Änderungen im Zeitabt auf / Begt Lf f sbez iehungen

3 Statistik des
Bestandes an
Seeschiffen
01.01.51

B e g r L f f s i n h a 1 t : ZahI der unter der Flagge,

der Bundesrepublik Deutschland fahrenden Seeschiffe, die
über mehr als 17,65 BRT Raumgehalt verfügen.

Unter der Flagge der Bundesrepublik Deutschland können u.a.
auch Seeschiffe fahren, die von deutschen Reedern auf Bare-
Boat-Basis aus dem Ausland gechartert wurden. Entsprechend
fahren auf Bare-Boat-Basis an das Ausland vercharterte
Schiffe im allgemeinen nicht unter deutscher Flagge.

Im einzelnen rechnen zum Schiffsbestand der Bestand an
HandeTsschiffen, Seefischereifahrzeugen und anderen Schiffen.

Schiffe der Bundesmarine rechnen nicht zum Schiffsbestand.

Anderungen im Zei tablauf: Bis
einschl. 197 3 wurden die Seeschiffe erfaßt, die in die deut-
schen Seeschiffsregister eingetragen waren, unabhängig'davon,
ob sie unter deutscher Flagge fuhren.

In die Seeschiffsregister werden Schiffe eingetragen, die
für die Schiffahrt außerhalb von Binnengewässern (F1üssen,
KanäIen und geschlossenen Seen) bestirunt sind, die einen
Raumgehalt von mehr als 17,55 BRT haben und deren Eigentrimer
Deutsche sind (natürliche und juristische Personen).



Stand: 1t.04.79 Blatt-llr.:1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

OFK . Nr:

GBl( -
1 138

n

Begrl ff :

SCHIFFSPFANDBRIEFE

Statistik,/
cü1 tigke its ze itraum Be gr i f f s inha I t/Änrlerungen im Ze itabl auf ,/Be gri f f sbez iehungen

Statistik der
Boden- und
Kornmunalkredit-
lnstitute

B e g r i f f s i n h a I t : Schuldverschreibungen, die auf-
grund gewährter Darlehen gegen Bestellung von Schiffshypotheken
ausgegeben werden.

o1.o1.62
Die Deckung der Schiffspfandbriefe muß gemäß § 6 des Schiffs-
bankgesetzes1) erfolgen.

Erfaßt werden sowohl Inhaber- als auch Namensschiffspfandbriefe

Unter Erstabsatz an Schiffspfandbriefen wird der Nominalbetrag
aller im Berichtszeitraum erstmals verkauften neu aufgelegten
Schiffspfandbriefe einschließIich der Vorverkäufe erfaßt.

DLe TiTgungen von Schiffspfandbriefen umfassen im Berichtszeit-
raum endgüItig aus dem Verkehr gezogene, für kraftlos erklärte,
enthrertete, vernichtete oder dem Treuhänder zur Vernichtung oder
zur zeiLweiligen Verwahrung übergebene Schiffspfandbriefe.

Der Umtauf (Unlauf (Neugeschäft)) von Schiffspfandbriefen erfaßt
den NominaLbetrag der am Ende des Berichtszeitraums tatsächlich
umlaufenden Schiffspfandbriefe ohne die im Eigenbestand befind-
lichen Stücke eigener Emissionen, jedoch einschließIich der
vorverkauften Stücke.

1) Zu Einzelheiten biehe Gesetz über Schiffspfandbriefbanken
(Schiffsbankgesetz) in der Fassung v'. 8.5.1963 (BGB1. I
S. 302) und Änderungsgesetz v. 11.3.1974 (BGBI. I S. 671)



Stand:28.O4.78 Blatt4r.:1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

OFK - Nr:

GBK - tI n):
574

SCHIFFS_ t]ND LUFTFAHRZEUGBEDARF USW

Begrl ff:

Statistik/
Gü I tigke itsze itraum Begriff sinhalt,/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Außenhandels-
statistik
01 .01 . 50

Begriffsinhalt:waren,diezurAusrüstung,zrxn
Betrieb, zur unterhaltung oder zur Ausbesserung eines im Er-
hebungsgebiet liegenden zur Schiffahrt in das Ausland bestimmten

Fahrzeuges oder im internationalen Flugverkehr eingesetzten Luft
fahrzeuges dienen, sowie waren, die zur Behandlung der Ladung,

zum Gebrauch oder verbrauch während der Reise oder zum verkauf
an Reisende bestimmt sind.

Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf wird nicht nach einzelnen Waren-
arten, sondern in zusammenfassungen von warenarten zu waren-
gruppen (sammelpositionen) nachgewiesen. sammelpositionen be-
stehen für Nahrungs- und Genußmittel, schmieröle und schmier-
mitte,l sowie "Andere waren" wr-e z.B. Ersatzteile für Maschinen.

GasöI, schweres HeizöI, Flugbenzin und Flugturbinenkraftstoff
rechnen nicht zum schiffs- und Luftfahrzeugbedarf, sondern wer-
den unter den entsprechenden l'Iarennummern ausgewiesen'

A,Is Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf wird im spezialhandel die
Lieferung ausländischer !'Iaren aus Lager für den Bedarf ausgehen-
der d'eutscher seeschiffe und Luftfahrzeuge (in der Einfuhr) so-
wie die Lieferung von Waren aus dem freien Verkehr und aus dem
aktiven veredelungsverkehr für den Bedarf ausgehender fremder
seeschiffe und Luftfahrzeuge (in der Ausfuhr) nachgewiesen.
Unter Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf ist ferner in der Einfuhr
die Lieferung ausländischer vtaren aus Lager für den Bedarf von
in ausländischen Häfen liegenden deutschen Seeschiffen und Luft-
fahrzeugen zu verstehen.

In regionaler Gliederung wird in der Position "schiffs- und Luft-
fahrzeugbedarf" auch der Außenhandel mit den Polargebieten und
nicht ermittelten Ländern dargestellt-



Stand: o8. Cj6 .78

Ge f Iügelstati stik
01 . o1 .65

Blatt-Nr.: 1

Be gri f f s inhal t: Fleischanfall aus schlachtungen

von Geflügel inländischer Herkunft in Geflügelschlachtereien
mit einer Schlachtkapazität von mindestens 2 OOO Tieren

im ltlonat.

Der Fleischanfall wird anhand der Verkaufsgewichte er-
mittelt.

Zum Geflügel zählen Jungrmasthühner, Suppenhühner, Enten, Gänse,
Trut- und Per1hühner.

Das GefIügeI ist dann von inländischer Herkunft, wenn es aus
dem Bundesgebiet einschl. Berlin (West) stanmt.

Anderungen im ZeL tablauf: Biseinschl'
November 1972 wurde die Schlachtmenge der Perlhühner nicht
erfaßt.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFt( - ttr

GBK - tlr(n):
394

SCHLACHTMENGE VON GEFLÜ@L INLiiNDISCHER HERKT'NFT

Begrl ff:

statistik/
GüItigke itsze itraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Uegrif fsbeziehungen



Stand: o7 .o5.79 Blatt-llr.: L

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFK - Nr:

GBK .
2264

n

Begrl ff:

SCHI,EPPER IM AILEINBESITZ

Stati stik,/
Gü1 tigke its zeitraum Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begriff sbeziehungen

Statistik des
Schlepperbestandes
o1.01.65

B e g r i f f s i n h a I t : Vierrad- und Kettenschlepper
(einschließIich Geräteträger) im alleinigen Besitz von Betrie-
ben der Landwirtschaftl ) , füt die die verbilligung von Gasö1

nach dem Gasöl-verwendungsges "tr2) beantragt wurde-

1) Zu Einzelheiten der Abg renzung der Betriebe der Landwirt-
schaft vgl. Gesetz über die Verwendung von GasöI durch Be-

triebe der Landwirtschaf t vom 22.12.1967 (BGB1. I S' 1339)

sowi-e Gesetz zur Anderung des Gasöl-Verwendungsgesetzes-
Landwirtschaft vom A.9.1969 (BGBI. r s. 1589).

2) BGBI. tg67 I S. 1339 und BGBI 1969 r S. 1589



Stand: 07 . 05. 79 Blatt-tlr.: I

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

t)FK - ltr:

GBK-tl
2267

SCHLEPPER IM ÜBERBETRIEBLICHEN EINSATZ

Beqrl ff :

Begriff sinhalt/änderungen im zeitablauf/Begrif f sbeziehungenStatistik/
Gültigke itsze itraum

Statistik des
Schlepperbestandes
o1.o1.65

B e g r i f f s i n h a I t : Schlepper, die sich im gemein-

schaftlichen Besitz von mehreren Betrieben der Landwirtscnaftl )

befinden.

In die Ergebnisse einbezogen sj-nd auch Schlepper im Besitz
von Genossenschaften und Lohnunternehmen.

Zu den Schleppern zählen Vierrad- und Kettenschlepper ein-
schließlich C,eräteträger .

erfaßt werden die Schtepper im Besitz von Betrieben,
verbilligung von Gasöl nach dem GasöIverwendungsgese
beantragt haben.

die die
Ez2)

1) Zu Einzelheiten der Abgrenzung der Betriebe der Landwirt-
schaft vgl. Gesetz über die Verwendung von Gasöl durch Be-
triebe der Landwirtschaft vom 22.12.1967 (BGBI' I S' 1339)
sowie Gesetz zur Anderung des GasöI-Verwendungsgesestzes-
Landwirtschaft vom 8.9.1969 (BGBI. I S. 1589) '

2) BGBI. 1967 I s. 1339 und BGBI. 1969 I s' 1589'



Stand: 31 .05 .78 Blatt-l'lr.: L

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

t)FK - llr:

GBl( -
918

n

Begri ff:

SCHLEPP- UITD SCHUBFAHRZEUGE

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begriff sbeziehungen

Statistik des,
Bestandes an
Binnenschiffen

B e g r i f f s i n h a I t : In die Binnenschiffsregister
eingetragene Motorschiffe ohne Güterladungskapazität, die
andere wasserfahrzeuge, z.B. schubverbände, schubleichter,
Schub- und Schleppkähne, bewegen und steuern'

01 .01 .61

Die schlepp- und schubfahrzeuge mässen über mindestens 37 kh,
(50 pS) Maschinenleistung verfügen und für die schiffahrt
auf Binnengewässern (Flüssen, KanäIen und geschlossenen
Seen) Lestimmt sein.

Anderungen im Zei tablauf: Zuden
Schtepp- und Schubfahrzeugen zählen seit 1975 auch die
Hafenschlepper.



Stand: 18.o7 .79

Produktions-
Eilbericht
o1.o7.62

1

Blattdr.: 1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Ausgewählte Waren (Waren-

arten) aus den Warengruppen und -zweigen

Schuhe Warenzweig 625

Textilien warengruPPe 63

Bekleidung " 64

des systematischen warenverzeichnisses für die Industrie-
statistik, Ausgabe 1970, die zu den verbrauchsgütetn zählen.

Als Verbrauchsgüter gelten waren, die von der Industrie herge-
steltt werden, als technisch fertig (verbrauchsreif) angesehen
werden und rlberwiegend von den privaten Haushalten verbraucht
werden.

Im wesentlichen rechnen dazu:

- aus dem Warenzweig Schuhe:

Arbeitsschuhe, sportstiefel, straßenschuhe, Ieichte straßen-
schuhe, Haus- und Hilfsschuhe, schuhe mit Holzsohle, Leder-
gamaschen sowie Schuhreparaturen;

- aus der VtarengruPPe Textilien:
Handstrick-, Handarbeitsgarne, Campingzelte, Scheuertücher,
Matten aller Art aus textilem Material, Dekorationsstoffe,
Teppiche, Läufer und Bodenbelag aus textilem Material,
Gardinenstoff, oberbekleidung (gewirkt oder gestrickt) (für
Männer, Knaben, Frauen, t'lädchen, Kinder), Leibwäsche, S

waren, Handschuhe, sonstige Wirk- und Strickwaren (Schals,
Mützen, Trainingsanzüge, Bade- und Strandbekleidung, SPort-
bekleidung, StrumPfhosen) ;

aus der WarengruPPe Bekleidung:
oberbekleidung für Männer und Knaben (Anzüge, sakkos, Hosen,
Mäntel), für Frauen und Mädchen (Kostüme, Komplets, Jacken,
Röcke, Hosen, B1usen, Kleider, Morgenröcke, Mäntel), für
Kinder (Kleider, Mänte1),

Arbeits-, Berufs- und Spezialschutzbekleidung (Anzüge,
Overalls, Jacken, Hosen, Mänte1, Kittel u.ä.),

Sport-, Strand- und Badebekleidung,
LederbekleJ-dung,
Re genschutzbek Ieidung,
Leibwäsche, Schürzen, Büstenhalter, Mieder u.ä., Taschen-
tücher,

Stati-stische Datenbank

- Definitionskatalog -

t)FI( - Nr:

GBl( - llr(n):
6C.l, 2605

SCHUHE, TEXTILIEN I,'ND BEKLEIDUNG

Begrl ff:

Statistik/
cü 1 tigke itsze itraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/aegrif fsbeziehungen

2



Stand: 18.o.7.79

Außenhande ls-
statistik
o1 .o1 .70

Blatt4r.:2

Handschuhe,
ä.),

Bettwäsche, Haus- und Tischwäsche,
Hüte und Mützen, Bekleidungszubehör (Krawatten,
Schals, Tücher, Gürtel, Hosenträger, Schirme u

Stepp- und Daunendecken, Kissen, Matratzen,
Pelzbekleidung,
Reparaturen an Waren dieser Warengruppe.

2 B e g r i f f s i n h a I t : Wie unter l-, aber ohne Repara-

turen an den Erzeugnissen der Warengruppen.

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung nach
dem warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (wA) werden
auf die entsprechenden Positionen des systematischen warenver-
zeichnisses für die Industriestatistik (WI) umgeschlüsselt. Da
im WI die Waren in erster Linie nach produktionswirtschaftlichen,
im WA dagegen nach zolltechnischen (materialmäßigen) Kriterien
gegliedert werden, können sich bei der Gegenüberstellung gering-
fügige Abweichungen ergeben.

Die Aufteilung der Waren nach Verbrauchsgütern und Investitions-
gütern erfolgt in Anlehnung an die Warenauswahl, die zur Be-
rechnung des Index der industriellen Bruttoproduktion für In-
vestitionsgüter und Verbrauchsgüter getroffen wurde.

B e g r i f f s b e z le h u n g e n : Die Begriffe Schuhe,
Textilien und Bekleidung und TextiTien, Bekleidung, Schuhe
(Außenhandelsstatistik) sind nahezu identisch abgegrenzt und
unterscheiden sich nur geringfügig.

Nur zu den Textilien, Bekleidung, Schuhe zählen im wesentlichen
Watte, Verbandzeug, Schutz- und Spezialhandschuhe aus Leder,
Garne, Tapisserien, Netze, Putzwaren.

Nur zu den Schuhen, Textilj-en, Bekleidung zählen im wesentlichen
TüIIe, Bodenbeläge aus FLLz, Campingzelte, Schuhe mit HoIz-
sohlen, l'latratzen aus Schaumgumni.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFK - Nr:

GBK - llr(n):
6oL, 2605

SCHUHE, TEXTILIEN I,JND BEKI,EIDUNG

Begrl ff:

Statistik/
GüI tigke itsze j. traum Begrif fsinhatt/linderungen im Zeitablauf/Begriff sbeziehungen



Stand: 19 .o5 .78 Elattdr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFK - ilr:

GBl( - ilr(n):
1782

SCHULDEN AUS KREDITMARKTMITTELN

Begrl ff:

Statistik/
cü I tigke itszeitraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

1. Vierteljährliche
Schuldenstatistik
ot.oL.74

2. Jährliche
Schuldenstatistik
o1.o1.50

B e g r i f f s i n h a 1 t : Die Schulden aus lGeditmarkt-
mitteln ruafassen die Kreditrnarktfiiittel im engeren .sjnn und

die Kredite von SoziaTversicherungen-

Kreditnarktmittel irn engeren sinne sind llertpapiere (Anleihen,
Bundesschatzbriefe, schatzanweisungen, Kassenobligationen
und andere WertpaPierschulden), Schutdscheindarlehen von
Kreditinstituten (einschl. PostsParkassen- und Postscheck-
vermögen), von Individualversicherungen einschl. privater
Kranken- und ZusatzversorgLlngseinrichtungen, von Bauspar-
kassen, Kredite aus Haushaltsmitteln von Bahn und Post, recht-
Iich selbständigen stiftungen (2.B. stiftung volkswagenwerk)
und Sondervermögen sowie von Privaten; ferner Hypotheken,
Grund- und Rentenschulden, Restkaufgelder.

Kredite von sozialversicherungen sind Darlehen der Bundes-
anstalt für Arbeit, der Träger der sozialversicherung (I(ran-
ken-, Renten- und unfallversj-cherung einschl. Bundesbahnver-
sicherungsanstalt Abt. A, Bundesbahn-Betriebskrankenkasse,
Bundesbahn-Unf a1 lver s icherungsbehörde, Bunde spo st-Betr iebs-
krankenkasse, Ant für unfallversicherung der BundesSnst) und
der öffent,richen Zusatzversorgrungseinrichtungen (z'B' zusaLz-
versorgungsanstatt des Bundes und der Länder, KolrElunale Zu-
satzveisoigrungseinrichtungen, Bundesbahnversicherungsanstalt
Abt. B, Versorgungsanstalt der BundesSnst).

B e gr i f f s b e z i:e hu n I e n : Schulden, diedurch
die Aufnahme von Krediten aus Haushaltsmitteln der Deutschen
Bundesbahn und der Deutschen Bundespost begründet wurden,
sind nicht in den Schulden bein öffentLichen Beteich (Viertel-
jährliche Schuldenstatistik, Jährliche Schuldenstatistik)'
sondern in den schulden aus lceditmarktstitteln enthalten.
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

I)Fl( - llr:

68l( - Nr(n):
t787

SCHULDEN BEIM ÖFFENTLICHEN BEREICH

Begrl ff :

Be gr i f f s inhalt/Änderungen im Ze itabl auf / Begr i-ff sbez iehungenStatistik/
GüIt igkeitszeitraum

1. Vierteljährliche
Schuldenstatistik
o1.o7.74

2 JährI iche
Schuldenstatistik
o1.o1.50

Begriffsinhalt:Verbindlichkeitenzwischen
dem Bund, dem trastenausgTeichsfonds, dem ERP-sondervetmögen,

den ländern, den Gemeinden/Gv., den Zweckverbänden und den

sonstigen juristischen Personen, die durch die Aufnahme von

Icediten aus Mitteln dieser juristischen Personen begründet

wurden, unabhänglg davon, ob sie über ein lceditinstitut
ausgezahlt worden sind.

Begriff sb ezLehungen : Schulden'die 
I

durch die Aufnahme von Krediten aus Haushaltsmitteln der
Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Bundespost begründet
wurden, sind nicht in den schulden beim öffentlichen Bereich,
sondern in den SchuTden aus KreditmarktrnitteTn (Vierteljähr-
Iiche schuldenstatistik, Jährliche schuldenstatistik) ent-
hal ten.

Die Darlehen der Bundesanstalt für Arbeit' der Träger der
sozialversicherungen sowie der öffentlichen zusatzversorgungs-
einrichtungen rechnen ebenfalls nicht zu den schulden beim
öffentlichen Bereich, sondern werden bei den Krediten von
soziaTversicherungen (viertel jährliche schuldenstatistik,
Jätrrliche Schuldenstatistik) nachgewiesen'
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Statistische Dat,enbank

- Definitionskatalog -

[)FK - llr:

GBK - t{r(n):
1780

Begrl ff:

SCHULDENSTAI§D

Statistik/
cü I t igke itszeitraum Be gr i f f s inhalt/Änderungen im zeitablauf ,/ge gr i f f sbez iehungen

1. Vierteljährtiche
Schuldenstatistik
ot.ot.74

Jährliche
Schuldenstatistik
o1.o1.50

B e g r i f f s i n h a I t : Der Schuldenstand umfaßt die
fundierten schufden und die schwebenden schuTden an einem

bestirnmten Stichtag.

Nachgewiesen werden atle Schulden, für die die Berichtsstelle
(Bund, Lastenausgfeichsfonds, ERP-Sondetvermögen, Länder'
Gemeinden/6y., zweCkverbände, sonstige juristische Personen)
schuldner ist, ohne Rücksicht darauf, wer den schuldendienst
trägt. Einbezogen sind auch die Schulden des allgemeinen
Kapital- und Grundvermögens, die Schulden für die in der
neähnung erfaßten Unternehmen ohne eigene RechtsPersönlichkeit
(in den Hansestädten und Berlin auch die schulden für Eigen-
betriebe), die schulden der den Gebietskörperschaften unter-
stehenden rechtlich unselbständigen stiftungen und sonderver-
mögen.

Nicht in die Schuldensumme einbezogen sind:
- Dar1ehen, die bis zun Stichtag lediglich kontrahiert sind;

- schulden, die rechtlich selbständige wirtschaftsunternehmen
mit eigener Rechtspersönlichkeit sowie rechtlich selbständige
stiftungen und sondervermögen, die außerhalb der Haustnlte
der berichtsPflichtigen Gebietskörperschaften geführt
werden, aufgenommen haben;

- Abgabeschulden aus der Hypothekengewinnabgabe und Verbind-
lichkeiten aus Ansprüchen auf Altsparerentschädigung gem'

§2bAbs.1Nr.2desA}tsparergesetzesi.d.F'.vom1.4.L959
(BGBI. I S. t7o) i

- Gelder, die von Dritten hinterlegt sind (z'B' Kautionen);

- an Dritte (2.8. für !{ohnungsbau) ausbezahlte Beträge, für
diedieBerichtskörperschaftkeineVerbindlichkeitüber-
normen hat;

- Kassenreste, steuerablieferungsrückstände, verbindlichkeiten
aus Lieferungen und Leistungen und ähnliche verpflichtungen.

Für die Zuordnung der aufgenommenen Schulden zu den einzelnen
Schuldarten (2.B. Kteditnarkttrtittel im engeten Sinn, Ktedite
von Sozialversicherungen, SchuTden beim öffentlichen Bereich)
ist grundsätzlich der in der Schuldurkunde bezeichnete GIäu-
Uigei maßgebend (G1äubigerprinzip). Bei allen Schu1den, für
die wertSnpiere .r"g.g.b"n r,rcrden sind (2.8. Anleihen, Bundes-
schatzbriefe, Schatzwächsel), entfäI1t die Aufteilung nach dem

Gtäubiger; desgleichen bei Rentenschulden, Restkaufgeldern
sowie Hytrrctheken und Grundschulden, die beim Grundstückserwerb
übernormenwerden. _2_
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

OFK - llr:

GBK - tr(n):
1 7AO

Begrl ff:

SCHULDENSTN,ID

Statistik/
Gü I tigke itszeitraum Begriffsinhalt/Änderungen im zeitablauf/Begriffsbeziehungen -

Abweichend von diesen Grundsätzen werden die von Kreditin-
stituten ausgezahlten, aber aus öffentlichen Mitteln sta[trnen-
den Darlehen nach ihrer Herkunft zugeordnet.

Als Schulden des Bundes werden die fundierten und schwebenden
Schulden ausgewiesen, die von der Bundesschuldenverwaltung
verwaltet werden und über die sie nach Maßgabe der ein-
schlägigen Gesetze und Vorsctriften den Nachweis zu führen
hat. Einbezogen sind auch die lGeditaufnatmen der Deutschen
Gesellschaft für öffentliche Arbeiten AG (öffa) für Finan-
zS.erungsaufträge des Bundes für Verkehrsinvestitionen, ins-
besondere für die Bundesfernstraßen.

Zu den Schulden des Lastenausgleichsfonds gehören auch die
Verpflichtungen aus der ErfüIlung von HauPtentschädigungen
aufgrund der 14., 17. und 21. Leistungsdeckungsverpflichtung
des Lastenausgleichsfonds. Die Verpflichtungen durch Begrün-
dung von Spareinlagen sind nur in Höhe der Deckungsforderungen
der lGeditinstitute (75 t) nachgewiesen.

Anderungen im Zei tablauf: Bisein-
schließlich 1973 sind die von den Gemeinden/Gv. für die
Eigenbetriebe sowie die von den Eigenbetrieben aufgenommenen
Schulden in den fundierten Schulden der Gemeinden/Gv- ent-
halten.
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Statistik der Ein-
heitswerte der ge-
werblichen Betriebe
o1 .o1 .53

B e g r i f f s i n h a I t : Schulden und Lasten, die mit
der Gesamtheit oder mit einzelnen Teilen des gewerb-

Iichen Betriebes in wirtschaftlichem Zusanmenhang stehen (Be-

triebsschulden) sowie sonstige steuerrechtlich zugelassenen

Abzüge - ausgenommen Vergünstigungen für Schachtelgesell-
schaften.

Als abzugsfähige Betriebsschulden kommen Gel-dschulden und sol-
che Lasten, die eine geldwerte verpflichtung zur sachleistung
darstellen, grundsätzlich nur dann in Betracht, wenn sie
1. am Bewertungsstichtag tatsächlich bestanden haben, d'h'

wenn damit gerechnet werden muß, daß der Gläubiger Erfüllung
verlangt und eine ernst zu nehmende Belastung vorhanden ist;

2. Ln ihrer Entstehung ursächlich und unmittelbar auf Vorgänge
zurückzuführen sind, die das Betriebsvermögen einschl. der
Betriebsgrundstücke im Sinne des Bewertungsgesetzes be-
treffen;

3. nicht mit wirtschaftsgütern in wirtschaftlichem zusammen-
hang stehen, die nach dem Bevrertungsgesetz nicht zum Be-
triebsvermögen gehören.

h..i.k=t"lIrngen, die für ihrer Höhe nach noch unbestimmten
Schulden und Lasten gebildet werden, sind nur dann als Be-
triebsschulden abzugsfähig, wenn sie am Bewertungsstichtag als
schuld bereits bestanden haben und nocht nicht getilgte bewert-
bare verpflichtungen darstellen. Eine Ausnahme gilt lediglich
für die Berücksichtigung von Rückstellungen für Bergschäden
und für Pensionsanwartschaften. Die Rückstellungen für Ver-
pflichtungen aus Pensionszusagen sind jedoch nur dann zum Abzug
zugelassen, wenn die Pensionsanwartschaft auf einer vertrag-
Iichen Pensionsverpflichtung beruht oder sich aus einer Be-
triebsvereinbarung, einem Tarifvertrag oder einer Besoldungs-
ordnung ergibt.
Rücklagen zur Deckung noch nicht entstandener Verbindlichkeiten
sogenannte echte Reserven, stellen ohne Rücksicht darauf, ob es
sich um gesetzliche, freiwillige oder sonder-Rücklagen handelt,
in der Regel keine abzugsfähigen Betriebsschulden dar. Eine
Ausnahme bilden hier u.a. die versicherungstechnischen Rück-
lagen, die bei versicherungsunternehmen als Betsriebsschulden
vom Rohvermögen abgesetzt werden können, soweit sie für

2
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die Leistungen aus den laufenden Versicherungsverträgen
erforderlich sind.

Steuerschulden gelten bei Körperschaften, die nur Betriebsver-
mögen haben, stets als Betriebsschulden. Dagegen sind bei Einzel-
personen und Personengesellschaften z.B- die Einkommensteuer-,
Vermögensteuer- und Erbschaftsteuerschulden nicht abzugsfähig.
Schulden aus laufend veranlagten Steuern (2.8. Umsatzsteuer, G€-
werbesteuer) sind abzugsfähig, v/enn sie am AbschlußzeitPunkt ent-
weder rückständig waren oder für einen Zeitraum geschuldet wer-
den, der spätestens am Abschlußzeitpunkt geendet hat. Endet der
Erhebungszeitraum später, so sind die Steuerschulden nur anteilig
abziehbar.

Als Schuldposten abgezogen wird auch die Einlage eines typischen
stillen Gesellschafters sowie dessen Anspruch auf seinen jähr-
Iichen Gewinnanteil und bei bestimmten Genossenschaften sind auch
die Geschäftsguthaben der Genossen abzieh-bar.

Für die Abzugsfähigkeit der Lastenausgleichsabgaben nach dem
Lastenausgleichsgesetz gilt grundsätzlich folgendes :

(a) Die Vermögensabgabe ist außer Betracht zu lassen; ein Abzug
ist nur dann und insoweit zulässig, als die VermögensaJrgabe
in wirtschaftlichem Zusammenhang mit dem Betrieb übernommen
worden ist.

(b) Die Hylrcthekengewinnabgabe und die Kreditgewinna!9abe- .=i.d,
soweit sie mit -dem gewerblichen Betrieb in wirtschaftlichem
Zusarrrnenhangstehen,mitihremjeweiligenWertamBetr,ertungs-
stichtag abzuziehen.

Für den Bestand und die Bewertung der Schulden und sonstigen Ab-
züge sind grundsätzlich die VerhäItnisse im Hauptfeststellungs-
zeitpunkt maßgebend. Bei Betrieben, die regelmäßig jährliche Ab-
schlüsse am Schluß des Kalenderjahres machen, ist dieser Abschl
tag zugrunde zu legen. Auf Antrag kann für Betriebe, d+e regel-
mäßig jährliche Abschlüsse auf einen anderen Tag machen (Betriebe
mit einem vom Kalenderjahr abweichenden wirtschaftsjahr), als
stichtag der schluß des wirtschaftsjahres zugrunde gelegt werden,
der dem Feststellungszeitpunkt vorausgeht-

Statistische Datenbank
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Statistik,/
Gü 1 tigke itszeitraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begriff sbeziehungen

Bewertungsmaßstab für die einzelnen Schulden und sonstlgen Ab-
züge des gewerblichen Betriebs ist bei Kapitalschulden grund-
sätzlich der Nennwert, wenn nicht besondere tJmstände einen
höheren oder geringeren Wert rechtfertigen. Verpflichtungen auf
wiederkehrende Nutzungen und Leistungen sind mit dem Kapj-talwert
und die sonstigen Schulden und Lasten mj-t dem Teilwert anzu-
setzen. Dabei handelt es sich um den Betrag, den ein Erwerber
des ganzen Unternehmens bei dessen Fortführung im Rahmen des Ge-
samtkaufprej-ses für die betreffende Schuld bzw. Last ansetzen
würde.1 )

Anderungen im Zei tablauf: DerAbzug
von Rückstellungen für Pensionsanwartschaften wurde erstmals
t957 zugelassen und zwar zunächst nur bei Unternehmen mit minde-
stens 1OO Pensionszusagen; 1960 wurde der Abzug in einer Ver-
ordnung geregelt; die vorgenannte Einschränkung entfiel. 1963
fand schließIich die gesetzliche Neuregelung durch das Steuer-
änderungsgesetz 1961 ihren Niederschlag. Bezüglich näherer Ein-
zelheiten und weiterer Anderungen wi-rd auf die im Zeitablauf er-
gangenen steuerrechtlichen Vorschriften und Richtlinien ver-
wiesen. Dies gilt auch hlnsichtlich des Abzugs der in bestimmten
Fällen zulässigen steuerfreien Rücklage nach § 7 ltJcs. 3 des
Entwicklungshilfe-Steuergesetzes L96B (BGBI. I S. 217).

Be g r i f f sb e z i-ehu nge n : Siehe unter 2

1) Zu Einzelheiten siehe Bewertungsgesetz i.d.F. v. 10.9.1965
(BGBI. I S. 1861), zuLetzL geändert durch Artikel 4 des Ge-
setzes zur Wahrung der steuerlichen Gleichmäßigkeit bei Aus-
landsbeziehungen und zur Verbesserung der steuerlichen wett-
bewerbslage bei Auslandsinvestitionen v. 8.9.1972 (BGBI. I
S. 1713) sowie die entsprechenden Vermögensteuerrichtlinien.

4-
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Vermögensteuer-
statistik
01 .o1 .53

2
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B . ? r i f f s i n h a I t : Schulden und Lasten von ver-
mögensteuerpflichtigen natürlichen Personen, die nicht mit
einem gewerblichen Betrie.b dieser Personen in wirtschaftlichem
Zusammenhang stehen und daher bereits beim Betriebsvermögen be-
rücksichtigt worden sind sowie sonstige steuerrechlich zugelas-
sene Abzüge.

Abzugsfähig sind alle im Veranlagungszeitpunkt tatsächlich und
wirtschaftlich bestehenden Schulden und Lasten, soweit sie in
wirtschaftlichem Zusammenhang mit Wirtschaftsgütern stehen, die
zum Vermögen im Sinne des Bewertungsgesetzes gehören und nicht
nach den Vorschriften des Vermögensteuergesetzes oder anderer
Gesetze von der Vermögensbesteuerung ausdrücklich ausgenommen Sind,
es sei denn, es handelt sich um steuerbegünstigte Gegenstände,
deren Erhaltung im öffentlj-chen Interesse liegt. Zu den a-bzugs-
fähigen Schulden und sonstigen Abzügen rechnen neben Schulden an
persönlichen Steuern, Darlehensschulden sowie wiederkehrenden
Leistungen, die dem Steuerpflichtigen obliegen u.a. auch
Pensionsverpflichtungen gegenüber Personen, bei denen der Ver-
sorgungsfall noch nicht eingetreten ist. Einzubeziehen sind
ferner bei Inhabern von Betrieben der Land- und Forstwirtschaft
zur Vermeidung einer Doppelerfassung der Abzug zur Abgeltung des
Überschusses der laufenden Betriebseinnahmen über die laufenden
Betriebsausgaben, der nach dem Ende des vorangegangenen wirt-
schaftsjahres entstanden ist, sowie die Lastenausgleichsabgaben
nach dem Lastenausgleichsgesetz.

Für den Bestand und die Bewertung der Schulden und sonstigen Ab-
züge sind die Verhältnlsse j-m Veranlagungszeitpunkt maßgebend.
Bewertungsmaßstab für die einzelnen Schulden ist bei Kapital-
schulden grundsätzlich der Nennwert, wenn nicht besondere Um-
stände einen höheren oder geringeren Wert rechtfertigen. Ver-
pflichtungen auf wiederkehrende Nutzlasten und Leistungen sind
mit dem Kapitalwert und der Abgeltungsbetrag bei Inhabern von
Betrieben der Land- und Forstwirtschaft mit einem Achtzehntel des
Wirtschaftswerts des Betriebs - bei buchführenden Inhabern ggf.
dem nachgewiesenen Überschuß, soweit er am Veranlagungszeitpunkt
noch vorhanden ist oder zur Tilgung von Schulden des ['lirtschafts-
teils verwendet worden ist, die am Ende des vorangegangenen Wirt-
schaftsjahres bestanden haben - anzusetzen. Bei den Lastenaus-
gleichsabgahen werden einmal die Vermögensabgabe mit der Summe
des sich für den Stichtag ergebenden Zeit$rerts und der am Stich-
tag rückständigen Vierteljahresbeträge, zum anderen die Hypothe-
kenabgabe - sofern sie nicht mit einem gewerblichen Betrieb in

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFK - l,lr:Begrl ff:

SCHULDEN UND SONSTIGE ABZÜGE
GBK - tlr(n):

1 395

Statistik/
Gü1 tigke itsze itraum Be gri f f s inhal t,/Änderungen im Ze itabl auf ,/Be gri f f sbez iehungen

5



Stand:16.03.79 Blatt.llr.:5

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

t)Fl( - i.lr:Begrl ff:

SCHULDEN TJND SONSTIGE ABZÜGE
GBl( -

1 39s
n

Statistik,/
GüItigkeitszei traum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

wirtschaftlichem Zusammenhang steht - mit dem planmäßigen Rest-
kapital der Abgabeschuld zuzüglich rückständiger Leistungen be-
rücksichtigt. Verpflichtungen zu anderen Leistungen, die nicht
als Kapitalschuld anzusetzen sind, werden als Sachleistungsschul-
den mit dem gemeinen hlert bewertet. Dieser wiederum wird durch
den Preis bestimmt, der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach der
Beschaffenheit des Wirtschaftsguts bei einer Veräußerung zv er-
zielen wäre. 1 )

Änderungen im ZeL tablauf: DerAbzugvon
Pensionsverpflichtungen gegentiber Personen, bei denen der Ver-
sicherungsfall noch nicht eingetreten ist (Pensionsanwartschaften
wurde für derartige Verpflichtungen erstmals 1963 zugelassen.
Außerdem wlrd seit 1966 auf die Einschränkung, daß Rentenlasten
usw. nur bei einer Mindestlaufzeit von zehn Jahren abgezogen wer-
den können, verzichteE und auch bei nicht buchführenden Landwir-
ten, denen bisher der besondere Abzug mangels ej-nes Nachweises
versagt war, die Abgeltung im Wege einer Pauschalregelung ermög-
Iicht. Ab 1969 fanden ggf. Vergünstigungen nach § 7 Abs. 4 des
Entwicklungshilfe-Steuergesetzes 1968 (BGBI. I S. 217) für im
Rahmen eines Betriebes der Land- und Forstwirtschaft geleistete
Entwicklungshilfe ihren Niederschlag. Bezüglich näherer Einzel-
heiten und weiterer Anderungen wird auf die im Zeitablauf ergan-
genen steuerrechtlichen Vorschriften und Richtlinien verwiesen.

Begrif f sbezL ehungen: l,IährendinderStati-
stik der Einheitswerte der gewerblichen Betriebe als Schulden und
sonstige Abzüge die Schulden und Lasten, die mit der Gesamtheit
oder mit einzelnen Teilen eines gewerblichen Betriebes in wirt-
schaftlichem Zusammenhang stehen, also sog. Betriebsschulden nach-
gewiesen werden, r:mfassen die Schulden und sonstigen Abzüge in
Vermögensteuerstatistik der natürlichen Personen Schulden und

1) Zu Einzelheiten siehe Bewertungsgesetz v. 1O.9.1965 (BGBl. I
S. 1861), zuIeXzL geändert durch Artikel 4 des Gesetzes zur
Wahrung der steuerlichen Gleichmäßigkeit bei Auslandsbeziehun-
gen und zur Verbesserung der steuerlichen Wettbewerbslage bei
Auslandsinvestionen v. 8.9.L972 (BGBI. I S. L713) sowie die
entsprechenden Vermögensteuerrichtlinien.

-6-
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Lasten, die zur Ermittlung des Wertes des Gesamtvermögens der
Steuerpflichtigen von deren Rohvermögen im Sinne des Vermögen-
steuergeseXzes abzuziehen sind, soweit sie nicht mit einem ge-
werblichen Betrieb der Vermögensteuerpflichtigen in wirtschaft-
lichem Zusammenhang stehen.
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Statistik der
Boden- und
Kommunalkredit-
institute
o1 . 01 .52

B e g r i f f s i n h a I t : Zu den Schuldverschreibungen
rechnen Hgpothekenpfandbriefe, schiffspfandbriefe, KommunaT-

obTigationen, sonstige schuTdverschteibungen und nicht deckungs-

pf 7 i cht i ge S chu Tdve rs chr e ibungen.

Als Schuldverschreibungen gelten Schuldurkunden, in denen sich
der Aussteller dem Gläubiger gegenüber zu einer Leistung ver-
pflichtet, die in der Regel in einem Geldbetrag und einer lau-
fenden Verzinsung besteht-

Erfaßt sind sowohl fnhaber- als auch Namensschuldverschreibungen.

Unter Erstabsatz an Schuldverschreibungen wird der Nominalbetraq
alter im Berichtszeitraum erstmals verkauften neu aufgelegten
schuldverschreibungen einschließIich der vorverkäufe erfaßt.

Die TiTgungen von Schuldverschreibungen umfassen die im Berichts
zeitraum endgültig aus dem Verkehr gezogenen, für kraftlos er-
kIärten, entwerteten, vernichteten oder dem Treuhänder zur ver-
nichtung übergebenen Schuldverschreibungen.

Der Umlauf (Ilnlauf (NeugeschäftJ) von Schuldverschreibungen er-
faßt den Nominalbetrag der am Ende des Berichtszeitraums tat-
sächlich umlaufenden Schuldverschreibungen ohne die im Eigen-
bestand befindlichen Stücke eigener Emissionen, jedoch ein-
schließIich der vorverkauften Stücke.
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zähIung
und Berufs-

1970
B e g r i f f s i n h a I t : Personen det Wohnbevö7-

kerung, die eine allgemeinbildende, berufsbildende oder

Hochschute besuchen, unabhängig davon, ob sie nebenher

erwerbstätig sind.

Zu den allgemeinbildenden schulen zählen die volksschulen,
die Realschulen und die Gymnasien- Als berufsbildende
Schulen gelten Berufsfach-,/Fachschulen und Ingenieur-
schulen.

SchüIer an Berufsschulen rechnen nicht zu den Schülern
und Studierenden.

B e g r i f f s b e z te h u n I e n: Im Unterschied
zu den Schülern und Studierenden rechnen zur WohnbevöL-
kerung noch in weiterer SchuLausbildung (volks- und Be-
rufszählung 1970) nur solche Besucher von Schulen (ausge-
nommen Berufsschulen), die bereits einen Schulabschluß
haben, während die SchüIer und Studierenden aIIe zur Wohn-
bevöIkerung gehörenden Personen umfassen, die eine Schule
(ausgenommen Berufsschute) besuchen-

Die SchüIer und Studierenden sowie die Bevö-Ikerung am

PamiTienwohnsitz in AusbiTdungr (Vo1ks- und Berufszählung
1970) umfassen jeweils Personen, die eine allgemeinbildende,
berufsbildende oder Hochschule besuchen- Die beiden Be-
griffe unterscheiden sich lediglich hinsichtlich der Aus-
gangsmasse: in einem FaII wird von der Wohnbevölkerung
ausgegangen, im anderen von der Bevölkerung am Familien-
wohnsitz.

I



Stand: 1 5.03. 79 Blatt4r.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFK - Nr:

GBK - tlr(n):
lt12

SCHÜLER I,JND STUDIERENDE AI"I SCHULORT

Begrl ff:

Statistik/
GüItigke itszeitraum Begrif fsinhalt,/Änderungen im zeitabtauf,/aegrif f sbeziehungen

zäh1ung
und Berufs-

1970
B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die in der je-
weiligen Gemeinde eine allgemeinbildende, berufsbildende
oder HochschuTe besuchen, unabhängig davon, ob sie in
dieser oder in einer anderen Gemeinde zur WohnbevöTketung

gehören.

Zu den allgemeinbildenden Schulen zählen VolksschuTen,
ReaTschulen und Ggmnasien. AIs berufsbildende Schulen
gelten Berufsfach-/rachschu-l,en sowie Ingenieutschulen-

Schüler an Berufsschulen rechnen nicht zu den Schülern und
Studierenden.

Be gr i f f sb e z Lehun ge n : Die Zahlder
SchüIer und Studierenden am Schulort ergibt sich aus der
Zahl der Schül.er und Studjerenden am wohnott (Volks-
und Berufszählung l97O), die um die Ausbildungseinpend-
ler ergänzt und um die Ausbildungsauspendler vermindert
wird. Die jeweiligen Globa1zahlen für das gesamte Bundes-
gebiet unterscheiden sich lediglich durch die ZahI der
Schüler und Studierenden, die von einem vtohnort im Inland
an einen Schulort im Ausland pendeln. Schüler und Stu-
dirende, die im Inland eine Schule,/Hochschule besuchen,
aber im Ausland ihren Wohnsitz haben, werden nicht er-
faßt.
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Volks- und Berufs-
zählung 1970

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die eine allge-
meinbildende,berufsbildende oder Hochschule besuchen und

in der jeweiligen Gemeinde zut WohnbevöTkerung gehören,

unabhänglg davon, in welcher Gemeinde sie zur Schule oder

Hochschule gehen.

Zu den allgemeinbildenden Schulen zählen VoTksschuTen,
Realschulen und Ggmnasien. A1s berufsbildende Schulen
gelten Berufsfach-/FachschuLen und Ingenieutschulen.

SchüIer an Berufsschulen rechnen nicht zu den Schülern
und Studierenden.

B e g r i f f sb e z ie hun I e n : Ftgänzt-mandie
SchüIer und Studierenden am grlohnort um die Ausbildungs-
einpendler und vermindert sie um die Ausbildungsauspend-
ler erhäIt man die SchüLet und Studierenden am Schufort
(Volks- und Berufszählung 1970). Die jeweiligen Global-
zahlen für das gesamte Bundesgebiet unterscheiden sich
lediglich um die ZahI der Schüler und Studierenden, die
von einem Vtohnort im Inland an einen Schulort im Ausland
pendeln. SchüIer und Studierende, die im Inland eine'
Schule oder Hochschule besuchen, aber im Ausland ihren
Wohnsitz haben, werden nicht erfaßt.
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Statistik der
Baugenehrnigungen

o1.o1.61

2 Statistik der
Baufertig-
stellungen
o1.o1.61

Blatt.tlr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Nichtwohnbauten, in de-

nen allgemeinbildende oder berufsbildende Schulen unter-
gebracht sind.

Die Gebäude von Universitäten, technischen Hochschulen,
Fachhochschulen, Pädagogischen und Kunsthochschulen u'ä'
zählen nicht zu den Schulgebäuden, sondern zu den son-
s tigen N ichtwohngebäuden.
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SCHI,ITEN UND LEICHTER
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Statistik des
Bestandes an
Binnenschiffen

B e g r i f f s i n h a I t : In die Binnenschiffsregister
eingetragene Schiffe ohne eigenen Antrieb, die größeren

schiffen Ladung a-bnehmen oder zuführen oder zum Abtransport
von Baggergut verwendet werden-

01 .01 .70

Schuten und Leichter werden tiberwiegend im Hafenbetrieb einge-
setzt. sie zählen zttm schiffsbestand auf Binnengewässern und
werden ab einer Größe von 20 t Tragfähigkeit erfaßt.



Strnd: 19.o5.78 Blatt-t{r.: 1

St,atistische Datenbank

- Definitionskatalog -

961 - [r:

GBK - l{r(n):
1 788

Begrl ff:

SCH$IEBENDE SCHULDEN

Statistik,/
Gü I tigke itsze itraum Be gri f f s inhalt/Änderungen im Ze itablauf ,/Begr i f f sbez iehungen

1. Vierteljährliche
Schuldenstatistik

B e g r i f f s i n h a 1 t : Kurzfristige Verbindlich-
keiten, die zur Überbrückung vorübergehender Kassenanspan-

nungen dienen.oL.oL.74

2. Jährliche
Schuldenstatistik Dazu rechnen neben den Kassenkrediten der Deutschen Bundes-

bank (Kreditplafond) und anderer lceditinstitute auch Geld-
marktrlittel, soweit sie zur Verstärkung der Kassenmittel be-
stimmt sind.

o1.o1.50

Begrif f sbezi- ehun§Jen: ImUnterschiedzu
den schwebenden Schulden sind fundierte Schulden (Viertel-
jährliche schuldenstatistik, Jährliche schuldenstatistik)
Iangfristige verbindlichkeiten aus Darlehensaufnatrmen, die
durch Ubernahme einer besonderen Schuldverpflichtungr durch
schuldurkunde oder Eintragrung in das schuldbuch fundiert und
haushaltsmäßig vereinnatrmt werden.
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFK - Nr

GBl( .
383

n

Begrl ff :

SCHWEINE

Statistik/
Gültigkeitsze itraum Begri f f s inhal t,/Änderungen im ze itab I auf ,/Begri f f sbez iehungen

Begr i ff s i nha 1 t: SämtlicheSchweineeinschließ-
lich der Ferkel mit weniger als 20 kg Lebendgewicht und der

Zuchtsauen und zur ZuchL bestimmten Jungsauen mit 50 kg und

mehr Lebendgewicht.

B e g r i f f s i n h a I t : Nachgewiesen wird die Zahll
der Schweine (gehaltene Tiete), die sich am Tag der Erhebung
im unmittelbaren Besitz von Haftern von Tieten befinden, un-
anhängig von den Eigentumsverhältnissen.

AlIe folgenden
Statistiken

1. Allgemeine
ViehzähIung
o1.o1.50

Landwi rts cha fts-
zählung 1971

3. Schlachtungs-
und Schlachtge-
wichtsstatistik
o1.o1.50

Begrif f sbezi- ehungen: Sieheunter2'

2 B e g r i f f s i n h a I t : Nachgewiesen wird die Zahl
der Schweine, die sich am Tag der Erhebung im unmittelbaren
Besitz (in den StäIlen und auf den Flächen) von Tandwirt-
schaftlichen Betrie,ben befinden, einschl- der von den Be-
tr.ieben in Pension aufgenommenen Tiere.

B e g r i f f s b e z ieh un g e n : Unterschiede in
der Zahl der Schweine in der Allgemeinen Viehzählung und in
der Landr^rirtschaftszählung ergeben sich vor allem aus den
unterschiedlichen Erhebungszeitpunkten und unterschiedlichen
Erhebungseinheiten. In der Allgemeinen Viehzählung werden
Schweine bei Haltern von Tieren, in der Landwirtschaftszäh-
lung dagegen bei landwirtschaftlichen Betrieben erfaßt. Die
landwirtschaftlichen Betriebe mit Schweinen gelten zugleich
als Halter von Tieren; zu den.Haltern von Tieren zählen
darüber hinaus aber auch Forstbetriebe mit Schweinen, Iand-
wirtschaftliche Kleinbetriebe mit Schweinen sowie sonstige
Personen, in deren unmittelbarem Besitz sich. Schweine be-
finden (2.B. Viehhändler, Schlachter) .

B e g r i f f s i n h a I t : Nachgewiesen werden die
Anzahl dex gewerblichen Schlachtungen, der Hausschlachtungen
und die Gesamtschlachtmenge aus gewerblichen Schlachtungen
von Schweinen.
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Statlstische Datenbank

- Definltionskatalog -
Dtl( - llr:

GBl( -
9t2, 3t5L

n

Begrl ff:

S EEFI SCHEREI FAI'IRZ EUGE

Statistik/
cüItigke itsze itraum Begri f f s inhatt/Änderungen im Ze itablauf ,/Begri f f sbez iehungen

Statistik des
Bestandes an
Seeschiffen

B e g r i f f s i n h a 1 t : Schiffe, die zum Fischfang
und der Fischverarbeitung auf See dienen.

o1.o1.51 Erfaßt werden die Seefischereifahrzeuge, die unter der
Flagge der Bundesrepublik Deutschland fahren und über mehr
als 17,65 BRT Raumgehalt verfügen.

Änderungen im ZeL tablauf: Bis
einschl. 1973 wurden die Seefischereifahrzeuge erfaßt, die
in die deutschen Seeschiffsregister eingetragen l^Iarenl url-
abhängig davon, ob sie unter deutscher Flagge fuhren.

In die Seeschiffsregister werden Schiffe eingetragen, die
für die Schiffahrt außerhalb von Binnengewässern (Flüssen,
KanäIen und geschlossenen Seen) bestimmt sind, die einen
Raungehalt von mehr als L7,65 BRT haben und deren Eigen-
ti:mer Deutsche sind (natürliche und juristische Personen).
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
OFK - Nr:

422,
3345 ,

1133,
3283

GBK - ttr(n

Begrl ff :

SELBST}iIIDIGE (R)

statistik/
Gü1 tigkeitszeitraum Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

I Volks- und
Berufszählung
1970

Wohngeld-
statistik
01.01.65

l'likrozensus
01.o1 .64 -
3t.t2.71

Begriffsinhalt:Personen,dieeinUnternehmen,
einen Betrieb oder eine Arbeitsstätte gewerblicher oder land-

wirtschaftlicher Art wirtschaftlich und organisatorisch als

Eigentümer, Miteigentümer oder Pächter leiten, ferner selbstän-

dige Handelsvertreter, alle freiberuflich Tätigen sowie Hausge-

werbetreibende und Zwischenmeister'

Zu den Selbständigen zählen auch die selbständigen Handwerker'

Als freiberuflich Tätige gelten z.B. selbständige Arzte, Rechts-
anwäIte, Schriftsteller und Künstler. Hausgewerbetreibende sind
personen, die mit fremden Hitfskräften in eigener Arbeitsstätte
im Auftrag von Gewerbetreibenden oder zwischenmeistern waren
herstelten, bearbeiten oder verpacken, dabei selbst wesentlich
mitarbeiten und die verwertung der Arbeitserzeugnisse dem Auf-
traggeber überlassen. Zu den zwischenmeistern gehören Personen,
die die Arbeit, die sie von Gewerbetreibenden übernontrnen haben,
an Heimarbeiter oder Hausgewerbetreibende weitergeben und mit
diesen für den Auftraggeber über die geleistete Arbeit abrechnen'

Nicht zu den Selbständigen rechnen Personen, die in einem
arbeitsrechtlichen Verhältnis zum Unternehmen, Betrieb oder zur
Arbeitsstätte stehen und tedigli.ch innerhalb ihres Arbeitsberei-
ches selbständig disponieren können (2.B. der selbständige
Filialleiter) .

InderWohngeldstatistikwerdenWohngeTdempfänger(haushalte)
nachgewiesen,derenHaushaltsvorständeSetbständigesind.Als
Haushaltsvorstand gilt dasjenige Familienmitglied, das im Zeit-
punktderAntragstellungaufWotrngelddengrößtenTeilderUnter-
haltskosten für die zum Haushalt rechnenden Familienmitglieder
trägt.
In der studentenstatistik werden deutsche studienanfänget nach-
gewiesen, die auf den Immatrikutationspapieren als letzte be-
rufliche stellung des vaters "selbständigler" eingetragen haben'
Die berufliche stellung des Vaters wird auch berücksichtigt,
wenn dieser bereits verstorben ist'

2

2

3

4. Studenten-
statistik
1t . tO.76
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
OFl( - Nr:

422,
3345,

1133,
3283

GBK . n

Begnl ff:

SELBSTi{NDIGE (R)

Statistik,/
Gü Itigkeitsze itraum Begrif f sinhalt,/Änderungen im zeitablauf/Begriffsbeziehungen

B e g r i f f s b e z ie h u n 9J e n : Die Begriffe Selbstän-
dige in der volks- und Berufszäh1ung 1970 und im Mikrozensus und
Tätige Inhaber (Arbeitsstättenzähtung 1970, Monatlicher Baube-
richt) entsprechen sich weitgehend. Unterschiede ergeben sich
ebenso wie bei den Erryeröstätigen (volks- und Berufszählung 1970,
Mikrozensus) und den Tätigen Petsonen (Bereichsstatistiken, Ar-
beitsstättenzählung 1970) vor allem durch die unterschiedliche
wahl der Erhebungseinheiten. Tätige Inhaber, die z.B. mehrere
Arbeitsstätten bzw. Betriebe leiten, werden in der Arbeitsstät-
tenzähtung und im Monatlichen Baubericht mehrfach erfaßt und
nachgewiesen. In der volks- und Berufszählung bzw. im Mikrozen-
sus wird jeder selbständige nur einmal erfaßt, da die einzelne
person bzw. der Haushalt und nicht die Arbeitsstätte bzw. der
Betrieb die Erhebungseinheit ist.

Im Unterschied zu den Selbständigen (Votks- und Berufszählung
lg7}, Mikrozensus) und den Tätigen Inhabern (Arbeitsstättenzäh-
lung 1970, Monatlicher Baubericht) handelt es sich bei den selb-
ständigen in der Wohngeldstatistik rm private Haushalte, die
wohngeld empfangen und deren Haushaltsvorstände selbständige
sind; in der Studentenstatistik handelt es sich um deutsche Stu-
dienanfänger, die auf den Immatrikulationspapieren als beruf-
liche stellung des vaters "selbständiger" eingetragen haben.
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Stat,istische Datenbank

- Definitionskatalog -
lüttt. ttr:

6BK - ilr(n):
273

Eegrl ff:

SELBSTERSTELLTE ANLAGEN

Statistik/
cü I tigke itsze itraum Begr i f f s inhalt/Änderungen im Ze itablauf ,/aegr i f f sbez iehunge n

Investitionserhe-
bung im Bergbau
und in der In-
dustrie (ohne
Bauindustrie)

B e g r i f f s i n h a I t : Bruttozugänge an Sachan-
lagen, soweit sie vom Investor selbsterstellt werden.

01.01.62 -
3t . t2.75

Dazu gehören Bauten nnd ltfaschinen, maschineTl-e Anlagen,
Werkzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung (bzw. im
Bauhauptgewerbe Baugeräte, Maschinen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung), die für eigene Rechnung selbst-
erstellt werden. AIs selbsterstellte Anlagen gelten
auch die selbst durchgeführten Großreparaturen, soweit
sie aktivlert werden.

2. Unternehmens- und
Investitionserhe-
bung im Bauhaupt-
gewerbe

0i.01.62 -
3t .12.75

Selbsterstellte Anlagen werden zu Herstellungskosten be-
$rertet. Dazu gehören alle im Zusammenhang nit der Setbst-
erstellung entstehenden Kosten für Löhne und Materialien
sowie für an andere Unternehmen vergebene Teilarbeiten.

1

I

L
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
t)FI( - Nr:

GBK - tlr(n):
906

Begrl ff:

SONDERKR,AF'TFAHR Z EU GE

Statistik,/
Gültigkeitszeitraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/negriffsbeziehungen

AIle folgenden
Statistiken

1. Statistik des
Kraftfahrzevg-
und Kraftfahr-
zeuganhänger-
bestandes
o1 .o1 .52

2 Statistik der
Straße,nver-
kehrsunfä1le
o1.o1.53

B e g r i f f s i n h a 1 t : Kraftfahrzeuge, die nach

B€ruart und Einrichtung nur zur Beförderung bestimnter
Sachen und Personen geeignet und bestimmt sind.

B e g r i f f s i n h a I t : Einbezogen werden Sonder-
fahrzeuge zur Lastenbeförderung und Sonderkraftfahrzeuge
zur übrigen Verwendung.

Zu den Sonderkraftfahrzeugen zur Lastenbeförderung (Last-
kraftwagen mit Spezialaufbau) zählen beispielsweise:
Transporter für Glas, Langrnaterial, Container, Tiere sowie
alle Arten von Tankwagen. Sonderkraftfahrzeuge zut übrigen
Verwendung sind MüIlwagen, Feuerlöschwagen, Krankenkraft-
wagen, Sparkassenwagen u.a. 1)

Bei den Neuzulassungen (Neuzulassungen fabrikneuet Kraft-
fahrzeuge und -anhänger) werden fabrikneue Sonderkraft-
fahrzeuge erfaßt, denen im Berichtszeitraum ein amtliches
Kennzeichen zugeteilt wurde.

Dex Fahrzeugbestand umfaßt die zugelassenen oder nur vor-
übergehend, d.h. bis zu einem Jahr, abgemeldeten Sonder-
kraftfahrzeuge an einem bestimmten Stichtag.

Bei den Besitzr:mschreibungen (Besitzumschreibungen ge-
brauchter Krattfahrzeuge und -anhänget) werden gebrauchte
Sonderkraftfahrzeuge erfaßt., die im Berichtszeitraum auf
einen anderen Fahrzeughalter übergegangen sind, sofern der
Standort des Fahrzeugs vor und nach dem Halterwechsel im
Bundesgebiet liegt.
Begrif f sbezi. ehungen: Sieheunter2-

B c: g r i f f s i n h a I t : Einbezogen werden Sonder-
kraftfahrzeuge, die nicht zur Lastenbeförderung bestimmt
sind (Sonderkraftfahrzeuge zur besonderen Verwendung) .

1) In den jährlichen Veröffentlichungen des Kraftfahrt-Bun-
desamtes: "Bestand an Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeugan-
hängern am 1.7..... " ist bLs 7972 jewei-ls eine genaue Auf-
Iistung der Sonderkraftfahrzeuge enthalten.

2
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Sonderkraftfahrzeuge ztr besonderen Verwendung sind z.B.
MüIlwagen, Feuerlöschwagen, Krankenwagen, Sparkassenwagen
u.ä.

Die Sonderkraftfahrzeuge zur Lastenbeförderung (Lastkraft-
wagen mit Spezialaufbau) rechnen nicht hierzu, sondern zu
den trastkraftwagen und Zugmaschinen.

Nachgewiesen werden Personen, die als Führer und Mitfahrer
von Sonderkraftfahrzeugen bei Straßenverkehrsunfällen ver-
letzt (verletzte Personen) oder getötet (getötete Personen)
wurden.

Anderungen im Zet tablauf: Bis
einschl. L974 rechneten zu den Sonderkraftfahrzeugen aIIe
Sonderkraftfahrzeuge, auch die zur Lastenbeförderung.

Begrif f sb'ezi ehungen: ImUnterschied
zur Statistik der StraßenverkehrsunfäIle werden in der Statistik
des Kraftfahrzeug- und Kraftfahrzeuganhängerbestandes zu den
Sonderkraftfahrzeugen auch diejenigen zur Lastenbeförderung
(Sonderkraftfahrzeuge mit Spezialaufbau) gerechnet.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFl( - Nr:

GBK - tlr(n)
906

Begrl ff:

SOI':DERKRAFTFAHRZ EUGE

statistik/
cüItigke itsze itraum Begr i f f s inhalt,/Änderungen im ze itablauf ,/se gr i f f sbez iehungen

I
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

OFK - llr

GBK - l{r(n):
412

Begrl ff :

SONDERKRANKENHAUSER

Statistik,/
cüItigke itszeitraum Be gr i f f sinhalt,/änderungen im Zeitab Iauf ,/Begr i f f sbez iehungen

Krankenhausstatistik
o1.o1.53

Begriffsinhalt
fachlichen Ausrichtungen :

Krankenhäuser der folgenden

Tuberkulose-Krankenhäu ser,
Krankenhäuser für Psychiatrie (einschl. ueil- und Pflegeanstal-
ten), Krankenhäuser für Neurologie, Krankenhäuser für Psychia-
trie und Neurologie (sondetkrankenhäuser für Psgchiattie und
Neurofogie),
Krankenhäuser für Suchtkranke,
Rheuma-Krankenhäuser,
Rehabil itation skrankenhäuser,
Krankenhäuser für chronisch Kranke sowie geriatrische Kliniken,
Kur-Krankenhäuser (Sonderkrankenhäuser a-l.s Kutkrankenhäuser ),
Krankenhäuser bzw. Krankenabteilungen in den Justizvollzugsan-
stalten und

sonstige Fachkrankenhäuser .

Begriffsbezr-ehungen:WährendzudenSonder-
krankenhäusern vorr^riegend Krankenhäuser rechnen, die auf die
Behandlung langfristiger Icankheiten ausgerichtet sind, zählen
zu den Akutkrankenhäusern (IGankenhausstatistik) vorwiegend
Krankenanstalten für kurzfristig Kranke.
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
Begrl ff:

SONDERKRANKENHAUSER AI§ KURKRANKENHAUSER

DFK - tir:

08K - llr(n)
416

statistik/
GüItigke itsze itraum Be gr i f f s inhalt,/Änderungen im Ze i tablauf ,/Begr i f f sbez iehungen

Krankenhausstatistik
01.o1.53

B e g r i f f s i n h a I t : Sonderkrankenhäuser der ge-
schlossenen Krankenfürsorge unter ärztlicher Leitung, die auf
die Behandlung bestimmter Krankheitsarten oder -gruppen ausge-
richtet sind und in denen durch ärztliche Hilfeleistung erstrebt
wird, Krankheiten, Leiden oder Körperschäden anhand von überwie-
gend ortsgebundenen Heilmitteln zu heilen oder zu Iindern.

In Kurkrankenhäusern werden Patienten vorwiegend nur befristet
untergebracht und verpflegt. Zu typischen Krankheitsarten oder
-gruppen, die in Kurkrankenhäusern behandelt werden, rechnen
Rheuma, Stoffwechselkrankheiten, Frauenleiden und Erkrankungen
der oberen Luftwege.

Nicht zu den Kurkrankenhäusern rechnen die Tuberkulose- und
Rehabil itationskrankenhäu ser .
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

'oFK - Nr:

08K - ttr(n):
tll6

SONDERKRANKENHÄUSER FÜR PSYCHIATRIE UND
NEUROLOGIE

Begrl ff:

statistik/
Gültigkeitsze itraum Be gr i f f s inhaltr/linderungen im Ze itablauf ,/negr i f f sbez iehungen

Krankenhau s stat i st ik
o1 . 01 .53

B e g r i f f s i n h a 1 t : Die Sonderkrankenhäuser für
Psychiatrie und Neurologie r:mfassen die lGankenhäuser für
Psychiatrie (einschließlich der HeiI- und Pflegeanstalten),
die Krankenhäuser für Neurologie sowie die tkankenhäuser für
Psychiatrie und Neurologie.



Starrd: 03.01,79

StaLisEik der Ilerufe
des Gesundheits-
wesens
01.01.53

0lalt-l{r.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Zu den sonstigen Ärzten rechnen

hauptamLlich tätige Ärzte bei Betrörden und KörperschafEen des

öffenLlj.chen Rechts, in der l3tlndesvtehr, im Bundesgrenzscll-ttz

und Polizeidienst, in wissenschaftlich-theoret-isclten Insl-.il-ttl:en

sowie Werksärzte uncl sonsEige angestellte Ärzte in der Industrj.e
und Privatwirtschaft.

Die Angal>en über Arzte in der Bundeswehr (Sanitätsoffizi.ere)
sind unvollständig.

OFl( - r,rr:

Statlstische DaLenbank

- Def lnj.ti,onskatalog -

'GBK - llr(ni
407I

B egrl ff :

soNsrrcn Änztn

Begriffsinhalt/Änderungen im zeitablauf/negriffsbcziehungenStaEj.stik/
Gü I tigke.: j.ts;ze i- traum
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Wirtscha ftsrech-
nungen ausge -
wählrter privater
Haushalte
01.01.58

Blatt.l{r.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Die sonstigen Ausgaben je
Haushalt und Monat umfassen di-e Einkommen- und Vermögen-

steuern, die PfLichtbeiträge zur SoziaTversicherung und die
übrigen Ausgaben.

Zu den Einkommen- und Vermögensteuern rechnen u.a. die Lohn-
steuer, Einkommensteuer, Vermögensteuer, Iaufende Lasten-
ausgleichsabgaben und die Kirchensteuer.

Die Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung umfassen die
Pflichtbeiträge zvr geseEzlichen Krankenversicherung und
zvr gesetzlichen Renten- und Arbeitslosenversicherung.

Bei den übrigen Ausgaben handelt es sich u.a. um di'e Zinsen
auf Konsumentenkredite, Steuern (ohne Einkommen- und Ver-
mögensteuern), freiwillige Beiträge zur geseLzlichen Kran-
ken- und Rentenversicherung, Prämien für die private Kran-
kenversicherung und Kraftfahrtversicherung, Prämien für
private UnfaII- und sonstige Schadenversicherung, Beiträge
an Vereine, Parteien und Berufsvereinj-gungen sowie um Geld-
spenden und Übertragungen an andere private Haushalte-

B e g r i f f s b e z ieh un I e n : ImUnterschied zu
den sonstigen Ausgaben handelt es sich bei den Ausgaben füt
den Privaten Verbrauch (Wirtschaftsrechnungen ausgewählter
privater Haushalte) und bei den Käufen der in7ändischen
privaten Haushalte (Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen)
um Käufe von waren und Dienstleistungen für Konsumzwecke
sowie um unterstellte Käufe (2.B. Deputate, Mj-etwert der
Eigentümerwohnung) .

Statistische Datenbank

- Definitlonskatalog -
Begrl ff: DFI( - 1{r:

SONSTIGE AUSGABEN
GBI - ilr(n):

1 453

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begrif fsbeziehungen
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Statlstische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFK - llr:

68l( - ltr(n):
701

Begrl ff:

SONSTIGE BAUT"IASSNAHI4EN

statistik/
Gültigkeitsze itraum Begrif fsinhalt/Änderungen Im Zeitablauf./Begriff sbeziehungen

Statistik der
Baufertig-
stellungen
o1.o1.55

B e g r i f f s i n h a 1 t : Baumaßnahmen an bestehen-
den Gebäuden, wie Um- und Ausbauten, Erweiterungen und

Wiederherstel Iungen.

Anderungen im ZeL tablauf :

Bis einschl. 1967 wurden die zugänge an Wohnungen und Wohn-
räumen nach der Bruttomethode erfaßt und ausgewiesen. Ab
1968 erfolgt der Nachweis nach der Nettomethode. Daraus
folgt 2.8., daß vor 1968 die Teilung einer 6-ZLmmet-
Wohnung in 2wei 3-Zimmer-Wohnungen ein Zugang von zwei
Wohnungen und einen Abgang von einer wohnung bewirkte. '
Seit 1968 wird in diesem FaII nur noch eine Wohnung als
Nettozugang ausgewiesen.

Die Zahlen über Wohnungen insgesamt (Errichtung neuer
Gebäude und sonstige Baumaßnahmen) für die Jahre tris
einschl. t967 dürften mit den Zahlen ab 1968 weitgehend
vergleichbar sein, wenn die bis 1967 ausgewiesenen Zahlen
der VJohnungen um 4 B, die der Wohnräume um 2,5 * ver-
mindert werden.
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

0f l( - tlr:

GBK.tl
t255

n

SONSTIGE DARLEHEN EINSCHLIESSLICH I,ANDES-
KULTURDARLEI#N

Begrl ff:

St-atistik,/
Gültigkeitszeitraum Begrif fsinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

Statistik der'Boden- und
Kommunalkredit-
institute
o1 . 01 .62

Begri f fs inha 1t: VondenBoden-undKommunalkre-
ditinstituteten gewährte längerfristige Darlehen, die nicht in
erster Linie durch Hypotheken oder Kommunaldeckung gesichert
sind (sonstige Darlehen) sowie Darlehen, die durch Grundpfand-
rechte oder Kommunaldeckung gesichert sind und für Zwecke der
Verbesserung der Agrarstruktur gewährt werden (Landeskultur-
darlehen) .

Zu den sonstigen Darlehen rechnen z.B. alle Darlehen, die haupt-
sächlich durch abgetretene Forderungen, sicherheitsübertragungen
und verpfändete Wertpapiere gesichert sind. Nachgewiesen werden
auch die nicht verbürgten Teite von solchen Darlehen, die nur
zum Teil kommunalverbürgt sind.

Nicht zu den sonstigen Darlehen rechnen Kontokorrentkredite von
Instituten, die neben dem Boden- und Kommunalkreditgeschäft auch
das normale Bankgeschäft betreiben sowie gewährte'Schuldschein-
darlehen an Industrieunternehmen in privater Rechtsform und lndu-
striekredite an diese Unternehmen gegen Übereignunq und Verpfän-
dung von hlaren oder fnventar.

Landeskulturdarlehen dienen im wesentlichen der Finanzierung von
Maßnahmen der !{asserwirtschaft und' Bodenkultur, z-8. Be- und Ent-
wässerungen, Küstenschutz, Abwasserbeseitigung, Flurbereinigung,
V,riederaufforstung, Neu- und Ausbau landwirtschaftlicher wirt-
schaftswege.

Die 
^IeuausTeihungen 

umfassen die während des Berichtsmonats tat-
säChlictr neu gewährten (ausbezahl-ten) Landeskulturdarlehen und
sonstigen Dar1ehen.

Der Dar-Iehensbestand gibt den tatsächlichen umfang der Forderun-
gen aus LandeskulturdarLe'hen und sonstigen Darlehen am Monats-
ende an.
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GBK - tlr(n):
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Statistik,/
Gü I tigke itsze itraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

Volks- und Berufs-
zählung 1970

Be g ri ffs inh a1 t: Ehepaare, bei denenmindestens
ein Ehepartner weder evangelisch noch römisch-k,atholisch ist
(v91. ReJi gionszugehörigkeit) .
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Einkommensteuer-
statistik
01.01 .61

Begriffsinhalt:SonstigeEinkünftesindEinkünf-
te aus wiederkehrenden Bezügen, soweit sie nicht zu den Ejn-
künften aus Land- und Forstwirtschaft, den Ejnkünften aus Ge-

werbäbetriebi den Einkünften aus se-I.öst ändiger er»eit, den Ejn-
künften aus nichtseTbständiger Arbeit, den Ejnkünften aus Kapi-
taTvermögen rmd den Einkünften aus vermietung und verpachtung
gehören.

Zu den sonstigen Einkünften gehören u-a- auch die Teile von
Leibrenten soweit sie Erträge des Rentenrechts sind scwie Ein-
künfte aus zuschüssen und sonstigen Vorteilen, die als wieder-
kchrende Bezüge gewährt werden. Einbezogen sind ferner Einkünfte
aus spekulationsgeschäften, Einkünfte aus gelegentlichen Ver-
mittlungen und aus der Vermietung beweglicher Gegenstände'1)

Die sonstigen Einkünfte ergeben sich als Überschuß der Einnahmen
über die werbungskosten. Einnahmen sind dabei alIe Güter, die in
GeId oder Geldeswert bestehen. Werbungskosten sind Aufwendungen
zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen.2)

B e g r i f f s b e z te h u n g e n : Die sonstigen Einkünfte
der unbeschränkt Einkommensteuerpflichtigen sind zu unterscheiden
von den sonstigen Einnahmen (Wirtschaftsrechnungen ausgewählter
privater Haushalte). Diese Einnahmen je Haushalt und Monat um-
fassen die Einnahmen aus dem Verkauf im Haushalt erzeugter sowie
gebrauchter Waren, die Nettoeinnahmen aus der Erstattung von Aus-
gaben für geschäftliche (dienstliche) Zwecke, die Rückvergütungen
auf warenkäufe, die vermögensübertragungen sowie die Einnahmen,
die nicht dem Haushaltsbruttoeinkommen zugeordnet werden können
mit Ausnahme der Einnahmen aus der vermögensminderung und der
Kreditaufnahme. Zu beachten ist ferner, daß sich die Einkünfte
1m Sinne des Einkommensteuergesetzes als Überschuß der Einnahmen
über die l,Ierbungskosten ergeben. Von den sonstigen Einnahmen hin-
gegen sind Werbungskosten nicht abgesetzt.

1 ) Zu weiteren Einzelheiten siehe Einkommensteuergesetz
i.d.F. v. 15.8.1974 (BGBI. r s. 1993), §§ 22,23.

2) Zu weiteren Einzelheiten siehe ebenda, §§ I - 9a-
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Wirtschaftsrech-
nungen ausge-
wählter privater
Haushalte
o1. o1 .58

Begri f fs inhalt: DiesonstigenEinnahmen jeHaus-
halt und Monat umfassen die Einnahmen aus dem Verkauf im Haus-

halt erzeugter sowie gebrauchter Waren, die Nettoeinnahmen aus

der Erstattung von Ausgaben für geschäftliche (dienstliche)
Zwecke, die Rückvergütungen auf Warenkäufe, die Vermögensüber-
tragungen sowie die Einnahmen, die nicht dem I/aushaTtsbruttoein-
kommen zugeordnet werden können, jedoch ohne die Einnahmen aus

der Vermögensmindenrng und der Kreditaufnahme.

Anderungen im Zei tablauf: Biseinschl.
1975 sind in den sonstigen Einnahmen auch die Einnahmen aus Un-
tervermietung enthalten; sie rechnen ab 1976 zwn HaushaLtsbrutto-
einkommen.

B e g r i f f s b e z le h u n g e n : Die sonstigen Einnahmen
sind zu unterscheiden von den sonsti gen Einkünften (Einkommen-
steuerstatistik). Dies sind Einkünfte von unbeschränkt Einkommen-
steuerpflichtigen, die nicht den Einkünften aus Gewerbebetrieb,
Kapitalvermögen, Land- und Forstwj-rtschaft, nichtselbständiger
Arbeit, selbständiger Arbeit und aus Vermietung und Verpachtung
zugerechnet werden können. Dazu gehören z.B. die Einkünfte aus
Spekulationsgeschäften, aus gelegentlichen Vermj-ttlungen und aus
der Vermietung beweglicher Gegenstände. Zu beachten ist ferner,
daß sich die Einkünfte im Sinne des Einkommensteuergesetzes aIs
Überschuß der Einnahmen über die Werbungskosten ergeben. Von den
sonstigen Einnahmen hingegen sind !{erbungskosten nicht abgesetzt.

Im Unterschied zu den sonstigen Einnahmen umfassen die Hausha-Its-
bruttoeinkommen (Wirtschaftsrechnungen ausgrewählter privater
Haushalte) die Bruttoeinkommen aus unselbständiger Arbeit, die
Bruttoeinkommen aus Unternehmertätigkeit, die Bruttoeinkommen
aus Vermögen und die Einnahmen aus Einkommensübertragungen und
Untervermietung.
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B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewählte waren (Warenarten)

aus den warenklassen
1 Produktions-

Eilbericht
oL.oL.62

elektrische Bügelgeräte, Staubsauger,
räte, GeschirrspüImaschinen, C,eräte
Iung (RasierapParate usw. ) .

3538

3639

364t
3644
3647

3689

Bohnermaschinen, Küchenge-
zur Haut- und Haarbehand-

Rundze llenelemente
Elektrowärmegeräte
Elektromotorische
Wirtschaftsgeräte

Elektrische Haushalts-
kühImöbeI

Elektrische Haushalts-
waschmaschinen

Elektrische Leuchten
Elektrische Glühlampen
Entladungslampen
Sonstige elektrotech-
nische Erzeugnisse

Warenklasse 3516

" 3636

" 3637

it

n

ll

des Systematischen hlarenverzeichnisses für die Industriestati-
stik, Ausgabe 1970, die zu den Ter.brauchsgütern zählen'

Als Verbrauchsgmter gelten waren, die von der Indus.trie herge-
stellt werden, als technisch fertig (verbrauchsreif) angesehen
werden und überwiegend von den privaten Haushalten verbraucht
werden.

Im wesentlichen rechnen dazu:

nündzellenelemente und Batterien daraus,
elektrische Plattenkocher, Kleinherde, Elektrovollherde, Elektro-
Einbaugeräte, Warmhaltegeräte, Elektroback- und -bratgeräte,
Elektrokocher und -erhitzer, elektrische Heißwasserbereiter.
elektrische Heizlüfter und transportable Raumheizgeräte, elek-
trische Kleinwärmegeräte,

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFl( - Nr:

602,564,
2605

GBK .
2504,

n
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Begrl ff:
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2. Außenhandels-
statistik
01 .01 .60

Blatt-Nr.: 2

Haushaltskühlschränke, -gefrierschränke, -gefriertruhen,
Haushalts\,rasctunaschinen, Wäscheschleudern, Wäschetrockner,
Wohnraum- und Repräsentativleuchten,
Glühbirnen (bis 100 v{),
Fotoblitzbirnen,
sonstige elektrotechnische Erzeugnisse für den Haushalt.

Be gr i f f s i nha It : Wieunter 1

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung nach
dem V{arenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (WA) werden
auf die entsprechenden Positionen des Systematischen Warenver-
zeichnisses für die Industriestatistik (l,II) umgeschlüsselt.
Da im WI die Waren in erster Linie nach produktionswirtschaft-
lichen, im WA dagegen nach zolltechnischen (materialmäßigen)
Kriterien gegliedert werden, können sich bei der Gegenü,berstel-
lung geringfügige Abweichungen ergeben.

Die Aufteilung der Waren nach Verbrauchsgütern und Investitions-
gütern erfolgt in Anlehnung an die Warenauswahl, die zur Be-
rechnung des Index der industriellen Bruttoproduktion für In-
vestitionsgüter und Verbrauchsgüter getroffen wurde.

Anderungen im Ze:-tablauf : Derlndex
des Außenhandelsvolumens wird sowohl auf Basis 1962 = IOO (für
die Jahre von 1960 - 74) als auch auf Basis 1970 = 100 (für die
Jahre ab 1970) nachgewiesen. Bei der Umbasierung von 1962 auf
1970 wurde die zugrunde liegende Warenauswahl teilweise ab-
geändert.

Nur in der Warenauswahl auf Basis 1962 sind enthalten Dunstab-
zugshauben, Ventilatoren, TaschenlamPen und Hörgeräte-

Nur in der warenauswahl auf Basis 1970 sind enthalten wohnraum-
und Repräsentativleuchten, Tiefkühtschränke und -truhen mit
weniger als 250 I Kühlrauminhalt, Rundzellenbatterien, Haushalts-
Haartrockenhauben, Heizlüfter und Fotoblitzbirnen.

Statlstische Datenbank

- Definitionskatalog -

OFK - Nr:

GBK - ltr(n) :

602, 564, 2504,
2505

SONST I GE ELEKTROTEC HN ISC HE VERBRAUC HS GtJ'IER

Begrl ff:

Statistik,/
GüItigkeitszeitraum Begriff sinhatt/änderungen im Zeitablauf,/eegrif f sbeziehungen
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Begrl ff:

SONSTIGE FAHRZEUGE

Begrif fsinhalt,/Änderungen im zeitabtauf/Begrif f sbeziehungenStatistik/
cüItigke itsze i traum

Statistik der
Straßenverkehrs-
unfäIIe

B e g r i f f s i n h a I t : Zu den sonstigen Fahrzeugen

zählen straßenbahnen, Fuhrwerke (Tiergespanne), Eisenbahnen,

unbekannte Fahrzeuge sowie alle übrigen, nicht anderweitig

zuordenbare Fahrzeuge.
o1.o1.53

Im einzelnen werden alle Fahrzeuge erfaßt, die nicht den
Krafträdern und -rol7ern, Personenkraftwagen, Ktaftomni-
bussen und Obussen, Lastktaftwagen und zugmaschinen' Sondet-
kraftfahrzeugen, Mopeds und l'lofas oder Fahrrädern zurechen-
bar sind.

Nachgewiesen werden Personen, die als Führer oder Mitfahrer
dieser Fahrzeuge bei straßenverkehrsunfällen verletzt (ver-
letzte Petsonen) oder getöteL (getötete Personen) wurden'
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Gü I tigkeitsze itraum Begrif f sinhalt./Änderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

1 Produktions-
Eilbericht
oL.ol.62

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewählte Waren (Waren-

arten) der Warengruppen

Steine und Erden Warengruppe 25

Wasserfahrzeuge " 34

Feinmechanische und " 37
optische Erzeugnisse;
Uhren

Eisen-, Blech- und Metall- r' 38
waren

Musikinstrumente, Spiel- " 39
waren, Turn- und Sport-
geräte, Schmuckwaren,
bearbeitete Edelsteine

Glas und Glaswaren " 52

Holzwaren " 54

des Systematischen Warenverzeichnisses für die Industrie-
statistik, Ausgabe 1970, die zu den Investitionsgütern zäh1en.

AIs Investitionsgüter gelten Waren, die von der Industrie herge-
stellt werden, a1s technisch fertig (investitionsreif) angesehen
werden und die überwiegend von Unternehmen oder vom Staat als
Anlagegüter gekauft werden.

Zu den sonstigen im Index erfaßten Investitionsgüter rechnen
im einzelnen:
- aus der Warengruppe Steine und Erden:

Fertigbauten im Hochbau (Fertighäuser, 1- und 2- geschossig),
Wohnbauten, 3- und mehrgeschossig, sonstige Hochbauten (Schulen,
HaIIen, Garagen usw.) aus Pertigteilen, jeweils überwiegend
aus Beton sowie die dazugehörigen tlontagearbeiten;

aus der Warengruppe Wasserfahrzeuge:
See- und Küstenfahrgast- und Frachtschiffe,
Seeschlepper, seegehende Eisbrecher und seegehende
Bergungsschi ffe,

Binnenfahrgast- und -frachtschiffe mit Eigenantrieb,
Binnenfrachtschiffe ohne Eigenantrieb,
Binnenschlepper, -bergungsschiffe, -ei-sbrecher und Hafen-
schiffe mit nigenantrieb,

2

I

I
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Fischereischiffe ,
Behörden- und Sonderschiffe,
Boote und Jachten (mit Motorantrieb),
Schwimmbagger, -docks, Pontons,
Reparatur-, Montage- und Umbauarbeiten;

aus der Warengruppe feinmechanische und optische
Erzeugnisse, Uhren:
Mikroskope und Lupen,
Ferngläser, Fernrohre, astronomische Geräte,
optische Meßinstrumente,
Projektions- und Kinogeräte,
Geräte für Navigation, Hydrologie und Meteorologie, Fein-
waagen, geophysikalische Geräte, Schwingungsmeß- und Werk-
stoffprüfgeräte, Feinmeßinstrumente, Lehrmittel und
Laborgeräte,

AtemschutzgeräLe ,
medizinische Geräte (nicht Instrumente),
technische Uhren;

aus der warengruppe Eisen-, Blech- und Metallwaren:
Pistolen und Revolver,
Großküchengeräte, Wasserheizer, Gas- und Einbaugeräte,
Haushalts-, Küchen- u.ä. C,eräte aus Stahlblech (teilweise),

Geräte und Bedarfsartikel für die Landwirtschaft aus
Stahlblech,

Lager- und TransportbehäIter aus Stahlblech,
Sonderausstattungen aus Stahlblech, Blechkonstruktionen,
MöbeI aus Metallrohren und -profilen, Stahldrahtmatratzen,
Metallbettstellen ,

Geräte und Bedarfsartikel aus NE-Metallblech (teilweise),
Einrichtungsgegenstände (Schreibtische, Schränke, Regale usw-)
aus Stahl- und NE-MetaIIbIech,

Spezialbedarfsartikel verschiedener Art (teilweise) ;

aus der Warengruppe Musikinstrumente u.ä.:
Musikinstnmente (FIü9eI, Harmonien, l'lusikwerke, Saiteninstru-
mente, Schlag- und Blasinstrumente), Geräte für Turnen
und Glmnastik;

aus der WarengruPPe

Getränkeflaschen ab

GIas und Glaswaren:
150 cm3 rnhalt;

aus der WarengruPPe Holzwaren:
Holzbauten und Holzkonstruktionen,

3
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Büromöbel, Schulmöbel, Gestühl aus HoLz,
Spezialmöbel und Innenausbauten aus HoLz,
Kabel- und Seiltrommeln,
technische und gewerbliche Geräte aus Holz,
l,lontagen von Fertighäusern und sonstigen Hochbauten aus Holz.

2 Außenhandels-
statistik
o1.o1.60

Be gri f f s i nhal t : Wie unter 1 j edoch

ohne

ohne

ohne

aber

die itaren aus der I{arengruppe Steine und
Erden (Fertigbauten im Hochbau),
Großküchengeräte, Wasserheizer, Gas-, Einbaugeräte
und Innenausbauten aus HoIz,
die an den Gütern der jeweiligen warengrupPen
vorgenounenen Reparatur- und Montagearbeiten,
zusätzlich Teile der Warengruppe Luftfahrzeuge.

Aus der warengruppe Luftfahrzeuge sind einbezogen

Segelflugzeuge, Sport- und Übungsflugzeuge, Geschäfts-
und Reiseflugzeuge, Transportflugzeuge (Personen und
Güter), Hub- und Tragschrauber,

Kolbenmotoren für Luftfahrzeuge, Turbinen-Motoren
für Luftfahrzeuge,

Ballons, Luftschiffe, Fallschirme und Anschnallgurte,
sonstige Rettungs- und Sicherheitsgeräte,

Bodengeräte (Startgeräte, Geräte für Flugausbildung u.a.)
Reparatur- und Montagearbeiten.

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung nach
dem lrlarenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (WA) werden
auf die entsprechenden Positionen des Systematischen warenver-
zeichnisses für die rndustriestatsistik (Wr) umgeschlüsselt- Da
im wI die Waren in erster Linie nach produktionswirtschaftlichen,
im WA dagegen nach zolltechnischen (materialmäßigen) Kriterien
gegliedert werden, können sich bei der Gegenrjberstellung ge-
ringfügige Abweichungen ergeben.

Die Aufteilung der Waren nach Verbrauchsgütern und Investitions-
gütern erfolgt in Anlehnung an die Warenauswahl, die zur Be-
rechnung des Index der industriellen Bruttoproduktion für In-
vestitionsgüter und Verbrauchsgüter getroffen wurde.

4-

t_
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Anderungen im ZeL tablauf: Derlndex
des Außenhandelsvolumens wird sowohl auf Basis 1962 = loo (für
die Jahre 1960 - 74) als auch auf Basis l97o = 1@ (für die
Jahre ab 1970) nachgewiesen. Bei der Umstellung des Index von
Basisjahr 7962 auf Basisjahr 1970 wurden bei der warenauswahl
eine neihe von Anderungen vorgenommen. Nur in der Warenauswahl
auf Basis 1962 sind im wesentlichen enthalten:
sattlerwaren, schutzhandschuhe, Treibriemen und Förderbänder,
Leitungsmaste aus Ho;,z, Bahnschwellen aus HoLz, Fässer aus HOlz,
hlaren aus feuerfesten stoffen, aus steingut und PorzelIan,
spundwandstahl, oberbaumaterial für Bahnen, stahlbaukonstruk-
tionen (teilweise),

Druckwasserkessel, Heizkörper aus Stahl, Werkzeuge, Motor-
spritzgeräte, Druckplatten, handbetriebene werkzeugrnaschinen,

photographische Apparate und Laborausrüstungen,
optische Scheinwerfer und Instrumente,
medizinische Instrumente, Thermometer, Druck-, Durchflußmeß-
geräte, Regler, Gas- und Vrlasserzähler, Tachometer u.ä. Zähler,
t'likrophone, Leucht-, Signalpistolen u -ä. ,

wanduhren, nichtelektrische wecker, Registrj-er- und stempeluhre
Zeichentische, Sitzmöbel (nicht mit Gestell aus Metall
oder Holz),

Karusselle, Schaufensterfiguren, Schneiderpuppen'

Nur in der Warenauswahl auf Basis 1970 sind im wesentlichen
enthalten:
Verschalungen aus HoLz,
C,e tränke f Iaschen,
TransportbehäIter aus Eisen, stahl oder Aluminium, Paletten u.ä-
Transportmittel aus Eisen oder Stahl,

Triebwerke für Luftfahrzeuge (Kolben- und Turbinenmotoren),
Luftschiffe, BaIIone,
SegeIf lugzertge,
Motorboote und -jachten, Ruderboote,
Koch-, Back-, Grill- u.ä. Geräte für Großküchen,
Ferngläser und Fernrohre für den Handgebrauch, Schmalfilmkameras,
Lupen u.ä., Entfernungrsmesser, vorführapParate für Filme unter
16 mm, Stehbildbetrachter, Stehbildwerfer,

nautische, meteorologische, ozeanographische und hydrologische
Instnmente, Hygrometer,

Sauerstoffgeräte (Atemschutzgexäte u.ä- ),
nichtelektrische Zeitauslöser,
Musikinstrumente (FIügeI, Cembalos, Saiten-, BIas-, Schlagin-
stn:mente),

5
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Sitzmöbel mit Metallgestell, Stahldrahtmatratzen, Betten
aus unedelen l,letallen,

Schulmöbel aus Ho1z,
Turn- und Sportgeräte.
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Begriffsinhalt:
Warengruppen

Bergbauliche Erzeugnisse
MineralöIerzeugnisse
Steine und Erden
Mas chinenbauerzeugn j- s se

lrlasserfahrzeuge
Feinmechanische und oPtische
Erzeugnisse; Uhren

Eisen-, Blech- und Metall-
waren

Blatt-llr.: 1

Ausgewählte waren aus den

Warengruppe 2t
"22
"25
"32
"34
"37

1 Produktions-
Eilbericht
01 .01 .62

38

Musikinstrumente, Spielwaren, " 39
Turn- und SPortgeräte,
Schmuckwaren, bearbeitete
Edelsteine

Feinkeramische Erzeugnisse " 51

Glas und Glaswaren " 52

Holzwaren " 54

Papier- und PaPPewaren " 56

Druckereierzeugnisse " 57

Kunststofferzeugnisse " 58

Gummi- und Asbestwaren " 59

LedeI*laren " 62

des Systematischen Warenverzeichnisses für die Industriestatis
Ausgabe 1970, die zu den Verbrauchsgütern zählen.

Als Verbrauchsgüter gelten waren, die von der Industrie herge-
stellt werden, als technisch fertig (verbrauchsreif) angesehen
werden und überwiegend von den privaten Haushalten verbraucht
werden.
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Im wesentlichen rechnen dazu:

- aus der Warengruppe Bergbauliche Erzeugni-sse:
Steinkohlen- und Braunkohlenbriketts, Brenntorf;

- aus der Warengruppe MineralöIerzeugnisse:
Motorenbenzin,
leichtes HeizöI;

- aus der Warengruppe Steine und Erden:
Schiefertafeln, Figuren und Plastiken aus Gips, Grabsteine;

- aus der Vrlarengruppe Maschinenbauerzeugnisse:
Haushaltsnähmaschinen ;

- aus der Warengruppe Wasserfahrzeuge:
Segelboote und -jachten;

- aus der Warengruppe feinmechanische und optische Erzeugnisse,
Uhren:

Brillenfassungen aus Metall, Sonnenbrillen, Futterale,
Fotoapparate, Stative, Belichtungsmesser,
Reißzeug, Rechenschieber,
Kleinuhren (Taschen-, Armbanduhren u.ä. )

Großuhren (ohne technische Uhren) (Wecker, Stand-,
Küchenuhren) ;

- aus der lrlarengruppe Eisen-, Blech- und Metallwaren:
Sport- und Jagdgewehre, Munition,
Raumheizöfen, Kohlenherde, Gasherde,
Haushalts-, Küchen- u.ä. Geräte (ohne Großküchengeräte),
Autofeuerlöscher, Vorhänge- und Fahrradschlösser, elektri-
sche Ausrüstungen für Fahrräder, Sicherheitsgurte,

Klapp- und Taschenmesser, feine Scheren,
Naß-Rasierapparate ,
Tafelwerkzeuge, Bestecke u.ä. Tischgeräte,
Haushaltsmaschinen und verwandte Geräte (ohne elektromotori-
sche) (Kaffeemühlen, Personenwaagen, Handraserunäher u.a.),

Tafelgeräte (Schalen, Platten, Kannen u.ä.),
Taschen- und Tischfeuerzeuge,
Haushaltsdrahtwaren,
Handarbeitswerkzeug (Näh-, Strick-, Sj-cherheits- tr.a.
Nadeln, Nähzubehör),

Garderoben, Kleiderablagen,
Abzej-chen, Medaillen u.ä. ,
Fr.illfederhalter, Kugelschreiber, Dreh- und Druckbleistifte;

3

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFK - Nr:

SONSTIGE IM INDEX ERFASSTE VERBRAUCHSGTITER

Begrl ff :

GBK - tlr(n):
2605, 60l, 564, 2604

sratistik/
Gü1 tigke itszeitraum Be gr i f f s inhal t,/Änderungen im Ze itabl auf /Be gr i f f sbe z iehungen



Stand: 18.07.79 Blatt-l{r.: 3

- aus der V'TarengruPpe Musikinstrumente, Spielwaren,
Turn- und Sportgeräte, Schmuckwaren, bearbeitete
Edelsteine:

Klaviere, Harmonikas,
Spielwaren aus Blech, HoLz, Stoff und FelI, Papier und Pappe'
Kinderräder und -roller, Puppen, Christbaumschmuck,
Sportgeräte (für Rasen-, Tennj-s, Eis-, Winter-, Berg-, Angel-
sport, für Leicht- und Schwerathletik),

Schmuckwaren und schmuckähnliche Erzeugnisse (aus Edelmetal-
Ien, Perlen, Edelsteinen, Modeschmuck) ;

- aus der WarengruPpe Feinkeramische Erzeugnisse:
Geschj-rr , Haushaltsgeräte , Toilettengegenstände '
Figuren, Einrichtungs-, Schmuck- und Zj'ergegenstände aus
Porzellan, Steingut, Steinzeug und Ton,

KacheIöfen;
- aus der WarengrupPe Glas und Glaswaren:

Haushaltskonservengläser, .

Haushalts- und Wirtschaftsglas, auch veredelt,
Fieberthermometer, Erzeugnisse aus Glaskurzwaren, Spiegel;

- aus der WarengruPPe Holzwaren:
Stöcke aus Holz (Schirm-, Spazier-, Krankenstöcke
u.ä. ) ,

Haushaltsartikel und Küchengeräte aus HoIz,
Holzschuhe, SchuhsPanner,
Handwagen, kunstgewerbliche Gegenstände,
Korbwaren (nicht Korbmöbel), Basttaschen,
Rasierpinsel, Grob- und Feinbürsten, Besen, zahnbürsten'
Naturschwämme, waren aus mineralischen Schnitz- und Form-
stoffen;

- aus der WarengrupPe Papier- und Pappeh'aren:
buchbinderischhergestellteErzeugnisse(Bücher'Atlanten'
Zeitschriften, Kaialoge, Kalender, Alben, MaPPen u'ä')'

Schulhefte, Ringbucheinlagen, zeichen- und Lernmittel'
BriefmaPPen, Schreibblöcke,

Zeltstof fwatter^raren (Papiertaschentücher u'ä' ) '
Filterpapiervraren, KrePp-Papierwaren, Schnittmusterbogen'
Toilet.tenPaPier,

Karnevals- und Festartikel, sonstige Papiererzeugnisse
(zigarettenpaPier u.ä. ) ;

- aus der Warengruppe Druckereierzeugnisse:
Biicher, Zeitungen, Zeitschriften, Kunstdruckblätter und

-karten, sonstige Druckereierzeugnisse (Snielkarten, Noten,
Landliarten u.ä. ) ;
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- aus der $larengruppe Kunststofferzeugnisse:
Schuhe, Regenschutzbekleidung, Schürzen u-ä. aus Kunststoff,
Haushalts-, wirtschafts- und Gebrauchsartikel aus Kunststoff,
Waschbecken und -wannen, Badewannen aus Kunststoff,
Möbe1 aus Kunststoff,
Schmuckwaren, Schlauchboote, Luftmatratzen;

- aus der WarengruPPe Gummi- und Asbestwaren:
Fahrrad-, Kinderroller-, I'lopedbereifungen,
Weichguruniwaren für Lebensmittelkonservierung,
Schutzmittel und andere Tauchgummiwaren,
Schwarnm- und Schaurng,ummiartikel,
Spiel-, sport- und Campingartikel aus Gummi;

- aus der WarengruPPe Lederwaren:
Feinsattlerwaren (nand- und Reisekoffer, Taschen, MaPpen,
Ranzen) ,

Feintäschner- und Galanteriewaren (cürtel, Hand- und Umhänge-
taschen, Etuis, Portemonaies, Brieftaschen u.a.) aus Leder,
Kunstteder, textilen Ge\ileben oder sonstigen Stoffen,

Lederhandschuhe, Rucksäcke, Zelte.

B e g r i f f s i n h a I t : V'Iie unter 1., aber ohne

Figuren aus Plastik und GiPs,
Sportgeräte für Leicht- und Schwerathletik,
Fahrrad-, Kinderrotler- und Mopedbereifungen,
Feuerwerksartikel ,

Waren aus echten Perlen.

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung nach
dem !{arenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (WA) werden au
die entsprechenden Positionen des Systematischen Warenverzeich-
nisses für die Industriestatistik (WI) umgeschlüsselt. Da im WI
die waren in erster Linie nach produktionswirtschaftlichen, im
WA dagegen nach zolltechnischen (materialmäßigen) Kriterien
gegliedert werden, können sich bei der Gegenüberstellung gering-
fügige Abweichungen ergeben.

Die Aufteilung der Waren nach Verbrauchsgütern und Investitions-
gütern erfolgt in Anlehnung an die Warenauswahl, die zur Be-
rechnung des Index der industriellen Bruttoproduktion für In-
vestitionsgüter und Verbrauchsgüter getroffen wurde.

2 Außenhandels-
statistik
01 .01 .60

I

-5
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Anderungen im Zet tablauf: Derlndex
der Außenhandetsvolumen wird sowohl auf Basis L962 = loo (für
die Jahre 1962 - 74) als auch auf Basis 1970 = 100 (für die
Jahre ab 1970) nachgewiesen. Bei der Umstellung des rndex von
Basis 1962 auf Basis 1970 wurden bei der zugrunde liegenden
warenausvrahl einige linderungen vorgenomnen'

Nur zur warenauswahl auf Basis 1962 rechnen im wesentlichen
SchüIer-Farbkästen, Schreibtinte, Feuerwerksartikel, Fackeln,
öIofenanzünder, PIan-, RolI- und Schmalfilme, Tischdecken aus

PVC, Brennholz, Korbmacherwaren aus IIoIzsPan, PapiertaPeten'
Briefrrmschläge,medizinischeGummistrümpfe,Arbeitsschuheaus
Kautschuk, Schuhe aus HoIz, elektrische Leuchten aus Porzellan'
Konservengläser für gewerbliche Nutzung, waren aus echten Per-
IenrStecknadelnrnichtelektrischeHej-z-undKochgeräte'sani-
täre und hygienische Artikel aus Aluminium, Messer mit fest-
stehender Klinge, Haushaltskühlschränke (teilweise), segelflug-
zeuge, Motorboote und -jachten, Ruder-SPortboote' Brillenglä-
ser, Kontaktschalen, Brillenfassungen aus Kunststoff' Fernglä-
ser und Fernrohre für den Handgebrauch, schmalfilmkameras,
-vorführgeräte, stehbildbetrachter und -werfer, Lichtbj-Idwände,
orthopädische Apparate und Vorrichtungen, Prothesen, t'lusiki.n-
strunente, (Flügel, cembalos, Saiten-, BIas-, Schlaginstrumen-
te), unbespielte Magnettonbänder, Korbmöbel, Matratzen aus
Schaumgurmni, Korallen und waren daraus, Geräte für Turnen und
clmnastik, für Leicht- und Schwerathletik, Faser-' Tusche-
schreiber, Federhalter, Kugelschreiberminen, Blei-' KoPier- und
Farbstifte, ZLgareLhenspitzen, Mundstücke, Parfrimzerstäuber'

Nur zur Warenauswahl auf Basis 1970 rechnen im wesentli-chen
Steinkohlenbriketts, Brenntorf , Motorenbenzin' Ieichtes HeizöI'
waschbecken und -wannen, Badewannen aus Kunststoff, HaushaltS-'
wirtschafts- und Gebrauchsartikel aus Kunststoff , schmuckwaren
aus Kunststoff , sChlauchboote, Luftmatratzen, spezialsPort-
handschuhe,SchuhspannerrToilettenpapier,Alben'ZelLlaqeraus-
rüstungen, CoId- und Silberschmiedwaren, Strick- und Häkel-
nadeln,Handfeuerlöscher,Sicherheitsgurte'Kleinbildkameras'
Reißzeuge, Rechenstäbe, elektrische Wanduhren' Munition' Spiel-
zeug aus Kautschuk, Gesellschaftsspiele'
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B e g i L t f s i n h a I t : Ausgewählte l{aren (Warenarten)

aus der V,Iarengruppe

Maschinenbauerzeugnisse warengruppe 32

des Systematj-schen warenverzeichnisses für die Industriesta-
tistik, Ausgabe 1970, die zu den rnvestitionsgütern zählen, so-
weit sie nicht zu den MetaTLbearbeitungsmaschinen, den Land-
wirtschaftl-ichen Maschinen, den Nahrungsmittel-naschinen und

Maschinen für verwandte Gebiete der NahrungsmittelhersteTlung
oder zu den ?extil.- und Nähmaschinen, Schuh- und Lederindustrie-
maschinen rechnen.

Als Investitionsgrriter gelten Waren, die von der Industrie her-
gestellt werden, a1s technisch fertig (investitionsreif) ange-
sehen werden und die überwiegend von Unternehmen oder vom Staat
a1s Anlagegüter gekauft werden.

Im wesentlichen zählen dazu:
Hütten- und lrlalzwerkseinrich-
tungen

Industrieöfen
Gießereimaschinen (ohne Guß-
modelle)

Prüfmaschinen
Holzbe- und -verarbeitungs-
maschinen, auch Werkzeug-
maschinen zum Bearbeiten
von Kork, Bein, Hartkaut-
schuk, Kunststoff und ähnli-
chen harten Stoffen

Autogengeräte und -maschinen
Lokomotiven
Dieselmotoren (ohne solche
für Kraftfahrzeuge)

andere Motoren und Kraft-
maschinen

Kesseldampfmaschinen
Dampfturbinen

warenklasse 32L3

32t4
32t5

32t6
32t7

3219

322t
3223

3225

3226

3227

I

I

tl

tl

I -2-

I
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Wasserkraftmaschinen
Verbrennungsturbinen

(einschl. Zubehör)
Verdichter und Vakuum-
pumpen, Druckluftge-
räte und -werkzeuge
(ohne -bremsen)

Iufttechnische Einzel-
apparate und Anlagen

gewerbliche Kühlmöbe1
und -geräte, Kältema-
schinen und -anlagen

FIüssigkeitspumPen
Maschinen für die Verar-
beitung von Gummi und
Kunststoff

Maschinen für die Bau\.rirt-
schaft

Maschinen für die Baustoff-,
Keramik- und Glasindustrie

Maschinen und Einrichtungen
für den Bergbau (einschl.
Erdölbohranlagen)

Trocknungsanlagen und
-maschinen

Einzelapparate und -maschi-
nen für die Chemische und
verwandte Industrie

Anlagen für die Chemische
und verwandte Industrie

I{aren- und Leistungs-
automaten

Groß- und Schnellwaagen
Krane und Hebezeuge

Warenklasse 3228
" 3229

It 323t

3232

It 3233

ll 3234
3235I

tt 3235

tt 3237

tt 3238

tt 3239

3251

ll 3252

3253

It 3254
3255

3
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Serienhebezeuge und hand-
betriebene Krane sowie
Flurförderzeuge

Warenklasse 3256

Gleis- und Drahtseil-
förderer

3257

Stetigförderer
Aufzüge
Papier- und Druckerei-
maschinen

Wäscherei- und verwandte
Maschinen für gewerb-
liche Zwecke

Feuerwehrgeräte
Ei senbahns j-cherungs -

anlagen
Getriebe (nicht Zahn-
räder)

sonstige fachlich nicht
unterzubringende Maschi-
nenbauerzeugni sse

Geldschränke und Tresor-
anlagen

Geräte für ölhydraulische
Anlagen und pneumatische
Steuerungen

Montagen

ll 3258

3259

326L

3268

I

32'7 t
3272

3276

3279

il 328r

I 3283

il 3297

Bei sämtlichen Warenklassen sind die zugehörigen Zubehör-,
Einzel- und Ersatzteile nicht mit einbezogen (ausgenommen
Zubehör bei Verbrennungsturbinen) .

2 Außenhandels-
statistik
01 .01 .70

Begriffsinhalt
Montagearbeiten.

Wie unter 1., aber ohne

4
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Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung nach
dem Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (WA) werden
auf die entsprechenden Positionen des Systematischen Vüarenver-
zeichnisses für die Industriestatistik (WI) umgeschlüsselt.
Da im WI die waren in erster Linie nach produktionswirtschaft-
lichen, im WA dagegen nach zolltechnischen (materialmäßigen)
Kriterien gegliedert werden, können sich bei der Gegenüber-
stellung geringfügige Abweichungen ergeben.

Die Aufteilung der Waren nach Verbrauchsgütern und Investitions-
gütern erfolgt in Anlehnung an die Warenauswahl, die zur Be-
rechnung des Index der industriellen Bruttoproduktion für In-
vestitionsgüter und Verbrauchsgüter getroffen $rurde.

B e g r i f f s b e z i e h u n g e n : Sonstige Maschinen-
bauerzeugnisse und sonsti ge Maschinen und maschinelle AnTagen
(Außenhandelsstatistik) sind teilweise unterschiedlich abge-
grenzt. Nur zu den sonstigen Maschinenbauerzeugnissen zählen im
wesentlichen Dieselmotoren, Darnpfkraftmaschinen und Dampftur-
binen für den Schiffsantrieb, Wasserkraftmaschinen, verschiedene
Arten von F1üssigkeitspumpen, Groß-Kompressoren, Rohrpostanla-
gen, Maschinen zur Herst,ellung von F\rßbodenbelag, stufenlose
Getriebe und auf Ll«{-Fahrgestellen montierte Krane und Bagger.

Nur zu den sonstigen Maschinen und maschinellen Anlagen rechnen
im wesentlichen Büromaschj-nen, Datenverarbeitungsgeräte und
-einrichtungen, Maschinen für verwandte Gebiete der Nahrungs-
mittelh.erstellung, Ackerschlepper mit mehr als 7,5 PS und mehr
a1s 1 I Hubraum sowie sonstige volIständige Fabrikationsein-
richtungen.
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Außenhandels-
statistik
o1.01 .60 -
31.t2.74

Blattdr.: t

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewählte Waren (Waren-

nummern) des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik,
die im wesentlichen den Warengruppen

Maschinenbauerzeugnisse Warengruppe 32

Büromaschinen; Datenver- " 50
arbeitungsgeräte und
-einrichtungen

des Systematischen warenverzeichnisses für die Industrie-
statistik, Ausgabe 1970, entsprechen und zu den fnvestitjons-
gütern zählen, soweit sie nicht zu den MetaTlbearbeitungs-
maschinen, den Landwirtschaftlichen Maschinen und Ackerschleppetn
den rvaschj nen für die Nahrungsmittelindustrie oder zu den

Textil-, Näh-, Schuh- und Ledermaschinen rechnen.

Als Investitionsgüter gelten waren, die von der Industrie herge-
stellt werden, als technisch fertig (investitionsreif) ange-
sehen werden und die ü.berwiegend von Unternehmen oder vom Staat
als Anlagegnrter gekauft werden.

Im wesentlichen zäh1en dazu:
Hütten- und Walzwerkseinrichtungen,
Industrieöfen,
Gießereimaschinen,
Prüfmaschinen,
HoIzbe- und -verarbeitungsmaschinen,
WerkzeugTmaschinen zum Bearbeiten von Kork, Bein, Hartkautschuk,
Kunststoff und ähnlichen harten Stoffen,

Autogengeräte und -maschinen,
Lokomotiven,
Kesseldampfmaschinen und Dampfturbinen (ohne solche für den
Schiffsantrieb) ,

Verbrennungs turb j-nen,

Verdichter und Vakuumpumpen (ohne Groß-Kompressoren),

Druckluftgeräte und -werkzeuge,

-2-
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Lufttechnische Einzel-Apparate und Anlagen,
gewerbliche Küh1möbel und -anlagen,
KäItemaschinen und -anlagen,
verschiedene Arten von Flüssigkeitspumpen,
Maschinen für die Verarbeitung von Gummi und Kunststoff,
Maschinen für die Bauwirtschaft,
Maschinen für die.Baustoff-, Keramik- und Glasindustrie,
Maschinen und Einrichtungen für den Bergbau,

Trocknungsanlagen und -maschinen,
Einzelapparate und -maschinen sowie Anlagen für die chemische

und verwandte Industrie,
Vüaren- und Leistungsautomaten,
Groß- und Schnellwaagen,
Krane und Hebezeuge (ohne auf LKW-Fahrgestellen montierte),
Serienhebezeuge und handbetriebene Krane sowie Flurförderzeuge,
Gleis- und Drahtseilförderer, Stetigförderer (ohne Rohrpost-
anlagen), Aufzüge,

Papier- und Druckereimaschinen,
!{äscherej-- und ve:r'randte Maschinen für gewerbliche Zwecke,

Feue rwehr ge räte, E i senbahns i che rungs anI agen,

Getriebe (nicht stufenlose) r

C,e1dschränke und Tresoranlagen,
c,eräte für ölhydraulische Anlagen und pneumatische steuerungen,

Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und -einrichtungen,
Ivlaschinen für verwandte Gebiete der Nahrungsmittelindustrie,
Ackerschlepper mit mehr als 7,5 PS.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFI( - tlr

GBK - tlr(n):
564, 2604

SONSTIGE MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN

Begrl ff:

Statistik,/
Gü I tigkeitsze i traum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

3



Stand: 18 .o7 .79 Blatt-llr.:3

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung
nach dem Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (WA)
werden auf die entsprechenden Positionen des Systematischen
Warenverzeichnisses für die Industristatistik (WI) umgeschlüs-
se1t. Da im WI die Waren in erster Linie nach produktionswirt-
schaftlichen, im WA dagegen nach zolltechnischen (material-
mäßigen) Kriterien gegliedert werden, können sich bei der
Gegenüberstellung geringfügige Abweichungen ergeben.

Die Aufteilung der hlaren nach Verbrauchsgrutern und Gebrauchs-
gütern erfolgt in Anlehnung an die Warenauswahl, die zur Be-
rechnung des Index der industriellen Bruttoproduktion für In-
vestitionsgüter und Verbrauchsgüter getroffen wurde.

Begrif f sbeziL ehungen: ZurAbgrenzunggegen-
über den sonstigen Maschinenbauerzeugnissen (Außenhandels-
statistik) siehe dort.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

t)FK - Nr:

GBK - tlr(n):
564, 2604

SONSTI@ MASCHINEN UND MASCHINELLE A}ILA@N

Begrl ff:

Statistik,/
Gü t tigke itsze itraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf ,/Begrif fsbeziehungen



Stand: 25 .o4.79 Blatt.llr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFK - Nr:

GBl( - }I
Lt26

Begrl ff:

SONSTIGE NAHRUNGSMITTEL

statistik/
Gültigkeitszeitraum Begri f f s inhalt/Änderungen im Ze itablauf ,/Begr i f f sbez iehungen

Statistik der Ver-
braucherpreise
ot.ol.62

B e g r i f f s i n h a 1 t : Sammelposition, die
Nahrungsmittel ohne .besondere ernte-, saison- und wittetungs-
abhängige Nahrungsmittel umfaßt.

Die sonstigen Nahrungsmittel umfassen:
Fleisch und Fleischwaren,
Fische und Fischwaren (ohne Frischfisch),
Milch, Butter, Käse,

Speisefette und -ö1e,
Brot und Backwaren,
Mehl, Nährmittel, Kartoffelerzeugnisse,
Gemüse- und Obsterzeugnisse (ohne Frischgemüse und Frischobst),
Zucker, Süsswaren,

Gewürze und ähnliche Back- und Speisezutaten,
alkoholfreie Getränke.

Als besondere ernte-, saison- und witterungsabhängige
Nahrungsmittel gelten Kartoffeln, Frischgemüse, Frisch-
obst (einscht. Südfrüchte), Frischfische und Eier.

Die Genußmittet und der Verzehr in Gaststätten zählen
nicht zu den sonstigen Nahrungsmitteln.

Die sonstigen Nahrungsmittel rrtfassen ausgewählte Positionen
aus dem Systematischen gtarenverzeichnis für den privaten Ver-
brauch, Ausgabe 1963.



Stand: o5 .o2.79 Blatt-tlr.:1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

t)FK - Nr:

GBK - Nr(n):

1133

8egrl ff:

SONSTI GE NICHTERWERBSTATI GE

sratistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt,/Änderungen im Zeitablauf,/eegriff sbeziehungen

Wohngeldstatistik
o1.o1.65

B e g r i f f s 1 n h a 1 t : Personen, die keine auf Erwerb

gerichtete Tätigkeit ausüben rrnd nicht zu den P.entnetn und

Pensionären rechnen.

Dazu zählen z.B. die Empfänger von Sozialhilfe und von Kriegs-
opferfürsorge, Arbeitslose sowie SchüIer und Studenten.

Nachgewiesen werden wohngeldempfänger(haushalte), deren Haus-
haltsvorstände zu den sonstigen Nj-chterwerbstätigen rechnen.
AIs Haushaltsvorstand gilt dasjenige Familienmitglied, das im
Zeitpunkt der Antragstellung auf Wohngetd den größten Teil der
Unterhaltskosten für die zum Haushalt rechnenden Familienmit-
glieder trägt.
B e g r i f f s b e z ie h un g e n : ImUnterschied zu den
sonstigen Nichterwerbstätigen umf assen die lVich terwet bspet Sonen
(Volks- und Berufszählung 1970, Mikrozensus) auch Kinder sowie
nichterwerbstätige Rentner und Pensionäre, sofern diese sich im
Berichtszeitraum um keine Arbeitsstelle bemühen, Rentner und
Pensionäre, die im Berichtszeitraum eine Arbeitsstelle suchen,
rechnen in der Volks- und Berufszählung und im Mikrozensus nicht
zu den Nichterwerbspersonen, sondern zu den ErwetbsTosen (Volks-
und Berufszählung 1970) .

Sozialhilfeempfänger, Empfänger von Kriegsopferfürsorge, Ar-
beitslose sowie SchüIer und Studierende, die im Berichtszeit-
raum auch nur geringfügige oder aushilfsweise Erwerbstätigkeiten
ausüben, rechnen in der Votks- und Berufszäh1ung r:nd im Mikro-
zensus grundsätzlich zu den Etwerbstätigen (volks- und Berufs-
zählung 1970. Mikrozensus). In der Wohngeldstatistik hingegen
\derden diese Personen den sonstigen Nichterwerbstätigen zuge-
ordnet, da von diesem Personenkrej-s bei der Beantragnrng des
!,Iohnge1des als soziale Stellung - in der Regel - "Sozialhilfe-
empfänger"r "Arbeitsloser"r t'Student" usl^I. angegeben wird.

Für die Zuordnung von Personen zu den Nichterwerbspersonen rrnd
den Erwerbslosen ist es außerdem unerheblich, ob diese Personen
Haushaltsvorstände sind oder nicht. In der gtohngeldstatistik
hingegen werden private Haushalte nachgewiesen, die !{ohngeld
empfangen und deren Haushaltsvorstände zu den sonstigen Nicht-
ervrerbstätigen rechnen.



19.O2.79
Stand Blatt-l'lr.: L

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

t)Fl( - tlr

GBK - ilr(n):
523

Besrl ff :

SONSTIGE NICHTWOHNGEBAUDE

sratistik/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt,/Änderungen im Zeitablauf/Begriff sbeziehungen

Statistik der
Baug enehnrigungcn

B e g r i f f s i n h a I t : Nichtwohnbauten, die
weder zu den AnstaTtsgebäuden, den Bürogebäuden, den

gewerblichen Bettiebsgebäuden, den fandrvj rtschaf tTichen
Betriebsgebäuden noch zu den Schulgebäuden rechnen.

o1 .o1 .55

Dazu zählen z.B. Universitäts- und Hochschulgebäude,
Gebäude von Sportanlagen, Theater, Kirchen und KuItur-
hallen.
Nicht dazu rechnen offene Hallen und freistehende selb-
ständige Konstruktionen.



Stand: o7 .o3.79

1. Statistik über
den Auftrags-
eingang im
Bauhauptgewerbe

01.o1 .71 -
3t.12.76

2. Statistik über
den Auftrags-
bestand im
Bauhauptgewerbe
01.01 .71 -
31.12.76

Elatt.llr.: 1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Hochbau im Auftrag von Untel:-
nehmen, Landwirtschaft, Bundesbahn und Bundespost, ferner von

Gebietskörperschaften, organisationen ohne Erwerbscharakter
oder von anderen öffentlichen Auftraggebern - mit Ausnahme

des l/ohnun gsbaus .

Dazu rechnen z.B. Bürogebäude, Industriebauten, Hotels, Kinos,
Messegebäude, Scheunen, Silos, StäIIe, Garagen, Bahnhöfe,
Post- und Fernmeldeämter, Kasernen, Schulgebäude, Kranken-
häuser, Theater, Sporthallen, Kindergärten, Kirchen und
C,emeindehäuser .

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFK - Nr:

GBK - ttr(n):
2272

Begrl ff:

SONSTIGER HOCHBAU

Statistik/
Gü I tigke itsze itraum Begrif fsinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/eegrif fsbeziehungen



Stand: 07 .o3.79

Statistik über
den Auftrags-
eingang im
Bauhauptgewerbe
01.o1 .71 -
3t.12.76

Statistik über
den Auftrags-
bestand im
Bauhauptgewerbe
01.01.71
31.t2.76

2

Blatt-llr.: 1

B e g x L f f s i n h a I t : Tiefbau im Auftrag von Unter-
nehmen, Landwirtschaft, Bundesbahn und Bundespost, ferner von

Gebietskörperschaften, Organisationen ohne Erwerbscharakter
von anderen öffentlichen Auftraggebern, mit Ausnahme des

Straßenbaus.

Dazu zähleo z.B. Brücken, Plätze, B€- und Entwässerungsanlagen,
Schienenwege, Friedhöfe, Kanalisation, Abwasserbeseitigungs-
anlagen und Sportplätze.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
t)Fl( - Nr:

GBK - ttr(n):
2275

Begrl ff:

SONSTIGER TIEFBAU

Statistik/
cü ltigkeitszeitraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen



Stand: 06.o2.79

Statistik der Ein-
heitswerte der ge-
werblichen Betriebe
o1 .o1 .53

Blatt4r.:1

B e g r i f f s i n h a I t : Sachanlagen, die weder zu den

Betriebsgrundstücken noch zu den /vlaschjnen und ähnlichen Anla-
gen rechnen.

Dazu gehören z.B. die Einrichtsungen und das Inventar, der Fuhr-
park sowie Schiffe, die Werkzeuge, die Gerätschaften und die
ribrigen Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung, So-
weit sie nicht bei den Maschinen und ähnlichen Anlagen zu er-
fassen sind.

Für den Bestand und die Bewertung der sonstigen Sachanlagen sind
grundsätzlich die Verhältnisse im Hauptfeststellungszeitpunkt
maßgebend. Bei Betrieben, die regelmäßig jährliche Abschlüsse
am Schluß des Kalenderjahres machen, ist dieser Alcschlußtag zu-
grunde zu legen. Auf Antr3g kann für Betriebe, die regelmäßig
jährliche Abschlüsse auf einen anderen Tag machen (Betriebe mit
einem vom Kalenderjahr abweichenden wirtschaftsjahr), als Be-
wertungsstichtag der Schluß des Wirtschaftsjahres zugrunde ge-
Iegt werden, das dem Feststellungszeitpunkt vorangeht.

Bewertungsmaßsta-b für die sonstigen Sachanlagen ist der TeiI-
wert. Dies ist der Betrag, den ein Erwerber des ganzen Unter-
nehmens bei dessen Fortführung im Rahmen des Gesamtkaufpreises
für das einzelne Vrlirtschaftsgut ansetzen würde. Der Teilwert fin-
det in der Regel seine obere Grenze in den Wiederbeschaffungs-
kosten für ein V'Iirtschaftsgut gleicher Art und Güte am Fest-
stellungszeitpunkt und seine untere Grenze in dem Material- oder
Schrottwert. Um die Wiederbeschaffungskosten des zu bewertenden
lrlirtschaftsgutes zu ermitteln, sind von den ggf. um Zu- oder Ab-
schläge veränderten Anschaffungs- oder Herstellungskosten am
Bewertungsstichtag die Absetzungen für Abnutzungi vorzunehmen.
Unbeschadet der jeweils angewendeten Absetzungsmethode ist je-
doch bei Wirtschaftsgütern, die noch im Betrieb voII genutzt
werden, in jedem FaII ein angemessener Restwert anzusetzen. Für
die in den Betrieben allgemein vorkommenden Wirtschaftsgüter
des beweglichen Anlagevermögens (Büroeinrichtungen, Kraftfahr-
zeuge und Betriebseinrichtungen arlgemeiner Art) sind die !{ieder-
beschaffungskosten in der Regel aus den Tagespreisen vom Bewer-
tungsstichtag abzuleiten. Bei Werkzeugen u. dgl. kann auch je
Kopf der mit gleichartigen Arbeiten beschäftigten Arbeiter ein
Durchschnittssatz für die von ihnen benutzten Werkzeuge usw.
angesetzt werden.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFK - }.lr:

GBK - Nr(n):
tL29

Begrl ff:

SONSTIGE SACHANLAC'EN

Statistik/
Gültigke itsze itraum Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen
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Nicht zu den sonstigen Sachanlagen zählen die nach der Gliede-
rung der Jahresbilanz gemäß § 151 des Aktiengesetzes von 1965
mit den sachanlagen zusammen aufgeführten immateriellen Anlage-
werte. Letztere sind in der Vermögensaufstellung der gewerb-
lichen Betriebe bei den FinanzanTagen erfaßt.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFI( - |,lr:

GBX - tlr(n):
Lt29

Begrl ff:

SONSTIC,E SACHANLAGEN

Statistik/
cü Itigke itsze itraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriff sbeziehungen
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
Dtl( - Nr

1138
GBK - Nr(n

SONSTIGE SCHULDVERSCHREIBUNGEN

Begrl ff :

Statistik/
GüItigke itszeitraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Statistik der
Boden- und
Konmunalkredit-
institute
ot.t2.62

B e g r i f f s i n h a I t : Schuldverschreibungen der Land-
wirtschaftlichen Rentenbank, der Deutschen Siedlungs- und Lan-
desrentenbank und der Bayerischen Landesbank-Girozentrale
(früher: Bayerische Landesbodenkreditanstalt), die gemaß § 10

des Pfandbriefgesetzes nicht a1s Pfandbriefe oder Kommunal-

schuldverschreibungen anzusehen sind.

Dazu rechnen z.B. Landwirtschaftsbriefe, landwirtschaftliche
Rentenbriefe, Landesbodenbriefe, wandelbare und nicht wandelbare
Schuldbuchforderungen. U.U. werden auch Anteile an Gemeinschafts-
anleihen erfaßt.

Nicht zu den sonstigen Schuldverschreibungen rechnen die Landes-
rentenbriefe der Deutschen Siedlungs- und Landesrentenbank die
den Hypothekenpfandbriefen gleichzusetzen sind.

Die sonstigen Schuldverschreibungen sind deckungspflichtig, bzw.
übernj-mmt der Bund eine Bürgschaft.

Unter Erstabsatz von sonstigen Schuldverschreibungen wird der
Nominalbetrag aller im Berichtszeitraum erstmals verkauften neu
aufgel-egten sonstigen Schuldverschreibungen einschließlich der
Vorverkäufe erfaßt.

Die Tilgungen von sonstigen Schuldverschreibungen umfassen die im
Berlchtszeitraum endgüItig aus dem Verkehr gezogenen, für kraft-
los erk'lärten, entwerteten, vernichteten oder dem Treuhänder zur
Vernichtung oder zur zeLLweiligen Verwahrung übergebenen sonsti-
gen Schuldverschreibungen.

Der Umlauf (Ilmlauf (Neugeschäft)) von sonstigen Schuldverschrei-
bungen erfaßt den Nominalbetrag der am Ende des Berichtszeitraums
tatsächl-ich umlaufenden sonstigen Schuldverschreibungen ohne die
im Eigenbestand befindlichen Stücke eigener Emissionen, jedoch
einschließlich der vorverkauften Stücke.

B e g r i f f s b e z ie h u n gr e n : fm Unterschied zuden
sonstigen Schuldverschreibungen fallen die nicht deckungspfTich-
tigen Schuldverschreibungen (Statistik der Boden- und Kommunal-
kreditinstitute) nicht unter- das Pfandbriefgesetz.



Stand: 12.O4-79

teuer-
ti stik

1 .01 .53

Blattdr.: 1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Wirtschaftsgüter, die nicht
zum Land- und forstwittschaftTichen vermögen, zum Grundvermögen

oder zum Betriebsvetmögen gehören.

Zum

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

sonstigen Vermögen gehören insbesondere:
verzinsliche und unverzinsliche Kapitalforderungen;
spareinlagen, Bankguthaben, Postscheckguthaben und sonstige
laufende Guthaben, intändische und ausländische Zahlungs-
mittel;
Aktien oder Anteilscheine, Kuxe, Geschäftsanteile, andere
Gesellschaftseinlagen und Geschäftsguthaben der Genossen-
schaften,
der Kapitalwert von Nießbrauchsrechten und von Rechten auf
Renten und andere wiederkehrende Nutzungen und Leistungen;
Erfindungen und Urheberrechte;
noch nicht fäI1ige Ansprüche aus Lebens- und Kapitalversi-
cherungen oder Rentenversicherungen, aus denen der Berech-
tigte noch nicht in den Rentenbezuq eingetreten ist;
der überbestand an umlaufenden Betriebsmitteln eines Betrieb
der Land- und Forstwirtschaft;
vtirtschaftsgüter, die einem Betrieb der Land- und Forstwirt-
schaft oder einem gewerblichen Betrieb zu dienen bestinunt
sind, tatsächlich aber einem derartigen Betrieb des Eigen-
tümers nicht dienen;
vtirtschaftsgüter, die Gewerbetreibenden außerhalb j-hres Ge-
werbebetriebs oder Nichtgewerbetreibenden gehören, so\.r'eit
umständen nach anzunehmen ist, daß sie dazu bestimmt sind,
zum Verkauf, ztlllrr Tausch oder zu ähnlichen zwecken verwendet
zu werden (nicht gewerbliches Vorratsvermögen) ;
Edelmetalle, Edelsteine und Perlen;
schmuckgegenstände, Gegenstände aus edlen Metallen und Luxus-
gegenstände, auch wenn sie zur Ausstattung der Wohnung des
Steuerpflichtigen gehören,
Kunstgegenstände und Sammlungen-

10.
11.

t2.

2

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
gPl - Nr:

GBK - Nr(n)

2505

Begrl ff:

SONSTIGES VERMÖGEN

Statistik,/
GüItigkeitszeitraum Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen
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Freibeträge bzw. Freigrenzen, die sich im Fal1e der Zusammen-
veranlagung verdoppeln schränken den Wert bzw. Umfang des
sonstigen Vermögens der Nummern 1 bis 3, 4, 6, 8, 9, lL bzw ' L2
ggf. ein. Abgesehen davon gehören eigene Erflndungen, Ansprüche
aus eigenen Diensterfindungen und eigene urheberrechte sowie
originale urheberrechtlich geschützter werte ebenso wie Renten-
versicherungen, die mit Rücksicht auf ein Arbeits- oder Dienst-
verhältnis abgeschlossen worden sind oder bei denen die Ansprü-
che erst mit voltendung des sechzigsten Lebensjahrs oder bei
Erwerbsunfähigkeit fäIfig werden und auch Kunstgegenstände, wenn
sie von deutschen Künstlern geschaffen sind, die noch leben oder
seit nicht mehr als fünfzehn Jahren verstorben sind, in der Re-
gel nicht zum sonstigen vermögen. Dagegen ist der Einheitswert
für ein außerhalb eines gewerblichen Betriebs verpachtetes Mi-
neralgewinnungsrecht dem sonstigen vermögen des verpächters zv-
zurechnen.

Zum sonstigen Vermögen rechnen kraft Gesetzes u.a. nicht An-
sprüche an Witwen-, Waisen- und Pensionskassen, die auf ein
früheres Arbeits- oder DienstverhäItnis zurückzuführen sind,
Ansprüche aus der Sozialversj-cherung, der Arbeitslosenversiche-
rung und einer sonstigen Kranken- oder unfallversicherung sowie
Ansprüche nach dem Lastenausgl.eichsgesetz. Dies gilt grundsätz-
lich auch für den Hausrat. r,| Anteile am Betriebsvermögen von
Personengesellschaften sind nicht sonstiges Vermögen, sondern
Betriebsvermögen des Gesellschafters.

Die Bewertung des sonstigen Vermögens erfolgt nach den allge-
meinen Bewertungsvorschriften des Bewertungsgesetzes. Danach
gilt als Bewertungsgrundsatz der gemeine Wert,d.h- der Wert, der
durch den Preis bestimmt wird, der im gewöhnlichen Geschäftsver-
kehr nach der Beschaffenheit des wj-rtschaftsguts bei einer Ver-
äußerung zu erzielen wäre. Vlertpapiere und Schuldbuchforderungen,
die am stichtag an einer deutschen Börse zum amtlichen Handel zu-
gelassen sind, werden jedoch in der Regel mit dem niedrigsten am

Stichtag für sie notierten Kurs, andere Kapitalforderungen

1) Zuweiteren Einzelheiten siehe Bewertungsgese tz i.d.F. v.
LO.12.1955 (BGBI. I S. 1860, zuletzt geändert durch Artikel 4

des Gesetzes z.sr wahrung der steuerlichen Gleichmäßigkeit bei
Auslandsbeziehungen und zur Verbesserung der steuerlichen
wettbewerbslage bei Auslandsinvestitionen v. 8.9.1972 (BGBI. I
S. 1713) sowie die entsprechenden Vermögensteuerrichtlinien'

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
OFK - t'lr:

2505
GBK . }I

Begrl ff:

SONSTIGES VERMÖGEN

Statistik/
cüItigkeitszeitraum Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/aegriff sbeziehungen
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mit dem ggf. abgezinsten Nennwert und noch nicht fäIlige Ansprü-
che aus Lebens-, Kapital- oder Rentenversicherungen mit zwei
Drittetn der eingezahlten Prämien oder Kapitalbeiträge bewertet
sowie Nutzungen bzw. Leistungen mit ihrem (ggf. begrenzten) Ka-
pital angesetzt. Stichtag für die Wertansätze j.st in der Regel
der Zeitpunkt der Veranlagung z:ur Vermögensteuer, für die Be-
wertung von lalertpapieren und Anteilen an Kapitalgesellschaften
jeweils der 31. Dezember des Jahres, das diesem vorangeht.

Nachgewiesen wird das sonstige Vermögen von unbeschrärkL Vernö-
gensteuerpf Tichtigen (natürl-iche Personen ) .

Anderungen im Zel tablauf: 1957wurde
die zuvor geltende Freigrenze für den Wert noch nicht fäIliger
Ansprüche aus Lebens-, Kapital- und Rentenversicherungen in
einen Freibetrag (5 000 DM) umgewandelt und ein Freibetrag für
Kapitalvermögen (5 000 DM) eingeführt- seither verdoppeln sich
auch die Freigrenzen und Freibeträge im FaIIe der Zusammenver-
anlagung von Ehegatten und gehören Ansprüche auf bestirrnte Ren-
ten und andere wiederkehrende Nutzungen und Leistungen soweit
deren Jahreswert insgesamt 3 600 DM nicht übersteigt und der
Berechtigte über 60 Jahre alt oder voraussichtlich für mindestens
drei- Jahre erwerbsunfähig ist nicht mehr zum sonstigen Vermögen-
1960 wurden für die private Alters- und Invaliditätsvorsorge \^,e-
sentliche Vergünstigungen eingeführt und a1le Ansprüche aus den
privaten Rentenversicherungen von der Vermögensteuer freige-
stellt, \.renn sie ihrem Charakter nach Sozialversicherungsrenten
oder anderen gesetzlichen Versorqungsansprüchen entsprechen. Fer-
ner wurden die o.a. Freibeträge auf je 10 OOO DM erhöht und die
Besteuerungsgrenze für Kunstgegenstände und Sanrnlungen von
10 000 DM auf 20 000 Dtl angehoben.

Seit 1963 sind für die Bewertung von hlertpapieren und Anteilen an
Kapitalgesellschaften in erster Linie jährlich zu ermittelnde
Kurse bzw. Rücknahmepreise und nicht mehr für den gesamten Haupt-
feststellungszeitraum starr festgesetzte "steuerkurswerte" maß-
gebend. Weitere Urheber- und Erfinderrechte wurden freigestellt
und der Jahreswert von Nutzungen und Erbbauzinsen fortan auf den
achtzehnten TeiI des werts des Wirtschaftsguts bzw. des Werts
von Grund und Boden des mit dem Erbbaurecht belasteten Grund-
stücks begrenzt. Zugleich entfiel die Mindestdauer für den An-
satz von Nießbrauchsrechten bzw. von Rechten auf Renten und ande-
re wiederkehrende Nutzungen und Leistungen.

Statistische Datenbank
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Stand: Blattdr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFK - Nr:

38l( - t{r(n):
593

Besrl ff:

SONSTIGE TIEFBAUTEN

Statistik/
GüItigke itszeitraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/negriffsbeziehungen

Tie fbaustatis tik
01.o1 .62 -
31. t2 .78

B e g r i f f s i n h a I t : AlIe Tiefbauten außer

Sttaßen, Straßenbrücken, Bundesrvasserstraßen, I4lasser-

wirtschaftTichen Tiefbauten, Anlagen zur versorgung mit
Gas und Elektrizität sowie ohne Rohrleitungen für den

Gütertransport.

Dazu zählen z.B. Bahndämme und -brücken, Gleisanlagen,
U-Bahn-Bauten, Tunnelbauten, Flughäfen und -plätze, Luft-
schutzanlagen, Fernmelde- und Signalanlagen, Sportanlagen
und Zootogische Gärten, nicht jedoch Gräben, Schächte und
Leitungen für die Gas- und Elektrizitätsverteilung oder
Pipelines.



Stand: 01 .08.79

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

SONSTIGE I.IIRTSCHAETSBERE ICHE (D IENSTLEISTTJNGEN )

Blatt-llr.: 1

1 Begrlff DFK - Nr:

GBK . n)
3344

Statistik/
Gü I tigke i tszeitraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

US B e g r i f f s i n h a I t : Wirtschaftsbereich, der die
Abteilungen
Kreditinstitute und Versicherungsgewerbe Abteilung 5

Dienstleistungen, soweit anderweitig " 7
nicht genannt

Organisationen ohne Erwerbscharakter und " 8
Private Haushalte

L 01.64 -
L2 .7131

Gebietskörperschaften und Sozialver-
sicherung

9

der Systematik der Wirtschaftszweige für die Berufszählung
196L bzw. 1970 umfaßt.



Stand: 26 .o3.79

Statistik der
Bausparkassen
o1 .o1 .54

Blattdr.: 1

a

Be gri f fs i nh a I t: BestandanBauspareinlagenund
verrechneten Bausparprämien am Monats- bzw. Jahresende.

Bauspareinlagen sind Einlagen von Bausparern bel Bausparkassen
aufgrund von Verträgen, bei denen sich der Bausparer zur Lei-
stung von Einlagen, die Bausparkasse zur Gewährung von Darlehen
für den Wohnungsbau verpflichten.

Für die im Laufe eines Jahres eingezahlten Bauspargelder werden
den Bausparern unter bestimmten Voraussetzr.rtge.rl) vom Staat
lrlohnungsbauprämien gewährt. Die gewährten Prämien fließen nicht
direkt an die Bausparer, sondern an die Bausparkassen und
erhöhen dort den Spareinlagenbestand, sobald sie verrechnet,
d.h. gutgeschrleben sind.

zum Spareinlagenbestand rechnen auch den Bausparern gutgeschrie-
bene Zinsen.

Erfaßt wird der Spareinlagenbestand sowohl bei den öffentlichen
als auch bei den privaten Bausparkassen.

1) Zu Einzelheiten siehe cesetz tiber die Gewährung von Prämien
für Wohnbausparer, Ietzte Neufassung v. 20.12.7977
(BGBL. r S. 3171).

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

t)FK - Nr

GBl( - llr(n):
7267

I
SPAREINLAGENBESTAND (EINSCHL.
VERRECHNETER BAUSPARPRAMIEN )

Begnl ff:

St.atistik,/
Gü ltigke itszeitraum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen



Stand: 26 .o3.79

Statistik der
Bausparkassen
o1 .o1 .54

Blatt-llr.: 1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Spargeldeingänge, die im Be-

richtszeitraum an die Bausparkassen fließen.

Spargeldeingänge sind Einzahlungen der Bausparer bei Bauspar-
kassen aufgrund von Verträgen, bei denen sich die Bausparer
zur Leistung von Einlagen, die Bausparkasse zur Gewährung von
Darlehen für den trlohnungsbau verpflichten-

Für die im Laufe eines Jahres eingezahlten Bauspargeldein-
zahlungen werden den Bausparern vom staat unter bestimmten
Voraussetrungenl) Wohnungsbauprämien gewährt. Sie zählen nicht
zu den spargeldeinzahlungen, sondern werden gesondert nach-
gewiesen.

Nicht zu den Spargeldeinzahlungen rechnen die Zinsgutschriften.

1 ) Zu den Einzelheiten siehe
Prämien für WohnbausParer,
20.12.77 (BGBr. r S.3171)

Gesetz über die Gewährung von
letzte Neufassung v.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFl( - Nr:

GBK - llr(n):
t264

Begri ff:

SPAR@ LDE I NZAH LI.'NGEN

Statistik,/
Gü 1 tigke itsze i traum Begrif f sinhalt/Anderungen im Zeitablauf/aegrif fsbeziehungen



Strnd: 28.o4.78 Blattdr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFK - Nr:

GBK - Nr(n):

Begrl ff:

SPEZTALHANDEL

Stati stik/
Gü I tigke i tsze itraum Begrif fsinhalt/Änderungen im zeitabrauf,/Begrif fsbeziehungen

Außenhandels-
statistik
01 .o1 .50

B e g r i f f s i n h a I t : Der Spezialhandel um-

faßt in der Einfuhr die unmittelbare Einfuhr von Waren

in d.en freien Verkehr, zur zollamtlich bewilligten
aktiven Veredelung (Eigen- und Lohnveredelung), nach

zollamtlich bewilligter passiver Veredelung einschl -

Ausbesserungsverkehr, sowie die Einfuhr von ausländi-
schen waren aus.Lager in die vorgenannten Einfuhrarten.
In der Ausfuhr recturen zum Spezialhandel die Ausfuhr
von waren aus dem freien Verkehr, nach zollamtlich be-
willigter aktiver Veredelung (Eigen- und Lohnverede-
lung) , zur zollamtlich bewilligten passiven Verede-
Iung einschl. Ausbesserungsverkehr.

AIs Lager gelten die Freihafenlager und Zollager ein-
schließIich der offenen Zollager.

Anderungen im Zei tablauf :

L962 bi-s 1973 wurden Einfuhren auf offene Zollager
nicht als Einfuhr auf Lager, sondern a1s Einfuhren
in den freien Verkehr angeschrieben.

Von

B e g r i f f sb e z te h un g e n : Spezialhandel
und GeneraLhandeT (Außenhandetsstatistik) unterscheiden
sich durch die unterschiedliche Einbeziehung des Lager-
verkehrs. Gegenstand des Lagerverkehrs sind die auf
Freihafen- und ZoLLager, einschließIich der offenen
ZolLager, eingeführten ausländischen Waren zuzüglich
einiger Sonderfälle der Einfuhr (2.B. Einfuhr zur
vorübergehenden Zollgutverwendung) -

Der Generalhandel umfaßt die Einfuhr auf Laqer sowie
die Ausfuhr aus Lager. Der Spezialhandel bezieht dage-
gen nur die Einfuhr aus Lager mit ein. Mithin ergibt
sich:

Einfuhr im SPezialhandel
- .Einfuhr aus Lager
+ Einfuhr auf Lager

Ausfuhr im SPezialhandel
+ Ausfuhr aus Lager

= Einfuhr im Generalhandel = Ausfuhr im Generalhandel



strnd: 31.05.78 Blatt.llr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFl( - lir:

03li - Nr(n):
9C,6

Begrl ff :

STADTSCHNELLBAHNEN

Statistik/
Gü Itigke itszeitraum Be gr i f f s inhalt,/Änderungen im ze itablauf /Be gri f f sbe z iehungen

Statistik Ccr
Per sorrenbeförderung
im Straßenverkehr

B e g r i f f s i n h a 1 t : Bahnen, die als Hoch-, Unter-
grund- oder Schwebebahnen oder ähirliche Bahnen besonderer
Bauart angelegt sind(ohne Berg- und Seilbahnen)und die aus-
schließlich oder überwiegend der Befördenrng von Personen im
Orts- oder Nachbarschaftsbereich dienen.

o1 .o1 .52

Die S-Bahnen der Deutschen Bundesbahn sind ausgenomrnen.

Der Bestand an Fahrzeugen bei den Stadtschnellbahnen ergibt
sich als Surnme aus den bei den Untetnehmen im Straßen-
personenverkehr verfügbaren Trieb- und Bej-wagen. AIs ver-
fügbar gelten die eigenen, zuzüglich der angemieteten und
abzüglich der vermieteten Fahrzeuge.

B e g r i f f s b e z ie h un ge n : Die Stadtschnell-
bahnen unterschej-den sich von den Straßenbahnen .(Statistih der
Personenbeförderung im Straßenverkehr) durch ihre vom TTtSt"
VerkehrgetrennteStreckenführung.BeideBahnensindschienen-

geb\rnden



Stand: 18 .o7 .79 Blatt-llr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFK - l,lr:Begrl ff:

STAHLBAUERZEUGIISSE
GBK - tlr(n)

2605, 598

St-atistik,/
Gü Itigke itszeitraum Begriffsinhalt/änderungen im Zeitablauf/eegriffsbeziehungen

7 Produktions-
Eilbericht
oL.o7.62

B e g r i f f s i n h a 1 t : Ausgewählte Waren (Waren-

arten) aus der Warengruppe
Stahlbauerzeugnisse Warengruppe 31

des Systematischen Warenverzeichnisses für die Industrie-
stat.istik, Ausgabe 1970, die zu den Investitionsgütern zählen.

Als Investitionsgüter gelten Waren, die von der Industrie her-
gestellt werden, als technisch fertig (investitionsreif) ange-
sehen werden und die überwiegend von Unternehmen oder vom
Staat als Anlagegüter gekauft werden.

Zu den Stahlbauerzeugnissen rechnen im wesentlichen
folgende !{aren:
Brücken aus Stahl und Leicht- Warengruppe 3111
metall

Hochbaukonstruktionen aus " 3L72
Stahl und Leichtmetall

BehäIterbauten für feste " 3113
Stoffe

Stahlwasserbauten " 37L4
Drehscheiben und Schiebe- " 3115
bühnen

Konstruktionen in Leicht- r' 3118
bauweise

Eisenbahnwagen " 3131

Straßenbahn-, Hoch- und Unter- rr 3L32
grund- sowie Schwebebahnhragen

!{agenuntergestellei. Fahr=, " 3136
Dreh- und Lenkgestelle

TransportgroßbehäIter " 3138
(Container)

Wagen für Feld- und Industrie- " 3141
bahnen

Gleismaterial für Feld- und " 3145
Industriebahnen

Dampfkesse I r' 3151

Dampfkesselfeuerungen " 3152

2

I



Stand: t8.o7 .79 Blatt.llr.: 2

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
t)FK - llr:

GBl( . II

2605, 598
n

B egrl ff:

STA}ILBATJERZEUGNI S SE

Statistik/
cü Itigke itsze i traum Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriff sbeziehungen

Hilfsapparate für DamPfkessel

ortsfeste Behälter und Kessel-
schmiedeerzeugnis se

Rohrleitungen
Heizkessel für Warmwasserhei-

zungsanlagen

wärme-, lüf tungs- und gesund-
heitstechnische Anlagen

Reparaturen
Bauste Ilenarbe i ten

warengruppe 3154

" 3155

3156

3 157il

2. Außenhandels-
statistik
o1 .01 .70

Bei allen Positionen werden Zubehör-,
nicht mit einbezogen.

" 3161,3L64, 3167

" 3195

" 3199.

Einzel- und Ersatzteile

B e g r i f f s i n h a I t : Wie unter 1-, jedoch ohne

heizungs-, Iüftungs- und gesundheitstechnische Anlagen,

ohne Druckrohrleitungen aus Stahl,
ohne Reparaturen,
ohne Baustellenarbeiten.

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung nach
dem Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (WA) werden
auf die entsprechenden Positionen des systematischen warenver-
zeichnisses für die Industriestatistik (wI) umgeschlüsselt' Da

im WI die V{aren in erster,Linie nach produktionswirtschaftlichen,
im I^JA dagegen nach zolltechnischen (materialmäßigen) Kriterien
gegliedert werden, können sich bei der Gegenüberstellung ge-
ringfügige Abweichungen ergeben.

Die Aufteilung der Waren nach Verbrauchsgütern und Investitions-
gütern erfolgt in Anlehnung an die warenauswahl, die zur Be-
rechnung des Index der industriellen Bruttoporduktion für In-
vestiuionsgniter und Verbrauchsgüter getroffen wurde '

3



Stand: 18.o7 .79 Blatt-tlr.: 3

B e g r i f f s b e z i e h u n g e n : Stahlbauerzeugnisse
und Stail,öauten (Außenhandelsstatistik) sind annähernd gleich
abgegrenzt. Nur zu den Stahlbauerzeugnissen rechnen Druckbe-
hä1ter für Gase, Heizkessel aus Gußeisen und Brücken und
Brückenteile, Maste, Türme, HaIlen, Wohnhäuser und ähnliche
Konstruktionen aus Aluminium. Nur zu den stahlbauten rechnen
einzelne zum oberbaumaterial für Bahnen zählende Teile und
Druckrohrleitungen aus Stahl.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFI( - Nr:

GBK - tlr(n):
2605, 598

Begrl ff:

S TAHLBAI,JE RZE UGN I S S E

Statistik/
cültigke itsze iEraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

I



Stand: 18.O7 .79

Außenhandels-
statistik
01.01.60
31. t2.7 4

Blatt.llr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgevrählte Waren (Warennum-

mern) des !{arenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik,
die im wesentlichen der Warengruppe

Stahtbauerzeugnisse warengruppe 31

des Systematischen !{arenverzeichnisses für die Industriestati-
stik, Ausgabe lg7o, entsprechen und zu den Investitionsgütern
zähIen.

Als Investitionsgüter gelten waren, die von der Industrie her-
gestellt werden, a1s technisch fertig (investitionsreif) an-
gesehen werden und die überwiegend von Unternehmen oder vom
Staat als Anlagegüter gekauft werden.

Zu den Stahlbauten rechnen im wesentlichen:
Brücken, Hallen, Maste, Türme, Gerüstkonstruktionen und Leicht-
baukonstruktionen aus Eisen oder Stahl,

Stahlwasserbauten,
Tunnel- und Schachtausbauten,
BehäIter aus Eisen oder Stahl, TransportgroßbehäIter,
Heizkessel aus Stahl,
Rohrleitungen, Druckrohrleitungen aus Stahl,
Dampfkessel, Hilfsapparate für Dampfkessel, Feuerungen,

Drehscheiben und Schiebebühnen,
Triebwagen, schienengebundene wagen, Untergestelle, Dreh- und
Lenkgestelle für schienengebundene wagen,

ortsfestes Gleismaterial, einzelne zr:m Oberbaumaterial für
Bahnen zählende Teile.

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung nach
dem Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (wA) werden
auf die entsprechenden Positionen des systematischen warenver-
zeichnisses für die Industriestatistik (wI) umgeschlüsseIt' Da

im wI die glaren in erster Linie nach produktionswirtschaftli-
chen, im wA dagegen nach zolltechnischen (materialmäßigen) Kri-
terlen gegliedert werden, können sich bei der Gegenüberstellung
geringfügige Abweichungen ergeben.

-2

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFt( - ttr

GBl( - llr(n): 564, 2604

Begrl ff:

STAHLBAUTEN

statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriff sinhalt/Änderungen im zeitablauf/Begriff sbeziehungen



Stand: 18.O7.79 Blattdr.: 2

Die Aufteilung der !{aren nach Verbrauchsgütern und Investiti-
onsg,ritern erfolgt in Anlehnung an die lilarenauswahl , die zur
Berechnung des Index der industriellen Bruttoproduktion für
Investitionsgüter und Verbrauchsgüter getroffen wurde'

B e g r i f f s b e z le h u n g e n : Stahlbauten und
StahLbauerzeugnisse (Außenhandelsstatistik) sind annähernd
gleich abgegrenzt. Nur zu den Stahlbauten rechnen Druckrohrlei-
tungen aus stahl und einzelne zum Oberbaumaterial für Bahnen
zählende Teile. Nur zu den stahlbauerzeugnissen rechnen Druck-
behälter für Gase, Heizkessel aus Gußeisen und Aluminiumkon-
struktionen (Brücken, Brückenteile, Maste, Türme, Ha1len,
Wohnhäuser u.ä. ) .

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFl( - Nr:Begrl ff:

STAHLBAIJTEN
GBK - ilr(n):

564, 2604

Statistik/
Gü 1 tigke itsze itraum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen



Stand: 12.o3.79

Statistik der
KapitaIgesell-
schaften'
o1.o1.52

BlattJlr.:1

B egr i f f s i nha I t: Nennkapitalvon Geselfschaften

mit beschränkter Haftung am 31. Dezember jedes Jahres'

Das Stammkapital einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist
die summe aus den stammeinlagen (Geschäftsanteilen) der Gesell-
schafter. Die ausstehenden Einlagen auf das stammkapital und
die durch die Gesellschaft erworbenen eigenen Geschäftsanteile
sind vom stammkapital nicht abgesetzt. Die statistik der Kapi-
talgesellschaften erfaßt das starnmkapital der Gesellschaften mit
beschränkter Haftung, deren starunkapital auf einen Nennbetrag
in Deutscher Mark lautet-

BegriffsbezLehungen':Demstammkapitalam
31.12. bei den Gesellschaften mit beschränkter Haftung ent-
spricht bei den Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften
auf Aktien das GrundkapitaT an 31.12. (Statistik der Kapital-
gesellschaften) .

Im Unterschied zum stammkapital umfaßt das Kapjtaf (einschl.
offeneRückTagengemäß§10K:,iG)(Bilanzstatistik)derinländi-
schen Kreditinstitute auch die offenen (gesetzlichen und sonsti-
gen) Rücklagen gemäß § 1o des Gesetzes über das Kreditwesen.

Lm GrundkapitaT und (den) RückTagen (Ausweis de.r Deutschen Bun-
desbank)derDeutschenBundesbanksinddasGrundkapitalder
Deutschen Bundesbank sowie die gesetzlichen und sonstigen
(freien) Rücklagen enthalten-

Das I(api ta7 und (die) Rücktagen (Konsolidierte Bilanz des Banken'
systemsldesBankensystemsumfassennebendemGrundkapitalder
Deutschen Bundesbank und dem Kapital der inländischen Kreditin-
stitute auch die offenen Rücklagen gemäß § 10 des Gesetzes über
das Kreditwesen. Zu beachten ist, daß im unterschied zum stamm-
kapital die von den Kreditinstituten erworbenen eigenen Anteile
und das nichteingezahlte Kapital vom Kapital und den Rücklagen
abgesetzt worden sind.

Stati-stische Datenbank

- Definitionskatalog -
otl( - tlr:

GBK . n):
465

Begrl ff:

STA.I,II4KAPITAL A.t4 3L . 12

Statistik,/
Gü I tigke itsze i traum Begrif f sinhalt,/Änderungen im Zeitablauf/Begriff sbeziehungen



stand: 29 .o3 .79 Blatt-llr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
OFK - Nr:

GBl(.N n
499

STARKSTROMTECHNISCHE INVESTITIONSGTJTER

Beqrl ff :

Statistik,/
Gü1 tigkeitszeitraum Be gr i f f s inhalt,/Änderungen im Zeitablauf ,/ne gri f f sbez iehungen

Statistik des
Auftragsbestandes
in der Industrie

B e g r i f f s i n h a I t : Die Begriffe starkstrom-
technische Investitionsgüter und HersteTTung von starkstrom-
technischen Erzeugnissen (Statistik des Auftragsbestandes
im Produzierenden Gewerbe) sind synonym. zu Einzelheiten
siehe dort.

01.o1 .70 -
3t.12.76



Stanrl: o3 .ol .79

Krankctr hau s stati st- ik
01.o1.54

Blatt-llr.: I

B e g r i f f s i n h a I t : Zu den stationär behandelten
Kranken zählen alle in Krankenhäusern stationär Rehartcle)t:,en,

ohne die gesunden Neugeborenen bei Anstaltsentbindungen.

St.rt,lstlsclre Datenbank

- Definitlonskatalog -

t)Fl( - llr:

GBK - l{r(n) :
413,I

I

Bcar I ff :

STAI']:OI.JÄR BIII]ANDELTD KRANKE

Stat istik/
Gü I t-i c-1ke i.tsze j. Lraum

Begr i f f s inha It-/Änderungen im Zei Eablauf /Begri f f sbc z ielrurrgen

(



Stand: 08.o2.79 Blatt.Nr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFK - Nr

GBK -
L4TT

n

Begrl ff:

STEUERBARER UMSATZ

Statistik/
cü1 tigke itszeitraum Begrif f sinhalt/Änderungen im zeitabrauf '/negriff sbeziehungen

Umsatzsteuer-
statistik
o1 .01 .50

B e g r i f f s i n h a 1 t : Der steuerbare Umatz erfaßt
Lieferungen und sonstige Leistungen, die ein Unternehmer
(umsatzsteuerpflichtiget) im Rahmen seines Unternehmens im

Inland gegen Entgelt erbringt, sowie den Eigenverbrauch
. 1)der Unternehmer.

Die Einfuhr von Gegenständen in das Zollgebiet, die der Ein-
fuhrumsatzsteuer unterliegen, rechnet nicht zum steuerbaren
Umsatz im Sinne der Umsatzsteuerstatistik (im Unterschied
zum umsatzsteuergesetr2) ) .

Der Umsatz wixd nach § 10 Umsatzsteuergesetz w:-e folgt be-
messen:

- bei Lieferungen und sonstigen Leistungen nach dem Entgelt,
zu dem altes rechnet, was der Empfänger vereinbarungsgemäß
aufzuwenden hat;

- bei Eigenverbrauch nach dem Teilwert, ggf.
wert, den Aufwendungen oder Kosten;

dem gemeinen

- bei Personenbeförderung durch ausländische Beförderer nach
dem Durchs chnittsbe förderungsentge It .

Der steuerbare Umsatz (= steuerfreier Umsatz mit und ohne
Vorsteuerabzug + steuerpflichtiger Lrmsatz) umfaßt bei den

- Regelbesteuerten den Gesamtbetrag der vereinbarten (im Falle
des § 20 UStG: vereinnahmten) Entgelte, den Eigenverbrauch
bzw. das Durchschnittsbeförderungsentgelt, jeweils ohne Um-
satzsteuer;

- nach § 19 UStc Besteuerten (Steuerpflichtige mit niedrigem
Gesamtumsatz) den Gesamtbetrag der vereinnahmten Entgelte
zuzüglich der darauf entfallenden Umsatzsteuer.

Nicht zum steuerbaren Umsatz rechnen - neben der Einfuhr - der
Selbstverbrauch, Liefen:ngen und Leistungen zwischen Betrieben
eines Mehrbetriebsr:nternehmens, Innenumsätze von Organschaften
sowie die steuerfreien Umsätze ohne Vorsteuerabzug der Banken
und r.rersicherungen.

1) Zu Einzelheiten siehe § 1 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Umsatzsteuer-
gesetz (UStG) i.d.F. v. 16.11.1973 (BGBI. I S. 1681) mit spä-
teren Anderungen. - 2) Zu Einzelheiten siehe § 1 USIG, a.a.o.

2

L



Stand: o8.o2 -79 Blatt.Nr.: 2

Statistlsche Datenbank

- Definitionskatalog -
DFK - Nr:

I ALL
GBK - tlr(n

Begrl ff:

STEI]ERBARER UIT{SATZ

statistik,/
Gü ltigkeitsze itraum Begrif fsinhalt/Änderungen im zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Anderungen im Zei tablauf: Vor
Wiedereinführung der Organschaft zum 1.4.1958 rechneten auch
steuerbare organschaftliche Innenumsätze zün steuerbaren Um-
satz.

Bis einscht. 1966 war die Umsatzsteuer im steuerbaren Entgelt
enthalten (GesamtumsaLz) . Die Beförderungsumsätze waren bis
einschl. 1966 nicht einbezogen, da sie einer besonderen
Steuer unterlagen.

Ab 1.1.1968 erfolgte die Umstellung von der Allphasen-Brutto-
umsatzsteuer auf das Mehrwertsteuersystem mit Vorsteuerabzug-

B e g r i f f s b e z te h u n g e n : ZurAbgrenzung des
steuerbaren umsatzes gegenüber dem Ilmsatz (unternehmenserhe-
bung im Bergbau r:nd in der Industrie (ohne Bauindustrie) )

siehe dort.

Zur Abgrenzung des steuerbaren Umsatzes gegenüber dem bau-
gewerbTichen umsatz (Monatlicher Baubericht, Monatsbericht
einschl. Auftragseingangserhebung im Bauhauptgewerbe (einschl
Fertigteilbau) ) siehe dort.



Stand: t2.04.79

Vermögensteuer-
statistik
01 .01 .53

Blatt-tlr.:1

Begriffsinhalt:DassteuerpflichtigeVermögen
ergibt sich bei den unbeschränkt vermögensteuerpflichtigen na-

türlichen Personen durch Abzug der Freibeträge nach dem Vermö-

gensteuergesetz vom abgerundeten Gesamtvermögen' Bei den unbe-

schränkt vermögensteuerpflichtigen nichtnatürlichen Personen

entsprichtdassteuerpflichtigeVermögendemabgerundetenGe-
samtvermögen.

Bei den Frei-beträgen der unbeschränkt vermögensteuerpflichtigen
natürlichenPersonenhandeltessichumFreibeträgefürden
Steuerpflichtigen, für den Ehegatten sowie für Kinder in Höhe

vonjeweils20oooDMundumFreibeträgewegenAltersoderEr-
werbsunfähigkeitjeVeranlagung(sgemeinschaft)zwischen5000
und 50 o0o DM. Das Gesamtvermögen der unbeschränkt vermögen-
steuerpflichtigennatürlichenPersonenergibtsichalsSumme
(ggf. ialdo) aus dem tand- und forstwirtschaftTichen vermögen,
aäm Crunavermögen, dem Betriebsvermögen und dem sonsti gen Vetmö-
gen(Rohvermögen),vermindertumdieSchufdenundsonstigenAb-
LUq" (einschl. der Ausgleichsabgaben nach dem Lastenausgleichs-
gesetz sowie ggf. eines Abzugs für im Rahmen eines Betriebs der
iana- und Forstwirtschaft geleisteter Entwicklungshilfen)'

Bei den unbeschränkt vermögensteuerpflichtigen nichtnatürlichen
Personen gibt es keine Freibeträge sondern - abgesehen von den
Kapitalgesellschaften - lediglich eine Freigrenze von 10 000 DM

Gesamtvermögen.DaSGesamtvermögenderunbeschränktvermögen-
steuerpflichtigen nichtnatürlichen Personen wird in der Regel
durch Abzug der Lastenausgleichsabgaben vom Betriebsvermögen
ermittelt.

NichtindenNachweisdessteuerpflichtigenVermögensderunbe-
schränkt vermögensteuerpflichtigen nichtnatürlichen Personen ein
bezogenistdassog.MindestvermögenderKapitalgesellschaften
(aktiengesellschaften, Konrnanditgesellschaf ten auf Aktj-en, G€-
sellschaften mit beschränkter Haftung, bergrechtlicher Gewerk-
schaften), das dann der Bemessung der Vermögensteuer zugrunde
gelegt wurde, wenn das Gesamtvermögen niedriger als das jeweils
maßgebende Mindestvermögen war.

2

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
oFl( - Nr:

GBK - 
'FI;I: t397

Begrl ff :

STEUERPFLICIITIGES VERMöGEN

Statistik/
Gü 1 tigke itszei traum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriff sbeziehungen

I



Stand: 12.O4.79 Blattdr.: 2

Anderungen im Zei tablauf: DieFrei-
beträgefürnatürlichePersonen,diezurErmittlungdessteuer-
ptticfrtigenVermögensvomGesamtvermögenabzugsfähigsind'haben
sich seit 1953 mehrfach erhöht' So wurden 1960 die persönlichen
FreibeträgefürdenSteuerpflichtigenunddessenEhegattenvon
jel0oooDMunddiefürKindervonje5oooDMaufeinheitlich
je 20 OOO DM angehoben. Bereits 1g57 wurden dj_e Bestimmungen zur
GewährungeinesFreibetragsv,egenAltersoderErwerbsunfähig-
keitgeändert.Siewurdenlg60verbessertunddurchdieSchaf-
fung eines erhöhten "Altersfreibetrags", für FäIIe geringer
"anäerweitiger Altersversorgung" merklich verbessert'

Die Freigrenze für das Gesamtvermögen der unbeschränkt vermö-
gensteuerpflichtigen nichtnatürlichen Personen - soweit sie
nicht der Mindestbesteuerung unterlagen - betrug vor 1957 Ie-
diolich 5 OOO DM. Ab 1974 entfäIlt die Besteuerung nach dem

uiidestvermögen. 1 )

1) Zur Höhe der einze
gen Veranlagungsze
steuergesetzes.

lnen Freibeträge siehe die in den jeweili-
itpunkten geltenden Fassungen des Vermögen-

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
OFK - Nr

GBK .
t397

n

Begrl ff:

STEUERPFLICTITIGES VERMÖGEN

StaListik,/
Gü I tigkeitszeitraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begrif f sbeziehungen



19.O2.'lc)
Stand: Blatt.llr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

0[[ . llr:

GBI( - ltr(n):
s93

Begrl ff:

STRASSEN

sratistik/
GüItigke itsze itraum Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begrif f sbeziehungen

Tie fbaustatistik
oi.o1 .62 -
3t. t2 .78

B e g r i f f s i n h a I t : Tiefbauten, die dem

Verkehr von Kraftfahrzeugen, Fußgängern und Rad-

fahrern dienen.

Dazu rechnen z.B. Autobahnen, Fernstraßen, Landes-,
Kreis- und Gemeindestraßen, land- und forstwirtschaft-
Iiche wege, Radwege, Fußwege, Kreisel, Straßentunnels
und Parkplätze.

Nicht zu den Straßen, sondern zu den Straßenbrücken
zählen Hochstraßen und Hochkreisel sowie Durchlässe
tiber2mlichteWeite

Zum Bau von Straßen rechnen neben dem Straßenunterbau
und der Straßendecke auch die Entwässerungsanlagen,
Böschungsbefestigungen, Rand- und Seitenstreifen, Leit-
planken sowie Durchlässe bis 2 m lichte Weite.



Strnd: 31.05.78 Blatt.l{r.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFK - Hr:

titsK - llr(n)
906

Begrl ff:

STRASSENBAHNEN

Statistik/
Gü I tigke itszeitraum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriff sbeziehungen

Statistik der
Per sonenl>eförderung
im Straßenverkehr

B e g r i f f s i n h a I t : Schienenbahnen, die sich

in der Betriebsweise dem Straßenverkehr anpassen und aus-

schließtich oder riberwiegend der Beförderung von Personen

im Orts- oder Nahverkehr dieneno1 .o1 .52

Der Bestand an straßenbahnfahrzeugen ergibt sich aus der
ZahI der bei den llntetnehmen im Sttaßenpersonenverkeht
verfügbaren Trieb- und Beiwagen. Ats verfügbar gelten die
eigenen, zuzüglich der angemieteten und abzüglich der ver-
rnieteten Fahrzeuge.

BegriffsbezLehungen:ImUnterschiedzu
den Straßenbahnen verfügen die stadtschnefTbahnen (statistik
der Personenbeförderung im Straßenverkehr) über eine vom
übrigen verkehr getrennte streckenführung. Beide Bahnen sind
schienengebunden.



Stand: o7 .o3.79

1. Statistik über
den Auftrags-
eingang im
Bauhauptgewerbe
01.o1 .71 -
3t.12.76

Statistik über
den Auftrags-
bestand i-m
Bauhauptgewerbe
01.o1 .71 -
31.t2.76

2

Blatt-llr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Anlage von Straßen und Wegen

für öffentliche und private Auftraggeber-

Zum Straßenbau rechnen neben den notwendigen Erdbewegungen
und dem Straßenunterbau auch die Steinsetzerei, die
Asphaltiererei und die Pflasterei.

Der Bau von Straßenbrücken rechnet nicht zum Straßenbau,
sondern zum sonstigen Tiefbau.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFK - NrBegrl ff:

GBK -
227 4

STRASSENBAU
n

Statistik/
Gü I tigke itsze itraum Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Aegrif f sbeziehungen



19.O2.79
Stand

1
B latt-llr.:

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFK - llr:

GBK - ilr(n):
593, 2 953

Begrl ff:

STRASSENBRÜCKEN

sratistik/
GüItigkeitszeitraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

Tie fbaustati stik B e g r L f f s i n h a I t : Tiefbauten, die im zuge der

Straßenführung zur Überwindung von Hindernissen dienen.

Zu den Straßenbrücken zählen auch Hochstraßen und Hoch-
kreisel, nicht jedoch kombinierte Straßen-Eisenbahn-
brücken.

| .o1.62 -
37 . t2 .78

Der Bau von Durchlässen über 2 m lichte Weite wird bei
den Straßenbrücken, von Durchlässen bis zu 2 m Iichte
Weite bei den Straßen erfaßt.

zum Bau von Straßenbrücken rechnen im wesentlichen der
Unterbau, die Stützpfeiler, Widerlager, Tragekonstruktion
und Brückendecken.



Stand: 18.o7 .79

Statistik/
(;. i 1 t-i gke i ts ze itratxn

Blatt-llr.: i

B e g r i f f s i n h a 1 t : Ausgewäh1te waren (Waren-

arten) aus der $Iarengruppe

Straßenfahrzeuge (ohne Acker- warengruppe 33

schlepper und ohne Elektro-
fahrzeuge )

des Systematischen Warenverzeichnisses für die Industrie-
statistik, Ausgabe 1970, die zu den Investitionsgütern oder
zu den Verbrauchsgütern zählen.

AIs Investitionsgüter gelten waren, die von der Industrie her-
gestellt werden, als technisch fertig (investitionsreif) an-
gesehen werden und die überwiegend von Unternehmen oder vom
Staat als Anlagegüter gekauft werden.

AIs Verbrauchsgüter gelten Waren, die von der Industrie herge-
stellt werden, als technisch fertig (verbrauchsreif) angesehen
werden und die rJberwiegend von Privaten Haushalten verbraucht
werden.

t Produktions-
Eilbericht
ol.oL.62

Zu den Straßenfahrzeugen (soweit Investitionsgut)
Personenkraftwagen (soweit Investitionsgut),
Komlcinationsiraftwagen (soweit investitionsgut),
Liefer- und laätkraftwagen,
Kommunalfahrzeuge (einschl. Feuerwehrfahrzeuge),
Ormnibusse und Obusse,

Straßenzugmaschinen, Kraftfahrzeuganhänger,
Gespannfahxzeuge ,

Ivlontagen von Erzeugnissen der Warengruppe 33.

rechnen:

Zu den Straßenfahrzeugen (soweit Verbrauchsgut) rechnen:
Personenkraftwagen (soweit Verbrauchsgut) r

Kombinationskraftwagen (soweit Verbrauchsgut),
Krafträder,
Fahrräder, Kinderwagen,
Reparaturen an Kraftwagen, Krafträdern, Fahrrädern und
Kinderwagen.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFl( - Nr:

GBl( - n

2605

Eeqr'l ff :

STRASSENFAHRZEUGE

Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

2



Stand: 18.O7 .79

2. Außenhandels-
statistik
o1.o1.60

Blatt-llr.: 2

Die Personenkraftwagen und Kombinationskraftwagen werden in
Anlehnung an die - nach HaltergruPPen gegliederten - Neuzu-
Iassungen nach der statistik des Kraftfahrzeug- und Kraft-
fahrzeuganhängerbestandes auf die Investitions- bzw- verbrauchs-
güter aufgeteilt. Entsprechend dem AnteiI der von Unternehmen,
selbständigen, organisationen ohne Erwerbscharakter, Gebiets-
körperschaften und den sozj-alversicherungen neu zugelassenen
Personen- und Kourbinationskraftwagen werden die produzierten
personen- und Kombinationskraftwagen zu den Investitionsgütern
gerechnet;entsprechenddemAnteildervonArbeitnehmernund
Nichterwerbspersonen neu zugelassenen Personen- und Kombinations
kraftwagen werden die produzierten Personen- und Kombinations-
kraftwagen zu den Verbrauchsgütern gerechnet'

B e g r i f f s b e z L e h u n g e n : Siehe unter 2'

Begriffsinhal t : Wie unter 1.

(soweit Investitionsgut) rechnenZu den Straßenfahrzeugen
im wesentlichen:

Personenkraftwagen mit einem Hubraum von mehr als 2 1'

Kombinationskraftwagen mit einem Hubraum von mehr
als 1 ,5 I,
Liefer- und Lastkraftwagen,
Kommunalfahrzeuge (einschl - Feuenvehrfahrzeuge),

Omnibusse und Obusse,

Straßenzugmaschinen,
Kraftfahrzeuganhänger und Gespannfahrzeuge.

Zu den Straßenfahrzeugen (soweit Verbrauchsgut) rechnen
im wesentlichen:
Personerkraftwagen mit einem Hubraum von bis zu 2 L '
Kombinationskraftwagen mit einem Hubraum von bis zu 1'5 I'
Krafträder, Fahrräder und Kj-nderwagen'

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung nach
dem warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (wA) werden
auf die entsprechenden Positionen des Systematischen Waren-
verzeichnisses für die Industriestatistik (WI) umgeschlüsselt'

3

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFK . Nr:

GBK .
2605

n

Beqni ff:

STRASSENFAHRZEU@

St-atistik,/
Gü1 t-igkeitszeitraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/negriff sbeziehungen



Stand: 18.o7 .79 Blatt-llr.:3

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFl( - Nr:

GBK .
2605

n

Begrl ff :

STRASSENFAHRZEUGE

statistik/
Gü 1 tigke itszeitraum Begrif fsinhart/Änderungen im zeitabrauf,/aegrif f sbeziehungen

Da im wI die waren in erster Linie nach produktionswirtschaft-
Iichen, im wA dagegen nach zolltechnischen (materialmäßigen)
Kriterien gegliedert werden, können sich bei der Gegenüber-
stellung geringfügige Abweichungen ergeben.

Anderungen im ZeL tablauf: Derlndex
des Außenhandelsvolumens wird sowohl auf Basis 1962 = LOO

(für die Jahre L96O - 74) als auch auf Basis L97O = 1OO (für
die Jahre ab 1970) nachgewiesen. Bei der umstellung von Basis-
lahx 1962 auf Basisjahr 1970 wurden - neben weiteren Ande-
rungen - die Personenkraftwagen mit einem Hubraum von
115 - 2 I und die Kombinationskraftwagen mit einem Hubraum von
bis zu 1,5 1 von den Investitionsgütern zu den Verbrauchs-
gütern u'ngesetzt. Auf Basis t962 zähllen zu den Straßenfahrzeugen
(soweit verbrauchsgut) auch die Krankenfahrstühle, auf Basis
1970 werden sie nicht mehr erfaßt.

B e g r i f f s b e z Le h u n g e n : Straßenfahrzeuge
si-nd im Produktions-Eilbericht und in der Außenhandelsstatistik
ähnlich abgegrenzt. Der wesentliche unterschied liegt in der
Aufteilung der Personen- und Kombinationskraftwagen auf die
Investitions- bzw. Verbrauchsgüter. Beim Index der industriellen
Bruttoproduktion liegen der Aufteilung die - nach Haltergruppen
gegliederten - Neuzulassungen nach der Statistik des Kraft-
fahrzeug- und Kraftfahrzeuganhängerbestandes zugrunde, in der
Außenhandelsstatistik wird dagegen nach Hubraum aufgeteilt.

I



Stand: 1o. 1o.78 Blattdr.: I

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

0Fl( - Nr

826
GBK - Nr(n

Begrl ff :

STRASSENL}iNGE

Statistik,/
Gütti gkeitszeitralrm Be gr i f f s inhalt,/Änderungen im Ze itabtauf ,/Be gri f f sbez iehungen

Statistik der
Straßen des
überörtlichen
Verkehrs

B e g r i f f s i n h a I t : Länge von Bundesautobahnen,
Bundesstraßen, Landes- und Staatsstraßen sowie Kreisstraßen
ohne Berücksichtignrng der ZahI der Fahrbahnen oder der Fahrspuren

o1 .o1 .53
Bei der Ermittlung der Straßen1änge wird jede Kreuzung nur
einer Straße zugeordnet, und zwar jeweils der höherwertigen,
z.B. der Bundesstraße bej einer Kreuzung mit einer Landesstr.tße
oder der vorfahrtberechtigten SLraße gegenüber der vorfahrtbeach-
tenden. Bei gleichwertigen Straßen erfolgt die Zuordnung zur brei-
tererL, bei gleicher Breite zur Iängeren Straße.

Bei Kreiseln wird der halbe Kreisumfang berücksichtigt. Gleiches
gilt für ähnliche Verkehrsführungen, wie Umfahrten von Grünan-
lagen oder Kirchplätzen.



1

Stand: 13.o3 - 79

Statistik der
Straßenverkehrs-
unfäIIe
o1 .o1 .53

Blatt.Nr.:

Begriffsinhalt:ZusammenfassungderUnfälle
mitPersonenschadenundderUnfällemitsachschaden.

Nachgewiesen werden neben unfäL7en mit Personenschaden die
unfäLhe mit nur sachschaden mit einet schadenshöhe von 1 c,olo DI'|

und mehr bei einem der BeteiTigten'

Nicht erfaßt werden die polizeilich nichtrgemeldeten UnfäIIe
sowie die Unfälle auf Privatgrundstücken'

Zu den unfäI1en mit Personenschaden rechnen nicht die un-
fälle, die Fußgänger allein betreffen (z'B' Sturz bei Glatt-
eis) .

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFK - Nr:

GBK - n
882

Begrl ff:

S TRAS SENVERKEHR SUNF ALLE

Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begrif fsbeziehungenStatistik/
Gü Itigke itsze itraum



Stand: 10.10. zB Blatt.l{r.: 1

Statlstische Datenbank

- Definitionskatalog -
()Fl( - tlr:

STRECKENIJiNGEN (EIGENIUI4SIJiNGE A},I JAHRESENDE)

Begrl ff :

GBK - llr(n):
789

Statistik,/
cü Itigke itsze itraum Begriffsinhalt/Änderungen im zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Eisenbahnstatistik
(Bestdnds- und
Betriebsstatis tik )

o1.o1.66

Beg xLf f s inhalt: EntfernungenzwischenStationen,
die in den öffentlichen Tarifen als selbständige Anfangs- oder
Endpunkte für die Beförderung von Personen oder Gütern bezeichnet
sind, soweit sich diese Strecken am Jahresende im Eigentum der
j eweiligen Eisenbahnverwaltung befinden.

Die Entfernungen werden in der Achse der Gleise glemessen. Dabei
ist es für die Streckenlänge ohne Bedeutung, ob die Strecke
eingleisig oder mehrgleisig ausgestattet ist.

Dauernd stillgelegte Strecken, d.h. Strecken, die nicht mehr be-
triebsfähig erhalten werden, werden nicht einbezogen.

Neben den Streckenlängen insgesamt werden auch Längen von elek-
trifizierten Strecken ausgewiesen. Elektrifizierte Strecken sind
Strecken, die entweder mit einer Oberleitung oder mit einer
Stromschiene ausgerüstet sind. Nicht zu den elektrifizierten
Strecken zählen die am Rande von Bahnhöfen liegenden, den Rangie
vorgängen dienenden elektrifizierten Streckenabschnitte, deren
Elektrifizierung nicht bis zurn nächsten Bahnhof durchgeführt ist.

B e g r i f f s b e z Le h u n g e n : ImUnterschied zur
Streckenlänge sind bei der Erfassung dex LinienTänge (Statistik
der Personenbeförderung im Straßenverkehr) Mehrfachzählungen
möglich, da mehrere Lj-nien über die gleiche Wegstrecke führen
können und dieses Teilstück dann auch mehrfach gezählt wird. Hin-
gegen werden Streckenlängen nu"r jeweils bei der Eisenbahnverwal-
tung erfaßt, in deren Eigentun sich die Strecken befinden, und
zwar unabhängig davon, wieviele Gleise dort verlegt sind oder
wieviele Zugverbindungen dort verlaufen.

Schließlich werden Streckenlänge und Linienlänge zu unterschied-
Iichen Stichtagen erhoben.



Stand: 26.o1 .79 Blatt.llr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

0Fr llr

GBK - t'lr(n):
474

STROMABGABE AN LETZTVERBRAUCHER

Begrl ff:

Statistik/
<iü I tigke itszei traum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/aegriff sbeziehungen

Erhebung bei den
öffentlichen EIek-
tr izitätsver sor-
gungsunternehmen

o1.o1.5Ö
3L . 12.7 4

Begr i f f s inhal t: VonE-lektrizitätsver.sorgungs-
unternehmen über das öffentliche Stromversorgungsnetz an LeLzL-
verbraucher abgegebene Elektrizi-tät.
AIs Elektrizitätsversorgungsunternehmen gelten Unternehmen bzw.
fachliche Teile vorl Unternehmen, die entsprechend den gesetzli-
chen Bestj-mmungen t i andere Wirtschaftsej-nheiten mit Elektrizi-
tät versorgen und dafür eine staatliche Genehmigung haben.

Zu den Letztverbrauchern von Elektrizität zählen die Industrie,
der Verkehr, der Handel und das Kleingewerbe, die öffentlichen
Einrichtungen, die Landwirtschaft und die Haushalte.

Mit einbezogen in dle Stromabgabe an Letztverbraucher aus dem
öffentlichen Stromversorgungsnetz ist die A@abe von Elektrizi-
tät, die von den Stromerzeugungsanlagen der Industrie in das
öffentliche Netz eingespeist wurde, sofern das öffentliche Netz
nicht nur zur Durchleitung von Strom zwischen Teilen eines In-
dustrieunternehmens dient.

Nicht zur Stromabgabe an Letztverbraucher rechnen der nigenver-
brauch der Kraftwerke, Netzverluste und Nichterfaßtes sowie die
Abgabe von Elektrizität an Wj-ederverkäufer.

B e g r i f f s b e z ie hu n g e n : Zur Abgrenzung gegen-
über der Erzeugung von Elektrizität (Erhebung bei den öffentli-
chen Elektrizitätsversorgungsunternehmen) siehe dort.

1) Zu Einzelhelten vgl. Gesetz zvr Förderung der Energiewirt-
schaft vom 13.12.1935 (RGBI. I S. 1451).



Stand: 13.o3. 79

Eisenbahn-
statistik
(statistik der
Personen- und
Güterbeförderung
auf Eisenbahnen)
o1.o1.66

1

Blatt.tlr.: 1

Be gr i f fs inhal t: FrachtpflichtigeBeförderung
einer Vielzahl von einzelnen Frachtstücken, die besonders gekenn-

zeichnet und verpackt sind. Sie werden vom Absender mit einem

besonderen Frachtbrief für jede sendung aufgeliefert und von

der Eisenbahn ein-, um- und ausgeladen'

Der stückgutverkehr wird nach einem besonderen Tarif abgerech-
net.

Im Stückgutverkehr kann nicht nach der Art der transportier-
ten Güter unterschieden werden.

Erfaßt werden alle von den Eisenbahnunternehmen (Deutsche
Bundesbahn, Nichtbundeseigene Eisenbahnen) transPortierten
SLückgüter, bei denen Versand und/oder Empfangsort im Bun-
desgebiet liegen, sowie Gütertransporte, die durch das Bun-
desgebiet nur durchgehen.

Anderungen im ZeL tablauf: BisEnde
1976 wurden lediglich Güterbeförderungen im Stückgutver:kehr
erfaßt, die innerhalb des Bundesgebietes (Versand- gQ Empfangs-
ortimBundesgebiet)durchgeführtwurden,nibhtjedochSen-
dungen, bei denen nur der Empfangsort oder nur der Versandort
im Bundesgebiet lagen oder Sendungen, die nur durch 'das Bun-
desgebiet durchgegangen sind.

B e g r i f f s b e z ie h u n I e n : ImStückgutverkehr
und im Expreßgutverkehr (EisenbahnstatiStik) werden
ähnliche Güter befördert. Die Gegenstände, die im Expreßgut-
verkehr befördert werden, unterliegen jedoch strengeren Be-
schränkungen hinsichtlich umfang, Menge und Gewicht als die
im stückgutverkehr beförderten Güter, da sie zur Beförderung
im Gepäckwagen geeignet sein müssen.

Im Unterschied zum stückgutverkehr werden Lm wagenTadungs-
verkehr (Eisenbahnstatistik) keine einzelnen Fracht-
stücke befördert. sowohl stückgüter als auch wagenladungen
werden in der Regel in Güterzügen transportiert'

Im Unterschied zum stückgutverkehr ist der Dienstgutverkehr
(Eisenbahnstat-istik) nicht frachtpflichtig'

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFK - Nr:

Cer - xr1r1t
815

Begrl ff :

STÜCKGUTVERKEHR

Statistik/
cültigkeitszeitraum Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

2



Stand: I 3.03. 79

Statistiken des
gewerblichen
Güter- und Möbel-
fernverkehrs und
des Werkfern-
verkehrs
o1.o1.64

2

Blatt.tlr.: 2

zrln Unterschied zwischen Stückgutverkehr in der Eisenbahnsta-
tistik und in den Statistiken des gewerblichen Güter- und Möbel-
fernverkehrs und des Werkfernverkehrs siehe unter 2.

B e g r i f f s i n h a 1 t : Beförderung einer Vielzahl
von einzelnen Frachtstücken, deren gesonderte Aufführung in
den Begleitpapieren nicht möglich ist.

Beim gewerblichen Güter- und Möbelfernverkehr deutscher Last-
kraftfahrzeuge wird als Stückgut das tarifliche Stückgut er-
faßt; beim gewerblichen Fernverkehr ausländischer Fahrzeuge
sind Sendungen bis 2 5OO kg als Stückgut ausgewiesen. Im
Werkfernverkehr deutscher wj-e auch ausländischer Fahrzeuge
gelten Sendungen bis 5OO kg als Stückgut.

Im gewerblichen Fernverkehr wird der Stückgutverkehr nach
einem besonderen Tarif abgerechnet. Im Werkfernverkehr wird
kein Frachtentgelt erhoben.

B e g r i f f s b e z Le h un g e n : DerStückgutver-
kehr in den Statistiken des gewerblichen Güter- und Möbelfern-
verkehrs und des Werkfernverkehrs ist im Unterschied zum
Stückgutverkehr in der Eisenbahnstatistik nur teilweise
frachtpflichtig.

Statistlsche Datenbank

- Definitionskatalog -

oFK - llr:

GBX - llr(n):
815

Begrl ff:

STÜCKGUTVERKEHR

Statistlk/
Gü Itigkeitszeitraum Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen
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Statistlsche Datenbank

- Definitionskatalog -
t)tK - Nr:

GBK - tlr(n):
3326

Begrl ff:

STUDENTENWOHNHE I MP LATZE

sraristik/
Gü1 tigke itsze itraum Be gr i f f s inhal t/Änderungen im Ze itablauf ,/Begr i f f sbez iehungen

Statistik der
Studentenwohn-
heime
o1.o1.67

Be gr i f fs i nha I t: PlätzeinStudentenwohnheimen,
die mit öffentlichen Mitteln errichtet sind oder gefördert
werden.

In der ZahI der Studentenwohnheimplätze sind auch einige Wohn-
plätze in Privatquartieren (gemäß Ztffer 13 der Richtlinien
des Bundes und der Länder zum Ausbau von Wohnungen)enthalten-



Stand:28.03.79 Blatt.llr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

t)FI( - Nr:

to42
GBK - ttr(n

Begrl ff :

SUBVEMTIONEN

statistik/
cüItigke itszeitraum Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begrif f sbeziehungen

1i
Ikswirtschaft-
che
samtrechnungen
.01.50

B e g r i f f s i n h a I t : Zuschüsse, die der Staat oder
Einrichtungen der Europäischen Gemeinschaften im Rahmen der Wirt
schafts- und Sozialpolitik an Unternehmen für laufende Produk-
tionszweckä gewähren und die der Beeinflussung der Marktpreise
oder der Stützung von Produktion und Einkommen dienen.

Zu den Subventionen des Staates rechnen

7

Zuschüsse an die Landwirtschaft, wie z.B.
Zahlungen zum Ausgleich von Preisverlusten e.g. im Rahmen
der Europäischen Marktordnungen),
Zahlungen zur Förderung der Eier- und Geflügelwirtschaft,
Zahlungen zur Treibstof fverbilligung,
Zahlungen zum Ausgleich von Nachteilen der Landwirtschaft
infolge der DM-Aufwertungen,
Beihilfen zur gesetzlichen Unfallversicherung,
Zinsverbilligungszuschüsse an die Landwirtschaft;

Zuschüsse an die Fischwirtschaft, wLe z.B.
Fangprämien an die Fischerei,
Zahlungen zur Treibstoffverbilligung,
Zinsverbilligungszuschüsse für die Fischerei;

Zuschüsse an die Energiewirtschaft und den Bergbau, wie z.B
Zahlungen zur Förderung des Steinkohleeinsatzes in der
Elektriz itätswirtschaf t,
Zahlungen zur Stabilisierung des Kohleabsatzes,
Zahlungen zur Treibstof fverbilligung,
Zinsverbilligungszuschüsse an die Energiewirtschaft und
den Bergbau,
Zahlungen der Montan-Union an den Bergbau;

2



Stand: 28.03.79 Blatt-llr.: 2

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
t)tK - Nr:

GBl( -
to42

n

Begrl ff :

SUBVE}TTIONEN

Be gr i f f s inhalt/Änderungen im Zeitablauf ,/Begr i f f sbez iehungenStatistik/
cültigkeitszeitraum

Zuschüsse an die Verarbeitende rndustrie, wie z'B'
übergebietlicher Ausgleich nach dem Milch- und Fettgeset-z,

stützungsmaßnahmen für die Magermilchverarbeitung und

-verwendung,
Beihilfen für die verwendung von Milchfett zur Herstellung
von Mischfutter,
Währungsausgleichsbeträge bei der Ein- und Ausfuhr'
Zahtungen zur Treibstoffverbilligung,
zinsverbilligungszuschüsse an die Verarbeitende Industrie;

Zahtungen an das Baugewerbe, wie z'B'
Lohnkostenzuschüsse ;

Zuschüsse an den Handel, wie z-B.
zuschüsse zu den Kosten der vorratshaltung landwirtschaft-
licher Erzeugnisse,
Erstattungen bei der Ausfuhr pflanzlicher und tierischer
Erzeugnisse,
zuschüsse zu den Kosten für Abbaumaßnahmen bei Markt-
ordnungswaren,
Zahlungen zum Ausgleich von Preisverlusten,
Zuschüsse zum Ausgleich von Wertverlusten bei' Beständen
landwirtschaftlicher Produkte infolge der DM-Aufwertungen,

Währungsausgleichsbeträge bei der Ein- und Ausfuhr '
Zuschüsse zur Einfuhr und Lagerung von Kohle;

zuschüsse an den verkehr und die Nachrichtenrjbermittlung,
wie z.B.

Liquiditätshilfe an die Deutsche Bundesbahn,

Zuschüsse an die Deutsche Bundesbahn für Betrieb und
Unterhaltung höhengleicher Kreuzungen,

Zuschüsse an die Deutsche Bundesbahn zu Personalmehr-
aufwendungen,
zuschüsse an die Deutsche Bundesbahn und sonstige verkehrs-
träger zu den Kosten im Personennahverkehr,

3-



Stand: 28. 03.79 Blatt-llr.: 3

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
t)FK - Nr:

GBK - Nr(n)
to42

Begrl ff:

SUBVENTTONEN

Statistik,/
cüItigke itszeitraum Begr i f f s inhal t,/Änderungen im Zeitablauf ,/Begr i f f sbez iehungen

Frachthilfen an die Deutsche Bundesbahn und andere Verkehrs-
träger für die Beförderung von Koh1e, Erz, Getreide,
Betriebszuschüsse an die Lufthansa,
Zahlungen zur Treibstof fverbilligung,
Zinsverbilligungszuschüsse u.ä. an Verkehrsbetriebe;

Zuschüsse auf dem Gebiet des Wohnungswesens, wie z.B.
Zinsverbi I Iigungszuschüs se ;

Zuschüsse an sonstige Dienstleistungsbereiche, wie z.B.
Zin sve rbi I 1i gungsz uschüs se .

Die Zuordnung der Subventionen auf Wirtschaftsbereiche richtet
sich nach dem Tätigkeitsbereich des Empfängers, der oft nicht
mit dem letztlich Begünstigten identisch ist. Bei Zinszuschüssen
gilt als Empfänge/ nicht das Kreditinstitut, sondern der Kredit-
nehmer.

Die Angaben über Subventionen beziehen sich wei-tgehend auf
Zah Iungsvo rgänge .

Bei den Subventionen der Europäischen Gemeinschaften handelt es
sich um unmittelbar an Unternehmen, d.h. ohne Einschaltung des
Staates, geleistete Zahlungen des Agrarfonds - Abteilung Aus-
richtung - sowie um Zuschüsse der Europäischen Gemeinschaft für
Kohle und Stahl (EGKS) an den Bergbau.

Die Subventionen werden ausschl. in jeweiligen Preisen, d.h
in Preisen der einzelnen Berichtsjahre nachgewiesen.





Stand: 19.03.79

Statistik
über den
Steuerhaushalt
or.01.62

Blatt-llr.: 1

Begr i ffs inha 1t: Verbrauchsteuer, dieaufTabak-
waren erhoben wird, die im Erhebungsgeblet hergestellt oder in
das Erhebungsgebiet eingeführt werden. Bei Ausfuhr/Abfertigung
zu einem besonderen Zollverkehr fä11t die Tabaksteuerweg
(§ 3 abs. 3 satz 2 Tabstc) .1)

Im einzelnen unterliegen der Tabaksteuer: Zigaretten, Zigarren,
Rauchtabak (Tabakerzeugnisse) sowie Zigarettenhüllen; Rohtabak
und Zigarettenpapier, die der zoll-amtlichen Überwachung vorent-
halten oder entzogen werden; Rohtabak, der zu Kautabak oder
Schnupftabak verarbeitet werden soII; Kautabak und Schnupftabak,
die in das Erhebungsgebiet eingeführt werden.

Tabakerzeugnisse können anstelle von Tabak ganz oder tej-lweise
andere Stoffe enthalten.

Die Höhe der Tabaksteuer setzt sich aus einem spezifischen
(mengenabhängigen) und z.T. aus einem proPortionalen (preisab-
hängigen) Steueranteiil zusammen. Die Tabaksteuer für Zigaretten,
die z.B. L978 97 t der gesamten Tabaksteuereinnahmen ausmacht,
beträgt z.Z. 4,92 Pf/sL und 24,3 * des Kleinverkaufspreises,,das
entspricht einer durchschnittlichen Belastung von 59,9 * des.
Kleinverkaufspreises; für Zigarren, Feinschnitt und Pfeifentabak
belaufen sich die entsprechenden Belastungen auf 18,6, 26,9 bzw.
18, 3 t.

Die Tabaksteuer ist vom Hersteller durch Verwendung von Steuer-
zeichen (Banderolen) zu entrichten; sie entsteht durch Entfernen
der Erzeugnisse aus dem Herstellungsbetrieb oder bei Entnahme
zum Verbrauch j-m Betrieb; wegen Steuerbefreiung und -erstattung(2.B. unentgeltlich abgegebene Deputate) siehe §§ t: - 15 Tabstc.

1) Zu weiteren Einzelheiten siehe Tabaksteuergesetz i.d.F
1.9.7972 (BGBI. I s. 1633), zuleLzL geändert durch das
führungsgesetz zur Abgabenordnung v. 14.12.L916 (BGBI.
s. 3341).

Ein-
I

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFK - Nr:

GBl( - tlr(n):
113i

Begrl ff:

TABAKSTEUER

Statistik/
cü1 tigke itsze itraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen
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Stand: 1 9. 03. 79 Blatt-t{r.:2

Die Steuerschuld wird bei Zigaretten und Rauchtabak rund vier
bis sechs Wochen (für die in der ersten Dezernlcer-HäIfte bezoge-
nen Steuerzeichen für Zigaretten spätestens am 27.12.), bei
Ztgarren rund acht bis zehn Wochen nach dem Steuerzeichenbezug
fäIlig. Stundung und Zahlungsaufschub sind unzulässig.
Bei der Tabaksteuer handelt es sich um eine Bundessteuer.

Anderungen im Zei- tablauf : Mehrfache
Steuerrechtsänderungen, zuLe:uzt zum L.1.1977: Erhöhung der
Tabaksteuer für Zigaretten, Rauchtabak und zigarettenhüllen um
rund 18 t.

Aus haushaltsmäßigen Gründen erfolgte eine Verkürzung der Zah-
lungsfrist für die im Dezember bezogenen zigarettensteuerzeichen
durch das Steueränderungsgesetz 7967.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
t)Fl( - tlr:

GBl( - llr(n) :
1131

Begrl ff:

TABAKSTEUER

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

I
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

[)FK - Nr:Begrl ff :

TANKER
GBK.ll

912, 3151

Statistik/
GüI tigkeitszeit.raum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begriff sbeziehungen

Statistik des
Bestandes an
Seeschiffen
o1 .o1. 51

B e g r i f f s i n h a I t : Seeschiffe, die zur Be-
förderung von flüssigen Gütern dj-enen.

Erfaßt werden die Tanker, die unter der Flagge der Bundes-
republik Deutschland fahren und über mehr als 17,65 BRT
Raungehalt verfügen.

Unter der Flagge der Bundesrepublik Deutschland können u.a.
auch Seeschiffe fahren, die von deutschen Reedern auf Bare-
Boat-Basis aus dem Ausland gechartert wurden. Entsprechend
fahren auf Bare-Boat-Basis an das Ausland vercharterte
Schiffe im allgemeinen nicht unter deutscher Flagge.

Zu den flüssigen Gütern zäh1en z.B. MineralöI, Flüssiggas
und Chemikalien.

Anderungen im Zei tablauf: Bis
einschl. 1973 wurden die Tanker erfaßt, die in die deutschen
Seeschiffsregister eingetragen waren, unabhängig davon ob sieunter deutscher Flagge fuhren.

In die Seeschiffsregister werden Schiffe eingetragen, diefür die Schiffahrt außerhalb von Binnengewässern (Flüssen,
Kanälen und geschlossenen Seen) bestimmt sind, die einen
Raungehalt von mehr als 17,65 BRT haben und deren Eigen-
tümer Deutsche sind (natürliche und juristische personen).

B e g r i f f s b e z Le h un g e n : Die Tanker derSee-
schiffahrt unterscheiden sich von den ?ankscttiffen der Binnen-
schiffahrt einerseits durch ihr Einsatzgebiet, zum anderen durch
Ausrüstung und Konstruktion.

Eine eindeutige Zuordnung zu den see- bzw. Binnenschiffen ist
jedoch nur aufgrund der Eintragung in die entsprechenden Re-
gister mög1ich, da Binnenschiffe u.U- auch auf See und See-
schiffe auch auf Binnenwasserstraßen fahren können.

I

n
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Statlstische Datenbank

- Definitionskatalog -

t)FK - Nr:

GBK - ]{r(n):
976

Begrl ff :

TANKSCHIFFE

statistik/
Gü Itigke itszeitraum Be gr i f f s inhalt/Anderungen in Zeltablauf ,/Begr i f f sbez iehungen

Statistik des
Bestandes an
Binnenschiffen

B e g r i f f s i n h a I t : In die Binnenschiffs-
register eingetragene Schiffe, die zur Beförderung
flüssiger Ladung bestimmt sind.o1.o1.51

Die Tankschiffe müssen über mj-ndestens 20 t Tragfähig-
keit verfügen und für die Schiffahrt auf Binnengewässern
(Flüssen, Kanälen und geschlossenen Seen) bestimmt sein.

Anderungen im ZeL tablauf: Seit
1972 werden die Tankschiffe ohne Bunkerboote ausgewiesen.

B e g r i f f s b e z Le hu n g e n : DieTankschiffe
der Binnenschiffahrt unterscheiden sich von den Tankern
der Seeschiffahrt einerseits durch ihr Einsatzgebiet, zum
anderen durch Ausrüstung und Konstruktion.

Eine eindeutige Zuordnung zu den Binnen- bzw. Seeschiffen
ist jedoch nur aufgrund der Eintragung in die entsprechen-
den Register mög1ich, da Seeschiffe auch auf Binnenwasser-
straßen und Binnenschiffe u.U. auch auf See fahren können.
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Stand:69 .02.79

Arbeitsstätten-
zählung 1970

Monatlicher
Baubericht
01 .01 .50 -
3t . t2.77

Blatt-l{r.:1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Personen, die eine nichtland-.
wirtschaftliche Arbeitsstätte wirtschaftl_ich und organisato-
risch aIs Eigentümer, Miteigentümer oder Pächter leiten, ferner
selbständige Handelsvertreter sovrie alle freiberuflich Tätigen.

Zu den Tätigen Inhabern zählen auch die selbständigen Handwer-
ker.

Als freiberuflich Tätige gelten z.B. Arzte, RechtsanwäIte,
Schriftsteller und Krinstler.

Nicht zu den Selbständigen rechnen Personen, die in einem ar-
beitsrechtlichen Verhältnis zur Arbeitsstätte stehen und ledig-
lich innerhalb ihres Arbeitsbereiches selbständig disponieren
können (2.8. der selbständige FilialLeiter).
Be gr i f f s b e z :-eh unge n : Siehe unter 2

Begr i f fs inha It: Personen, die Betriebe desBau-
hauptgewerbes wirtschaftlich und organisatorisch als Eigentümer,
Miteigentümer oder Pächter leiten.

Zu den Tätigen fnhabern zähIen auch die selbständigen Handwerker.

B e g r i f f s b e z ie h u n g e n : Die Begriffe Tätige
Inhaber und Se-Zöständige (Volks- und Berufszählung 1970, Mikro-
zensus) entsprechen sich weitgehend. Unterschiede ergeben sich
ebenso wie bei den Tätigen Personen (Bereichsstatistiken, Ar-
beitsstättenzählung 1970) und den Erwerbstätigen (Volks- und Be-
rufszählung 1970, Mikrozensus) vor allem durch dj_e unterschied-
Iiche Wahl der Erhebungseinheiten. Tätige Inhaber, die z.B.
mehrere Arbeitsstätten bzw. Betriebe leiten, werden in der Ar-
beitsstättenzählung und j-m Monatlichen Baubericht mehrfach er-
faßt und nachgewiesen. fn der Volks- und Berufszählung bzw. im
Mikrozensus wird jeder Selbständige nur einmal erfaßt, da die
einzelne Person bzw. der Haushalt und nicht die Arbeitsstätte
bzw. der Betrieb die Erhebungseinheit ist.
Im Unterschied zu den Tätigen Inhabern handelt es sich bei den
Selbständigen in der Vtohngeldstatistik um private Haushalte, die
ltlohngeld empfangen und deren Haushaltsvorstände Selbständige sind
in der Studentenstatistik handelt es sich um deutsche Studienan-
fänger, die auf den Immatrikulationspapieren als letzte berufli-
shs Stellung des Vaters "Selbständiger" eingetragen haben.

2
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Statistik/
Gü I tigkeitsze itraum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begriff sbeziehungen
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

OFl( - tlr

- ttr(n):
3684

TATIGE INHABER, IiTITHELFBIDE FAI,II LIE{ANGEHöRIGE

Begrl ff:

Statistik,/
Gü I tigke itszeitraum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Monatsbericht
einschl. Auf-
tragseingangser-
hebung im Bau-
hauptgewerbe
(einschl. Fer-
tigteilbau)
07.o1.77

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die Betrie,be des

Bauhauptgewerbes wirtschaftlich und organisatorisch als
Eigentümer, Miteigentümer oder Pächter leiten sowie deren

Familienangehörige, die im Betrieb mitarbeiten, ohne hier-
für Lohn oder Geha1t zu beziehen und ohne daß für sie
Pflichtbeiträge z:ur gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt
werden.

Zu den Tätigen Inhabern zählen auch die selbständigen Hand-
werker.

Die Mithelfenden Familienangehörigen werden nur erfaßt, wenn
sie mindestens ein Drittel der üblichen Arbeitszeit im Be-
trieb tätig sind.



Stand: o9.o2.79 Blatt4r.: 1

Statlstlsche Datenbank

- Definltlonskatalog -

DFl( - llr:

GBl( - tlr(n
421

Begrl ff:

TATIGE PERSONEN

statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/gegrif fsbeziehungen

Verschiedene
Statistiken

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die rn Betrieben,
Ilnternehmen oder Aröeitsstätten tätig sind und entweder in
einem Arbeitsvertrags- bzw. Dienstverhältnis oder einem Eigen-

tümer-, Miteigentrimer- bzw. PachtverhäItnis zun Betrieb, Un-

ternehmen oder zur Arbeitsstätte stehen.

Zu den Tätigen Personen zählen auch Erkrankte, urlauber, ferner 
Ipersonen, die Übungen bei der Bundeswehr ableisten, streikende

und von Aussperrung betroffene Personen, solange das Arbeits-
verhäItnis nicht ge1öst ist, ferner Saison- und Aushilfsarbei-
ter, Kurzarbeiter, Schlechtwettergeldempfänger, Teilzeitbe-
schäftigte, Personal auf Bau- und Montagestellen, Fahrzeugen
usw. sowie Arbeitskräfte, die von anderen Unternehmen gegen
Entgelt zur Arbeitsleistung gemäß dem Arbeitnehmerüberlassungs- .

gesetz überlassen werden (Leiharbeitnehmer wie Fremdlöhner,
Zeitbeschäftigte für Bürotätigkeiten usw. ). wird in schichten
gearbeitet, so wird die summe der Beschäftigten aller schichten
einbezogen.

Nicht zu den Tätigen Personen rechnen u.a. die im Ausland Tä-
tigen Personen, zvrn Grundwehrdienst bzw. zlLldienst einbe-
rufene Personen, Strafgefangene, Heimarbeiter, ehrenamtlich
Tätige sowie Arbeitskräfte, die als Beauftragte anderer Be-
triebe (unternehmen, Arbeitsstätten) im meldenden Betrieb (un-
ternehmen, Arbeitsstätte) Montage- oder Reparaturarbeiten durch-
führen.

Die Einbeziehung der Mithelfenden Familienangehörigen, d.h. von
personen, die im Betrieb (unternehmen, Arbeitsstätte), der von
einem Fa.urilierunitglied als Tätigem Inhaber geleitet wird, mit-
arbeiten, ohne hierfür Lohn oder Gehalt zu beziehen, erfolgt in
den einzelnen Statistiken unterschiedlich. Sie werden z'T'
- ohne Berücksichtigung der von ihnen geleisteten Arbeitszeit

erfaßt,
- nur dann erhoben, wenn sie mindestens ein Drittel der be-

trieblichen Arbeitszeit tätig sind.
- überhaupt nicht erfaßt.

2
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFK - ilr:

GBK - tlr(n):
421

Begrl ff:

TÄTIGE PERSONEN

Statistik/
Gü Itigke itszeitraum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/aegriff sbeziehungen

B e g r i f f s b e z i,e h u n g e n : Unterschiede zwi-
schen dem Begriff Tätige Personen aus den Bereichsstatistiken
und der Arbeitsstättenzählung 1970, dem Begriff FamiTienar-
beitskräfte und ständige faniLienfrende Arbeitskräfte (Stati-
stik der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft) und dem Begriff
Er'werbstätige (Volks- und Berufszählung 1970, Mikrozensus) sind
vor allem durch die unterschiedliche WahI der Erhebungseinheiten
bedingt. Im Rahmen der Bereichsstatistiken und der Arbeitsstät-
tenzäh1ung 1970 ist Erhebungseinheit das Unternehmen, der Be-
trieb oder die Arbeitsstätte, die jeweils Gesamtangaben über
ihre Tätigen Personen melden; in der Vo1ks- und Berufszählung
L97O bzw. im Mikrozensus ist dagegen die einzelne Person bzw.
der Haushalt die Erhebungseinheit. Hieraus folgt u.a.: Personen,
die im Berichtszeitrar:m geringfügige oder aushilfsweise Er-
werbstätigkeiten ausüben (2.B. Kellner oder Musiker, die nur
stundenweise oder am lrlochenende tätig sind, arbeitende Studenten
SchüIer u.ä.) sowie besondere PersonengrupPen (2.B. Ordensange-
hörige im erwerbsfähigen Alter, Strafgefangene, die in der Regel
verpflichtet sind, Arbeiten in und außerhalb der Anstalt zu ver-
richten u.ä.) zählen grundsetzlich zu den Enrerbstätigen, häu-
fig aber nicht zu den Tätigen Personen, wenn sie in keinem
regulären Arbeitsvertrags- bzw. Dienstverhältnis zu einem Un-
ternehmen, Betrieb oder einer Arbeitsstätte stehen.

Bei den Tätigen Personen werden lediglich die Soldaten auf
Wehrübung, bei den Erwerbstätigen hingegen alle Soldaten be-
rücksichtigt. Die Mithelfenden Familienangehörigen zählen grund-
sätzlich zu den Er*rerbstätigen, und zwar ohne Berücksichtigung
der von ihnen geleisteten Arbeitszeit; sie werden bei den Tä-
tigen Personen in den Bereichsstatistiken und der Arbeitsstät-
tenzähIung unterschiedlich berücksichtigt.

Sind Personen in mehreren Unternehmen, Betrieben oder Arbeits-
stätten beschäftigt, dann können sie auch in mehreren Unter-
nehmens-, Betriebs- oder Arbeitsstättenmeldungen enthalten sein.
Die Bereichsstatistiken und die Arbeitsstättenzählung weisen
daher beim Vorliegen von Mehrfachzählungen Beschäftigungsfä11e
und nicht insgesamt tätige Personen aus. Bei den Ervrerbstätigen
wird jede Person nur einmat erfaßt, weil die Person selbst Er-
hebungseinheit ist.
Unterschiede ergeben sich auch bei der Zuordnung der Erwerbs-
tätigen und Tätigen Personen zu Wirtschaftszweigen, weil die be-
fragten Personen häufig nur ungenauere Angaben über den Wirt-
schaftszweig als die Unternehmen, Betriebe und Arbeitsstätten
machen können.

3-



Stand: o9 .o2.79

Verschiedene Sta-
tistiken für das
Baugewerbe

1

Blatt-llr.: 3

Zu den Tätigen Personen zählen Personen (FälIe) mit Arbeitsort
im Inland, zu den Erwerbstätigen dagegen Personen der Vlohnbe-
vöIkerung.

Zur Abgrenzung der Tätigen Personen gegenüber den Tätigen Pet-
sonen in der Binnenschiffahtt (Statistik über die Unternehmen
in der Binnenschiffahrt), den Tätigen Petsonen im Straßenper-
sonenverkehr (Statistik der Personenbeförderung im Straßenver-
kehr), den Tätigen Personen im Schienenverkehr (Eisenbahnstati-
stik) sowie den Beschäftigten, die in der Luftfahtt tätig sind
(Statistik der Luftfahrtunternehmen) siehe unter Tätige Per-
sonen in der Binnenschiffahrt.

Zur Abgrenzung der Tätigen Personen gegenilber den Fanjljenar-
beitskräften ünd ständigen famil-ienfremden Arbeitskräften ( im
Jahresdurchschnitt) (Statistik der Arbeitskräfte in der Land-
wirtschaft) siehe dort.

B e g r i f f s i n h a I t : Zu den Tätigen Personen zählen
die 

"ätigen 
fnhaber, die kaufmännischen und technischen Ange-

stel.-lten einschT. der Auszubifdenden, die Facharbeiter, die
Fachwerker und Werker und die gewetblich AuszubiTdenden-

1.1 Monatlicher
Baubericht
01 .o1 .50 -
3L . t2 .77

1.2.L Totalerhebung
im Bauhauptcle-
werbe (einschl.pertigteilbau)
01 .o1 .55 -
3t . t2.76

1.2.2 Unternehmens-
und Investi-
tionserhebung
im Bauhaupt-
gewerbe

01.o1 .62 -
31.t2.75

Be gri f f s i nha I t: DieI'lithelfendenFamilienange-
hörigen zählen zu den Tätigen Personen, sofern sie mindestens
ein Drittel der üblichen Arbeitszeit im Betrieb tätig sind.

Anderungen im Zei tablauf: DieMithel-
fenden Familienangehörigen werden erst seit 1.1.L977 erfaßt.

Be gri f f s i nha I t: DieMithelfendenFamilienange-
hörigen rechnen zu den Tätigen Personen, sofern sie mindestens
ein Drittel der üblichen Arbeitszeit im Betrjeb tätig sind.

Die Tätigen Personen, die in der Unternehmens- und Investitions-
erhebung nachgewiesen werden, umfassen neben den unmittelbar im
Unternehmen Beschäftigten auch die an Arbeitsgemeinschaften ab-
gestellten Personen. Arbeitskräfte, die unmittelbar von der Ar-
beitsgemeinschaft eingestellt wurden, werden in Höhe des jewei-
ligen Arbeitsgemeinschaftsanteils It. Arge-Vertrag miteinbezo-
gen.

Statistische Dat.enbank

- Definitionskatalog -
t)FK - l'lr:

GBK - ttr(n):
42t

Begrl ff:

TATIGE PERSONEN

St.atistik/
Gii I tigke itszeitraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/eegriff sbeziehungen
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Stand: 09.02-79 Blatt-llr.:4

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
0H( - l,lr

GBK .
42t

n

Begrl ff :

TATIGE PERSONEN

Statistik/
cültigkeitszeitraum

Begriffsinhalt,/ÄnderungenimZeitablauf,/Begriffsbeziehungen

Anderungen im I

Tätigen Personen zählen seit
Fami Iienangehörigen.

Zet tablauf: Zuden
l.l.1962 auch die Mithelfenden

2 1 Erhebung bei den
öffentlichen Elek-
trizitätsversor-
gungsunternehmen

01 .01 .50 -
31.12.74

B e g r i f f s i n h a 1 t : Zu den Tätigen Personen zählen
die AngesteTTten, Beamten, kaufmännisch und teclnisch Auszu-
biTdenden,dieÄrbeitersowiediegewetbLichAuszubiTdenden'

rii rht inbez ogen ind d l-e unbe z ah I t M I the I f enden F'ami I ienange-c e undhöra sowie Arbei tskra fte di e I n ke rnem f ES ten Lohn-ge n Iha1 tsverhäI tni bef ragten Unternehmen stehen und nur t e9zum
I fmäßig zeitweise bestimmte Arbeiten

führer, Kassierer). Gleiches giIt
Arbeiter von sogr. Bruttounternehme
nebenbei stundenweise tätig sind'

durchführen z B S chr t,
2.2 Erhebung bei den

Gasversorqungs-
unternehmen

für Beamte Anges te I I te und
n dIE IM Un t ernehmen nur

01 .01 .50 -
3l .l:.2.7 4

3.1 Investitions-
erhebung im Berg-
bau und i-n der
Industrie (ohne
Bauindustrie )

B e g r L f f s i n h a 1 t : Zu den Tätigen Personen zählen
aie iatigen Inhaber bzw. Mitinhaber' Angestellte' Arbelter'
kaufmännisch,technischundgewerblichAuszubildendesowiedie
unbezahlt Mithelfenden Familienangehörigen, sofern sie min-
destens ein Drittel der üblichen Arbeitszeit im untetnehnen
bzw. Betrieb tätig sind.

01 .01 .62 -
3t .12.75

Täri P sonen die tn der I n'vesri t I onserhebung und d r
3 2 Unternehmenser-

hebung im Berg-
bau und in der
Industrie (ohne
Bauindustrie )

Die gen er
uch dirnehme rhe,bungt nachgewie n we rden umf as sen a e

Un t e NS e
hä f t igten I NI chri ndus tr I e I1en Te t- 1en de Un t rnehmen S

S c n
1 t

B Hande Isabtei Iungen Verkauf bür während im Monatz I rhebchen I ndus t l_ eberich t und lm I ndustri ebex I cht Tota e ungt de
S tember d I e Be chä f t igten l-n n icht indus t r I I len Te I len

01.01 .62 -
31.12.75

ep rdUn't ernehmens NI cht e inbez ogen we en

3.3 Monatlicher
Industriebericht
01.01.50
31.12.76

3.4 Industriebericht-
Totalerhebung -
September
01.o1.62 -
31.12.75

Anderunqen im z
. Tätigen Personen zählen seit

Fami Iienangehörigen .

eitablauf: Zuden
l.l.tg62 auch die Mithelfenden

5-



Stand: 09.02.79 Blatt-l{r.:5

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFI( - Nr:

GBK . II

42t

Begrl ff:

TATIGE PERSONEN

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begrif fsinhalt,/Änderungen im Zeitablauf/gegrif fsbeziehungen

4. Arbeitsstätten-
zähIung 1970

Begriffsinhalt:ZudenTätigenPersonenzählen
d,Le Tätigen Inhabet, die Beamten, Arrgestellten, Ärl:eiter und
die Nachr.ruchskräfte sowie die unbezahlt Mitheffenden FamiTien-
angehörigen, unabhängig von der Arbeitszeit, die sie in der
Arbeitsstätte tätig sind.

5 1 Großhandels-
statistik
01 .01 .63

Begriffsinhalt:ZudenTätigenPersonenzählen
die Tätigen Inhaber, Arbeiter, Angestellte, Auszubildenden
sowie die Mithelfenden Familienangehörigen, unabhängig von der
Arbeitszeit, die sie im Unternehmen tätig sind'

5 .2 Einzelhandels-
statistik
01.01.51

In der Großhandels- und Einzelhandelsstatistik werden }ileßzahlen
der,Tätigen Personen und in der Gastgewerbestatistik Meßzahlen
d,er voTTbeschäftigten sowie Meßzahlen dex TeiTzeitbeschäftigten
nachgewiesen.

5.3 Gastgewerbe-
statistik

Die Meßzahlen der Tätigen Personen (VoIlbeschäftigten, Teil-
zeitbeschäftigten) werden durch Division der Zahlen der Tätigen
personen (vollbeschäftigte, Teilzeitbeschäftigte) im jeweiligen
Berichtszeitraum durch die entsprechenden Zahlen der Tätigen
Personen (Vollbeschäftigten, Teilzeitbeschäftigten) im Basis-
zeitraum ermittelt.

01.01.63



Stand: s5 .ot.7g Blatt-llr.:1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

[)FK - Nr:

GBK - tir(n):
785

TF.TIGE PERSoNEN IM SCHIENENVERKEHR

Begrl ff :

Statistik/
Gültigkeitszeitraum

Begri f f s inhalt,/Änderungen im Ze itab I auf /aegr i f f sbe z iehungen

Ei senbahnstatl s tik
(Bestands- unä
Betri ebsstatistik )

o1 .o1-66

B e g r i f f s i n h a 1 t : Personen, die in Unternehmen,

die öffentlichen schienenverkehr betreiben (Deutsche Bundes-

bahn, Nichtbundeseigene Eisenbahnen) ausschließlich oder über-
wiegend im unternehmensteil "schienenverkehr" tätig sind und

in einem Arbeitsvertrags- bzw. DienstverhäItnis zum unter-
nehmen stehen.

vorübergehend Abwesende, Erkrankte und urlauber werden voll-
ständig, Teilzeitbeschäftigte anteilig nach ihrer geleisteten
Arbeitszeit miteinbezogen.

Nicht zu den Tätigen Personen im Schienenverkehr rechnen Per-
sonen, die zwar in Eisenbahnunternehmen beschäftigt sind, je-
doch nicht ausschließIich oder überwiegend im Unternetrmensteil
"schienenverkehr" tätig sind (2.B. Persbnen, die im Unternehmens-
teil "Kraftwagenverkehr" arbeiten) .

Nach dem Beschäftigungsverhältnis (der Stellung im Betrieb) wer-
den- Beamte, Angestetlte, Arbeiter und Nachwuchskräfte unter-
schieden.

Nach dem betrieblichen Einsatz werden Tätige Personen in der
"Allgemeinen Verwaltung" im "Betriebs- und verkehrsdienst" e.s.
Bahnhofs-, Zugbegleitdienst) , in der "Zugförderung und Fahrzeug-
park" (2.B. Betriebsmaschinen-, Triebfahrzeugdienst) und bei
äen "Festen Anlagen" (2.8. Bauliche Anlagen, Sigrnaldienst, Stark-
stromdienst) unterschieden.

B e g r i f f s b e z Le hun g e n : Zur Abgrenzung der
Tätigen Personen im schienenverkehr gegenüber den Tätigen Per-
sonen in der Binnenschiffahrt (Statistik über die Unternehmen in
der Binnenschiffahrt), den Tätigen Personen im Straßenpersonen-
verkehr (Statistik der Personenbeförderung im Straßenverkehr),
den Beschäftigten, die in der Luftfahrt tätig sjnd (statistik
der Luftfahrtunternehmen) sowie den Tätigen Personen (Bereichs-
statistiken, Arbeitsstättenzählung 1970) siehe unter Tätige Per-
sonen in der Binnenschiffahrt.

-2-



stand: 05 .o1 .79 Elatt-l.lr.: 2

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
rDF( - ür:

GBK - ilr(n):
785

TATIGE PERSONEN IM SCHIENENVERKEHR

Begrl ff:

Statistik/
cü Itigkeitsze itraum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

Zur Abgrenzung der Tätigen Personen im Schienenverkehr gegen-
rliber den Erwerbstätigen (Volks- und Berufszählung 1970) siehe
unter Tätige Personen i zvr Abgrenzung gegenüber den FaniTien-
arbeitskräften und ständigen faniTienfremden Arbeitskräften'
(im Jahresdurchschnitt) (Statistik der Arbeitskräfte in der
Landwirtschaft) sj-ehe dort.

I
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Stand: 05. 01 . 79 Blatt-llr.:1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

0Fl( - ttr:

GBK - llr(n):
847

TÄTIGE PERSONEN IM STR,ASSENPERSONENVERKEHR

Begrl ff :

statistik/
GüItigkeitszeitraum Be gr i f f s inhalt/Änderungen im Ze itablauf /Begr i f f sbez iehungen

Statistik der
Personenbe fö rderung
lm Straße,nverkehr
o1.o1.59

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die in Unternehmen

des gewerblichen Straßenpersonenverkehrs ausschließIich oder
überwiegend im unternehmensteil "straßenpersonenverkehr" tätig
sind und in einem Arbeitsvertrags- bzw. DienstverhäItnis oder
Eigentümer- bzw. Miteigentümerverhältnis zgm Unternehmen stehen.

Vorübergehend Abwesende, Erkrankte, Urlauber und Teilzeitbe-
schäftigte werden votlständig, Personen die in der Verwaltung
und ähnlichen nicht zuordenbaren Betriebsteilen tätig sind an-
teilsmäßig einbezogen.

Nicht zu den Tätigen Personen im Straßenpersonenverkehr zählen
personen, die zwar in straßenpersonenverkehrsunternehmen be-
schäftigt sind, jedoch nicht ausschließlich oder ü,berwiegend
im Unternehmensteil "Straßenpersonenverkehr" tätig sind (2.B.
Personen, die in Tankstellen oder Reisebüros arbeiten).

Nach dem BeschäftigungsverhäItnis (der Stellung im Betrieb) wer-
den Tätige Inhaber und tätige Mitinhaber, I'{ithelfende Familien-
angehörige - unabhängig von der Arbeitszeit, die sie im unter-
nehmen tätig sind - ferner Beamte, i\ngestellte, Arbeiter und
Auszubildende unterschieden .

Nach dem betrieblichen Einsatz werden Fahrer und Schaffner, son-
stiges Personal im Fahrdienst und Verkehr (2.B. Kontrolleure,
Fahrdienstleiter), technisches Personal (2.8. Werkstattpersonal)
und Verwaltungspersonal unterschieden.

B e g r i f f s b e z t e h u n g e n : Zur Abgrenzung der Tä-
ti§en Personen im straßenpersonenverkehr gegenüber den Tätigen
Personen in der Binnenschiffahrt (Statistik über die Unternehmen
in der Binnenschiffahrt), den rätigen Petsonen im Schienenver-
kehr (pisenbatrnstatistlk), den Beschäftigten, die in der Luft-
fahrt tätig sind (statistik der Luftfahrtunternehmen) sowie den
Tätigen Personen (Bereichsstatistiken, Arbeitsstättenzählung
l97O) siehe unter Tätige Personen in der Binnenschiffahrt-

Zur Abgrenzung der Tätigen Personen im Straßenpersonenverkehr 
]

gegenüber den Erwerbstätigen (Vo1ks- und Berufszählung 1970)
siehe unter Tätige Personeni zur Abgrenzung gegenüber den Fami-
Tienarbeitskräften und ständigen faniTienfremden Atbeitsktäften
(in Jahresdurchschnitt) (statistik der Arbeitskräfte in der Land-
wirtschaft) siehe dort.



Stand: 05.o1.79 Blatt-Nr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

OFl( - ttr:

GBK - ilr(n):
933

TATI@ PERSONEN IN DER BINNENSCHIFFAHRT

Begrl ff:

Statistik/
cültigkeitszeitraum Be gr i f f s inhalt,/Änderungen im Ze itabl auf ,/Begr i f f sbe z iehungen

Statistik über die
Unternetrmen in der
Binnenschiffahrt
o1 .o1.70

Begriffsinhalt:Personenrdieinunternehmen
der Binnenschiffahrt für den unternetunensteil "Binnenschiff-
fahrt,' tät,ig sind und in einem Arbeitsvertrags- bzw. Dienst-

verhältnis oder Eigentümer- bzw. Miteigentümerverhältnis zum

Unternehmen stehen.

Ftir die zuordnung von Personen zu den Tätigen Personen in der
Binnenschiffahrt. ist es unerheblich, ob diese neben ihren Auf-
gaben in der Binnenschiffahrt noch (oder sogar überwiegend)
andere Tätigkeiten im Unternehmen ausüben'

vorübergehend Abwesende, Erkrankte, urlauber und Teilzeitbe-
schäftigte werden vollständig mit einbezogen'

Nach dem Beschäftigungsverhältnis (der Stellung im Betrieb)
werden Tätige Inhaber,Mithelfende Familienangehörige
- unabhängig von der Arbeitszeit, die sie im unternehmen be-
schäftigt sind - ferner Angestellte, Arbeiter und Auszubildende
unterschieden.

Nach ihrer Funktion im unternehmen werden das fahrende Personal
und das Landpersonal unterschieden. zum fahrenden Personal ge-
hören die Besatzungsmitglieder der Schiffe, an Bord tätige
schiffseigner sowie unbezahlt Mithelfende Familienangehörige.
Das Landpersonal ist das in der Binnenschiffahrt tätige Perso-
na1 ohne das fahrende Personal.

B e g r i f f sb e z Le h u n ge n : Die Begriffe Tätige
personen in der Binnenschiffahrt, Tätige Petsonen im Schienen-
verkehr (Eisenbahnstatistik) , Tätige Personen im Straßenpet-
sonenverkehr (statistik der Personenbeförderung im Straßenver-
kehr) , Beschäftigte, die in det Luftfahtt tätig sind (statistik
der Luftfahrtunternehmen) sowie Tätige Personen (Bereichsstati-
stiken, Arbeitsstättenzählung 1970) sind im Prinzip vergleich-
bar abgegrenzt.

Im einzelnen bestehen jedoch folgende Unterschj'ede:

Die Teilzeitbeschäftigten bei den Tätigen Personen im Schienen-
verkehr werden nur anteilig nach ihrer geleisteten Arbeitszeit
einbezogen, während s.ie in den anderen statistiken volI-
ständig erfaßt werden. Die Mithelfenden Familj-enangehörigen
werden bei Tätlgen Personen bzw. Beschäftigben z.T. nur bei Vor-
liegen einer Mindestarbeitszeit, z.T. ohne Berücksichtigung der
ArbeitszeLL, z.T. gar nicht berücksichtigt.

-2-



Stand: 05.o1.79 Blattdr.: 2

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
tsegrl ff: I)Fl( - Nr:

TÄ:TIGE PERSoNEN. IN DER BINNENSCHIFFAHRT GBI( - ilr(n):
933

statistik/
cüItigke itszeitraum Be gri f f s inhalt/Änderungen im Ze itablauf ,/negri f f sbez iehungen

(a) pie Mithelfenden Familienangehörigen werden nur dann er-
faßt, wenn sie mindestens ein Drittel der betriebsübli-

' chen Arbeitszeit. tätlg sind.

Monatlicher Baubericht, Totalerhebung im Bauhauptgewerbe,
Unternehmens- und InvesLitionserhebung im Bauhauptgewerbe,
Investitionserhebung im Bergbau und in der Industrie, Un
nehmenserhebung im Bergbau und in der Industrie, Monatliche
Industriebericht, Industriebericht*Totalerhebung-September.

(b) Die l'lithelfenden Familienangehörigen werden ohne Berück-
sichtigung der von ihnen geleisteten Arbeitszeit erfaßt.

Statistik der Personenbeförderung im Straßenverkehr, Sta-
tistik über die Unternehmen in der Binnenschiffahrt, Sta-
tistik der Luftfahrtunternehmen, Großhandels-, Einzelhan-
dels-, Gastgewerbestatistik, Arbeitsstättenzählung 197o.

(c) oie Mithelfenden Familienangehörigen werden nicht erfaßt
bzw. können in bestirrmten Bereichen überhaupt nicht auf-
treten.

Erhebungen bei den öffentlichen Elektrizitätsversorgungs-
r:nternehmen, Erhebungen bei den Gasversorgungsunternehmen,
Eisenbahnstatistik.

Zu den Tätigen Personen im Schienenverkehr, Straßenpersonen-
verkehr oder zu den Beschäftigten ln der Luftfahrt zählen nur
Personen, die überwiegend bzw. ausschließlich in den Unter-
nehmensteilen "schienenverkehrt', "Straßenpersonenverkehr" oder
"Luftfahrt"tätig sind. Ebenso werden im l,l0natlichen rndustrie-
bericht und im Industriebericht-Totalerhebung-September die
Beschäftigten in nichtindustrlellen Teilen nicht erfaßt.

Zur Abgrenzung der Tätigen Personen in der Binnenschiffahrt
gegenüber den Erwerbstätigen (volks- und Berufszählung 1970)
sj-ehe unter Tätige Personen.

Zur Abgrenzung der Tätigen Personen in der Binnenschiffahrt ge-
genüber den f'amiijenarbeitskräften und ständigen faniTienfremden
Arbeitskräften ( in Jahresdurchschnitt) (Statistlk der Arbeits-
kräfte in der Landwirtschaft) siehe dort.



Stand: 18.05.79

Statistik/
cii I t j- gker its ze i traum

i-iil(rozensus
01.o1.64 -
31.12.7 t

Bl att-l{ r.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Arbeitsstunden, die von

Erwerbstätigen rn der Berichtswoche tatsächlich geleistet
wurden.

Einbezogen sind die geleisteten Über-, Nacht- und Sonntags-
stunden einschl. der ohne Bezahlung geleisteten Arbeits-
stunden (2.B. Arbeitszeit von Mithelfenden Familienangehö-
rigen). AIs tatsächlich geleistete Arbeitszeit gilt auch
die Arbeitsbereitschaft (2.8. bei Chauffeuren, Taxifahrern) '
Bei Lehrern ist der Zeitaufwand für das Korrigieren der Hefte
und für die vorbereitung des unterrichts mit einbezogen. Bei
Arzten wurde die für Sprechstunden, Hausbesuche, schriftliche
Arbeiten, Laborarbeit usw. aufgewandte zeiL berücksichtigt.
Bei Erwerbstätigen mit wöchentlich wechselnder Arbeitszeit
(2.B. personen, die in Betrieben mit gleitender Arbeitswoche
arbeiteten) wurde die in der Berichtswoche geleistete Ar-
beitszeit erfaßt. Bei den Mithelfenden Familienangehörigen
wurden nur die für den Betrieb geleisteten Arbeitsstunden
- ohne die Zeit für hauswirtschaftliche Arbeiten - berück-
sichtigt.
Nicht einbezogen sind bezahlte, aber nicht geleistete Ar-
beitsstunden (2.B. wegen Urlaub oder Krankheit). Die Zeit
für den Hin- bzw. Rückweg zur bzw. von der Arbeitsstelle
gilt ebenfalls nicht als Arbeitszeit.

Nachgewiesen werden im einzelnen sel.bständige, MitheTfende
Famil,ienangehörige, Beamte, AngestelTte sowie Arbeiter
nach Größenklassen der tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.

Statistische Datenbank

- Definitlonskatalog -

Begrl ff: t)FK - lir

TATSACHLICH GELEISTETE ARBEITSSTI,]NDEN
GBK - Nr(n):

t46, 357

Be gr i f f s inhalt/Änderungren im Ze itab lauf / ge gr i f f sbez iehungen



Stand: 09.02.19

1. Arbeitsstätten-
zählung 1970

Statistik der
Arbeitskräfte
in der Land-
wirtschaft
o't.o7.64

Blatt.llr.:1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Tätige Personen, die am Zäh-

Iungsstichtag zur Ableistung ei-ner kürzeren als der betriebs-
üblichen Wochenarbeltszeit in der Atbeitsstätte eingestellt
sind.

zu den Tätigen Personen zählen Personen, die in Arbeitsstätten
tätig sind und in einem Arbeitsvertrags- bzw. Dienstverhältnis
oder Eigentümer-, Miteigentümer- bzw. PachtverhäItnis zur Ar-
beitsstätte stehen. Im einzelnen rechnen dazu dLe räügen In-
haber, die Beamten, Angestel'7ten, Arbeitet und die Nachwuchs-
kräfte sowie die unbezahlt Mi theTfenden FamiLienangehötigen.

Die Tätigen Inhaber und die Mithelfenden Familienangehörigen
gelten als teilbeschäftigt, wenn sie üblicherwej-se während einer
kürzeren aIs der betriebsüblichen wochenarbeitszeit für Ar-
beitnehner im Betrieb tätig sind. Kurzarbeit gilt dabei nicht
als Teilbeschäftigung.

Be g r i f f s b ez j-ehun gen : Siehe unter 2

2 B e g r i f f s i n h a 1 t : Famil-ienarbeitsktäfte und

ständig famiTienfremde Arbeitskräfte, die mindestens 14 Jahre

alt sind und in landwirtschaftlichen Betrieben (ohne Haushalt des

Betriebsinhabers) während des Berichtsrnonats weniger a1s vier
wochen beschäftigt sind oder durchschnittlich weniger als 43

Stunden pro Woche arbeiten.

Zu den Familienarbeitskräften zählen die Betriebsinhaber und
Familierrangehörigen (einschl. Verwandte und verschwägerte), die
im Haushalt des Betriebsinhabers leben und im landwirtschaft-
Iichen Betrieb (ohne Haushalt des Betriebsinhabers) beschäftigt
sind.

Zu den ständig familienfremden Arbeitskräften rechnen Arbeits-
kräfte, die im landwirtschafttichen Betrieb (ohne Haushalt des
Betriebsinhabers) beschäftigt sind und in einem unbefristeten
oder auf mindestens drei Monate abgeschlossenen ArbeitsverhäIt-
niszumBetriebstehen.DazuzählenauchVerwandteundVer-
schwägerte des Betriebsinhabers, die nicht im Haushalt des Be-
triebsinhabers Ieben.
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Die ZahI der Teilbeschäftigten im Jahresdurchschnitt (Wirt-
schaftsjahr) wird als arithmetisches Mittel aus den Zahlen
der Teilbeschäftigten in den einzelnen Berj-chtsmonaten er-
mittelt.

Anderungen im Zei tablauf: Biseinschl
1967 zä}:Lten Arbeitskräfte zu den Fanil-ienarbeitskräften und
ständig faniTienfremden Arbeitskräften, wenn sie in landwirt-
schaftlichen Betrieben einschl. Haushalt des Betriebsinhabers
beschäftigt waren. Bis einschl. September 7974 galt eine Ar-
beitskraft als teitbeschäftigt, wenn sie in jeder der vier
lrlochen des Berichtsmonates im landwirtschaftlichen Betrieb
(ohne Haushalt des Betriebsinhabers; bis 1967 einschl. Haushalt
des Betriebsinhabers) beschäftigt war und durchschnittlich we-
niger als 45 Stunden pro Woche arbeitete.

B e g r i f f s b e z Le h u n g e n : Die aegriffe Teilbe-
schäftigte in der Arbeitsstättenzählung 1970 und Teilbeschäf-
tigte in der Statistik der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft
sowie der Begriff TeiLzeitbeschäftigte (Einzelhandelsstatistik,
Gastgewerbestatistik) bezeichnen vergleichbare Tatbestände.
Allerdings umfassen die Teilbeschäftigten, die in der Statistik
der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft nachgewiesen werden,
nicht jene Arbeitskräfte, deren Arbeitsverhältnis zum landwlrt-
schaftlichen Betrieb auf weniger als drei Monate abgeschlossen
worden ist (nicht ständig beschäftigte familienfremde Arbeits-
kräfte).

Die Teilbeschäftigten und VoTlbeschäftigten (jeweils Statistik
der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft) unterscheiden sich
lediglich in der von ihnen geleisteten Arbeitszeit. Während
Teilbeschäftigte im Berichtsmonat weniger als vier 9rlochen be-
schäftigt sind bzw. durchschnittlich weniger als 43 Stunden pro
Woche arbeiten, sind Vollbeschäftigte in jeder der vier Wochen
des Berichtsmonats mindestens 43 Stunden beschäftigt.

Im Unterschied zu den Teilzeitbeschäftigten in der Einzelhan-
dels- und Gastgewerbestatistik und den Teilbeschäftigten in der
Arbeitsstättenzählung 1970 handelt es sich bei den Vol-Tbeschäf-
tigten (Einzelhandelsstatistik, Gastgewerbestatistik) um Tätige
Personen, die die volle betriebs- bzw. ortsübliche lrlochenarbeits-
zeit im Unternehmen tätig sind.
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Landwirtschafts-
zählung 1971

Begriffsinhalt:Räumlichvoneinandergetrennt
Iiegende stücke der selbstbewirtschafteten TandwirtschaftTich

genutzten FLäche eines Betriebes.

NichtalsräumlichgetrenntgeltenStücke,dienurvonWirt-
schaftswegen oder Gräben geteilt sind'

unter Teilstücken sind nicht die Teilstücke im sinne der FIur-
bereinigung und auch nicht die Stückländereien der Einheits-
bewertung zu verstehen.

EinbezogenwerdenallevoneinemBetriebselbtbewirtschafteten
Iandwirtschaftlich genutzten Flächen, unabhängig von den Eigen-
tumsverhältnissen.einuegriffensindmithin-nebenderselbst-
bewirtschaftetenlandwirtschaftlichgenutztenFläche-die
zugepachtete Iandwirtschaftlich genutzte F1äche und die zur Be-
wirtschaftung unentgeltlich erhaltene landwirtschaftlich genutz
Fläche (2.B. aufgeteilte Allmende und dgl')' Nicht einbezogen
sind dagegen verpachtete oder unentgeltlich abgegebene Flächen
der landwirtschaftlich genutzten Fläche '

ArrondierteBetriebe (d.s. Betriebe, deren gesamte landwirtschaft-
tichgenutzteFlächeräumlichzusammenliegt),geltenalsBetriebe
mit einem Teilstück (Grenzfall).

Nachgewiesen werden nur Teilstücke, die von landwirtschaftlichen
Betrieben bewirtschaftet werden'

Landwirtschaftlich genutzte Flächen sind Flächen' die zur Er-
zeugung pflanzlichei landwirtschaftlicher produkte genutzt werden
(als Acker land, Dauergtünland', Dauerku'lturen oder Gartenland) '

Landwi-rtschaf tliche Betriebe sind technisch-wirtschaf tliche Ein-
heiten, die für Rechnung eines Inhabers- (des Betriebsinhabers)
bewirtschaftet werden, einer einzigen Betriebsführung unter-
stehen, land- und/oder forstwirtschaftliche Erzeugnisse hervor-
bringen und deren landwirtschaftlich genutzte Fläche mindestens
10 t ihrer Waldfläche beträgt'

Nachgewiesen werden zum einen die zahl der Iandwirtschaftlichen
Betriebe mit selbstbewirtschaf teter landwirtschaftlich genutzter
Fläche , zum anderen die zahl der Teilstücke der landwirtschaft-
lich genutzten Fläche; beide Positionen werden nach der ZahI der
Teilstücke pro Betrieb untergliedert'
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1. Einzelhandels
statistik
o1 .o1 .51

2 Gastgewerbe
statistik
o1.o1.63

B e g r i f f s i n h a I t : Tätige Petsonen, die eine

kürzere a1s die volIe betri-ebs- oder ortsübliche Wochenarbeits-

zeit im Unternehmen tätig sind.

Zu den Teilzeitbeschäftigten rechnen stundenweise, halbtags
oder nur an bestitmlten Tagen tätige Personen.

Zu den Tätigen Personen zählen Personen die in Unternehmen tätig
sind und in einem Arbeitsvertrags- bzw. DienstverhäItnis oder
Eigentümer-, Miteigentümer- bzw. Pachtverhältnis zum Unternehmen
stehen. Im einzelnen rechnen dazu die Tätigen Inhaber, Arbeiter,
Angestellte, Auszubildende sowie die unbezahlt Mithelfenden
Famil ienangehörigen .

Für den Ej-nzelhandel und das Gastgewerbe werden Meßzahlen der
Teilzeitbeschäftigten nachgewiesen. Die Meßzahlen werden durch
Division der Zahlen der Teilzeitbeschäftigten im jeweiligen Be-
richtszeitraurn durch die entsprechenden Zahlen der Teilzeitbe-
schäftigten im Basiszeitraurn ermittelt.

B e g r i f f s b e z i e h u n g e n : Zur Abgrenzung der
Teilzeitbeschäftigten von den feil,beschäftigten (Arbeitsstätten-
zählrrng !g7O, Statistik der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft)
und von den voTTbeschäft.igten (Statistik der Arbeitskräfte in
der Landwirtschaft, Einzelhandelsstatistik, Gastgewerbestatistik)
siehe Teilbeschäftigte.



Blattjlr.: 1Stand:21.O3.79

Statistik der
Deutschen
BundesPost
01.01.54

Begriffsinhalt:
öf fentliche Fernschreibnetz -

Anschlüsse an das

Das Fernschreibnetz ermöglicht es den Teilnehmern,
miteinander unmittelbar fernschriftlich zu verkehren.

Ausgewiesen wird die zahl der Telexanschlüsse am

Jahresende.
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Außenhandels-
statistik
01 .o1.60 -
3t .12.74

Blatt4r.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewählte Waren (Waren-

nummern) aus dem warenverzeichnis für die Außenhandels-

statistik, die im wesentlichen den warengruppen und -zweigen

Schuhe Warenzweig 625

Textilien warengruPPe 63

Bekleidung " 64

d,es systematischen warenverzeichnisses für die Industrie-
statistik, Ausgabe 1970, entsprechen und zu den Terbrauchs-

gütern zählen.

AIs Verbrauchsgnrter gelten waren, die von der Industrie herge-
stetlt werden, als technisch fertig (verbrauchsreif) angesehen
werden und überwiegend von den Privaten Haushalten verbraucht
werden.

Im wesentlichen rechnen dazu:

- aus dem Vtarenzweig Schuhe:
Arbeitsschuhe, sportstiefel, straßenschuhe, leichte straßen-
schuhe, Haus- und Hilfsschuhe, schuhe mit Holzsohle, Leder-
gamaschen sowie Schuhreparaturen;

- aus der WarengruPPe Textilj.en:
Handstrick-, Handarbeitsgarne, CamPingzeLLe, Scheuertücher,
Matten aller Art aus textilem Material, Dekorationsstoffe,
Teppiche, Läufer und Bodenbelag aus textilem Material,
Gardinenstoff, oberbekleidung (gewirkt oder gestrickt) (für
Männer, Knaben, Frauen, Mädchen, xinder), Leibwäscher.
strumpfwaren, Handschuhe, sonstige wirk- und strickwaren
(schals, Mützen, Trainingsanzüge, Bade- und strandbekl-eidung,
Sportbekleidung, StrumPfhosen) ;

- aus der WarengruPPe Bekleidung:
oberbekleidung für lr{änner und Knaben (Anzüge, sakkos, Hosen,
Mäntel), ffu Frauen und Mädchen (Kostüme, Komplets, Jacken'
Röcke, Hosen, Blusen, Kleider, Morgenröcke, Mäntel), für
Kinder (K1eider, Mäntel) r

Arbeits-, Berufs- und spezialschutzbekleidung (Anzüge, overalls
Jacken, Hosen, Mäntel, Kittel u.ä.),

Sport-, Strand- und Badebekleidung,
Lederbekle idung,
Regens chutzbekle idung,
Leibwäsche, schürzen, Büstenhalter, Mieder ü.ä., Taschentücher,

I

Statistische Datenbank
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Stand: 18.o7 .79 Blatt-tlr.:2,

Bettwäsche, Haus- und Tischwäsche,
Hüte und l,lützen, Bekleidungszubehör (Krawatten, Handschuhe,
Schals, Tücher, Gürtel, Hostenträger, Schirme u'ä') '

Stepp- und Daunendecken, Kissen, Matratzen,
Pelzbekleidung,
Reparaturen an Waren dieser WarengruPpe '

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung nach
dem warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (wA) werden
auf die entsprechenden Positionen des systematischen warenver-
zeichnisses für die rndustriestatistik (wr) umgeschrüssert'
Da im wI die v{aren in erster Linie nach produktionswirtschaft-
Iichen, im wA dagegen nach zolltechnischen (materialmäßigen)
Kriteriengegliedertwerden,könnensichbeiderGegenüber_
stellung geringfügige Abweichungen ergeben'

Die Aufteilung der waren nach Verbrauchsgütern und Investitions-
gütern erfolgt in Anlehnung an die Warenauswahl' die zur Be-
iechnu.rg des rndex der industrierlen Bruttoproduktion für
Investitionsgüter und Verbrauchsgüter getroffen wurde '

B e g r i f f s b e z i:ehu n g e n :

rjber den Schuhen, TextiTien, BekTeidung
Außenhandelsstatistik) siehe dort.

Zur Abgrenzung gegen-
(Produktions-Ei lbericht,

Statistische Datenbank
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Außenhandels-
statistik
o1.o1.60
3L .L2.74

Blatt.llr.: i,

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewählte Waren (Waren-

nun.mern)desWarenverzeichnissesfürdieAußenhandels-
statistik, die im wesentlichen den Warenklassen

Textilmaschinen Warenklasse 3265

Nähmaschinen " 3267

Schuh_ und Lederindu- " 3269
striemaschinen

des systematischen warenverzeichnisses für die Industrie-
statistik, Ausgabe 1970, entsprechen und zu den fnrzestitions-
gütern zählen

Als Investitionsgüter gelten Waren, die von der Industrie her-
gestellt werden, als technisch fertig (investitionsreif) ange-
sehen werden und die überwiegend von Unternehmen oder vom

Staat als Anlagegniter gekauft werden'

Dazu rechnen a1le Warenarten aus den warenklassen Texti-Imaschi-
nen, Nähmaschinen, schuh- und Lederindustriemaschinen, mit
Ausnahme der Haushaltsnähmaschinen und der zu den warenklassen
zählenden Zubehör-, Einzel- und Ersatzteile'

Im wesentlichen zählen dazu

Vorbereitungs- und Hilfsmaschinen für die
Spi-nnerei, SPinrunaschinen,

Zwirnerei- und Seilereimaschinen,
Vorbereitungs- und Hilfsmaschinen für die
Weberei, Vtebmaschinen,

Textilveredelungs-, F:-Lz- und Hutherstellungs-
maschinen,

Strick- und lrlirkmaschinen, Netz-, TüII-, Spitzen-,
Gardinen- und Strickmaschinen,

Flecht-, Klöppel-, Posamentier- und
Bandwebmaschinen,

Handwerkernähmaschine n,

Industrie-Steppstich- und -Kettenstichnähmaschinen,

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
t)FK - Nr:

CBK . tlild.
564, 26c,4

TETIIL-, NAH-, SCHUH- IJND LEDERMASCHINEN

Begrl ff:
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Zuschneidemaschinen, Zusatzeinrichtungen für
Nähmaschinen und Einrichtungen für Nähautomaten'

Gerberei- und Lederindustriemaschinen,
S chuhhe rs te I lungsmas chi ne n, Schuhins tandse tzungs-
maschinen, Lederwarenherstellungs-, Fell- und
Pelzzurichtemas chinen -

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung
nach dem warenverzeichni-s für die Außenhandelsstatistik (wA)

werden auf die entsprechenden Positionen des systematischen
warenverzeichnisses für die Industriestatistik (['II) umge-
schlüsselt. Da im WI die Waren in erster Linie nach produktions-
wirtschaftlichen, im wA dagegen nach zolltechnischen (material-
mäßigen) Kriterien gegliedert werden, können sich bei der
Gegenüberstellung ge:ringfügige Abweichungen ergeben'

Die Aufteilung der waren nach Verbrauchsgütern und Investitions-
gütern erfolgt in Anlehnung an die !{arenauswahl' die zur Be-
iechnung des Index der industriellen BruttoProduktion für In-
vestitionsgnrter und Verbrauchsgüter getroffen wurde'

BegriffsbezLehunge
rliber den TextiT- und Nähmaschinen,
mas chinen (Produktions-Ei lbericht,
siehe dort.

I n : Zur Abgrenzung gegen-
Schuh- und Ledetindustrie-
Außenhande I ss tati s tik )

Statistische Datenbank
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LEDERI NDUSTRIEMASCH INEN
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cüItigkeitszeitraum

Produktions-
Eilbericht
ol.ol.62

Begriffsinhalt:Ausgewähltev'Iaren(Waren-
arten) aus den Warenklassen

Textilmaschinen Warenklasse 3265

Nähmaschinen " 3267

Schuh- und Lederindustrie- " 3269
maschinen

des Systematischen Warenverzeichnisses für die Industrie-
statistik,AusgabelgTo,diezudenlnvesxitionsgüternzählen

AIs Investitionsg"üter gelten Waren, die von der Industrie her-
gestellt werden, als technisch fertig (investitionsreif) an-
tesehen werden und die überwiegend von Unternehmen oder vom

Staat als Anlagegnrter gekauft werden'

Dazu rechnen äIie Warenarten aus den Warenklassen Textil-
maschinen, Nähmaschinen, schuh- und Lederindustriemaschinen,
mit Ausnahme der Haushaltsnähmaschinen und der zu den Waren-
klassenzählendenZubehör-,Einzel-undErsatzteile.

Im wesentlichen zählen dazu:

Vorbereitungs- und Hilfsmaschinen für die Spj-nnerei'
Spinrunaschinen,

Zwirnerei- und Seilereimaschinen,
Vorbereitungs-undHilfsmaschinenfürdieVteberei'

Webmaschinen,
Textilveredelungs-,FLLz-undHutherstellungsmaschinen'
strick- und wirkmaschinen, Netz-, TüII-, Spitzen-, Gardinen-
und Strickmaschinen,

Flecht-, Klöppel-, Pos^mentier- und Bandwebmaschinen'

Handwerke rnähmas chinen,
Industrie-Steppstich-und-Kettenstichrlähmaschinen,
Zuschneidemaschinen, ZusatzeLnrichtungen für Nähmaschinen
und Einrichtungen für Nähautomaten,

Gerberei- und Lederindustriemaschinen, schuhherstellunqsma-
schinen, Schuhinstanosetzungsmaschinen, Lederwarenher-
stellüngs-, Fell- und Pelzzurichtemaschinen'

2
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2. Außenhandels-
statistik
o1 .01 .70

Be gri f f s i nhal t : Wieunter 1

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung
nach dem Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (WA)

werden auf die entsprechenden Positionen des Systematischen
warenverzeichnisses für die Industriestatistik (WI) umge-
schlüsselt. Da im WI die Waren in erster Linie nach produktions:
wirtschaftlichen, im wA dagegen nach zolltechnischen (material-
mäßigen) Kriterien gegliedert werden, können sich bei der
Gegenüberstellung geringfügige Abweichungen ergeben'

Die Aufteilung der !'Iaren nach Verbrauchsgütern und rnvestitions-
gütern erfolgt in Anlehnung an die Warenauswahl, die zur Be-
rechnung des Index der industriellen Bruttoproduktion für In-
vestitionsgititer und Verbrauchsgüter getroffen wurde '

BegriffsbezLehungen:DieBegriffeTextil-
und Nähmaschinen, schuh- und Lederindustriemaschinen und
TextiT-, Näh-, Schuh- und Led.ermaschinen (Außenhandelsstatistik)
unterscheiden sich in einigen v{aren. Nur zu den Textil- und
Nähmaschinen, Schuh- und Lederindustriemaschinen rechnen
MöbeI und Möbelteile aus Metall zum Einbau von Nähmaschinen
und Maschinen und C,eräte zum Ausmessen von Häuten' Fellen oder
Leder.NurzudenTextil-rNäh-,Schuh-undLedermaschinen
rechnen Handstrickmaschinen von mehr als 30 k9 Gewicht und
elektrisch beheizte schweiß- und schneidegeräte für nicht-
metallische Stoffe.



Stand: 07 .o3 .79

Statistik über
den Auftrags-
eingang im
Bauhauptgewerbe
01.01.71
3L .12 .76

Statistik über
den Auftrags-
bestand im
Bauhauptgewerbe

01.o1 .71 -
31.12.76

Produktions-
Eilbericht
01.o1 .62 -
3L . t2.76

2

Blatt-l{r.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Der Tiefbau umfaßt den

Straßenbau sowie den sonstigen Tiefbau-

AIs Straßenbau 9i1t die Anlage von Straßen und Wegen für
öffentliche oder private Auftraggeber.

AIs sonstiger Tiefbau gilt die Anlage von Plätzen, Schienen-
wegen, Be- und Entwässerungsanlagen, Friedhöfen, Tiefgaragen,
Brücken (auch Straßenbrücken) u.ä.

B e g r i f f s i n h a I t : zum Tiefbau rechnen Betriebe,
deren wirtschaftliche Tätigkeit überwiegend darin besteht
Tiefbauten zu errichten.

Zur Errichtung von Tiefbauten rechnen die Ausführung von
Tief- und Ingenieurtiefbauten, einschl- Straßenbau, sowie
die Reparatur- und unterhaltungsarbeiten an diesen Bauten

3

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

OFl( - llr:

GBK - l{r(n) :

t77

Begrl ff:

TIEFBAU

Statistik/
Gü Itigkeitszeitraun Begrif f sinhalt/Änderungen im zeitablauf/Begriffsbeziehungen



t9.o2.79
Stand Blattdr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

I)Fl( - llr:

GBI( - [r(n):
?.9o, 288

TIEFBAUAUFTRTiGE DER öFFENTLICHEN HAND

Begrl ff:

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriff sbeziehungen

iefbaustatistik
t.oL .62 -

B e g r i f f s i n h a I t : Erteilung der Zuschläge

auf Angebote rjber die Errichtung von Tiefbauten durch

Bund, Länder, Gemeinden und Gemejndeverbände sowie

sonstige öffentfiche Bauhetren.

Zu den sonstigen öffentlichen Bauherren rechnen z'B'
die Deutsche Bundesbahn und die Deutsche Bundespost'

Aufträge mit einem Wert von unter 25 OOO DM und Auf-
träge von Gemeinden mit weniger als 5 OOO Einwohner
werden nicht erfaßt.

3L . t2 .78

Zu den Tiefbauten rechnen Straßen, Sttaßenbrücken,
Bundeswasserstraßen und Häfen, wassetwirtschaftTiche
Tiefbauten und Landeskulturbauten sowie sonstige Tief-
bauten mit Ausnahme von Tiefbauten zur Elektrizitäts-
und Gasversorgung und von Rohrleitungen für den Güter-
transport.

In den Angaben rjber den Auftragswert ist die Umsatz-
(Mehrwert-) steuer enthalten.

Die Tiefbauaufträge der öffentlichen Hand werden monatlich
ausschließIich und jährlich einschließIich des vom Bautrerrn
gestellten Materials erfaßt und dargestellt-



Stand: 19 ,o2 .'t9 Blatt.Nr.: 7

Statistische Dat,enbank

- Definitionskatalog -

OFl( - llr:

GBI( - tlr(n):
2 95t

Begrl ff :

TIEFBAUTEN

statistik/
GüItigkeitszeitraum Begr i f f s inhal t/Änderungen im zeitablauf ,/negr i f f sbez ietiungen

Tiefbaustatistik B e g r i f f s i n h a I t : Bauten, deren Haupt-
teile zu ebener Erde oder unter der Erde liegen.L .Ot.62 -

3t. 12.78
Die Tiefbauten r:mfassen im einzelnen Straßen, Straßen-
brücken, Bundeswasserstraßen einschl . Häfen, I{/asser-
wirtschaftliche Tiefbauten einschl. Landeskulturbauten
und sonsti ge Tiefbauten.

I

I

I



Stand: 08.06.78

Hochsee- und
Küstenfischerei-
statistik -
Nationale Anlande-
statistik
o1 .o1 .68

Blatt.llr.: 1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Gefangener Seefisch, der a1s

Fisch für Konsumzwecke bis zur Anlandung auf dem Fangschiff
tiefgekühlt gelagert wird-

AIs gefangener seefisch gilt die Menge des im Bundesgebiet an-
gelandeten Seefisches. AIs Fangschiffe kommen nur deutsche
iochseefischereifahrzeuge (Trawler) in Frage, die eine Tief-
kühlanlage haben.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
ofl( - [r:

GBK . II

1 150

Begrl ff :

TIEFKÜHLFISCH

Be gri f f s inhalt/Änderungen im Zeitabl auf ,/aegr i f f sbez iehungenstatistik/
cü Itigke itsze itraum



Stand: 25.o4.79 Blatt-llr.: I

Statistische Datenbank

- DefiniLionskatalog -

DFI( - Nr:

2967GBK - Nr(n

Begrl ff:

TIERISCTIE PRODUKTE

Statistik/
Gü Itigkeitszeitraum Begr i f f s inhalt,/Änderungen im Ze itablauf ,/Be gr i f f sbez iehungen

Statistik der
Erzeugerpreise
landwi-rtschaf t-
licher und forst-
wirtscha ftli cher
Produkte
o1.o7.62

B e g r L f f s i n h a 1 t : Sammelposition, die folgende
Waren umfaßt:

Groß-Schlachtvieh (Rinder, KäIber, Schweine, Schafe),
(Suppenhühner, Jungmastgeflügel, Truthühner,Schlachtge flüg el

Enten, Gänse),
Nutz- und Zuchtvieh (u.a. Milchkühe, Ferkel, Küken und
Junghennen, Arbeitspferde),
Milch, Eier,
Wolle, Bienenhonig.

B e g r i f f s b e z i e h u n g e n : Tj-erische Produkte und
Nahrungsmittel tierischen {Jrsprungs (Außenhandelsstatistik)
unterscheiden sich in einigen waren. Nicht zu den Nahrungs-
mitteln tierischen Ursprungs zählen lebende Tj-ere und Wolle,
umgekehrt zählen zu den Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs
auch Waren, die nicht zu den tierischen Produkten rechnen,
wie etwa Butter, Käse, Fleischwaren, Fische und Fischzu-
bereitungen, Walöl, Schmalz, TaLg, andere tierische Fette und
öle zur Ernährung, Eiweiß, Eigelb, Fischmehl u.a.

l

I



BlattJlr.:1Stand: 11.04.79

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
0f l( - Nr:

GBK - ltr(n) :
1247

Begrl ff :

TILGI,JNGEN

Begriffsinhalt/Änderungen im zeitablauf/Begriff sbeziehungenStatistik/
Gü Itigke itszeitraum

Statisti-k der
Boden- und
Koumunalkredit-
institute
o1 . 01.62

Begriffsinhalt:NominalbetragdervonBoden-und
Kommunalkreditinstituten getitgten schuldverschreibungen -

AIs getilgt gelten Schuldverschreibungen, die endgüItig aus dem

verkehr gezogen, für kraftlos erktärt, entwertet, vernichtet
oder dem Treuhänder zox Vernichtung ri,bergeben worden sind'

Nicht zu den Tilgungen rechnen schuldverschreibungen, die aus-
gelost oder gekündigt, aber noch nicht eingelöst oder für kraft-
Ios erklärt wurden.

Erfaßt werden ausschließtich Tilgungen von nach der währungs-
reform begebenen Schuldverschreibungen.

Zu den Boden- und Kommunalkreditinstituten zählen alle unter das
Hvpothekenbankqesetri), aas Pfandbriefgesetz2) und das Schiffs-
ul'r1t q.=.tr3) fäItenden rnstitute sowie die Landwirtschaftliche
Rentenbank, die Deutsche siedlungs- und Landesrentenbank (bis
1965 Deutsche Landesrentenbank) und die Bayerische Landesboden-
kreditanstatt (seit' t'..'1 . 197 2 rechtlich-unselbständige Anstalt
der Bayerisc'hen Landesbank Girozentrale) .

1)

2)

3)

Zu Einzetheiten siehe Hlpothekenbankgesetz (HBG) in der Fas-
sung v. 5-2-1963 (BGBI' r s' 81) und Anderungsgesetz v'
11'.3.1'974 (BGBI. r S. 671) .

zu Einzetheiten siehe Gesetz über die Pfandbriefe und ver-
wandten schuldverschreibungen öffentlich-rechtticher Kredit-
ansta'lten (ÖPG) in der Fassung v-. 8. 5 ' 1953 (BGBI ' I S ' 3l2l
und Anderungsgesetz v. 11.3.1974 (BGBI. I S' 569)'
Zu Einzelheiten siehe Gesetz über schiffspfandbriefbanken
(SCHBG) in der Fassung v. 8.5.1953 (BGBI' I S' 3O2) und
Anderungsgesetz v. 11.3.1974 (BGBI. I S. 671)'



Stand: 27.o2.79 B,latt4r.:1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

t)Fl( . }{r

G8r( -
539

n

Begrl ff:

TOTGEPORENE

Statistik/
Gültigke itszeitraum Begriff sinhalt/änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Statistik der
natürlichen
Bevölkerungs-
bewegung

01 .01.50

B e g r i f f s i n h a I t : Geborene, bej- denen nach

der Scheidung vom Mutterleib weder das Herz geschlagen,

noch die Nabelschnur pulsiert, noch die natürliche Lungen-

atmung eingesetzt hat und deren Körpergewicht mindestens

1000 g beträgt.

Fehlgeburten (Totgeborene mit weniger als 1000 I Körperge-
wlcht) werden nicht einbezogen.

Anderung im ZeL tablauf :

Bis einschl. 1957 galten solche Geborene als Totgeborene,
bei denen die natürliche Lungenatmung nicht eingesetzt und
deren Körperlänge mindestens 35 cm betragen hatte-

In der Zeit vom 1.1.1958 bis zum 30.6-1979 galten solche'
Geborene als Totgeborene, bei denen weder das Herz geschlagen,
noch die Nabetschnur pu1sJ-ert, noch die natürliche Lungen-
atmung eingesetzt hatte und deren Körperlänge mindestens
35 cm betrug.

Be g r i f f sb e z Le hun I e n : ImUnterschied zu
den Totgeborenen gelten als Gestor.bene in den ersten 7 Lebens-
tagen (Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung) solche
Neugeborene, bei denen nach der Scheidung vom Mutterleib ent-
weder das Herz geschlagen, die natürliche Lungenatmung einge-
setzt oder die Nabelschnur pulsiert hat, die aber innerhalb
von bis zu sieben Tagen nach der Geburt gestorben sind-



Strnd: 31 . 05. 7B Blatt-ttr.: 7

Begr i f f s inhal t: Fahrzeuge, dieausschließIich
auf Schienen laufen und über eigene Antriebseinrichtungen
verfügen.

zrm Einsatzbestand zählen Triebfahrzeuge, die der entspre-
chenden Einsenbahnven'raltung gehören, abzügIich der ver-
mieteten und zuzüglich der von ihr angemieteten Triebfahr-
zeuge. Berücksichtigt werden auch kurzfristig unbenutzte
betriebsfähige Fahrzeuge sowie die in Ausbesserung befind-
Iichen, auf Ausbesserung wartenden oder in gutem oder
schlechtem Zustand abgestettten oder in Reserve gehal-
tenen Fahrzeuge.

Nicht berücksichtigt werden die Schienenfahrzeuge, die zum
Verkauf, zur Zerlegung oder zur Ausmusterung abgestellt
sind.

Die Triebfahrzeuge werden untergliedert in Lokomotiven und
Triebwagen, wobei die Triebwagen außer mit Antriebsein-
richtungen so ausgestattet sind, daß sie Personen und,/oder
Güter befördern können. Diese Doppelfunktion führt dazu,
daß Triebwagen sowohl bei den Triebfahrzeugen a1s auch
bei den Fahrzeugen zur Personen- bzw. Güterbeförderung ge-
zählt werden.

Bei untrennbaren Triebwagenzügen werden 1 Triebfahrzeug und
entsprechend der ZahI der Wagenkasten Personen- bzw. Güter-
wagen gezäh1t.

Je nach Antriebseinrichtung werden die Triebwagen in
Dieseltriebwagen und E-?rjebwagen unterteilt; bei den
Lokomotiven werden DanpfTokomotiven, Diesellokomotiven
und E-.Lokomotiven unterschieden.

Eisenbahnsgagistik(Bestands- und
Betriebsstati stik )

o1.o1.66

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

' DFK - lln:

, OgK - tr'(n):
801

TRIEBFAHRZEUGE (EINSATZBESTAND AM

JAHRESENDE)

Begrl ff :

Statistik/
Gü ltigke itszeitralm Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen



Stand: 23.O3 .79

Statistik des
Bestandes an
Seeschi ffen
01.01.71

Blatt4r.: 7

B e g r i f f s i n h a I t : Seeschiffe, die dem Trans-
port von Trockenfracht dienen, mit Ausnahme der Massengut-

r:nd Mehrzweckschi f fe.

Zu den Trockenfrachtschiffen rechnen im einzelnen Stück-
frachtschiffe, Kühlschiffe einschließlich Fischtransport-
schiffe, containerschiffe, Trägerschiffe sowie Frachtschiffe
für spezialtransporte wie viehtransportschiffe, Flugzeugtrans-
portschiffe usw.

Erfaßt werden Trockenfrachtschiffe, die unter der Flagge
der Bundesrepublik Deutschland fahren. Unter der Flagge der
Bundesrepublik Deutschland können u.a. auch seeschiffe fahren,
die von deutschen Reedern auf Bare-Boat-Basis aus dem AuSIand
gechartert wurden. Entsprechend fahren auf Bare-Boat-Basis an
das Ausland vercharterte schiffe im allgemeinen nicht unter
deutscher Flagge.

Anderungen im ZeL tablauf: Bis
einschl. 1973 wurden die Trockenfrachtschiffe erfaßt, die in
die deutschen seeschiffsregister eingetragen waren, unabhän-
gig davon, ob sie unter deutscher Flagge fuhren.

B e g r i f f s b e z Le hun g e n : Im Unterschied
zu den Trockenfrachtschiffen umfassen die TtockenTadungs-
schiffe (Statistik des Bestandes an Seeschiffen, 01.O1'51 -
31.12.70) auch Schiffe, die sowohl feste a1s auch flüssige
Ladung transportieren (Mehrzweckschiffe) .

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFK - ilr:

oBl( - llr(n):
3151

Begrl ff:

TROCKENFRACHTSCHIFFE

Statistik/
cüItigke itsze itraum Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen



Stand: 31 .o5.78 Blatt.l{r.: ' 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
[)Fl( - Nr:

GBK -
912

n

Begrl ff:

TROCKENI,ADUNGSS CH IF FE

Statistik,/
Güttigke itszeitraum Begri f f s inhalt,/,linderungen im Ze itablauf /Begr i f f sbez iehungen

Statistik des
Bestandes an
Seeschiffen

B e g r i f f s i n h a I t : In die Seeschiffsregj-ster
eingetragene schiffe, die dem Transport von Trockenfracht
dienen.

C,ri.O1. 51
3t . t2 .70 In die Seeschiffsregister werden Schiffe eingetragen' die

für d.ie schiffahrt außerhalb von Binnengewässern (Flüssen,
KanäIen und geschlossenen Seerr) bestimmt sind und einen
Raumgehalt von mehr als 17,65 BRT haben.

seeschiffe, die sowohl feste als auch flüssige Ladung trans-
portieren, z.B. Erz-ÖI-Frachtschiffe, zählen auch zu den Trocken-
ladungsschi ffen .

Anderungen im ZeL tablauf: Bis
einschließlich 1968 wurden die Kühfschiffe zu den
Trockenladungs schi f f en gerechnet.

B e g r i f f s b e z ie h u n I : Im Unterschied zu den
Trockenladungsschiffen unfassen die Trockenfrachtschiffe (sta-
tistik des Bestandes an Seeschiffen, O1'O1'71 -) keine Schiffe'
die sowohl feste a1s auch flüssige Ladung transportieren (l{ehr-
zweckschiffe).



Stand: 28 .O4.78

tgewerbe-
statistik
ot.ot.62

BIatt-Nr.:1

B e g r i f f s i n h a I t : Entgelte für Übernach-

tungbleistungen, die von Unternehmen im Beherbergungs-

gewerbe erbracht werden.

Zu Einzelheiten der Abgrenzung des lJmsatzes in der
Gastgewerbestatistik siehe dort.

Im Übernachtungsumsatz ist der Preis für Übernachtung
mit Frühstück (auch ggf. der auf Übernachtung mit
Frühstück entfallende TeiI aus Halb- oder Vollpension)
einschl. Bedienungsgeld enthalten.

In der castgewerbestatistik werden für das Beherbergungs-
gewerbe Meßzahlen des Ülcernachtungsumsatzes nachgewiesen.

Anderungen im Zei tablauf: Bis
einschl. 1969 war das Entgelt aus dem von den Übernachtungs-
gästen eingenommenen Frühstück im verpflegungsumsatz enthalten.

B e g r i f f s b e z Le h un I e n : Übernachtungs-
umsatz ist abzugrenzen von VetpfTegungsumsatz (Gast-
gewerbestatistik) . Zu LeLzterem gehören aIIe Entgelte
für Verpflegungsleistungen- Nicht einbezogen ist aller-
dings das Frühstück, wenn dies mit einer Übernachtung
gekoppelt ist.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFI( - Nr

GBK - ttr(n):
LL47

Begrl ff:

üsenNacHTuNGsuMsATz

Statistik,/
Gültigke itszeitraum Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen



Blatt.Nr.: ' '1Stand: 08. 05 . 78

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
t)FK - llr

GBl( -
3r9'7

üspnwrpcsND BENUTZTES vERKEHRSMTTTEL

Begrl ff:

Begriffsinhalt/Änderungen im zeitablauf,/Begriff sbeziehungenStatistik/
Gü I tigke itszeitraum

Volks- und Berufs -
zählung 1970

B e g r i f f s i n h a I t : Dasjenige Verkehrsmittel'
mit dem Erwerbstätige sowie schüIer und studierende die Iängste

Strecke auf dem Hinweg von der WohnurLg oder Unterkunft zur

Arbeitsstättebzw.Schule/Hochschulezurücklegen.

Hatjemandalsüberwiegendben.utztesVerkehrsmittel.'kein
Verkehrsmj-ttel" angegeben, so hande'lt es sjch entweder um

eine Person, die den Hinweg von der Wohnung zur Arbeitsstätte
bzw. Schule/Hochschule zu Fuß zurücklegt oder um eine Per-
son mit unbestirEntem Arbeitsplatz, wie verrtreter, Reisende'
Fernfahrer, Landwirte etc.



Stend: 27.02.79 Blatt.tlr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

0F( - llr:

GBK - tlr(n):
1 456

Begrl ff:

üsnrcn AUScABEN

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begr i f f s inhalt./Änderungen im Ze itabl auf /Be gri f f sbez iehungen

Wirtschaftsrech-
nungen ausge-
wählter privater
Haushalte
01.01.58

B e g r i f f s i n h a I t : Die übrigen Aüsgaben umfas-

sen die zinsen auf Konsumentenkredite, steuern (ohne Ein-
kommen- und Vermögenstquern), freiwillige Beiträge zur ge-

setzlichen Krankenversicherung und Kraftfahrtversicherung,
prämien für private unfall- und sonstige schadenversiche-

rung u.ä., Beiträge an Vereine, Berufsvereinigungen, Par-

teien u.ä. sowie Getdspenden, Übertragungen an andere

private Haushalte und sonstige Übertragungen u'ä'

Nicht in die übrigen Ausgaben je Haushalt und Monat einbe-
zogen sind neben den Einkommen- und Vermögensteuern die
pfl_ichtbeiträge zur soziaTversicherung und die Ausgaben für
die Vermögensbildung und die Kreditrückzahlung.

B e g r.i f f s b e z Le hu n ge n : Die übrigenAus-
gaben sind ein Teil der sonstigen Ausgaben (wirtschafts-
rechnungen ausgewähtter privater Haushalte). Die sonstigen
Ausgaben umfassen neben den übrigen Ausgaben auch die Ein-
kommen- und Vermögensteuern und die Pflichtbeiträge zur
Sozialversicherung.

Im Unterschied zu den übrigen Ausgaben umfassen die Aus-
gaben für den Privaten Verbrauch (Wirtschaftsrechnungen aus-
gewählter privater Haushalte) und die Käufe der inLändischen
privaten HaushaLte (volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen)
die Käufe von waren und Dienstleistungen für Konsumzwecke
sowie die unterstellten Käufe (2.B. Deputate, Mietwert der
Eigentümerwohnung) .



Stand: 1 5.03.79

Volks- und Berufs-
zählung 1970

Blatt-Nr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Verheiratete Frauen, die die
deutsche staatsangehörigkeit besitzen oder den Personen mit
deutscher staatsangehörigkeit gleichgestellt sind und die
entweder getrennt von ihren Ehemännern leben oder die selbst
und,/oder deren Ehemänner nicht in erster Ehe verheiratet sind,
einschl. der Frauen ohne Kinder.

Frauen, die selbst und deren Ehemänner in erster Ehe ver-
heiratet sind, rechnen, sofern der Ehemann am Familienwohn-
sitz erfaßt wird (vgL. BevöTkerung am FamiTienwohnsitz), zu
den Frauen jn erstet Ehe (beide Ehepattner).

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DtK - Nr:

GBl( .
253D,2542

n

Begrl ff:

üsnrcr (rnaunn)

Statistik/
Gü Itigke itszeitraum Be gri f f s inhal t/Änderungen im Ze itablauf ,/negr i f f sbez iehungen



Stand: 28.02.79 B latt-l'lr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

OFK - tlr:

osx - ilr(n):
1289

Begrl ff:

üenrcn GEMETNScHULDNER

Statistik/
Gü1ti9ke itszeitraum Begrif fsinhalt/Änderungen im zeitabtauf,/Begriffsbeziehungen

Statistik der
Konkurs- und Ver-
gleichsverfahren
oL .ot.72

B e g r i f f s i n h a I t : V'Iirtschaftseinheiten, die
nicht a1s Unternehmen gelten und deren Vermögen Gegenstand

eines beantragten Konkursverfahrens oder eines etöffneten
VergTe ichsverf ahrens i-st.

Zu den übrigen Gemeinschuldnern gehören neben den privaten
Haushalten und den Organisationen ohne Erwerbscharakter
auch Nachlässe, d.h. hinterlassene Vermögen in ihrer Ge-
samtheit mit allen Aktiva und Passiva.

L



Stand: 03.04.79

Außenhandels-
statistik
01 .01 .50

Elatt-Nr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Zu den ribrigen industria-
Iisierten westlichen Ländern rechnen:

Republik Südafrika
und Südwestafrika

Japan
Australien
Neuseeland

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFK - Nr:

GBK -tlrln)'
1 100

üenrcr TNDUSTRTALTsTERTE wESTLTcHE LI|NDER

Begrl ff:

Statistik,/
Gü I tigkeitsze itraum Be gr i f f s inhalt./iinderungen im Zeitablauf ,/Begr i f f sbe z iehungen



Stand: 03.04.79

Außenhandels-
statistik
01.01.50

Blatt-Nr.: I

B e g r i f f s i n h a I t : Zu den übrigen industriali-
sierten westlichen Ländern einschl. Kanada rechnen:

Republik Südafrika
und Südwestafrika

Japan
Australien
Neuseeland
Kanada

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFI( - Nr:

GBK -
3t82

tleRrcn TNDUSTRTALTSTERTE wESTLTcHE iliNDER

E]NSCHL. KANADA

Begri ff:

St.atistik,/
Gültigke i tsze itraum Begrif fsinhalt,/Anderungen im Zeitablauf/Begrif f sbeziehungen

n



Stand: 03.04.79 Blatt-tlr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
t)FK - llr

GBK .
2879

n

Begrl ff:

üBRTGE LI{NDER

statistik/
GüItigkeitsze itraum Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begriff sbeziehungen

Außenhandels-
statistik
01.01.'50

B e g t t f f s i n h a I t : Zu den übrigen Ländern

rechnen alle Länder mit Ausnahme der EG-Länder, d'h'
ohne Frankreich, .Belgien und Luxemburg, Niederlande,

Italien, Großbritannien, Republik Irland unci Dänemark'



Stanj: 31.os.79 Blatt-llr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
Dtl( - Nr:

GBK-N
36'7

Begrl ff:

üenrens EURoPA

Statistik,/
Gü Itigke itszeitraum Begr i f f s inhalt/Änderungen im Ze itablauf ,/Be gr i f f sbe z iehungen

Statistik der
ausländischen
Arbeitnehmer

B e g r i f f s i n h a I t : Europäische Länder ohne

EG-Länder. Im einzelnen rechnen dazu:

o1 .o1 .54
3t .12.72

Albanien
Bulgarien
Dänemark
Finnland
Griechenland
Großbritannien und Nordirland
Irland
Island
Jugoslawien
Norrdegen
österreich
PoIen
Portugal
Rtunäni-en
S chweden
Schweiz
Sowjetunion
Spanien
Tschechos lowakei
Türkei
Ungarn
Sonstiges Europa

L



Stand: 28,.02.79

Einzelhandels-
statistik
01.01.65

Blattjtr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Unternehmen des Einzelhandels'

die weder zu den Konsumgenossenschaften noch zu den sonstigen

Verbraucherorganisationen' Vetsandhandelsunternehmen' waren-

hausunternehmen oder Fil ia funtetnehmen gezäh1t werden'

AlsUnternehmengiltdiekleinsterechtlichselbstäindigeEin-
heit, die eigene Bücher zu führen und gesonderte Abschlüsse
aufzustellen hat. Rechtlich selbständige Tochterqesellschaften
gelten als Unternetunen' Die Unternehmen werden in ihrer Ge-

samtheiterfaßteinschl.bereichsfremderTeileundTätigkeiten,
aber ohne land- und forstwi-rtschaftliche Nebenbetriebe und

ohne Zweigniederlassungen im Ausland'

Zum Einzelhandel wird ein Unternehmen gerechnet' wenn seine
wirtschaftliche taiigLtit äberwiegend darin besteht' Handels-

ware zu beziehen r:nd in eigenem Namen entweder an private
Haushalte oder in einer sonst nur'im Einzelhandel üblichen
Form oder in kleinen Mengen an andere als Wiederverkäufer
abzusetzen. Die Waren dürfen dabei nicht oder nur in handels-
üblichem Maße be- oder verarbeitet werden' Nicht zum Einzel-
handelzählendierechtlichunselbständigenoffenenVerkaufs-
stellen der Industrie'

Zu den übrigen unternehmen gehören im wesentlichen die Unter-
netmen des Facheinzelhandels mit weniger als fünf- Einzelhan-
delsverkaufsstellensowiedieUnter,,"h'n.''desMarkt-,Straßen-
und Hausiererhandels'

Dazu rechnen auch sonstige verbraucherorganisationen, sofern
sieanderesortimenteals,,WarenverschiedenerArt,'und''Nah-
rungs- und Genußmittel verschiedener Art" führen und weder

zu den Versandhandelsunternehmen noch zu den Filialunternehmen
gehören.

B e g r i f f s b e z ie h un g e n : Dieübrigen Unter-
nehmen unterscheiden sich von den anderen Betriebsformen des

EinzelhandelsdurchdieRechtsformdesUnternehmens,dieVer-
triebsform, die üii"ttth*ensgröße und die Anzah1 der verkaufs-
stellen.ImeinzelnenbestehenfolgendeZusammenhänge:Schätzt
ein Unternehmen des Einzethandels sich selbst a1s Konsumge-

nossenschaft oder a1s sonstige Verbraucherorganisation ein'

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

t)FK - llr:

68K - llr(n):
tt46

Begrl ff:

ÜBRIGE T]NTERNEHMEN

Begrif f sinhalt/;inderungen im zeitablauf/Begrif fsbeziehungenStatistik/
GüItigkeitszeitraum
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Stand:28.02.79 Blatt.Nr.: 2

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFI( - Nr:

GBK - tlr(n):
1146

Begr^l ff :

üsRtep T,INTERNEHT4EN

Statistik,/
clültigke itszeitraum Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/segriffsbeziehungen

so gilt es, unabhängig von seinen sonstigen Merkmalen, als
Konsumgenossenschaft. Erzielt von den verbleibenden Unter-
nehmen eines seinen Umsatz überwiegend durch den Versand von
waren auf Bestellung, so gilt es als VersandhandeLsunternehmen.
Betreibt eines der danach verbleibenden Unternehmen Einzel-
handel mit lrlaren verschiedener Art i-n der Hauptrichtung Nicht-
nahrungsmittel und beschäftigt in mindestens einer Nieder-
lassung mindestens 25 Personen und erzielt in dieser (n) mieder-
lassung (en) mindestens 50 t seines Gesamtumsatzes, so gilt
es als Warenhausunternehmen. UnterhäIt eines der danach ver-
bleibenden Unternehmen fünf oder mehr Verkaufsstellen, so gilt
es als FiTial-unternehmen. Die danach verbleibenden Unternehmen
des Einzelhandels werden als übrige Unternehmen zusallunengefaßt.



Blatt-llr.: 1
Stand: 01.03.79

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
OtK - I'lr:

GBl( - t242n

Begrl ff:

UI,ILAUF (NEUGESCIiliFT)

statistik/
Güttigkeitszeitraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begriff sbeziehungen

Statistik der
Bodeh- und
Kommunalkredit-
institute
ol . oL .62

B e g r i f f s i n h a I t : Nominalbetrag von tatsächlich
umlaufenden schutdverschreibungen, die nach dem 20.6.1949 von

Boden- und Kommunalkreditinstituten ausgegeben wurden'

Zu den tatsächlich umlaufenden Schuldverschreibungen zählen auch
Schuldverschreibungen, die aus driucktechnischen Gründen noch
nicht ausgefertigt wurden, deren Gegenwert aber bereits bezahlt
ist (Vorverkäufe). Ebenso zählen ausgeloste oder gekündigte,
aber noch nicht eingelöste oder für kraftlos erklärte schuld-
verschreibungen zum Um1auf .

Im Eigenbestand befindliche stücke eigener Emissionen der Kre-
ditinstitute rechnen demgegenüber nicht zu den in Umlauf befind-
Iichen Schuldverschreibungen -

Zu den Boden- und Kommunatkreditinstituten zählen alle unter das
Hypothekenbankgesetz L) , das Pfandbriefgesetz 2) vnd das schiffs-
bankgesetz 3) fallenden Institute sowie die Landwirtschaftliche
Rentenbank, die Deutsche siedlungs- und Landesrentenbank (bis
1964: Deutsche Landesrentenbank) und die Bayerische Landesboden-
kreditanstalt (seit 1.7.1972 rechttich-unselbständige Anstalt der
Bayeri-schen Landesbank Girozentrale) .

B e g r i f f s b e z L e h u n g e n : Der Umlauf (Neuge-
schäft) in der statistik der Boden- und Kommunalkreditinstitute
unterscheidet sich von llmLauf (Emissionsstatistik) in mehrfacher
Hinsicht: In der Emissionsstatistik werden keine Namensschuld-
verschreibungen erfaßt, dagegen sind die im Eigenbestand der
Kreditinstitute befindlichen Wertpapiere enthalten. Zudem erfaßt
die Emissionsstatistj-k außer dem Um1auf an Schuldverschreibungen
der Boden- und Korsnunalkreditinstitute auch den umlauf aller
übrigen inländischen schuldverschreibungen und den umlauf an
Aktien.

1)

2)

3)

Zu Einzelheiten siehe H),Pothekenbankgesetz (HBG) in der Fas-
sung vom 5.2.L963 (BGBI . I s. 81) und linderungsgesetz vom

Lt.3.1974 (BGBr. r S. 671).
zu Einzelheiten siehe Gesetz über die Pfandbriefe und ver-
\dandten schuldverschreibungen öf fentlich-rechtlicher Kredit-
anstalten (öPG) in der Fassung vom 8'5'1963 (BGBI' r s' 312)
und Anderungsgesetz vom 1t-3.t974 (BGBI' I S' 669)'
zu EinzelherEen sj-ehe Gesetz über schiffspfandbriefbanken
(SCHBG)in.der Fassung vom 8.5.1953 (BGBI' I S' 302) und

Anderungsgesetz vom 11.3.1974 (BGBI' I s' 671) '



Stand: q,6.o2 .79

Statistik der Ein-
heitswerte der ge-
werblichen Betriebe
o1 .o1 .53

Blatt-llr.: 1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Wirtschaftsgüter, die nicht
dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb des gewerbli-
chen Betriebes zu dienen.

Das Umlaufvermögen umfaßt das Betriebskapital. und das yorrats-
vermögen. zum Betriebskapital rechnen u.a. Kassenbestände, Bank-
und Postscheckguthaben, Forderungen, l'Iechselbestände, ggf. auch
wertpapiere, Geschäftsanteile sowie aktive Rechnungsabgrenzungs-
posten. Das vorratsvermögen setzt sich aus den zur alsbaldigen
Veräußerung oder Weiterverarbeitunq bestimmten Beständen an
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, unfertigen und fertigen Er-
zeugnissen sowie waren zusammen.

Für den Bestand und die Bewertung des Umlaufvermögens sind
grundsätzlich die VerhäItnisse im HauptfeststellungszeitPunkt
maßgebend. Bei Betrieben, die regelmäßig jährliche Abschlüsse
am schluß des Kalenderjahres machen, ist dieser Abschlußta§ zu-
grunde zu legen. Auf Antrag kann für Betriebe, die regelmäßig
jährliche Abschlüsse auf einen anderen Tag machen (Betriebe mit
einem vom Kalenderjahr abwej-chenden Wirtschaftsjahr), als Be-
wertungsstichtag der Schluß des Wirtschaftsjahres zugrunde ge-
Iegt werden, das dem Feststellungszeitpunkt vorangeht. Der auf
den Abschlußzeitpunkt ermittelte wert gilt in diesen Fällen aIs
wert vom Feststellungszeitpunkt. Die vorgenannten Ausnahmen gel-
ten jedoch nicht für die Bewertung von Wertpapieren, Anteilen
und Genußscheinen an Kapitalgesellschaften. Im Falle zwischen-
zeitiger Bestandsveränderung erfolgt, sofern diese mit dem Er-
werb oder der Veräußerung von Grundbesitz zusammenhängt, ggf-
ein Ausgleich.

Bewertungsmaßstab für die einzelnen zum Umlaufvermögen gehören-
den wirtschaftsgüter ist grundsätzlich der Teilwert. Dabei han-
delt es sich um den Betrag, den ein Erwerber des ganzen Unter-
nehmens bei dessen Fortführung im Rahmen des Gesamtkaufpreises
für das einzelne vtirtschaftsgut ansetzen würde. Der Teilwert
findet in der Regel seine obere Grenze in den Wiederbeschaf-
fungskosten für ein Wirtschaftsgut gleicher Art und Güte am
Feststellungszeitpunkt und seine untere Grenze im Material- oder
schrottwert. Beim vorratsvermögen sind die wiederbeschaffungs-
kosten in der Regel aus den Tagespreisen vom Bewertungsstich-
tag abzuleiten.

2-

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFK - Nr:

GBK - tlr(n):
1403

Begrl ff:

UI,ILAUF\ERMöGEN

statistik/
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Stand: 06.02.79 Blatt4r.:2

Abweichend von diesem Grundsatz sind u.a. anzusetzen:
Bargeld, Postscheckguthaben, Bankguthaben mit dem Nennwert;

Wertpaplere, Anteile und Genußscheine an Kapitalgesellschaf-
ten in der Regel entweder
a) mit dem niedrigsten im amtlichen Handel notierten Kurs

oder aber, falls kein Kurs besteht,
aa) soweit die Wertpapiere Anteile an KaPitalgesellschafte

verbriefen mit dem gemeinen Wert,
bb) soweit die VJertpapiere Forderungsrechte verbriefen

mit dem Nennwert oder
b) mit dem Rücknahmepreis, sofern die tr'lertpapiere Rechte der

Einleger gegen eine Kapitalanlagegesellschaft oder einen
sonstigen Fonds verbriefen;

Kapitalforderungen grundsätzlich mit dem Nennwert.

Der gemeine wert stellt den Einzelveräußerungspreis dar, der sich
für das aus dem Betrieb herausgelöste Wirtschaftsgut im gewöhn-
Iichen Geschäftsverkehr beider Veräußerung erzielen läßt' r J

Anderungen im Zet tablauf: Vor1963galt
insbesondere für die Festsetzung der Steuerkurse ein anderes ver-
fahren mit für den gesamten Bevrertungszeitraum starr festgesetz-
ten besonderen rrSteuerkurswerten" .

B e g r i f f s b e z Le h u n g e n : Im Unterschied zum Um-
laufvermögen umfaßt das AnTagevermögen (Statistik der Einheits-
werte der gewerblichen Betriebe) aIIe Wirtschaftsgüter, die dau-
ernd dem Geschäftsbetrieb eines gewerblichen Betriebes in Form
von Sachanlagen (2.B. Betriebsgrundstücke, Maschinen und ähnliche
Anlagen) oder Finanzanlagen (2.B. tlineralgewinnungsrechte, imma-
terielle Wirtschaftsgüter, hlertpapiere, Beteiligungen) dienen.

1) Zu Einzelheiten der Bewertung siehe Bewertungsgesetz v.
1O.9.1965 (BGBI. I S. 1861), zuletzt geändert durch Artikel 4

des Gesetzes zur Wahrung der steuerlichen Gleichmäßigkeit bei
Auslandsbeziehungen und zur Verbesserung der steuerlichen Wett
bewerbslage bei Auslandsinvestitionen v. 8.9-1972 (BGBI. I
s. 1713) sowie die entsprechenden vermögensteuerrichtlinien.

7
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Stand: 29.04.78 Blatt-Nr.:1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
t)FK - Nr:

504,294'7,2855
GBK - tlr(n ):

Beqrl ff:

UMSATZ

Statistik/
Gü Itigke itszeitraum Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

1

AIle folgenden
Statistiken

1 Monatlicher
Industriebe-
richt
01.01.50
3t . t2 .76

1 .2 fndustriebe-
richt - Total-
erhebung -
September
o1 .o1 .62 -
31 .12. -15

B e g r i f f s i n h a I t : Entgelte für Lieferungen und
Leistungen, die von Unternehmen bzw. Betrieben erbracht werden.

B e g r i f f s i n h a 1 t : Entgelte für Lieferungen
eigener Erzeugnisse und Leistungen, die von Betrjeben im Zu-
sammenhang mit dem Betriebszweck erbracht werden.

Nicht einbezogen in die Entgelte für Lieferungen und Leistungen
sind die Erlöse aus Handelswaren und Nebengeschäften (nrlöse
aus Vermietung und Verpachtung, Lizenzvergabe, Provisionen u.ä.).
Außer Ansatz bleiben auch die außerordentlichen Erträge (2.8.
aus Verkauf von Anlagegütern) und die betriebsfremden Erträge
(Zinsen, Dividenden u.a.m.) sowie der lrlert der selbsterstellten
Anlagen und die Eigenverbräuche. Erzeugnis- und Le.istungs-
abgaben zwischen Betrieben eines Mehrbetriebsunternehmens gelten
nicht als Umsätze, wohl aber die Erzeugnis- und Leistungsabgabe
zwischen rechtlich selbständigen Konzernunternehmen.

Erbracht sind Erzeugnisse und Leistungen dann, wenn sie in Rech-
nung gestellt werden ohne Rücksicht auf den Zahlungseingang
oder den Liefertermin.

Als Entgelte für erbrachte Lieferungen und Leistungen werden
Preise abzügIich unmittelbar gewährter Preisnachlässe (Rabatte,
Boni, Skonti), aber einschl. der Kosten für Fracht, Verpackung
und Porto angesetzt. Auf Gütern liegende Verbrauchsteuern werden
in den Preis einbezogen. Die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) ist
in den Entgelten nicht enthalten. Im Monatlichen Industriebericht
werden die Umsätze nach Inland und Ausland untergliedert.

INLAI{DSUMSATZE

Entgelte für Lieferungen und Leistungen an Empfänger im Bundes-
gebiet einschl. Berlin (West) und in der Deutschen Demokrati-
schen Republik einschl. Berlin (Ost).

AUSLANDSUMSATZE

Entgelte für direkte Lieferungen und Leistungen an Empfänger,
die im Ausland ansässig sind, sowie an inländische Exporteure.

-2
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Blatt-llr.: 2Stand: 28.O4.78

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
I)tK - Nr:

5a4, 2847 , 2855
GBK - n

Begrl ff :

UMSATZ

Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungenstatistik/
GüItigkeitsze itraum

2 Unternehmenser-
hebung im Berg-
bau und in der
Industrie (ohne
Bauindustrie )

oL .o1.62
3t . t2.75

Anderungen im Zet tablauf :

Bis einschl. 1952 waren Leistungen zwischen Betrieben eines
Mehrbetriebsunternehmens, die in verschiedenen Bundesländern
lagen, in den Umsatz einbezogen.
Bis einschl. L967 wax die Umsatzsteuer in den Entgelten
für Lieferungen und Leistungen enthalten'

B e g r i f f s b e z ie h u n g e n : Zur Abgrenzung des
umsatzes im Monatiichen Industriebericht gegenüber dem umsatz
in der unternehmenserhebung im Bergbau und in der Industrie
siehe weiter unten.

Begriffsinhalt:EntgeltefürLieferungenund
Leistungen, die von unternehmen im Zusammenhang mit dem unter-
nehmenszweck erbracht werden.

Dazu gehören neben den Entgelten für Lieferungen eigener Erzeug- 
]

nisse und Leistungen auch die Erlöse aus Handelswaren. Ebenfalls
einbezogen sind Entgelte aus Nebengeschäften (Er1öse aus Ver-
mietung und Verpachtung, Lizenzvetgaben, Provisionen u'ä') '

Außer Ansatz bleiben die außerordentlichen Erträge (2.B. aus dem

verkauf von Anlagegütern) und die betriebsfremden Erträge (zLn-
sen, Dividenden u.a.m.) sowie der wert der selbsterstellten An-
lagen und des Eigenverbrauchs-

Lieferungen an andere unternehmen, die durch organschaft oder
auf andere weise verbunden sind. und Lieferungen an rechtlich
selbständige Konzernunternehmen und Verkaufsgesellschaften
gehören zum Ümsatz.

Erbracht sind Erzeugnisse und Leistungen, wenn sie in Rechnung
gestellt werden ohne Rücksicht auf den zahlungseingang oder den
Liefertermin.

AIs Entgelte für erbrachte Lieferungen und Leistungen werden
Preise abzüglich unmittelbar gewährter Preisnachlässe (Rabatte,
Boni, skonti) aber einschl. der Kosten für Fracht, Porto und ver-
packungangesetzt.VerbrauchsteuernwerdenindenPreiseinbe-
zogen. Die umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) ist in den Entgelten
nicht enthalten.

3-



Stand:2A.04.78 Blatt-Nr.: 3

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFK - Nr:

5O4 , 2847, 285
GBK - ttr(n

Begrl ff:

UMSATZ

Statistik/
Gü Itigke itszeitraum Be gr i f f s inhalt,/Änderungen im ze itabl auf / Begr j-ff sbez iehungen

Anderungen im Zei tablauf :

Bis einschl. 7967 war die Umsatzsteuer in den Entgelten für
Lieferungen und Leistungen enthalten.

B e g r i f f s b e z ie hu n g e n : Die Begriffe Umsatz
in der Unternehmenserhebung im Bergbau und in der Industrie
(ohne Bauindustrie) und Umsatz im Industriebericht bezeichnen
annähernd gleiche Tatbestände. Allerdings umfaßt der in der
Unternehmenserhebung ausgewiesene Umsatz neben den Entgelten
für Lieferungen eigener Erzeugnisse und Leistungen auch den
Umsatz aus Handelswaren und die Umsätze aus Nebengeschäften,
die im Umsatz im Industriebericht nicht enthalten sind.

Zur Abgrenzung des Umsatzes in der Unternehmenserhebung im
Bergbau und in der Industrie (ohne Bauindustrie) gegenüber
dem Umsatz in den Handels- und Gastgewerbestatistiken siehe
weiter unten.

Umsatz und wirtschaftlicher umsatz (Unternehmens- und rnvesti-
tionserhebung im Bauhauptgewerbe) bezeichnen zwar jeweils auf
den Unternehmenszweck bezogene Umsatzgrößen, dennoch bestehen
folgende Unterschiede: Im wirtschaftlichen Umsatz finden Be-
standsveränderungen an begonnenen, aber noch nicht abgerech-
neten Bauten sowie die selbsterstellten Bauleistungen Berück-
sichtigung, als Umsatz werden dagegen weder Bestandsverände-
rungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen noch selbst-
erstellte Anlagen gerechnet. Auslandsumsätze, die im Umsatz
neben den Inlandsumsätzen miterfaßt sind, werden im wirtschaft-
lichen Umsatz nicht berücksichtigt.

Die Begriffe Umsatz und steuerbater umsatz (Umsatzsteuer-
statistik) betreffen ähnliche Tatbestände, beziehen sich aber
auf unterschiedliche Fragestellungren. Während Umsatz eine
wirtschaftliche, auf den Unternehmens- bzw. Betriebszweck be-
zogene Größe darstellt, geht es beim steuerbaren Umsatz aus
fiskalischen Gründen um eine mögtichst vollständige Erfassung
aller Entgelte für Lieferungen und Leistungen. Daraus folgt
2.8., daß der steuerbare Umsatz auch dle außerordentlichen und

'betriebsfremden Erlöse sowie den Eigenverbrauch umfaßt; sie sind
im Umsatz nicht enthalten. In den steuerbaren Umsatz werden
andererseits nur InlandsumsäLze, in den Umsatz auch Auslands-
umsätze einbezogen.

-4
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
t)FK - tlr:

504 , 2947, 2955
GBI( - n

Begrl ff :

UMSATZ

Statistik/
Gü I tigkeitsze itraum Begrif fsinhalt,/Änderungen im zeitablauf/Begriffsbeziehungen

3 1 Großhandels-
statistik
01 . 01 .63

3.2 Einzelhandels-
statistik
01.01.51

3 3 Gastgewerbe-
statistik
01 . 01 .53

B e g r i f f s i n h a I t : Entgelte für Lieferungen
und Leistungen, die von Unternehmen erbracht werden.

Der Elgenverbrauch wird in den Umsatz einbezogen.
Außerordentliche Erträge (2.B. aus dem Verkauf von Anlage-
gütern) und betriebsfremde Erträge (Zinsen, Dividenden) 9e-
hören nicht zum Umsatz.

In den Unternehmensumsätzen sind neben den Großhandels-,
Einzelhandels- bzw. Gastgewerbeumsätzen auch sonstige Um-
sätze enthalten.

AIs erbracht gilt eine Lieferung oder Leistung, wenn sie
in Rechnung gestetlt wird ohne Rücksicht auf den Zahlungs-
eingang.

AIs Entgelte für erbrachte Lieferungen und Leistungen werden
die Preise abzüglich gewährter Preisnachlässe (Rabatte, Boni,
Skonti) zugrunde gelegt. Verbrauchsteuern werden in die
Preise einbezogen. Die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) ist in
den Umsätzen der Unternehmen des Einzelhandels und des Gast-
gewerbes enthalten, von den umsätzen der unternehmen des Groß-
handels ist sie dagegen abgesetzt.

In den Statistiken des Großhandels, des Einzelhandels und
des Gastgewerbes werden MeßzahTen des lJmsatzes in jeweiligen
Preisen bzw. in jeweiligen und in konstanten Preisen nachge-
wiesen.

Anderungen im Zei- tablauf :

Bis einschl. 1967 wat auch in den Umsätzen der Großhandels-
unternehmen die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) enthalten'

B e g r i f f s b e z ie h u n I e n : Die Begriffe Umsatz
in den Handels- und Gastgewerbestatistiken und umsatz in der
unternehmenserhebung im Bergbau und in der Industrie (ohne
Bauindustrie) bezeichnen annähernd gleiche latbestände' Im
Unterschied zum Umsatz in der Unternehmenserhebung im Bergbau
und in der Industrie enthält der Umsatz in den Handels- und
Gastgewerbestatistiken auch den Eigenverbrauch.
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Stat,istische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFK - tlr:

5O4, 2947 , 2955
GBt( - il

Begrl ff:

UMSATZ

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begri f f s inhalt,/Änderungen im Zeitablauf ,/aegr i f f sbez iehungen

7 Statistik der
Luftfahrtunter-
nehmen

B e g r i f f s i n h a I t : Entgelte für Leistungen, die
von Unternehmen mit Genehmigung oder Erlaubnis zur Durchführung
von Flügen in der Luftfahrt erbracht werden.

Dazu gehören die Umsätze aus Beförderungsleistungen elnschl.
Nebenleistungen mit Luftfahrzeugen (Personen- und Güterverkehr)
sowie Umsätze aus Flügen für andere Zwecke (2.B. Reklame-,
Bild-, Iand- und forstwirtschaftliche FIüge).

Nicht enthalten sind die Umsätze dieser Unternehmen aus son-
stiger verkehrswirtschaftlicher Tätigkeit und die Umsätze aus
Tätigkeiten außerhalb der Verkehrswirtschaft.

AIs erbracht gelten die Leistungen, wenn sie in Rechnung ge-
stellt sind ohne Rücksicht auf den Zahlungseingang.

Die Entgelte für erbrachte Leistungen beruhen auf den Preisen
abzüglich gewährter Preisnachlässe (Skonti, Boni, Rabatte) .
Die Umsatzsteuer (tilehrwertsteuer) ist 1n den Entgelten nicht
enthalten.

B e g r i f f s i n h a I t : Entgelte für Leistungen, die
von [Jnternehmen in der Binnenschiffahrt erbracht werden.

Dazu gehören die Umsätze aus Beförderungsleistungen mit eigenen
oder gemieteten Schiffen (Güterverkehr, Tankschiffahrt, Personen-
verkehr), Erlöse aus der Güterbeförderung mit Hilfe von Unter-
frachtführern sowie Erlöse für sonstige Leistungen in der
Binnenschiffahrt .

In den Erlösen aus der Güterbeförderung mit Hilfe von Unter-
frachtführern sind auch die innerhalb der Binnenschiffahrt ge-
tätigten Umsätze enthalten. Die von Hauptfrachtführern an Unter-
frachtführer weitergereichten Beträge sind damit im Umsatz
doppelt erfaßt.

Nicht enthalten sind die Umsätze von Binnenschiffahrtsunternehmen
aus sonstiger verkehrswirtschaftlicher Tätigkeit und aus Tätig-
keiten außerhalb der Verkehrswirtschaft.

Als erbracht gelten Leistungen, wenn sie in Rechnung gestellt
sind ohne Rücksicht auf den Zahlungseingang.

-6

01.01.68

8. Statistik über
die Unternehmen
in der Binnen-
schiffahrt
01 . o1 .69
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Die Entgelte für erbrachte LeistunEen werden um Preisnach-
1ässe (Skonti, Boni, Rabatte u. dgl.) vermindert. Die Umsatz-
steuer ist in den Entgelten nicht enthalten.
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tistik der
onenbeförderung

im Straßenverkehr
01.01.68

B e g r i f f s i n h a I t : Marktliche und nicht-
marktliche Entgelte für Beförderungsleistungen von

unternehmen im gewerblichen Straßenpersonenverkehr -

Dazu zählen die Verkehrseinnahmen aus Pe-rsonenbeför-
derung als marktliche Entgelte für Beförderungslei-
stungen sowie nichtmarktliche Entgelte für Beförde-
rungsleistungen wie z.B. Zuschüsse der öffentlichen
Hand (tarifliche Abgeltungen) für die Beförderung von
SchüIern, Studenten und anderen Auszubildenden sowie
Schwerbeschädigten, Rentnern und anderen bevorzugten
Personengruppen, andere Ieistungsbezogene Einnahmen
(2.B. Ausgleich für unterlassene Tarifanhebungen und
Vergütungen des jeweiligen Auftraggebers für die im
Auftrag anderer Unternehmen des Straßenpersonenver-
kehrs durchgeführten Beförderungen) .

Nicht einbezogen werden marktliche und nichtmarktliche
Umsätze, di" kein Entgelt für Beförderungsleistungen
i-m Personenverkehr darstellen (betriebsfremde und außer-
ordentliche Erträge, durchlaufende Posten, nicht be-
beförderungsleistungsbezogene öffentliche Zuschüsse usw' ),
ferner Einnahmen für Beförderungsleistungen im Personen-
verkehr, die nicht mit Straßenbahnen, Stadtschnellbahnen,
Obussen und Kraftomnibussen (z.B- Eisenbahnen, Taxis)
erzielt $rerden, Einnahmen aus dem Güterverkehr sowie Um-
sätze aus Handelswaren und in Nebengeschäften (Vermie-
trrng und Verpachtung, Reklame usw.).

Die Umsätze werden in der Regel einschl. Umsatz- (Mehr-
wert-) steuer nachgewiesen.

Be g r i f f sb ez :-ehung e n : Der Umsatz
im Straßenpersonenverkehr enthäIt die Verkehrseinnahmen
aus personenbeförderung (statistik der Personenbeförderung
im Straßenverxehr); sie umfassen nur die marktlichen Ent-
gelte für Verkehrs- (Beförderungs-) Ieistungen von unter-
nehmen im genehmigungspflichtigen Straßenpersonenverkehr.
Neben diesen markttichen Entgelten werden in den Umsatz im
Straßenpersonenverkehr auch nichtmarktliche Entgelte für
Verkehrs-(Beförderungs-) Ieistungen (z -B- Zuschüsse der
öffentlichen Hand für die Beförderung bevorzugter Personen-
gruppen und andere leistungsbezogene Zuschüsse) einbezogen
sowie die Einnahmen für freigestellten SchüIerverkehr.

n



Stand: 23 .O3.79

Statistik
über den
Steuerhaushalt
oL.or.62

B l att-t{ r. : 1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Steuer auf den Wert der Liefe-
rungen und sonstigen Leistungen, die ein Unternehmer im Inland
gegen Entgelt im Rahmen seines unternehmens ausführt sowie auf
den Eigenverbrauch des Untern"h*.r,". 1)

Das Aufkommen der auf die Einfuhr erhobenen umsatzsteuer wird
bei der Einfuhrumsatzsteuer nachgewiesen.

Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuergesetzes ist, wer eine
gewerbliche oder beruftiche Tätigkeit selbständig und nach-
haltig zur Erzielung von Einnahmen ausübt, auch wenn die Ge-
winnabsicht fehlt. Eigenverbrauch des unternehmers liegt dann
vor, wenn der Unternehmer im Inland Gegenstände aus seinem Un-
ternehmen für Zwecke entnimmt oder verwendet, die außerhalb des
Unternehmens liegen.

Bemessungsgrundlage der Umsatzsteuer ist bei den Regelbesteuerten
- bei Lieferungen und sonstigen Leistungen das vereinbarte

(seltener das vereinnahmte) Entgelt. Hierzu zählt alles, was
der Empfänger einer Lieferung oder sonstigen Leistung verein-
barungsgemäß aufzuwenden hat, um die Leistung zu erhalten,
ohne Umsatzsteuer;

- beim Eigenverbrauch der Teilwert (ggf. ein anderer wert nach
§ tO afs. 5 Umsatzsteuergesetz); die Umsatzsteuer gehört nicht
zur Bemessungsgrundlage.

Bei denen nach § 19 Umsatzsteuergesetz besteuerten Unternehmern
mit niedrigem Gesamtumsatz wird die Umsatzsteuer (4 t) in die
Bemessungsgrundlage einbezogen. Der Freibetrag in Höhe von
12 OOO DM bestimmt sich gem. § 19 zrbs. 2 UmsaLzsteuergesetz.

1) Zu Einzelheiten siehe Umsatzsteuergesetz i.d-F. v
(BGBI. I S. 1681), zu]eLzL §eändert durch Artikel
Steueränderungsgesetzes t979 v. 30-11' 1978 (BGBI'

16.1 1 . 1973
3 des
r s. 1849).
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Der auf die Bemessungsgrundlage angewandte Steuersatz ergibt
den Steuerbetrag, der im Fa1le der Regelbesteuerung um den
Vorsteuerabzug gekürzt wird (das sind alle auf den Vorstufen
gezahlten Steuerbeträge einschl. Einfuhrumsatzsteuer gem.
§ 15 umsatzsteuergesetz) .

Der allgemeine Regelsteuersatz beträgt 12 \i er ermäßigt sj-ch
auf die HäIfte für Lebensmittel, freiberufliche Leistungen,
Nahverkehr usw. Pür Unternehmer mit niedrigem Gesamtumsatz gilt
ein Steuersatz von 4 t der Bemessungsgrundlage einschl. Um-
satzsteuer unter Ausschluß des Vorsteuerabzugls. Besondere Rege-
lungen gelten für die im Rahmen eines land- und forstwirtschaft-
lichen Betriebs ausgeführten Umsätze gem. § 24 Umsatzsteuerge-
setz mit dem Ergebnis, daß eine Steuerzahlung nur für bestimmte
Sägewerkserzeugnisse sowie für Getränke und alkoholische Flüssig-
keiten zu entrichten ist.

Es gilt ein umfangreicher Katalog der Steuerbefreiungen. Dabei
wird unterschieden zwischen steuerfreien Umsätzen mit dem Recht
auf Vorsteuerabzug (2.8. Ausfuhrlieferungen, Lohnveredelungen
für ausländische Auftraggeber usw.), und solchen ohne Recht auf
Vorsteuerabzug, z.B. Umsätze der Krankenanstalten und Sozial-
versicherungsträger, der GeId-, Kredi-t- und Wertpapierumsätze.
Ein Verzicht auf Steuerbefreiung zwecks Erlangung des Vorsteuer-
abzugs ist gem. § 9 Umsatzsteuergesetz möglich.

Di-e Umsatzsteuerschuld eines Unternehmers in Berlin kann für
bestimmte Umsätze an westdeutsche Unternehmen gekürzt werden;
desgleichen besteht eln Kürzungsanspruch des westdeutschen Unter-
nehmers (siehe BerlinförderungsgeseLz) .

Der Unternehmer hat binnen 10 Tagen nach Ablauf jedes Kalender-
monats oder (wenn seine Umsatzsteuer für das letzte Jahr weniger
a1s 2 400 DM betragen hat, aber im laufenden Jahr voraussichtlich
mehr als 600 DM betragen wird) jedes Kalendervierteljahres eine
Voranmeldung mit der Berechnung der Umsatzsteuer abzugeben und
gleichzeitig die Vorauszahlung zu entrichten. Auf Antrag des
Unternehmers kann eine Fristverlängerung um einen Monat erfolgen,
so daß das Umsatzsteueraufkommen der wirtschaftlichen Entwicklung
mit einer Verzögerung von ein bis zwei Monaten folgt.

Bei der Umsatzsteuer handelt es sich um eine Gemeinschaftsteuer.

Statistische Datenbank
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Stand: 23.03 . 79 Blatt4r.: 3

Anderungen im ZeL tablauf: Bis
31.12.1967 wurde die auf jeder Wirtschaftsstufe ohne Vor-
steuerabzug erhobene Allphasen-Bruttoumsatzsteuer nachgewiesen-
Der allgemeine Steuersatz betrug 4 * (ab Berichtsjahr 1954) -

Ferner galt ein umfangreicher Katalog der Ermäßigungen und
Steuerbefreiungen, die im Laufe der Jahre vielfach geändert und
erweitert wurden (siehe § 4 Umsatzsteuergesexz 1951 in der je-
weils geltenden Fassung). Für Ausfuhrlieferungen wurde neben
der steuerfreiheit auf Antrag Ausfuhrvergütung,/Ausfuhrhändler-
vergütung gewährt, die das Umsatzsteueraufkommen minderte.

Zum 7.1.1968 erfolgte die Umstellung auf das Mehrwertsteuer-
system, dessen wesentliches Merkmal der Vorsteuerabzug ist.
Ferner wurde die bisher als selbständige Steuer auf die Be-
förderungsumsätze erhobene Beförderungssteuer in das Mehru/ert-
steuersystem einbezogen.

Der allgemeine (bzw. ermäßigte) Regelsteuersatz betrug bis
30.6.1968 10 t (5 t), von 1.7.1968 bis 31 -12.1977 11 t
(5,5 t) und ab l.l.Lg7} t2 * (6,0 t). Die Steuersätze für die
im Rahmen eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebs ausge-
führten Umsätze und für den fiktiven Vorsteuerabzug wurden seit
1968 mehrfach geändert, desgleichen die Vorschriften für die
Berl invergünstigungen.

In den Jahren 1968 und 1969 wurde das Umsatzsteueraufkommen um
die Entlastungsbeträge für das Ende t967 in der Wirtschaft vor-
handene Vorratsvermögen vermindert (.rund 5 Mrd. DM, die sich
kassenmäßtg zu rund drei Vierteln im Jahr 1968 und zu rund einem
Vj-ertel im ialr 1969 ausgewirkt haben) .

Vom 29.11.1968 bis 28.10.1969 wurde eine Sonderumsatzsteuer
auf die Ausfuhr in Höhe von 4 t (2 t) zwecks Exportdämpfung er-
hoben; die gleichzeitig an Importeure gewährten Importvergütungen
von ebenfalls 4 t (2 t) in Höhe von 2,8 Mrd. DM (1969) minderten
das Aufkommen nicht, da sie aug allgemeinen Haushaltsmitteln ge-
währt wurden.

Statistische Datenbank
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Ab 1. t.t969 ist die Fristverlängerung der voranmeldung,/Vor-
auszahlung um einen Monat möglich.

vom 9.5. bis 30.11.L973 wurde zur Einschränkung der Investi-
tionstätigkeit voriibergehend eine sogenannte Investitionssteuer
erhoben (Selbstverbrauchsteuer gem. § 30 umsatzsteuergesetz
L9'73). Selbstverbrauch lag vor, wenn ein Unternehmer abnutzbare
körperliche $Iirtschaftsgüter im Inland der Verwendung oder
Nutzung als Anlagevermögen zuführte.

B e g r i f f s b e z i e h u n I e n : Di.e umsatzsteuer (Vor-
auszahlungsso-ll./ (Umsatzsteuerstatistik) umfaßt die für ein be-
stimmtes Jahr im Umsatzsteuer-Überwachungsbogen angeschriebenen
Vorauszahlungsbeträge. Abweichungen gegenü'ber der später durch
Veranlagung festgestellten Jahressteuerschuld bleiben unberück-
sichtigt, desgleichen Nachzahlungen aufgrund von Betriebsprüfun-
gen u. dgl. sowie Umsatzsteuerzahlungen der Jahreszahler. Die
Umsatzsteuer der Gebietskörperschaften (Statistik über den
Steuerhaushalt) umfaßt dagegen alle in einem Kalenderjahr auf-
gekommenen Beträge einschließIich periodenfremder Kassenzu-
flüsse. Die Verzöqerung im Aufkommensnachweis gegenüber der
Entstehung der Steuerschuld beträgt mindestens einen t'lonat.

Zwischen dem Aufkommen an Umsatzsteuer und Einfuhrumsatzsteuet
(Statistik über den Steuerhaushalt) besteht eine systembedingte
Korrelation, da die auf Importe entrichtete Einfuhrumsatzsteuer
in den folgenden Umsatzstufen als Vorsteuer von der Umsatz-
steuer abgezogen wlrd.

Statistische Datenbank
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([nsatzsteuer-
statistik
01.01.50

Blatt-llr.: 1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Unternehmer im Sinne des llm-

satzsteuergesetzes j-st, wer eine gewerbliche oder berufliche
Tätigkeit selbständig und nachhaltig zur EtzLe1ung von Einnah-

men ausübt. Das unternehmen umfaßt die gesamte gewerbliche

oder berufliche Tätigkeit des Untern.h*.t=.1)

Besteht ein unternehmen aus mehreren örtlichen Einheiten
(Filialen, Zweigniederlassungen, bei Organkreisen Tochter-
unternehmen usw.), So wird es nur bei dem Finanzamt erfaßt,
in dessen Bezirk sich der sitz der Geschäftsleitung des Gesamt-
unternehmens befindet.

Die Umsatzsteuerstatistik erfaßt nur die Steuerpflichtigen, die
zur Abgabe von llmsatzsteuer-voranmeldungen verpflichtet sind,
d.h. deren Umsatzsteuerschuld 600 DM im Jahr übersteigt'

Die lJmsatzsteuerstatistik erfaßt nicht
- die nach § 19 Llrnsatzsteuergesetz Besteuerten mit einem

Jahresumsatz bis 12 000 DM;

- steuerpflichtige, die infolge hoher vorsteuerabzüge oder
hoher steuerfrej-er lJmsätze nicht zur Abgabe von trnsatzsteuer-
Voranmeldungen verpflichtet sind;

- Iand- und forstwirtschaftliche unternehmen, sofern sie um-
sätze durchführen, für die vorsteuerbeträge in gleicher Höhe
wie die Irmsatzsteuer festgesetzt werden (§ 24 Umsatzsteuerge-
setz).

Anderungen im ZeL tablauf: Nichtindie
Umsatzsteuerpflichtigen einbezogen waren von

1958 - 1950 : Steuerpflichtige mit Jahresumsätzen bis 8 500 DM

1961 - 1966 : Steuerpflichtige mit Jahresumsätzen bis 12 500 DM

(günstigere Regelungen galten ab 1950 für freie
Berufe und Handelsvertreter) .

Ebenfalls nicht einbezogen sind seit 1956 die Steuerpflichtigen
mit rein landwirtschaftlichem Umsatz.

L) zu Einzelheiten siehe tmsatzsteuergesetz i.d.r. v. 16-11.L973
(BGBI. I S. 1581) mit späteren linderungen'
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Nach der Umstellung auf das Mehrwertsteuersystem zum 1.1.1968
betrug die Grenze für die Abgabe einer voranmeldung (Ilmsatz-
steuerschuld) in den Berichtsjahren 1968, L97O t:rrd 1912
360 DM.

Statistische Datenbank
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Umsatzsteuer-
statistik
01.01.50

Blatt-llr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Jahressumme der von

IJmsatzsteuerpfTichtigen geleisteten monatlichen bzw. viertel-
1)jährlichen Vorauszahlungsbeträge zvr Umsatzsteuer-'

Der auf die Bemessungsgrundlage - das ist der steuerbare
Ilmsatz und ggf. der selbstverbrauch - angewandte steuersatz
ergibt den Steuerbetrag, der im Falle der Regelbesteuerung
um den Vorsteuerabzug gekürzt wird (d.s. alle auf den Vor-
stufen gezahlte steuerbeträge einschl. Einfuhrumsatzsteuer
gem. § 15 Umsatzsteuergesetz). Zu weiteren Einzelheiten siehe
Umsatzsteuer.

Der allgemeine Regelsteuersatz (Stand: l-L-L976) beträgt 11 t,
er ermäßigt sich auf die HäIfte für Lebensmittel, freibörufliche
Leistungen, Nahverkehr usw. Für Unternehmer mit niedrigem Ge-
samtumsatz gilt ein steuersatz von 4 t der Bemessungsgrundlage
einschl. Umsatzsteuer unter Ausschluß des Vorsteuerabzugs.
unternehmen, die umsätze im Rahmen eines land- und forstwirt-
schaftllchen Betriebs ausführen (§ 24 Umsatzsteuergesetz) be-
rechnen für ihre Lieferungen/ihren Eigenverbrauch je nach Er-
zeugnis Steuersätze von (1976) 4 bis 1 1 t der Bemessungsgrund-
Iage unter gleichzeitiger Geltendmachung eines fiktiven vor-
steuerabzugs von 4 bzw. 6 t und - für bestimmte landwirtschaft-
liche Erzeugnisse - eines Kürzungsanspruchs (V{ährungsausgleich)
von 2,5 t, so daß eine Steuerzahlung an das Finanzamt nur für
bestimmte sägewerkserzeugnisse sowie für Getränke und alkoho-
Iische Flüssigkeiten zu entrichten ist-

Es gilt ein umfangreicher Katalog der steuerbefreiungen. Dabei
wird unterschieden zwischen steuerfreien Umsätzen mit dem Recht
auf vorsteuerabzug (2.E}. Ausfuhrlieferungen, Lohnveredelungen
für ausländische Auftraggeber usw. ) , und solchen ohne Recht auf
vorsteuerabzug t z.B. Umsätze der Krankenanstalten und Sozial-

1) Zu Ei-nzelheiten siehe Umsatzsteuergesetz i-d.F. v' 16'11'L973
(BGBI. f S. 1681),zuletzt geändert durch Artikel 3 des Steuer-
änderungsgesetzes L979 v. 30.11.1978 (BGBI. I S. 1849) '
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versicherungsträger, der Geld-, Kredit- und wertpapierumsätze.
Ein Verzicht auf Steuerbefreiung zwecks Erlangung des Vor-
steuerabzugs ist gem. § 9 Umsatzsteuergesetz möglich'

Die Umsatzsteuerschuld eines unternehmers in Berlin kann für
bestimmte umsätze an westdeutsche unternehmen gekürzt werden;
desgleichen besteht ein Kürzungsanspruch des westdeutschen
Unternehmers (siehe BerlinförderungsgeseLz) .

Anderungen im Zet tablauf: Biseinschl'
Berichtsja]nr 1966 wurde die auf jeder Wirtschaftsstufe ohne Vor-
steuerabzug erhobene AIlphasen-Bruttoumsatzsteuer nachgewiesen'
Der allgemelne SteuersaLz betrug 4 t (ab Berichtsjahr 1954).
Ferner galt ein umfangreicher Katalog der Ermäßigungen und der
steuerbefreiungen (siehe § 4 umsatzsteuergeseLz l95L in der je-
weils geltenden Fassung). Für Ausfuhrlieferungen wurde neben der
Steuerfreiheit auf Antrag Ausfuhrvergütung/Ausfuhrhändlervergü-
tung gewährt, die das Vorauszahlungssoll jedoch nicht berührte.
Zwischen Berichtsjahr 1950 und 1966 erfolgten zahlreiche Steuer-
rechtsänderungen und -befreiungen, wie z.B. steuerfreiheit für
selbsterzeugte landwirtschaftliche Produkt-e ab 7'4'7956'

Zum 1. 1. 1968 erfolgte die umstellung auf das Mehrwertsteuer-
system, dessen wesentliches Merkmal der vorsteuerabzug ist.
Der allgemeine (bzw. ermäßigte) Regelsteuersatz betrug bis
30.6.1968 10 t (5 t1 - Die Steuersätze für die im Rahmen
eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebs ausgeführten um-
sätze und für den fiktiven Vorsteuerabzug wurden seit 1968 mehr-
fach geändert.

Die Umsatzsteuervorauszahlungen wurden 1968 um die Entlastungs-
beträge (rund 5 l,lrd. DM) für das Ende 1967 in der Wirtschaft
vorhandene Vorratsvermögen gekürzt-

3
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Vom 1.1.1968 bis 31.L2.L972 wurde eine Steuer auf den so-
genannten Selbstverbrauch (§ 30 Umsatzsteuergesetz 1967) und
vom 9.5. bis 30.11.!g73 wurde zur Einschränkung der Investi-
tionstätigkeit vorribergehend eine sogenannte Investitions-
steuer (§ 30 umsatzsteuergesetz 1973) erhoben.

B e g r i f f s b e z ie h un g e n : zu Unterschieden
zwischen der llmsatzsteuer (Vorauszahlungssoll) und der Umsatz-
steuer der Gebietskörperschaften (Statistik über den Steuer-
haushalt) siehe dort.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFt( - Nr

GBK - tlr(n): t4t2
UMSATZSTEUER (VORAUSZAHLI,]NGSSOLL )

Begrl ff:

sratistik/
Gültigkeitsze itraum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen



Stand: t9.03.79

Statistik
über den
Steuerhaushalt
ot .o1.62

Blatt-llr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Dem Bund bzw. den Ländern nach

der steuerverteilung tatsächlich zugeflossene Anteile an den

Steuern vom Umsatz.

Bei den steuern vom umsatz handelt es sich um die [Jmsatzsteuer
und die Einfuhrumsatzsteuer.

Anderungen im Zet tablauf: Bis1969
floß das Aufkommen der ljmsatzsteuern ausschließIich dem Bund zu

Ab 1.l.lg7o (Inkrafttreten des Finanzreformgesetzes) fließen dem
Bund bzw. den Ländern folgende Anteile an der umsatz- und Ein-
fuhrumsatzsteuet zu.

1970 - l97t 70 t (Bund)
30 t (Länder)
65 bzw. 35 t
63 bzw. 37 t
68 ,25 bzw. 3t ,'75 *
69 bzw. 31 t
67 ,5 bzw. 32,5 *.

L97 2
197 4
1975
797 6
1978

797 3

1977

Die Anteile des Bundes an der tlmsatzsteuer sind seit 1975 um den
EG-AnteiT an umsatzsteuer vermindert.

Die vom 9.5.1973 bis 30.11.1973 erhobene umsatzsteuer auf den
Selbstverbrauch (Investitionssteuer) ist nicht in den Umsatz-
und Einfuhrumsatzsteuereinnahmen nach der Steuerverteilung ent-
halten, da diese Beträge bei der Deutschen Bundesbank stillge-
Iegt wurden.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog - t

[)Fl( - Nr:

1130
GBl(-il

TJMSATZ- UND EINFUHRUMSATZSTEUER

Begrl ff:

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begrif fsinhalt/Änderungen im zeitablauf/Begriff sbeziehungen

t

n



13.O3. 79
Stand:

BlattJlr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
t)Fl( - Nr:

GBK .
883

n

UNFALLE MIT NUR SACHSCHADEN MIT EINER
SCHADENSHÖHE VON 1 OOO DI4 UND T'IEHR BEI

MINDESTENS EINEM DER BETEILIGTEN

Begrl ff:

Statistik/
GüItigkeitszeitraum

Begrif f sinhalt/Änderungen im zeitablauf/Begriff sbeziehungen

Statistik der
Straßenverkehrs-
unfä1Ie

B e g r i f f s i n h a I t : Polizeilich gemeldete Un-

fäIIe, bei denen infolge des Fahrverkehrs auf öffentlichen
Wegen und P}ätzen Sachschäden von mindestens DM 1 OOO bei
wenigstens einem der Beteiligten entstehen, jedoch keine

Menschen zu Schaden kommen.

o1 .o1 .53

Nicht nachgewiesen werden die leichteren sachschadensfäIle
mit einer geringeren Schadenshöhe.

Nicht erfaßt werden die polizeilich nicht gemeldeten Un-
fäl1e sowie die UnfäIIe auf Privatgrundstücken.

Wenn bei einem Straßenverkehrsunfall eine Person getötet
oder verletzt wird, rechnet dieser Unfall, unabhängig von
der Höhe des Sachschadens, zu den unfä77en mit Petsonen-
schaden.



Stand: I 3.o3. 79

Statistik der
Straßenverkehrs-
unfä1le
o1.o1 .53

2. Eisenbahnun-
fallstatistik
o1 .o1 .66

Blatt.tlr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : UnfäI1e, bei denen infolge
des Fahrverkehrs auf öffentlichen Wegen und Plätzen Men-

schen verletzt oder getötet werden.

Nicht berücksichtigt werden UnfälIe, die Fußgänger allein
betreffen (z:B. Sturz beL Glatteis) sowie Unfälle auf
Privatgrundstücken.

UnfäIle, bei denen sowohl Personen- als auch Sachschäden
entstehen, werden in jedem FaII hier erfaßt und nicht zu
den llnfä7Len mit nur Sachschaden mit einer Schadenshöhe
von 1 OOO DI4 und mehr bei mindestens einem der BeteiTigten
gezäh1t.

UnfäIle im Bereich von Eisenbahnen, bei denen auch TeiI-
nehmer am Straßenverkehr verunglücken (hauptsächlich Un-
fäIle, bei denen Personen oder Fahrzeuge auf schienen-
gleichen Bahnübergängen von Zügen erfaßt werden), werden
sowohl in der Statistik der Straßenverkehrsunfälle als auch
in der Eisenbahnunfallstatistik berücksichtigt.

B e g r i f f s i n h a I t : UnfäI1e im Bereich von

Eisenbahnen, bei denen Reisende, Bedienstete oder bahn-

fiemde Personen verletzt oder getötet werden.

Erfaßt werden atle Entgleisungen, Zugzusarmenstöße und
persönlichen UnfäIle, bej- denen Menschen zu Schaden kommen,
ebenso Unfälle, bei denen Wegebenutzer aller Art verletzt
oder getötet werden.

Nicht j-n der Eisenbahnunfallstatistik, sondern in der Sta-
tistik der StraßenverkehrsunfäIle werden UnfäIle mit Per-
sonenschaden berücksich.tigt, die sich im Bereich tron Stadt-
schnellbahnen, die nicht von der Deutschen Bundesbahn be-
trieben werden, und von Straßenbahnen o.ä. ereignen.

UnfäIle im Bereich von Eisenbahnen, bei denen auch TeiI-
nehmer am Straßenverkehr zu Schaden kommen (hauptsächlich
UnfäIle, bei denen Personen oder Fahrzeuge auf schienen-
gleichen Bahnübergängen von Zügen erfaßt werden), werden
sowohl in der Eisenbahnunfallstatistik als auch in der
Statistik der StraßenverkehrsunfäIIe berücksichtigt.

I

1

t

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
oFK - Nr:

GBK - tlr(n):
766

Begri ff:

UNFiiLLE I'1IT PERSONENSCHADEN

Statistik/
Güttigkeitsze itraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begriff sbeziehungen
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13 .O3. 79
S tand: Blatt-tlr.:',2

Statistlsche Datenbank

- Definitionskatalog -
DFI( - Nr:

GBI( -
766

n

Begrl ff:

UNFALLE MIT PERSONENSCTADEN

Statistik/
Gültigkeitszeitraum BegriffsinhalL/Änderungen in Zeitablauf/negriffsbeziehungen

3. Statistik der
Luftverkehrs-
unfäIle

B e g r i f f s i n h a I t : Flugverkehrs- und Flugbe-
triebsunfäIle ziviler Luftfahrzeuge, bei den Mensch€:It v€E-

LetzL oder getötet werden.
oL .o1.62

Erfaßt werden alle unfälle im gewerbl.ichen und nichtgewerb-
Iichen Luftverkehr, also auch UnfäIle im privaten Reise-,
SFortmotor- und Segelflugbetrieb, im Werksverkehr r:nd
schurflugbetrieb, bei denen Menschen (rahrgäste, Piloten'
Angehörige des FIug- oder Bodenpersonals oder sonstige Per-
sonen) zu Schaden kommen.

Berücksichtigt werden auch Unfälle bei der Abfertigung auf
dem Vorfeld oder beim Rollen der Luftfahrzeugle, nicht aber
Unfälle bei Wartungs- und Überholungsarbeiten in Werften
r:nd Reparaturhallen.

4 Statistik der
UnfäIIe auf
den Binnen-
wasserstraßen

E e g r i f f s i n h a I t : VerkehrsunfäIle auf den

Binnenwasserstraßen und in den Binnenhäfen, bei den Men-

schen verletzt oder getötet werden-

o1.o1.59 Erfaßt werden nur Unfälle im Schiffsverkehr
stöße, Auflaufen), bei denen Mitglieder der
Fahrgäste oder sonstige Personen zu Schaden
einbezogen werden SchiffsbetriebsunfäIle (z
plosionen) und andere UnfäIIe.

(2.8. Zusamnen-
S chiffsbesatzung,
kommen. Nicht
B. Feuer, Ex-



Stand: 1 B. 06. 79 Blatt.llr.: t

Stattstlsche Datenbank

- Definitionskatalog -
DFI( - t.lr:

GBK.N n
56

Begrl ff:

UNTERNEHMEN

Statistik/
GüItigke itsze itraum Begr 1 f f s inhal t,/Änderungen im Ze itablauf ,/Begr i f f sbe z iehungen

L AIle folgenden
Statistiken im
Produzierenden
Gewerbe

oL.ot .52

B e g r i f f s i n h a 1 t : Kleinste rechtlich selbstän-
dige Einheiten, die aus handels- und/oder steuerrechtlichen
Gründen eigene Büchef führen und gesonderte Jahresabschlüsse
aufstellen müssen.

Rechtlich selbständige Tochtergesellschaften, Betriebsfüh-
rungsgesellschaften u.ä. gelten a1s eigene Unternehmen.

Angaben für ein Unternehmen umfassen das gesamte Unternehmen,
einbezogen sind aIIe im Rahmen des Unternehmens ausgeübten
Tätigkeiten und alle inländischen Niederlassungen des Unter-
nehmens einschließlich der Verwaltungs-, Reparatur-, Montage-
und Hilfsbetriebe, der Sozialeinrichtungen, der Handels-,
Transport-, baugewerblicher und ähnlicher Abteilungen.

Zweigniederlassungen eines Unternehmens im Ausland werden
nicht einbezogen. Zu einem Unternehmen rechnen demnach nur
Teile, die sich im Bundesgebiet einschl. Berlin (Irtest) be-
finden.

Das gesamte Unternehmen wird nach seinem wirtschaftlichen
Schwerpunkt einem [Virtschaftszweig zugeordnet.

B e g r i f f s b e z Le h u n g e n : Zur Abgrenzung gegen-
über den Unternehmen in den Verkehrsstatistiken siehe unter 2. ,
gegenüber den Unternehmen in der Arbeitsstättenzählung siehe
unter 3., gegenüber den Unternehmen in den Volkswirtschaftlichen
Gesamtrechnungen siehe unter 4., gegenüber Betrieben siehe
unter den einzelnen Statistiken des Produzierenden Gewerbes.

B e g r i f f s i n h a I t : Es werden Unternehmen nachge-
wiesen, die ihren wirtschaftlichen Schwerpunkt im Bergbau oder
in der Verarbeitenden Industrie haben.

Handwerksunternehmen sind nicht einbezogen.

Teile eines Unternehmens, die im Bereich der Land- und Forst-
wirtschaft tätig sind, werden nicht mit einbezogen, es sei
denn, die land- und forstwirtschaftlichen Teile dienen un-
mittelbar dem Unternehmen und ihre Produkte gehen im wesent-
Iichen in die Produktion des Unternehmens ein.

2

1.1 Unternehmens-
erhebung im
Bergbau und
in der Indu-
strie (ohne
Bauindustrie)
01 .01 .62 -
31 - t2 .75



Stand: 18.06.79 Blatt4r.:2

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFK - Nr:

GBK . iI

56
n

Begrl ff:

UNTERNEHI',IEN

Statistik/
Gü Itigkeitsze itraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

.2 Investitionser-
hebung im Berg-
bau und in der
Industrie (ohne
Bauindustrie )

01 .01 .62 -
31.t2.75

B e g r i f f s b e z ie hu n g e n : Die Begriffe Unter-
nehmen und Betrjebe (Monatlicher Industriebericht) bezeichnen
unterschiedliche Tatbestände. Als Unternehmen gelten die
kleinsten rechtlich setbständigen Einheiten, die Bücher zu
führen und gesonderte Abschlüsse aufzustellen haben und die
mit Schwerpunkt in der Industrie tätig sind, während a1s Be-
triebe örtliche Einheiten, die in der Industrie tätig sind,
gelten.

1.1

1.2

zum Unternehmen rechnet - mit Ausnahme seiner land- und
forstwirtschaftlichen Teile - das gesamte Unternehmen mit
allen, auch außerhalb des wirtschaftlichen Schwerpunkts vor-
handenen Tätigkeiten und Teilen. Zu den Betrieben im Monat-
Iichen Industriebericht rechnen dagegen nur dj-e industriellen
örtlichen Einheiten bzw. die industriellen Teile der örtlichen
Einheiten. Die unternehmen umfassen mithin - soweit vorhanden
neben ihren industriellen Betrieben auch nichtindustrielle
örtliche Einheiten und die nichtindustriellen Teile der örtli-
chen Einheiten.

Zu den Unternehmen in der unternehmens- bzw. der Investiti-ons-
erhebung im Bergbau und in der Industrie rechnen nur Unter-
nehmen mit wj-rtschaftlichem Schwerpunkt in diesem Wirtschafts-
bereich. zu den Betrieben im t'lonatlichen Industriebericht rech-
nen dagegen auch Industriebetriebe von unternehmen mit schwer-
punkt außerhalb des Bergbaus und der Industrie.

B e g r i f f s i n h a I t : Es werden Unternehmen nachge-
wiesen, die ihren wirtschaftlichen schwerpunkt im Bauhauptge-
werbe haben.

Handwerksunternehmen sind einbezogen.

Unternehmen mit wirtschaftlichem Schwerpunkt im Verarbeitenden
Gewerbe oder im Ausbaugewerbe werden nicht nachgewiesen.

1 Jahreserhe-
bung einschl.
Investitions-
erhebung bei
Unternehmen
des Bauhar:pt-
gewerbes
( einschl.
Fertigtei-Ibau)
ol .01.76

L.2.2 Unternehmens-
und Investi-
tionserhebung
im BauhauPt-
gehrerbe

01 .01 .52 -
3L . 12.75

Anderungen im Zei tablauf: vorBe-
richtsjahr 1976 rechneten der Fertigteilbau im Hochbau, das
Bauhilfsgewerbe (Gerüstbau, Fassadenreinigung und Gebäude-
trocknung) und die bergbauliche Tiefbohrung, Aufschließung,
Schachtbau (ohne eräölbohrunq) nicht zum Bauhauptgewerbe'
Die Jahreserhebung einschl. Investitionserhebung bei unter-
nehmen des Bauhauptgewerbes setzt die Unternehmens- und In-
vestitionserhebung im Bauhauptgewerbe fort-

3



Stand: t8.06.79 Blatt.Nr.: 3

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
OFt( . Nr:

GBl( .
56

n

Begrl ff:

I,JNTERNEHMEN

Statistik/
GüItigke itszeitraum Begriff sinhalt,/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

1 3 Investitionser-
hebung im Pro-
duzierenden
Handwerk (ohne
Bauhauptgewerbe )

01.o1 .67 -
31 .72 .75

B e g r i f f s b e z ie h u n g e n : Die Begriffe Unter-
nehmen und Betrjebe (Totalerhebung im Bauhauptgewerbe (einschl.
Fertigteilbau), Totalerhebung im Bauhauptgewerbe) bezeichnen
unterschiedliche Tatbestände. AIs Unternehmen gelten die
kleinsten rechtlich selbständigen Einheiten, die Bücher zu
führen und gesonderte Abschlüsse aufzustellen haben und die
mit Schwerpunkt im Bauhauptgewerbe tätig sind, während als
Betriebe örtliche Einheiten mit Schwerpunkt im Bauhauptgewerbe
gelten. Arbeitsgemeinschaften und Baustellen mit eigenem Lohn-
büro gelten als Betriebe, aber nicht als Unternehmen. Die von
einem Unternehmen unterhaltenen Baustellen sind vollständig,
die Arbeitsgemeinschaften, an denen das Unternehmen beteiligt
ist, anteilig in die Unternehmensergebnisse einbezogen.

zum Unternehmen rechnet das gesamte Unternehmen mit a1len,
auch außerhalb des wirtschaftlichen Schwerpunkts vorhatrdenen
Tätigkeiten und Teilen. Zu den Betrieben rechnen dagegen nur
die bauhauptgewerblichen örtlichen Einheiten. Die Unternehmen
umfassen mithin - soweit vorhanden - neben ihren Baubetrieben
auch örtlich getrennte Einheiten, die nicht im Bauhauptgewerbe
tätig sind (2. B. Hauptverwaltungen, Hilfsbetriebe, Verkaufs-
büros) und die Teile der Baubetriebe, die bei den Betrieben
nicht mit erfaßt werden.

Zu den Unternehmen in der Jahreserhebung einschl. Investitions-
erhebung bei Unternehmen des Bauhauptgewerbes rechnen nur Un-
ternehmen mit Schwerpunkt im Bauhauptgewerbe. Zu den Betrie-
ben zählen dagegen auch örtliche Einheiten mit Schwerpunkt im
Bauhauptgewerbe, die zu Unternehmen mit Schwerpunkt außerhalb
des Bauhauptgewerbes gehören und für den Markt produzieren.

B e g r i f f s i n h a I t : Es werden Unternehmen nachge-
wiesen, die in die Handwerksrolle eingetragen sind und ihren
wirtschaftlichen Schwerpunkt im Verarbeitenden Gewerbe oder im
Ausbau- und Bauhilfsgewerbe haben.

Handwerksunternehmen mit wirtschaftlichem Schwerpunkt im Bau-
hauptgewerbe oder im Bergbau werden nicht erfaßt.

Handwerkliche Neben- oder Hilfsbetriebe von industriellen Un-
ternehmen werden nicht erfaßt.

-4
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFI( - llr:

GBl( .
56

n

Beqrlff:

UNTERNEHI,TEN

Begr i f f s inhalt/Änderungen im Ze itab Iauf ,/Begr i f f sbez iehungenStatistik/
Gü ltigke itsze itraum

2 AIle folgenden
Verkehrs-
statistiken

1 Eisenbahnstati-
stik (Bestands-
und Betriebs-
statistik )

01 . 01 .66

BegrLffsbez|ehungen:Handwerksunternehmen
bzw. deren örtliche Einheiten, die mit schwerpunkt im Bergbau
und Verarbeitenden Gewerbe tätig sind, werden vom Monatsbericht
für unternehmen und Betriebe im Bergbau und im Verarbeitenden
Gewerbe erfaßt. Vom trlonatlichen Industriebericht, d.h. vor der
Neuordnung der statistiken im Produzierenden Gewerbe, werden
sie dagegen in der Regel nicht erfaßt.

Begriffsinhalt:Kleinsterechtlichselbständige
wirtschatliche Einheiten, die eigene Bücher führen und geson-
derte Abschlüsse aufstellen müssen sowie fachliche Teile solcher
klej-nsten rechtlich selbständigen Einheiten'

BegriffsbezLehungen:DieAbgrenzungderUn-
ternehmen in den Verkehrsstatistiken unterscheidet sich von der
im produzierenden Gewerbe, in der Arbeitsstättenzählung und in
den volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. In den verkehrs-
statistiken gelten als unternehmen einerseits die kleinsten
rechtlich selbständigen Einheiten mit wirtschaftlichem Schwer-
punkt in der jeweiligen Verkehrsart, andererseits auch in der
jeweiligen Verkehrsart tätige fachliche Teile von kleinsten
rechtlich selbständigen Einheiten, auch wenn der wirtschaftliche
schwerpunkt der Einheit insgesamt in einer anderen verkehrsart
oder außerhalb des verkehrs liegt. Im Produzierenden Gewerbe,
j-n der Arbeitsstättenzählung und in den Volkswirtschaftlichen
Gesamtrechnungen werden dagegen für einen wlrtschaftszweig nur
unternehmen mit wirtschaftlichem schwerpunkt in diesem wirt-
schaf tszweig nachgewj.esen -

Begriffsinhalt:ZudenUnternehmenzählendie
Deutsche Bundesbahn und die nichtbundeseigenen Eisenbahnen des

öf fentlichen Verkehrs.

Die dargestellten Tatbestände beziehen sich jeweils auf die
Eisenbahnverkehr betreibenden fachlichen Teile der unternehmen'

5
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFK - Nr:

GBl(.tl n
56

Begrl ff:

T,NTERNEHMEN

statistik/
Gü I tigke itszeitraum Begr i f f s inhalt,/Änderungen im Ze itabl auf ,/Begr i f f sbez iehungen

2.2 Statistik über
die Unternehmen
in der Binnen-
schiffahrt
01.01.69

2 .3 Statistik der
Luftfahrt-
unternehmen
01 .01 . 68

Arbeitsstätten-
zäh1ung 1970

3

B e g r i f f s i n h a I t : Es werden Unternehmen bzw. fach-
liche Unternehmensteile der gewerblichen Binnenschiffahrt, die
Transporte für Dritte gegen Entgelt durchführen, sowie des

werksverkehrs, die Transportleistungen für sich selbst erbrin-
gen, nachgewiesen.

Die dargestellten Tatbestände beziehen sich bei Unternehmen mit
wirtschaftlichem Schwerpunkt in der Binnenschiffahrt auf das
gesamte Unternehmen, bei Unternehmen mit wirtschaftlichem
Schwerpunkt außerhalb der Binnenschiffahrt nur auf den fach-
Iichen Unternehmensteil, der Binnenschiffahrt betreibt.

B e g r i f f s i n h a I t : Es werden Unternehmen nachge-

wiesen, die eine Genehmigung für die Beförderung von Personen

und Sachen durch Luftfahrzeuge besitzen, sowie Unternehmen, die
Reklame-, Bildflüge oder F1üge zum Abwerfen oder Ablassen von

Gegenständen oder Stoffen, die land- und forstwirtschaftlichen
zwecken dienen, gewerbsmäßig gegen Entgelt durchführen.

Die dargestellten Tatbestände beziehen sich bei Unternehmen mit
wirtschaftlichem Schwerpunkt in der Luftfahrt auf das gesamte
Unternehmen, bei Unternehmen mit wirtschaftlichem Schwerpunkt
außerhalb der Luftfahrt nur auf den fachlichen Unternehmens-
teil, der Luftfahrt betreibt.

Begr i ff s inhalt: Kleinsterechtlichselbständige
wirtschaftliche Einheiten, die aus handels- und/oder steuerrecht-
lichen Gründen eigene Bücher führen und gesonderte Abschlüsse

aufstellen müssen.

Rechtlich selbständige Tochtergesellschaften, Betriebsführungs-
gesellschaften u.ä. gelten als eigene Unternehmen.

Angaben für ein Unternehmen umfassen das gesamte Unternehmen,
einbezogen sind aIIe im Rahmen des Unternehmens ausgeübten
Tätigkeiten und alte inländischen Nj-ederlassungen des Unter-
nehmens.

-6
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Stand:18.05.79 Blattdr.: 6

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFK - Nr:

GBK .
56

Bäerl ff:

UNTERNEHMEN

Begrif f sinhalt/Änderungen irn Zeitablauf/AegriffsbeziehungenStatistik,/
cüItigkeitszeitraum

Zweigniederlassungen eines Unternehmens im Ausland werden nicht
einbezogen. Zu einem Unternehmen rechnen demnach nur Teile, die
sich im Bundesgebiet einschl. Ber1in (west) befinden.

Das gesamte Unternehmen wird nach seinem wirtschaftlichen
Schwerpunkt einem Wirtschaftszweig zugeordnet.

Die Unternehmen werden zum erwerbswirtschaftlichen Bereich zu-
sammengefaßt. Er umfaßt bzw. die Unternehmen sind gegliedert
in die [virtschaftszweige (O) Land- und Forstwirtschaft, Tier-
haltung und Fischerei; (1) Energiewirtschaft und Wasserversor-
9un9, Bergbau; (2) Verarbeitendes Gewerbe; (3) Baugewerbe;
(4) HandeI; (5) Verkehr und Nachrichtenübermittlung; (6) Kre-
ditinstitute und Versicherungsgewerbe; (7) Dj-enstleistung'en,
soweit von Ünternehmen und freien Berufen erbracht-

Zum erwerbswirtschaftlichen Bereich rechnen auch die wirt-
schaftlichen Unternehmen.im Eigentum der Gebietskörperschaften,
unabhängig von der Rechtsform, darunter auch die Bundesbahn
und die Bundespost. Dazu zählen ferner auch Anstalten und Ein-
richtungen, deren Träger Organisationen ohne Erwerbscharakter
sind, wenn die Anstalten und Einrichtungen rechtlich selbstän-
dig sind oder vrenn es sich um Hotels, Hospize oder überwiegend
für den Markt tätige Anstaltswerkstätten handelt, auch wenn
sie rechtlich unöelbständig sind.

In der Arbeitsstättenzählung machen dle Einzigen NiedetLassun-
gen bzw. die Hauptnjeder-lassungen Angaben für das gesamte
Unternehmen. AIs Einzige Niederlassung gilt eine Arbeitsstätte,
die die einzige Arbeitsstätte eines Unternehmens ist, als
Hauptniederlassung gilt die Arbeitsstätte, von der aus das ge-
samte unternehmen geleitet wird. Ein unternehmen wird daher nur
erfaßt, wenn es mindestens aus einer Arbeitsstätte besteht- Als
Arbeitsstätte gilt eine örtliche Einheit (Grundstück oder ab-
gegrenzte Räumlichkeit), in der am Stichtag mindestens ej-ne
Person regelmäßig erwerbstätig ist. Nicht erfaßt werden daher
Unternehmen ohne eigene Beschäftigte (häufig anzutreffen bei
GmbH's, Stiftungen, Schein- und Mantelgesellschaften) -

7
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Land- und forstwirtschaftliche Betriebe gelten nicht als Ar-
beitsstätten, es sei denn, sie werden steuerlich als Gewerbebe-
trieb angesehen. Sie zählen nicht zu den Unternehmen und zum
erwerbswirtschaftlichen Bereich. Land- und forstwirtschaftliche
Betriebe im Besltz von Unternehmen sind aber in die Angaben des
gesamten Unternehmens einbezogen und werden mit dem Unternehmen,
dessen Teile sie sind, nach dessen wirtschaftlichem Schwerpunkt
einem Wirtschaftszweig zugeordnet.

Arbeitsgemeinschaften im Baugewerbe gelten ebenfalls nicht a1s
Unternehmen.

B e g r i f f s b e z ie h u n g e n : Unternehmen in der
Arbeitsstättenzählung und Unternehmen in den Statistiken im
Produzierenden Gewerbe sind weitgehend gleich abgegrenzt- In
beiden FäIIen gilt aIs Unternehmen die kleinste rechtlich
selbständige Einheit, die eigene Bücher zu führen und gesonderte
Abschlüsse aufzustellen hat. In der Arbeitsstättenzäh1ung wer-
den die Unternehmen einschl. ihrer land- und forstwlrtschaft-
Iichen Unternehmensteile nachgewiesen, in der Unternehmens-
erhebung bzw. der Investitionserhebung im Bergbau und in der
Industrie werden diese Teile nicht erfaßt.

Darüber hinaus bestehen Unterschiede in der Abgrenzung des Er-
hebungsberej-chs: In den Statistiken im Produzierenden Gewerbe
werden nur Unternehmen mit wirtschaftlichem Schwerpunkt im
Produzierenden Gewerbe (wirtschaftszweige Bergbau, Verarbei-ten-
des Gewerbe, Baugewerbe) nachgewiesen. In der Arbeitsstätten-
zählung als einer Rahmenzählung, die alle l,{irtschaftsbereiche
der Volkswirtschaft mit Ausnahme der Landwirtschaft erfaßt,
werden auch Unternehmen mit anderem wirtschaftlichem Schwerpunkt
(z-B- Hander, verkehr, Dienstreistungen) nachgewiesen' rn eini-
gen Statistiken des Produzierenden Gewerbes werden Handwerks-
unternehmen nicht erfaßt, in der Arbeitsstättenzählung gelten
sie als Unternehmen und sind nach ihrem wirtschaftlichen Schwer-
punkt dem entsprechenden Wirtschaftszweig zugeordnet- rn den
Statistiken des Produzierenden Gewerbes werden häufig nur
Unternehmen mit einer bestimmten Mindestzahl von Tätigen Per-
sonen erhoben; es bestehen unterschiedliche Abschneidegrenzen-
In der Arbeitsstättenzählung werden Unternehmen mit mindestens
einer Tätigen Person erhoben und dargestellt- Rechtlich selb-
ständige Anstalten und Einrichtungen von organisationen ohne
Erwerbscharakter gelten in der Arbeitsstättenzäh1ung als Unter-
nehmen, in den statistiken im Produzierenden Gewerbe werden sie
nicht mit einbezogen.

-8
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4. Volkswirtschaft-
liche Gesamt-
rechnungen
01.01.50

Unternehmen (Arbeitsstättenzählung) und Arbeitsstätten (Arbeits-
stättenzählung) bezeichnen unterschiedliche Tatbestände. AIs
unternehmen gilt die kleinste rechtlich selbständige Einheit,
die eigene Bücher zu führen und gesonderte Abschlüsse zu er-
stellen hat. Als Arbeitsstätte gilt eine örtliche Einheit
(Grundstück oder abgegrenzte Räumlichkeit), in der am stichtag
mindestens eine Person oder - unter einheitlicher Leitung -
mehrere Personen regelmäßig erwerbstätig sind. Ein unternehmen
kann aus einer Arbeitsstätte (finzige Niederlassung) oder aus
mehreren Arbeitsstätten (Haupt- und Zweignlederlassung (en) ) be-
stehen. unternehmen werden nur im erwerbswirtschaftlichen Be-
reich gebitdet, Arbeitsstätten bestehen dagegen auch in den
Bereichen organisationen ohne Erwerbscharakter, Gebietskörper-
schaften und sozialversicherung. Die ZahI der unternehmen er-
gibt sich aus der summe der Einzigen Niederlassungen und der
Hauptniederlassungen. Arbeitsgemeinschaften j-m Baugewerbe gelten
ats Arbeitsstätten, aber nicht als unternehmen. zwischen den
Arbeitsstätten des erwerbswirtschaftlichen Bereichs und den
Unternehmen bestehen auch Unterschiede hinsichtlich der Tätigen
personen. Die Unternehmensangaben gelten für das gesamte unter-
nehmen einschl. Iand- und forstwirtschaftlicher Betriebe im Be-
sitz von Unternehmen; land- und forstwirtschaftliche Betriebe
zählen aber in der Regel nicht zu den Arbeitsstätten'

Zur Abgrenzung gegenüber Unternehmen in den Volkswirtschaftliche
Gesamtrechnungen siehe unter 4 -

B e g r j- f f s i n h a I t : 1- Kleinste rechtlich sefb-
ständige wirtschafttiche Einheiten, die selbst bilanzieren
und vorwiegend waren produzieren und/oder Dienstleistungen
erbringen und diese gegen ein spezielles Entgelt verkaufen,

das mindestens die Kosten deckt. 2. sektor der volkswirt-
schaft, in dem a}le als Unternehmen geltenden wirtschaftlichen
Einheiten zusalnmengefaBt sind-

Zum sektor unternehmen zählen bzw. als unternehmen gelten auch
wirtschaftliche Einheiten, die im allgemeinen sprachgebrauch
nicht oder nicht immer als unternehmen bezeichnet werden, wie
z.B. landwirtschaftliche Betriebe, Handwerksbetriebe, Ein- und
Verkaufsvereinigungen (auch in genossenschaftlicher Form),
Kreditinstitute, private versicherung'en, Bundesbahn, Bundespost
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sowie sonstige unternehmen, die dem staat gehören, unabhängig
von ihrer Rechtsform. Im sektor unternehmen erfaßt sind auch
solche organisationen ohne Erwerbscharakter - mit ihren Anstal-
ten und Einrichtungen -, die ihre Leistungen vorwiegend für
unternehmen ohne spezielles Entgelt erbringen und von diesen
finanziert werden (2.B. Arbeitgeberverbände, wirtschaftsver-
bände, Kammern, überwiegend von unternehmen finanzierte wissen-
schaftliche Institute). Einbezogen in den Sektor Unternehmen
ist ferner die nichtgewerbliche Wohnungsvermietung ej-nschl. der
Nutzung von Eigentümerwohnungen.

Zweigniederlassungen eines Unternehmens im Ausland werden nicht
ej_nbezogen. Zu einem unternehmen rechnen demnach nur Teile, die
sich im Bundesgebiet einschl. Berlin (west) befinden. Inländi-
sche unternehmen im Eigentum von Ausländern rechnen zu den
Unternehmen.

Bei Unternehmen mit wirtschaftlichem Schwerpunkt außerhalb der
Land- und Forstwirtschaft werden land- und forstwirtschaftliche
unternehmensteile nicht in die Angaben des unternehmens einbe-
zogen; die land- und forstwirtschaftlichen unternehmensteile
werden funktional dem Wirtschaftszweig Land- und Forstwirtschaft
zugeordnet.

AlIe Tätigkeiten eines unternehmens, die in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit der vermietung von l'Iohnungen stehen, werden
nicht bei dem betreffenden unternehmen nachgewiesen, sondern
in dem eigenstäniligen Bereich wohnungsvermietung funktional
zusammengefaßt.

Ansonsten gilt als unternehmen jeweils das gesamte unternehmen
mit aIlen ausgeübten Tätigkeiten und inländischen Teilen.

Das gesamte Unternehmen wird nach seinem wirtschaftlichen
Schwerpunkt einem Wirtschaftszweig zugeordnet.

Die unternehmen werden grob gegliedert nach den vrlirtschafts-
zlveigen (o) Land- und Forstwirtschaft, Tierhaltung, Fischerei;
(1) rnergie- und wasserversorgung, Bergbau; Q) verarbeitendes
cewerbe; (3) Baugewerbe; (4) Handel; (5) Verkehr und Nachrich-
tenrjbermittlung; (6) Kreditinstitute und Versicherungsgewerbe;
(7) Dienstleistungen.

10
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Die wirtschaftszweige (0) - (5) und (7) werden zu einem Unter-
sektor Produktionsunternehmen zusammengefaßt. Von ihnen werden
die Kredjtinstitute wegen ihrer besonderen SteIlung auf dem
GeId- und Kapitalmarkt (im weitesten Sinne) und die Vetsiche-
rungsunternehmen, die mit ihren Prämieneinnahmen und Versiche-
rungsleistungen eine besondere Art der Umverteilung bewirken,
unterschieden. Sie bilden in den Volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnungen eigene Untersektoren.

Zum Untersektor Produktionsunternehmen rechnen auch Organisa-
tionen ohne Erwerbscharakter, die ihre Leistungen vorwj-egend
Unternehmen ohne spezielles Entgelt erbringen und von diesen
finanziert werden, die Bundesanstalt für landwirtschaftliche
Marktordnung sowie die gewerbliche und nichtgewerbliche Ver-
mietung von Wohnungen einschl. der Nutzung von Eigentümer-
wohnungen.

Zu den Kreditinstituten gehören neben der Deutschen Bundesbank
alle Unternehmen, die Bankgeschäfte im Sinne des § 1 des Kre-
ditwesengesetzes betreiben. Zu den Kreditinstituten rechnen u.a.
Kreditbanken, Institute des Sparkassenwesens, Kredi-tgenossen-
schaften und genossenschaftliche Zentralbanken, Hypothekenbanken
und öf fentlich-rechtliche Grundkreditanstalten, Kreditinstitute
mit Sonderaufgaben, ferner sonstige Kreditinstitute wie z.B.
Te ilzahlungskreditinstitute, Kapitalanlagegese Ilschaf ten,
Kassenver-oine und Kreditgarantiegemeinschaften. Die Postscheck-
und Postsparkassenämter sind in den Kontengruppen 1 bis 6 im
unternehmen "Bundespost" enthalten, da für sie keine getrennten
Gewinn- und Verlustkonten vorliegen, die für ihre Einbeziehung
in den Sektor Kreditinstitute hätten herangezogen werden können.
Dagegen sind Vermögensrechnungen für diese Einrichtungen soweit'
verfügbar, daß die finanziellen Vorgänge des Postscheck- und
postsparkassendienstes in der Kontengruppe 7 in den sektor der
Kreditinstitute einbezogen werden können. Nicht zu den Kredit-
instituten - sondern zu den Produktionsunternehmen - rechnen
in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen die Effektenbörsen
und aIIe Unternehmen, die lediglich dj-e Vermittlung von Bank-
und Effektengeschäften zum Gegenstand haben, wie Darlehens-,
Finanzierungs- und Effektenmakler. Bei Kreditgenossenschafen
(Raiffeisenbanken) wird das Warengeschäft, sofern es in Kombi-
nation mit dem Bankgeschäft betrieben wird, im sektor Kredit-
institute erfaßt.

11



Blatt-llr.: 1 1Stand: tg .06.79

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFI( - Nr:

GBl(-N
56

Begrl ff:

I,]NTERNEHMEN

Begrif f sinhalt,/Änderungen im Zeitablauf ,/Begrif f sbeziehungenStatistik,/
Gü1 tigke itszeitraum

Der Sektor versicherungsunternehmen umfaßt aIle unternehmen,
die versicherungsgeschäfte betreiben, d.h. kalkulierbare Ri-
siken gegen vertraglich vereinbarte Prämien übernehmen. Zu den
versicherungsunternehmen gehören - unabhängig von der Rechts-
form - Lebensversj-cherungsunternehmen, Pensionskassen, sterbe-
kassen, Krankenversicherungsunternehmen, scha,len- und unfall-
versicherungsunternehmen sowie Rückversicherungsunternehmen.
Einbezogen sind - entsprechend den allgemeinen Konzepten für
die Abgrenzung der volkswirtschaft - auch Niederlassungen aus-
}ändischer Versicherungsunternehmen im Inland. Zu den Pensions-
kassen rechnet u.a. die zusatzversorgungskasse für das Bauge-
werbe, dagegen zähten zusatzversorgungseinrichtungen für Ange-
stellte und Arbeiter des Bundes, der Länder, der Gemeinden und
anderer öffentlicher Körperschaften (2.8. Versorgungsanstalt
des Bundes und der Länder, versorgungsanstalt der Deutschen
Bundespost, ZusaLzversorgungskassen von Gemeinden und Gemeinde-
verbänden) in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen zur
Sozialversicherung. Die Ersatzkassen (z-8. Deutsche Angestell-
ten-Krankenkasse, Barmer ErsatzkaSSe) rechnen zur sozialver-
slcherung, auch soweit es sich um ihr Geschäft mit freiwilligen
Mitgliedern handelt. Nicht zum Sektor Versicherungsunternehmen -
sondern zu den Produktionsunternehmen - gehört die vermittlung
von Versicherungen.

B e g r i f f s b e z Le h u n g e n : Zu den Unternehmen
und entsprechend auch zum sektor unternehmen in den volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnungen zählen die unternehmen des Pro-
duzierenden Gewerbes. In beiden FäIIen wird jeweils das gesamte
unternehmen, aber ohne zweigniederlassungen im Ausland einbe-
zogen. In den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen werden
Iand- und forstwirtschaftliche Teile von Unternehmen funktional
dem wirtschaftszweig Land- und Forstwirtschaft zugeordnet. In
den statistiken im Produzierenden Gewerbe werden diese Teile
entweder nicht erfaßt (Unternehmenserhebung und Investitions-
erhebung im Bergbau und in der Industrie) oder aber erfaßt
und bei den unternehmen, zu denen sie gehören, nachgewiesen.

In den volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen werden ferner
alle Tätigkeiten der Unternehmen, die in unmittelbarem Zusammen-
hang mit der Vermietung von Wohnungen stehen, funktional zum

Bereich Wohnungsvermietung zusammengefaßt. In den Statistiken
im produzierenden Gewerbe rechnen diese Tätigkeiten dagegen
zu dem jeweiligen Unternehmen-
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Unterschiede ergeben sich auch aus der unterschiedlichen Ab-
grenzung des Erhebungsbereichs: In den Statistiken des Pro-
duzierenden Gewerbes werden nur Unternehmen mit wirtschaft-
Iichem Schwerpunkt im Produzierenden Gewerbe nachgewiesen,
in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen auch Unterneh-
men mi-t anderen wirtschaftlichen Schwerpunkten (2.B. Handel,
Verkehr, Dienstleistungen)

In einigen Statistiken des Produzierenden Gewerbes werden
Handwerksunternehmen nicht erfaßt, in den Volkswirtschaftli-
chen Gesamtrechnungen sind sie mit einbezogen und nach ihrem
wirtschaftlichen Schwerpunkt einem Wirtschaftszweig zugeordnet
In den Statistiken des Produzierenden Gewerbes werden häufig
nur Unternehmen mlt einer bestimmten Mindestzahl von Tätigen
Personen erhoben; es bestehen Abschneidegrenzen. Für die
Zwecke der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen werden die
Ergebnisse für die Kleinunternehmen geschätzt und mit dar-
geste11t.

Die Unternehmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen und I

der Arbeitsstättenzählung sind im wesentlichen gleich abge- 
IgrenzL; ebenso umfassen der Sektor Unternehmen (Volkswirtschaft-

liche Gesamtrechnungen) und der erwerbswirtschaftliche Bereich
(Arbeitsstättenzählung) weitgehend die gleichen Einheiten- In
bezug auf die einzelnen Unternehmen bestehen jedoch folgende
Unterschiede: Land- und forstwirtschaftliche Betriebe gelten
in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen als Unternehmen,
in der Arbeitsstättenzäh1ung dagegen nur dann, wenn sie steuer-
lich als Gewerbebetrieb gelten. Land- und forstwirtschaftliche
Betriebe im Besitz von Unternehmen mit wirtschaftlichem
Schwerpunkt außerhalb der Land- und Forstwirtschaft sind in
der Arbeitsstättenzählung in das Unternehmen, zu dem sie ge-
hören, einbezogen und mit diesem nach dessen wirtschaftlichem
Schwerpunkt einem Wirtschaftszvreig zugeordnet; in den Volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnungen sind sie nicht in das Unter-
nehmen einbezogen, sondern funktionat dem Wirtschaftszweig
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei zugeordnet- Weiterhin
sind in den volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen alle Tätig-
keiten der unternehmen, die in unmittelbarem zusarnmenhang mit
der Vermietung von Wohnungen stehen, funktional zum Bereich
hTohnungsvermietung zusammengefaßt; in der Arbeitsstättenzählung
rechnen diese Tätigkeiten dagegen zurn jeweiligen unternehmen.
unternehmen ohne eigene Beschäftigte zählen in den Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnungen zu den Unternehmen, in der Arbeits-
stättenzählung werden sie nicht erfaßt.
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zwischen dem erwerbswirtschaftlichen Bereich und dem sektor
unternehmen bestehen folgende Zusammenhänge: zum sektor unter-
nehmen, aber nicht zum erwerbswirtschaftlichen Bereich zählen
land- und forstwirtschaftliche Betriebe, die nicht als Gewerbe-
betriebe gelten; die nichtgewerbliche hlohnungsvermietung
einschl. der Nutzung von Eigentümerwohnungen; organisationen
ohne Erwerbscharakter, die ihre Leistungen vorwiegend für
unternehmen ohne spezielles Entgelt erbringen und von diesen
finanziert werden (Arbeitgeberverbände, wirtschaftsverbände
u.ä.). Zum erwerbswirtschaftlichen Bereich, aber nicht zum
sektor unternehmen zählen rechtlich selbständige Anstalten
und Einrichtungen von organisationen ohne Erwerbscharakter
und rechtlich unselbständi.ge Anstalten und Einrichtungen von
organisationen ohne Erwerbscharakter, sofern es sich um Hotels,
Hospize oder Anstaltswerkstätten, die tiberwiegend für den
Markt arbeiten, handelt.

Unternehmen (Volkswirtschafltiche Gesamtrechnungen) und In-
Ländische unternehmen (spareinlagenstatistik) sind im Prinzip
gleich abgegrenzt. Unterschiede ergeben sich allerdings aus
der unterschiedlichen Abgrenzung des Erhebungsbereichs. Zu den
Unternehmen, aber nicht zu den Inländischen Unternehmen zählen
die fnl.ändischen Kreditinstitute (einschl- Postscheck- und
postsparkassenämter), die wirtschaftlich selbständigen Privat-
personen (Gewerbetreibende, freiberuflich Tätige, Landwirte,
Handwerker), die nicht ins Handelsregister eingetragen sind,
und die nichtgewerbliche !{ohnungsvermietung einschl' der
Nutzung von Eigentümerwohnungen. Nicht zu den unternehmen, aber
zu den Inländischen unternehmen gehören die kommunalen wirt-
schaftsverbände und die zusatzversorgungsanstalten für den
öffentlichen Dienst.

Unternehmen in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen und
uncl forstwirtschaftl-iche Betriebe (Landwirtschaftszählung 1971 )

sind unterschiedlich abgegrenzt. AIs land- und fostwirtschaft-
licher Betrieb gilt eine technisch-wirtschaftliche Einheit, die
für Rechnung eines rnhabers (des Betriebsinhabers) bewirtschaf-
tet wird, einer einzigen Betriebsführung untersteht und land-
und/oder forstwirtschaftliche Erzeugnisse hervorbringt. Die
land- und forstwirtschaftlichen Betriebe zählen zu den unter-
nehmen bzw. zum Sektor Unternehmen der Volkswirtschaftlichen
Gesamtrechnungten, und zwar werden sie unabhängig von den Eigen-
tumsverhältnissen dem Wirtschaftszweig Land- und Forstwirtschaft,
Fischerei zugerechnet. Da als land- und forstwirtschaftliche
Betriebe auch fachliche Teile von Unternehmen mit anderem wirt-
schaftlichem schwerpunkt gelten, wird hier das Prinzip durch-
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brochen, eine wirtschaftliche Einheit (das Unternehmen) insge-
samt nach ihrem wirtschaftlichen Schwerpunkt ej-nem Wirt-
schaftszweig zuzuordnen. Neben den land- und forstwirtschaft-
lichen Betrieben rechnen zum wirtschaftszweig Land- und Forst-
wirtschaft, Fischerei auch unternehmen, die nicht als land-
und forstwirtschaftliche Betriebe gelten, z.B. Unternehmen,
die Dienstleistungen auf der land- bzw. forstwirtschaftlichen
Erzeugerstufe erbringen oder unternehmen, die gewerbliche Hal-
tung nichtlandwirtschaftlicher Ti-ere (2.8. Rennpferde, PeLz-
tiere, Hunde) .betreiben, ferner Unternehmen, deren wirtschaft-
Iiche Tätigkeit ausschließ1ich oder überwiegend im Fischfang
(einschl. verarbeitung an Bord), in der Teichwirtschaft oder
in der Küstenfischerei besteht.

I
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1

2

Statistik der
Baugenehmigungen

o1 .o1 .55

Statistik der
Baufertig-
stellungen
o1 .o1 .55

Begr i f f s inha I t: Unternehmen, diealsBauherren
von Wohnbauten oder iVichtwohnbauten sowie Selbständige, die
als Bauherren von Nichtwohnbauten auftreten.

AIs Unternehmen gilt die kleinste rechtlich selbständige Ein-
heit, die.eigene Bücher zu fühien und getrennte Abschlüsse zu
erstellen hat. Nicht als Unternehmen gelten Landwirte, Gewer-
betreibende (ohne eigene Rechtspersönlichkeit) sowie freibe-
ruflich Tätige.

Im einzelnen zählen zu den Unternehmen die gemeinnützigen ['Ioh-
nungsunternehmen einschl. der Organe staatlicher Wohnungstrrc-
litik (2.B. Heimstätten GmbH, Treuhandstellen für das Wohnungs-
und Kleinsiedlungswesen), die freien [rTohnungsunternehmen sowie
die sonstigen Unternehmen. Zu den sonstigen Unternehmen rech-
nen die Kapitalgesellschaften (AG, GmbH), die Personengesell-
schaften (OHG, KG), Erbengemeinschaften mit eigener Rechtsper-
sönlichkeit und eingetragene Vereine (2.8. Versicherungsver-
eine), soweit sie Erwerbscharakter besitzen.

Landwirte, Gewerbetreibende (ohne eigene Rechtspersönlichkeit)
sowie freiberuflich Tätige zäh1en zu den Selbständigen. Die
Se1bständigen werden nur dann zur Bauherrengruppe Unternehmen
(einschl. freie Berufe) gerechnet, wenn sie Bauherren von
Nichtwohnbauten sind. Sie rechnen zur Bauherrengruppe ptivate
Haushalte, wenn sie Bauherren von Wohnbauten sind.

Als Bauherr gilt, wer im eigenen Namen und für eigene Rechnung
Bauvorhaben durchführt oder durchführen Iäßt.

Erfaßt werden die genehmigten und die fertiggestellten inIän-
dischen Bauvorhaben. Unternehmen mit Sitz im Ausland, die als
Bauherr inländischer Bauvorhaben auftreten, werden zu der Bau-
herrengruppe unternehmen (einschl. freie Berufe) gerechnet,
nicht dazu gerechnet werden inländische Unternehmen, soweit
sie i-m Ausland als Bauherren auftreten.

2-



;l

Stand: 23.o1.79 Blatt.llr.: 2

BegriffsbezLehungen:Unternehmen(einschl.
freiä Berufe) und unternehmen (volksvrirtschaftliche Gesamt-
rechnungen)sindunterschiedlichabgegrenzt.DieSelbständigen
(Landwirte, Gewerbetreibende, die nicht als Firma im Handels-
register eingetragen sind, freiberuflich Tätige) sind in die
BauherrengruPPeunternehmen(einschl.freieBerufe)nureinbe-
zogen,soweitsiealsBauherrenvonNichtwohnbautenauftreten;
sierechnenaberuneingeschriinktzudenUnternehmenindenVolks-
wirtschaftlichen GesamtrechnunqJen. Aus}ändische Unternehmen,
dieimlnlandalsBauherrenauftreten,rechnenzuderBauherren-
gruppe Unternehmen (einschl. freie Berufe) ' aber nicht zu den
Unternehmen.DieBautätigkeitinländischerUnternehmenimAus-
land ist in den volkswirtschaftlichen Gesämtrechnungen einbe-
zogen, in der Statistik der Baugenehmigungen und Baufertig-
stellungen dagegen nicht.

Statistische Datenbank

- Definitlonskatalog -

t)Fl( - Nr:

GBI - tlr(n):

52t

UNTERNEHMEN (EINSCHL. FREIE BERUTE)

Begrl ff :

Begrif f sinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/gegrif f sbeziehungenScatistik/
{!ü Itigke itszeitraum



Stand: 14.c^3.79

Statistik der
Personenbeförderung
im Straßenverkehr

; o1 .01 .52

Elattdr.: 1

Begriffsinhalt:Unternehmen,die-ausschließ-
lich oder neben anderen wirtschaftlichen Tätigkeiten - ge-

nehmigrungspflichtigen Verkehr nach dem Personenbeförderungsge-

,"LrL) betreiben.

Als genehmigungspflichtiger verkehr nach dem Personenbeförde-
rungsgesetz gilt die entgelttiche oder geschäftsmäßige Beför-
derung von Personen mit stadtschneTlbahnen, mit straßenbahnen,
mit oöussen, mit Kraftomnibussen und Petsonenkraftwagen im
Linienverkehr und mit Kraftomnibussen und Personenkraftwagen im
GeTegenheitsverkehr. Die Genehmigung wird jeweils für eine be-
stimmte Verkehrsform erteilt.

AIs Unternehmen gilt die kleinste rechtlich selbständige Ein-
heit, die eigene Bücher zu führen und gesonderte Abschlüsse zu
erstellen hat.

Dazu zählen auch die kommunalen Eigen- und Regiebetriebe, auch
wenn sie rechtlich unselbständig sind, sowie die Bundesbahn und
die Bundespost.

unternetrlen, die mit Kraftomnibussen und Kraftwagen im Gelegen-
heitsverkehr Personen befördern, werden nur erfaßt, wenn sie
Kraftwagen mit acht Fahrgastplätzen oder Kraftomnibusse mit
mehr aIs acht Fahrgastplätzen betreiben. unternehmen, die aus-
schließlich lCaftdroschken (Taxen) betreiben, zählen nicht zu
den Unternehmen im StraßenPersonenverkehr

1) Vgl. Personenbeförderungsgesetz v' 2l'3'196I (B@1' I s ' 241\ '

Statistische Datenbank

- Definitionskataloq -

OFl( - ltr

6BK - t{r(n):
846

I]NTERNEHMEN IM STRASSENPERSONENVERKEHR

Begrl ff:

Statistik,/
Gti I tigkeitsze itraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begriff sbeziehungen



T

Stand: o3.05 . 79 Blattdr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFl( - ilr:

GBI( -
270

Begrl ff:

U}TTERNEHMEN MIT INVESTITIONEN

Begr i f f s inhalt,/Änderungen im Ze itabl auf ,/ge gr i f f sbe z iehungen' Statistik,/
Gültigke itszeitraum

1 Investitionser-
hebung im Berg-
bau und in der
Industrie (ohne
Bauindustrie)

Be
des

grif f sinhalti lJntetnehmen, dieinnerhalb
Geschäftsjahres AnTageinvestitionen tätigen.

ol.ol.62
31.12.75

2. Unternehmens-
und Investi-
tionserhebung
im Bauhaupt-
gewerbe

01.o1 .67 -
3l - L2 .75

3. Investitionser-
hebung im Pro-
duzierenden
Handwerk (ohne
Bauhauptgewerbe)
01.o1 .67 -
31. 12 -75

4. Jahreserhebung
einschl. Inve-
stition serhebung
bei Unternehmen
des Bauhauptge-
werbes (einschl.
Fertigtei Ibau)
o^7.ol .76

n



Stand: ze. 02.79 B lattdr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

0Fl( - tlr:

GBt - [r(n)
3181

I,'NTERNEHMEN MIT LöHNEN UND GEH}iLTERN

Begrl ff:

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/eegriffsbeziehungen

Arbeitsstätten-
zählung 1970

Begri f f sinhalt: Ilntetnehmen, die LöhneundGe-
hälter für das Jaht 1969 gezahlt haben.

Als Unternehmen gilt die kleinste rechtlich selbständige
Einheit, die eigene Bücher zu führen und gesonderte Abschlüsse
aufzustellen hat.

Die Löhne und GehäIter für 1969 umfassen im wesentlichen die
Brutto-Lohn- und Gehaltsumme einschl. der Zuschläge und Zulagen
und der vermögenswirksamen Leistungen, aber nicht die Beiträge
des Arbeitgebers zur sozialversicherung und allgemeine soziale
Aufwendungen.

In der Arbeitsstättenzähtung werden Unternehmensergebnisse
nur für den erwerbswirtschaftlichen Bereich ausgewiesen- Zu
diesem rechnen die Wirtschaftszweige Land- und Forstwirtschaft,
Tierhaltung und Fischerei, Produzierendes Gewerbe (Energie-
wirtschaft und wasserversorgung, Bergbau, Verarbeitendes Ge-
werbe, Baugewerbe), Handel, Verkehr, Nachrichtenübermittlung,
Kreditinstitute, Versicherungsgewerbe. sonstige Dienstleistun-
gen (Gastgewerbe, Wissenschaft und Bildung, Gesundheitswesen,
Rechtsberatung), ferner die wirtschaftlichen Unternehmen im
Eigentum der Gebj-etskörperschaften einschl. der staatlichen
rrnd kommrrnalen Regiebetriebe und der Deutschen Bundesbahn und
der Deutschen Bundespost.

Für die Bereiche Organisationen ohne Erwerbscharakter sowie
Gebietskörperschaften und Sozialversicherung werden keine
Unternehmensergebnisse nachgewiesen.

Nicht zu den Unternehmen mit Löhnen und Gehältern zählen Unter-
nehmen, die

erst 1970 gegründet wurden,
1969 keine Arbeitnetrmer beschäftigten und folglich keine
Löhne und Gehälter gezahlt hatten.

Zu den Unternehmen mit Löhnen und Gehältern rechnen Unternehmen,
wenn mindestens eine ihrer Niederlassungen Löhne und GehäIter
gezahlt hatte, unabhängig davon, ob es sich dabei um die Haupt-
niederTassung oder eine zweigmiederl.assung handelte.

2
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Blatt-llr.: 2Stand:28.02.'19

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFI( - tlr:

68t( - ilr(n):
3181

IJNTERNEHMEN MIT TöTNqTN UND GEH}iITERN

Bsgrl ff:

Statistik/
GüItigke itszeitraum Begrif fsinhalt/Änderungen im zeitablauf,/gegrif f sbeziehungen

B e g r i f f s b e z i e h u n g e n : Zwischen Unternehmen
mit Löhnen und GehäItern und Arbeitsstätten mit Löhnen und Ge-
hä7tern (Arbeitsstättenzählung 1970) bestehen im wesentlichen
folgende unterschiede: unternehmen qnd somit auch unternehmen
mit Löhnen und Gehältern werden nur im erwerbswirtschaftlichen
Bereich ausgewiesen, Arbeitsstätten und somit auch Arbeits-
stätten mit Löhnen r.rnd Gehältern bestehen auch in den Bereichen
organisationen ohne Erwerbscharakter, Gebietskörperschaften
r:nd Sozialversicherung.

Bei den unternehmen mj-t Löhnen und Gehältern gelten die Ergeb-
nisse für das gesamte Unternehmen. Sie schließen daher auch
Teile ein, die nicht als Arbeitsstätten gelten, insbesondere
die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe im Besitz von
Unternehmen.

In den Lohn- und Gehaltsummen der unternehmen mit Löhnen und
Gehältern sind auch Löhne gnd Gehälter von Arbeitsstätten, die
am Stichtag nicht mehr existierten, mit enthalten.

Ist eine Arbeitsstätte otrne Löhne und Gehätter Haupt- oder
Zweigniederlassung eines Unternehmens mit Löhnen und Gehältern,
so werden die Tätigen Personen dieser Arbeitsstätte bei den
Unternehmen mit Löhnen und Gehältern nachgewiesen.



Stand: 14.c3.79 Blatt.ltr.: t

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

OFK - llr:

68l( - tlr(n):
907

UNTERNEHI4EN, SELBSTiiNDIGE UND ORGANISATIONEN
OHNE ERWERBSCHARAKTER

Begrl ff:

Statistik/
Gültigke itszeitraum Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/eegriffsbeziehungen

Statistik des
Kraftfahrzevg-
und Kraftfahr-
zeuganhänger-
bestandes
o1 .o1 .52

B e g r i f f s i n h a 1 t : Fahrzeughalter, die als
Unternehmen, Selbständige oder Organj-sationen ohne Erwerbs-
charakter gelten.

A1s Unternehmen gelten wirtschaftliche Einheiten, deren
Zweck vorwiegend darin besteht, Waren zu produzieren und,/
oder Dienstleistungen zu erbringen und gegen ein spezielles
Entgelt zu verkaufen, das in der Regel überschüsse abwirft
oder mindestens die Kosten deckt.

Zu den Unternehmen zählen auch Iandwirtschaftliche Betriebe,
Handwerksbetriebe, Ein- und Verkaufsvereinigungen (in ge-
nossenschaftlicher und anderer Form), Bundesbahn, Bundes-
trrcst, Bundesbank und die wirtschaftlichen Unternehmen im
Eigentum der Gebietskörperschaften einschl. der staatlichen
und kommunalen Regiebetriebe.

Die Selbständigen zählen zu den Unternehmen. Dieser Begriff
wurde nur eingefügt, um zu verdeutlichen, daß auch die
selbständigen Landwi-rte, Handwerker, Gewerbetreibende und die
freien Berufe zu dieser Haltergruppe gerechnet werden.

AIs Organisationen ohne Erwerbscharakter gelten Vereine,
Verbände oder andere Zusammenschlüsse, die entweder gemein-
nützige Zwecke verfolgen oder der Förderung bestimmter
Interessen jh.er Mitglieder oder anderer Gruppen dienen.
Diese Organisationen sind überwiegend nicht zur Erzielung
eines wirtschaftlichen Ertrages tätig; sie bestreiten
daher ihre Aufwendungen weitgehend aus Mitgliedsbei-
trägen, öffentlichen Zuwendungen u. dgl. und höchstens
zu einem geringen TeiI aus den Erträgen ihrer Dienst-
Ieistungstätigkeit .

Zu den Organisationen ohne Erwerbscharakter gehören u.a.
die Krichen, religiöse und weltanschauliche Vereinigungen,
karj-tative Organisationen, Organisationen der Erziehung,
Wissenschaft, Kultur sowie der Sport- und Jugendpflege,
Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Berufsorganisationen,
Wirtschaftsverbände, Kammern, Politische parteien.

2



Stand: 14.o3.79 Blatt.llr.: 2

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

0fl( - tr:

6BK - [r(n):
9(.r^7

UMIERNEHMEN, SELBSTi{NOT CP UND ORGA}TISATIONEN
OHNE ERWERBSCIIARAKTER

Beqrl ff :

Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriff sbeziehungenStatistik,/
Gü I tigkeitszeitraum

In der Statistik des Kraftfahrzeug- und ICaftfahrzeuganhänger-
bestandes werden Fahrzeugbestände nach HaltergrupPen nachge-
wj-esen. AIs Fahrzeughalter gilt derjenige, für den das Fahr-
zeug zugelassen ist. Halter und Eigentümer müssen nicht iden-
tisch sein.

Anderungen im Zet tablauf: Vor1963
wurden die sozialversicherung und die Geistlichen zu der
Haltergruppe unternehmen, selbständige und organisationen
ohne Erwerbscharakter gerechnet. Ab 1963 zäh1en die Sozial-
versicherungen zu der Haltergruppe Gebietskörperschaften,
Sozialversicherung und die Geistlichen zu der Haltergruppe
Angestellte bzw. Beamte.

Bis 1960 wurde bei den sonderkraftfahrzeugen die Gesamtzahl
der nicht nach Haltergruppen gegliedert vorliegenden Kranken-
kraftwagen zu einem Drittel der HaltergrupPe Unternehmen',
Selbständige, organisationen ohne Erwerbscharakter und zu
zwei Dritteln der Haltergruppe Gebietskörperschaften,
Sozialversicherung zugerechnet.



Stand: 25 .o4.79 Blatt-llr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
OfK - Nr:

GBK . tt26
UNTER,RICHT UND KINDERGARTENBESUCH

Begrl ff:

statistik/
Gü Itigke itszeitraum Begrif fsinhalt/Änderungen im zeitablauf,/aegrif fsbeziehungen

Statistik der Ver-
braucherpreise
ol .o1.62

B e g r i f f s i n h a I t : Sammelposition, die Fahr-

schulunterricht, Volkshochschulunterricht, Kindergarten-
besuch und Tennis- und Tanzunterricht umfaßt'

n





Blatt.llr.: L
Stand: o8 .06.79

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
OFK - Nr

1 131
GBK - l,lr(n

Begrl ff:

VERANLAGTE EINKOI4}4ENSTEI,]ER

Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf '/Begrif f sbeziehungenStatistik/
Gü Itigke itszeitraum

Statistik
über den
Steuerhaushalt
ol.oL.62

Begriffsinhalt:ImVeranlagungsverfahrenfest-
gesetzte Einkomrnensteuer, soweit sie im Berichtszeitraum zu

Zahlungen geführt hat (Steueraufkommen) .

Der Einkonmensteuer unterliegen die Einkünfte aus Land- und
Forstwirtschaft, Einkünfte aus Gewerbebetrieb, Eirtkünfte aus
seTbständiger Arbeit, Einkünfte aus nichtseLbständiger Arbeit,
Einkünfte aus KapitaTvetmögen, zu denen auch die anrechenbare
Körperschaftsteuer zähLl, aus vermietung und vetpachtung sowie
aus sonsti gen Einkünften. Es gilt ein umfangreicher Katalog von
steuerfreien Einnahmen gem. § 3 ninkommensteuergesetz'1)

Aus der Sr1rnme der Einkünfte wird - unter Berücksichtigung einer
Reihe von abzusetzenden und hinzuzurechnenden Beträgen (z'B' Son-
derausgaben, Freibeträge usw. ) entsprechend dem Einkommensteuer-
gesetz und anderen einschlägigen Rechtsvorschriften - das zu
versteuernde Einkonmen abgeleitet. Durch Anwendung der Steuer-
tarife auf diese Bemessungsgrundlage errechnet sich die tarif-
liche Einkommensteuer, die, vermindert um steuerermäßigungen zu-
züglich Nachsteuer die festgesetzte Einkornmensteuer (Einkommen-
steuerschuld) ergibt. Die festgesetzte Einkomnensteuer abzüglich
der im steuerabzugsverfahren einbehaltenen Einkommensteuer
(Lobnste,uer,,:KapitaLerttagsteuer) sowie abzügIich der anre-
chenbaren Körpetschaftsteuet ergibt die verbleibende Einkommen-
steuer

Die Einkommensteuer wird nach Ablauf des Veranlagungszeitraums
(Kalenderjahr) entsprechnd dem Einkommen veranlagt, das der Ein-
kommensteuerpflichtige in diesem Zeitraum bezogen hat. Am 10.
März, 10. Juni, 10. septernber und 10. Dezerrlcer sind vorauszah-
lungen auf die Einkommensteuer zu entrichten, die sich für d'en
laufenden Veranlagungszeitraum voraussichtlich ergeben wird; sie
orientieren Sich an der verbleibenden Ein'kommensteuer der letzten
veranlagung. Nach Abschluß der Veranlagung - gewöhnlich 9 bis
18 Monate nach Ende des veranlagungszeitrauxnes, ggf. aber auch
erheblich sPäter - ist die Differenz zwischen Vorauszahlungen und

1) Zu Einzelheiten siehe Einkornnensteuergesetz L977 L.d.F. v
5.t2.L977 (BGBI. I S. 2365), zuLeXzL geändert durch das steuer-
änderungsgesetz 1979 v. 3o.9-L978 (BGBI- r S- 1849).

2



Stand: o8.06.79 Blatt-Nr.: 2

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFK - Nr

GBK .
1 131

n

Begrl ff:

VERANLAGTE E INKOMMENSTEUER

Begrif f sinhalt,/Änderungen im Zeitablauf/aegriff sbeziehungenStatistik,/
Gü I tigke itszeitraum

veranlagungsergebnis zu entrichten (sog. Abschlußzahtung) ; bei
überzahlung erfolgt Erstattung durch das Finanzamt. Das Ein-
kommensteueraufkomnen folgt somit dem wirtschaftsverlauf mit
mindestens einjähri gex Yerzögerung.

Anderungen im Zei tablauf: DasEin-
kommensteuerrecht wurde im Zeitablauf häufig geändert; von den
Anderungen waren vorwiegend der Einkommensteuertari-f und die
Freibeträge des Einkommensteuerpflichtigen betroffen.l) Die
letzte große Anderung erfolgte durch die Einkornmensteuerreform
mit wirkung zum 1. Januar 1975. Die'wichtigsten Auswirkungen
$raren:

- Anderung des ESt-Tarifs zugunsten kleiner und mittlerer Ein-
kommen (Erhöhung des Grundfreibetrags, Ausdehnung der Propor-
tionalzone auf das Doppelte bei gleichzeitig erhöhtem Propor-
tionalsteuersatz, relatj-v hoher Eingangsteuersatz in der Pro-
gressionszone, Heraufsetzung des Spitzensteuersatzes),

- Neuregelung des Abzugs von vorsorgeaufwendungen als sonderaus-
gaben (Erhöhung der berücksicht.igungsfähigen Höchstlceträge),

- steuerliche Begünstigung von im Alter bezogenen Einkünften
(Altersentlastungsbetrag für Einkünfte, die nicht Renten und
pensionen sind, neben dem bisher gewährten Altersfreibetrag;
Erhöhung des Pensionsfreibetrags),

- Weitere Vergünstigungen (Einführung eines allgemeinen Sonder-
ausgaben- und eines allgemeinen Vorsorgepauschbetrags, Ein-
führung eines sparer-Freibetrags, Erhöhung des Haushaltsfrei-
betrags für Alleinstehende u.a.,

- Abbau von vergünstigungen: Aufhebung des vermögensteuera-bzugs
als sonderausgabe; Ausschluß der steuerlichen Berücksichtigung
von Kosten für DiätverPflegung,

-, @wtihrung von allgemeinem Kindergeld anstelle von Kinderfrei-
beträgen bei der Einkommensteuer.

1) Zu einem überblick über die zahlreichen Veränderungen des Ein-
kommensteuerrechts im Zeitablauf siehe Bundesministerium der
Finanzen (Hrsg.): Die Steuern des Bundes und der Länder,
Bonn 1977, S. 12 bis 19.

3



Stand: 08.06.79 Blatt-llr.: 3

Die Auswirkungen des Körperschaftsteuerreformgesetzes vom
31. Äugust 1976 (BGBI. I S. 2597) auf die Einkommensteuer, d.h.
die Anrechenbarkeit von auf dem ausgeschütteten Gewinn l-astender
Körperschaftsteuer auf die steuerschuld des Anteilseigners
machen sich ab zweites Halbiahr 1978 durch Einnahmeausfälle bei
der veranlagten Einkommensteuer bemerkbar'

Begriffsbezj-ehungen:Dielohnsteuerunddie
KapitaTertragsteuer (jeweils statistik iiber den steuerhaushalt)
stellenbesondereErhebungsformenderEinkommensteuerdar.Die
Lohnsteuer wird bei Einkünften aus nj-chtselbständiger Arbeit
durch Abzug vom Arbeitslohn erhoben. unter bestimmten voraus-
setzungen wird auch bei Arbeitnehmern, bei denen Lohnsteuer ejn-
behalten wird, eine veranlagung zur Einkommensteuer durchgeführt,
z.B. wenn das Einkommen von Ehegatten 48 ooo DM, im übrigen
24 OOO DM übersteigt oder wenn noch andere Einkünfte von mehr als
8OO Dt'I bezogen worden sind oder wenn nach § 7 b Einkommensteuer-
gesetz erhöhte Absetzungen für Einfamilienhäuser usw. geltend
gemacht werden. Hierbei kommt es häufig zu Erstattungen, die aus
dem Aufkommen an veranlager Einkommensteuer gelelstet werden
(19782 6 Mrd. DM).

Die Kapitalertragsteuer wird bei bestimmten im Einkommensteuer-
gesetz festgelegten inländischen Kapitalerträgen durch Abzug
vom Kapitalertrag erhoben.

Das kassenmäßige Aufkommen an veranlagter Einkommensteuer
(Steuerhaushalt) ist von der Einkommensteuerschuld (Einkommen-
steuerstatistik ) zu unterscheiden : Beim Einkommensteueraufkommen
handelt es sich um die. innerhalb eines bestimmten Zeitraums in
die Kassen von Bund und Ländern geflossenen steuereinnahmen, un-
abhängig davon, für welches Jahr sie geleistet wurden oder wann
die steuerschuld entstanden ist; sie sind um die steuerabzugsbe-
träge,/anrechenbare Körperschaftsteuer sowie um die gemäß In-
vestitionszulagengesetz und § 19 Berlinförderungsgesetz gelei-
steten Investitionszulagen (1978: ca. 8OO Mi1I. DM) gekürzt- Als
Einkommensteuerschuld wird hingegen die aufgrund der veranlagung
zur Einkommensteuer festgesetzte Jahressteuerschuld vor Anrech-
nung der durch steuerabzug erhobenen Einkommensteuer/anrechen-
baren Körperschaftsteuer nachgewiesen, wobei der statistische
Nachweis für oie Datenbank lediglich für unbeschränkt Einkommen-
steuerpflichtige erfolgt -

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFK - Nr:

GBK -
1 131

Begrl ff:

VERANLAGTE E INKOMIJ1ENSTE UER

Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/BegriffsbeziehungenStatistik/
Cii l t- j- gke itszeitraum

n
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19.02.'lL)Stand: Blatt-tlr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

0Fl( - ttr:

GBK - tlr(n)
524

Begrl ff :

VERANSCHI,AGTE REINE BAUKOSTEN

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begrif f sbeziehungen

Statistik der
Baugenehmi9llngen

B e g r i f f s i n h a 1 t : Im Kostenanschlag er-
mittelte reine Baukosten von genehmigten Baumaßnahmen

im Hochbau.
o1 .o1. 55

Zu den reinen Baukosten gehören die Aufwendungen für
die Baukonstruktionen, die Installationen und betriebs-
technischen Einrichtungen, nicht jedoch die Kosten für
die Außenanlagen sowie für die Planung, Genehmigung und
Finanzierung einer Baumaßnahme (Baunebenkosten) . I I

In den Angaben r-iber veranschlagte Kosten ist die Umsatz-
(Mehrwert-) steuer enthalten.

l) Zu Einzelheiten siehe DIN-Norm 2'16 in der
gültigen Fassung.

jeweils



Staird: LB.o7 .79

AlIe folgenden
Statistiken

Blatt-t{r.: 1

Begriffsinhalt:Güter,dievonderlndustrie
hergestellt werden, als technisch fertig angesehen werden und

überwiegend von den privaten Haushalten verbraucht werden.

AIs technisch fertig gelten waren, die voraussichtlich keiner
weiteren Be- oder Verarbeitung im gewerblichen Produktionsbe-
reich unterliegen, sondern zur letzten verwendung bestimmt
sind. A1s Be- oder Verarbeitung gilt jede umformung von stoffen,
jede verbindung mit anderen stoffen sowie der Einbau von
Teilen.

Die verbrauchsgrtiter umfassen ausgewählte warenarten (sechs-
steller) aus dem systematischen warenverzeichnis für die Indu-
striestatistik, Ausga-be L97O -

Bei der Auswahl der Vrlaren wird so vorgegangen, daß anhand des
systematischen warenverzeichnisses für die Industriestatistik
zunächst alle eindeutigen Vorprodukte (technisch nicht fertige
l,Iaren) ausgesondert und von den eindeutigen Fertig:waren die
klar bestimmbaren verbrauchsgüter bzw. Investitionsgüter fest-
gestellt werden. Da von dem verbleibenden Rest eine größere An-
zahl von waren nicht nur als vorprodukte, sondern auch als Ferti'
waren verwendung finden und von letzteren wiederum ein Teil
sowohl verbrauchsgut als auch Investitionsgut sein kann, werden
die verbleibenden waren nach dem schwerpunkt ihrer voraussicht-
tichen Verwendung zugeordnet-

zu den verbrauchsgütern rechnen im wesentlichen straßenfahrzeuge
(scjweit Verbrauchsgut), el-ektrotechnische verbtauchsgütet,
Möbef, schuhe, Textilien und. BekTeidung sowie sonstige im Index
erfaßte verbrauchsgüter. waren, die im Haushalt selbst noch
weiter be- oder verarbeitet werden (2.B. Strickgarne), sind
mit einbezogen.

Nicht'zu den Verbrauchsgütern zählen Nahrungs- und Genußmittel
sowie Blumen und ZierPflanzen.

Begriffsbez:-ehungen:
über den Verbrauchs- und Gebrauchsgütern
braucherpreise) siehe dort.

Zur Abgrenzung gegen-
(Statistik der Ver-

I

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -\

0Fl( - ttr:Begrl ff:

GBK -VERBRAUCHSGÜTER n 3210, 1446, 6(U^l,
325

Statistik/
Gü I tigkeitsze itraum Begr i f f s inhalt,/Änderungen im zeitabl auf ,/ee gr i f f sbez iehungen

2



Blatt-tlr.: 2
Stand: 18.o7 .79

1. Produktions-
Eilbericht
oL.ol.62

2 Statistik der
ErzeugerPreise
industrieller
Produkte
o1.o1.68

3 1 Außenhandels-
statistik
o1.01.60

3.2 statistik der
Außenhandels-
preise
ol .o1.62

B e g r i f f s i n h a I t : Das Gewichtungsschema' das

zur Berechnung des nach Investitions- und Verbrauchsgütern
geg}iedertenlndexderindustriellenBruttoproduktionver-
*..ra.t wird, wurde aus den Bruttoproduktionswerten aller
Warenarten, die als Verbrauchsgüter gelten' ermittelt'

Die Fortschreibung der Reihen erfolgt durch - für die C'esamt-

heit der verbraucisgüter annähernd repräsentative - Erzeugnis-
reihen des Produktions-Eilberichts'

B e g r i f f s i n h a I t : Zusammengefaßt werden solche
Warenarten, die a1s Verbrauchsgüter gelten und für die im
RahmenderlaufendenstatistikenPreiseerhobenwerden.von
den rund 760 Vtarenarten, die als Verbrauchsgüter gelten' werden
rund 25o berücksichtigt-

Begriffsinhatt:ErfaßtwerdenallealsVer-
brauchsgüter geltenden Waren.

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung nach

dem warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik (wA) werden

auf die entsprechenden Positionen des Systematischen Warenver-
zeichnj-sses für die Industriestatistik (wI) umgeschlüsselt' Da

im wI die vJaren in erster Linie nach produktionswirtschaftlichen'
imwAdagegennachzolltechnischen(materialmäßigen)Kriterien
gegliedeit werden, können sich bei der Gegenü,berstellung
geringfügige Abweichungen ergeben'

Die Aufteilung der waren nach Verbrauchsgütern und Investitions-
gütern erfolgt in Anlehnung an die Vtarenauswahl' die zu'r Be-
iechnung des rndex der industriellen Bruttoproduktion für rnve-
stitionsgüter und Verbrauchsgüter getroffen wurde'

Warennummern des WA, die nicht genau mit den entsprechenden
Warenarten des WI übereinstimmen, werden nach dem Schwerpunkt
ihrer voraussichtlichen Verwendung zugeordnet'

Anderungen im Zei tablauf: Beider
Umstellung der Indizes von Basis 1962 auf Basis 1970 wurden
eine Reih" ,ot Anderungen in der warenauswahl vorgenommen' zu

EinzelheitensieheunterdeneinzelnenGliederungspositionen
des Index des Außenhandelsvoluinens '

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
9511 - Nr:

3210, t446, 6OL,
325

GBK -

Begrl ff:

VERBRAUCHSGÜTER

Begr i f f s inhalt/Änderungen im Zeitablauf ,/Begr i f f sbez iehungenStatistik,/
Gü1 tigke itsze itraum

n



Stand: 18.o4.79

Außenhandels-
statistik
o1 .o1 .50

Blattdr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Länder, in denen waren,

die von der Bundesrepublik Deutschland einschl. Berlj-n
(West) ausgeführt werden. 9€- oder verbraucht bzw. be-

oder verarbeitet werden sollen.

Bei Waren, deren Verbrauchs- (Bestirunungs- ) Iand nicht be-
kannt ist, wird das letzte bekannte Land angegeben, in
das die Waren verbracht werden sollen.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFK - Nr:

GBK -II;I
575

Begrl ff:

VERBRAUCHSLJ{NDER

Statistik/
GüIti.gke itsze itraum Begrif f sinhalt/Änderungen im zeitablauf,/Begrif f sbeziehungen



Stand: 28.o2.78 Blattdr.: 1

Stat.istische Datenbank

- Definitionskatalog -

t)FI( - tlr:

€BK - llr(n):
1469

VERBRAUCHSMENGEN (IM INI,AND VERFÜGBARE MENGEN)

Begrl ff:

Statistik/
Gü It igke itsze itraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begrif f sbeliehulgen

Verbrauchsteuer-
statistiken
o1.o1.50

B e g r i f f s i n h a I t : Für den Verbrauch im In-
land zur Verfügung stehende tlbngen von Erzeugnissen, die
der Verbrauchsbesteuerung unterliegen, wie Zigaretten,
Zigarren, Feinschnittabak (einschl - Kau-Feinschnitt)
Pfeifentabak, Bier, Btanntwein zu Trinkzwecken, Schaumwein,

Zucker nnd Saf z zu Speisea,recken.

Die im In1and zur Verfügarng stehenden Mengen dieser Er-
zeugnj-sse ergeben sich aus den versteuerten Abgängen in-
Iändischer Herstellungsbetriebe, den versteuerten Importen
und den DePutaten, die vorwiegend bei Bier und Tabaker-
zeugmissen eine Bedeutung haben.

Nicht zu den versteuerten Abgängen inländischer Herstellungs-
betriebe gehören die Au.sfuhr, die Lieferungen an auslän-
dische streitkräfte, Lj-eferungen an andere Hersteller sowie
zu Untersuchungen entnommene und vernichtete Mengen'



Stand: 25.O4.79 BlattJlr.: I

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
OFK - ltr:

GBK.tl
tL26

VERBRAUCHS- I]ND GEBRAUCHSGTiTER

Begrl ff :

statistik,/
GüItigkeitszeitraum Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begrif f sbeziehungen

Statistik der Ver-
raucherpreise

01 .01 .62

B e g r t f f s i n h a 1 t : Waren, die von Unternehmen

hergestellt oder von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben

erzeugt und von privaten Haushalten gekauft werden.

Zu den Verbrauchs- und Gebrauchsgütern werden die in den
Gliederungspositionen des Güterverzeichnisses für den pri-
vaten Verbrauch, Ausgabe 1963, jeweils enthaltenen Waren zu-
sammengefaßt. rm wesentlichen zählen dazu:

Nahrungsmittel,
Genußmitte1,
Kleidung, Schuhe,
Elektrizität, Gas, Brennstoffe,
übrige waren für die Haushaltsführung (z.B- MöbeI),
V'Iaren für Verkehrszu/ecke,
waren für Körper- und Gesundheitspflege,
Waren für Bildungs- und Unterhaltungszwecke,
Vüaren für die persönliche Ausstattung,
sonstige Waren.

Be g r i f f s b e z leh u n g e n : Verbrauchs- und
Gebrauchsgüter einerseits und Ter.brauchsgüter (Produktions-
Eilbericht, Stati.stik der industriellen Erzeugerpreise,
Außenhandelsstatistik, Statistik der Außenhandelspreise)
andererseits unterscheiden sich in einigen Waren. Nur zu
Verbrauchs- und Gebrauchsgütern zählen:

waren, die von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben er-
zeugt werden (2.B. Obst, Gemüse, Blumen, lebende Tiere);
Erzeugnj_sse der Ernährungsindustrie, Tabakwaren (Nahrungs-
mittel und Genußmittel) ;
Erzeugnisse der öffentlichen Versorgungsunternehmen
(Elektrizität, cas).

Darüber hinaus besteht folgender Zusammenhang: A1s Verbrauchs-
güter gelten ausgewählte Waren (Vtarenarten) des Systemati-
schen Warenverzeichnisses für die Industriestatistik (wI),
die aIs technisch fertig angesehen werden und überwiegend
von privaten Haushalten verbraucht werden. Nicht zu den Ver-
brauchsgütern rechnen warenarten des wI, die als technisch
nicht fertig angesehen werden (vorprodukte) oder die zwar
aIs technisch fertig angesehen werden, aber überwiegend von
unternehmen oder vom staat a1s Anlagegüter gekauft werden
(Investitionsgüter) .

2



Blatt-llr.: 2Stand: 25.04.79

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFI( - Nr:

GBl( - ll
tt26

n
VERBRATrcHS- TJND GEBRAUCHSGT,TER

Begrl ff:

statistik/
Gü1 tigke itsze itrarm Begr i f f s inhalt/Änderungen im Ze itablauf ,/Be gr i f f sbez iehungen

Zu den Verbrauchs- und Gebrauchsgütern rechnen dagegen alle
vtaren, die von privaten Haushalten gekauft werden, unabhän-
gig davon, ob sie technisch fertig sind oder ob sie über-
wiegend als Investitionsgut verwendet werden' Daher rech-
nen zu den verbrauchs- und Gebrauchsgütern auch waren, die
nicht zu den Verbrauchsgütern zäh1en, wie z'B' Tapeten,
Farben, Baustoffe, Klaviere, Kfz-Zubehör, Bereifung, Pharma-
zeutika.

LJmgekehrt enthalten die Warenarten des wI, die zu den Ver-
brauchsgütern zählen, waren, die zwar überwiegend, aber
nicht ausschließIich von privaten Haushalten gekauft wer-
den, sondern auch von Unternehmen oder vom Staat (z'B' Pol-
stermöbeI, Fernsehgeräte, leichtes Heizöl u'ä' )'



Blattdr.:1Stand:08.06.78

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
t)FK - Nr:

GBl( -
16s0

Begrl ff:

VERIGUFSERIöSE

Statistik/
Gültigkeitsze itraum Begrif f sinhalt,/Änderungen im Zeit'ablauf/negrif f sbeziehungen

Hochsee- und
Küstenfischere i-
statistik -
Nationale Anlande-
statistik

B e g r i f f s i n h a I t : Echte Erzeugererlöse

aus der Versteigerung oder dem freihändigen Verkauf

von im Bundesgebiet angelandeten Mengen an Hering ' Kabel-

jau bzw. Dorsch, SchelIfisch, Seelachs (Köhler) ' Rotbarsch'

Krabben und Krebse usw- sowie angenommene Erzeugererlöse

für den Eigenverbrauch dieser im Bundesgebiet angelandeten

Fischmengen.

01.01.68

Dabei kann es sich um Erlöse aus Auktionsware an See-
fischmärkten, um Erlöse aus dem freihändigen Verkauf
in Küstenorten oder aber um Erlöse aus Interventionen
von EG-SteIlen handeln, die Angebotsüberschüsse zu
Interventionspreisen aus dem Markt nehmen' Schließlich
können es auch angenommene ErIöse für den Eigenverbrauch
durch den Erzeuger sein, sei es, daß dieser den Fisch
dem eigenen Konsum zuftihrt' Zum Eigenverbrauch zählt
hierbei der Verbrauch für den eigenen Bedarf und die
Weiterverarbeitung in eigenen Betrieben'



1

Stand: 1 3.O3. 79

Eisenbahn-
statistik
(Statistik der
Personen- und
Güterbeförderung
auf Eisenbahnen)
o1.o1 .65

Statistiken des
gewerblichen
Güter- und Möbel-
fernverkehrs und
des Werkfern-
vcrkehrs
ot.ol.62

J. statistik des
gewerblichen
Luftverkehrs
auf ausgewähl-
ten FIugpIätzen
01.o1.62

4. Rohrfernleitungs-
statistik
oL.ol .62

Blatt.Nr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Beförderungen von Gütern von

einem ort im Bundesgebiet zu einem anderen ort im Bundesgebiet.

Das Bundesgebiet umfaßt auch Berlin (West) '

2

Statistlsche Datenbank

- Definitionskatalog -
DFK - Nr:

GBl(-ml;
903

VERKEHR INNERHALB DES BIJI'IDESGEBIETES

Begrl ff :

Statistik,/
GüI tigke itszeitraum Begrif fsinhalt/Änderungen im zeitablauf,/Begriff sbeziehungen



Stand:16.06.78

Statistik der
Personenbeförderung
im Straßenverkehr
01 .01 .52

BlattJlr.:1

B e g r i f f s i n h a I t : Marktliche Entgelte für
Beförderungsleistungen von unternehmen im genehmigungspflich-

tigen gewerblichen Straßenpersonenverkehr'

ZudenBeförderungsleistungenrechnendiePersonenbe-
förderungimgenehmigungspflichtigenLinienvetkehrundim
ceTegenheitsverkehu die Beförderungsleistungen im freige-
stellten SchüIerverkehr sind nicht eingeschlossen'

MarktlicheEntgeltesindnurdiebeimVerkaufvonFahr-
ausweisenfürdiePersonenbeförderungimstraßenverkehr
erzielten Einnahmen. In ihnen ist die Umsatz-(Mehrwert-)
steuer in aller Regel enthalten' Beim Gelegenheitsverkehr
sind auf Unterbringung und Verpftegung entfallende Beträge
des Gesamtentgelts abgezogen.

Be g r i f f sb ez Lehun ge n : Die Verkehrs-
einnahmen aus Personenbeförderung sind vergleichbar ab-
gegrenzt wie die Vetkehrseinnahmen (Personen- und Gepäck-
LeiAraerung) (Eisenbahnstatistik)'

Die verkehrseinnahmen aus Personenbeförderung sind voll-
ständigj:mtJmsatzimsttaßenpetsonenverkehr(Statistik
der personenbeförderung im straßenverkehr) enthalten.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
0Fl( - Nr:

GBK .
842

nVERKEHRSEINNAHMEN AUS PERSONENBEFöRDERTJNG

Begrl ff:

Begri f f s inhalt,/Änderungen im Ze itablauf /eegr i f f sbez iehungensratistik/
Gültigkeitszeitraum

I



Stand: 16.05 .78

E isenbahns tatistik
(Bestands- und
Betri ebs statistik )

o1.o1.66

Blatt-llr.: L

B e g r t f f s i n h a I t : Entgelte für Beförderungs-
leistungen, die von Eisenbahnunternehmen im Schj-enen- und

Schiffsverkehr .erbracht werden.

zu den verkehrsleistungen zählen die Beförderung von Personen
und Gütern, nicht aber andere wirtschaftliche Tätigkeiten
(Werbung, Verpachtung u.a.m. ) .

Die Verkehrseinnahmen umfassen die Verkehtseinnahmen
(Expreßgut-, Güterverkeht) und die Vetkehtseinnahmen
(Personen- und Gepäckbefötderung) .

In den Einnahmen aus Personen- und Gepäckverkehr sind die
Einnahmen aus der Befördenrng von Personen und Gepäck der
Bundeswehr und der stationierten Streitkräfte nicht enthalten.

Die Verkehrseinnahmen werden einschl. Beförderungs- bzw.
Umsatz- (Mehrwert-) steuer ausgewiesen.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFK - Nr:

788
GBK-N

VERKEHRSEINNAHMEN (AUS SCHIENEN-
TJND SCHIFFSVERKEIfi)

Begrl ff:

Statistik/
Cü 1 t- j.r;keitsze itraum Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Aegriff sbeziehungen



Strnd: 16 -06 -78

OFK - Nr:

G8K - l{r(n):

Blatt.l'lr.: 1

819

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

VERKEHRSEINNAHMEN (E)GRESSGUT-,
GÜTERVERKEHR)

Begrl ff :

Statistik/
cü I tigke itsze itraum Begriffsinhalt/Änderungen im zeitablauf,/gegriff sbeziehungen

Eisenbahn-
statistik
(Statistik der
Personen- und
Güterbe förderung
auf Eisenbahnen)

B e gr i f f s i nha I t : Entgelte für die Be-

förderungsleistung an Gütern einschl. Expreßgut, die
von Eisenbahnunternehmen im Schienen- und Schiffsver-
kehr erbracht werden.

oL.o7 .69 Neben den Einnatunen aus der Beförderung von Gütern ge-
hören dazu auch die Einnatunen aus dem Expreßgutverketrr.
Letztere sind Entgelte für Kleingut, das mit der Expreß-
gutkarte abgefertigt und j-n der Regel in Reisezügen
befördert wird.

Die Verkehrseinnahnen (Expreß9ut-, Güterverkehr) werden
einschl. Beförderungs- bzw. Umsatz- (Metrrwert-) steuer
nachgewiesen.

B e g r i f f sb e z le hu ng e n : Verkehrsein-
nahmen (Expreßgut-, Güterverkehr) sind vergleichbar
abgegrenzt wie die Frachteinnahmen des deutschen qe-
werbTichen Gütetfernverkehrs (Statistiken des qewerblichen
Güter- und Möbelfernverkehrs und des Werkfernverkehrs).



Strnd: 1 5. 06. 7 I

E i seirbahn-
statistik
(Statistik der
Personen- und
Güterbeförderung
auf Eisenbahnen)
o1.o1 -69

Blattdr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Entgette für die Be-

förderungsleistungen an Personen einschl' Gepäck' die

vonEisenbahnunternehmenimschienen-undSchiffsver-
kehr erbracht werden.

Neben den Einnahmen aus Personenbeförderung gehören
dazuauchEinnahmenausdemGepäckverkehr'zudenen
aIIe Entgelte für'abgefertigtes GePäck (einschl'
Fahrräder auf Fahrradkarten, Auto im Reisezug usw' )

gehören.

In den Einnahmen aus Personen- und Gepäckverkehr sind
die Einnahmen aus der Beförderung von Personen und
Gepäck der Burdeswehr und der stationierten Streit-
kräfte nicht enthalten-

Die Verkehrseinnatrmen (Personen- und Gepäckbeförderung)
werden einschl. Beförderungs- bzw. umsatz- (Mehrwert-) steuer
nachgewiesen.

B e gr i f f sb e z te hu n9, e n : DieVerkehrs-
einnahmen (Personen- und Gepäckbeförderung) sind ver-
gleichbar abgegrenzt wie die Terkehrseinnaämen aus
iersonänbeförderung (Statistik der Personenbeförderung
im Straßenverkehr) -

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
0FK - llr:

GBK - ilr(n):
811

\IERKEHR^SEINNAHMEN ( PERSONEN-
UND GEPACKBEEORDERT'NG )

Begrl ff:

Stat.istik/
Gültigkeitszeitraum

Begriffsinhalt/ÄnderungenimZeitablauf/Begriffsbeziehungen



1

Stand: 1 3.o3. 79

Statistik der
S traßenverkehrs-
unfä1Ie
o1.o1.53

Eisenbahnun-
fallstatistik
o1.o1.66

Blattjlr.: 
" 

1

Begriffsinhalt:Personen,diebeiUnfällen
im Fahrverkehr auf öffentlichen Wegen und Plätzen verletzt

werden.

Unfälle, die Fußgänger allein betreffen (z'B' Sturz beL
Glatteis) und unfälle, die sich auf Priva.tgrundstücken er-
eignen, werden nicht erfaßt'

Einbezogen werden aber UnfäIle, bei denen Teilnehmer am

StraßenverkehrimBereichvonEisenbahnenverletztwerden.
Bei Unfällen, die sowohl dem Straßen- als auch dem Bahn-
verkehr zuzurechnen sind (hauptsächlich unfälle, bei denen
PersonenoderFahrzeugeaufschienengleichenBahnübergängen
von Zügen erfaßt werden), werden z'B' die verletzten zug-
reisenden sowohl in der statistik der straßenverkehrsunfäIle
als auch i.n der Eisenbahnunfallstatistik berücksichtigt.

personen, die innerhalb 30 Tagen an den unfallfolgen sterben,
rechnen nicht zu den verletzten, sondern zu den getöteten
Personen.

Begriffsinhalt:Reisende,Bediensteteoder
bahnfremdePersonen,diebeiBahnunfällenverletztwerden.

Erfaßt werden alle bei Zugentgleisungen odet Zugzusammen-
stößen oder durch persönliche unfäIle im Bereich von Eisen-
bahnen Verletzten, ebenso We'gebenutzer aller Art' die durch
den Zugverkehr verletzungen erleiden

Nj.chtinderEisenbahnunfallstatistik,sondernindersta-
tistik der St-raßenverkehrsunfälle werden Personen erfaßt,
die im Bereich von stadtschnellbahnen, die nicht von der
Deutschen Bundesbahn betrieben werden, von straßenbahnen o'ä'
verunglücken.

Einbezogen werden aber UnfäI1e, bei denen Teilnehmer am

StraßenverkehrimBereichvonEisenbahnenverletztwerden.
Bei UnfäIIen, die sowohl dem straßen- als auch dem Bahnver-
kehr zuzurechnen sind (hauptsächlich unfälle, bei denen Per-
sonen oder Fahrzeuge auf schienengleichen Bahnübergängen von
zügen erfaßt werden), werden z.B' die verletzten rnsassen
von Kraftfahrzeugen sowohl in der Eisenbahnunfallstatistik
als auch in der statistik der straßenverkehrsunfälle be-
rücksichtigt.

2

Statlstlsche Datenbank

- Definitionskatalog -
t)Ft( - Nr

GBK -
822

n

Begrl ff:

VERLETZTE PERSONEN

Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriff sbeziehungenStatistik,/
cü I tigkeitsze itraum

2



S tan d: 13.o3.79

3 Statistik der
Luftverkehrs-
unfäI1e
ol.ol .62

4. Statistik der
UnfäIle auf
den Binnen-
wasserstraßen
o1.o1.59

2
B latt.ilr.:

Personen, die innerhalb 30 Tagen an den Unfallfolgen sterben,
rechnen nicht zu den verletzten, sondern zu den getöteten
Personen.

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die bei FIug-
verkehrs- oder FlugbetriebsunfäIlen ziviler Luftfahrzeuge
verletzt werden.

Einbezogen werden alle UnfäI1e im ge\"rerblichen und nichtge-
werblichen Luftverkehr, also auch Unfälle im privaten
Reise-, Sportmotor- und Segelflugbetri-eb, im Werksverkehr
und Schulflugbetrieb, bei denen Menschen (Fahrgäste, Piloten,
Angehörige des FIug- oder Bodenpersonals oder sonstige Per-
sonen) verletzt werden.

Berücksichtigt werden auch Unfäl1e bei der Abfertigung auf
dem Vorfeld oder beim Rollen der Luftfahrzeuge, nicht aber
UnfäIIe bei Wartungs- und Überholungsarbeiten in Werften
und Reparaturhallen.

Änderungen im Zei tabl.auf : Bj.s
einschl. 1968 rechneten Personen, die innerhalb 30 Tagen
an den Unfallfolgen starben, nicht zu den verletzten, son-
dern zu den getöteten Personen.

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die bei Verkehrs-
unfällen auf den Binnenwasserstraßen oder in den Binnen-
häfen verletzt werden.

Einbezogen werden nur UnfäIle im Schiffsverkehr (z.B- Zu-
sammenstöße, Auflaufen), bei denen Mitglieder der Besatzung,
Fahrgäste oder sonstige Personen verletzt werden- Nicht ein-
bezogen werden SchiffsbetriebsunfäIle (2.B. I'euer, Expl.o-
sionen) und andere UnfäIle.
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Statistik der
Streiks und
Aussperrungen
o1 .o1 .50

Begri f f sinhalt: Arbeitstage, diedurchStreiks
und/oder Aussperrungen verloren gehen (Ausfalltage) .

In die Statistik der Streiks und Aussperrungen werden nur die-
jenigen Arbeitskämpfe einbezogen, an denen mj-ndestens 10
Arbeitnehmer beteiligt waren und die mindestens einen Tag
dauerten oder durch die - unter Berücksicht,igung aller an der
Arbeitseinstetlung beteiligten bzw. von ihr betroffenen Arbeit-
nehmer - ein Verlust von mehr als 1OO Arbeitstagen entstanden
ist.

I
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1. Einkommensteuer-
statistik
01 .0i .61

B e g r i f f s i n h a I t : Negative Einkommensbeträge

von unbeschränkt Einkommensteuerpflichtigen, die zur Ein-
kommensteuer veranlagt worden sind.

Das Einkonmen im Sinne des Einkornmensteuergesetzes wird aus
dem Gesamtbetrag der Einkitnfte durch Abzug der ausländischen
steuern, dem Freibetrag für freie Berufe und der sonderaus-
gaben ermittelt. Der Gesamtbetrag der Einkünfte ist die
summe der Einkünfte aus den sieben Einkunftsarten, abzäg-
lich auftretender verluste bei den einzelnen Einkünften,
dem Freibetrag für Land- und Forstwirte, <1er ausländischen
Verluste nach § 2 Abs. 1 Satz 1 des Auslandsinvestitions-
gesetzes und nach Hinzurechnung der nachzuversteuernden
äetrage nach § 10a des Einkommensteuergesetzes, einem Drittel/
Viertel der von Dritten bewirkten Leistungen auf die Ver-
mögensabgabe und des Hinzurechnungsbetrages nach § 2 Abs' 1

satz 3 des Auslandsinvestitionsgesetzes. Bei den Einkunfts-
arten handelt es sich um Einkünfte aus Land- wd Fotstwirt-
schaft, Einkünfte aus Gewerbebetrieb, ,Einkünfte aus nicht-
sefbständiger Arbeit, Einkümfte aus KapitaTvetmögen, Ein-
künfte aus vermietung und verpachtung und um sonstige Ein-
kinfte.
unbeschränkt einkommensteuerpflichtig mit sämtlichen, d.h.
mit ihren inländischen und ausländischen Einkünften, sind
natürliche Personen, deren vilohnsitz oder ge\.röhnlicher Auf-
enthalt sich im Inland befindet.

B e g r i f f s i n h a I t : Gläubigerverluste, die in
abgewickelten (einschl. nachträg7ich mangels Masse einge-
steTTten) Konkursverfahren oder in abgewickelten ErTaßver-

g7e ichen festgestellt werden.

Die verluste ergeben sich als unterschiedsbetrag zwischen
den von den Amtsgerichten anerkannten Forderungen der GIäu-
biger und der Teilungsmasse, die zur Deckung der Verbind-
Iichkeiten der Gemeinschuldner zur Verfügung steht'

AIs Teilungsmasse gilt die durch Ab- und Aussonderung scwie
durch Masseschulden und Massekosten geschmäIerte Konkurs-
masse.

2 Statistik der
Konkurs- und Ver-
gleichsverfahren

01.01.62

2-
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Zu den abgewickelten (einschI. nachträglich mangels Masse
eingestellten) Konkursverfahren rechnen jene eröffneten
Konkursverfahren, die bis zum Ende des dem Eröffnungsjahr
folgenden Jahres in der weise finanzielt abgewickelt wurden,
daß sie nach Ausschüttung der Masse aufgehoben bzw. mangels
Masse eingestellt wurden.

Zu den abgewickelten Erlaßvergleichen rechnen jene eröff-
neten vergleichsverfahren, die bis zum Ende des dem Eröff-
nungsjahr folgenden Jahres in der weise finanziell abgewik-
keli wurden, daß sie aufgehoben wurden, nach dem die Gläu-
biger den schuldnern einen Teil der Forderungen erlassen
hatten.

I



Stand: 22.o1.79

Einkorünensteuer-
stati-stik
o1.01.61

Blatt.llr.: 1

Be gri f f s i nh a I t: UnbeschränktEinkommensteuer-
pflichtige, bei denen die Veranlagung zur Einkommensteuer zu

einem negativen Einkommen (= Verlustl statt zu einem positiven
Einkommen geführt hat.

Da.bei handelt es sich entweder um unbeschränkt Einkorunensteuer-
pflichtige mit positivem Gesamtbetrag der Einkünfte, die erst
durch den Abzug der Sonderausgaben (insbesondere des Verlustab-
zuges aus den Vorjahren) zu VerlustfäIlen werden oder um unbe-
schränkt Einkommensteuerpflichtige, die bereits einen negativen
C,esamtbetrag der Einkünfte aufweisen, bei denen also Verluste aus
einzelnen Einkunftsarten (2.8. Einkünfte aus nichtselbständiger
Arbeit, Einkünfte aus Gewerbebetrieb) nicht durch Einkünfte aus
anderen Einkunftsarten ausgeglichen werden.

Unbeschränkt einkorune.nsteuerpflichtig mit ihren sämtlj-chen, d.h.
mit ihren inländischen und ausländischen Einkünften sind natür-
liche Personen, deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt sich
im Inland befindet.

Statlstische Datenbank
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Vermögensteuer-
statistik
01.01.53

Blatt-Nr.: I

Begr i f f s inha I t: Alleveranlagtenunbeschränkt
vermögensteuerpflichtigen natürlichen Personen, unabhängig davon

über welche bzw. über wieviele Vermögensarten (Grundvermögen,

Tand- und forstwirtschafttiches Vetmögen, Betriebsvermögen,

sonstiges Vermögen) sie verfügen.

Unbeschränkt vermögensteuerpflichtig sind natürliche Personen,
die im Geltungsbereich des Grundgesetzes oder in Berlin (west)
einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.

Einen wohnsitz hat eine Person an dem ort, an dem sie eine woh-
nung unter umständen innehat, die darauf schließen lassen, daß
sie die wohnung beibehalten und benutzen wird. Den gewöhnlichen
Aufenthalt hat eine Person dort, wo sie sich unter umständen
aufhäIt, die erkennen lassen, daß sie in diesem ort oder diesem
Gebiet nicht nur vorübergehend verweilt. AIs gewöhnlicher Auf-
enthatt ist ein zeitlich zusammenhängender Aufenthalt von mehr
als sechs Monaten Dauer anzusehen, wobei kurzfristige Unterbre-
chungen unberücksichtigt bleiben-

veranlagt werden die unbeschränkt vermögensteuerpflichtigen na-
türlichen Personen, die zur Abgabe von vermögenserklärungien ver-
pflichtet sind, und zwar Personen, die allein veranlagt werden,
wenn ihr Gesamtvermögen 20 000 DM übersteigt und solche, die mit
anderen Personen zusammen veranlagt werden, wenn das Gesamtver-
mögen der zusammen veranlagten Personen den Betrag übersteigt,
der sich ergibt, hrenn für jede der zusammen veranlagten Personen
20 OOO DM angesetzt werden. zusammen veranlagt werden Ehegatten,
wenn beide unbeschränkt steuerpflichtig sind und nicht dauernd
getrennt leben sowie der Haushaltsvorstand und seine Kinder, die
das achtzehnte Lenbensjahr noch nicht vollendet haben, wenn auch
die Kinder unbeschränkt steuerpflichtig sind. 1)

Nachgewiesen werden nur die unbeschränkt vermögensteuerpflichti-
qen steuerbelasteten natürlichen Personen, d.h. die veranlagun-
gen, die zur Festsetzung einer Jahressteuerschuld geführt haben.

t) zu weiteren Einzelheiten siehe Vermögensteuergese tz i.d.F.
v. 10.5.1954 (BGBI. I S. 137) unter Berücksichtigung seitdem
erfolgter Anderungen, zuletzt durch Artikel 4 des Steuer-
änderungsgesetzes l97t i. 23.12.L97O (8081. I S.'1856) sowie
die entsprechenden Vermögensteuerrichtlinien.

-2
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Stand: 12.O4.79 Blatt-llr.:2

Natürliche Personen,. die im Geltungsbereich des Grundgesetzes
oder in Berlin (West) weder ihren Wohnsitz noch ihren gewöhn-
lichen Aufenthalt haben,sind ebenfalls nicht in die ZahI der
veranlagten Vermögensteuerpflichtigen (natürliche Personen) ein-
bezogen; sie unterliegen der beschränkten Vermögensteuerpflicht.

Anderungen im ZeL tablauf: DasSaar-
land wurde erst 1960 in die Statistik einbezogen. Die Anzahl der
steuerbälasteten wurde u.a. auch mehrfach durch Anderungen der
persönlichen Freibeträge sowie der "Altersfreibeträge" beein-
fIußt; dies zeigt insbesondere der Rückgang 1950. Damals wurden
die Freibeträge für den steuerpflichtigen und dessen Ehegatten
von je 10 OOO DM sowie die der Kinder von je 5 000 DM auf ein-
heitlich je 20 000 DM angehoben sowj-e u.a. unter bestimmten vor-
aussetzungen ein "erhöhter Altersfreibetrag" eingeführt.

Statistische Datenbank
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Stand: 12.o4.79

Vermögensteuer-
statistik
01 .01 . 53

Blatt-t'lr.: 1

Begri f fs inha1t: A1leveranlagten unbeschränkt

vermögensteuerpflichtigen nichtnatürlichen Personen mit Aus-

nahme der Mindestbesteuerungsfälle.

Zu den unbeschränkt vermögensteuerpflichtigen nichtnatürlichen 
Ipersonen rechnen Körperschaften, Personenvereinigungen und Ver-

mögensmassen, die im Geltungsbereich des Grundgesetzes oder in
Berlin (West) ihre Geschäftsleitung oder ihren sitz haben; dazu
gehören die Kapitalgesellschaften, Erwerbs- und wirtschaftsge-
nossenschaften, versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, son-
stige juristische Personen des privaten Rechts, nichtrechtsfä-
hige vereine, Anstalten, Stiftungen und andere zweckvermögen
sowie Kreditanstalten des öffentlichen Rechts und Glyerbebetriebe
von juristischen Personen des öffentlichen Rechts''

veranlagt und erfaßt sind die Kapitalgesellschaften, sofern ihr
Gesamtvermögen mindestens dem "Mindestvermögen" entspricht, d-h-
in der Regel Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf
Aktien, Kolonialgesellschaften und bergrechtliche Gewerkschaften
mit einem Gesamtvermögen von 50 000 DM und mehr sowie Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung mit einem Gesamtvermögen von
mindestens 20 000 bzw. 5 000 DM; im Falle vorzeitiger Ablösung
der Vermögensabgabe liegt die Erfassungsgrenze im EinzelfaII
entsprechend niedriger. AIle übrigen unbeschränkt steuerpflich-
tigen Körperschaften, Personenvereinigungen und vermögensmassen
werden nachgewiesen, sofern ihr Gesamtvermögen jeweils 10 000 DM

übersteigt.

Von der vermögensteuer sind u.a. die Deutsche Bundespost, Deut-
sche Bundesbahn, Deutsche Bundesbank sowie bei den gegebenen
voraussetzungen gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen
zwecken dienende Körperschaften, Personenvereinigungen und ver-
mögensmassen befrej-t. Personengesellschaften sind nicht Selbst
vermögensteuerpflichtig, ihr vermögen wird gesondert festge-
steIlt, den Beteiligten zugerechnet und ggf. von diesen ver-
steuert.

1) Zu weiteren Einzelheiten s iehe Vermögensteuergesetz i-d.F-
v. 10.6.1954 (BGBI. I S- 137) unter Berücksichtigung seitdem
erfolgter Änderungen, zuLeLzt durch Artikel 4 des Steuer-
änderungsgesetzes t97lv. 23-12.197O (BGBI. r S' 1856)
sowie die entsprechenden Verrnögensteuerrichtlinien'

_t
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Stand:12.O4.79 Blatt.tlr.:2

Nicht in die Zahl der vermögensteuerpflichtigen (nichtnatürli-
che Personen) sind die mindestbesteuerten Kapitalgesellschaften
sowie die beschränkt vermögensteuerpflichtigen Körperschaften,
Personenvereinigungen und Vermögensmassen einbezogen' die im
Geltungsbereich des Grundgesetzes oder in Berlin (west) weder
ihre Geschäftsleitung noch ihren Sitz haben'

Bei den MindestbesteuerungsfäIlen handelt es sich um vermögen-
steuerpflichtige Kapitalgesellschaften, deren Gesamtvetmögen
niedriler als das iäweils maßgebende Mindestvermögen war und bei
denen kraft Gesetzes ein Mindestvermögen der Vermögenbesteuerung
zugrunde gelegt wurde.

Anderungen im ZeiL tablauf : DasSaarland
wurde erst 1960 in die Statistik einbezogen. Die Freigrenze für
die unbeschränkt steuerpflichtigen Körperschaften' Personenver-
einigungen und vermögensmassen ohne die Kapitalgesellschaften
betrug vor 1960 nur 5 OOO DM. Vor 1963 waren die unternehmen der
Gebietskörperschaften mit Ausnahme der Kreditanstalten des
öffentlichen Rechts in der Regel von der vermögensteuer befreit'
Die Befreiung wurde 1963 konkretisiert und für di'e Versorgungs-
unternehmen 1966 eingeschränkt. 1963 entfiel auch die steuerbe-
freiungderGewerbebetriebeimSinnedesGewerbesteuergesetzes
von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (Eigenbetrie-
be); sie sindseither wie eine mit eigener Rechtspersönlichkeit
ausgestattete Einrichtung selbständig vermögensteuerpflichtig'
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Vermögensteuer-
statistik
01.01.53

Blatt-llr.: 1

Begriffsinhalt:NachdemVermögensteuergesetz
bei der veranlagung zur Vermögensteuer ermitteltes steuersoll,
das von vermögensteuerpflichtigen natürlichen bzw. nichtnatür-

lichen Personen jährlich in Teilbeträgen zu entrichten ist
(Jahressteuerschuld ) .

Die Höhe der jährlichen Vermögensteuerschuld errechnet sich in
von Hundert des steuerpfTichtigen Vermögens der natürlichen
bzw. nichtnatürlichen Personen wobei ein Betrag bis zur Höhe der
nach § 31 des Lastenausgleichsgesetzes festgesetzten Vermögens-
abgabeschuld einem ermäßigten Steuersatz unterllegt. Die Höhe
der Vermögensabgabeschuld auf das am 2t.6.1948 abgabepflichtige
Vermögen bleibt im Gegensatz zum Zeitwert der Vermögensabgabe
für die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes im Zeitablauf un-
geachtet späterer Anderungen in der zusammensetzung des Gesamt-
vermögens unverändert. Der diesbezüglich nicht ermäßigte Steuer-
satz kommt also hauptsächlich für den am Währungsstichtag nicht
der Vermögensabgabe unterworfenen Anteil des Vermögens und für
neu gebildetes Vermögen in Betracht.

Die Tarifvergünstigung steht jedoch nur dem Abgabeschuldner zu,
j-n dessen Person die Vermögensabgabeschuld am 21.6.1948 ent-
standen ist. Der spätere Übergang von Wirtschaftsgütern, die der
Vermögensabgabe unterlegen haben, ist unbedeutend. Lediglich bei
einer Gesamtrechtsnachfolge durch ErbfaII ist für die Anwendung
des ermäßigten Steuersatzes die Vermögensabgabeschuld des Erb-
Iasses dem Erben - ggf. anteilig - zuzurechnen.

Das steuerpflichtige Vermögen der natürlichen Personen wird aus
dem abgerundeten Gesamtvermögen durch Abzug der Freibeträge für
den Steuerpflichtigen, für dessen Ehegatten sowie für Kinder und
ggf. wegen Alters oder Erwerbsunfähigkeit errechnet. AIs steuer-
pflichtiges Vermögen der erfaßten nichtnatürlichen Personen gilt
deren abgerundetes Gesamtvermögen.

Die Vermögensteuersätze betragen grundsätzlich 1 v.H. bzw.
O,75 v.H. des steuerpflichtigen Vermögens der natürlichen bzw.
nichtnatürlichen Personen. Ausnahmen können sich im Einzelfall
durch Steuerermäßigung bei Auslandsvermögen bzw. eine Pausch-
besteuerung ergeben.
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Nachgewiesen wird die vermögensteuerschuld von unbeschränkt
vern\gensteuerpfTichtigen (natürliche Personen'l und von
unbeschränkL vermögensteuerpf Tichtigen ( nichtnatür Tiche Per-
sonen) - d.h. die auf elner l4indestbesteuerung beruhende steuer-
schuld.

Anderungen im Zet tablauf: AndieStel
der pauschbesteuerung bei auswertigen Beziehungen trat 1963 die
Steuerermäßigung bei Auslandsvermögen.

B e g r i f f s b e z Le h un g e n : Die Vermögensteuer-
schuld ist zu unterscheiden von dex vermögensteuer (statistik
über den Steuerhaushalt). Als Vermögensteuerschuld wird das
aufgrund der Veranlagung zur Vermögensteuer festgesetzte Jahres-
steuerschuld-Soll nachgewiesen. Die Vermögensteuer rechnet da-
gegen zu den kassenmäßigen steuereinnahmen der Länder (Landes-
steuern) und weist somit als Steuereinnahme das innerhalb eines
bestimmten Zeitraums in die KaSSen der Länder geflossene Vermö-
gensteuer-Ist aus, unabhängig davon, für welches Jahr es ge-
leistet wurde oder wann die ihm zugrunde Iiegende Steuerschuld
entstanden ist.

zu beachten ist ferner, daß im vermögensteueraufkonrnen auch die
geleisteten Vermögensteuern der beschränkt Vermögensteuerpf Iich-
tigen sowie die aus der Mindestbesteuerung enthalten sind. Die
Vermögensteuerschuld wird nur für die unbeschränkt Vermögensteu-
erpflichtigen - ohne MindestbesteuerungsfälIe- nachgewiesen.
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Einzelhandels-
statistik
01 .01 .51

B e g r L f f s i n h a I t : Unternehmen des Einzelhandels,
die den rSberwiegenden Teil ihres umsatzes durch den Versand

von waren auf Bestellung des Kunden und nicht durch den ver-
kauf im offenen Ladengeschäft erzielen, sofern sie nicht
Konsumgenossenschaften oder sonstige Verbraucherorganisationen
sind.

Als Unternehmen gilt die kleinste rechtlich selbständige Ein-
heit, die eigene Bücher zu führen und gesonderte Abschlüsse
aufzustelten hat. Rechtlich selbständige Tochtergesellschaften
gelten als Unternehmen. Die unternehmen werden in ihrer Gesamt-
heit erfaßt einschl. bereichsfremder Teile und Tätigkeiten,
aber ohne land- und forstwirtschaftliche Nebenbetriebe und
ohne Zweigniederlassungen im Ausland.

Zum Einzelhandel wird ein Unternehmen gerechnet, wenn seine
wirtschaftliche Tätigkeit überwiegend darin besteht, Handels-
ware zu beziehen und in eigenem Namen entweder an private
Haushalte oder in einer sonst nur im Einzelhandel üblichen
Form oder in kleinen Mengen an andere als wiederverkäufer ab-
zusetzen. Die waren dürfen dabei nicht oder nur in handels-
üblichem Maße be- oder verarbeitet werden. Nicht zum Einzel-
handet zählen die rechtlich unselbständigen offenen Verkaufs-
stellen der Industrie.

Bestellungen können nach Katalogen, Anzeigen, Prospekten oder
über Vertreter erfolgen. Die bestellten Waren können durch die
Post oder auf anderem wege zugestellt werden.

Zu den Versandhandelsunternehmen rechnen auch sonstige Ver-
braucherorganisationen, sofern sie andere Sortimente als
"Waren verschiedener Art" und "Nahrungs- und Genußmittel ver-
schiedener Art" führen und den überwiegenden Teil ihres Um-
satzes durch den Versand von Waren auf Bestellung erzielen.

B e g r i f f s b e z i- e h u n g e n : Versandhandelsunter-
nehmen unterscheiden sich von den anderen Betriebsformen des
Einzelhandels durch die Rechtsform des unternehmens und die
Vertriebsform. Im einzelnen bestehen folgende Zusammenhänge:
Schätzt ein Unternehmen des Einzelhandels sich selbst als
Konsumgenossensctraft oder als sonstige Verbraucherorganisation
ein, so gilt es, unabhängig von seinen sonstigen Merkmalen,
als Konsumgenossenschaft. Erziel-t von den verbleibenden Unter-
nehmen eines seinen Llmsatz überwiegend durch den versand von
Waren auf Bestetlung, so gitt es als Vetsandhandel-sunternehmen.
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VERSANDHANDELS I,JNTERNEHI4EN

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFK - Nr

GBK .
1t46

n

Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/eegriff sbeziehungenStatistik,/
(,ü I t- i r,rk e itszeitraum

Betreibt eines der danach verbleibenden Unternetunen Einzelhan-
del mit vtaren verschiedener Art in der Hauptrichtung Nicht-
nahrungsmittel und beschäftigt in mindestens einer Niederlassung
mindestens 25 Personen und erzielt in dieser(n) t'tiederlassung(en
mindestens 50 t seines GesamtumsaLzes I so gilt es als Warenhaus-
unternehmen. unterhäIt eines der danach verbleibenden unter-
nehmen fünf oder mehr Verkaufsstellen, so gilt es als Fj-lial.-
unternehmen. Die danach verbleibenden unternehmen des Einzel-
handels werden aLs übrige unternehmen zusammengefaßt.



S tand: 13.o3. 79

Statistiken des
gewerblichen
cüter- und MöbeI-
fernverlcchrs und
des Werkfern-
verkehrs
o1.01 .64

Blatt-tlr.: 1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Beförderung von Gütern im
Fernverkehr von der Bundesrepublik Deutschrand (einschließlich
Berlin (West) ) über die Auslandsgrenzen der Bundesrepublik
Deutschland.

AIs Auslandsgrenzen getten alle Grenzen der Bundesrepublik
Deutschland, mi_t Ausnahme ihrer Grenzen zur DDR einschließ-
lich Berlin (Ost).

zum Fernverkehr rechnen der gewerbTiche Fernvetkehr und der
werkfernverkehr, gteichgültig, ob sie mit deutschen oder aus-
Iändischen Fahrzeugen du.rchgeführt werden. GütertransPorte
durch Fahrzeuge, die in der DDR oder Berlin (Ost) beheimatet
sind, werden nicht erfaßt.

Im Werkfernverkehr deutscher Lastkraftfahrzeuge werden nur
Gütertransporte von Fahrzeugen mit mehr als 1 t Nutzlast
erfaßt.

Begr j-f f sbezL ehungen: DerVersandim
grenzüberschreitenden Verkehr ergibt zusatnmen mit dem Ver-
sand nach der Deutschen Demokratischen Republik und Betlin
(ost) (statistiken des gewerblichen Güter- und l.löbelfernver-
kehrs und des Werkfernverkehrs) den gesamten Versand von Gü-
tern im Fernverkehr (ohne Versand im Binnenverkehr), der mit
deutschen (bundesdeutschen) oder ausländischen Lastkraftfahr-
zeugen durchgeführt wird.

Im Unterschied zum Versand im grenzüberschreitenden verkehr
umfaßt der Versand nach Gebieten außerhaTb des Bundesgebietes
(statistik des grenzüberschrei.tenden Güterkraftverkehrs) so-
wohl den Fern- aIs auch den Nahverkehr, der die Auslands-
grenzen tiberschreitet.

Statlstlsche Datenbank

- Definitionskatalog -
DFK - Nr:

GBK - ttr(n):
903

VERSAND II4 GRENZÜBERSCHREITENDEN VERKEHR

Begri ff:

Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/BegriffsbeziehungenStatistik,/
cü ltigkeitsze itraum

t



Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
9611 - Nr:

GBK .
903

B egrl ff :

VERSAND NACH DER DETITSCHEN DEI4OKRATISCHEN REPUBLIK

UND BERLIN (OST)

Statistik/
G,iltigkeitszeitraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begrif f sbeziehungen

Stand:
13.o3. 79

Statist.ikc"n des
gewerblichen
Giiter- r.r:,rd MöbcI-
fernverkehrs und
des lrlerkfc:rn-
verkehrs
o1 . 01 .64

Blatt4r.: 1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Beförderung von Gütern im
Fernverkehr von einem ort im Btr.ndesgebiet (einschließlich
Berlin (west) ) nach einem Ort in der Deutschen Demokratischen

Republik oder nach Berlin (Ost) .

z\.un Fernverkehr rechnen der gewetbTiche Fetnverkehr und der
Werkfernverkehr, gleichgültig, ob sie mit deutschen oder
ausländischen Fahrzeugen durchgeführt werden. Güterbeförde-
rungen durch Fahrzeuge, die in der Deutschen Demokratischen
Republik oder Berlin (Ost) beheimatet sind, werden nicht
erfaßt.

Im Werkfernverkehr deutscher Lastkraftfahrzeuge werden nur
Gütertransporte von Fahrzeugen mit mehr als 1 t Nutzfast
er faßt.

B e g r i f f sb e z Leh un 9 e n : Derversand nach
der Deutschen Demokratischen Republik und Berlin (Ost) er-
gibt zusammen mit dem versand im grenzüberschteitenden ver-
kehr (statistiken des gewerblichen Güter- trnd Möbelfernverkehrs
und des Werkfernverkehrs) den gesamten Versand von Gütern
im Pernverkehr (ohne Versand im Binnenverkehr), der mit
deutschen (bundesdeutschen) oder ausländischen Lastkraft-
fahrzeugen durchgeführt. wird.

n



stand: 13.03.79 Blatt-Nr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Beförderung von Gütern

im Wägenladungsvetkehr von Bahnhöfen im Bundesgebiet
(einschl. Berlin (West) ) nach Bahnh.öfen außerhalb des

Bundesgebietes.

Zu den Gebieten außerhalb des Bundesgebietes gehören auch
die DDR und Berlin (Ost).

Begrif f sbezL ehungen: Sieh-eunter3

B e g r t f f s i n h a I t : Beförderung von Gütern

durch Lastkraftfahrzeuge von Einladeorten in der Bundes-

republik Deutschland einschl- Berlin (West) über die Aus-

Iandsgrenzen der Bundesrepublik Deutschland.

Zu den Auslandsgrenzen der Bundesrepublik Deutschland
rechnen alle Grenzen außer denen mit der DDR einschließIich
Berlin (Ost).

Zu den Lastkraftfahrzeugen zählen Lastkraftwagen mit oder
ohne Anhänger, Sattelkraftfahrzeuge, zugmaschinen mit An-
hängern und Anhänger, bei denen das Zugfahrzeug die Grenze
nicht überquert, gleichgr.rltig, ob es sich un deutsche oder
ausländische Fahrzeuge handelt.

B e g r i ff s b e z Le h ung e n : ImUnterschied
zum Versand nach Gebieten außerhalb des Bundesgebietes um-
faßt der versand im grenzüberschreitenden verkehr (statisti-
ken des gewerblichen Güter- und Möbelfernverkehrs und
des Werkfernverkehrs) ausschließlich den Fernverkehr über
die Auslandsgrrenzen, nicht jedoch clen Nahverkehr.

Si-ehe auch unter 3.

B e g r i f f s i n h a I t : Beförderung von Gütern

durch Luftfahrzeuge von Flughäfen im Bundesgebiet (ein-
schließlich Berlin (West) ) nach Fl.ughäfen außerhalb äes

Bundesgebietes.

Zu den FIughäfen außerhalb des Bundesgebietes zählen auch
Flughäfen in der DDR und Berlin (Ost).

2

Eisenbahn-
statistik
(statistik der
Personen- und
Güterbeförderung
auf Eisenbahnen)

o1.o1 .65

Statistik des
grenzübe rschrei-
tenden Güter-
kraftverkehrs
o1 .o1 .64

Statistik des
gewerblichen
Luftverkehrs
auf ausgewähl-
ten Flugplätzen
ot.oL .62

3

2-

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFK - Nr

GBl( -
903

nVERSAND NACH GEBISTEN AUSSERHALB DES BUNDESGEBIETES

Begri ff:

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Aegriffsbeziehungen



2
stand: 13.Ö3.7?

Bezüglich der Luftfahrzeuge ist es
beheimatet sind; entscheidend ist,
lichen Luftverkehr handelt.

B latt.tlr.:

gteichgüItig, wo diese
daß es sich um gewerb-

B e g r i f f s b e z iehu n g e n : ImUnterschied
zum versand nach Gebieten außerhalb des Bundesgebietes in
der Eisenbahnverkehrsstatistik und der statistik des gewerb-
lichenLuftverkehrsaufausgewähltenFlugplätzensindbei
derstatistikdesgrenzüberschreitendenGüterkraftver-
kehrs die Transporte aus der DDR und Berlin (Ost) nicht
einbezogen.

Statlstlsche Datenbank

- Definitionskatalog -
gP11 - itr:

GBl( . n):
903

VERSANDNACHGEBIETENAUSSERHALBDESBUNDESGEBIETES

Begri ff:

Statistik/
Gü I tigke itsze itraum Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriff sbeziehungen



Stand: 19.05.78

Vol kswirtschaftl iche
Gesamtrechnungen

o1 .01 .50

Blatt.r{r.: 1

Begriffsinhalt:
für Verteidigungszwecke.

Aufwendungen des .Staates

Dazu gehören Aufwendungen für die Bundeswehrverwaltung und das
Amt ffu Wehrtechnik und Beschaffung, für die deutschen Ver-
teidigungsstreitkräfte (2.8. für Verpflesunsr Besoldung, Un-
terbringung, für militärische Beschaffungen und mllitärische
Bauten), ferner für die zivile Verteidigung, die wissen-
schaftliche Forschung und die Unterhaltssicherung.

Nicht in den Verteidigungsaufwand einbezogen sind u.a. Auf-
wendungen für das Bundesministerium der Verteidigung (2.B.
Löhne, GehäIter, Sachkäufe). und Käufe von Bauten für die
zivile Verteidig-ung.

Ebenfalls nicht zum Verteidigungsaufwand zählen die Verteidi-
gungslasten im Zusamnenhang mit dem Aufenthalt ausländischer
Streitkräfte im Bundesgebiet einschließIich Ber1in (mit Aus-
nah*e Cer Bauten, die wie militärische Bauten für die deu
Verteidigungsstreitkräfte behandelt werden) .

Der Verteidigungsaufwand wird in jeweiligen Preisen, d.h. in
Preisen der einzelnen Berichtsjahre nachgewiesen.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

OFl( - Nr:

6BK - Nr(n):
1078

Begrl ff:

VERTE T DI GI,]NGSAUFWAI,ID

Stati stik,/
Gü Itigke itsze itraum Begri f f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf /negr i f f sbeziehungen



Stand: 15.03 .79

Volks- und Berufs-
zählung 197O

Blatt.tlr.: 
" 

1

B e g r i f f s i n h a 1 t : öffentliche Pflichtschulen,
die mindestens 9 Jahre besucht werden müssen, sofern nicht
nach der Grundstufe eine andere allgemeinbildende SchuLe

besucht wird.

Die Volksschulen setzen sich aus Grund- und Hauptschulen
zusartrnen. Die Grundschulen umfassen die ersten 4 (in den
Stadtstaaten die ersten 6) Klassen, die Hauptschulen um-
fassen die weiteren Klassen bis zum Ende des 9- Schuljahres.

Als Volksschulen gelten auch die Grundstufe der integrier-
ten und die entsprechenden ZweLge der additiven Gesamt-
schulen. Weiter wurden den Volksschulen die Sonderschulen,
die Lern- und Körperbehindertenschulen, die Grundstufe der
Freien Waldorfschulen und die Abendhauptschulen zugeordnet.

Als Volksschulabschluß gilt die ErfüIlung der allgemeinen
Schulpflicht an einer der oben genannten Schu1en.

AIs Volksschulabschluß gilt auch der Besuch einer Rea-I-
schuTe oder eines Ggmnasiums bis zur ErfüIlung der allge-
meinen Schulpflicht und ggf. darüber hinaus, ohne daß die
Mittlere Reife bzw. die versetzung zur Obersekunda
(11. Klasse) erreicht wurde.

Zu den Personen mit Volksschulabschluß rechnen auch Per-
sonen, die als Schulabschluß außer der Volksschule noch
die Berufsschule oder ausschließlich die Berufsschule
angegeben haben.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFK - Nr:

GBK - tlr(n):
1115, 2235, 2574,
2578, 2402

Begri ff:

VOLKSSCHULEN

St.atistik/
Gü I tigke itsze itraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/eegriff sbeziehungen



Blatt-llr.:1
Stand: 15.o1.79

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFK - Nr:

68K - Nr(n):
t668, 1655

Begrl ff :

VOLLBESCI*iFTIGIE

Begrif f sinhalt,/Änderungen im Zeitablauf/Begrif f sbeziehungenStatistik/
Gü Itigke itsze itraum

1 Statistik der
Arbeitskräfte
in der Land-
wirtschaft
o1.o1.64

B e g r i f f s i n h a I t : FamiTienarbeitskräfte und

ständig faniTienfremöle Atbeitsktäfte, die mindestens 14 Jahre

alt sind und in Iandwirtschaftlichen Betrieben (ohne Haushalt

des Betriebsinhabers) in jeder der vier liochen des Berichts-
monats 43 oder mehr Stunden beschäftigt sind.

Zu den Familienarbeitskräften zählen die Betriebsinhaber und
Familienangehörigen (einschl. Vdrwandte und Verschwägerte), die
im Haushalt des Betriebsinhabers teben und im landwirtschaft-
lichen Betrieb (ohne Haushatt des Betriebsinhabers) beschäf-
tigt sind.

Zu den ständig familienfremden Arbeitskräften rechnen Arbeits-
kräfte, die im landwirtschaftlichen Betrieb (ohne Haushalt dcs
Betriebsinhabers) beschäftigt sind und in einem unbefristeten
oder auf mindestens drei Monate abgeschlossenen Arbeitsver-
hältnis zum Betrieb stehen. Dazu zählen auch Verwandte und Ver-
schvrägerte des Betriebsinhabers, die nicht im Haushalt des Be-
triebsinhabers leben.

Die Zahl der votlbeschäftigten im Jahresdurchschnitt (vtirt-
schaftsjahr) wird als arithmetisches Mittel aus den Zahlen der
voltbeschäftigten in den einzelnen Berichtsmonaten ermittelt.

Anderungen im zei tablauf: Biseinschl'
1967 zähLEen ArbeiLskräfte zu den FaniTienarbeitskräften und
ständig famiTienfremden Arbeitskräften, wenn sie in landwirt-
schaftlichen Betrieben einschl. Haushatt des Betriebsinhabers
beschäftigt \^raren. Bis einschl . september t974 9a1t eine Ar-
beitskraft als vollbeschäftigt, wenn sie in jeder der vier wo-
chen des Berichtsmonates im landwirtschaftlichen Betrieb (ohne
Ilaushalt des Betriebsinhabers; bis 1967 einschl. Haushalt des
Betriebsinhabers) mindestens 45 Stunden arbeitete.

Be gr i f f sb ez Lehungen : Sieheunter 2

2-



Blattdr.: 2Stand: 15. o1 .79

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

OFK - llr:

OBK . n):
1668,1555

Begrl ff:

VOLLBESCH}iTtTCTB

Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitabtauf,/gegriffsbeziehungenStatistik/
Gü Itigke itsze itraum

.1 Einzelhandels-
statistik
o1.o1.51

.f Gastgewerbe-
statistik
o1.o1.63

B e g r i f f s i n h a I t : Tätige Personen' die die volle
betriebs-oderortsüblicheWochenarbeitszeitimUnternehmen
tätig sind.

Zu den Tätigen Personen rechnen Personen, die in Unternehmen
tätigsindundineinemArbeitsvertrags-bzw.DienstverhäItnis
oder Eigentümer-, Miteigentümer- bzw. PachtverhäItnis zum unter
nehmen stehen. Im einzelnen rechnen dazu die Tätigen Inha'ber,
Mithelfenden Familienatg"hörigen - unabhängig von der Arbeits-
zeit, die sie im unternähmen tätig sind -, Angestellte' Ar-
beiter und Auszubildende.

E\:rdenEinzelhandelunddasGastgewerbewerdenMeßzahlender
Vollbeschäftigtennachgewiesen.DieMeßzahlenwerdendurch
Division der Zahlen dei vollbeschäftigten im jeweiligen Be-r
richtszeitraumdurchdieentsprechendenZahlenderVollbe-
schäftigten im Basiszeitraum ermittelt'

B e g r i f f s b e z L e h u n I e n : Die Begriffe Vollbe-
schäitigte in der statistik der Arbeitskräfte in der Landwirt-
schaft einerseits und in der Einzelhandels- und Gastgewerbesta-
stistik andererseits unterscheiden sich u'a' dadurch' daß die
Vollbeschäftigten in der Statistik der Arbeitskräfte in der
Landwirtschaftdiejenigen;Arbeitgkräfte,c]brönlArbeitsverhält-
nisaufwenigeralsdreiMonatebefristetist(nichtständig
beschäftigte faruilienfremde Arbeitskräfte)' nicht umfassen'

DievollbeschäftigtenundTeiTbeschäftigten(jeweilsSta-
tistikderArbeit=t'art"inderLandwirtschaft)unterscheiden
sich lediglich in der von ihnen geleisteten ArbeitszeLt. Während

vollbeschäftigte in jeder der vier l'Iochen des Berichtsmonats
mindestens 43 Stunden beschäftigt sind, sind Teilbeschäftigte
während des Berichtsmonats weniger als vier wochen beschäftigt
bzw. arbeiten durchschnittlich weniger als 43 Stunden pro woche.

EntsprechendrrnterscheidensichVollbeschäftigteundTei]-zeit_
»esÄättigte (jeweils Einzelhandelsstatistik und Gastgewerbesta-
tistik) säwie ieitbeschäftigxe (Arbeitsstättenzäh1ung 197o) nur
dadurch, daß Teilzeit- und Teilbeschäftigte eine kürzere als die
volle betriebs- oder branchenübliche wochenarbeitszeit im unter-
nehmen tätig sind.



19.()2 .'19
Strnd:

1
B latt-l{r.:

Statlstische Datenbank

- Definltionskatalog -

OFl( - llr

GBK - l{r(n) :
704

Begrl ff:

VOLLGEFöRDERTE WOHNUN@N

Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriff sbeziehungenStatistik/
GüItigkeitszeitraum

Statistik der
Baufertig-
stellungen
o1.o1.55

B e g r i f f s i n h a I t : Wohnungen in Gebäuden'

in denen aIIe Wohneinheiten öffentlich gefördert werden.

AIs öffentlich gefördert gelten hier Wohnungen, die im
Rahmen des sozialen Wohnungsbaus gefördert werden, d'h'
für Personenkreise mit niedrigem Einkommen bestimmt sind
(festgelegt durch § 25, Zweites Wohnungsbaugesetz) ' Die
Förderung erfolgt mit Mitteln aus öffentlichen Haus-
halten oder mit nach dem LastenausgleichsgeseLz zweck-
gebundenen Mitteln für Wohnraumhilfe. -(festgelegt durch
§ 6, 1, Zweites Wohnungsbaugesetz) ' l)

1) Zu EtnzeLheiten siehe Zwe ites Wohnungsbaugesetz
(Wohnungsbau- und ramilienheimgesetz) ; Ietzte
Neufassung vom 1.9.1976 (BGBI. I S' 2673) '



Stand: 18.o7 .79

Auß'enhandels-
statistik
o1.o1.50

Blatt.llr.: 1

B e g r L f f s i n h a I t : Erzeugnisse, die im gewerb-

Ij-chen Produktionsprozeß stärker bearbeitet werden, aber noch

nicht die endgüItige Verwendungsreife erlangt haben.

Die Vorerzeugnisse umfassen ausgewtihlte Waren (Warennummern)
des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik. Im
wesentlichen zählen dazu, 1)

Gewebe, Gewirke u. dgl. aus Seide, Reyon (Kunstseide),
synttretischen Fäden, ZelIwoIIe, synthetischen Fasern,
WoIIe, anderen Tierhaaren, Baumwolle, Flachs, Hanf, Jute,
Hartfasern u. dgl.;
Leder;
bearbeitete FeIle für Pelzwerk;
Papj-er und Pappe;

Furniere, Sperrholz, Faßho]-z u. dgl.;
Steinzeug-, Ton- und Porzellanerzeugnisse;
GIas, Kunststoffe;
Teerfarbstoffe;
sonstige Farbstoffe, Farben, Lacke und Kitte;
Dextrine und Leime;
Sprengstoffe, Schießbedarf , Zündwaren;

sonstige chemische Vorerzeugnisse;
Gußröhren;
Stahlröhren, Stab- und Formeisen;

1) Zu weiteren Einzelheiten siehe Fachserie 7, Außenhandel,
Reihe 3, Außenhandel nach Ländern und WarengrupPen, Anhang 2:
C,egenüberstellung der Warengruppen und -untergruPpen der Er-
nährungswirtschaft und der Gewerblichen !{irtschaft und der
Nunmern des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik

Statistlsche Datenbank

- Definltionskatalog -
DFK - llr:

r(n):
2869, 26c^3

GBK ll

B egri ff:

VORERZEUG}TISSE

Statistik/
Gü l.tigkeitszeitraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begrif fsbeziehungen

2



Stand: t8.o7 .79 Blatt-Nr.: 2

Blech aus Eisen;
Draht aus Eisen;
E i senbahnobe rbar:materi al ;

schmiedbarer Guß, Schmiedestücke;

Stangen, Bleche, Draht usw- aus Kupfer,' Kupferlegierungen'
Aluminium, -legierungen, sonstigen unedlen Metallen' Edel-
metallen;

Edelsteine, Schmucksteine und bearbeitete Perlen;
sonstige Vorerzeugnisse .

Statistische Datenbank

- Definltlonskatalog -
DFK - Nr:

GBK.N n

2869, 2603

Begrl ff:

VORERZEUGNISSE

Begri f f s inhalt,/Änderungen im ze itablauf /Be gr i f f sbez iehungenSt.atistik/
Gü 1 tigke itsze i traum



Stand: 02.05.78

lnves titionse rhe-
bung im Bergbau
und in der In-
dustrie (ohne
Bauindustrie)
o1.oi .64
31 .12."75

Blatt-llr.: 1

Begrlffsinhatt:
und Warenbestände.

Bilanzwerte der Material-

AIs Material und Waren gelten Roh-, aiTfs- und Bettiebs-
stoffe, fertige und unfettige Erzeugnisse aus eigener Pro-
duktion und Handef sware.

Die Bestände an Material und waren werden zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten bewertet. Die Anschaffungskosten
umfassen die Anschaffungspreise ohne Mehrwertsteuer zuzüg-
Iich Anschaffungsnebenkosten wie Fracht, Verpackung usw'
abzüglich Preisnachlässe wie Rabatte, Boni und dergleichen

Für Vorräte werden Bestände zu Beginn des Geschäftsjahres
(Anfangsbestände) und zrm Ende des Geschäftsjahres (End-
bestände) nachgewiesen. Das Geschäftsjahr stimmt nicht bei
allen - wenn auch bei den meisten - Unternehmen mit dem
Kalenderjahr überein.

Änderungen im Zei tablauf: Biseinschl
1967 war in den Anschaffungskosten die ljmsatzsteuer enthalten.

Begrif f sbezi- ehungen: VorräteundLagrer-
bestände (croß- und Einzelhandelsstatistik) bezeichnen prinzi-
piell vergleichbare Tatbestände, unterscheiden sich jedoch in
den folgenden Einzelheiten:

In den Lagerbeständen sind Vorräte, die im eigenen Unter-
nehmen als verbrauchsmittel verwendet werden, wie beispiels-
weise Büromaterial, Verpackungsmaterial, Reinigungsmittel
nicht enthalten. Bei den vorräten sind Bestände an derar-
tigen Materialien dagegen mit erfaßt.

Den Vorratspositionen liegen wertansätze aus der Handels-
bilanz, den Lagerbestandspositionen Wertansätze aus der
Steuerbilanz zugrunde.

vorräte werden für unternehmen mit 50 Beschäftigten und mehr,
Lagerbestände dagegen für sämtliche unternehmen dargestellt.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
t)FK - Nr:

GBK - ttr(n):
513

Begrl ff:

VORRATE

Statistik,/
GüI tigke itsze itraum Begrif f sinhalt/Änderungen im zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

2



Stand: 02.05.78 Blatt-tlr.: 2

Vorräte und Torratsveränderung (Volkswirtschaftliche Ge-
samtrechnungen) bezeichnen verwandte Tatbestände, die ver-
gleichbar abgegrenzt sind- Die Berechnung der Vorratsver-
änderung (stromgröße) in den volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnungen für den Bereich Bergbau und Industrie geht von
den vorräten (Bestandsgrößen) der Investitionserhebung aus.
Dort werden vorräte jedoch nur für unternehmen mit 50 und
mehr Beschäftigten nachgewiesen, die Vorratsveränderung in
den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen wird dagegen
für alIe Unternehmen dargestellt-

vorräte und Voffat svermögen (statistik der Einheitslilerte
der gewerblichen Betriebe) bezeichnen prinzipiell vergleich-
bare Tatbestände. sj-e unterscheiden sich jedoch in einigen
Begriffsmerkmalen: vorräte sind auf das Ende des Geschäfts-
jahres, das Vorratsvermögen ist auf den Feststellungszeit-
punkt bezogen, der in aller Regel dem Ende des Kalender-
jahres entspricht. Vorräte werden zum Handelsbilanzwert
angesetzt, das Vorratsvermögen dagegen zum Teilwert'
schließlich werden vorräte für unternehmen mit 50 und mehr
Beschäftigten, das Vorratsvermögen für alle gewerblichen
Betriebe mit positivem Einheitswert ausgewiesen.
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFK - llr:

GBr( - ll n):
Lt29

Begrl ff:

VORRATSVERMöGEN

statistik/
GüItigke itszeitraum Begrif f sinhalt,/Änderungen im Zeitablauf/eegriffsbeziehungen

Statistik der Ein-
heitswerte der ge-
werblichen Betriebe
01 .01 . 53

B e g r i f f s i n h a I t : Zur alsbatdigen Veräußerung

oder Weiterverarbeitung bestj-mmte Bestände an Roh-, Hilfs-
und Betriebsstoffen, unfertigen und fertigen Erzeugnissen

sowie Handelswaren.

Für den Bestand und die Bewertung des Vorratsvermögens sind
grundsätzlich die VerhäItnisse zum tlauptfeststellungszeitpunkt
maßgebend. Bei Betrieben, die regelmäßig jährliche Abschlüsse
am Ende des Kalenderjahres aufstellen, ist dieser Abschlußtag
aIs Bewertungsstichtag zugrunde zu legen. Bei Betrieben, die
regelmäßig jährliche Abschlüsse auf einen anderen Tag er-
stellen (Betriebe mit einem vom Kalenderjahr abweichenden
[,Iirtschaftsjahr) kann auf Antrag als Bewertungsstichtag der
Schluß des V,tirtschaftsjahres, das dem Feststellungszeitpunkt
vorangeht, zugrunde gelegt werden.

Die Güter des vorratsvermögens werden mit ihrem Teilwert an-
gesetzt. Das ist der Betrag, den ein Erwerber des ganzen ge-
werblichen Betriebs bei dessen Fortführung im Rahmen des Ge-
samtkaufpreises für das einzelne Wirtschaftsgut ansetzen würde.
Der Teilwert findet in der Regel seine obere Grenze in den
wiederbeschaffungskosten für ein wirtschaftsgut gleicher Art
und Güte ztxn Feststellungszeitpunkt und seine untere Grenze
im Material- oder Schrottwert. Beim Vorratsvermögen - ausge-
nommen die Bestände an unfertigen und fertigen Erzeugnissen -
sind die Wiederbeschaffungskosten in der n"S?l aus den Tages-
preisen des Bewertungsstichtages abzuleiten. ^'

B e g r i f f s b e z ie h u n I e n : Vorratsvermögen
und Torräte (Investitionserhebung im Bergbau und in der In-
dustrie (ohne Bauindustrie) ) bezeichnen prinzj-piell ver-
gleichbare Tatbestände. Sie unterscheiden sich jedoch in
einigen Begriffsmerlmalen: vorräte sind auf das eventuell
vom Kalenderjahr abweichende Ende des Geschäftsjahres, das
vorratsvermögen grundsätzlich auf den Feststellungszeitpunkt
bezogen. vorräte werden zum Handelsbilanzwert angesetzt, das
vorratsvermögen dagegen zum Teilwert. schließlich werden vor-
räte für unternehmen mit 50 und mehr Beschäftigten, das vor-
ratsvermögen für alle gewerblichen Betriebe mit positivem
Einheitswert ausgewiesen.

1) Zu Einzelheiten siehe Bewertungsgesetz v. LO.12.1965
(BGBI. r S. 1851).
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
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8e9rl ff :

WAGEN BESONDERER BAUART

Statistik/
Gü ltigke itsze itraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriff sbeziehungen

Eisenbahnstatistik
(Bestands- und'
Betriebsstatistik )

o1 . o1 .65

B e g r i f f s i n h a I t : Bahneigene Wagen mit be-

sonderen Vorrichtungen zum Transport bestimmter Güter
(2.B. Kesselwagen, Wärmeschutz- oder Kühlwagen, Viehwagen) '



Stand: 16.06.78

tistik der
sonenbe förderung
Straßenverkehr

.o1.52

Blatt-llr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Zahl der Kilometer, die die
Zugfahrzeuge und die von ihnen mitgeführten Anhänger (jeweils
gesondert) im Einsatz für die Personenbeförderung zurückgelegt
haben.

wagenkilometer werden für den stadtschnellbahn-, straßenbahn-
und Obusverkehr sowie Kraftomnibusverkehr der Straßenverkehrs-
unternehmen nachgewiesen

Bei der Erfassung von wagenkilometern in der statistik der Per-
sonenbeförderung j-m Straßenverkehr spielt die Besetzung des
Verkehrsmittels keine Rolle. Allerdings werden Zu- und Abfahrten
nur insoweit mitgezäh1t, als die Beförderung von Fahrgästen auf
diesen Fahrten zugelassen ist. Der Ej-nfachheit halber werden
die beim Rangieren und auf den Endschleifen zurückgelegten
Wagenkilometer mit einbezogän.

Anderungen im Zet tablauf: Biseinschl
1968 wurden die Wagenkilometer, die im freigestellten schüIer-
verkehr zurückgelegt wurden, nicht erfaßt, auch wenn dj-eser von
unternehmen, die auch genehmigungspflichtigen straßenpersonen-
verkehr betreiben, durchgeführt wurde.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
951 - Nr:

GBK - tlr(n) :
851

Beqri ff:

WAGNKIIOI4ETER

Stati stik,/
Gii I tigkeitsze j-traum Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begriff sbeziehungen



Stand: 13.o3 ' 79

Eisenbahn-
statistik
(statistik der
Personen- und
Güterbeförderung
auf Eisenbahnen)
o1.o1.66

B latt-l'lr.: 1

B e g rif f s i n h a I t : Frachtpflichtige Beförderung
von größeren, meist unverpackten Gütermengen, die als ge-

schlossene Ladung auf einem Frachtbrief aufgegeben, vom Ab-

sender verladen und vom Empfänger ausgeladen werden.

Die Art der transportierten Güter wird dem begleJ-tenden
Frachtbrief entnommen.

Erfaßt werden alle von Eisenbahnunternehmen (Deutsche Bundes-
bahn, Nichtbundeseigene Eisenbahnen) tranportierten Wagen-
Iagungen mit Versand- und Empfangsort im BundesgebLeL (Vet-
kehr innerhaTb des Bundesgebietesl, mit Versandort im Bundes-
gebiet (Versand nach Gebieten außerhalb des Bundesgebietes),
mit Empfangsort im Bundesgebiet (Empfang aus Gebieten außer-
haTb des Bundesgebietes) sowie Gütertransporte, die durch
das Bundesgebiet nur durchgehen (Durchgangsverkehr).

B e g r i f f s b e z ie h u n g e n : ImUnterschied zum
Wagenladungsverkehr werden beim Stückgutverkehr und beim
Expreßgutverkehr (beide Eisenbahnstatistik) einzelne
Frachtstücke befördert - beim Stückgutverkehr in Gütervragen,
beim Expreßgutverkehr in Gepäckwagen von Reisezügen. Im Un-
terschied zum Wagenladungsverkehr ist der Dienstgutverkeht
(Eisenbahnstatistik) nicht frachtpflichtig.

Statistische Datenbank
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
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Begrl ff :

WALDFIJiCHE

Statistik/
cü I tigke itszeitraum Begriff sinhalt/Änderungen im zeitablauf,/Begrif f sbeziehungen

AlIe folgenden
Statistiken

B e g r i f f s i n h a I t : Mit waldbäumen bestockte

FIächen.

Zur Vtaldfläche rechnen auch die saat- und Pftanzgärten der
Forstbetriebe, flächenroäßig nicht ausgeschiedene wege und
schneisen unter fünf Metern Breite, Flächen mit verminderter
Produktion(Nichtwirtschaftswald),Blößen(Kahlschlagflächen'
dj_e wieder aufgeforstet werden sollen) und unbestockte Flächen
(2.8. HoLzlagerplätze), deren Größe den zuwachs nicht wesent-
Iich mindert.

Nicht enthalten sind die Baumschulen einschließIich der Forst-
baumschulen sowie Korbweiden-, Pappelanlagen und Weihnachts-
baumkulturen außerhalb des Waldes. AIIe diese Pflanzungen werden
unter d,et Tandwirtschaftlich genutzten Fläche erfaßt'

Nicht zur waldfläche rechnen ferner alle innerhatb des waldes
gelegenen, dauernd als Acker, Wiese usw. genutzten Flächen'
ilächenmäßig ausgeschiedene Wege, Wasserläufe, Teiche, öd- und
Unlandflächen sowie bebaute Flächen. Auch Gebäude, Höfe und Gär-
ten, die dem waldbesitzer gehören oder der Forstverwaltung
unterstellt sind, zählen nicht zur Waldfläche'

Die waldfläche wird in der Agrarstatistik nach dem Betriebs-
prinzip erhoben und nachgewiesen,d.h. jeweils nach dem ort des
Betriebssitzes. Die Flächennachweisungen - vor allem für klei-
nere cebietseinheiten (Gemeinde, Kreis) - Iassen daher keinen
unmittelbaren Rückschluß auf die tatsächliche Nutzung der Kata-
sterfläche der jeweiligen Gebietseinheit zu. Aufgrund der Ver-
wendung des Betriebsprinzips bei diesen Erhebungen werden auch
die in den NachbarstaaEen der Bundesrepublik Deutschland belege-
nen Flächen einbezogen, die von Betrieben mit Betriebssitz im
Inland bewirtschaftet werden, nicht aber im Inland belegene
F1ächen, die von Betrieben mit Betriebssitz im Ausland bewirt-
schaftet werden. Die unterschiedliche Erhebungsweise führt vor
allem bei den Flächen von Bundesforsten zu regional abweichenden
Zuordnungen.

Begriffsinhalt:Nachgewiesenwird-jenachDar-
stellungseinheit - die von .l.and- und fotstwirtschaftTichen Be-
trieben bzw. die von Forstbetrieben bzw. die von Tandwirtschaft-
Tichen Bettieben selbstbewirtschaftete trJaldfläche, sofern diese

1 Landwi rtscha fts-
zählung 1971

2-
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
OFK - Nr:

613,7 20, 732
GBl( .

Begrl ff:

WALDFLACHE

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/aegriff sbeziehungen

Betriebe über eine Waldfläche oder eine -Z,andrvirtschaftLich ge-
nutzte Fl-äche von mindestens t ha verfügen oder aber - bei ej-ner
geringeren Fläche - eine jährliche landwirtschaftliche Markter-
zeugung von mindestens DM 4 OOo aufweisen.

Land- und forstwirtschaftliche Betriebe sind technisch-wirt-
schaftliche Einheiten, die für Rechnung eines Inhabers (des Be-
triebsinhabers) bewirtschaftet werden, einer einzigen Betriebs-
führung unterstehen sowie land- und/oder forstwirtschaftliche
Erzeugnisse hervorbringen.

Landwirtschaftliche Betriebe sind solche land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebe, deren landwirtschaftlich genutzte Fläche
mindestens 10 t ihrer Waldfläche beträgt.

Forstbetriebe sind solche land- und forstwirtschaftli-chen Be-
triebe, deren Waldfläche größer als das Zehnfache ihrer land-
wirtschaftlich genutzten Fläche ist.

Die Flächennutzung wird nach dem Ort des Betriebssitzes erhoben
und nachgewiesen, nicht nach der Belegenheit (v91. oben) .

Be g r i f f s b e z Lehun ge n : Siehe unter 2

2 Bodennutzungs-
vorerhebung
o1.o1.50

B e g r i f f s i n h a I t : Nachgewiesen wird elnerseits
- als Gliederungsposition der WirtschaftsfTäche - die von Betrie-
ben bewirtschaftete sowie die außerhalb von Betrieben vorhandene
Waldfläche, andererseits - beim Nachweis der Betriebsgrößen-
struktur - die von Forstbetrieben selbstbewirtschaftete WaId-
f1äche.

Zur Waldfläche als TeiI der Wirtschaftsfläche rechnet sowohl die
von Betrieben mit mehr als o,5 ha Betriebsfläche und die von
Kleinstbetrieben selbstbewirtschaftete Waldfläche aIs auch die
Waldfläche außerhalb der Betriebe (2.B. Waldstücke von wasser-
werken, Transformatorenstationen und dgl.) .

Im Rahmen der Betriebsgrößenstruktur wird dagegen nur diejenige
Waldfläche nachgewiesen, die von Forstbetrieben mit mindestens
O,5 ha Betriebsfläche selbst bewirtschaftet wird. Nicht einbezo-
gen werden die Flächen der TandwirtschaftTichen Betriebe, der
Kleinbetriebe (mit weniger als O,5 ha Gesamtfläche) und die
Flächen außerhalb von Betrieben.'

3-
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
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Begrl ff :

WAIDFIJiCHE
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Gültigkeitszeitraum Begriff sinhatt/Änderungen im Zeitablauf/Begriff sbeziehungen

Forstbetriebe sind technisch-wirtschaftliche Einheiten, die für
Rechnung eines Inhabers (des Betriebsinhabers) bewirtschaftet
werden, einer einzigen Betriebsführung unterstehen, land- und/
oder forstwirtschaftliche Erzeugnisse hervorbringen und deren
waldfläche größer als das Zehnfache ihrer landwirtschaftlich
genutzten Fläche ist.

In der Gliederung der lrlirtschaftsfläche wird die waldfläche z.T.
nach dem Betriebssitz erfaßt und nachgewiesen - nämlich in den
Betrieben mit O,5 ha und mehr Betriebsfläche -, z-T. nach der
Belegenheit - nämlich für alle F1ächen außerhalb dieser Betriebe
In der Betriebsgrößengliederung werden die Flächen grundsäizlich
nach dem Ort des Betriebssitzes nachgewiesen (v91. oben) .

Anderungen im ZeL tablauf : Bj-seinschl-
1969 rechneten auch die Pappelanlagen und alle Weihnachtsbaum-
kulturen zur Wa1dfläche.

Bis einschl. 1970 galt für die Abgrenzung der Forstbettjebe von
den landwirtschaftlichen Betrieben ein anderes Kriterium- V91-
dort.

B e g r i f f s b e z ie h u n g e n : In der Abgrenzungder
Waldfläche bestehen zwischen der Landwirtschaftszählung 1971 und
der Bodennutzungsvorerhebung 1m wesentlichen keine Unterschiede.
Die Waldfläche wird jedoch in der Bodennutzungsvorerhebung sowohl
für den Bereich der Forstbetriebe als auch für den gesamten Be-
rei-ch der Bodennutzung ausgewiesen, in der Landwirtschaftszählung
für den Bereicfu der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe, der
Forstbetriebe sowie der landwirtschaftlichen Betriebe. Ferner ist
zu berücksichtigen, daß in den beiden statistiken jeweils unter-
schiedliche Abschneidegrenzen bei der Ej.nbeziehung der Betriebe
aus dem Bereich der Land- und Forstwirtschaft bestehen und daß
in der Bodennutzungsvorerhebung bei der F1ächenzuschätzung auf-
grund anderer Erhebungseinheiten überwiegend nach dem Belegen-
heitsprinzip verfahren wird.



Stand: 28 .O4.78

Außenhandels-
statistik
01 .01 .50

Blatt-llr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Verbringen von Waren aus

dem Erhebungsgebiet in das Ausland mit Ausnahme der waren

der Durchfuhr und des Zwischenauslandsverkehrs.

Die Ausfuhr umfaßt i,m SpeziaThandel die Ausfuhr von waren
aus dem freien Verkehr, nach zollamtlich bewilligter aktiver
Veredelung (Eigen- und Lohnveredelung) , znr zo1lamt1j-ch be-
willigten passiven Veredelung, auch Ausbesserungsverkehr.,
Sie unterscheidet sich von der Ausfuhr im GeneralhandeL
dadurch, daß sie die Ausfuhr von v'laren aus Lager nicht enthält.

In die Ausfuhr nicht einbezogen ist die Durchfuhr, d.h. die
Beförderung von Waren aus dem Ausland durch das Erhebungs-
gebiet unmittelbar in das Ausland, bzw- der Durchgang, der die
Beförderung von Waren aus dem Ausland durch das Erhebungsge-
biet in die währungsgebiete der Mark der DDR und in umgekehrter
Richtung umfaßt. Die Ausfuhr umfaßt ferner nicht den zwischen-
auslandsverkehr, der die Beförderung von blaren aus dem Erhe-
bungsgebiet durch das Ausland - unmittelbar oder nach vorüber-
gehender Lagerung im Ausland - in das Erhebungsgebiet darstellt.

hlaren sind aIIe beweglichen Sachen. AIs Ware gilt auch elek-
trischer Strom. Einige Warenbewegungen zwischen Erhebungsge-
biet und Ausland werden im Rahmen der Außenhandelsstatistik
nicht erfaßt (2.B. sendungen mit vrTaren der gewerblichen wirt-
schaft bis zu einem Wert von einschl. 300 DM, mit Waren der
Ernährung und Landwirtschaft bis zu einem Wert von einschl.
50 DM, Geschenke im Wert von einschl. 500 DM je Sendung, Reise-,
Hej-rats-, Übersiedlungs- und Erbschaftsgut, Diplomaten- und
Konsulargut, bis einschl. 1975 elektrischer Strom).

Das Erhebungsgebiet umfaßt das Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland - einschließlich Land Berlin - und die ZoIlan-
schlüsse Jungholz und Mittelberg, jedoch nicht den Zollaus-
schtuß Büsingen. Ausland ist das Gebiet außerhalb des Erhe-
bungsgebj-etes und außerhalb der Währungsgebiete der Mark der
DDR. Der Warenverkehr zwischen dem Erhebungsgebiet und der
Deutschen Demokratischen Republik und Berlin (Ost) wird in
einer gesonderten Statistik nachgewiesen und ist in der
Außenhandelsstatistik nicht enthalten.

Der warenwert bezieht sich grundsätzlich auf den Grenzüber-
gangswert. Dieser ist im Land-, Luft- und Binnenschiffsver-
kehr der Preis frei Grenze des Erhebungsgebietes, im Seever-
kehr fob deutscher Einladehafen sowie im Postverkehr frei
Einlieferungspostanstalt. Bei der Ausfuhr nach Veredelung

2
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Stand: 28.04.7 I Blatt-llr.: 2

ist stets der volle Warenwert einschließlich der Veredelungs-
kosten und der vertriebskosten ahgesetzt. Nicht zlm Grenz-
übergangswert gehören die bei der Ausfuhr gewährten Erstat-
tungen oder anfallende Ausfuhrabgaben.

Anderungen im Zet tablauf: von1962
bis einschl. 1973 wurden Ausfuhren aus offenen Zollagern
(bis 1959 Zollaufschublager) nicht wie vor 1962 und nach
1973 als Ausfuhr aus Lager, sondern als Ausfuhr aus dem

freien Verkehr nachgewiesen.

* Lg74 wurde die allgemeine Befreiungsgrenze für sendungen mit
waren der gewerblichen wirtschaft von 50 DM auf einschl. 300 DM

angehoben. Demzufolge sind bis einschl. 1973 Sendungen mit waren
der gewerblichen wirtschaft mit werten bis 50 DM, ab 1974 mit
werten bis 300 DM nicht in den Ergebnissen der Ausfuhr enthalten'
Für sendungen mit waren der Ernährung und Landwirtschaft liegt
die allgemeine Befreiungsgrenze unverändert bei 50 DM'

B e g r i f f s b e z le h un I e n : Zur Abgrenzungder
Vrlarenausfuhr gegenüber der Ausfuhr (Volkswirtschaftliche Ge-
samtrechnungen) siehe dort.

Statistische Datenbank
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Außenhandels-
statistik
01.01 .50

Blatt-Nr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Verbringen von hlaren aus dem

Ausland in das Erhebungsgebiet mit Ausnahme der waren der

Durchfuhr und des Zwischenauslandsverkehrs.

Die Einfuhr umfaßt rm speziaThandeL die unmittelbare Einfuhr
von waren in den freien verkehr, zur zollamtlich bewilligten
Veredelung (Eigen- und Lohnveredelung), nach zollamtlich be-
wiltigter passiver veredelungr auch Ausbesserungsverkehr so-
wie die Einfuhr von ausländischen waren aus Lager in die vor-
genannten Einfuhrarten. sie unterscheidet sich von der Einfuhr
im Genera_z.handel_ dadurch, daß sie die Einfuhr von waren auf
Lager nicht enthäIt, jedoch die Einfuhr von waren aus Lager
einschließt.

In die Einfuhr nicht einbezogen ist die Durchfuhr, d.h. die Be-
förderung von waren aus dem Ausland durch das Erhebungsgebiet
unmittelbar in das Ausland, bzw. der Durchgang, der die Beför-
derung von waren aus dem Ausland durch das Erhebungsgebiet
in die währungsgebiete der Mark der DDR und in umgekehrter Rich-
tung umfaßt. Die Einfuhr umfaßt ferner nicht den zwischenaus-
Iandsverkehr, der die Beförderung von waren aus dem Erhebungs-
gebiet durch das Ausland - unmittelbar oder nach vorübergehen-
der Lagerung im Ausfand - in das Erhebungsgebiet darstellt.

waren sind alle beweglichen sachen. AIs Ware gilt auch elek-
trischer strom. Einige warenbewegungen zwischen Erhebungsge-
biet und Ausland werden im Rahmen der Außenhandelsstatistik
nicht erfaßt (2.B. sendungen mit waren der gewerblichen wirt-
schaft bis zu einem wert von einschl. 300 DM, mit waren der
Ernährung und Landwirtschaft bis zu einem wert von einschl.
50 DM, Geschenke im Wert von einschl. 500 DM je Sendung,
Reise-, Heirats-, Übersiedlungs- und Erbschaftsgut sowie
Diplomaten- und Konsulargut, bis einschl. 1975 elektrischer
Strom) .

Das Erhebungsgebiet umfaßt das Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland - einschließlich Land Berlin - und die zollan-
schlüsse Jungholz und Mittelberg, jedoch nicht den zollaus-
schluß Büsingen. Ausland ist das Gebiet außerhalb des Er-
hebungsgebietes und außerhalb der !'Iährungsgebiete der Mark der
DDR. Der Warenverkehr zwischen dem Erhebungsgebiet und der Deut-
schen Demokratischen Republik und Berlin (ost) wird in einer ge-
sonderten Statistik nachgewiesen und ist in der Außenhandelssta-
tistik nicht enthalten.
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Der Warenwert bezieht sich grundsätzlich auf den Grenzüber-
gangswert. Dieser ist im Land-, Luft- und Binnenschiffsver-
kehr der Preis der ware frei Grenze des Erhebungsgebietes,
im seeverkehr cif deutscher Entladehafen sowie im Postver-
kehr frei Bestimmungspostanstalt. Bei der Einfuhr nach ver-
edelung ist der volle Warenwert einschließIich der verede-
Iungskosten und der vertriebskosten angesetzt. Nicht zum

Grenzübergangswert gehören die Eingangsabgaben'

Änderungen im zeL tablauf: Yon1952
bis einschl. 1973 wurden Einfuhren auf offene Zollager (bis
1969 ZolLaufschu-blager) nicht wie vor 1962 und nach 1973 als
Einfuhr auf Lager, sondern als Einfuhr j-n den freien Verkehr
nachgewiesen.

Ab 1974 wurde die allgemeine Befreiungsgrenze für Sendungen
mit waren der gewerblichen Wirtschaft von 50 DM auf einschl.
300 DM angehoben. Demzufolge sind bis 1973 Sendungen mit
Waren der gewerblichen Wirtschaft mit Werten bis 50 DM, ab
1974 mit Werten bis 300 DM nicht in den Ergebnissen der Ein-
fuhr enthalten. Für Sendungen mit vtaren der Ernährung und
Landwirtschaft liegt die allgemeine Befreiungsgrenze unver-
ändert bei 50 DM.

B e g r i f f s b e z te h u n I e n : Zur Abgrenzung der
Wareneinfuhr gegenüber der Einfuht (Volkswirtschaftliche Ge-
samtrechnungen) siehe dort.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DtK - Nr:

GBK - llr(n):
s60

Begnl ff:

WARENEINPUHR

sratistik/
GüItigke itsze itraum Begrif f slnhalt/Änderungen im zeitablauf/segriff sbeziehungen



stand: 28.O4.74
B lattdr. 3'

1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFI( - Nr:

GBl( .
L563

n

Begrl ff:

WARENEINGANG

Statistik/
cü1tigke itszeitrar:m Begri f f s inhalt/Änderungen im Ze itablauf ,/aegri f f sbez iehungen

i GloBhanders-
statistik
o1.o1.63

B e g r i f f s i nh a I t : Wertder Eingänge an

Waren und Material zum Wiederverkauf (Handelsware) und

zur gewerblichen Be- und/oder Verarbeitung bei Unter-
nehmen des Groß- und Einzelhandels.2 Einzelhandels-

statistik
o1 .o1 .65 Nicht einbezogen sind Eingänge von waren, die zur Ver-

wendung im eigenen Unternehmen bestimmt sind, wie Büro-
und verpackungsmaterial, Reinigungsmittel, Brenn- und
Treibstoffe und dergleichen.

Wareneingänge werden zu Einkaufspreisen zuzüglich Be-
schaffungskosten (Fracht, ZoLL, Verpackungskosten usw.)
abzügIich Preisvergünstigungen (Preisnachlässe, Rabatte,
Jahresvergütungen, Boni, Skonti usw.) bewertet. In den
wareneingängen ist die umsatz- (Mehrwert-) steuer nicht
enthalten.

In der Großhandels- und in der Einzelhandelsstatistik
werden Beziehungszahlen des Wareneingangs nachgewi-esen.
Die Beziehungszahlen des Wareneingangs geben die prozen-
tuale Veränderung des Wareneingangs im abgeschlossenen
Geschäftsjahr gegenüber dem vorjahr an.

Anderungen im ZeL tablauf :
Bis einschl. 1967 war im Wareneingang die Umsatzsteuer
enthalten. Zudem wurden Skonti bis zu diesem Zeitpunkt
nicht abgesetzt.
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Einzelhandels-
statistik
01 .01 .63

Begriffsitn.lt:UnternehmendesEinzelhandels'
die Einzelhandel mit Waren verschiedener Art in der Haupt-

richtung Nichtnahnrngsmlttel betreiben' in mindestens einer

Niedertassung mindestens 25 Personen beschäftigten und in
dieser(n) t'tiederlassung(en) mindestens 50 t ihres Gesamtutrl-

satzes erzielen, sofern sie nicht Konsumgenossenschaften'

sonstigeVerbraucherorganisationenoderVersandhande].sunter-
nehmen sind.

Als Unternehmen gilt die kleinste rechtlich selbständige
Einheit, die eigene Bücher zu führen und gesonderte Ab-
schlüsse aufzustellen hat. Rechtlich selpständige Tochter-
gesellschaftengeltenalsUnternehmen.DieUnternehmenwer-
deninihrerGesamtheiterfaßteinschl.bereichsfremderTeile
und Tätigkeiten, aber ohne land- und forstwirtschaftliche
Nebenbetriebe und ohne Zweigmiederlassungen im Ausland'

Zr:m Einzelhandel wird ein Unternetrmen gerechnet' wenn seine
wirtschaftlicheTätigkeitüber:vriegenddarinbesteht'Hande1s-
$rare zu beziehen und in eigenem Na.men entweder an private
HaushalteoderineinersonstnurimEinzelhandelüblichen
FoI:IIloderinkleinenl'lengenananderealsWiederverkäufer
abzusetzen. Die Waren dürfen dabei nicht oder nur in handels-
rjblichemt'1a8ebe-oderverarbeitetwerden.NichtzumEinzel-
handel zählen die rechtlich unselbständigen offenen Ver-
kaufsstellen der Industrie.

EinUnternehmenbetreibtEinzelhandelmitwarenverschiedener
ArtinderHauptrichtungNichtnahrrrngsmittel,wennseinSorti-
ment im wesentlichen aus den lrlarengruPpen Bekleidung, Textilien
Hausrat und Wohnbedarf besteht, wobei

- der Umsatzanteil der Warengruppe Nahrungs- und
Genußmittel nicht größer sein darf als der Llm-

satzanteil der gtarengruPpen Bekleidung' Texti-
Iien, Hausrat und ['Iohnbedarf (sonst Einzelhan-
det mit l{aren verschiedener Art, Hauptrichtung
Nahrungsmittel)

-2-
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- der Umsatzanteil der warengruppe Bekleidung, Wäsche'
Ausstattungs- und Sportartikel, Schuhe, nicht höher als
70 t sein darf (sonst Facheinzelhandel)

- der lJmsatzanteil der Warengruppe Eisen- und Metall-
waren, Hausrat, Wohnbedarf aus Kunststoff, GIas'
Keramik und HoIz, elektrotechnische Erzeugnisse,
Rundfunk-, Fernseh- und Phonogeräte sowie Leuchten
nicht höher als 50 t sein darf (sonst Facheinzel-
handel).

B e g r i f f s b e z te h un g e n : Warenhausunter-
nehmen unterscheiden sich von den anderen Betriebsformen
des Einzelhandels durch die Rechtsform des unternehmens,
die vertriebsform und das warensortiment. Im einzelnen
bestehen fotgende Zusammenhänge: schätzt ein unternehmen
des Einzelhandels sich selbst a1s Konsumgenossenschaft
oder als sonstige Verbraucherorganisation ein, so gilt es'
unabhängig von seinen sonstigen Merkmalen, als Konsumgenossen-
schaft. Erzielt von den verbleibenden unternehmen eines
seinen Umsatz liberwiegend durch den Versand von Waren auf
Bestellungr so gilt es als Tersand.handel-sunternehmen- Betreibt
eines der danach verbleibenden unternehmen Einzelhandel mit
waren verschiedener Art in der Hauptrichtung Nichtnahrungs-
mittel und beschäftigt in mindestens einer Niederlassung
mindestens 25 Personen und erzle]L in dieser(n) Niederlassung(en
mindestens 50 t seines Gesamtumsatzes, so gilt es als waren-
hausunternehmen. unterhält eines der danach verbleibenden un-
ternehmen fünf oder mehr Verkaufsstellen, so gilt es a1s
FiLiaTunternehmen. Die danach verbleibenden unternehmen des
Einzelhandels werden als übrige unternehmen zusammengefaßt.
zur zwordnung der sonstigen Verbraucherorganisationen siehe
unter Konsumgenossenschaften.
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iefbaustatistik
7 .O1.62 -

3t . t2.78

t

B e g r i f f s i n h a I t : Tiefbauten zur Gewinnung,

Bevorratung, Nutzung und zun Verbrauch von Wasser sowie

Landesk,rlturbauten.

Dazu zählen z.B. die Errichtung von Talsperren, Dämmen,
Deichen, Dränungen und Bauten zur Abwasserbeseit:gung.

Auch das Verlegen von Rohren und Rohrleitungen, die im
Zusammenhang mit diesen Tiefbauten stehen, wird erfaßt,
nicht jedoch die technische Ausstattung der wasserwirt-
schaftlichen Anlagen.

ö

Unter Landeskulturbauten werden Tiefbauten zur Verbesserung
der Bodennutzung wie z.B. Windschutzanlagen, Rodungen,
Tiefbauten zur Moor- und Ödlandkultivierung sowie zum
Schutz gegen Bodenerosion erfaßt.

B e g r i f f sb e z :-ehung e n : Wasserwirt-
schaftliche Tiefbauten r.trIrfassen aIIe zur Wasserversorgung
benötigten Tiefbauten, während Tiefbauten an Bundes-
wasserstraßen (Tiefbaustatistik) aIIe Tiefbauten an
schiffbaren F1üssen, KanäIen und Häfen umfassen- So
werden etwa der Bau eines Deiches am Meer oder die
Regulierung eines Bachlaufs bei den wasser*rirtschaftli-
chen Tiefbauten erfaßt, die gleichen Arbeiten an einer
schiffbaren wasserstraße jedoch bei den Bundeswasser-
straßen.

a



Stand: 20.02.79

Statistik der
Wechselproteste
und der nicht
elngelösten Schecks

o1.o1.50

Blatt-l{r.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Von Landeszentralbanken und

Kreditinstituten zu Protest gegebene Wechsel -

Zu den zu Protest gegebenen Wecirsel-n reehnen solcherdie mangels
Zahlung oder mangels Annahme protestiert werden. Die wechsel-
proteste werden durch Protestbeamte (Notare, Gerichtsbeamte)
beurkundet. Auch Postbeamte können bei inländischen wechseln
bis zu 1 ooo DM die Nichtzahlung beurkunden (Postproteste).
postproteste gehen ebenfalls in die zahl der wechselproteste
und deren Gesamtbetrag ein.

Nicht berücksichtigt werden von der Deutschen Bundespost zu
Protest gegebene Wechsel sowie Wechselproteste von Privaten
durch Notare und Gerichtsvollzieher.

Zu den Kreditinstituten rechnen auch Kledi tgenossenschaften,
sofern diese berichtspflichtig sind und Teilzahlungskreditin-
stitute. zu ELnzelheiten über die Berichtspflichtigkeit der
Kreditgenossenschaften siehe dort.

Anderungen im Zei tablauf: Bis
einschl. 1964 sind wechsel, die von der Deutschen Bundespost zu
protest gegeben wurden, bei den wechselprotesten enthalten.
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WEGELAND I,]ND EISENBAHNEN

Begri f f s inhal t/Änderungen irh ze itablauf ,/Begr i f f sbez iehungenStatistik,/
cültigke itszeitraum

Bodennutzungs-
vorerhebung

B e g r 1 f f s i n h a 1 t : Straßen und Wege, auch wenn

sj-e katasteramtlich nicht vermessen sind, sowie die von Eisen-
bahnen genutzten Flächen.01.01.50 -

3r.t2.78
Ej-nbezogen werden auch die Gebäude- und HoffTäche sowie dj-e
Parkanlagen, Sport-, FTug- und ÜbungspTätze.

Flächenmäßig nicht ausgewiesene Waldwege unter fünf Metern
Breite zählen zux Waldffäche.

Anderungen im Zet tablauf: DieGebäude-
und Hoffläche sowle die Parkanlagen, Sport-, Flug- und Übungs-
plätze wurden nur 7977 und 1978 mit der Flächenkategorie hlege-
Iand und Eisenbahnen zusammengefaßt; bis einschl- 1976 wurden
die drei Flächenkategorien getrennt ausgewiesen.



stand: 1 3.o3. 79

Statistiken des
gewerblichen
Güter- und MöbeI-
fernverkehrs und
des !,Ierkfern-
verkelrrs
o1.01.64

Blatt-l{r.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Beförderr:ng von Gütern mit
Kraftfahrzeugen für eigene Zwecke des unternehmens über die
Nahzone hinaus oder außerhalb der Nahzone. Der werkverkehr

eines unternehmens darf nur eine Hilfstätigkeit im Rahmen

seiner gesamten Tätigkeit darstellen

Die Fahrzeuge, mit denen der Transport durchgeführt wird, müs-
sen auf den Namen des Unternehmens zugelassen sein und ihm
gehören bzw. von ihm auf Abzahlung gekauft sein.

Im Werkfernverkehr durchgeführte Transporte deutscher Fahr-
zeuge mit 1 t oder weniger Nutzlast werden nicht berücksich-
tigt.
Di_e Nahzone umfaßt das Gebiet innerhalb eines umkreises von
50 km, gerechnet in der Luftlinie vom Mittelpunkt des Stand-
orts des Kraftfahrzeugs (Ortsmittelpunkt) aus- Gemeinden,
deren Ortsmittelpunkt innerhalb dieses Umkreises Iiegt, zäh-
len vollständig zur Nahzone.

Man unterscheiCet zwischen Werkfernverkehr deutscher und
Werkfernverkehr ausländischer Fahrzeuge. Entscheidend für
diese Zuordnung ist das Heimatland des Fahrzeugs, d.h. das
Land, in dem das Fahrzeug zugelassen ist. Zu den deutschen
Fahrzeugen zählen alle Fahrzeuge, die in der Bundesrepublik
Deutschland einschließtich Berlin (west) beheimatet sind. AIle
übrigen Fahrzeuge, außer denen, die in der DDR und Berlin (Ost)
zugelassensind, zählen zu den ausländischen Fahrzeugen. Beim
!{erkfernverkehr wird also der verkehr mit Fahrzeugen aus der
DDR und Berlin (Ost) nicht erfaßt-

Anderungen im zei tablauf: Seit1968
sind die Angaben r-iber den Werkfernverkehr deutscher Lrastkraft-
fahrzeuge unvollständig und daher die Ergebnisse mit denen
früherer Jahre jeweils nur bedingt vergleichbar-

B e g r i f f s b e z Le h u n g e n : ImUnterschied zum
gilerkfernverkehr stellt der gewerbliche Fetnverkehr (Statistiken
des gewerblichen Güter- und Möbelfernverkehrs und des Werk-
fernverkehrs) keine Hilfstätigkeit im Rahmen der gesamten
Tätigkeit des Unternehmens dar, sondern erfolgt für andere
gegen Entgelt.
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Unternehmens- rrnd
Investitiorr"erhej
bung im Bauhaupt-
gewerbe

ol.oL .62 -
3t. t2.75

B e g r i f f s i n h a 1 t : Entgelte für Lieferungen und

Leistungen, die von unternelrmen des Bauhauptgewerbes im Zu-

s^mmenhang mit dem Unternehmenszweck erbracht werden'

zu den Lieferungen und Leistungen rechnen aIle Bauleistungen
des Berichtszeitraums, die im Inland erbracht wurden. sie um-
fassen die abgerechneten Bauleistungen, korrigiert r:m die Be-
standsveränderungen an begonnenen, aber noch nicht abgerech-
neten Bauten einschl. fertiggestelltenBauten, die noch nicht
verkauft sind. Ferner zählen zu den Lieferungen und Leistungen
die im Rahmen einer sonstigen Produktionstätigkeit dieser Unter-
nehmen entstandenen Erzeugnisse (2.8. Baustoffe, Betonwaren)
sowie industrielte und handwerkliche Dienstteistungen, außerdem
Umsatz aus Handelsware und Umsatz aus sonstigen nichtindustriel-
len und nichthandwerktichen Tätigkeiten (2.8. verpachtung von
betrieblichen Geräten, Anlagen und Einrichtungen, Honorare für
Architekten- und Ingenieurleistungen, Lohnfuhren)'

Außer Ansatz bleiben die außerordentlichen Erträge (2.8. aus dem

Verkauf von Anlagegrütern) und die betriebsfremden Erträge (2.8.
Zinsen, Dividenden), weil sie nicht im unmittelbaren Zusamrnen-
hang mlt dem unternehmenszweck stehen, ferner unternehmensin-
terne Erzeugnislieferungen und Leistungen. selbsterstellte Bau-
leistungen - also Bauleistungen, die ein unternehmen für eigene
Zwecke erbringt - rechnen dagegen zum wirtschaftlichen umsatz.

Grundsätzlich gelten Erzeugnisse oder Leistungen als erbracht,
wenn sie abgerechnet sind. Noch nicht abgerechnete Bauleistungen
werden im Ausmaß ihrer Erstellung in den wirtschaftlichen um-
satz einbezogen.

selbstersteltte Anlagen und angefangene, aber noch nicht abge-
rechnete Bauleistrrngen werden zu Herstellungskosten bewertet.
E\ir die anderen Erzeugnisse und Leistungen werden Preise abzüg-
lich gewährter Preisnachlässe (Rabatte, Boni, Skonti u'a') zu-
grunde gelegt. Die Umsatzsteuer (Itlehrwertsteuer) ist nicht ent-
halten.

AnderungenimZeitablauf:Biseinschl.
1967 unfaßten die zugrunde gelegten Preise auch die Umsatzsteuer'

-2-
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BegrirffsbezLehungen:Derwirtschaftliche
Umsaiz entspricht annähernd dem (Brutto-) Produktionswert
(volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen) . Es besteht folgende
Beziehung:

zur Abgrenzung des Begriffs wirtschaftlicher umsatz vom umsatz
(unternehnenserhebung im Bergbau und in der Industrie (ohne
Bauindustrie) ) siehe dort.

Produktionswert

- Endbestand an unfertigen und fertigen ErzeugTnissen aus son-
stiger eigener ProduJction

+ Anfangsbestand an unfertigen und fertigen Erzeugnissen aus
sonstiger eigener Produktion

- selbsterstellte Maschinen

= wirtschaftlicher Umsatz.

Vom ba uge werbT ichen umsatz ( I'lonatlicher Baubericht) unterscheidet
sich der wirtschaftliche Umsatz wie folgt:

baugewerbTicher Umsatz

+ Endbestand an begonnenen und noch nicht abgerechneten Bauten,
einschl. fertiggestetlter Bauten, die noch keinen Käufer ge-
frrnden haben

- Anfangsbestand an begonnenen und noch nicht abgerechneten
Bauten, einschl. fertiggestellter Bauten, die noch keinen
Käufer gefunden haben

+ selbsterstellte Bauleistungen

+ nichtbauleistungsbezogene umsätze (umsatz aus sonstigen ei-
genen Erzeugnissen und aus industriellen sowie handwerklichen
Dienstleistrrngen; Umsatz aus Handelsware und Umsatz aus son-
stigennichtindustriellenbzw.nichthandwerklichenTätiq-
keiten)

= wirtschaftllcher Umsatz .
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Statistik der
Baugenehmigungen

o1 .ol .62

B e g r i f f s i n h a 1 t : Gebäude, die über-
wiegend Nichtwohnzwecken dienen und deren Bauherren

Unternehmen oder freiberuflich Tätige sind.

Dazu rechnen z.B. Fabrikgebäude, Verwaltungsgebäude
von Unternehmen, Lagerhallen, Kinogebäude und land-
wirtschaftlich genutzte Gebäude.

Erfaßt werden Baugenehmigungen von neu zu errichtenden
Wirts cha ftsgebäuden .

Begrif f sbe.zL ehungen: ImUnterschied
zum Wirtschaftsbau werden gewerbTiche Betriebsgebäude,
Bürogebäude, TandwirtschaftTiche Betriebsgebäude (aIIe
Statistik der Baugenehmigungen, Statistik der Baufertig-
stellungen) nicht nach dem Auftraggeber, sondern nach der
überwiegenden Nutzung eingeordnet.
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WIRTSCHAFTSFLACHE

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Be gri f f s inhal t,/Änderungen im Ze itab Iauf /Begri f f sbe z iehungen

Bodennutzungs-
vorerhebung
01.01.50 -
31.12.78

B e g r t f f s i n h a I t : Gesamtfläche eines Landes

oder einer Verwaltungseinheit, untergliedert nach Nutzungs-
arten.

Nicht zur Wirtschaftsfläche zählen der Bodensee und die
meisten Küstengewässer. Nicht berücksichtigt werden ferner
die im Bundesgebiet gelegenen Flächen, dle von ausländischen
Tand- und forstwirtschaftTichen Betrieben bewirtschaftet werden.
Hinzugerechnet werden dagegen alle Auslandsflächen, die vom
Inland ansässigen Betrieben bewirtschaftet werden (rnländer-
konzept) .

Die Wirtschaftsfläche umfaßt die LandwirtschaftTich genutzte
F7äche, die nicht mehr genutzte Tandwirtschaftl-iche FLäche,
d:.e WaldfTäche, WegeTand und Eisenbahnen, Gebäude- und Hof-
f7äche, ParkanTagen, Sport-, Flug- und ÜbungspTätze sowie öd-
und tJnLand, unkuTtivierte Moore, Gewässer.

B e g r L f f s b e z i e hu n g e n : Die tlirtschafts-
fläche umfaßt die gesamte F1äche eines Landes oder einer Ver-
waltungseinheit, während zur GesamtfTäche der Betriebe (Land-
wirtschaftszählung 1971) nur diej'enigen Flächen rechnen, die sich
im Besitz land- oder forstwirtschaftlicher Betriebe mit einer
gewissen Mindestgröße der land- oder forstwirtschaftlich
genutzten Fläche befinden.

I
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WOHNBAUDARLEHEN
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Gü I tigke itszeitraum

Statistik der
Boden- und
Korrnunalkredit-
institute

B e g r i f f s i n h a I t : Von Boden- und Kommunalkre-

ditinstituten gewEihrte langfristige Darlehen in Form von

Hgpothekarkrediten auf Wohngrundstücke, kommunalverbütgten

Hgpotheken auf Wohngrundstücke und sonstigen Darlehen für
Wohnbauten.

oI.oL .62

Hypothekarkredite und korrnunalverbürgte Hypotheken auf Wohn-
grundstücke sind durch Hypotheken, Grgnd- oder Rentenschulden
auf Grundstücke, die zu mehr als 50 I zu Wohnzwecken genutzt
werden, gesichert.

Sonstige Darlehen für Wohnbauten sind durch abgetretene For-
derungen, Sicherheitsübereignungen, verpfändete Wertpapiere
u.ä. gesichert und dienen der Finanzierung von Wohnbauten.

Anderungen im Zet tablauf: BisEnde
1968 wurden bei den Hlpothekarkrediten auf Wohngrundstücke
und bei den kommunalverbürgten Hypotheken auf wohngrundstücke
ausschließlich Darlehen auf Wohnungsneubauten (nach dem
8.5. 1945 errichtete Wohnbauten) erfaßt-



Blatt-llr.: 1Stand: 09 .04.79

AIIe folgenden
Statistiken

1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Bauten' die ausschließlich

oderüberwiegendWohnungenzurselbständigenHaushaltsführung
enthalten und somit überwiegend Wohnzwecken dienen'

Zu den wohnbauten zählen auch gemischt genutzte Bauten' sofern
dieWohnungenüberwiegen(z.B.BürosundGeschäfteimErdge.
schoß, wohnungen in dän Obergeschossen;Bauernhäuser' bei denen

di:e WohnfTäche größer ist als dLe Nutzfläche) '

Auch Wochenend- und Ferienhäuser sind als Wohnbauten anzu-
sehen, sofern sie über 50 m2 oder mehr Fläche verfügen'
eine !'Iasserzapfstelle und eine eigene Küche oder Kochnische
besitzen und beheizbar sind'

wohnheime ohne Gemeinschaftsverpflegung werden ebenfalls
den Wohnbauten zugerechnet' Dagegen zählen Anstaltsgebäude
nicht zu den wohnbauten, da dort keine selbständigen Haus-
halte geführt werden.

en im Zet tablauf: Biseinschl'Änderung
1978 rechneten Bauernhäuser , die mindestens eine Wohnung für
Leiter des tandwirtschaftlic hen Betriebes enthielten, auch dann

zu den Wohnbauten, wenn die WohnfTäche kleiner war als die
Nutzfläche

Statistik der
Baugenehmigungen
01 . 01 .55

Statistik der
Baufertig-
stellungen
01.01.55

Begrif
Wohnbauten,
sind.

Begriffsinhalt:Erfaßtwerdenwohnbauten,für
die die zuständigen Behörden eine Bauerlaubnis erteilt haben'
auch wenn es sich um eine vorläufige, mit Auflagen versehene
oder eine Teilbaugenehmigung handelt'

Wohnbauten,dielediglichderZustimmungderBaubehördenbe-
dürfen (Baumaßnahmen des Bundes oder der Länder' die unter der
erforderlichen qualifizierten Leitung stehen) gelten ebenfalls
als genehmigte Wohnbauten'

Begriffsbeziehungen Siehe unter 3

2 f s i n h a I t : Erfaßt werden bezugsfertige
an denen die Bauarbeiten weitgehend abgeschlossen

Wohnbauten,andenenlediglichnochSchönheitsarbeitenvorzuneh-
men sind, gelten als fertiggestellt' Für den Zeitpunkt der Fer-
tigstellung ist nicht die baupolizeiliche Schlußabnahme, sondern

die Ingebrauchnahme entscheidend' - 2 -
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Stand: 09.04.79

3. Statistik des
Bauüberhanges
01 .01 .55

4. Volkswirtschaft-
Iiche Gesamt-
rechnungen
01.01.60

Blatt.llr.: 2

Be g r i f f s b e z lehun gen : DieBegriffe
wohnbauten und wohngebäude (statistik der Baugenehmigun-
gen, Statistik der Baufertigstellungen) sind synonym'
Siehe auch unter 3.

B e g r i f f s i n h a 1 t :. Erfaßt werden Wohnbauten,
die genehmigt, aber noch nicht fertiggestellt sind' Zur
Feststellung der Baugenehmigung und Baufertigstellung
siehe unter 1. und unter 2.

Be g r i f f s b e z ie h un g e n : Wohnbauten und
Wohngebäude (Fortschreibung des !'Iohnungsbestandes) unter-
scheiden sich nicht bezüglich der technischen Abgrenzungr
aber hinsj-chtlich des Erhebungsumfangs: Unter Wohnbauten
sind genetunigte bzw. fertiggestellte Bauten während eines
Jahres bzw. genehmigte, aber am Jahresende noch nicht
fertiggestellte Bauten erfaßt. Wohngebäude umfassen da-
gegen, jeweils bezogen auf einen bestimmten Zeitpunkt'
den Gesamtbestand an Gebäuden, die überwiegend wohnzwecken
dienen.

B e g r i f f s i n h a I t : Nachgewiesen werden er-
worbene und selbsterstellte neu errichtete wohnbauten,
zuzüglich des Saldos aus Käufen und Verkäufen von be-
reits vorhandenen Wohnbauten-

Die Wohnbauten gehören zu den Bauten und sind damit
TeiI der Anlageinvestitionen-
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Stand:15.03.79

Volks- rind Berufs-
zählung 1970

B latt-t'lr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : AlIe Personen, die in der

jeweiligen (Erfassungs-)Gemeinde eine wohnung oder unter-
kunft besitzen, unabhängig davon, ob sie noch einen weiteren

Wohnsitz haben und gleichgüttig, von wo aus sie zur Arbeit
bzw. Ausbildung gehen oder - sofern sie weder berufstätig
noch in Ausbildung sind - wo sie sich überwiegend aufhalten.

Aus melderechtlichen Gründen werden Soldaten im Grundwehr-
dienst oder auf wehrübung nur der wohngemeinde vor ihrer
Einberufung zugeordnet. Entsprechend wird bei nichtmelde-
pflichtigen Patienten in Krankenhäusern sowie bei Personen
in Untersuchungshaft verfahren.

Berufssoldaten, Soldaten auf zeit, Angehörige des Bundes-
grenzschutzes und der Bereitschaftspolizei in Gemein-
schaftsunterkünften werden ebenso wie die strafgefangenen
sowie alle Dauerinsassen von Anstalten und das in Anstal-
ten wohnende Personal sowohl in der Anstaltsgemeinde als
auch in der Gemeinde, in der sie evtl. einen weiteren lrIohn-
si-tz, z.B. den Familienwohnsitz haben, erfaßt'

Gäste von Beherbergungsbetrieben werden nur erfaßt, wenn sie
ständig anwesend sind. Das sind normalerweise Gäste, die
polizeilich und nicht nur mit Hotelanmeldung gemeldet sind.
Nicht erfaßt werden nur vorübergehend anwesende Gäste, es
sei denn, sie haben außerhalb des Beherbergungsbetriebes
keine weitere Wohnung-

Ausländer, die sich nicht nur vorübergehend im Bundesgebiet
aufhalten, werden mit Ausnahme der folgenden Personengruppen
zur vrohnberechtigten Bevölkerung gezählt:

Nicht erfaßt werden die im Bundesgebiet stationierten An-
gehörigen der ausländischen streitkräfte und der ausländi-
schen diplomatischen und konsularischen vertretungen, das
den ausländischen Truppen unterstellte zivile Gefolge mit
staatsangehörigkeit der Entsendestaaten und die Familien-
angehörigendieserPersonenkreiseohneRücksichtaufdie
Stiatsangehörigkeit (2.B. auch deutsche Ehefrauen dieser
Personen) .

Zur wohnberechtigten Bevölkerung werden dagegen aIIe Per-
sonen gerechnet, die nicht die staatsangehörigkeit des be-
treffenden Entsendestaates haben, aber in den von

2
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Stand:15.03.79 B I att-t{ r.: 2

den streitkräften in Anspruch genommenen Gebäuden untergebracht
sj-nd oder in den privatrechtlich gemieteten Gebäuden und woh-
nungen ausländischer Streitkräfte leben, ebenso aIIe anderen
Ausländer, die nicht zu den streitkräften gehören und die sich
im Bundesgebiet nicht nur vorübergehend aufhalten'

Ebenso zählen hi-erzu die in den Gebäuden der ausländischen
diplomatischen und konsularischen VerEretungen oder in den
wohnungen der ausländischen Angehörigen dieser vertretungen
wohnenden deutschen staatsangehörigen (2.B. Hausangestellte)
und auch die dort wohnenden Ausländer, die nicht im Besitz
von Ausweisen des Auswärtigen Amtes oder der staats- und senats-
kanzleien des .betreffenden Entsendestaates sind'

Bei der Ermittlung der wohnberechtigten Bevölkerung werden Per-
sonen mit mehreren Wohnungen oder Unterkünften in der Regel
mehrfachgezählt.Z.B.rechnenPersonen,dieineinerGemeinde
außerhalb des Familienwohnsitzes ihrer Arbeit nachgeheh und
dort eine weitere unterkunft haben, znx wohnberechtigten Be-
vöIkerung der Gemeinde des Familienvlohnsitzes und der Gemeinde
des Arbeitsortes.

B e g r i f f s b e z L e h u n g e n : Die Feststellung der
Bevölkerung geht grundsätzlich von der wohngemej-nde der Perso-
nen aus. Dementsprechend erfolgen auch die Darstellung und die
verschiedenen begrifflichen Abgrenzungen der Bevölkerung vor
allem aus der Sicht der Gemeinden bzw' sind insbesondere für
regionale Einheiten unterhalb des Bundesgebietes von Bedeutung'
Unterschiede zwischen den verschiedenen BevöIkerungsbegriffen
ergeben sich hinsichtlich der Einbeziehung der in Anstalten
wohnenden Personen und bei der zuordnung von Personen, die
mehrere Wohnungen oder Unterkünfte haben'

Bei der wohnberechtigten Bevölkerung werden Personen mit mehre-
renwohnungenoderUnterkünfteninjederGemeinde,indersie,
lrlohnraum haben, mitgezählt, während sie bei der wohnbevöTkerung
(Volks-undBerufszählung1970)nureinmalberücksichtigtund
derjenigen Gemeinde zugeordnet werden, von der aus sie zur
Arbeit oder Ausbildung gehen bzw. in der sie sich überwiegend
aufhalten. Im Nachweis der wohnberechtigten BevöIkerungr VoE

aIlem bei der Zusammenfassung von Gemeindeergebnissen, sind da-
her Mehrfachzählungen enthalten, in Zahlen der wohnbevölkerung
dagegen nicht.

WährenddiebegrifflicheAbgrenzungderwohnberechtigtenBe-
vöIkerung davon ausgeht, ob eine Person in der Erfassungsge-
meinde über [,Iohnraum verfügt, d.h. dort wohnberechtigt ist,
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Stand: 15.03.79 B lattdr.: 3

geht die begriffliche Abgrenzung der Bevöl-kerung in Privathaus-
halten und Anstalten bzw. der Bevöl-kerung in PrivathaushaLten
(jeweils Volks- und Berufszählung 1970) davon aus, in welchen
Wohn- und Wirtschaftsgemein,schaften (Privathaushalten, Anstalten)
die Personen einer Gemeinde Ieben. Zahlenmäßig ergeben si-ch
zwischen der wohnberechtigten Bevölkerung und der Bevölkerung
in Prj-vathaushalten und Anstalten, vor allem bei der Zusammen-
fassung von Gemeindeergebnissen, nur geringe unterschiede. Bei
der Bevölkerung in Privathaushalten und Anstalten und analog
bei der Bevölkerung in Privathaushalten werden lediglich be-
stimmte Personen mit mehreren wohnungen oder unterkünften, die
unter eine von zwei Ausnahmeregeln fallen, nicht mehrfach wie
bei der wohnberechtigten BevöIkerung, sondern nur einmal 9e-
zählt. (zu den zwei Ausnahmeregeln siehe BevöIkerung in Privat-
haushalten und Anstalten bzw. Bevölkerung in Privathaushalten. )

Die Bevölkerung in Privathaushalten enthält ferner im unter-
schied zur wohnberechtigten BevöIkerung nicht die in Anstalten
wohnenden Personen (AnstaltsbevöIkerung) .

Zwischen wohnberechtigter BevöIkerung und BevöTketung am Fa-
miLienwohnsitz (Volks- und Berufszählung 1970) bestehen im we-
senttichen die folgenden unterschiede: Zut wohnberechtigten Be-
völkerung gehören Personen, die in der Erfassungsgemeinde über
wohnraum verfügen, wobei es unerheblich ist, ob sie eine weitere
wohnung oder unterkunft haben und dort ebenfalls zur wohnberech-
tigten BevöIkerung gezählt werden. Bei der BevöIkerung am Fami-
Iienwohnsitz werden dagegen Personen mit mehreren Wohnungen oder
unterkünften weitgehend derjenigen Gemeinde zugeordnet, in der
sich der wohnsitz der Familienangehörigen befindet; außerdem
werden die in Anstalten wohnenden Personen (AnstaltsbevöIkerung)
nicht einbezogen. Die unterschiedliche Zuordnung zu Gemeinden
erfolgt bei der Bevölkerung am Familienwohnsitz dadurch, daß
diese Personen in der ErfasSungsgemeinde, sofern sie zu einer be-
stimmten personengruppe gehören, nicht gezählt werden. (zu diesen
Personengruppen siehe Bevölkerung am Familienwohnsitz. ) Hierdurch
werden vor allem bei der Zusammenfassung von Gemeindeergebnissen
Mehrfachzählungen - im GegensaLz zvr wohnberechtigten BevöIke-
rung - zum Teil ausgeschlossen.

personen, die mehrere wohnungen oder unterkünfte haben, werden
einmal zur wohnbevölkerung und an jedem weiteren wohnsitz je-
weils zu den Personen, die nicht zur wohnbevöTkerung gehören
(volks- und Berufszählung l97O) gezählt. Die Zusammenfassung bei-
der Positionen ergibt die wohnberechtigte BevöIkerung'
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Volks- und Berufs-
zählung 1970

Blatt.ilr.: 1

Begriffsinhalt:Personendetwohnberechtigten
Bevölkerung, deren wÖhnung oder unterkunft in der jeweiligen
Erhebungsgemeinde als Hauptwohnsitz behördlich gemeldet ist.

B e g r i f f s b e z te h u n I e n : Für die'Zuordnung von
personen zur wohnberechtigten Bevölkerung mit Hauptwohnsitz ge-
meldet ist allein die behördliche Meldung in der Gemeinde maß-
geblich. zvr wohnbevöTkerung (Volks- und Berufszählung 1970)
einer Gemeinde zählt dagegen nur derjenige, der überwiegend von
einer dort gelegenen wohnung aus zur Arbeit oder Ausbildung
geht bzw. sich überwiegend dort aufhäIt. Die Ergebnisse tiber die
wohnberechtigte Bevölkerung mit Hauptwohnsitz gemeldet und
ü]rer die VJohnbevölkerung einer Gemeinde können sich daher unter-
scheiden; für das gesamte Bundesgebiet müßten sie theoretisch
übereinstimmen. Die tatsächlich vorhandenen zahlenmäßigen Un-
terschiede im Nachweis der Ergebnisse sind technisch bedingt.



Blatt4r.: 1Stand: 15.03.79

Volks- und Berufs-
zählung 1970

B e g r i f f s i n h a I t : AIle Personen' die

in der jeweiligen (Erfassungs-)Gemeinde ihre allei-
nige Wohnung oder Unterkunft haben sowie Personen

mit weiterem Wohnsitz, die aber von der Erfassungs-

gemeinde aus zu ihrer Arbeit bzw' Ausbildung gehen

oder sich dort - sofern sj-e weder berufstätig noch

in Ausbildung sj-nd - überwiegend aufhalten'

Personen mit weiterer Wohnung im Ausland @'B'
Arbeiter auf Montage) werden grundsätzlich der
Wohnbevölkerung ihrer im Bundesgebiet gelegenen
Heimatgemeinde zugerechnet. Hiervon abweichend
werden Ausländer mit weiterer Wohnung im Ausland
nur dann zur Wohnbevölkerung der inländischen
Gemeinde gezählt, wenn sie von dieser aus zur
Arbeit oder Ausbildung bzw. sich überwiegend in
dieser aufhalten-

Soldaten im Grundwehrdienst oder auf Wehrübung
werden der Wohngemeinde, in der sie vor ihrer
Einberufung wohnten, zugeordnet' Entsprechend wird
bei nicht meldepfliähtigen Patienten in Kranken- -
häusern und Personen in Untersuchungshaft ver-
fahren.

Berufssoldaten, Soldaten auf Zeit, Angehörige des
Bundesgrenzschutzes und der Bereitschaftspolizei
in Gemeinschaftsunterkünften werden ebenso wie
die Dauerinsassen von Anstalten (z'B' HeiI- und
Pflegeanstalten, Altersheime, Strafanstalten) und
das in Anstalten wohnende Personal in der Anstalts-
gemeinde zur WohnbevöIkerung gezählt'

Gäste von Beherbergungsbetrieben werden nur erfaßt'
wenn sie ständig anwesend sind' Das sind normaler-
weise Gäste, die potizeilich und nicht nur mit
Hotelanmeldung gemeldet sind' Nicht erfaßt werden
nur vorübergehend anwesende Gäste, es sei denn'
sie haben außerhalb des Beherbergungsbetriebes
keine weitere Wohnung-
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Stand: 15.03.79 Blatt4r.: 2

Ausfänder, die sich nicht nur vorübergehend im
Bundesgebiet aufhalten, werden mit Ausnahme der
folgenden PersonengruPpen zur Wohnbevölkerung
gezähIt:

Nicht erfaßt werden die im Bundesgebiet stationier-
ten Angehörigen der ausländischen Streitkräfte
und die Mitglieder der ausländischen diploma-
tischen und konsularischen Vertretungen, das den
ausländischen Truppen unterstellte zivile Gefolge
mit Staatsangehörigkeit der Entsendestaaten und
die Familienangehörigen dieser Personenkreise
ohne Rücksicht auf ihre Staatsangehörigkeit (z'B'
auch deutsche Ehefrauen dieser Personen).

Zur WohnbevöIkerunq werden dagegen alle Personen
gerechnet, die nicht die Staatsangehörigkeit des
betreffenden Entsendestaates haben, aber in den
von den Streitkräften in Anspruch genommenen Ge-
bäuden untergebracht sind oder in den privat-
rechtlich gemieteten Gebäuden und Wohnungen aus-
ländischer Streitkräfte leben-

Ebenso zählen hierzu die in den Gebäuden und
Wohnungen der ausländischen diplomatischen und
konsularischen Vertretungen oder der ausländischen
Angehörigen dieser Vertretungen wohnenden deut-
schen Staatsangehörigen (z-B. Hausangestellte) und
auch die dort wohnenden Ausländer, die nicht im
Besitz von Ausweisen des Auswärtigen Amtes oder
der Staats- und Senatskanzleien des betreffenden
Entsendestaates sind.

Bei der Ermittlung der WohnbevöIkerung sind Mehr-
fachzählungen ausgeschlossen. Z-B- zähLen Per-
sonen, die in einer Gemeinde außerhalb des Fami-
Iienwohnsitzes ihrer Arbeit nachgehen und dort
eine weitere Unterkunft haben, nur zur Wohnbe-
vöIkerung der Gemeinde des Arbeitsortes, aber
nicht der Gemeinde des Familienwohnsitzes '
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Blatt-l{r.: 3Stand: 15 .03.79

Anderungen im zel tablauf :

Die WohnbevöIkerung L939, 1950 und L96t, die als
Vergleichszahlen herangezogen werden, sind be-
grifflich gleich abgegrenzt wie die Wohnbevölke-
rung 1970. Es handelt sich hierbei um die Er-
gebnisse der Volkszählunqen vom 17-5.1939 bzw'
13.9.1950 bzw. 6.6.196L, die auf den Gebiets-
stand der Bundesrepublik Deutschland zum Zei-t-
punkt der Volkszählung 1970 (27.5-1970) umge-
rechnet sind. Diese Angaben zur BevöIkerungsent-
wicklung sind daher unmittelbar miteinander ver-
gleichbar.

Be g r i f f s b e z J-ehu nge n : Die Fest-
stellung der Bevölkerung geht grundsätzlich von
der Wohngemeinde der Personen aus. Dementspre-
chend erfolgen auch die Darstellung und die ver-
schiedenen begrifflichen Abgrenzungen der Bevöl-
kerung vor allem aus der Sicht der Gemeinden'
Unterschiede zwischen den verschiedenen Bevöl-
kerungsbegriffen ergeben sich vor allem hinsicht-
lich der Einbeziehung der in Anstalten wohnenden
Personen und bei der Zuordnung von Personen, die
mehrere Wohnungen oder Unterkünfte haben.

WohnbevöIkerung sowie Bevölketungsstand und Be-
völkerungsstand (im Jahresdutchschnitt) (beide
Fortschreibung des BevöIkerungsstandes) beschrei-
ben den gleichen Personenkreis. Im Unterschied
zur Wohnbevölkerung, die für den Stichtag der
Volkszählung nachgewiesen wird, weist der Bevöl-
kerungsstand die fortgeschriebene ZahI der zur
WohnbevöIkerung rechnenden Personen zu verschie-
denen Zeitpunkten bzw. für verschiedene Zeiträume
nach. ,/
Bei de'r Wohnbevölkerung werden die Personen der-
jenigen Gemeinde zugeo:sdnet, von der aus sie zur
Arbeit oder Ausbildung gehen bzw. in der sie sich
- sofern sie weder berufstätig noch in Ausbildung
sind - überwiegend aufhalten- Im Unterschied dazu
werden bei der wohnberechtigten BevöTketung
(Votks- und Berufszählung 1970) die Personen in
jeder Gemeinde gezählt, in. der sie über l'Iohnraum
verfügen, d.h. wohnberechtigt sind. Im Nachweis
der wohnberechtigten BevöIkerun§r, vor allem bei
der Zusammenfassung von Gemeindeer:gebnissen, sind

4-
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Stand: 15.03.79 Blatt-llr.: 4

daher Mehrfachzählungen enthalten, in den Zahlen
der Wohnbevölkerung dagegen nicht-

Während die begriffliche Abgrenzung der Wohnbe-
völkerung davon ausgeht, ob eine Person in der
(Erfassungs-)Gemeinde zur Arbeit oder Ausbildung
geht bzw. sich dort ülcerwiegend aufhäIt, geht die
begriffliche Abgrenzung der BevöTkerung in Privat-
haushaTten und Anstalten bzw. der Bevölketung in
Privathaushalten (jeweils Volks- und Berufszäh-
lung 1970) davon aus, in welchen Wohn- und Wirt-
schaftsgemeinschaften (Privathaushalten, An-
stalten) die Personen einer Gemeinde Ieben. Im
Unterschied zur WohnbevöIkerung werden bei der
BevöIkerung in Privathaushalten und Anstalten und
analog bei der Bevölkerung in Privathaushalten
Personen mit mehreren Wohnsitzen - von zwei Aus-
nahmeregeln a§esehen - in jeder Gemeinde, in der
sie Wohnraum haben, gezählt, unabhängig davon, an
welchem Wohnsitz sich diese Personen überwiegend
aufhalten. (zu den zwei Ausnahmeregeln siehe Be-
völkerung in Privathaushalten und Anstalten bzw'
Bevölkerung in Privathaushalten-) Die Bevölkerung
in Privathaushalten enthält im Unterschied zur
WohnbevöIkerung nicht die in Anstalten wohnenden
Personen.

ztrischen WohnbevöIkerung und Bevöl,kerung am Fa-
mil-ienwohnsitz (Volks- und Berufszählung 1970)
bestehen im wesentlichen die folgenden Unterschiede
Zur WohnbevöIkerung einer Gemeinde rechnen Per-
sonen, die in dieser Gemeinde ihren alleinigen
Wohnsitz haben sowie Personen mit weiterer Wohnung
oder Unterkunft, die aber von dieser Gemeinde aus
zur Arbeit oder Ausbildung gehen bzw. sich dort
riberwiegend aufhalten- Bei der Bevölkerung am

Familienwohnsitz werden dagegen Personen mit meh-
reren Wohnungen oder Unterkünften weitgehend der-
jenigen Gemeinde zugeordnet, in der sich der Wohn-
sitz der Familienangehörigen befindet; außerdem
werden die in Anstalten wohnenden Personen nicht
einbezogen. Diese unterschiedliche Zuordnung zu
Gemeinden erfolgt bei der Bevölkerung am Familien-
wohnsitz dadurch, daß diese Personen in der Er-
fassungsgemeinde, sofern sie zu einer bestimmten
Personengruppe gehören, nicht gezählt werden'

-5

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
t)FK - Nr:

GBl( - I[G];
3

Begrl ff :

!{OHNBEVÖLKERt'NG

Statistik,/
Gü 1 tigke itsze iLraum Be gr i f f s inhal t,/Änderungen im ze itabl auf ,/Begr i f f sbez iehungen



Stand: is.o:.zg B I att-tl r. : 5

(Zu diesen Personengruppen siehe Bevölkerung am

Familienwohnsitz. ) ttierdurch werden vor allem
bei der Zusammenfassung von Gemeindeergebnissen
Mehrfachzählungen - im GegensaLz zut WohnbevöI-
kerung - zum Teil zugelassen-

Personen, die mehrere Wohnsitze haben, werden ein-
mal zur Wohnbevölkerung und an jedem weiteren
wohnsj-tz jeweils zu den Personen' die nicht zur
WolnbevöTkerung gehöten (Vo1ks- und Berufszählung
l97O) gezählt. Die Zusammenfassung beider Posi-
tionen ergibt die wohnberechtigte BevöIkerung'

Die Begriffe WohnbevöIkerung und rvohnberechtigte
BevöTkerung nit Hauptwohnsitz geneldet (Volks- und
Berufszählung 1970) unterscheiden sich durch die
unterschiedliche Zuordnung von Personen mit meh-
reren Wohnsitzen zu Gemej-nden. Für die Zugehörig-
keit einer Person zur Wohnbevölkerung ist ent-
scheidend, ob di-e betreffende Person von ej-ner
Gemeinde aus zur Arbeit oder Ausbildung geht bzw'
sich überwiegend dort aufhäIt, während für die
Zuordnung zur wohnberechtigten BevöIkerung mit
Hauptwohnsitz gemeldet der Ort der behördlichen
tleldung maßgebend ist- Die für das Bundesgebiet
insgesamt tatsächlich vorhandenen zahlenmäßigen
Unterschiede sind technisch bedingt'
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Stand: 1 5.03. 79

ks- und Berufs-
zählung 1970

Blatt.llr.: L

B e g r i f f s i n h a I t : Nachwej's det Wohnbe-

vöTkerung nach dem höchsten Schulabschluß in der Rang-

ordnung (von unten nach oben) Volksschule, MittTere Reife,

Abitur, Berufsfach-/FachschuTe, IngenieurschuTe, Hoch-

schu-1.e.

Als Schulabschluß gitt der Besuch einer schule oder Hoch-
schule während der vorgeschriebenen ZetL bzw' bis zum

erfolgreichen Abschluß der erforderlichen Prüfungen' Bei
Volksschulen gilt bereits die ErfüIlung der allgemeinen
Schutpflicht als Schulabschluß-

Da eine Person mehrere Schulabschlüsse haben kann, wird
nur der höchste Abschluß innerhalb der angegebenen Rang-
ordnung berücksichtigt -
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Volks- und Berufs-
zählung 1970

Blatt-Nr.: 1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Personen der Wohnbevö7kerung,

die eigene Einkünfte aus ArbeitsTosengeld oder Arbeitsl.osen-
hilfe beziehen und ihren überwiegenden Lebensunterhalt daraus
bestreiten (Ernährer) sowie deren Familienangehörige, die J-m

gleichen Privathaushalt wohnen und ebenfalls überwiegend von

diesen Einkünften leben.

Arbeitslosengeld ist eine Zahlung an ArbeitsTose, die der
Arbeitsvermittlung zur Verfügung stehen, die Anwartschafts-
zeit erfüI1en und Arbeitslosengeld beantragt haben. Arbeits-
Iosenhilfe ist eine Zahlung an Arbeitslose, die keinen An-
spruch auf Arbeitslosengeld haben.

Die Personen, die ihren Lebensunterhalt überwiegend aus eigenem
Arbeitslosengeld bzw. eigener Arbeitslosenhilfe bestreiten bzw.
die Personen, die von Angehörigen ernährt werden, die ihrer-
seits r-iberwiegend von Arbeitslosengeld bzw. -hilfe leben, kön-
nen daneben noch Einkommen aus einer geringfügigen Erwerbstätig-
keit, aus ej-genem Vermögen oder aus einer anderen Soziallei-
stung beziehen. Zur "Wohnbevölkerung mit überwiegendem Lebens-
unterhalt des Ernährers durchArbeitslosengeld, -hilfe" rechnen
diese Personen aber nur dann, wenn sie ihren Lebensunterhalt
überwiegend von Arbeitslosengeld oder -hilfe bestreiten (2.8.
eine Familie, die j-n der Hauptsache von der Arbeitslosenunter-
stützung des arbeitslosen Ehemannes lebt und nicht von dem Ein-
kommen aus einer geringfügigen Erwerbstätigkeit der Ehefrau).

B e g r i f f s b e z i-e h u n g e n : Für die Zuordnung
von Personen zur Wohnbevölkerung mit überwiegendem Lebensunter-
halt des Ernährers durch,Arbeitslosengeld.-hilfe ist entweder
die überwiegende eigene Unterhaltsquelle dieser Personen oder
die ihrer Ernährer maßgebend. Deshalb zählt z.B. die Familie
eines Arbeitslosen, die riberwiegend von dem Elnkommen der er-
werbstätigen Ehefrau lebt, znr WohnbevöTkerung mit überwiegen-
dem Lebensunterhalt des Ernährers durch Erwerbstätigkeit
(Volks- und Berufszählung L97O) i unter den entsprechenden
anderen Voraussetzungen kann sie auch zur WolnbevöTkerung mit
überwiegendem Lebensunterhalt des Etnähters dutchRenten und dgl'
(Volks- und Berufszählung 1970) rechnen. Vorausgeset-zt ist j-n
allen FäIIen, daß der Ernährer Familienangehöriger ist und im
Privathaushalt seiner Familie wohnt. Personen, die überwiegend
von Angehörj-gen unterstützt werden, die nicht im gleichen Pri-
vathaushalt wohnen, zäh1en zur WohnbevöTkerung mit überwiegendem
LebensunterhaTt des Ernährers mit Ernährerangaben unbekannt
(Volks- und Berufszählung 1970).
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Stand: 1 5.03.79 Blatt-tlr.: 2

Im Unterschied zur wohnbevölkerung mit überwiegendem Lebens-
unterhalt des Ernährsss durch Arbeitslosengeld, -hilfe rechnet
zu den Erwerbspersonen nit überwiegendem LebensunXetnatt dutch
ArbeitsTosengeLd, -hi7fe (t'likrozensus) nur Personen, die selbst
Arbeitslosenunterstützung beziehen und davon überwiegend Ieben.
Ansonsten bestehen keine unterschiede, da alle Personen der
wohnbevölkerung, die Arbeitslosengeld oder -hilfe beziehen,
gleichzeitig zu den Erwerbspersonen zählen '

ZudenLeistungsempfängern(St..atistikenderArbeitslosenversiche-
rung und Arbeitslosenhilfe) rechnen im unterschied zur wohnbe-
vöIkerung mit ü.berwiegendem Lebensunterhatt des Ernährers'durch
Arbeitslosengeld, -hilfe einerseits nur Personen, die selbst
Arbeitslosengeld oder -hilfe beziehen; andererseits spielt
hierbei die Bedeutung dieser sozialleistung für den Lebens-
unterhalt der Empfänger keine Rolle.
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Volks- und Berufs-
zählung 197O

Begr i f f sinhalt: Personen derWohnbevö7ketung,
die ihren Lebensunterhalt überwiegend aus dem Ertrag ihrer
eigenen auf Erwerb gerichteten Tätigkeit bestreiten sowie Per-

sonen, die ebenfalls von dieser Erwerbstätigkeit (Erwerbstätig-
keit ihrer Ernährer) überwiegend leben.

Eine Erwerbstätigkeit liegt vor, wenn eine Person in einem Ar-
beitsverhättnis steht oder selbständig ein Gewerbe, einen frei-
en Beruf oder eine Landwirtschaft betreibt- Dauer und Regel-
mäßigkeit spieten bei der Frage, wann eine Erwerbstätigkeit
1ie9t, keine Rol1e. Auch Aushilfstätigkeiten, die regelmäßig
oder unregelmäßig etwa am wochenende und nur stundenweise aus- 

I

geübt werden, z.B. aIs Kellner oder Musiker, gelten als Erwerbs-
tätigkeit. Zu den Ernährern mit äberwiegendem Lebensunterhalt
durch Erwerbstätigkeit rechnet dieser Personenkreis jedoch nur
dann, wenn diese Aushilfstätigkeiten die überwiegende Unter-
hattsquelle des Ernährers darstellen.

Rentner, SchüIer und Studenten, die eine geringfügige Tätigkeit
ausüben, sind ebenfalls erwerbstätig, auch wenn sie überwiegend
von Rente bzw. vom Einkommen der Eltern leben. Gleiches gilt für
Auszubildende, Praktikanten und Volontäre. Rentner, die haupt-
sächlich von Rente leben, zählen nicht zu den Ernährern mit
überwiegendem Lebensunterhalt durch Erwerbstätigkeit. Jedoch
rechnen z.B. erwerbstätige Schüler und Studierende, die über-
wiegend vom Einkommen ihrer erwerbstätigen Ettern Ieben, zu den
personen, deren Ernährer ihren Lebensunterhalt überwiegend aus
Erwerbstätigkeit bestreiten.

Berufssoldaten, Soldaten im Grundwehrdienst,/auf Wehrübung und
soldaten auf zeit gelten ebenfalls als erwerbstätig. Zu den Er-
nährern mit überwiegendem Lebensunterhalt durch Erwerbstätigkeit
rechnen sie, wie oben schon erläutert, nur dann, wenn sie durch
diese Tätigkeit ihren überwiegenden Lebensunterhalt bestreiten.
Werden z.B. Soldaten im Grundwehrdienst von ihren Eltern ernährt,
die überwiegend von der Erwerbstätigkeit leben, so rechnen diese
Soldaten ebenfalls zu den Personen der Wohnbevölkerung, bei
der Lebensunterhalt ihrer Ernährer überwiegend aus Erwerbstätig-
keit bestritten wird.
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Die Ernährer mit überwiegendem Lebensunterhalt durch Erwerbs-
tätigkeit können durchaus noch weitere Unterhaltsquellen
haben (2.8. Rente, Pension, Arbeitslosengeld, eigenes Vermögen) '
Ferner ist es denkbar, daß z.B. ein Rentner in der Hauptsache
von einer Nebenbeschäftigung (Erwerbstätigkeit) und nicht
von seiner Rente Iebt.

Begriffsbez:-ehungen:FürdieZuordnungvon
personen zur !{ohnbevöIkerung, deren Ernährer ihren Lebensunter-
halt überwiegend aus Erwerbstätigkeit bestreiten, ist als über-
wiegende Unterhaltsquelle die "Erwerbstätigkeit des Ernährers"
maßgebend. Deshalb zählen Personen, deren Ernährer z'B' et-
werbstätige Rentner sind, die aber überwiegend von Rente leben,
zwr wohnbevöTkerung mit iibetwiegendem LebensuntethaTt des Et-
nährers durch Renten und dgL. (Vclks- und Berufszählung 1970).
personen, deren Ernährer z.B. überwiegend von Arbeitslosengeld
lebt, rechnen zur wohnbevöTkerung mit überwiegendem Lebensun-
terhalt iles Ernährers duteh Arbeitslosengö7d, -hl|fe (Volks- und
Berufszählung 1970).

Im Unterschied zur wohnbeüöIkerung mit überwiegendem Lebens-
unterhalt des Ernährers aus Erwerbstätigkeit umfassen die
Personen der WohnbevöTkerung mit übetwiegendem LebensunterhaTt
d.urch Erwerbstätigkeit (volks- und Berufszählung i97o) sowie
die Erwerbspersonen mit überwiegendem LebensunterhaLt durch
Erwerbstätigkeit (Mikrozensus) nur die Personen, die ihren
Lebensunterhalt r)-berwiegend durch eigene Erwerbstätigkeit be-
streiten, unabhängig davon, ob noch weitere Personen überwie-
gend durch diese Erwerbstätigkeit ernährt werden'

Für die Zuordnung zu den Erwerbstätigen (volks- und Berufszäh-
Iung 1970, Mikrozens) ist es im unterschied zur wohnbevölkerung
nach überwiegendem Lebensunterhalt des Ernährers aus Erwerbs-
tätigkeit unerheblich, in welchem umfang die Erwerbstätigkeit
zu ihrem Lebensunterhalt beiträgt. So rechnen z.B. erwerbstätige
Rentner, auch wenn sie überwiegend von Rente leben, zu den Er-
werbstätigen.

r
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Stand:15.03.79

Volks- und Berufs-
zählung 1970

Blatt-l{r.: t

Begriffsinhalt:PersonendexWohnbevölkerung,
die eigene Einkünfte aus sozialleistungen (ohne Arbeitslosen-
geld, -hilfe) und/oder Erträge aus eigenem vermögen beziehen

und ihren überwiegenden Lebensunterhalt daraus bestreiten
(Ernährer) sowie deren Familj-enangehörige, die im gleichen
privathaushalt wohnen und ebenfalls überwiegend von diesen

Einkünften leben (Ernährte).

sozialleistungen sind Renten und Pensionen, sozialhilfe sowie
sonstige unterstützungen. Zu den Renten und Pensionen zählen
die sozialversicherungsrenten einschl. der witwen- und waisen-
renten, unfallrenten, Kriegsbeschädigtenrenten, Beamtenruhe-
gehäIter einschl. der witwen- und waisengelder, Rentenzahlungen
aus dem Ausland usw. zu den sonstigen unterstützungen rechnen
unterhaltszahlungen des geschiedenen Ehemannes, Alimente, Aus-
bildungsförderung, Stipendien, private Zahlungen und Unter-
stützungen wie betriebliche Pensionen und die Altersversorgung
der freien Berufe, Ausbildungsbeihilfen von nicht verwandten
Personen usw.

Zu den Erträgen aus eigenem Vermögen rechnen u.a. Einkünfte aus
Kapitalvermögen, aus vermietung und Verpachtung und aus Alten-
teilen.
Die personen, die ihren Lebensunterhalt überwiegend aus eigenen
Renten und dgl. bestreiten bzw. die Personen, die von Angehöri-
gen ernährt werden, die ihrerseits riberwiegend von Renten und
dsl. leben, können daneben noch Einkommen durchErwerbsEätigkeit
oder Arbeitslosengeld bzw. -hilfe beziehen. zvr "wohnbevöIkerung
mit überwiegendem Lebensunterhalt des Ernährers durch Renten und
dgl.,'rechnen diese Personen aber nur dann, wenn sie ihren Le-
bensunterhatt überwiegend aus soziatleistungen oder vermögen be-
streiten (2.8. die Familie eines Erwerbstätigen, die in der
Hauptsache von vermögenseinkünften lebt und nicht von dem Ein-
kommen aus Erwerbstätigkeit) -

2
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B e g r i f f s b e z ie h u n g e n': Für die Zuordnung
von Personen zur WohnbevöIkerung mit überwiegendem Lebens-
unterhalt des Ernährers aus Renten und dgl. ist entweder die
überwiegende eigene unterhaltsquelle dieser Personen oder dj-e
j-hrer Ernährer maßgebend. Deshalb zählt z.B. ein Rentnerehe-
paar, das überwiegend von der Erwerbstätigkeit des einen Ehe-
gatten lebt, zur wohnbevöTketung mit überwiegendem Lebensunter-
hal_t des Ernährers durch Erwerbstätigkeit, während ein Arbeits-
Ioser und seine Familie, die überwiegend von der Arbeitslosen-
unterstützung Ieben, zur Wohnbevöl-kerung mit überwiegendem Le-
bensunterhalt des Ernährersdurch ArbeitsTosengeTd, -hilfe rech-
nen (beide volks- und Berufszählung l97O). vorausgesetzt ist
in allen FäIIen, daß der Ernährer Familienangehöriger ist und
im Privathaushalt seiner Familie wohnt. Personen, die überwie-
gend von Angehörigen unterstützt werden, die nicht im gleichen
Privathaushalt wohnen, zählen zur wohnbevöTkerung nit überwie-
gendem LebensunterhaLt des Ernährers mjt Ernähretangaben unbe-
kannt (Volks- und Berufszählung 1970).

Im Unterschied zur wohnbevöIkerung mit überwiegendem Lebens-
unterhalt des Ernährers aus Renten und dgl. umfaßt die lfohn-
bevöLkerung mit übetwiegendem Lebensunterhaltdurch Rente, Pension
usrr. (volks- und Berufszählung 1970) nur die Personen, die über-
wiegend selbst von Sozialleistungen oder Vermögen leben, unab-
hängig davon, ob noch weitere Personen überwiegend von diesen
Einktinften ernährt werden. Es ist allerdings zu beachten, daß
in der Gliederung der wohnbevöIkerung nach dem überwiegenden
Lebensunterhalt des Ernährers zwischen Renten und dgl. einer-
seits und Arbeitslosengeld und -hilfe andererseits unterschie-
den wird, in der Gliederung der wohnbevölkerung nach dem über-
wiegenden Lebensunterhalt ohne Berücksichtigung des Ernährers
diese Einkommensquellen aber zusammengefaßt sind.
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Stand: 15 .03. 79

Volks- und Berufs-
zählung 1970

B lattdr.: 1

Be g r i f f s inha I t: Personen derWohnbe,vö7kerung,
die ihren Lebensunterhalt überwiegend aus den Einkünften
oder Erträgen eines nicht im gleichen Privathaushalt wohnen-

den Familienangehörigen bestreiten.

In der Gliederung der WohnbevöIkerung nach dem tiberwiegenden
Lebensunterhalt des Ernährers werden alle Personen, die über-
wiegend von Angehörigen ernährt werden, der überwiegenden
Einkommensquelle ihres Ernährers (des Ehemannes, der Eltern
usw.) zugeordnet, soweit sie im Privathaushalt des Ernährers
wohnen. Bei der "Wohnbevölkerung mit überwiegendem Lebensunter-
halt des Ernährers mit Ernährerangaben unbekannt" handelt es
sich um jene Personen, die nicht der überwiegenden Einkommens-
quelle ihres Ernährers zugeordnet werden können, da sie nicht
im Privathaushalt des Familienangehörigen wohnen, von dessen
Einkommen sie überwiegend Ieben (2.8. eine getrennt lebende
Ehefrau, ein am Studienort wohnender Student).

Die hier erfaßten Personen können daneben noch eigenes Ein-
kommen beziehen (2.B. aus Erwerbstätigkeit, aus Sozialleistun-
gen), sofern diese Einkommensarten nur eine untergeordnete
Rolle spielen.

Personen, die erwerbstätig sind und eine normale wöchentliche
Arbeitszeit von mindestens 25 Stunden haben und keine Auszu-
bildenden sind, zählen grundsätzlich nicht zur WohnbevöIkerung
mit überwiegendem Lebensunterhalt des Ernährers mit Ernährer-
angaben unbekannt.

B e g r i f f s b e z ie h u n g e n : Zur WohnbevöIkerung
mit Uberwj-egendem Lebensunterhalt des Ernährers mit Ernährer-
angaben unbekannt rechnen Personen, die nicht im Privathaus-
halt desjenigen Familienangehörigen wohnen, von dessen Ein-
kommen sie überwj-egend leben. Personen, die von einem im glei-
chen Privathaushalt wohnenden Familienangehörigen überwiegend
ernährt werden, werden in der Gliederung der WohnbevöIkerung
nach dem überwiegenden Lebensunterhalt des Ernährers dessen
überwiegender Einkommensquelle zugeordnet. Sie zählen dann zur
WotnbevöTkerung mit überwiegenden LebensunterhaLt des Ernährets
durch Erwerbstätigkeit, zux wohnbevöTkerung mit überwiegendem
Lebensunterhalt des Ernährers Curc,t?Renten und dg7. oder zur
Wohnbevöl-kerung mit überwiegenden LebensunterhaLt des Ernährers
Curcl^ArbeitsTosengeld, -hi7fe (a1le Volks- und Berufszählung 1970).
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Stand: 15.03.79 Blattdr.: 2

Die UohnbevöIkerung mit überwiegendem Lebensunterhalt des Er-
nährers mit Ernährerangaben unbekannt stellt eine Teilmenge
der wohnbevöTkerung nit überwiegendem LebensunterhaTt dutch
engehörige (Eltern usw.) (Volks- und Berufszählung 1970) dar'
Zur Wohnbevölkerung mit tjberwiegendem Lebensunterhalt des Er-
nährers mit Ernährerangaben unbekannt rechnen diejenigen Per-
sonen der wohnbevölkerung mit riberwiegendem Lebensunterhalt
durch Angehörige, die zwar ihren überwiegenden Lebensunter-
halt von Angehörigen beziehen, aber nicht in deren Privat-
haushalt wohnen.
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Stand: 15.03.79

Votks- und Berufs-
zählung 1970

Blatt4r.: 1

Begriffsinhalt:PersonenderWohnbevö7kerung,
die ihren Lebensunterhalt überwiegend aus Einkünften oder Er-

trägen ihrer Familienangehörigen bestreiten'

Die personen mit überwiegendem Lebensunterhalt durch Ange-
hörige können daneben noch weitere unterhaltsquellen haben
(z.B.EinkommenauseigenerErwerbstätigkeit,ausRente'Pen-
sion, aus Arbeitslosengeld oder aus eigenem Vermögen) ' zur
wohnbevöIkerung mit überwiegendem Lebensunterhalt durch Ange-
hörige rechnen sie in diesen Fällen nur, $renn sie ihren Le-
bensunterhalt überwiegend aus den Einkünften ihrer Ehegatten,
Eltern usw. bestreiten und auch - sofern sie erwerbstätig und
keine Auszubildenden sind - eine normale wöchentliche Arbeits-
zeit von weniger als 25 Stunden haben'

Begriffsbezj-ehungen:DieBegriffeWohnbe-
vöIkerung mit überwiegendem Lebensunterhalt durch Angehörige
(Eltern usw. ) und Ernährte (votks- und Berufszählung 1970)
sind synonym.

Für die zuordnung von Personen zur wohnbevöIkerung mit rjber-
wiegendem Lebensunterhalt durch Angehörige (Ettern usw.) ist
als überwiegende unterhaltsquelle die unterstützung durch Fa-
milienangehörige maßgebend. Deshalb zählen z.B. Hausfrauen
mit Nebenbeschäftigungen, die überwiegend von ihrer Erwerbs-
tätigkeit leben, znr wolnbevöfkerung mit überwiegendem Lebens-
unterhalt durch Erwerbstätigkeit, studenten, die überwiegend
von ihrer Ausbildungsförderung und nicht von der unterstützung
durch ihre Eltern leben, zur wohnbevöTkerung mit überwiegendem
Lebensunterhaft durchRente, Pension usw. (beide volks- und Be-
rufszähIung 1970).

Die Wohnbevölkerung mit überwiegendem Lebensunterhalt durch
Angehörige (Eltern usw. ) ergibt sich auch als Zusammenfassung
dex Erwerbspersonen mit überwiegendem LebensuntethaTt durch
Angehörige und der JVjchterwerbspersonen mit übetwiegendem Le-
bensunterhalt durch Angehörige (beide Mikrozensus) '

DLe Wohnbevölkerung nit überwiegendem LebensunterhaLt des Ernäh-
rers mit Ernährerangaben unbekannt (Volks- und Berufszählung
L}TO) steIIt eine Teilmenge der wohnbevöIkerung mit {iberwiegen-
dem Lebensunterhalt durch Angehörige (Eltern usw.) dar. In der
Gliederung der wohnbevölkerung nach dem überwiegenden Lebens-
unterhalt des Ernährers wj-rd jede Person mit überwiegendem Le-
bensunterhalt durch Angehörige (Eltern usw.) der überwiegenden
Unterhaltsquelle ihres Ernährers zugeordnet'

-2-



Stand:15.03.79 Blatt4r.: 2

Dabei werden Personen, die ihren tiberwiegenden Lebensunter-
halt von Angehörigen beziehen, aber nicht in deren Privat-
haushalt wohnen ' zv:! V,lohnbevölkerung mit überwiegendem Le-
bensunterhalt des Ernährers mit Ernäihrerangaben unbekannt
zusammengefaßt.
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Stand: 05-o2'79 Blattdr.: I
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Begrif f sinhalt/Änderungen im zeitablauf/Begrif fsbeziehungenStatistik/
GüItigke itszeitraum

Vo1ks- und Berufs-
zäh1ung 1970

Begriffsinhalt:PersonenderWohnbevö7ketung,
die ihren Lebensunterhalt überwiegend aus dem Ertrag ihrer
eigenen auf Erwerb gerichteten Tätigkeit bestreiten'

Eine Erwerbstä tigkei t I l-egt vor wenn e l-ne Per son IN I nem Ar-
be l-t sverhä 1t nI steh't oder SE lbständi s e IN Gewerbe e t-nen fre
Beruf oder eine Landwirtschaft betreibt. Dauer und Regelmäßig-
ke l-t spielen be I der Frage wann erne Erwe rbstä,t igke I t vo t
I iegt keine Ro I I e Auch A.ushi I f stät igkei ten die rege Imäß l-s
oder unregelmäß I s etwa am !{ochenende rrnd nur tundenweise aus
geübt we rden z B a1 Ke I lner oder Musiker gelt en als Er-
werbst är igke I't zu den Per sonen der WohnbevöIke run9 ml-t über-
wl- egendem Lebens unterhal t durch E rwerbstät igkeit xechnet d l-e-
ser Personenkre l-s ) doch nur dann wenn du rch die Aush1I f stärig-
keitderüberwiegendeLebensunterhaltbestrittenwird.

Rentner sowie schüler und studenten, die eine geringfügige
Tätigkeit ausüben, im wesentlichen a.ber von Rente bzw. vom Ein-
kommen der Eltern leben, sind zwar auch erwerbstätig, jedoch
rechnen sie nicht zu den Personen der WohnbevöIkerung, die ihren
Lebensunterhalt überwiegend durch Erwerbstätigkeit bestreiten'
Gleiches gilt z.a. für Auszubildende, Praktikanten und Volon-
täre.

Berufssoldaten, Soldaten im Grundwehrdienst/auf Wehrübung und
soldaten auf Zeit gelten ebenfalls als erwerbstätig. zu den Per-
sonen der wohnbevölkerung mit überwiegendem Lebensunterhalt
durch Erwerbstätigkeit rechnen sie, wie oben schon erläutert,
nur dann, wenn sie durch diese Tätigkeit ihren überwiegenden
Lebensunterhalt . bestreiten.

Die personen mit überwiegendem Lebensunterhalt durch Erwerbs-
tätigkeit können durchaus noch weitere Unterhaltsquellen haben
(2.B. Rente, Pension, Arbeitslosengeld, eigenes Vermögen) ' Fer-
ner ist es denkbar, daß z.B. ein Rentner in der Hauptsache von
einer Nebenbeschäftigr:ng (Erwerbstätigkeit) und nicht von seiner
Rente lebt.
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Stand: o5.02.79 Blatt-l{r.: 2

Statistische Datenbank
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B e g r i f f s b e z Le h un g e n : Die Begriffe Wohnbe-
vörkerung mit überwiegendem Lebensunterhart durch Erwerbstätig-
keit und Erwerbspersonen mit überwiegenden Lebensunterhal,t
durch Erwetbstätigkeit (Mikrozensus) unterscheiden sich ledig-
lich durch die Berücksichtigung eines Mindestalters bei den
Erwerbspersonen. Während in der Volks- und Berufszählung 1970
für die Zuordnung von Personen zu den Erwerbspersonen ein t{in-
destalter von 15 Jahren erforderlich ist, spielt im Mikrozen-
sus das Alter keine Rol1e.

Ftir die Zuordnung von Personen zur WohnbevöIkerung mit r_iber-
wiegendem Lebensunterhalt durch Erwerbstätigkeit ist als über-
wiegende Unterhaltsquelle die "Erwerbstätigkeit" maßgebend.
Deshalb zäh1en z.B. erwerbstätige Rentner, die i:berwiegend von
Rente leben, z.r wohnbevölkerultg mit überwiegendem Lebensunter-
haLt durchlRente, pension usw. (volks- und Berufszählung 1970)
bzw. zu den Erreerö.spersonen nit iiberwiegendem Lebensunterhalt
durch Rente und dg7. (Mikrozensus); erwerbstätige Schüler und
Studenten sowie Soldaten im Grundwehrdienst, die z.B. äberwie-
gend vom Einkommen der Eltern leben, rechnen zur Wohnbevöfke-
rung mit überwiegendem LebensunterhaLt durch Angehörige (ELtern
usw.) (Volks- und Berufszählung L97O) bzw. zu den Enterbsper-
sonen mit überwiegendem LebensunterhaLt durch Angehörige
(Mikrozensus).

Arbeitslose, die überwiegend von Arbeitslosenunterstützung
leben, zählen zur WohnbevöTkerung mit iiberwiegendem trebens-
unterhalt durch Rentö, pänsjon usw. (Volks- und Berufszählung
l97o) bzw. zu den Erwerbspersonen nit überwiegendem Lebens-
unterhal-t durch Arbeitslosengeld, -hil.fe (Mikrozerisus) .

Im Unterschied zur V'Iohnbevötkerung mit überwiegendem Lebens-
unterhalt durch Erwerbstätigkeit r:nfaßt dje WohnbevöTkerung
mit überwiegendem LebensunterhaTt des Ernährers durch Erwerbs-
tätigkeit (Vo1ks- und Berufszählung 1970) neben den personen,
die ihren Lebensunterhalt überwiegend durch eigene Erwerbs-
tätigkeit bestreiten, auch jene Personen, die ebenfalls von
dieser Erwerbstätigkeit (Erwerbstätigkeit ihrer Ernährer) über-
wiegend leben.
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statistik/
GüItigke it§zeitraum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Für die Zuordnung zu den Erwetbstätigen (Volks- und Berufs-
zählung 1970, Mikrozensus) ist es im Unterschied zur Wohn-
bevöIkerung mit r-iberwiegendem Lebensunterhalt durch Erwerbs-
tätigkeit unerheblich, in welchem Umfang die Erwerbstätigkeit
zu ihrem Lebensunterhalt beiträgt. So rechnen z.B. erwerbs-
tätige Rentner, auch wenn sie überwiegend von Rente leben,
zu den Erwerbstätigen.

Die Zusammenfassung der WohnbevöIkerung mit überwiegendem Le-
bensunterhalt durch Erwerbstätigkeit und der !{ohnbevölkerunq
mit überwiegendem Lebensunterhalt durch &nte, Pension usvr.
entspricht der Zusammenfassung der Ernährer, die sjcir sel,öst
ernähren mit den Ernährern, die sich und andete ernähten
(jeweils Volks- und Berufszählung l97O).



I

Stand: 15.03 .79

Bä9rl ff:

Volks- und Berufs-
zählung 197O

Blatt-llr.: 1

WOHNBEVöLKERIJNG MIT ÜBERWIEGENDEM LEBENS-
UNTERHALT DURCH trENTE, PENSION USW.

Begri f f s i nhal t: Personen derWohnbevö7kerung,
die eigene Einkünfte aus Sozialleistungen und/oder Erträge
aus eigenem Vermögen beziehen und ihren überwiegenden Lebens-

unterhalt daraus bestreiten.

Sozialleistungen sind Renten und Pensionen, Arbeitslosengeld,
Arbeitslosenhilfe, sozialhilfe sowie sonstige unterstützungen.
Zu den Renten und Pensionen zählen die Sozialversicherungs-
renten einschl. der Witwen- und Waisenrenten, Unfallrenten,
Kriegsbeschädigtenrenten, BeamtenruhegehäIter einschl - der
witwen- und waisengelder, Rentenzahlungen aus dem Ausland usw.
Zu den sonstigen unterstützungen zählen unterhaltszahlungen des
geschiedenen Ehemannes, Alimente, Ausbildungsförderung, Stsipen-
dien, private Zahlungen und Untersützungen wie betriebliche
Pensionen und die Altersversorgung der freien Berufe, Ausbil-
dungsbeihilfen von nicht verwandten Personen usw.

Zu den Erträgen aus eigenem Vermögen rechnen u.a. Einkünfte aus
Kapitalvermögen, aus Vermietung und Verpachtung und aus Alten-
tei len .

Die Personen mit überwiegendem Lebensunterhalt durch:Rente, 
I

Pension usw. können daneben noch weitere Unterhaltsquellen
haben (2.8. Einkommen aus Erwerbstätigkeit, unterstützungen von
Angehörigen) . Zur tlohnbevölkerung mit überwiegendem Lebensun-
terhalt aus Rente, Pension usw. rechnen sie in diesen FäIlen
nur, wenn sie ihren LebensunEerhalt überwiegend aus Sozial-
leistungen oder eigenem Vermögen bestreiten (2.B. eine erwerbstä-
tige Person, die in der Hauptsache von Vermögenseinkünften
Iebt und nicht von dem Einkommen aus Erwerbstätigkeit) -

B e g r i f f s b e z te h u n g e n : Für die Zuordnung von
Personen zur Wohnbevölkerung mit überwiegendem Lebensunterhalt
durch,Rente,pension usw. sind als überwiegende unterhaltsquelle
die Einkünfte aus Sozialleistungen oder Vermögen maßgebend.
Deshalb zählen z.B. erwerbstätige Rentner, die ü,berwiegend von
ihrer Erwerbstätigkeit leben, zur wohnbevöTkerung mit überwie-
gendem LebensunterhaTt dutch Erwerbstätigkeit, studenten, die
überwiegend nicht von ihrer Ausbildungsförderung, sondern von
der unterstützung durch ihre Eltern leben, zut wohnbevöTkerung
mit überwiegendem LebensunterhaTt durch Angehötige (ETtern usw.)
(beide Volks- und Berufszählung 197O).
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Stand: 1 5. 03 . 79 Blatt-Nr.: 2

Die Wohnbevölkerung mit überwiegendem Lebensunterhalt durch
Rente, Pension usw. ergibt sj-ch auch als Zusammenfassung der
Erwerbspetsonen bzw. Nichterwerbspetsonen mit übetwiegendem
LebensunterhaltdurchRenteund dg7. und det Erwerbspersonen mit
übe rw i e gend em Lebe ns unte rh a 7 t d u rch A r be its I os en ge] d, -h i I f e
(aIIe Mikrozensus).

Die zusammenfassung der wohnbevöIkerung mit überwiegendem
LebensunterhaltdurchRente r Pension usw. und der WohnbevöIkerung
mit überwiegendem Lebensunterhalt durch Erwerbstätigkeit ent-
spricht der Zusammenfassung der Etnährer, die sjch sel.bst er-
nähren und der Ernährer, die sich und andere ernähren (beide
volks- und Berufszählung l97o); dies ist die Gesamtheit der
personen, die überwiegend von eigenen Einkünften und nicht von
Unterstützungen durch Angehörige leben.

Im Unterschied zur wohnbevöIkerung mit überwiegendem Lebens-
unterhal+-durchRente, Pension usw. umfassen die wohnbevöTketung
mit überwiegenilem LebensunterhaTt des Ernähtersalrrch Renten
und dg). und dLe wohnbevöTkerung mit überwiegendem Lebensuntet-'
haJ.t des Ernährersdurcä Ar,bejtslosengeTd r-hi7fe (beide Vofks-
und Berufszäh1ung 1970) neben den Personen, die überwiegend
selbst von Sozialleistungen oder Vermögen Ieben, auch jene
Personen der WohnbevöIkerung mit ü-berwiegendem Lebensunterhalt
durch Angehörige (Eltern usw.), deren Ernährer von solchen Ein-
künften überwiegend leben; vorausgesetzt ist, daß der Ernährer
ein im gleichen Privathaushalt wohnender Familienangehöriger
ist. In der Gliederung nach dem überwiegenden Lebensunterhalt
des Ernährers wird also jede Person, die überwiegend von Ange-
hörigen unterstützt wird, der überwiegenden Einkommensquelle
ihres Ernährer:s zugeordnet.Es ist allerdings zu beachten, daß in
d.er Gliederung der WohnbevöIkerung nach dem überwiegenden Lebens-
unterhalt des Ernährers zwischen Renten und dgl. einerseits und
Arbeitslosengeld und -hilfe andererseits unterschieden wird,
in der Gliederung der wohnbevölkerung nach dem überwiegenden
Lebensunterhalt ohne Berücksichtigung des Ernährers diese Ein-
kommensquellen aber zusammengefaßt sind-
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Stand: 15 .O3.79

Volks- und Berufs-
zählung 1970

Blatt4r.: 1

Begr i f f s inha I t: Personen detWohnbevö7kerung,

die ihren Lebensunterhalt überwiegend durch Einkünfte aus

sozialleistungen oder durch Erträge aus eigenem vermögen be-

streiten oder überwiegend von den Einkünften ihrer Familien-
angehörigen leben.

Es werden hier die wohnbevölkerung nit überwiegendem Lebens-
unterhaltdurchRente. Pension usw. und die WolnbevöTketwg nit
überwiegendem Lebensunterhalt durch Angehötige (ELtetn usw. )
zusammengefaßt. Die zusammengefaßte Position stellt die Gesamt-
heit der Personen dar, die nicht überwiegend von Einkünften aus
Erwerbstätigkeit Ieben.

Die Personen mit überwiegendem Lebensunterhalt durch Rente, Pen-
sion usw. oder durch Angehörige können daneben noch Einkommen
aus Erwerbstätigkeit beziehen. zvx "wohnbevölkerung mit ü:ber-
wiegendem Lebensunterhalt durch Rente, Pension usw', Angehörige
(Eltern usw.),,rechnen sie in diesen FäIIen nur, wenn sie ihren
Lebensunterhalt überwiegend aus Sozialleistungen, Vermögen oder
aus Einkünften ihrer Angehörigen bestreiten (2.B. ein Erwerbs-
tätiger, der in der Hauptsache von Vermögenseinkünften lebt und
nicht von dem Eirlkommen aus Erwerbstätigkeit) '

Begriffsbezi:ehunqJen:ZurWohnbevölkerung
mit überwiegendem Lebensunterhalt durch Rente, Pension usw.,
Angehörige (Eltern usw.) rechnen alle Personen, die nicht über-
wiegend von einer Erwerbstätigkeit leben; andernfalls rechnen
sie zur wolnbevöl-kerung mit übetwiegendem LebensunterhaTt durch
Erwerbstätigkeit (volks- und Berufszählung 1970) '

Die wohnbevölkerung mit überwiegendem Lebensunterhalt durch
Rente, pension usw., Angehörige (Eltern usw.) ergibt sich auch
als Zusammenf assung det E rwe rbspersonen bzw. N ichtetwe rbspe t sonen
mit überwiegendem Lebensuntethalt durch,Rente und dg7., Erwetbs-
pe rsonen mi t übe rw iegend.em Lebens unte rha 7t dutch Arbe it s Tosenge 7d,
-hi7fe und der Erwerbspersonen bzw. Nichterwerbspersonen mtx
überwiegendem LebensuntethaTt durch Angehörige (alle Mikro-
zensus).

t
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Volks- und Berufs-
zählung 1970

Blatt-llr.: 1

Begriffsinhalt:PersonendexWohnbevö7ketung,
dieimBundesgebieteinschließlichBerlin(West)mindestens
zwei Wohnungen oder Unterkünfte haben'

Die weiteren Wohnungen oder Unterkünfte können innerhalb 
I

oder außerhalb der Erfassungsgemeinde Iiegen' In Frage kommen

Zweitwohnungen, möblierte Zimmer, Baubaracken' Unterkünfte in
ArbeiterwohnheimenrBauzügederBundesbahn'studentenwohnheime'
Wochenendhäuser und u.U. auch Heilanstalten'

Einepolizeilichebzw.behördlicheMeldungderPersonenamort
derweiterenWohnungenoderUnterkünfteistfürihreZuordnung
zur WohnbevöIkerung mit weiterer Wohnung oder Unterkunft in
der Regel nicht erforderlich'

DieKasernenunterkunftvonBerufs-undZeitsoldatenbegründet
einen weiteren wohnsitz, nicht jedoch die entsprechende Unter-
kunft von Soldaten im Grundwehrdienst und auf Wehrübung' da

sieamstandortnichtmeldepflichtigsind.Hotelzimmer,die
kurzfristig auf der Durchreise bewohnt werden' Standquartiere
von Handelsvertretern, Reisenden, Fernfahrern, Monteuren usw'
gelten ebenfalts nicht als weitere Wohnung oder Unterkunft'

AuchKrankenhäuser,sanatorienus\^/.sindkeineweitereUnter-
kunft,tdennderPatientdortnurvorübergehenduntergebracht
ist.
Begriffsbeziehungen:VielederimBundes-
gebiet ansässigen Ausländer, die hier zur WohnbevöIkerung zählen,
habenihrenimAuslandgelegenenWohnsitz(Familienwohnsitz)
beibehaltenundzählendaherzurWohnbevöIkerungmitweiterer
wohnungoderUnterkunft.DaaberihrzweiterWohnsitzimAus-
Iand liegt, können sie dort nicht zu den Petsonen' die nicht
zur wohnbevöTkerung gehöten (volks- und Berufszählung 1970)

rechnen.DahererrtarensichzahlenmäßigeUnterschiedezwischen
beiden Begriffen.

Andererseits ist zu beachten, daß unter der WohnbevöIkerung mit
weitererWohnungoderUnterkunftPersonenerfaßtwerden,unter
dem anderen Begriff jedoch Fälle (Wohnfälle) zu verstehen sind'

DieWohnbevöIkerungmitweitererwohnungoderUnterkunftund
diel{ohnbevöTkerungohneweiterewohnungodert]nterkunftergibt
die [/ohnbevöTkerung (beide Volks- und Berufszählung 1970) ins-
gesamt.

I



Statistische Datenbank

- Deflnltionskatalog -
DFI - Nr

cgX Jr(n):
3, 2531

WOHNBEVöLKERI'NG NOCTi IN WEITERER SCHULAUSBILDT'NG

Begrl ff:

Statlstik/
cüItigkeitsze itraum Begrif fsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/negriffsbeziehungen

Stand: 15.03.79

lks- und Berufs-
ählung 1970

Blatt.ttr.:1

B e d r i f f s i n h a I t : Personen det WohnbevöL-

kerung, die eine allgemeinbildende, berufsbildende oder

HochschuTe besuchen und bereits ei-nen schulabschluß haben.

zu cien allgemeinbildenden Schulen rechnen die VoJks-
schü7en, die Real,schuJ,en und die Gymnasjen' AIs berufsbil-
dende Schulen gelten Betufsfach-/Fachschufen und fn-
genieurschu-I en .

Zut VtohnbevöIkerung noch in vreitererschulausbildung
zählen z.B. Schüler von Ingenieurschulen, die Abitur haben,
studenten, die berelts in einem anderen studienfach einen
Abschluß haben, schüler von Aufbauschulen, die Volksschul-
abschluß haben, SchüIer der Oberstufe am Gymnasium mit
Mittlerer Reife. Auch schüler an Abendschulen, die neben
dem schutbesuch erwerbstätig sind, zählen - sofern sie be-
r.it" elnen Abschluß haben - ,or Wohnbevölkerung noch in
weiterer Schulausbildung.

Erwerbstätige, die zugleich SchüIer sind bzw' Schüler'
diä zugleich erwerbstätig sind, werden bei beiden Per-
sonengruppen nachgewiesen-

Nicht berücksichtigt sind Personen, die eine Berufsschule
besuchen.

B F S r i f f s b e z Le hu n I e n : ImUnterschied zur
WohnbevöIkerung noch in weiterer Schulausbildung, zu der nur
personen rechnen, die bereits einen schulabschluß haben,
umfassen die schü-ler und studietenden (volks- und Berufs-
zählung 1970) alle Personen der V{ohnbevöIkerung, die eine
all§emeinbildende, berufsbildende oder Hochschule besuchen,
unabhängig davon, ob sie bereits einen schulabschluß haben
oder nicht.

,



ß

Stand: 15.03.79

Volks- und Berufs-
zäh1ung 1970

B lattdr.: I

Begriffsinhalt:PersonenderWohnbevö7kerung,
die in der Erfassungsgemeinde ihre alleinige vrlohnung haben.

Die wohnbevölkerung ohne weitere wohnung oder unterkunft
istderjenigeTeilderl'Iohnbevölkerung,derüberkeinen
weiteren Wohnraum verfügt -

BegriffsbezLehungen:DieWohnbevö}kerung
ohne weitere wohnung oder unterkunft und die wohnbevöLkerung
mit weiterer wohnung oder Ilntetkunft ergibt d]-e wohnbevöTkerung
(beide Volks- und Berufszählung 1970) insgesamt'

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
t)FI( - t{r

GBK - NrGll
6293

WOHNBEVÖLKERTJNG OHNE WEITERE WOHNI'NG ODER IjNTERKI''NPT

Begrl ff:

statistik/
GüItigkeitszeitraum Begri f f s inhalt/Änderungen im Ze itablauf ,/Begr i f f sbez iehungen

" f-'



Statlstische Dätenbank

- Deflnitiönskätalog -

Dtl( - Nr:

GBK - llr(n)
527

Besl^l ff :

WOHNFIJiCHE

Be§r i f f s tnhalt/Änderun{en im Ze itablau f /Begr i tlf sbez iehungenStattstik/
GüItigkeltszäitraum

Stand: 05.o2.19

1. Statistik der
Baugenehmigungen

o1.o1. 57

Statistlk der
Baufertig-
stellungen
o1.o1.55

2

elatt-llr.: 1

B e g r i f f d i n h a 1 t : Anrechenbare Flhdhen von

Räurnön Ln Wohnungen und von Einzelzitndern außerhälb von

Wohnungen.

pie Fläche wird für Jeden Rar.rm aus dell lichten Maßen zwischen
den Wänden berdchnet.

AIs anrechenbar gelten zlB- auch die Flächen voh Erkern'
Einbaumöbeln und Raumteilen unter Treppen mit elner lichten
Höhe Von mlndestens 2 m, sowie die Flächen von t^,frndbeklei-
dungen, Kaminen üsw.1 niÖht aber die F1ächen voh'Treppen'
Pfeilern u.ä.

Die für aIIe Wohn- und SÖhlafräume, Küchen und hebenräume
(Badezimmer, Toiletten, Dielen usw. ) berechneteh Flächen
gehert in vollem Umfang in die Wohnfläche ein, wbnn die
Räume eine lichte Höhe vön mindestens 2 m haben'

Die Flächen von Räumen mlt einer geringeren Höhb und von
Wirrtergärten, Loggien und Balkonen werden bei dtsf Ermitt-
1un9 dÄr wohnflä;;e nur Leilweise oder gar nicht in Ansatz
gebrachtJ 1)

Außer Räumen hinter Wohnttngsabschlüssen werden h{rch Einzel-
zimmer außerhalb von wonhr:-ägen berücksichtigt' bäzu rechnen
allerdlngs nicht Dachbödän, Kellerräu'üe, Treppehhäuser' unbe-
wohnbare Mansarden und aitch nicht die Räume für Gemeinschafts-
zwecke in Mehrfamilienhätrsern-

Bei Baumaßnahmen an Gebä§deteilen wird entsprechbnd nur die
Wohnfläche der neu ge$ronhenen Täile ausgewieserl'

DIe Wohnfläche umfaßt zu Wohnzwecken Eenutzte flhchen eines
Gebäudes-jenachstaLiltik-zumZeltpunktddt.Baugenehmi-
gung und der Baufertigstellung' Werden Räume ei^hbs Gebäudes

1) äu Einzelheiten der Bf,rechnung ddr WohnflächE1 siehe DIN 283

in der Jeweils grüItigen hassung, hrsg' v' Deutslchen Institut
für Normurlg.

-2-

a.--a.d' -..........r.-.."...._
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Stand: Blatt-llr.:2

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

CFK - llr:

GBl( - lir(n):
527

Begrl ff :

WOHNFIJiCHE

Statistik/
GüItigke itszeitraum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/negriff sbeziehungen

in der Zeit zwischen der Baugenehmigung und der Baufertj-g-
stettr:.ng r:mgewidmet (2.8. Flächen, die ursprünglich für
lrlohnzwecke bestimmt waren, später aber für eine gewerbliche
Nutzung vorgesehen werden), schlägt sich dies - so\^Ieit diese
FäIIe gemeldet werden - auch im Umfang der jeweils erfaßten
V'Iohnf Iäche nieder.

B e g r i f f sb e z Le h u n g e n : Während zur Wohn-
fläche die Flächen von Räumen in Vflohnungen und von Einzel-
zimmern außerhalb von lVohnungen rechnen, zählen zur NutzfLäche
(Statistik der Baugenehmigungen, Statistik der Baufertig-
stellungen) die Flächen in Gebäuden oder Bauteilen, die nicht
zu Wohnzwecken genutzt werden. Die Zusammenfassung der beiden
Flächen ergibt die lrloän- und NutzfLäche (Statistik des gau-
überhanges).

t-



19.o2.'tg

rl 1lt l

Blattdr.: 1
§tand:

stAttstische Patenbank

- Deftnltlodskatalog -

lt 
)

nestlfrslhhalt/hndertrnsen rm zbltdblauf/begttl

trFll - ri',

WOHNGdbÄUbE - ltr(rr)t
,149

ziehuflgen

I

Begr ff:

statlsrik/
cuttigreitszdltraum

FortsChrelbunq
des Wohnüngs-
bestärided
o1 .oi r 50

2. §tarlsllk der
Baugehähml g unqän

br.ot .62

3. sraitgtik der
baufettig-
§tel1uh9en
ot.o1.

,1,
B e s ü 1f f s 1rt tr a 1t, bebäUäer die ar:blcnrien-

t
llch dd€t' itrihdestbds zur nälrte hohttzwäcx"n dt"hän.

1

zrr dbrr tlohhsLbauden recnilen atreh lhrtotJllt,scn.ftflcH.
wohn§ebäude, tlotnhdrrne ohhö cbttltstnscirafLsverphE{ui{s una
wochbhghd- uhd Fertenh§usbt mlt 50 unö lhetir m2 flU"t..
wotrn§dbäude, r 416 von dtrsiandischbn !ltel*rarl"[,] s".-
schaftgtl bder MISEionen j.h AnsFruch UQt{p*rl.n wer$ert,
si.nd hldht elfäiJr. Hinge{en slttd Wotrh§dbäUdö, ä1'd, vort
atlsrändlschen ütrbltkräften1 botsctiaftEh oddr kbi{urlraten
ptlvätf,echtllch senlletet werdAH, ldr hc5hngeuäudäbdstana
efithart,dn. I 

I
pte baills dat ino.tscntcidunE blläen juwail= ale brdeu-
ntsbö der ceuäude-'tmd wilhnrlhg§zahluti{dn. ole hortschrei-
btrhs ef,foigt ahhahd aer HrEebntsbe ddL bautätlgkdit=-
statlstlt uha der EÖstandsveränderrrnddh uei deh Jon aus-
ränalbctten strettkräftän ln Angbrüch Udhortnenen ilon.,-
gebauden. Dle lerzre Gebäudd- Uhd i{ohhühgszähluhg vrurde
1968 dUfchgettthrt,

Ähd0ründen trm zeltäU.rauf,:
DIE Badeh aer Fortschrbibund irt där V8tdahgeilh"It ,.r"n die
cebaüae- ünd wohnüngszährtrrtden 1950, i§5e uhd 1961.

I

B b B I i r I s u e 2 I e h u n E e h r Uootngnt!,iue und
wohnba[ten (sLat.rgtllt del saudehätLnd.UilnUeH, statlit.Ix aer
BaufdrtiEstelluHgen, statlstlk deC deutiberhandütJ lrnter-
scheldeh sich hleht bdzüslich det teunrlle.hdn eb{.ienzuns,
auer nlHslchüildh des Erliebun{oulrrtdn§d!,ole rdtt$inteibung
erfadt dbi, s.eähten Bebraha äri t{ottrtöEuaUae.,, tiraltt.ttatig-
r<eltJ§[a[rs[ited jevieris i:ie dehöhrli§ttlh, rerti{{{sterrten
wohnbalrterl wdtrtend bzw, alt, Endd äldes JEaen Jahrtl.l.

Bäd rI r f s I nd" I r, riletiegh]leviottnrieta,ro.
urrti lrlolrhb äuLdr1 (statisttx, aer BtugeharifirlgUhgerri s iatisrik
aet äadlBrtrgsteriungei't) lllind dyrronyrh. ä{.r tlhzelhrriten
siähä döll. ,

{r Ir

i

\ ,,

li



19.O2.79
Stand:

Blattdr.: L

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DfI - llr:

SBK - llr(n):
2 93t)

WOHNGEBAUDE VON PRIVATEN HAUSHALTEN

Begrl ff:

Begr i f f s inhalt,/Änderüngen im Ze itablauf ,/Begr i f f sbez iehungenstatistik/
GüItiqkeitszeitraum

Statist.ik der
Baugenehrnigungcn

o1.o1.62

B e g r i f f s i n h a I t : Gebäude, die überwiegend

Wohnzwecken dienen und deren Bauherren private Haus-

halte sind.

Erfaßt werden Baugenehmigungen von neu zu errichtenden
Wohngebäuden von Privaten Haushalten'



Stand: 19.o2 
"19

1. statistlk der
Iiaug cnehrnigungcn

ol .o1 .62

2r Statistik der
Baufertig-
stellungen
o1 .o1.62

B e g r i f, f s i n h a I t : Gesamtheit allel Aebäude,

gleichgüIti§ welcher Nutzung sie unterllegen.

Erfaßt werdbn die Baugenehmigungen bzw. Baufertig-
stellung vdn neu zu errichtenderi Wohn- und NichttrÖhn-
gebäuden.

:1

Statlstische Datrenbank

- Deflnltlonskaüalog -

I)Fl( - tlr:

Bl( - llr(n)
2 93't

Bsgrl ff :

WOHN- UND NICHTWOHNGEBAUDE

Statistik/
GüItigkeitsze itraum Begf if fslhnatt/linaeruhgen im zeltablauf/Begrlf fgbeziehungen



Stand: o5 .02.79 Blatt-llr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

0[K - }lr:

C3l( - tlr(n):
318

Begrl ff:

WOHN- UND NUTZFTJiCIIE

statistik/
Gültigkeitszeitraum

Begr i f f s inhalt,/Änderungen im Ze itablauf ,/Begr i f f sbe z iehungen

Statistik des
Baurlberhanges

o1 .o1 .68

Begriffsinhalt:
und. der NutzfTäche.

Zusammenfassung der WohnfTäche

Zur !{ohnfläche rechnen atle anrechenbaren I'lächen von Räumen

Ln wohnungen und von Einzelzimmern außerhalb von wohnungen-

In der Nutzfläche sind aIIe anrechenbaren Flächen in C'ebäuden
oder Bauteilen, die nicht zu wohnzwecken genutzt werden, ent-
halten.

B e gr i f f sb e z le h un ge n : Die Wohn- undNutz-
fläche ist die Zusammenfassung det WohnfTäche und der t'lutzfTäche
(beide statistik der Baugenehmignrngen, statistik der Baufertig-
stellungen) .



Stand: 03 .O4.79

AIIe folgenden
Statistiken

B lattdr. : 1

Begriffsinhalt:Gesamtheitvonei-nzelnenoder
zusammen liegenden Räumen, die nach außen abgeschlossen, zu

wohnzwecken bestimmt sind und die Führung eines eigenen Haus-

halts ermög1ichen, gleichgüItig, ob die Räume in wohngebäuden

oder Nichtwohngebäuden liegen.

Einer der Räume muß stets eine Küche oder ein Raum mit Kochge-
legenheit sein. zu ej-ner wohnung gehören ferner wasserversorgung,
Beheizbarkeit, Ausguß und Abort.

Einfamilienhäuser zählen als eine wohnung. Ebenso zählen Ein- ,
zimmerappartements sowie wochenend- und Ferienhäuser über 50 m,
sofern sie die obengenannten Bedingungen, erfüllen zu den
Wohnungen.

B e g r i f f s i n h a I t : Erfaßt werden Wohnungen, für
die die zuständigen Behörden eine Bauerlaubnis bzw. - bei be-
stimmten Baumaßnahmen des Bundes und der Länder - ihre zustim-
mung erteilt haben

Statistik der
Baugenehmigungen
01 .01 .55

Die zeitliche Erfassung erfolgt bei der Erteilung der Bau-
genehmigung, auch wenn es sich um eine vorläufige, mit Auf-
Iagen versehene oder eine Teilbaugenehmigung handelt-

B e g r i f f s b ez Le hun 9e n : Die Zahlen fürWoh-
nungen in neu errichteten Gebäuden und im Rahmen von Baumaß-
nahmen an bestehenden Gebäuden ergeben zusarllmen die Zahl an
genehmigten Wohnungen (Statistik der Baugenehmigungen)'

2 Statistik der
Baufertig-
stellungen
01.01.55

Begriffsinhalt
zugsfertigen GebäudeD, bei ,

abgeschlossen sind.

: Erfaßt werden Wohnungen in be-
denen die Bauarbeiten weitgehend

Für den Zeitpunkt der Fertigstellung ist die Ingebrauchnahme,
nicht die baupolizeiliche Schlußabnahme entscheidend'

B e g r i f f s b e z Le h un g e n : Die Zahlen fürWoh-
nungen in neu errichteten Gebäuden und im Rahmen von Barmaßnah-
men an bestehenden Gebäuden ergebelr zusallmen die zahl an fettig-
gesteTTten wohnungen (statistik der Baufertigstellungen) .

Statistische Datenbank

- Definitj-onskatalog -
OFl( - Nr

csK - tlr(n):
45O, 528

Begrl ff:

WOHNT'NGEN

Statistik,/
Gü I tigke itsze i traum Be gr i f f s inhalt/Änderungen in ze itablauf /Begr i f f sbez iehungen

2



3

Stand: 03.04.79

Statistik des
Bauüberhanges
01.01.55

Fortschreibung
des Wohnungs-
bestandes
01 .01 .50

Volkswirtschaft-
Iiche Gesamt-
rechnungen
01 .01 .50

Blattdr.: 2

B e g r i f f s i n h a I t : Erfaßt werden Wohnungen in Ge-
bäuden, die genehmigt, aber noch nicht fertiggestellt sind.

zur Feststellung der Baugenehmigung und Baufertigstellung
siehe unter 1. und unter 2.

Begriffsinhalt:ErfaßtwirdderBestandaller
Wohnungen im Bundesgebiet einschließlich der von ausländischen
streitkräften, Botschaften und Kohsulaten privatrechtlich ge-
mieteten wohnungen, jedoch ohne die von ihnen offiziell in An-
spruch genommenen Wohnungen.

Der Bestand an wohnungen wird in den Zeiträumen zwischen zwei
Gebäude- und wohnungszählungen mit Hilfe der Ergebnisse der
Bautätigkeitsstatistik und den Bestandsveränderungen bei den
von ausländischen streitkräften in Anspruch genommenen wohnun-
gen fortgeschrleben. Die letzte Gebäude- und wohnungszählung
wurde 1968 durchgeführt.

Anderungen im Zet tablauf: DieBasen
der Fortschreibung in der vergangenheit waren die Gebäude- und
Wohnungszählungen 1950, 1956 und 1961'

Begriffsinhalt:Nachgewiesenwerdenalleneu
errichteten wohnungen (einschl. der Eigenleistungen durch die
Eigentrimer und ihre Angehörigen u.dgl.) sowie werterhöhende
IJmbauten und ReParaturen.

Die Wohnungen sind TeiI der Bauten und damit TeiI der
AnTageinvestj ti onen.

4

5

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

!

oFl( - t'lr:

GBK - ttr(n):
45O, 528

Begrl ff:

WOHNUNGEN

Statistik/
Gü1 tigke itsze itraum Be gr i f f s inhalt/Änderungen im Ze itablauf ,/Be gri f f sbez iehungen



stand: 19 ,O?-.'t9 1
B I att-ll r.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

0Fl( - ltr:

681( - ttr(n):
427, 2 271

Begrl ff:

WOHNUNGSBAU
a

Statistik/
GüItiqkeitsze itraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriff sbeziehungen

Monatlicher
Baubericht

Begriffsinhalt:ErrichtungvonHochbauten,
die überwiegend Wohnzwecken dienen'

01.o1.50 -
3t .12.77 Eine überwiegende Nutzung zu Wohnzwecken wird ange-

nommen, wenn die Gesamtnutzfläche zu mindestens 50 t
wohnzwecken dient. In diesem Fall rechnet das gesamte
Gebäude zum Wohnungsbau, auch wenn einzelne Teile des
Gebäudes für andere Zwecke vorgesehen sind' Vlerden
dagegen in einem Wohnkomplex nachträglich Wohnungen
in Geschäftsräume umgebaut, sa zählt der Umbau nicht
zum Wohnungsbau, sondern zum gewetblichen und jndustrief-
len Bau. Umgekehrt rechnet der Umbau von gewerblich ge-
nutzten Räumen zu Wohnräumen zum Wohnungsbau'

Zum Wohnungsbau rechnen auch Wohnbauten, die im Auftrag
von Gebietskörperschaften, sozialversicherung, organi-
sationen ohne Erwerbscharakter, von Bundesbahn, Bundes-
post sowie von Bundeswehr und'von j-m Bundesgebiet sta-
iionierten ausländischen Streitkräften errichtet werden.



Stand: 26.o3.79

tatistik der
ausparkassen

o1.o1.54

Blatt4r.: 1

Begri f fsi nhal t: StaatlicheWohnungsbauförde-
rungsmittel, die Bausparern nach dem wohnungsbau-Präriien-

1\gesetz-' gewährt werden.

AIs Bausparer gJ_It, wer mit einer Bausparkasse einen vertrag
schließt, durch den er nach Leistung von Bauspareinlagen einen
Rechtsanspruch auf Gewährung eines Bauspardarlehens erwirbt.

wohnungsbauprämien werden nur gewährt, wenn der Bausparer be-
stimmte Einkommensgrenzen nicht überschreitet. Die Grundprämie
beträgL z.z. 18 t des begünstigten Sparvolumens, wobei der
umfang des jährlich begünstigten sparvolumens begrenzt ist.

Ausgewiesen werden die wohnungsbauprämien, die im Berichts-
zeitraum bei den Bausparkassen eingehen.

Anderungen im Zei tablauf: Biszum
3L.12.L974 betrug die Grundprämie 25 z, bis zum 31.12.1975 23 \.

Bis einschl. 1974 werden die Gutschriften, nicht die Eingänge
an !{ohnungsprämien erfaßt. Eingänge und Gutschriften fallen
in der Regel zeitlich auseinander.

1) Zu Einzelheiten siehe Wohnungsbau-Prämiengesetz
Fassungr v, 20.L2.L977 (BGBI . I S- 3171).

in der

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFK - Nr:

GBX - tlr(n):
t265

Begrl ff:

WOHNUNGSBAUPRÄMIEN

Statistik/
cü ltigkeitszei traum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf /eegriff sbeziehungen



25.O4.79
S tand:

B I att.ilr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
DFI( - ttr:

GBl( . n):
It26

Begrl ff:

WOHNUNGS- I,JND GARAGENNI.ITZUNG

Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf'/Begrif f sbeziehungenStatistik/
Gü Itigkeitszeitraum

Statistik der Ver-
braucherpreise
ot.ol.62

Begriffsinhalt:AusqabenprivaterHaushalte
für Mietwohnungen und Garagen.

Erfaßt werden folgende Arten von Wohnungen:

a) leer vermietete abgeschlossene 2-Zimmer Altbauwohnung
(vor dem 1.4.1924 erbaut) mit Küche, ohne Bad, Ofen-
heizung, in mittlerer Entfernung zum Stadtzentrun,

b) dieselbe, jedoch mit Bad, aus der zeit zwischen dem
1.4.1924 und dem 20.6.1948,

c) im Rahmen des öffentlich geförderten wohnungsbauprogranuns
(nach dem 20.6.1948) erstellte, Ieer vermietete, abgeschlos-
sene Neubauwohnung m]-t 2 zimmern, Küche, Bad, ofenheizung,
in mittlerer Entfernung zum Stadtzentrum'

d) dieselbe, jedoch mit Zentralheizung,
e) freifinanzierte, leer vermietete, abgeschlossene Neubau-

wohnungmit3Zimmern,Küche,BadrZentralheiz[n$tBalkon
in einem Mehrfamilienhaus in guter Wohnlage'

AIs Wohnungsmiete gilt die tatsächliche Miete einschl' der
Gemeindezuschläge (Umlegung von Grundsteuer u' dgl') und
der Nebenkosten (Kanalisation, Straßenreinigung, Müllabfuhr'
Kaminreinigung, Treppenbeleuchtung, Wasserverbrauch u' dgl' )

Erfaßt werden ferner folgende Arten von Garagen:

a) zu den unter e) aufgeführten wohnungen gehörige Garagen,
die vom Wohnungsmieter genutzt werden,

b) durch caragenbetriebe gewerblich vermietete Garagen
für PKW mittlerer Größe.



Stand: 19-o2.:19 Blattdr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
toF( - ttr:

GBI - Hr(nl:
.151

Begrl ff :

ZAHL DER WOHNR:iUME

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begr i f f s inhalt,/änderungen im ze itablauf ,/Begr i f f sbez iehungen

Alle folgenden
Statistiken

B e g r i f f s i n h a I t : Zahl derRäume, die für
wohnzwecke bestimmt sind und mindesten = 6 ^2 wohn-

fläche haben einschließlich aller Küchen-

Küchen werden unabhängig von ihrer Fläche einbezogen.
2

Räume, ,die kleiner sind als 6 m- sowie Nebenräume (2.8.
F1ure, Bäder, Treppen, Speisekammern) werden nicht als
Wohnräume erfaßt.

Statistik der
Baufertig-
stellungen
o1 .o1 .55

B e g r i f f s i n h a I t : Zusätzliche Wohnräume
außerhalb der abgeschlossenen wohnung (2.B. Mansarden)
werden nich a1s Räume der VJohnung gerechnet'

2. Fortschreibung
des Woh'rtungs-
bestandes

B e q r i f f s i n h a I t : Separate Räume außerhalb
der Wohnung werden in der ZahI der Wohnräuine berück-
sichtigt.

o1 .o1 .50



Stand: 03'C'l .79

Stat-istik der Berufe
des Gesundheit.s-
wesetls
01 . 01 .53

S t.ati.sLische Dut-enbatrk

- Deflnitlonskatalog -

Blatt-ilr": 1

Begriffsinhalt
siEz einer APProbation od.er I

bzw. Bestallung nicht ruht,
vorübergehendcn Ausübung des

Änderungen
1966 zählten auch die
Zahnärzten.

: Berufstätige ZahnärzLc im Be-

Bestallung, sofern die Approbation
sowie Zahnärzte mit Erlaubnis z'ur

zahnär ztLichen But,rf = . 
I )

im ZeL tablauf: Biseinschl'
staatlich anerkannten Dent-isLen zu den

Uienzu rechnen auch clie Fachzahnärztc für Kj-eferort-tropäclie'
Nicht einbezogen sj.nd die Zahnpraktiker ulld DenEisten. Die An-
gaben ükrer Zahn ärzLe in der Bundeswehr (sanitäLsoffiziere) sind
unvollständig.

DFK - Nr:

6BK - Ir(n):
401

Bcarl ff:

ZAHNÄRZTE

Begri f f s inhatt/;lnderungcn Im Ze j. tablauf /Beg r.i- f f sbeziehutrgenStatisti k/
GüIt j.gkeitszeiLraum

I) Zu ljinz.ellrt:j.tcn sj.che Gcs;ct.,. tibcr c1i.e Atr:;iil:trrl9 clr:r Z.rlltrtrttil-
kurrdc: vonr 31.3.1952 (llCBI. I S . ,:?.1) uncl Än<lcrurrqs;gtl:-;r.rtz.e.



Stand: o5.02.79 Blatt-llr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
,[)Fl( - Nr:

GBl( - Nr(n):
1108

ZEfTAUF'WAND FÜR DEN HINWEG ZUR ARBEITSSTATTE BZW. SCHULE

Begrl ff:

statistik,/
Gültigke itszeitraum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Volks- und Berufs-
zählung 1970

Be gr i f fs inha I t: Zeitspanne, dienormalerweise
von Personen benötigt wird, um von der Wohnung zwr Arbeits-
stätte bzw. Schute,/Hochschule zu gelangen.

Nachgewiesen werden Personen (Auspendler), die einen be-
stimmten Zeitaufwand (in Minuten) für den Hinweg zur Arbeits-
stätte bzw. Schule benötigen.

Bei den Auspendlern handelt es sich rxn Personen, deren Arbeits-
bzw. Ausbildungsstätte außerhalb ihrer Wohngemeinde liegt
("Pendler über die Gemeindegrenze") .



Stand: 28.O2.79 Blattdr.:. 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

ffl( - llr:

GBI( - [r(n):
tt52

Begrl ff:

ZIGARETTEN

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriff sbeziehungen

Verbrauchsteuer-
statistiken
01 .01 .50

B e g r i f f s i n h a 1 t : Tabakerzeugnisse, die aus

einem umhüllten Feinschnittstrang bestehen.

Dazu zählen auch Tabakerzeugnisse, deren Strang aus anderem
Tabak a1s Feinschnitt besteht, sofern ihre UmhüI1ung aus
anderen Stoffen als Rohtabak besteht oder sofern ihr Stück-
gewicht unter 2,3 g liegt und ihre UmhüItung aus Tabakfolie
besteht. 1 )

1 ) Zu weiteren Einzelheiten siehe Tabaksteuergesetz
(§ 2, ebs. 1 und 5) v. 1.9.1972 (BGBI. I s. 1533).



Stand:28.02.79 Blattdr.:1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

OFK - ltr:

GBl( - tlr(n):
1152

Besrl ff:

ZIGARREN

statistik/
GüItigke itsze itraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriff sbeziehungen

Verbrauchsteuer-
statistiken
01.01.50

B e g r i f f s i n h a 1 t : Tabakerzeugnisse aus anderem

Tabak als Feinschnitt, umhültt mit einem Umblatt und einem

aus Tabak bestehenden Deckbtatt, oder nur mit einem solchen

Deckblatt oder mit einem Deckblatt aus Tabakfolie' 1)

1) Zu weiteren Einzelheiten siehe Tabaksteuergesetz
(§ 2, abs. 2 und 6) v. 1.9.1972 (BGBI. I s. 1533).



Stand: 26.o3 .79

Statistik der
Bausparkassen
o1 .o1 .54

Blatt-llr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Zahlungen, die der Tilgung
oder der Verzinsung von Bauspardarlehen dienen.

Bauspardarlehen sind Darlehen der Bausparkassen aufgrund von
Verträgen, bei denen sich der Bausparer zur Leistung von Ein-
lagen, die Bausparkasse zur Gewährung von Darlehen für den
vtohnungsbau verpf lichten.

Ausgewiesen werden Zins- und Tilgungsleistungen, die im Berichts-
zeitraum an die Bausparkassen fließen.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
0Fl( - llr:

GBK .
1266

Begrl ff :

ZINS_ I,JND TILGTJNGSI,EISTI,'N@N

St.atistik/
Gii It igkeitszeitraum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/negrif fsbeziehungen

n



Stand:26.03.79

Statistik
über den
Steuerhaushalt
0t.o1.62

Blatt-tlr.:1

B e g r i f f s i n h a I t : ZöIIe sind Steuern' die als

Einfuhrzölle auf die Einfuhr von waren in das Zollgebiet oder

alsAusfuhrzöIleaufdieAusfuhrVonwarenausdemZollgebiet
erhoben werden.

DiegeltendenZolltarj.feenthaltenseitderAufhebungdesGe-
setzes über die Ausfuhrzolliste v' 19'5'1959 (BGBI' II' S' 357)

ausschließtich Einf uhrzölIe'

Die Zollschuldrgntsteht und wird fällig mit der Abfertigung zum

frej-en verkehr '. Auf Antrag wird die zahlung des zolls bei
Sicherheitsleistung bis zum 15' des auf die Entstehung der
Zollschuld fotgendln Monats aufgeschoben' Das Zollaufkommen
folgt der Einfuhr somit um durchschnittlich einen Monat'

Anderungen im Zel- tablauf: Aufgrund
desEWG-VertragserfolgteeinstufenweiserAbbauderBinnenzöIle
zwischen den l'litgliedstaaten zwischen 1959 und dem 1 '7 '1968
(Waren der gewerblichen Wirtschaft) und dem l't'1970 (Agrar-
waren). Die Binnenzölle für MineralöI entfielen zum 1 'l'1964'

Im zuge des Aufbaus eines gemeinsamen Außenzolltarifs wurden

dieAußenzöIleaufgrunddersog.Kennedy-RundeinvierEtappen
zwischen dem 1 -7-1968 und dem l'l'1972 gesenkt' Wegen des Bej--

tritts von Dänemark, Irland und Großbritannien zur EG am

|.l.lgl3wurdedieZollunionzwischenaltenundneuenMitglie-
dern durch schrittweise Senkung der Zollsätze bis zum 1 '7 '1977
(einige landwirtschaftliche Produkte 1 ' 1 ' 1978) verwirklicht' mit
denRest-EElfA-Staaten:BegründungvonFreihandelszonenmitZoLL_
abbau für die meisten waren des gewerblichen Sektors zwischen
dem 1.4.Lg73 und dem l'7'1977 (einige v{aren 1'1'1983)' Ab 1971

wurdenumfangreicheZollpräferenzen/zo]lfxe|neitenfürbestimmte
Waren gegenrjber einem wachsenden Kreis von Staaten (z'B' Ent-
wicklungsländer) gewährt'

Die ZölIe rechnen zu den Bundessteuern'
an die EG ab 1971 siehe unter EG-Anteil

Der freie Verkehr ist der zollrech
kehr von ltlaren, die sich im Gegens'
gebundenen Waren (zollgut) j'm zolI
im freien fnlandsverkehr befinden'
nen in den Zollbestimmungen festge
den freien Verkehr übergehen | -?Y E

ä"i$ir"t"es i.d.F' v' 18'5'1970 (

Wegen ihrer Abführung
an Zö17en.

tliche Begriff für den Ver-
aLz zLt denen im Zollverkehr
rechtlich ungebundenen, aI
Zollgut kann nur unter de-

Iegten Voraussetzungen in
inzelhe itensiehe§Saes

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
t)FI( - llr:

GBl( - n):
1131

Begrl ff:

aöLLE

Be gri f f s inhalt,/Änderungen im ze itablauf /eegr i f f sbe z i-ehungenStatistik/
cüI tigke itszeitraum

1)

BGB1. r, S. 529).



Stand:26.03.79 Blatt.llr.: 2

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFI( - llr:

L131
GBl( - tlr(n

Begri ff:

.ZöLT,E

'Statistik/
GüItigke itsze itraum Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Bis zum 31.3.1967 wurde die Zahlung des ZoIIs auf Antrag bis
zum 15. des dritten auf die Entstehung der steuerschuld fol-
genden Monats aufgeschoben; ab 1.4.1967 erfolgte eine verkürzungl
des Aufschubs um einen Monat (mit Übergangsregelung) und ab
1.10.1969 eine nochmalige Verkürzung um einen Monat in zwei Ab-
schnitten.



Stand: 24.o4 .79 Blatt.Nr.: I

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
t)FK - Nr:

GBK.N
383

Begrl ff:

ZUCHTSAUEN

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begr i f f s inhalt,/Änderungen im Ze itablauf /Be gr i f f sbez iehungen

AIIe folgenden
Statistiken

B e g r i f f s i n h a I t : Zur ZuchL bestimmte Schweine
mit 50 kg oder mehr Lebendgewicht einschließIich der zur
Zucht bestimmten Jungsauen mit 50 kg oder mehr Lebendgewicht.

B e g r i f f s i n h a I t : Nachgewiesen wj-rd die Zahl
der Zuchtsauen (gehaltene Tiere), die sich am Tag der Erhebung
im unmittelbaren Besitz von Hal.tern von Tieren befinden, un-
abhängig von den EigentumsverhäItnissen.

Anderungen im Zet tablauf: Vor
1973 galten als Zuchtsauen Schweine, die zur Zucht bestimmt
und t/2 Jahr und älter waren.

1 Allgemeine
Viehzählung
o1.o1 .50

La.nduri rts chaf ts-
zählung 1971

Be g ri ff s b e ziehungien : Siehe unter2.

2 B e g r i f f s i n h a I t : Nachgewl.esen wird di'e ZahI
der Zuchtsauen, die sich am Tag der Erhebung im unmittel-
baren Besitz (in den StäIlen und auf den Flächen) von
Tandwirtschaftlichen Betrie.ben befinden, einschl. der von
den Betrieben in Pension aufgenonunenen Tiere.

B e g r i f f s b e z ie h un g e n : Unterschiede in
der Zahl der Zuchtsauen in der Allgemeinen Viehzählung und
in der Landurirtschaftszählung ergeben sich vor aIlem aus den
unterschiedlichen Erhebungszeitpunkten und unterschiedlichen
ErheL,ungseinheiten. In der Allgemeinen Viehzählung werden
Zuchtsauen bei Haltern von Tieren, in der Landwirtschaftszählung
dagegen bei landwirtschaftlichen Betrieben erfaßt. Die land-
wirtschaftlichen Betriebe mit Zuchtsauen gelten zugleich als
Halter von Tieren; zu den Haltern von Tj.eren zäh1en darüber
hinaus aber auch Forstbe:triebe mit Zuchtsauen, landwirtschaft-
liche Kleinbetriebe mit Zuchtsauen sowie sonstige Personen,
in deren unmittelbarem Besitz sich Zuchtsauen befinden (2.8.
Viehhändler, Schlachter) .

I



Stand:2a.02.79 Blatt.llr.: 1

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
()FN - tlr

GBK - tlr(n):
tt52

Begrl ff:

ZUCKER

statistik/
cüItigke itszeitrar:m Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriff sbeziehungen

Verbrauchsteuer-
statistiken
01.01.50

B e g r i f f s i n h a 1 t : Rübenzucker und Zucker von

der chemischen Zusammensetzung dieses zuckers in roher oder

raffinierter Form, der direkt oder indirekt zur menschlichen
1\

Ernährung bestimmt ist. ^'

Dazu rechnet zucker, der zur Herstellung von Lebensmitteln
(Backwaren, Süßwaren, Pralinen, lrlein u.ä.) verwendet wird'

stärkezucker sowie zuckerlösungen (rlüssigzucker), Rübensäfte,
Füllmassen und Zuckerabläufe sind zwar steuerpflichtig, wer-
den aber nicht nachgewiesen.

Zucker, der zu anderen gewerblichen oder gemeinnützigen
Zwecken als zum Herstellen von Lebensmitteln verwendet oder
als Futterzucker abgegeben wird, ist in den verbrauchsanga-
ben ebenfalls nicht enthalten.

1) Zu Einzelheiten siehe Zuckersteuergesetz (§ 1)
v. 19.8.i959 (BGBI. I s. 645) sowie die zuckersteuer-
d ur ch f ührun g sbe s t immun g .



Stand: 12.o3 .79

Statistik der
KapitalgeseIl-
schaften
o1.o1.53

Blatt-Nr.: 1

Begriffsinhalt:zuganganGrundkapitalbeiden
AktiengeseT Tschaf ten, KommanditgeseTTschaften auf Aktien
zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember jedes Jahres.

Das Grundkapital (Aktienkapital) einer Aktiengesellschaft oder
Kommanditgesellschaft auf Aktien ist die swnme aus den Nennbe-
trägen der Aktien. Die ausstehenden Einlagen auf das Grundkapi-
tal und die durch die Gesellschaft erworbenen eigenen Aktien
sind vom Grundkapital nicht abgesetzt. Die statistik der Kapi-
talgesellschaften erfaßt das Grundkapital der Aktiengesellschaf-
ten und Kommanditgesellschaften auf Aktien, deren Grundkapital
auf einen Nennbetrag in Deutscher Mark lautet. von den Komman-
ditgeseltschaften auf Aktien erfaßt die statistik der Kapitalge-
sellschaften nur das Grundkapital, nj-cht aber dj-e Kapitalanteile
der persönlich' haftenden Gesellschafter.

Der Zugang an Grundkapital innerhalb eines Jahres ist u.a. auf
Gründungen, auf Verschmelzungen, auf umwandlungen aus anderen
Rechtsformen, auf Kapitalerhöhungen oder auf Fortsetzungen von
aufgelösten Gesellschaften zurückzuführen. Eine Gesellschaft
wird u.a. aufgelöst durch Beschluß der Hauptversammlung (Eröff-
nung der Abwicklung) oder durch Eröffnung des Konkursverfahrens.
Die Fortsetzung einer aufgelösten Gesellschaft ist in bestirilnten
Fällen möglich, solange noch nicht mit der Verteilung des Ver-
mögens unter die Aktionäre begonnen worden ist'

B e g r i f f s b e z te h u n g e n : Dem zugang an Grund-
kapiiat zwischen 1.1. und 3L.12. bei den Aktiengesellschaften und
«ommanditgesellschaften auf Aktien entspricht bei den Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung det zugang an stammkapitaT
zwischen 1.1. und. 31.12. (Statistik der Kapitalgesellschaften) '

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
OFK - Nr:

GBK - tlr(n):
462

ZUGAI{G AN GRUNDKAPITAL ZWISCHEN 1.1. UND 3I.I2

Begrl ff:

Statistik/
Gü Itigke itsze itraum Begrif f sinhatt/Änderungen im Zeitablauf/Segrif f sbeziehungen



Stand: t2.o3.79

Statistik der
KapitaIgeseII-
schaften
o1 .01 .53

Blatt-llr.: 1

Begriffsinhalt:zuganganStammkapitalbeiden
GeseffschaftennitbeschränktetHaftungzwischendeml.Januar
und dem 31. Dezember jedes Jahres'

Das staunkapital einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist
die Summe aus den Stammeinlagen (Geschäftsanteilen) der Gesell-
schafter.DieausstehendenEinlagenaufdasStammkapitalunddie
durch die Gesellschaft erworbenen eigenen Geschäftsanteile sind
vom starünkapital nicht abgesetzt. Die statistik der Kapitalge-
sellschaften erfaßt das stammkapital der Gesellschaften mit be-
schränkterHaftung,derenStarunkapitalaufeinenNennbetragin
Deutscher Mark lautet.

Der Zugang an stammkapital innerhalb eines Jahres ist u.a. auf
Gründungen, auf Verschmelzungen, auf Umwandlungen aus anderen
Rechtsformen, auf Kapitalerhöhungen oder auf Fortsetzun9ren von
aufgelösten Gesellschaften zurückzuführen. Eine Gesellschaft
wirä u.a. aufgelöst durch Beschluß der Gesellschafter (Eröffnung
der Abwicklung) oder durch Eröffnung des Konkursverfahrens' Die
Fortsetzung einer aufgelösten Gesellschaft ist in bestimmten FäI
len möglich, solange noch nicht mit der verteilung des Vermögens
unter die Gesellschafter begonnen worden ist'

Begrif f sbez:- ehungen: DemzuganganStariln-'
kapiial zwischen 1.1. und 31.L2. bei den Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung entspricht bei den Aktiengesellschaften und
Konrranditgesellschaften auf Aktien det zugang an GrundkapitaT
zwischen 1.1. und i1.12- (Statistik der Kapitalgesellschaften) '

Stati stische. Datenbank

- Definitionskatalog -
gtl( - tlr:

GBl( -
466

ZUGANG A}T STA}4MKAPITAT ZWISCHEN 1.1. UND 3I.L2

Begrl ff:

Statistik/
Gü I tigkeitszei traum Be gr i f f s inhalt/änderungen im Zeitablauf /Be gri f f sbez iehungen



Stand: 31.05.78

Statistik des
Kraftfatrrzeug- und
Kraftfahrzeugan-
hängerbestandes
o1 .o1 .52

Blatt-Nr.: 
" 

1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Kraftfahrzeuge, die nach

ihrer Bauart überwiegend zum Ziehen von Anhängerfahrzeugen
und,/oder Geräten geeignet und bestirrnt sind und deren durch

die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit mehr als 6 km/h

beträgt.

Nicht dazu zäh1en einachsige zugmaschinen, die nur für
Iand- oder forstwirtschaftliche Zwecke verwendet werden,
sowie einachsige Zugrmaschinen, die von Fußgängern an
Holmen geführt werden.

Bei den Neuzulassungen (Neuzulassungen fabrikneuer Kraft-
fahrzeuge und -anhänger) werden fabrikneue zugmaschinen
erfaßt, denen im Berichtszeitraum ein amtlich'es K.ennzeiche'n
zu.gete j-It wurde.

Der Fahrzeugbestand umfaßt die zugelasser,en oder nur
vorübergehend, d.h. bis zu einem Jahr, abgemeldeten
Zugmaschinen an einem bestimmten Stichtag.

Bei den Besitzumschreibungen (Besitzumschreibungen 9!e-'
brauchtet Kraftfahrzeuge und -anhän9er) werden gebrauchte
zulassr:ngspflichtige Zugmaschinen erfaßt, die im Berichts-
zeitraum auf einen anderen Fahrzeughalter ü:bergegangen sind,
sofern der Standort des Fahrzeugs vor und nach dem llalter-
wechsel im Bundesgebiet liegt.

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

Dtl( - Nr

GBK - Nr(n):
906

ZULT.SSUNGS PFLICHTIGE ZUGMASCHINEN

Begrl ff:

Statistik/
Gültigke itsze itraum Begrif fsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begrif f sbeziehungen



Stand: 11.O4.79

Statistik der
Boden- und
Kommunalkredit-
institute

07 . ot.62

Blatt4r.:1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Von den Boden- und Kommunalkre-

ditinstituten aufgenommene mittel- und langfristige Darlehen

sowie durchlaufende Kredite.

Zu den aufgenommenen mittel- und langfristigen Darlehen rechnen
aufgTenommene Darlehen gegen Namensschuldverschreibungen, also
Dar,lehen für deren sicherung den Darlehensgebern auf deren Namen

laufende schutdverschreibungen ausgehändigt werden, sowie auf-
gtenommene Darlehen gegen sonstige sicherheiten und ohne sicher-
heiten. Zu den aufgTenommenen Darlehen rechnen auch Schuldschein-
darlehen..

Durchlaufende Kredlte sind Ausleihungen von zweckgebundenen Mit-
te1n, die von der öffentlichen Hand oder sonstigen Stellen dem
Kreditinstitut voll zur Verfügung gestellt werden und von diesen
in eigenem Namen, aber für Rechnung des Treugebers gewährt wer-
den. Kredite, die für fremde Rechnung und im fremden Namgen ge-
währt werden (Verwaltungskredite) zählen hingegen nicht zu den
durchlaufenden Krediten.

Zu den Boden- und Kommuna,Ikreditinstituten zähIen a1le unter das
Hlpothekenbankgesetrl'), das PfandbriefgeseLz2) und das Schiffs-
bänkgesetz3) fallenden Insittute sowie die Landwirtschaftliche
Rentenbank, die Deutsctre siedlungs- und Landesrentenbank (bis
1955: Deutsche Landesrentenbank) und die Bayerische Landesboden-
lcreditanstalt (seit 1.7.1972 recht'Iich-unselbständige Anstalt der
Bayerischen Landesbank Girozentrale ) -

1) Zu Einzelheiten siehe Hypothekenbankgesetz(HBG) in derFassung
v.5.2.|963(BGBI.Is.81)undAnderungsgesetzv.ll.3.7974
(BGBI. I S. 671) .

2) Zu Einzelheiten siehe Gesetz über die Pfandbriefe und ver-
wandten schutdverschreibungen öffentlich-rechtlicher Kredit-
anstalten (öPG) in der Fassung v' B'5'1963 (BGBI' I S' 312\
und Anderungsgesetz v. 17.3.1974 (BGBI' I S' 569)'

3) Zu Einzelheiten siehe Gesetz über schiffspfandbriefbanken
(scHBG) in der Fassung v. 8.5.1963 (BGBI. r s.3O2) und Ande-
rungsgesetz v. 11.3.1974 (BGBI. I S' 671) '

Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -
0Fl( - tlr:

t243
GBI( - N n

ZUSATZLICHE FINANZIERI,]NGSMITTEL

Begri ff:

St"atistik,/
tJii J- t-igke itszeitraum Be gr i f f s inhalt,/Änderungen im ze itabl auf /ee gr i f f sbez iehungen
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Stand

1
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Statistische Datenbank

- Definitionskatalog -

DFl( - llr:

545
GBK - Nr(n

Begrl ff:

zvzÜcE

Statistik/
Gültigkeitsze itraum Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitabl auf /Begr iff sbeziehungen

Wanderungs-
statistik
o1 .o1 .57

B e g r i f f s i n h a I t : Behördliche Anmeldungen von

Personen, die eine wohnung oder Unterkunft in einer'Gemeinde

bezogen haben, in der sie bisher noch nicht gemeldet waren.

AIs Zuzüge rechnen auch die FäIIe, in denen sich Personen
lediglich in einer Gemeinde nach einer anderen im Bundes-
gebiet gelegenen Gemeinde abmelden und in der bisherigen
Gemeinde als Fortzüge erfaßL werden.

Einbezogen werden nur Personen, die zut WohnbevöTketung
gehören. Gezählt wird jedet zvztg einer Person innerhalb
des Berichtszeitraums. Wohnungswechsel innerhalb einer
Gemeinde (Ortsumzüge) werden nicht erfaßt.

Gäste in Beherbergungsstätten u.ä. und Besucher bei Ver-
wandten und Bekannten werden nur erfaßt, wenn ihr Aufent-
hatt in der betreffenden Gemeinde gemäß den jeweiligen
landesrechtlichen Meldebestimmungen von längerer Dauer ist
und sie der Meldebehörde tatsächlich gemeldet werden.

Soldaten im Grundwehrdienst und auf Wehrübung und Ersatz-
dienstleistende bleiben, da für sie keine lleldepflicht be-
steht, unberücksichtigt; ebenso Personen in Untersuchungs-
haft, Strafhaft und Sicherheitsverwahrung sowie in Polizei-
gewahrsam befindliche Personen.

Nicht erfaßt werden auch bestimmte in Anstalten unterge-
brachte Personen (2.B. Patienten in Krankenhäusern usw.),
Angehörige des konsularischen Dienstes und der ausländi-
sch.en Stationierungsstreitkräfte, Seeleute und Binnen-
schiffer, ZeiE- und Berufssoldaten bei vonibergehender Ab-
wesenheit vom Standort und ähnliche SonderfäIIe (vgl. auch
Wohnbevölkerung) .

Jede Person, die von einer im Bundesgebiet gelegenen Gemein-
de in eine andere zieht, wird in der neuen Gemeinde als
zvzug und in der bisherigen als Fortzug gezählt (Binnen-
wanderung). Personen, die aus dem Ausland in eine im Bundes-
gebiet gelegene Gemeinde ziehen, werden abweichend von
dieser Regelung nur als zvzvg erfaßt. Wanderungen tiber die
Grenzen des Bundesgebietes einschl. Berlin (west) werden
a1s Bundesaußen$randerung bezeichnet.
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Auch der Bezug einer (neuen) Nebenwohnung gilt als Zuzug;
er wird aber meist nur dann statistisch ausgewertet, vrenn
die betreffende Person von dieser Nebenwohnung aus einer
Arbeit oder Ausbildung nachgehen bzw. sich dort überwie-
gend aufhalten wird.

AIs Zuzüge werden ferner die Fälle gerechnet, in denen
jemand unter Aufabe seiner Nebenwohnung in die Hauptwohnung
zurückkehrt bzw. unter Aufgabe seiner zweiten Nebenwohnung
in die crste Nebenwohnung zurückkehrt.

Personen, die sich von ihrer Nebenwohnung nach "Unbekannt"
abmelden, lverden als Zuzug in der Gemej-nde registriert, in
der die Hauptwohnung liegt.

Anderungen im Zei tablauf :
Bis einschl. 1964 rechneten auch die Wanderungen zwischen
Berlin (West) und dem übrigen Bundesgebiet zur Bundesaußen-
wanderung.

B e g r i f f s b e z Le hu n g e n : DerUnterschied
zwischen der Zahl der Zuzüge und der Fortzüge. (Wanderungs-
statistik) stellt für jede Gemeinde den Wanderungssaldo dar.
Da im Rahmen der Binnenwanderung in der Regel für jeden
Fortzug ein Zuzug ausgewiesen wird, stellt die Differenz
zwischen der ZahI der Zuzüge und der Fortzüge, bezogen auf
das Bundesgebiet, den Saldo der Bundesaußenwanderung dar.
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Arbeitsstätten-
zählung 1970

B e g r i f f s i n h a I t : Jede von der f/auptniederTassung
eines llnternehmens räumlich getrennt liegende Arbeitsstätte.

AIs Hauptniederlassung wird die Arbeitsstätte aufgefaßt, von
der aus das gesamte Unternehmen geleitet wird. Zwischenver-
waltungen gelten als Zweigniederlassung.

Als Unternehmen gilt die kleinste rechtlich selbständige Ein-
heit, die eigene Bücher zu führen und gesonderte Abschlüsse
aufzustellen hat. Rechtlich selbständige Tochtergesellschaf-
ten gelten a1s Unternehmen.

AIs Arbeitsstätte gilt eine örtliche Einheit (Grundstück oder
abgegrenzte Räumtichkeit), in der am Stichtag mindestens eine
Person oder - unter einheitlicher Leitung - mehrere Personen
regelmäßig haupt- oder nebenberuflich erwerbstätig waren.

In der Arbeitsstättenzählung werden Unternehmensergebnisse
nur für den e::r,rerbswirtschafttichen Bereich ausgewiesen. Zu
diesem rechnen die Wirtschaftszweige Land- und Forstwirtschaft,
Tierhaltung und Fischerei, Produzierendes Gewerbe (Energiewirt-
schaft und Wasserversorgung, Bergbau, Verarbeitendes Gewerbe,
Baugewerbe), Handel, Verkehr, Nachrichtenübermittlung, Kredit-
institute, Versicherungsger^Ierbe, sonstige Dienstleistungen
(Gastgewerbe, Wissenschaft und Bildqng, Gesundheitswesen, Rechts
beratung), ferner die wirtschaftlichen Unternehmen im Eigentum
der Gebietskörperschaften einschl. der staatlichen und kom-
munalen Regiebetriebe und der Deutschen Bundesbahn und der
Deutschen Bundespost.

Für die Bereiche Organisationen ohne Erwerbscharakter sowie
Gebietskörperschaften und Sozialversicherung werden keine
Unternehmensergebnisse und entsprechend keine Zweignieder-
lassungen nachgewiesen.

AIs Zweigniederlassungen gelten auch Niederlassungen, die
anderen Zweigniederlassungen nachgeordnet sind.

Nicht zu den Zweigniederlassungen gehören Niederlassungen
ausländischer Unternehmen im Bundesgebiet, sie gelten als
E inz ige iVjeder-l.assung.

Iliederlassungen deutscher Unternehmen im Ausland werden nicht
erfaßt, sie zählen daher nicht zu den Zweigniederlassungen.
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B e g r i f f s b e z ie h un I e n : Besteht ein Unter-
nehmen (Arbeitsstättenzählung) nur aus einer Arbeitsstätte,
so gilt diese aLs Einzige NiedetTassung. zweigniederlassungen
bestehen daher nur bei unternehmen, die mindestens zwei Ar-
beitsstätten (Ilauptnieilerlassung und Zweigniederlassung (en) )

r:mf assen.



Stand: 26.02..79

Statistik der
Bausparkassen
o1 .o1 .54

B lattdr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Bestand an Darlehen, die die
Bausparkassen ihren Bausparern im Vorgriff auf eine spätere Zu-
teilung der Bausparverträge gewähren.

Ein Bausparvertrag ist ein Vertrag, bei dem sich der Bausparer
zur Leistung von Einlagen, die Bausparkasse zur Gewährung eines
Darlehens für den Wohnungsbau verpflichten. Zwischen Ansparung
der Einlagen und Zuteilung des Vertrages, d-h- der effektiven
Bereitstellung der Vertragssumme. liegt eine bestimmte v'Iarte-
zei-L- Zur Überbrückung dieser wartezeit werden ggf. Zwischen-
kredite gewährt.

Ausgewiesen.wird der Bestand an Zwischenkredj-ten, soweit er
noch nicht durch Zuteilungr abgelöst ist (Stand am Ende des Be-
richtszeitraums).
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